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Volkskundliche Analysen, die Vereine in den Mittelpunkt ihrer 
Bemühungen stellen , sind nicht gerade Legion. Gleiches trifft 
auf den Bestand neuester, sich mit dem Phänomen der Nachbar
schaft auseinandersetzender Fachliteratur zu. Unter spezifisch 
volkskundlichem Aspekt verfaßte Analysen beider Organisations
formen im Rahmen einer Arbeit liegen m.W. in der Bundesrepublik 
in der hier gegebenen Form bisher nicht vor. 

Die Vorstellung, durch den Einsatz des Vergleichs und detail
lierteste Mikroanalysen die Nöglichkeit zu besitzen, zu beson
derer Transparenz des sich in seiner Kultur objektivi erenden 
sozialen Lebens beitragen zu können, führte dazu, den Versuch 
einer Arbeit wie der vorliegenden zu wagen. 

Sie wurde als Dissertation im Jahre 1979 von der Philosophischen 
Fakultät der Westfälischen Wilhelms- Universität Münster angenom
men unter dem Ti tel : "Nachbarschaften und Vereine in Ahaus -
Volkskundliche Mikroanalysen zu Kultur und Relevanz ausgewähl
ter organisierter Gruppen!!. 
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sei an dieser Stelle besonders lobend herausgestellt. Neben 
meinen Eltern bin ich meiner Frau Mechtild für Verständnis und 
Beistand in guten und schlechten Tagen zu besonderem Dank ver
pflichtet. Nicht zuletzt gilt mein Dank auch allen meinen Inter
viewpartnern. 
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in die Schriftenreihe "Beiträge zur Volkskultur in Nordwest
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Kevelaer, im Juli 1979 Burkhard Schwering 
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A. EINLEITUNG 

I. Wissenschaftliche Bemühungen um Nachbarschaft und Verein 

Der komplexe Begriff "Nachbarschaft" basiert auf dem west
germ. Wort "Nachbar", das ursprUnglich "nahebei Wohnender" 
bedeutet und in dieser allgemeinen Aussage bis heute Geltung 
be81tzt. 1 ) 

Der bekannte Sprachforscher der AUfklärung, Johann Chrlstoph 
Adelung, verweist ebenfalls bei seiner Erläuterung des Wor
tes Nachbar auf die räumliche Nähe, vermerkt aber zum Arti
kel "Nachbarschaft" die Vieldeutigkeit des Begriffs, der ei
nerseits den "Zustand, da man ein Nachbar von einem andern 
1st, mit den darin gegrUndeten Pflichten und Obliegenheiten" 
kennzeichnet, zum andern "Die nahe um uns wohnenden Perso
nen, und die Gegend, in welcher sie nahe um uns wohnen . • . n, 

meint. 2 ) Ähnlich äußern sich auch J./W. Grimm und "Der Große 
Duden".3) 

Nachbarschaft kann somit über die geographische Nähe und die 
Gesamtheit der Nachbarn hinaus auch ein "soziales Verhält
nis ft4 ) bezeichnen und begegnet in differenzierten Formen. 
Die in der vorliegenden Arbeit analysierten Nachbarschaften 
bilden räumlich fixierte, test organisierte soziale Gruppen . 
In neuester Zeit ist von soziologischer Seite versucht wor
den, zur Klärung des "vieldeutigen Begriffs" Nachbarschaft 
beizutragen. 5) 

Die Nachbarschaft gehört zweifellos zu den wichtigen For
schungsgegenständen der Volkskunde. Das hat seinen Grund nicht 
nur in der weit zurUckverfolgbaren Entstehungsgeschichte und 
Traditionsgebundenheit vieler ihrer Formen, sondern vor al-
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lem im Hinblick auf die wlssenschaftstheoretische Entwick
lung der Volkskunde 1m frUhen 20. Jahrhundert. Es waren 1m 
Volke natürlich gewachsene, nicht "willkUrlich" gesetzte 
Verbindungen, die gemäß der Tönnles8chen Dichotomie von Ge
meinschaft und Gesellschaft das bevorzugte Interesse der 
Wissenschaftsdlsz1plin Volkskunde fanden. Trotz dieser der 
Erforschung der Nachbarschaft ausgesprochen gUnatlgen Zeit 
Uberwogen bis zum 11. Weltkrieg kleinere Arbeiten zur volks
kundlichen Problematik dieser Gruppenform . Nach Krlegssnde 
setzte eine intensivere Auseinandersetzung volkskundlicher 
Forschung mit dem Thema Nachbarschaft ein, wobei die breiter 
angelegten Analysen von Fr. Krins und K. S. Kramer zu Beginn 
der 50er Jahre den Anfang markierten. 

In seiner 1952 edierten Dissertation "Nachbarschaften im 
westlichen MUnsterland,,7) gibt Krins u.a. einen kurzen Ab
riß bisheriger volkskundlicher Nachbarschaftsforschung, so 
daß hier auf eine diesbezUgliche RUckschau fUr die Zeit der 
ersten Jahrhunderthälfte verzichtet werden kann. Lediglich 
Schunns Analyse Uber "Die Nachbarschaften der Deutschen in 
Rumänien" und der sich detailliert mit den Brunnennachbar
schaften auseinandersetzende Aufsatz von Ernst Christmann 
sollen an dieser Stelle ergänzend nachgetragen werden.

a ) 

Krins selbst hat sich mit seiner Dissertation Uber westmUn
sterländische organisierte Nachbarschaften das Ziel gesteckt, 
"den Aufbau und die Entwicklung dieser Form von Gemeinschaf
ten darzustellen". Er vermutet in den Nachbarschaften der 
Städte und testen Siedlungen Nachfolgeerscheinungen der Gil
den auf dem Lande und vermelnt.eine charakteristische Eigen
art der Nachbarschaft in der Aus8agekratt ihrer Statuten zu 
erkennen: "Die Nachbarschaften ( •.. ) sagen Uber sich 
selbst in den Statuten wesentliche und entscheidende Tatsa
chen aus. Im Gegensatz zu anderen Gemeinschaften geben sich 
die Nachbarschaften in ihren Verordnungen selbst zu erken-

- ~ -

nen ." Eine existentielle Gefahr fUr di~ Nachbarschaften 
sieht Krins in Privatisierung und starker Zunahme den Nach
barschaften fremd ge~enUberstehender ZuzU~ler. 

Trotz der volkskundlichen Relevanz der Analvse, die auf der 
Auswertun~ von 34 NachbarschaftsbUchern verschiedener west
mUnsterländischer Gemeinden beruht, kann es heute nicht mehr 
genUgen, fast ausschließlich auf der Basis s chri ftl i Gher 
Quellen ein realist i sches Bild des Lebens or~anisierter 
Nachbarschaften zu entwickeln. Gleichermaßen wesentlich er
scheint die Erforschun~ aktueller Zustände mit Hilfe empiri
scher Methoden und Techniken. Auch K. S. Kramer hat sich 
sehr umfassend mit der Nachbarschaft befaßt und ebenso zu 
Beginn der 50er Jahre mehrere entsprechende Arbeiten publi
ziert. 9 ) Neben die Resultate einer Fra~ebo~p.naktion treten 
vor allem archivalische Quellen, auf di e sich der Verfasser 
bei seinen Untersuchungen vornehmlich des baverisch-sUddeut
schen Raumes stUtzt. Dabei versteht er seine BemUhun~en als 
Beitra~ "zur Kenntnis des Dorflebens ver~an~ener Jahrhunder
te" und "zur rechtlichen Volkskunde" und sieht ein~ Auf~abe 
darin, die Formen der Nachbarschaft der Ver~an~enheit und 
Cegenwart zu analysieren und ihren Zusammenhän~en na chzu~e
hen. GestUtzt auf sein Quellenmaterial kann Kramer vielfach 
den wichtigen Nachweis der Indentität der ursprUn~lichen 
Nachbarschaft mit der Gruppe der haus- und hofbesitzenden 
Dorfbe~ohner erbrin~en, wobei die Nachbarschaft als lebens 
normierende, "rechtstragende" Erscheinun~ vor Au~en tritt. 
Eine Statusmodifikation des Nachbarn erfol ~t nach seiner An
sicht im 16., vor allem 17. Jahrhundert mit der Entstehun~ 
absolutistischer Herrschaftsform, der die Stp.llun~ des Na ch
barn als "Glied der Rechts~emeinschaft" zum Ocfer fällt. In 
der rechtl i ch irrelevanten, "persönliche(n) Nachbarschaft 
der Ge~enwart" schließlich ~laubt er den Bezug zur "recht
liche(n) Nachbarschaft der Ver~an~enheit" erkennen zu dUrfen 

durch "die Gleichheit des Namens, die Gleichheit der Struk-
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tur, die Gleichheit einer Reihe von Funktionen, und ex ne
~8tlvo das Fehlen einer ~reifbaren Vorform fUr die or~an i

s1erten N8chb8rschaft~n der Ge~enwart sowie die Beobach
tun«, daß die Ausprä~n~en der Nachbarschaft der Ge~enwart 
nicht mehr vollkommen, sondern rudimentär ers cheinen". 

Diesen Belträ~en zur volkskundlichen Nachbarschaftsfor
s chun R: s chließt sich 1957 Hans Sluts Studie "PUttnachbarn 

und PUttbler. Das Jeversche PUttwesen und seine Stellun« in 
der deutschen Volkskunde" 8n. 10 ) Wenn die Abhandlun~ au~h 
bescheiden als "Gelegenheitsschrift ohne einen besonderen 
wissenschaftlichen Charakter" vor~estellt wird, 80 brin~t 
sie doch ~ewlnnbrln~end das Wesen einer speziellen Lokal
form der Brunnennaehbarsehaft, die Jeversehe PUttaeht, nahe . 
In ihr sieht Siuts eine städtisehe W8ndlun~sform der ur
sprUn~l iehen ländliehen Naehbarschaft verk6rpert, die sich 
bis in die Ge~enwart seiner Analvse lebendi~ erhalten konn
te. 

Zu Be~inn der 60er Jahre ist es dann namentlieh M. Zender, 
der sich auf der Grundla~e der Fra~ebogenre8ultate zum ADV 
in einem instruktiven Aufsatz zur Entwicklun~, Stellun~ und 
Verbreitun~ nachbarschaftlieher Spielarten im Rheinland äu-

11 ) 
Bert. Exemplarisch anhand der kartierten Belege über die 
nachbarliehe Aktivität bei Tod und Be ~räbnis kann gleichzei
ti~ e in Nebene inander differenzierter Phänomene beobachtet 
werden, und der Verfasser erkennt "ein Bild voll von ttber
schichtun~ und Wandel, aber auch erfUllt von Bewahrun~ und 
Erstarrun~ . beein flußt von sozialen, ~~o~raphischen und 
histor ischen Faktoren aller Art n. 

AUf Zenders Anre~un~ und von ihm betr eut, erscheint 1964 Jo
ser Rul ands Arbeit "Nachbarschaft und Gemeinschaft in Dorf 
und St adt n12 ). Mit ihr erfahren die Nachbarschaften au~ dem 
Vorderhunsrück, dem Maifeld und der Stadt Andernach e ine 

l 
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erste volkskundliche Bearbeitung und ver~leichende Analyse. 
Ruland l egt auf~rund s chlechter s chri ftlicher Quell enlage 
das Cewicht seines m9thodischen Vor~ehens auf mUndlich Mit
~eteiltes und kann neben unterschiedlichen Nachbarschafts
auaprägun~en s eines Untersuchungsraumes auch Gemeinsamkeiten 
nachweisen, 80 in kleineren Gemeinden "Grabmachen, Sargtra
~en, Hilfe und Besueh bei Taufe, Kommunion, Hochzeit und 
Primiz, bei Krankhe it und Not von Mens ch und Vieh. In den 
gr 8ßeren Gemeinden gilt Sar~- und Kerzetragen, hin und wie
der no eh Besuch bei Taufe, Hochzeit und Primiz, und bedin~t 
die Hilfe in Not und Feuer". Generell faßt er fUr sein Un
tersuchun~sgebiet zusammen: "Je homogener und einfacher die 
Gemeinde, um so ~r6ßer der Aufgabenbereich des Na chbarn, .1e 
differ enzierter und heterogener di~ Gemeinde , um so kleiner 
der Aufgabenbereich des Nachbarn." 

Für die neuere Zeit muß H. Schwedts Auf satz "Die BUrgerver
einigungen in Schramberg. Zum Problem moderner Nachbar-

n) schaften" (1965) hervorgehoben werden . Dem Autor kommt es 
darauf an, die oft auf nachbarlichem KontaktbedUrtnis beru
hende Realität sozialer Interaktionen, die sich in svnchro
nen differenzierten Sozialgebilden äußern kann, herauszu
stellen. Anhand von BUr~ervereini ~un~en einer Sehwarzwald
gemeinde spUrt Schwedt nachbarschaftlichem Formenwandel nach 
und weist darauf hin, daß der M6~lichkeit derarti~en Wandels 
die Stabilität des mensehlichen Kontakt- und Cesellun~sbe
dUrf nisses zur Seite steht. 

Obgleieh nicht allein der Gruppenform Naehbarscha ft gewid
met, darf an dieser Stelle die kürzlich ersehienene Disser
tation P. L8fflers nicht un~enannt bleiben, der "Studien zum 
Totenbrauchtum in den Gilden, Brudersehaften und Nachbar
s chaften Westfalens vom Ende des 15. bis zum Ende d~s 

14) 19. Jahrhunderts" anstellte. 
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Neben dieser additiven Zus8mmenstellun~ wichtl~p.r volkskund
licher Arbeiten zum Problem der Nachbarschaft. dip nl~ht den 
Anspruch auf Vollkommenheit 8t~11t, sei auf zahlreiche 
volkskundliche, vor allem orts- und sledlun~8an81vBlerende 
Schri f ten ve rwiesen. die Nachbarschaftsverhältnissen 1n mehr 
oder minder ~roßer AusfUhrlichkeit Platz einräumen. Hervor
gehoben seien die Untersu~hun~en Bausln~er8, Schwedts, Ren
ners, B~rkenbrlnks und StrUbins. 15 ) 

Auch d~ r Soz lo1o~1~ ~ilt dl~ N8chbarscha~t als relevantes 
Forschun~sobjekt. Namen wie E. Pfeil, G. Wurzbacher, H. Kla
~eSt P. Atteslander, R. KBnl~. R. Heberle und B. Hamm, um 
nur elniqe willkUrlich h~rauszu~reifen , sind en~ mit der 80-
ziolo ~ischen Er forschung der Nachbars~haft verbunden. 16 ) 
Während .1edoch die Volkskunde primär ~ruppengebundenes Leben 
unter dem Aspekt seiner vi~l fäl ti~en kulturellen Ob.1ektiva
tionen interessiert, will die Sozlolo~i p. "zu den all ~emein
sten Aussa~en Uber das wechselseiti~e Einwirken der Menschen 
~elan~e nIl 17) . 

I n der soziolo~ischen Forschun~ fanden im Zu~e der Gemeinde
untersuchun~en auch die Nachbarschaftsverhältnisse Beachtun~ 
Di~ses ~alt insbesondere fUr die industrielle Großstadt mit 
ihren soezifischen Ausprä~~en. Aus den Analvsen resultier
te die Erkenntnis, daß entge~en einer vielfach vermuteten 
"Wurzellosh:keit" des Großstädters aUI",h in diesen Städten 
nachbarsGha ftli che Verhältnisse existieren, wenn auch oft 
unverbindlicher und differenzi~rter als anderswo. Or~ani

sierte Nachbarschaften, wie Krina sie beschreibt, finden im 
~roßs tädtischen Milieu in der Re~el keine ausreichende Le
bens&!:rundlaq:e. 

Peter Atteslander (s.o.) s t ellt in Anlehnun~ an R. Heberle 
der "normativen" Nachbarschaf't ein~ "emotive" an die Seite 
und kommt zu dem Erv,ebnis, "daß die nachbarlichen Beziehun
~en in d~r industrialisierten Großstadt intensiver und viel-

L 
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fälti ~er sind, als im allgemeinen an~enommen wird. Die s~ 

verändern sich allmählich, indem die schichtnachbarlichen 
Beziehungen immer wichtiger werden: besonders die Geselli~
keit der jUngeren AlterSklassen ist stärker und in zunehmen
dem Maße emotiv geprägt" (5. 457). 
Die von der Stadtpl8nun~ entwickelte Idee, die Großstadt in 
funktionierende "neighbourhood-units" zu ~liedern, um einer 
angenommenen Vereinsamung des Großstädters zu be~e~en, 
schlug weithin fehl, da man von falschen Prämissen aus
ging18 ). Hier stellt die Soziolo~ie ihre auf der Basis empi
rischer Forschung erzielten Ergebnisse zur VerfU~g. Sie 
hat ferner zu einer dankenswerten Klärun~ des Begriffs 
"Nachbarschaft" bei~etragen, worauf schon H. Sr:hwedt hinge
wiesen hat. 19 ) Es ist di~sbezU~lich vor allem Renh K~ni~, 
der ents~rechende klärende Unterscheidun~en trifft. Er dif
ferenziert zwischen einem allgemeinen "Prinzio Nachbar
s chaft" und einer "konkreten oder fakt i schen Nachbarschaft", 
die durch engere persönliche Bezlehun~ definiert ist. 20 ) 

Mein~s Wissens hat die Soziolo~ie kaum die Resultate der 
volkskundlichen Nachbarschaftsforschung in ihre Schlußfol
~erungen eingebracht, so daß sie sich damit unnöti( einer 
an~pbrachten Er~änzun~ und eines wertvollen Korrektivs be
~ab. 

Volkskundliche und soziologische BemUhun~en werden vervoll
ständigt durch historische, vornehmlich rechts- und verfas
sungshistorische Forschungen zur Nachbarschaft. Krins hat in 
seiner Studie ein umfan~relches Kapitel den historischen 
Forschungsergebnissen gewidmet, wobei primär die Frage des 
Ursprungs Gewicht erhält. Seiner kommentierten Literatur sei 
K. H. Quirins Dissertation "Herrschaft und Na r.hbarschaft 
nach mitteldeutschen bäuerlichen Ordnun lSen" anlJefU~t, in der 
der Bearbeiter u.a. der Gerichtsbarkeit und rechtlichen Be
deutung frUher sozialer Verhältnisse zur Darstellun~ ver-
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hilft. 21) 

Die voraufgehende kurz~ Zusammenst~llun~ dp.r Forschungsini
tiativen zum nachbarscha~tlichen FOTmp.nkreis soll nachfol
~~nd durch einen knappen historischen Abriß des Nachbar
s chaftswesens abgerundet werden, d~r im all~p.meinen die Ar
beitser~ebnisse Kramers und Zenders verwertet. 

Wohl zu allen Zeiten treten menschlir.hes GesellunRsbedUrfnis 
und nachbarschaftliehe Verhältnisse auf und erscheinen .1e 
nach Ort und Zeit in Sozialformen und sozialen Verhältnissen 
eigener Ausprä~ungen und Charakteristika, aber auch grundle
~ender ~emeinsamer Merkmale. Viele dieser Gruppenphl:lnomene 
werden als Nachbarschaften gefaßt, so daß von daher die Auf
zeichnung einer kontinuip.rlichen Entwicklun~ der Nach
barschaft nicht m6g1ich erscheint . 22 ) Daher "soll im fol~en
den kurz auf differenzierte Nachbarschaftsbildungen ein~e
~an~p.n und versucht werden, hi~r und da in ~roben ZU~en Ent
wicklungen und ~enerelle Ei~enarten anzudeuten. 

Aus der bisheri~en Diskussion um Ursprung und Herkunft d~r 
Nachbarschaften resultieren unt~rschip.dliche ErRebnisse. 
Vielfach ~laubte man, sie seien aus Rermanischen Geschlech
terverb~?~en oder Siopen erwachsen23), setzte sip mit Gilden 
gleich ~, leitete sip. davon ab2?) oder verleF,te auch nur 
p.:anz unbestimmt ihren Ursprung in "s~hr alte Zeiten,,26). Von 
volkskundlicher Seite sah man dab~i in ihr zunächst vor al
lem ein~ satzun~sgebundenp., mehr oder weni~er private Ver
bindun~ zu all gemeinem und gegenseiti~em Schutz und Nutzen 
und ließ die mit dp.m Siedlun~sverband ursprUn~lich id~nti
sche Nachbarschaft (den Verband der grund- und hofbesitzen
den Dorf~enossen) außer acht. Im letztgenannten Sinn war 
Nachbarschaft also nicht spezifische Or~anisation mit Be

schränkung auf bestimmte Funktionen, sondern konnte dur~h
aus zu einer das ~esamte Leben normierenden "Wirtschafts-
(- ... ). Hilfs-, Friedens-. Rechts-. Kult- und Brauchge-
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meinschaft" ..... erden. 27 ) Dabei ~alt und ~ilt auch heute vor 
allem Ce~enBeiti~kelt als nachbarBchaft'lch~s Prinz!?_ 

Eine die engen nachbarlichen Bezlehun~en besonders offp.nle
~ende Elnrlchtun~ wird mit dem Notnachbarn greifbar, dess~n 
Name und Anzahl variieren kann. Sein hpraus~p.hobener Status 
läßt sich aus speziell!"!n Tätigk~lten h p rlp.lten. die .jedor::h 

nicht überall identisch sind. Ab~esehen davon, daß er bei 

B~darf in alltä~lichen Dln~en seinem nächsten oder einem na

hewohnenden Dorfgenossen hilfreich zur Hand geht, ~ibt er 
freudl~e Ereignisse aus dem Leben des letzteren bekannt. 
verkUndet als "Ansa~er" dessen Todesfall und fol'!:t aur:h wohl 
als Nächster seinpm Sar~ . Alle seine BemUhun~en finden einen 
gemeinsamen Nenner in der vorwiegend in Notlagen praktizier
ten Hilfe. Mit der Institution bestimmter Nächst- und Not
Nachbarn differenziert sich indessen die Gesamtnachbar
schaft. "Später, als die Dorfna~hbarschaft sich auflöste, 
scheint diese fUr bestimmte Tätigkeiten ~eschaffene Unter
~liederung als einzi~e volkstUmlieh interessante Form Uber
lebt zu haben. 1I28 ) 

Wenn bisher von Nachbarn die Rede war, bezog sich diese Be
zeichnung nur auf die vollberechtigten Dorf~enossen, die 
Hofbesitzer, so daß von einer alle Seelen integrierendp.n 
Dorfnachbarschaft i . d. R. nicht ausgegangen werden darf . 
Doch konnten nachbarliche Beziehungen auch zwischen Voll
und Minderberechti~ten sowie zwischen den Mitgliedern ande-

- 29) 
rer, das Dorf strukturierender Gruppierungen bestehen. 

Mit wachsender Orts~rBße und insbesondere in den städti
schen Gemeinden wurde das Zusammenleben der Einwohner un
übersichtlicher, war schwieriger zu re~eln und zu verwalten. 
Die ursprUngliche Dorfna~hbarschaft löste sich in vielen 
Fällen auf, räumlich begrenzte und satzungsausgestattete 
Nachbarscha~ten verschiedenster Namensgebung und Zielset-
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zung entstanden. Auch sie akzeptierten als vollberechtigte 
Mitglieder nur Hausbesitzer und, wie Kramer bemerkt, Ver
heiratete. Ihre besonderen Funktionen bestanden z.B. in der 
BrandverhUtung und -bekämpfung, in der Sorge um die hygieni
schen Verhältnisse durch Reinhaltung der Straße oder - falls 
vorhanden - des gemeinsamen Brunnens, in der Armenpflege, 
vielfach in der Aufgabe der Verteidigung der städte Schutz
mauer und Tore, vor allem aber in der "Sorge und Hilfe beim 
Tode und Begräbnls".30) 

Mitunter konnten die Mitglieder auch dazu verpflichtet sein, 
die nötigen Wachdienste in Friedenszeiten zu versehen, was 
namentlich fUr die "Rotte" galt. 31 ) Neben die angeführten 
exlstenzslchernden und die Gemeindeordnung stUtzenden Tätig
keiten traten gegenseitige Hilfsdienste und gesellige Zusam
menkünfte, wie z.B. das oft zur Fastnacht fällige Nachbar
fest. 

Eine in der Forschung vielbeachtete Form der Nachbarschaft 
bildeten die Brunnennachbarschaften, denen bspw. ein "Putte
mestere", "PUtzmeister" oder "Bronnenmeister" vorstand . 32 ) 
Als Nachbarschaftsspezifikum galt der Brunnen, fUr dessen 
FunktionstUchti gkeit und Sauberkeit die Nachbarschaftsmit
glieder Sorge trugen. Im friesischen Jever waren "PUttach
ten" dazu verpflichtet, "ihren Brunnenplatz, das anschlie
ßende Straßenende und die Gosse in Ordnung zu halten, mehr
fach mußten sie die Pflasterung erneuern".33) 

Die Reihe der von der Forschung herausgestellten nachbar
schaftlichen Erscheinungsformen muß noch um den Begriff der 
"Bauer-" oder "Burschaft" erweitert werden, der ein Synonym 
fUr Nachbarschaft sein kann. In ihm wird der Bezug zwischen 
Nachbarschaft und Siedlungsverband besonders evident. Ur
sprUnglich ländliche Bauerschaften ließen sich aus GrUnden 
des Schutzes in die Stadt integrieren und vermochten "nun in 

gewisser Beziehung als Sondergemeinden weiter (zu) be-

l 
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stehen"."34 ) 

In ~ewisser Verwandtschaft zu den ~~schilderten nachbar
s chaftlir hen Erscheinun~en konnten Gilden, ZUnfte, Bruder
schaften und ähnliche mittelalterliche Gruppenformen stehen, 
doch muß darauf aufmerksam ~emacht werden, daß "Gilde" und 
"Zunft" auch als Nachbarschaftsbezeichnung;en bele~t sind. 35 ) 

Im 19. Jahrhundert s etzte mit den tief~reifenden Umwälzun~en 
im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen 
Bereich auch ein Wandel der Nachbarschaft~n ein. Verwal
tungsrichtlinien, zentrale Hilfseinrichtun~en und Versiche 
run~swesen fUhrten dazu, daß die z.T. noch im 18. Jahrhun
dert ~reifbare multifunktionale Dorfnachbarscha~t mitunter 
raach verkUmmerte. Auch die organisierte, ~eo.ll;raDhisch fi
xierte Nachbarscha ft städtischer Herkunft verlor wpsentliche 
Funktionen, konnte sich aber mit e ingeschränktem Auf~aben
kreis mancherorts bis heute halten . Glelchzeiti~ kamen di~ 
Vereine auf, dip. als spezifische Or~anisationsform des 19. 
Jahrhunderts dem BedUr~nis na ~h Bildun~ und Geselli~keit 
entsprechende Rahmen boten. 
FUr das 20. Jahrhundert drängt sich i nsbesonder e die Fra~e 
nach der Stellun~ der Nachbarschaften in der Großstadt au r . 
Derartige Städte gewinnen durch vielerlei Faktoren ihr ei~~
nes Profil. Nicht allein die Fremdheit der Menschen unter
einander, die starke Mobilität des Wohnens t die Trennun~ 
zwischen Wohn- und Arbeitsstätte und der oft hohe Grad der 
Industrialisierun~ sind wesentliche Faktoren, aur.h die tech
nischen Möglichkeiten der Bewohner und zahlreichp. Hilfsin
stitute fUr alle Lebenslagen, führten dazu, da ß das Aufein
anderangewiesens e in und die internachbarliche Kommunikation 

. 36) 
vorindustrieller Zeit mehr und mehr zurUckgin~ . Diese 
großstadtspezifische Entwicklung hat allerdings nicht 
gleichzeiti~ mit den or~anisierten Nachbarschaften auch die 
nachbarlichen Beziehungen schlechthin eliminip. rt, diese ,1~-
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doch stark modifiziert. Die vorher recht streng normierten 
Verhaltensweisen der Nachbarn zueinander sind einem sehr 
viel unverbindlicherem und distanzierterem Verhältnis gewi
chen, außerdem "bleibt dem Einzelnen mehr odp.r weni~er über
lassen. wen er als Nachbarn anerkennen und wie weit er zu 
ihm in Beziehung treten Will n37 ) . 

Nachbarschaften neuerer Zeit äußern sich in lockeren, oder 
fester or~anisierten Formen, wobe i sich ihre Funktionen auf 
Hilfeleistung - vorrangig 1m Todesfall - und Geselligkeits
pflege beschränken. 38 ) Doch konnte Zender in der Eifel noch 
"Reste der Beteiligun~ des ~anzen Dorfes" bei bestimmten An
lässen 1m Leben der Nachbarn nachweisen. 39 ) 

Die beigebrachten Forschungsresultate manifestieren also die 
sich zwar im historisch~n Ablauf wandelnde. aber bis in un
sere Tage greifbare Existenz vielfälti~ster nachbarschaft
lieher Phänomene und l assen, eingedenk der Tatsache der 
Nachbarscha ~tsQ;r']ndungen neue ster Zeit, z.B. im Heimatort des 
Verfassers, mit Schwedt das Bedürfnis nach na~hbarlicher Ge
sellung als sehr stabil erkennen. 40 ) Daß auch zahlreiche an
dere Gruppenerscheinungen wie Vereine, Stammtische, Kaffee
kränzchen etc. nachbarliche Funktionen wahrnehmen und ent
sprechende Beziehungen pflegen kBnnen, sei ausdrücklich be
merkt . 

Kommen wir nun zum Verein. Die Verbindung von Wort und Sache 
im heutigen Sinne geschieht zu Beginn des 19. Jahrhun-

41 ) 
derts. Der Verein wurde von verschiedenen wissenschaftli-
chen Disziplinen,wie bspw. der Soziologie und Rechtswissen
sCha f t,definiert.

42 ) FUr die vorliegende Arbeit interessiert 
jedoch primär eine volkskundlich akzentuierte Begriffsbe
stimmung, wie sie z.B. Ernst M. Wallner in seinem Referat 
"Die Rezeption stadtbUrgerlichen Vereinswesens durch die Be-
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vt51kerung auf dem Lande" versucht hat. Der Verfasser be
merkt darin: "Unter Verein wäre zu verstehen eine Vereini
gun~ von Menschen, die zumeist auf lokaler Grundla~e und in 
Uberschaubarer Anzahl zur Realisierun~ einer partiellen, ma
teriell uneigennützigen Zielsetzung, z.B . zum Einüben und 
Darbieten von vokalem Muslkgut, und/oder zur Pflege von Ge
selli~keit als Mitzweck freiwillig und auf Dauer zu einem 
Wirkungszusammenhang zusammengeschlossen sind, dessen Akti
vität ~inschließlich volkskulturell relevanter Manifestatio-

i lt ,,4'3) nen sich im wesentlichen 1m Freizeitraum absp e • 

Auch Herbert FreudenthaI s chi ckte seiner Arbeit über Ham
bur~er Vereine eine an volkskundlichen Belan~en orientierte 
Definition voraus. Ihm ist der Verein "ein freiwilli~er Zu
sammenachluB um ein ~ru?pengeisti~ bestimmtes Anlie~en, der 
einen persBnlichen Kontakt unter den Mitgliedern voraussetzt 
und sich durch Gewohnheit oder Satzun~ ein~ mehr oder minder 
feste Konstitution und durch re~e14~~i~e Veranstaltun~en ei
ne eigene Lebensform. gegeben hat". 

Im Jahre 1900 wurde dem nicht apriori zum Zwecke des Ge
winns ~eschaffenen, dem so~en. Ideal-Verein, di~ Mö~lichk~ 1t 

aebote~ als im Vereinsregister "eingetragener Verein" 
" . 45) Rechtsfähigkeit zu erlangen. Dadurch konnte ihm der Sta-
tus einer juristischen Person mit allen sich daraus ergeben
den Konsequenzen zugesprochen werden. Die in dieser Arbeit 
untersuchten Ahauser Verein~ sind ins Vereinsre~ister des 
Amtsgerichtes Ahaus aufgenommen und somit rechtsfähi~. 

Da H. Schmitt und H. FreudenthaI in ihren volkskundlichen 
Arbeiten zum Vereinswesen die wissenschaftli r.hen BemUhungen 
um den Verein umrissen haben, sollen hier nur eini~e wichti
ge Entwicklungen und einige neuere Schriften kurz heraus~e
stellt werden . 

Im Ge~ensatz zum Phänomen der Nachbars~haft, deron Le~itima-
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tion als volkskundliches Forschungsobjekt nie 1n Fra~e 
stand, wurde der Vere in tUr die Volkskunde erst seit Ende 
der 50er Jahre relevant und 1n größerem Maße volkskundlich 
analysiert. Gemäß ihrer wisBenschaftstheoretlschen Entwick
lun~ richtete die Volkskunde ihr Augenmerk zunächst nur auf 
alle die Gruppenbl1dungen, die ihr als Ausdruck der "asso
ziativen Denkform der Volksseele" erschienen. Derartl~en 50-
zialgebl1den standen al le dem "reflektierenden Verstande" 
entwachsenen Verbindungen Als volkskundlich ver?önte Formen 
s charf gegenUber. 46 ) Dieser für die Volkskunde lange Zeit 
so charakteristische Standpunkt fand im oben s chon genannten 
grundlegenden Werk Ferdinand Tönnles' eine vorläufige sozio
logische Verifizierung . 

So kann es nicht verwundern. wenn P. Geiger erst Mitte der 
3Cer Jahre dem Verein explizit volkskundliche Bedeutung bei-

47) 
mißt. Schon vorher hatte Adolt Spamer in einer Replik auf 
Hans Naumanns "GrundzUge der deutschen Volkskunde" u. a . eine 
Untersuchung der Mentalitätsp;ruppe der "Vereinsmeier" ~efor
dert, wobei allerdings seine Diktion der in einem Verein in
tegrierten und aktiven Mitglieder ausdrUcklich die Befan~en-
heit des Volkskundlers damali~er Zeit verrät. 48 } -

Diesen belden Aussagen tolgen m. W. bis nach Kriegsende ke ine 
weiteren theoretischen oder praktischen volkskundlichen Ini
tiativen zur UnterSUChung des Vereinswesens,und es ist in
teressant zu beobachten, daß selbst Standarewerke wie A. 
Bachs "Deutsche VOlkskunde" und Erich/Beitls "W6rterbuch der 
deutSChen VOlkskunde" den Verein v~llig Ubergehen. 49 ) 
Auch nach dem Krieg änderte sich die vereinsneutrale oder 
gar negierende Haltung der Volkskunde nur sehr langsam. 
R. Weiss erkannte in seiner 1946 heraus~ebrachten "Volks
kunde der Schweiz" zwar in den Vereinen "die beliebteste 
Form geselligen Zusammenschlusses im ae~enwärtigen Volksle-

50) 0 • 

ben", aber es sind nur sehr wenige Arbeiten, die sich von 
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volkskundlicher Seite in der Folgezeit intensiver mit Ver
einen befass~n.51) 

Mit Hermann Bausingers 1959 in der "Zeitschrift (Ur Volks
kunde" verBftentlichten Aufsatz "Vereine als Gegenstand 
volkskundlicher Forschung" wird dann erstmals die Vereins
forschung fUr die Volkskunde empha tisch gefordert und legi
timiert. 52 ) 

Bausingers Parteinahme fUr eine volkskundliche Verelnsfor
s chung markierte den Beginn einer sich mehrenden Publikation 
volkskundlicher Schritten zum Vereinswesen. 1960 lieferte 
Altred Karasek-Langer einen "Beitrag zum Brauchtum der Ver
eine und Verbände", in dem er auf sudetendeutsche Maibaum
feiern und ihre Trägergruppen näher einging. 53) Auch erwähn
te nun Bachs "Deutsche Volkskunde" in der dritten Auflage 
den Verein zumindest. Die unbestrittene Pionierleistung aber 
auf dem Gebiet volkskundlicher Erforschung städtischen Ver
einslebens wird 1963 mit Heinz Schmitts Dissertation "Das 
Vereinsleben der Stadt Weinheim an der Bergstraße" greif
bar. Der Autor analysiert in seiner sehr arbeitsintensiven 
Studie das Vereinswesen einer mittelgroßen Stadt und gelangt 
abschließend im Blick auf zukUnftige Entwicklungen zu der 
Prognose: "Das Vereinswesen herk6mmlichen Stiles wird in na
her Zukunft durch die beiden MBglichkeiten Organisation und 
Klub ab~elBst werden oder sich aber zu KUmmerformen zurUck
bilden. n 54} 

Schmltts pessimistische Pro~ose weist Herbert Freudenthal 
in seinem dickleibigen Werk "Vereine in Hamburg" deutlich 
zurUck. 55 ) Er ist der Ansicht, "daß der festgefUgte Verein 
nebst seinen informal en Vorformen, durch innere Wandlung und 
zusätzliche NeugrUndungen ständig au.fgefr ischt, nach wie vor 
intakt ist". Freudenthal glaubt allerdings an eine ErnUchte
rung des Vereinslebens. Seine Analvse teilt sich in zwei 



- 16 -

Ubergreifende Komplexe, deren erster den historischen Hin
tergrund abdeckt, während der zweite die eigentliche umfa s
sende Strukturanalyse darstellt, die der Verfasser selbst 
der Bezeichnung "Volkskundlich-Sozlo1o~ische Phänomenologie" . 

unterordnet. Er erreicht so eine solide Charakteristik des 
Hamburger Verelnswesens, die um so mehr Beachtung verdient, 
a ls sie die Arbe it eines Einzelnen ist. 

Schmitts und FreudenthaIs Belträ~en tritt mit der 1976 vor
gelAltten Dissertation von E. Katschnlg-Fasch "Vereine in 
Graz" die jUngste der mir bekannten volkskundlichen Gesemt
darstellun~en städtischen Vereinswesena zur Seite. 56 ) An sie 
schließen sich jedoch mehrere elnschlä~l~e Ver6ffentllchun
~en, vorwie~end Referate, an. 

Freudentha I gab 1966 als komprimierenden Vor~riff auf sein 
o.a. Werk "Vereine in Hamburg" einen gleichbetitelten Vor
trag, der in knapper Form Teilstrukturen und wichtige Unter
suchungsresultate seiner späteren Arbeit vor Augen fUhrt. 57) 

Diesem geht zeitlich ein Aufsatz Herbert Schwedts voraus, 
der schon im Zusammenhang mit der Schriftenangabe zur volks
kundlichen Nachbarschaftsforschung Erwähnung fand (s.o.). 
Der Verfasser thematisiert darin u.a. die Transformation 
Schramberger Brunnengemeinschaften in "Gesellschaftsverei
ne", die nach Abl~sung ihrer spezifischen Zwecksetzungen er
folgte. Eine derartige durch Zweckwandel eingeleitete Ent
wicklungsrichtung hatte K. S. Kramer fUr die Brunnennachbar
schatten bereits 1954 andeuten kBnnen. 58 ) Im weiteren Ver
l auf seiner Darstellun~ stellt Schwedt s chließlich allgemein 
fest: lider Verein als Selbstzweck verliert immer mehr an An
ziehungskraft, und wenn er Uber eine Konstitution verfUgt, 
wird diese häufig als unangemessen empfunden. Eine bestimm
te fest umrissene Aufgabe wird als Vereinszweck dage~en ohne 
weiteres akzeptiert, ( • .. )"59). 
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In der ~l~ichen Einzelbeitr~~~ zusammenrassend~n Schri f t, 
in d~r bereits FreudenthaIs ob~n ~enannte Darlegun~ Platz 
griff, erschien 1966 unter d~m Titel "Vere inswps "! n und Folk
lorismus" eine weit~re einschlägi~e Studie. 60 ) GestUtzt au~ 
sUdhessische s Material macht Wolf~ang BrUckner mit diffe r en
zierten folkloristis ch bestimmten Verp. in~n und Grupuen ei
nes begrenzten ~e o~raphisch"!n Raumes bek~nnt und versu~ht 
deren Leben und Aktivitäten zu be~reif~n . Auf~rund seiner 
Materialbearbei tun~ kommt Br!kkner zur Feststellun't einp. s 
prinzipiellen Tatbestandes: "Auch im Rhein-Main-Gebi"!t wird 
heutiges Brauchleben des kleinen Mannes au~ dem Lend~ und 
volkstUmliche Fest~estaltung fUr die konsumierenden Massen 
unserer städtisch p. n BevBlkerung mit~eprä~t von Folkloristi
ka." 
BezU~lich dieses Sachverhaltes soielen die analysierten Ver
eine e ine wesentliche Rolle als Vermittlun~sinstanzen und 
Trä~er folkloristischer Darbietun~en , die von BrUckner 
durchaus der Realität "heuti~er Volkskultur" zuges r:hla~en 

und zunächst unter wertneutralem Aspekt re~istriert werden. 

In neuester Zeit erfuhr die Bedeutun~ volkskundllch~r Be
mUbungen um das Verelnswesen nachdrUckliche Bekräfti~un~ . 

Auf dem 18 . Deutschen Volkskunde-Kon~reß in Trier, der unter 
das Rahmenthema "Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert" ~e
stellt war, thematisiert~n vi~r Referate unter jeweils spe
ziellem Blickwinkel dip. kulturelle Bedeutung difrerenzi"!rt~r 
Vereine und Sachverhalte. 61 ) Auf E. M. Wallnors Darl~~un~ 
wurd"! bereits oben v~rwiesen . Die UbriRen Vorträ~"! setzt"!n 
sich mit schleswi~-holsteinisch~n Gildon, Arbeite rv p. r oinen 
und ~roßstädtischen Trachtenver"!inen ause inandpr, wobei die 
Gilden nicht von vornherein unter den Be~riff "Verein" zu 

subsumie ren sind. 

Abschließend sei auf die 1974 ediert~ dritte Au~la~e d~ s er
wähnten volkskundlichen W5rterbuches au fmerksam ~ema r.ht , das 
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erstmals den Verein mit einom län~eren Artikel bedacht hat. 
Dort wird u.a. die Rol19 des di~ C~selli~kplt unt~rminier~n
den Massenmediums F~rnseh~n heraus~e8tellt, ~lei~hzelti~ 

aber auch der Mensr.h als "Vereinswesen" definiert . 

Die Cruppenrorm des Vereins hat somit inzwis chen ein~n fe
sten Platz im Bereich volkskundli~her Forschun~ ~efunden , 

doch bleibt zu hof~en , daß sich di~ Volkskunde zukUnfti~ in 
weit stärkerem Maße als bish~r seiner ~nnimmt, um zu all~e
meinverbindli~hen Resultaten zu ,q;elangen . 
Als ty~ische Sozialform findet der Verein auch da s Interes
se der Soziologie, die schon 1913 mit einem Werk Hans Stau
din~e6~)Uber die musikal iach-~eselli~e Or~aniaation hervor-
trat, erst aber na~h den Weltkrie~~n den Verein stärker 
berUcksichtl ~te und sich mit ihm vor allem im Verlauf ihrer 
GemeindAsnalvaen beschäfti~te.63) 
Im Ce~ensatz zur Volkskunde , die dem Verein primär anhand 
seine r differenzierten kulturellen Äußerungen nahe zu kom
men sucht, will die Soziologi~ "ohne RUcksicht auf Land
schaft und Ceschichte phänomenolo~is ch C ... ) analvsieren , 
( ... ) tvoisieren und C ... ) svstematisieren".64) Sie wird da 
mit zwan~släufl~ zu ~iner wichtigen Hilfswissenschaft der 
Volkskunde. 

Auch die Geschichte hat sich des Vereins an~enommen. In ei
nem Aufsatz von 1972 befa~t sich Thomas Nipper dev eingehend 
mit dem Verein des späten 18. und frUhen 19. Jahrhunder ts, 
wobei er versucht , seine Rolle und Bedeutun~ im historischen 
Prozeß aUfzuzei~en.65) Eine weitere bemerkenswerte Studie 
stammt von Wolf~an~ Mever , der in seiner Disse rtation 
"Das Vereinswesen der Stadt NUrnber 'S im 19. Jahrhundert" 
Uber spezifisch NUrnberger Verhältnisse hinaus Ruch auf all
gemeine Entwicklun~en des Vereinswesens aufmerksam machen 
kann. 66) 

Di ese historischen Beiträ~e er~änzen di~ volkskundlichen 

l 
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BemUhun~en in idealer WeiS<:? da sie den zum Verstijndnis des 
Vereinswesqns notw~ndi~~n historischen Hint~r~rund bereit

stellpn. 

Entsprechend dem Versuch eines allgeme i nen historischen Ab
risses des Nachbarscha ftswesens soll auch im Fol~enden die 
EntWiCklung des Vereinswesens vor allem anhand der Arbeiten 
Nipperdevs, Schmi tts und Freudenthals kna~p skizziert wer

den . 

Der Verein als Cru~penphänomen i m modernen Sinn ist im Ge
~ensatz zur Nachbarschaft eine jun~e Erscheinung, deren Auf
treten mit den epochebildenden Aufklärun~sideen aufs en~ste 
verbunden ist. Die mittelalterlichen und noch bis in das 
19. Jahrhundert wirksamen Korporation~n wie Gilden, ZUnfte, 
Bruderschaften und dgl . verloren allmählich ihre konstitu
tive Kraft . I m Mittelalter und der frUhen Neuzeit lebt der 
Mensch "in dem durch Haus, Korporation, KirchenRemeinde und 
eventuell noch die Nachbarschaft strukturierten Lebenskreis. 
In diesem Lebenskreis nur gibt es di"! Mö~lichkeit von Ini
tiative und Zwecksetzun~t in ihm erfUllt sich von der Spinn
stube bis zum Meisteressen das Bed flrfnis naGh Ceselli,g:keit . 
In dieser Welt ist Sinn vornehmlich im Sinnenhaften präsent . 
Sitte und lang geUbter Brauch, nicht Reflexion , bestimmen 
Auffassen und Verhalten ; der Einzp.lne lebt und versteht sich 
in den Mus ter n der Tradition . Ei ne Di skrepanz zwischen sei
nem Selbstverständni s und dem se iner Gruppe, die ihn aus 
dieser heraustreten ließe, ihn indi vidualis i erte, ist nicht 
das Normale; er lebt mi t seiner Gr uppe konform." 67) Einp. 
derartig ~esellschaftscharakteristische LebensfUhrun~ erwies 
sich im Zuge der Aufklärun~ als überlebt und wich einem neu
en Selbstverständni s des Menschen , das neue Bedürfnisse 
weckte und in neuen Formen Ausdruck fand . Der Dran~ nach Ge
selligke i t, Freundschaft und Bildun~ , die Anteilnahme an 
Wissenscha f t und Kunst kennzeichnet nun den Beginn einer 
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sich langsam konstituierenden bUrgerlichen G~sellschaft, wo
bei 1n Individualismus, "VerbUrgerlichung der Kultur", Fort
schritts glauben und emanzipatorischem Streben aus alten Bin
dungen die Faktoren der Entstehung des modernen Verelnswe
sens greifbar werden. 6e ) 

Im 18 . Jh. entwickeln sich zunächst besonders in städtischen 
aufgeklärten, großbUrgerlichen Kreisen Musizier-, Lese- , Pa
triotische und Landwirtschaftlich-ökonomische Gesellschaften, 
s~wle Freimaurerlogen, die auf den einsetzenden bUrgerlichen 
Emanzipationsprozeß hinweisen. Trotz des mehr oder weniger 
noch ständischen und exklusiven Charakters dieser Gesell
schaften erlangen nicht mehr primär Herkunft und Stand der 
Mitglieder entscheidende Bedeutung , sondern der Grad der 
Bildung , die allen Sozialschichten th~oretisch zugänglich 
wird. Die Möglichkeit, sich in freier Entscheidung assozia 
tiv zu binden, oder umgekehrt sich aus der individuell ge
wählten Liaison zu l ösen , wird nun als ~lement bisher nicht 
e r fahrenen freiheitlichen Tuns relevant. Diese frUhen Ver
e insformen sind im all gemeinen noch unspezialisiert und über 
ihren angegebenen Zweck hinaus gleichermaßen der Bildung , 
Wissenschaf tspflege , Geselligkeit und Fr eundschaft, kurz ei
ner idealen Selbstvervollkommnung ihrer Mitglieder ver
pflichtet. 69 ) 

Im frUhen 19. Jahrhundert entwickelte sich unter dem Einfluß 
der Französischen Revolution und der Freiheitskriege in Ver
bindung mit der studentischen Burschenschaft die von Jahn 
initiierte Turnbewegung , die in ersten Turnvereinen Ausdruck 
fand. Ihre von ~ltihendem Patriotismus getragene, auf die 
Einheit Deutschlands gerichtete Aktivität wurde jedoch auf 
Grund mehrfacher staatlicher Verbote politischer oder poli
tisch orientierter Vereine rasch unterbunden, so daß die 
Turnvereine in der Regel erst um die Jahrhundertmitte und 
später zur vol len Entfaltung gelangten. Im Hinblick auf ihre 
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Verwurzelung im gesamtgese]lschaftlichen Bereich und die 
nach de r Reic:hsgr,Olndung s?richwo~rtliche reichsstabilisieren
de Heltung der bürgerlichen Turnerscheft (nSänger, Turner, 
Schützen sind des Reiches Stützen"7:J» stand diese den 
Schützen und Sängern nahe. 71) 

Neben ihre vereinsmäßig~n Bindungen t r a t en zahlreiche Ver
eine und Gruppierungen unterschiedlichster Zielsetzungen ins 
Licht der Öffentlichkeit, wie z.B . landwirtschE'o ftli~he und 
l:Skonomische Gesellscha f ten, volksbildnerische Einrichtungen, 
Berufsorganisationen, UnterstUtzungs-, Wohlfahrts-, Kunst - , 
Wissenschafts-, Gewerbe- und Handwerkervereine,72) Im Verein 
hatte man die ideAle Form des freien und individuellen Zu
sammenschlusses gleichgesinnter Mitglieder entdeckt, ein 
Mittel zur Weckung und Verwirklichung von Interessen. 

Den aus dem 18 . Jahrhundert her bereits bekannten exklusiven 
Musiziergesellschaften folgten im frUh en 19. Jahrhundert vo
kale und instrumentale Musikvereine und die al s Liedertafeln 
und Liederkränze bezeichneten Gesangvereine. Letztere unter
schieden sich voneinander darin, daß die norddeutschen . mehr 
produktiven , geselligen Liedertafeln exklusiver organisiert 
waren als die am Männerchorgesang des Schweizers Nägeli ori
entierten süddeutschen Liederkränze. Auch d ie geselligen und 
gelehrten Verbindungen der Aufklärungszeit fanden Nachfolge
assoziationen. Hier mUssen di e vornehmen, primär bildungsbe
zogenen Museumsges e l lschaften erwähnt werden; ähnlich struk
turierte und gleichze i tig bestehende Harmoniegesellschaften 
geh~rten mehr dem mittleren und Kleinbürgertum an. 73 ) 

Fast noch alle Vereine dieser unruhigen Zeit der ersten 
J ahrzehnte des 19 . J ahrhunderts charakterisierte ein inten
sives Bemühen ihrer Mitglieder um eine neue Humanität und 
damit Lebensqualität und standesneutrale demokratische Ge 
selligkeit . Hinzu t r at vielfach eine tie fe patr iotische Ge
sinnung. Das zunächst stadtspezifische Vere i nswesen hatte zu 
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dieser Zeit bereits 1n der Provinz Fuß gefaBt und mittlere 
und kleinere Orte erobert . So sind die Vereine der frühen 
Entwicklungsphase zugleich Resultate und StUtzen eines n~uen 
freiheitlichen Prinzips. das 1m Individualismus einer sich 
formierenden bUrgerllch- liberalen Gesellschaft greifbar 
wird. 74 ) 

Um die 30er und 40e r Jahre, vornehmlich aber in der Folge
zeit, vollzog s i ch mit der Ausbreitung dp.r Industrialisie
rung und der durch sie bedingten v~ränderten Wirtschaftslage 
ein tiefgreifender Wandel der gesellschaftlichen Realität , 
der die Entstehung der Klassengese l lschaft zur Folge ha tte. 
Dieser lN'andel ließ auch das Vereinswesen nicht unberUhrt. 

Galten bisher Abstammung und sozialer Rang relativ wenig und 
der idealer Geselligkeit und Bildun~ aufgeschlossenp. Mensch 
um somehr, traten nun insbesondere in der zweiten Jahrhun
derthälfte Klassengegensätze zuta~e. Arbeiterbildungs- und 
hrbeitervereine formierten sich und standen oft den bürger
lichen Vereinen mit kämpferischem 4kzent ge~enUber ; der neu
en ökonomischen Entwicklun~ Rechnung tragende wirtschafts
bezogene Vereine konstituierten sich, konfessionelle Or~ani
sationen wurden ins Leben gerufen. Die aufkommnnde Frauen
bewegung schuf sich eigene Vereinigungen, neben den Turnver
einen machten sich Sportvereine breit. Der Fortfall des So
ziallstengesetzes zog ein merkliches Anwachsen der Arbeiter
vereine nach SiCh75 ), die sich vielfach dem Sport und Gesang 
widmeten. Trotz der allgemeinen, deutlich an den großen Fe
sten der Sänger, Turner und SchUtzen ersichtlichen nationa
len Einstellung der bürgerlichen Vereine ha tten sich diese 
nach der 48er Revolution differenziert. Das besitzende und 
gebildete GrOßbürgertum organisierte sich nun wie das Klein
bürgertum in eigenen Vereinen. Ein Indiz des auch im engeren 
Vereinsleben eintretenden ~andels stellt das allgemeine Auf
kommen und die zunehmende Intensität des Wettbewerbs der 
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Vereine untereinander dar. 76 ) Ungezwungene. romantische Ge
selligkeit wa r einem vereinsinternen Leistungsprinzip und 
damit einer "Versachlichung,,77) zum Opfer gefallen. Zu Ende 
des Jahrhunderts hatte sich das Vereinswesen ungeheuer aus
gebreitet, und es gab wohl kaum einen Ort, in dem nicht min
destens ein Verein bestand. 

Mit dem 1. Weltkrieg ergab sich eine entscheidende Zäsur in 
de r Entwicklung des Vereinswesens, die nun quantitativ rUck
läufig wurde. Ein erneuter Aufschwung in den 20er Jahren war 
nur von kurzer Dauer. da die anfallenrie Wirtsch3.ftsmisere, 
die "Gleichschaltung" und Kontrolle der Vereine im Dritten 
Reich und der II . Weltkrieg sich auch in diesem Zusammen
hang katastrophal auswirkten . Nach bescheidenen Anfängen in 
den ersten Nachkriegsjahr en setzte mit steigender Intensi
tät eine Welle von VereinsneugrUndungen und Aktivierungen 
alter Ver~lne ein. Die wirtschaftliche BlUte der f'lnfzi~er 
und frillien und mittleren se~hziger Jahre schuf ein~n Wohl
stand, der imm~r mehr und differ~nziertere Bedürfnisse weck
te und die moderne Freizeitgesellschaft entwickeln half, so 
daß das Vereinswesen denkbar günsti gen Nährboden fand. Neben 
einer FUlle von Vereinen unterschiedlichster Ziele und Zwek
ke existieren gegenwärtig unzählige vereinsanaloge Gruppen 
und Verbindungen sowie eine kaum faßbare Anzahl informeller 
Sozialgebilde wie etwa Kaffeekränzchen, Skatrunden. Stamm
tische, Kegelklubs, Familienkreise etc. 
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11. BegrUndung der Arbeit, Methoden und Ansätze 

Volkskundliche Analysen, die aJs Gesamtdarstellungen oder 
Mikroanalysen Vereine in den Mittelpunkt ihrer BemUhungen 
stellen, sind nicht die Regel. Motive fUr elne volkskundli
che Antipathie gegenüber der Organisations form Verein konn
ten bereits 1m voraufgehenden Kapitel kurz dargelegt werden, 
und ma n darf vermuten, daß sie bis heute nachwirken, ob
gleich schon vor etlichen Jahren die Integration des Vereins 
in den volkskundlichen Forschungsbereich mit Berufung auf 
soziologische Erkenntnisse glaubwürdig legitimiert und nach
drUcklich gefordert wurde. 78 ) Inzwischen publizierte volks
kundliche Arbeiten zum Vereinswesen vermochten gleichfalls 
die Bedeutung die&er Gruppenform fUr die Volkskunde heraus
zustellen, indem sie seine wichtige Rolle im kulturellen Le
ban aller Sozialschichten, vor allem sogen. Unter- und Mit
telschichten deutlich machten. 79 ) 

So kann heute eine volkskundliche, aus wissenschaftstheore
tischen BeweggrUnden an~estrebte Opposition gegenUber der 
Vereinsforschun~ nur noch antiquiert erscheinen und nicht 
mehr Uberzeugen. Der wissenscha f tlichen Bearbeitung vornehm
lich städtischen Vereinswesens dUrfte jedoch no~h ein ande
res Motiv entgegenstehen. In seiner Di ssertation über das 
Nürnberger Vereinswesen im 19. Jh. spricht W. Meyer dies
bezüglich von der "Vielfalt und FUlle des Arbeitsmaterials, 
dem sich der Forschende in einem solchen Falle regelmäßig 
gegenUbergestellt sieht".aO) Dar aus erhellt, wie notwendig 
eine auch von Meyer angesprochene "Teamarbeit" ist, um die 
volkskundliche Erforschung des Vereinswesens der Stadt oder 
e ines gr öBeren Raumes intensivieren zu können. 

Die Distanz zum Objekt wird greifbar im empfindlichen Mangel 
an einschlägigem Schrifttum. Diesen etwas zu mildern, ist 
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eine fernere Absicht der vorliegenden Arbeit, di~ mit dem 
Jahr 1377/78 abschließt. 

A ?riori war nicht geplant , e ine volkskundliche Gesamtdar
stellun~ städtisch~n Vereinsw~sens nach dem Muster der Ar
beit~n SChmitts, Freudenthals oder Katschni~s zu konzipi e 
ren, vielmpl-tr soll bm aufgrund der Absicht, mÖI~lichst de
taillierte Analysen der kulturellen Objektivationen sozia
l~r Gruppen durchfUhren zu können , nur e ini.'~e wenige Verei
ne die Basis der Arbeit bilden, während ein~ Re zent ion von 
Nachbarschaften zunächst nicht intendiert war. Um eine wil l 
kürliche Auswahl zu venneiden, Gewißh~it Uber di '" Badeutsam
keit der Gruppen fUr di~ Stadtbewohner zu erhalten und dan 
geste~kten Zeitrahmen nicht zu Uberschr eiten, schien es 
sinnvoll, den Untersuchungsbereich von vornherein au f fUnf 
Vereine einzugrenzen, die nach dem Kriterium kultureller 
Signifikanz von der Bevölkerung der westmUnsterländischen 
Kleinstadt Ahaus selbst zu bestimmen waren. 

Aufg rund finanzieller und zeitlicher ~erforderun~ ließ es 
sich nicht ermögl ich~n, jeden Bürger schriftlich oder ~ar 
mUndlich zu befragen, so daß eine Stichprobe an~ezei~t war. 
Mit Hilfe des in der em?irischen Sozial forschung an~~wandten 
Random-, präziser des "Systematischen Auswahlverfahrens,,81) 
wurde fUr die Population yon 9956 erwachsenen Einwohnern 
(bis zum Geburts ,jahrgang 1957) der Stadt Ahaus (ohne BerUck
sichti~n~ des durch die kommunalp Neu~liederun~ bedin~ten 
Gebip.ts - u. Einwohnerzuwachses) ein Sample von 407 gebildet 
und di~ nötigen Bmpfängeradressen ermittelt. Ein anschlie
Send konzipierter Fr~gebogen82) enthi~lt 32 dem Vereinsre
gister entnommene ra~hts f~hi~~ Vereine, aus deren Anzahl 
fUnf auszuwählen war en. Es wurden jedo~h nur solche Vereine 
in den Fragebo,~en aufgenommen, die mir als gE"bUrt igem und 
mi t den städtischen Verh.:n tnissen gut vertrautem Ahauser 
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volkskundlich r elevant erschienen, d.h .• e s wurden solch~ 
Vereine ausgeschieden , die durch Art und Umfang einen en
gen Kontakt von Mensch zu Mensch ni~ht mehr (zu) gewährlei
sten (schi en en) , wie bspw . de r "Privatbeamtcn- und Ange 

stelltenve r ein Ahaus u. Umgebun~ n, die "Kohlenhändler-Ver
einigun~ fUr Ahc: us und Umgebung e.V. ", der "Verein se lb
ständiger Handwerksmeister der St adt Ahaus" etc. Da unbe
kannt , fanden nicht rechtsfähige Vereine keinen Ein~ang in 
das Fr agebogenkonzept. Dem Adr~ssaten wurde allerdings an
he im gestellt , nicht au~~efUhrte , ihm ober bed~utsam er

sch~lnende r echts- wie nicht rechtsfähi~~ Vereine 1m Frage
bogen anzugeb~nt so daß aus dieser MÖRl l chkeit ein notwen
d i ges Korrektiv erwa~hsen konnte. 

Aus d~r Auswertung de r eingeg"<l.n~enen Fra p;ebo~en, der"'n RUck
sende quote mit 63 , 6 % einp.n akzeptablen Wert err e ichte , re 
sultierten - in der Reihenfolge ihrer Wahl - nachfol gende 
fünf Verein" : 

DRK Orts gruppe: Ahaus , Städti sche Ka?elle , Nikolaus.~esell

schaft, VFL Ahaus 1892 s owio BUrger- u. Jungge s~llens~hUt
zenver ein Ahaus 1584/1606 . ~s zeigte sich damit, daß di~ im 
FrageboQ;en herausgestellt'? "kulturelle und br3.ucht Umllche " 
Signifikanz offensichtlich weitgehend unspezifiziert ~ls Re 
levanz schlechthin verstanden wurde , da bspw. die favo ri
sierte DRK Ortsgruppe m.W. dem im Fragebogen vorgegebenen 
Auswahlkriterium kein'?swegs ge r echt wird, ,iedoch a ls cari
tativ- gemeinnUtzige Organisation zweifellos bedeutsam ist , 
Da e ine AuffUl lung de r Stichpr obe aus ZeitgrUnden nicht vor
genomm en wurde, stellt das 3r gebnis letztlich keine r eprä
sentative Entscheidung dar , ~enUgte aber insofern, a ls mit 
ihm doch eine ~rößere Bedeutung der ausgewählten Gruppen in
diZiert wird. 

Bedauerli~h~rweise verhinderte vor al l em die desolate 
SChriftliche Quellenlage e ine MikrOa nalyse eller namentl i ch 
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beigebr achten Vereine insofern, als es sich bei dieser Ar
beit um eine historisch ausgerichtete Untersuchung handelt, 
die gerade den Aspekt des Wandels betont. Das zunächst in
tendie rte Arbeitsvorhaben erwies sich damit als nicht r eali
sierbar . Lediglich der BUrger- u. JunggesellenschUtzenver
ein verfügte übe r ausre i chendes und ergiebi geres Quellenma
t erial. 

Es fällt nicht schwer, potentielle Motive der Wahl des 
Schützenver eins durch die Bürger zu benennen, die sich er ge
ben durch den Einfluß offizieller Exponierung von Vereinsal
ter, historische r Bedeutung, Heimatverbundenheit sowie Tra
ditions- u. Brauchtumspflege , ferner aus der Wirkung der 
beim Schützenfest demonstrierten Implikation von Verein und 
kommunal~r Elite wie des dort g~pflegten spektakulären Zere
monie l ls. Die souveräne Position des Schützenfestes als 
"Hauptfest" im Festleben der westfälischen Gemeinden konnte 
im Ubrigen D. Sauermann neuerdings überzeugend nachweisen 
und e rmitteln, "daß der Schützenverein von den Bearbeitern 
(seines Fragebogens) in erster Linie als der tradi tionellste 
Ortsverein angesehen wurde" .83) 

Da die organisierten Nachbarsch~ften ein typisches Charakte
ristikum des westlichen MUnsterlandes darstellen und auch in 
Ahaus in einer Vielzahl nachweisbar sind, lag es nahe , dem 
Schützenverein Nachbarschaften zum Vergleich an die Seite zu 
stellen. Diese84 ) wählte i ch unter dem Aspekt differenzier
ter Sozialstruktur. unterschiedlichen Alters und günst i ger 
BearbeitungsmBglichkeit persBnlich aus. Der so getroffenen 
Auswahl l ag die Absicht zu~runde, einerseits die kulturellen 
Objektivationen unterschiedlich alter und strukturierter 
Gruppen gle i cher Bezeichnung und deren Wandel im Verständnis 
von Kultur als "Transformation(en ) sozialer Sachverhalte"85) 
zu ana l ysieren , andererseits prinzipielle Geme insamkeit en 
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organis ierter nachbarschaftlicher Sozialgebilde durch kom
parative Untersuchung erkennen zu können. Die ältere der 
her angezogenen Nachbarschaften besteht laut ProtOkollbuch 
und Statut seit 1902, die j ünger e dat i er t aus dem Jahre 
1967. 

Ober die Anzahl der ausgewählten Gruppen hinaus wurden wei
t ere städtische wi~ auswär tige Nachbarschaften und SchUtzen
vereine vergleichend einbezogen . 

Zur Ergänzun~ des schriftlichen quellenmRterials , zur besse
ren Erkenntnis der Zusammenhänge gruppengebundenen Lebens 
wie zur Ermittlung aktueller Wertvorstellungen war es not
wendig , auch mUndliche Quellen zu erschließen. I ch fUhrte 
daher 60 jeweils mehrstUndlge Inte rviews dur~h . Dabei ent
f ielen j e 15 auf die Nachbarschaften Coesfelder Str . I und 
Jägerskamo sowie auf die Vereine BUrger- u. Jun~~esellen
s chUtzenvp.re in und VFL Ahaus 1892.86 } Die Größe 15 wurde 
~illkUrlich fix iert und die jeweiliRen Interviewpartner de r 
N~chbarachaft Coesfelder Str. I und des BUrger- u. Jungge
sellenschützenverelns mit Hil fe eines in beiden Vereinigun
gen organisie rten, führenden Mitgli eds, de r Nachbarschaft 
Jägerskamp aufgrund verschiedener Gespräche mit Nachbarn, 
dem Nachbarschaftsvorsitzenden sowie eigener Kenntnis und 
des VFL mit Unterstützung e ines langjähri~en Vereinsmitgl i e 
des und des Vor sitzenden unter dem Aspekt eines rela tiv aus
gewogenen Verhältnisses von Alter, Geschlecht und Anteil an 
differ enzierten Berufskategorien entsprechend der gruppen
speZifischen Situation bestimmt , um eine gewisse Kompa t ibi
lität der Aussagen der Befragten zu erreichen. Damit war 
zwa r letztlich keine repräsentative Auswahl gegeben, do r.h 
ist anzunehmen, daß die Aussagen der auf diese Weise gewon
nenen Informanten den Meinun~sstand zumindest eines Groß
teils der Mitglieder spiegeln. 
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Als Befr agungsform schi en in der gegebenen Situation vor al
lem das halbstandardisierte neutrale Interview gee i gnet. Das 
dazu angel egte , für Nachbarschaften wie Vere in kompatible 
und im Anhang beigegebene FragebogenkOnzept37 ) enthält na
türl i ch nicht die Fr agen, die, wie es das halbstandardisier
te Interview erlaubt, spontan aus der Gesprächssituation 
heraus gestellt wurden. 

Die unter spezifisch volkskundlichen Gesichtspunkten durch
geführte Arbeit will Kultur und Relevanz ausgewählter or ga 
nisierter Gruppen ver~leichend darstellen, d.h. , zum einen 
mittels der Analyse der kulturellen Objektivationen und ih
res Wandels zur Transparenz des aktuellen s ozialkulturellen 
Erscheinungsbildes der einzelnen Gruppen beitragen, zum an
dem a nband komparativer Analyse das Charakteristische be
sti mmter organisierter Ver e inigungen eruieren und deren ~'Iert 

f Ur die Mitglieder ver gle i chend nahebringen . 
Dabei wird mit Köstlin davon ausgegangen, daß die Kul t urwis
sensehaft Volkskunde "in ihrem Fragen von dem a us(geht ) , was 
bleibt, was Uberdauert, ( . .. ) Wa s bleibt, sind kulturelle 
Ob jektivationen von Gruppen, Gegenstände, AttitUden, Meinun
gen . Si e bestimmen diese Gruppen und die , die ihnen nachfol
gen, in hemmender oder fördernder Weise". Kultur a ls der 
durch "Neuerwerb und Erbgut" (Korff) charakterisierte "Inbe
griff aller materie l len , sozialen und geistigen Werte, die 
der Mensch zur Befr iedigung seiner Bedürfnisse geschaffen 
ha t " (Nahodil) ist freilich immer als "Ersche inungsform des 
Sozialen" (Köstlin) zu bedenken.88 ) 

Die Inanspruchnahme des methodischen Instruments des Ver
gleichs wird durch die gesetzte Thematik zwingend vor ge 
schrieben. Vergleichbarkeit der Forschungsgegenstände er gab 
sich Uber deren Charakter a ls kleine soziale Gruppen hinaus 
aus ihrer Ei genschaft, f r eiwillig gebildete, or ganisierte , 
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auf persönlichem Kontakt der MitgJ. ieder basierende, ortshe
zogene und geselligkeitspfle~ende Sozial~ebilde zu sein. 

Die besondere Leistungsfähigkeit des Vergleichs im Zuge der 
Realisierung der hier gestellten Aufgabe wird darin gesehen, 
auf der Grundlage einp.s weitgehend kompatiblen Schemas von 
Untersuchungakategorien gruppengebundenes Leben bzw. dessen 
kulturelle Äußerungen ausschnittwelse aufdecken und gruppen
spezifische Differenzen rasch ermitteln zu können. Daß zudem 
die NachprUfbarkeit der Forschungsergebnisse durch den Ein
satz eines derartigen Schemas erleichtert wird, scheint mir 
unmittelbar einsichtig. 

Ver~leichbBre volkskundliche Analvsen liegen rn.W. in der 
Bundesrepublik bislang nicht vor. 
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III. Der Untersuchungsraum 

Zum besseren Verständnis des im nächsten Kapitel folgenden 
historischen Abrisses d~s Na~hbarschafts- und Vereinswesens 
in Ahaus und in Anbetracht der Tatsache, daß die in dieser 
Arbeit analysierten Gruppen Uber ihren abstr akten Status als 
Nachbarschaft~n und Vereine hinaus zu~leich auch lokalspezi
fische ZusammenschlUsse darstellen, soll zunächst kurz der 
UntersuchunRsraum geschildert werden. 89 ) 

Die Stadt Ahaus liegt am Rande der Westfälischen Bucht in 
der n"ch ihr benannten "Ahauser sandebene,,90) des WestmUn

sterlandes und damit in unmittelbarer Nähe der Niederlande. 
So ist auch die nächst erreichbare Großstadt das 18 Kilome
ter entfernte niederländische Enschede, während auf bundes
deutschem Boden die nördlichen Großgemeinden des Ruhr gebie 
tes und die Stadt MUnster der Gemeinde Ahaus als Großstädte 
geographisch benachbart sind. 

Die GrUndun~ des Ortes läßt sich nicht urkundlich nachwe i
sen, man vermutet jedoch, daß bereits im 9. Jahrhundert eine 
Burg oder ein herrschaftliches Heus an der Aa, einem kleinen 
Wasserlauf, bestand. Diese geographische Situation begrUnde
te den Namen der Stadt. Bis zum Jahre 1406 lösten sich vier 
Adelsgeschlechter in dem Besitz der Herrsch~_ft Ahaus ab, die 
U.8. die Gemeinden Ahaus, WUllen, "'essum und Alstätte um

!'flßte. 

Dem um 1100 erloschenen Geschlecht der Edelherren von Ahaus 
fol~te mit dem Ritter Bernhard von Diepenheim zu Be~inn des 
12. Jahrhunderts die Dynastie der Herrn von Ahaus aus dem 
Geschlechte Diepenheim, die 1241 1n der männlichen Linip. mit 
Johann II. endete, der in der Mark Meißen im Kampf gegen die 
Mongolen fiel. Durch Heirat geri~t die Herrschaft Ahaus an-
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schließend an das Adelsgeschlecht 'von Horatmar ' , dem auch 
Ludol! von Ahaus entstammte, in dessen 1389, bzw. 1391 gege
benen Erlassen der Ort Ahaus explizit als Stadt erscheint. 
Für die vorhergehende Zeit 1st e in Stadtstatus nicht mit . 
Slcherhel t zu bezeugen", Ludolt von Ahau8 trat 1393 seinem 
SchwlegersohnSweder von Vorst und Keppel die Herrschaft 
Ahaus ab, die dessen Witwe wiederum 1406 dem mUnsterschen 
Bischof Otto IV. verkaufte. Bis zum Jahre des Relchsdeputa
tlonshauptschluBses (1803) gehBrte Ahaus nun dem FUrstblstum 
MUnster an. 

Mit der Integration in dieses Bistum wurde die Stadt Haupt
ort eines fUrstbls chBfl1chen Amtes, da s die Grenzen der ur
sprUnglichen Herrschaft bei weitem sprengte. Zudem galt 
Ahaus als beliebter Aufenthaltsort mUnsterscher Fürstbischö
fe, aus deren Reihe vier dort versterben. 

Das 16. und 17. Jahrhundert brachten der Stadt durch die 
Glaubenakämpfe, durch Hungersnot, Krieg und Pest einschnei
dende Notlagen. Unabhängigkeitskampf der Niederlande gegen 
Spanien, Drei8i~jähriger Krieg , Hessenbelagerung , FeldzUge 
des Bischofs Christoph Berphard von Galen gegen die Nieder
lande und endlich Siebenjähriger Krieg hinterließen in Stadt 
und Umland ihre Spuren. Im J ahre 1794 dran~en die Franzosen 
auf das linke Rheinufer vor und besetzten es. In dieser un
~igen Zeit belasteten Truppeneinquartierungen die Stadt . 
803 dann setzte die Säkularisation ~e istlicher Territorien 

nach Maßgabe der Regensburger BeschlUsse ein, das FUrstbi
stum MUnster wurde aufgel öst. Zwei Drittel der Ämter Ahaus 
und Bocholt fielen an di~ Fürsten Salm-Salm, ein Drittel an 
die Linie Salm-Kyrburg , darunter auch die Stadt Ahaus. Schon 
1810 jedoch verlor das Fürstentum Salm seine Selbständig
keit, es wurde dem französ ischen Kaiserreich zugeschlagen . 
FUnf Jahre später wiederum geriet das Gebiet durch den Sieg 
der VerbUndeten Uber Napoleon in der Leipziger V6lker-
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schlacht (1813) an Preußen. Am 1.8.1 816 entstand die Preu
ßische Provinz ''''estfalen. Neun Tage der suf schlug gemäß der 
Verordnun~ der in Münster e t ablierten Preußischen Provinzi
alregierung die Geburtsstunde des Kreises und d~r Krei sstadt 
Ahaus. 

Die Geschichte der St adt im 19. Jahrhundert wird insbe s on
der", durch den auf die Industrialisierung zurückzuführenden 
wirtsch~ftlichen Aufschwung char akterisiert. 

Als erstes industrielles Unternehmen richtete sich im J ahre 
1819 die niederländische Tabakfabrik Oldenkott & Söhne in 
Ahaus ein, doch wäre die Annahme fa l sch, mit dieser GrUndung 
sei der Markstein einer nun unmittelbar einsetzenden, konti
nuierlich verlaufenden ökonomischen Autwärtsentwi cklung ge
setzt. Zunächst herrschte bis zur J ahrhundertmitte eine 
durch niederländische Schutzzollpolitlk bedingte existenz
gefährdende Absatzkrise der Textilproduktion der Hausweber 
und damit vielfach Erwerbslosigkeit, die die Re~ierung durch 
Straßenbauten abzubauen hoffte. Diese wirtschaftliche Misere 
initiierte eine erhebliche Auswanderungswelle. Man hofft e , 
vor a llem in Amerika ein besseres Auskommen und eine ges i
cherte Lebensgrundlage zu finden. 

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts l ebten die 
Einwohner des Kreises und der Stadt Ahaus noch vorwie.~end 

von der Landwirtschaft, bescheidenem Handwerk und der Haus
weberei; doch vollzog sich mit den Markenaufteilun~en der 
40er J ehre ein deutl i cher Aufschwung innerhalb der landwirt
schaftlichen Entwi cklung. Um die Mitte des Jahrhunderts 
dann, vornehmlich aber in der Folgezeit, entstanden ZAhlrei
che, zunächst vor allem von niederländischer Seite errichte
te Textil f abriken , und auch die Stadt Ahaus partizipierte , 
wenn au~h zeitlich etwas verschoben, an dieser t extilindu
striel len Expansion. 



-
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In Ahaus selbst hatte sich bereits vorher e i n Wand~l der Ge
meindeverfassung ergeben. 1835 trat die von Preußen ins le

ben gerufene Revidierte Städteordnung in Kra ft, 1856 wurde 
die Städteordnung der Provinz Westfalen eingeführt. Eine 
entscheidende Zäsur 1m Laufe der Stadtgeschlchte ergab sich 
mit dem am 13. Oktober 186~ ausbrechenden Tot21brand, der 
beinahe die gesamte Stadt vernichtete. Er bewirkte aller
dings eine gut durchdachte, räumlich großzügi gere Neukonzep
tion. 

Die Zeit nach dieser Brandkatastrophe v~r8chaffte dem Ort 
einen bemerkenswerten wlrtschRftlichen Auf s chwung. Bestand 
bereits seit mehreren Jahrzehnten ein größerer Betrieb zur 
Produktion und zum Vertrieb von Holzschuhen, der sich bald 
nach dem Brand zu einer beachtlichen Schuhfabrik entwickeln 
konnte, so wurden mit der 1881 gegrUndeten Westfälischen 
ZUndwarenfabrik und der 1883 errichteten Westfälischen Jute
Spinnerei & Weberei Ahaus zwei~ellos Dominanten des städti
schen "'irtschaftslebens bis in die jUngere Verll:angenheit ge
setzt. 1890 ergänzte eine Möbelfabrik die s chon bestehenden 
Industriezweige. Die 1875 im Kreis eingerichteten Eisenbahn
linien trugen wesentlich zur wirtschaftlichen Potenz des 
ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts bei. Folge 
dieser wirtscha ftlichen BlUte war eine sta rke Bevölkerungs
zunahme, deren Intensität deutlich wird, wenn man den An
stieg der Ahauser Einwohnerzahl von 1716 im Jahre 1875 um 
54,6 % auf 3930 1m Jahre 1900 bedenkt. 91 ) 

Der erste Weltkrieg und die sich daran anschließenden Not
jahre bedeuteten fUr die Stadtbevölkerung einen hArten Rück
schlag. Auch der 1926 - 1928 einsetzende erneute Aufschwung 
der Te~tl11ndustr1e wurde abrupt durch die Weltwirtscha t ts
krise von 1929 gebremst. Die Arbeitslosenquote Btle~ 1m gRn
zen L~nde katastropha l an, ein Tatbestand, der die Machter-
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gre1.fung der Na tionalsozialisten be gUnstigte. 

Im II. Weltkrie~ erlitt die Stadt schwp.rst~ K~~) .~ss~häden. 
Von 1055 Häusern blieben nur 47 unbeschäd1~t. Das au ( 
Initiative des Fürstbischofs von Plettenber~ durch Ambrosius 
von Oelde erbaute kunsthistorisch bedeutsame Barockschloß 
des späten 17. J ahrhunderts brannte bis auf die Mauern nie
der, konnte aber 1952 dem Origina l äußerlich entsprechend 

neugestaltet werden. 

Der nach dem Krieg mit der Währungsreform beschleunigte Wie
deraufbau ließ auch die Einwohnerzahl rasch ansteigen, wobei 
die Zunahme vor allem auf dem hohen GeburtenUberschuß sowie 
der Ansiedlung von Vertriebenen basierte. Neue differenzier
te Betriebe etablierten sich in Ahaus, modifizierten di e 
vorwiegend von Textil- und Bekleidun~sindustrie geprägte 
wirtschaftliche Struktur und eröffneten der Bpvölkerung mehr 
und neue Arbeitsplätze. Die Stadt ver~rößertp. sir.h, neue 
Wohn~ebiete wurden erschlossen, der Anteil der Beschäftigten 
im Dienstleistungssektor erreichte einen hohen 1V'ert. Im Jah
re 1969 erfolgte die Eingemeindung des Amtes WUllen in die 
Stadt Ahaus deren Einwohnerzahl dadurch erheblich wuchs und 

, 93) 
1m FrUhjahr 1974 16.992 betrug. 

Auf der Grundlage der Angaben einer 1972 edierten "Statisti
sche(n) Rundschau fUr den Kreis Ahaus" ergab sich tUr dip. 
Stadt zur Zeit der Volkszählung von 1970 eine Binwohnerzah! 
von 15 803 auf einer Fläche von 57,95 qkm. 13 571 Bewohner 
waren katholischen, 1995 Bewohner evangelischen Bekenntnis
ses. Der Anteil der erwerbstätigen WohnbevBlkerung betrug 
36,8 ~ , wobei nach Wirtscha f tska tegorien spezifiziert Pro
duzierendes Gewerbe und DienstleistunRssektor herausragen. 

Von den Erwerbstätigen galten 81 % als in abhängi~er Stel
lung tätig , 11,3 % als selbständig Beschäftigte und 7,7 % 



-
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als "mlthtlfende Feml11enangeh6rlge".94 ) 

Die Stadt, 1n d~ren Bereich sich die Bundesstraßen 70 und 
474 kreuzp.n, 1st per Bahn mit den Städten Cop.sfeld, Gronau 
und Stadtlohn verbunden. Laut LandeBentwlcklun~8nlan I gilt 
sie "Als Gemeindp. mit zentrelörtllcher Bedeutung !Ur elnpn 
Ver8or~~sberelch, der mehr als 50.000 Einwohner umfaßt 
oder in absehbarer Zeit umfassen wlrdft.95) 

Im Zuge der Verwirklichung der Krels- und Gemelndeneu~liede
run~81ntenslonen der nordrheln-westfällschen Lande8re~lerung 
verlor die Stadt sm 1.1.1975 ihre bisherige, seit 1816 be
stehende Krelsstadtfunktlon, die der Stadt Borken zufiel. 
Der Kreis Ahaus wurde mit dem Kreis Borken vereinigt. 

Auch im Verlauf der kommunalen Neugllederung griff seit dem 
1.1.1975 eine Modifikation Pla tz. Der mit dem Amt Wüllen zu
sammengelegten Stadt Ahaus wurde nun zudem das Amt Wessum 
eingegliedert, dem die Gemeinden Wessllm, Ottenstein und Al
stätte angehören. Die Stadt AhaUB umfaßt damit eine Fläche 
von 150 ,64 qkm,auf der 26 585 Einwohner leb~n.96) 

~s sei Rn dieser Stelle ausdrücklich bemerkt, daß der der 
vorlie~enden Arbeit zugrunde liegende Untersuchun~sraum nur 
auf die ursprUngliehe, d.h. nicht mit den Ämtern Wüllen und 
Wessum verbundene Stadt Ahaus beschränkt ist. 
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IV. Nachbarscha ften und Vereine in Ahaus in historischer 
Perspektive 

Ober die Entwicklung und das spezifische Leben von Nachbar
s chaften in Ahaus liegen nach meinen Ermittlungen bis zur 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum Nachrichten vor. 
Lediglich zu f rüheren Funktionen dieser Sozialformen konnten 
einige Angaben eruiert werden. Nachbarscha ftsbUcher des aus
gehenden 18. J ahrhunderts, wie sie z.B. Krins f ür seine Ar
beitverwenden konnte, oder ~ar frUhneuzeit1iche Sta tuten 
oder Protokolle von Nachbarschaften waren in Ahaus nicht zu 
erhalten. Die ältest~n mir zugänglichen Bücher d~ tieren von 
1865 und 1866. 97 ) Diese Jahresdaten sind insofern bezeich
nend, a ls sie den bereits oben angefUhrtp.n Ahauser Tota1-
br~nd (1863) in Erinnerung bringen, dem mit großer Wahr
scheinlichkeit z~hlreiche frühe Zeu~isse unseres Untersu
chungsrßumes zum Opfer fielen. So bemerkt denn au~h das 
jUnge r e der BUcher, das einer inzwischen aufgelösten, inner
städtischen Nachberschaft ("Domhof" bzw. "Hohe Burgstraße", 
zuletzt "Burghof") gehörte, glei ch zu Beginn, "daß, das alte 
Protocollbur.h welches vom J Ahre 1710 herstammt, ein Raub der 
Flammen gp.worden ist, bei dem fürchterlichen Br~nde, der die 
Stadt Ahaus sm 13ten Oc tober 1863, zum Nachtheile vielpr 
Menschen und Einwohner betroffen hat ll •

98 ) 

Wie am Beispiel der Nachbarschaft Domhof ersichtlich, verur
sachte d~r nach der Brandka tastrophe stadtverändernde Wied~ 
aufbau jedoch bald eine Wiederaufnahme nachbarscha f tlichen 
Lebens . 

In seinem Beitrag "Zur Geschichte der Stadt Ahaus von 1864 
b i s zur Gegenwart" bemerkte Theodor Hocks 1936 , da ß noch ei
nige "mehr a ls 150 Jahre alte Nachbarbücher" in Ahaus vor
handen seien, die das genannte BrandunglUck Uberdauert hät-



.. 
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99) ten . Leider waren sie trotz umfan~relcher Nachforschungen 
nicht auf zufinden, und es könnte sein, daß sie währ~nd ode r 
nach dem II. .... 'eltkrieg verl oren gin~en , ob~leich n a türlich 

nicht ganz auszuschließen i s t, daB sich do~h noch an ver
steckter Stell e bisher unbeachtetes Material befindet. 

Wichtige Auf s chlUsse Uber das städtische Leb~n der frUhen 
Neuzeit vermittelt Anton Vagedes' Disserta tion "Bür ger und 
Bürgerrecht in Ahaus" .100) Der Autor nimmt darin auch ein
gehender auf Nachbarschaft en Bezug , so daß seine Arbeit auch 
fUr diese Untersuchung eine beachtliche Quelle bietet. 

Zu Ende des 16. Jahrhunderts teilte man die St adt Ahaus in 
zwei Be zirke , sogenannte "Kluchten" ein , um die 1m .1ährli

chen Rhythmus stattfindende Ra tswahl zu erl~ ichtern . DAr Uber 
hinaus bildeten die in den Kluchten wohnenden wehrfähigen 
BUr ger zwei Verteidi~~s .~ruppen, denen die beiden BUr~er
meister der Stadt vorstanden. Auch In zahlreichen ande~en 
Orten gYistierten dies e Kluchten, die somit kein LokalB~ezi-
fikum der Stadt Ahaus dar stellen 101) T:" i r . . . ~ ne dentiflkption 
der Kl uchten mit Nachbars~haften, wie sie z.B. Hans HUer fUr 
die Stadt Coesfeld vorg~nommen ha t 102) i . - , we st Krins in spi-
ner Dissertation nachdrücklich als i ht b 
"Die Kluchten best ' . n c p.rechti~t zurück: 

ehen '" a l s städtische Verwaltungseinhei-
n e b en den NBchb~rscha ftenil 103) -ten 

Ganz in di S esem innp- nimmt auch Vagedes von ei GI i h t ne r e c se -
zung Abstand. Er Sieht Vor än 
"rotts. d" 104) g ger der NachbarachRften in den 

o er rutten" di I 1 ' e a s lokalisierte Sonderabtei-
ungen der nach den beid KI en uchten getrennten Verteidi-

gungs~ruppen bestanden und i d 
d St n er Bewachun~ und Verte idi~g 
er adt ihrD Heuptfunkti 

Rotten R ~ onen besaßen. Angeführt wurden di p. 
von ottm~istern di i G 

Mitgl ied d ,e m e~ensatz zu den einfachen 
ern, en Rottaesell b ~ en, eritten w~ ren und Sol d bezO-

gen . Nicht zu allen Zeit en tra t dies~ Gruppenf orm i m 17 . 
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J ahrhundert in gle ich gr oßer Anzahl in Ahaus auf. So vermu
tet Va~edes im Jahre 1649 zumindest ~Unfzehn, 1693 aber nur 
elf IIrotts"1 05 ). 

Wi e die Kluchten dUrfen auch die "rotts" nicht als ein spe
zifisches Ahauser Phänomen angesehen werden. In Coesfeld wa
ren sie z.B. ebenso in gleicher Funktion aktiv, und auch 
Matthias Zender konnte Belege fUr die nachbarschaftliehe 
Gruppen~orm der Rotte beibringen und weist dar auf hin, daß 
"offensichtlich die Rotten Obl iegenhe i ten des Schutzes hat-

106) tenn . Eine zwar namensverschiedene , aber völlig funk-
tionsadäquate Nachbarschaftsform, die "Burscheft", ist uns 
aus He. l be rstadt überliefert j "die Nachbarschaften (oder 
"Burschaften") versorgt~n dort Abschnitte der Stadtbefesti
~g und waren Unterabteilungen der BUr gerwehr".1 07) 

So darf man also die Ahauser "rotts" den sicher nicht selte 
nen Nachbarschafts formen eingliedern, deren zentr a l e Aufgabe 
i m Schutze der Stadt und ihrer Bür ger gr eifbar wird. Gewer
beori entierte Gilden oder ZUnfte, die wie in manchen anderen 
Städten Verteidigungs funktionen wahrnahmen, haben sich in 
AhAus nicht entwickeln kBnnen. Daß i ndessen die Pfl icht des 
Wachtdienstes durchaus nicht alle Ahauser BUr ger in ~leicher 
Weise traf , fUhrt Vagedes explizit an: "Mithin haben wir 
hinsichtlich des Wachtdienstes drei Klassen von Bürgern zu 
unterscheiden, nämlich solche, die devon durch Privilegi e
rung ganz frei waren , solche die die Wacht dur~h Geld v~r
sahen108 ) , und drittens diejeni~en, di~ in eigener Person 
dienten. Die Befreiung und der Loskauf e inzelner vom Wacht
dienst fand indes nicht allenth~lben Bei fa ll und führte zu 
mancherlei unzutr äglichkeiten"109). Derartige interne Span
nungen l assen si~h also de facto auf einen Verstoß Privile 
gierter ~egen das Prinzip der (exist~nzsichernden) Ge~ensei
tigkeit als eines nachbarschaftlichen Grundprinzips schlecht

hin zurückf ühren . 
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Diese dürftigen Vermutungen zum Ahauser Nachbarschaftswesen 
der frUhen Neuzeit bleiben bis in die zweite Hälfte des 19 . 
Jahrhunderts die einzigen einschlägigen Informationen. Das 
ist um so bedauerlicher, als gerade 1m frUhen 19. Jahrhun
dert zentrale Nachbarschaftsfunktlonen von neugeschaf fenen 
allgemeinen Hilfslnstl~utlonen übernommen wurden und da
durch ihre Relevanz und Lebensgrundlage verloren. 110 ) 
Die Wahrnehmung der Hauptaufgaben der Ahauser "rotts", 
Wacht und Verteidigung, dUrfte jedoch schon im 18. Jahrhun
dert immer bedeutungsloser geworden sein. So legte man z.B . 
von seiten der Stadt auch keinen Wert mehr darauf, die 1762 
von einer militärischen Einheit geschlelften Festungswerke 
wieder aufzubauen, sondern veräußerte die neugewonnenen 
Grundstücke an der städtischen Periphp.rie zum Zwecke der Be 
bauung oder der Anlegung von Gärten. 111 ) 

In den ältesten zugänglichen Nachbarschaftsbüchern findet 
verständlicherweise die ursprUngliehe nechbarschaftliche 
Zentral funktion keine Erwähnung mehr, nachdem sich die Bf
fentliche Bedeutung der Nachbarschaften mehr und mehr in ei
ne private verkehrt hatte . Auch die Annahme , den von Vagedes 
ins Blickfeld gerückten Ahauser Nachbarschaften hätte neben 

der Aufgabe des Schutzes zugleich eine solche der Brunnen
pflege zur Seite gestanden, die sich dann nach dem Verlust 
der Hauptfunktion als neue Zentralaufgabe herauskrlstalli
slert hätte, ließ sich mangels entsprechender Nachweise 
nicht verifizieren. 

Alle bisherigen, allein auf die funktionale Bedeutung der 
Nachbarschaften bezogenen Erläuterungen sind natürlich au
ßerstande , ein plastisches Bild dieser Gruppen zu entwerfen. 
Der große Quellenmangel, mit dem i ch mic h konfrontiert sah, 
verhinderte jedoch ein näheres Eingehen auf die speziellen 
Rechte und Pflichten der Nachbarschaftsmitglieder, auf ihre 
Feste und Feiern und deren Gestaltung, auf Einrichtungen und 
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Bräuche, kurz auf all das, was gruppengebundenes Leben arti

kuliert. 

Mit den aus dem 19. Jahrhundert stammenden Nachbarschaftsbü
chern ändert sich die Lage. Wir können nun anhand der mitge
teilten Statuten und Protokolle der Darstellung städtischen 
Nachberschaftslebens weitaus gerechter werden. Das ältere ) 
Statut der Nachbarschaft nWUllenerstr.-Wallstr. n (1865)112 
regelt in zehn Paragraphen nachbarschaftliches Leben. Dabei 
fällt auf daß vornehmlich besondere Pflichten bei Tod und • 
Begräbnis detailliert festgesetzt und als Priorität auch da-
durch charakterisiert werden, daß sie nach exakter Bestim
mung der geographischen Größe der Nachbarschaft und nach 
Institutionalisierung von "Ansprecher" und IINothnachbarn" 
innerhalb der nachfol~enden Paragraphen jeweils zu Anfang 

dargestellt werden113J : 

§ 5: 

§ 6: 

"Die Nothnachbarn sind verpflichtet bei Ster
befäiien dIe teIche aus und anzukleiden, den 
Sarg her(?) zu holen und die Leiche hinein zu 
legen. 
An Hochzeitsfeierlichkeiten nehmen dieselben 
theil. " 

"Sämmtliche Nachbarn haben bei Sterbefällen 
in der Nachbarschaft die Verpflichtung den 
Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, und 
dieselben zum Gottesacker zu tragen, und zwar 
muß jede Haushaltung wenigstens eine männli
che Person stellen, nur Krankheit des männli
eben Hausbesitzers entschuldigt . II 

Das Statut regelt zudem Rechte und Pflichten 1m Falle einer 
Hochzeit und fixiert die zu leistende GebUhr (Alkohol) bei 
Aufnahme in die Nachbarschaft, wobei zwischen Hausbesitzer 
und Mieter deutlich unterschieden wird. Alle, mit bestimmten 
Rechten (Recht auf' Leistung bei Aufnahme und 1m Falle einer 
Ver he iratung in der Nachbarschaft) verbundenen Forderungen 
(Geld oder Alkohol) sowie die bei Satzungsverstößen zu ent
richtenden finanziellen Strafen, werden in ein~ Jahresver-
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sammlung um Fastnacht eingefordert. Der letzte Paragraph 
weist auf die R.ll~emeine Tel1nahmepfllcht der Mlt~lieder 
hin. 

Das StRtut der Nachbarschaft Domhof114 ) (1866) le~t sehr 
viel weniger ausführlich obligatorische Regeln fest. Doch 
wird auch dort die besonderp. Verpflichtung zu ge ~ense iti~er 
Nachbarhl1 fe. speziell im Todesfall , bere! ts zu Bel~lnn her

aus~estellt. Im weiteren Verlau! der Satzung, die Ins~esamt 
einer CebUhrenordnun~ stark ähnelt, bestimmen verschiedene 
Anordnun~en Art und Umfang der der Nachbarsch~ft be i Haus
kauf und Anmietung zu erbringenden Leistungen. Dl~se beste
hen entweder in Form einer Geldsumme oder eines mehr oder 
weniger ~roßen Bierquantums, wobei sich die Menge danach 
richtet , ob es sich bei dem Nachbarn oder Neueintretenden 
um einen Hausbesitzer (durch den Hauskauf) oder um e in~n 

"fliegenden Nachb~rn" handelt, wie in Ahaus die Mieter 2uf 
Grund ihrer p;r!:Sß~ren ~</ohnmobili tät bezeichnet wurden. 115) 

Letztere faßt die Satzung jedoch nir.ht als ein homogenes 
Kollektiv, sondern untersche idet nach der Art der Mietwoh
nung: 

"Jeder Miethling, der ~in ganzes Haus bewohnt, 
muß 1/4 Tonne Bier (geben)" (Art . 3 ) 

"die einzeln~ Person die ein~ Kammer bewohnen 
will, hat 10 S~r zu bezahl~n" (Art. 4) 

Nicht allein in den ~enannten Fällen, sond~rn in ~leicher 
Weise bei Neuaufn~hme und Verheiratung außerhalb der Nach
barschaft erwarten die Nachbarn die von ihnen in der Satzung 
konkret fixierten Zuwendun~en 116): 

"Wer in die Nachba rs ch~~t pls Einwohner einkBmmt 
muß ~€ben 1/4 (Tonne) Bier" (Art. 6) 

"W~nn eine Verheirl'lthung; eintritt, die zur Nach
barschaft nicht gehBrt, so muß 1 MS8ß Branntwe in 
geben" (Art. 7) 
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Im Ge~ensatz zur Aussage des erstgenannten Statuts zieht ein 
Verstoß ge~en die Ordnun~ der Nachbarscha ft Domhof den Aus
schluß nach sich. Diese Nachbarschaft hE'.ndhabt also ihre Ei

~en~e richtsbarkeit strenger: 

"Wer diesen Statuten nicht ner.hktsmmt, ist aus 
der Nachbarschaft ausgeschlossen" 

Ober die Feier oder gar die Modalitäten e ines Fastnachts~e
stes, dem in den Nachbarscheften eine verpflichtende Jahres
versammlung (u.a. Abrechnung) vorausging , ~ußern sich beide 
Nachbarschaftsordnungen nicht. Gleichwohl weisen spätere Be
merkungen und Protokolle der Bücher die Veranstaltung eines 
solchen Festes nach und manifestieren dessen Verlauf ~~) 
große Bedeutung im nachbarschaftlichen Zusammenleben. 
Des öfteren wird dabei auf ein gemeinsames Mahl der Nachbarn 
Bezup; g~nommen , das als wichtiges Festelement herausragt und 
wohl allgemein üblich war. Im Lau~e der Jahre erfolgten ver
schiedene Modifikationen im nachbarsch~ftlichen Miteinander, 
die entweder in Satzungsänderungen (z.b. ErhBhung der StrA~
gelder) oder in den fortlaufenden Auf zeichnungen der Bücher 
schriftlich festgehalten wurden. Besondere Aufmerksamkeit 
dürfte in diesem Zusammenhang einem Beschluß der Nachbar
schaft Damhof vom 29.2 . 1878 zu schenken s~in, der mit einer 
lAng geübten Gepflogenheit bricht und Neuerungen einzufUhren 

gedenkt: 

"Wir Unterzeichneten Nachbarn der WohllBblichen 
Burgstraße beschließen hiermit fol gendes: 
I die bisher übliche Leichennachtwache hört 

. auf dafür haben sich die Nachba ren im Ster
beh~use Abends 8 Uhr zum Gebet zu versammeln . 
Ss wird ausdrücklich bem~rkt, daß An den zum 
Gebet sich zu vers ammelnden Nachba ren kein 
Getränk verabreicht wird, resp . verabrei~ht 
werden darf . 

Ir. dasselbe ~ilt auch bei 
Tr§~ern k,in Brantwein 
darf . n118 , 

Begräbnißen, wo an den 
ver2breicht werden 
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Dem zitierten Beschluß ents?rechend hat auch die Nachbar
schaft "FUrstenstraßp." die Abschaffune der Lelr;henwe.ch~ und 

ein 8bendllch~s gemeinschaftliches Gebet der Nachbarn wenig~ 
Jahre später Al s witnschenswert '!rAchtet . 11 9 ) Dies '<! Bele,ge 

tret~n der FestBtellun~ L8fflers, dl~ nachbarll~h~ Totenw~ 

ehe sei seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ~eschwunden120), 
stUtzend zur Seite. 

Auch jUnge re Satzun~en ähneln in ihrer Struktur unrl prinzi
piellen Aussage den älteren Regelkanones vielfach recht 

121 ) stark. Das 1st insofern nicht verwunderlich, als die 
Satzungslnhalte als 1m Grunde feststehende Konzepte des 1m 
allgemeinen recht homogenen Ahauser Nachbarscha f tslebens zu 
verstehen sind, die mit gewissen Änderungen immer wieder 
tradiert wurden. Selbst neugegrUndete Nachbarschaften, die 
sich mit einem Statut eine eigp.nrechtlich~ Basis zu ~eben 
beabsichtigen, benutzen häufig die Ordnungen schon bestehen
der Nachbarscha!ten als Vor- oder auch Grundlage . 
Dabei !~llt 8uf, daß die jedem Nachbarn zustehende, zahlen
mäßig variable Einrichtung des "Notnachbarn" nach wie vor 
ihre besondere Bedeutung besitzt und sich als ein Uberaus 
stabiles nachberschaftliches Strukturelement erweist . Zu
weilen tritt er ,~änzend der nächste Nachbar als sogenannter 
"Ansprecher" in Erscheinung , dessen s~ezifische AufgRben 
(Bekanntmachung eines herausra~enden Ereignis ses , speziell 
ein~s Sterbe falles bei den Ubrig~n Nachbarn, t~ernahmp von 
Besor~gen und Einladungen im StAdtbezirk fUr den b~troffe
nen Nachbarn , dem er als Ansorecher gilt) der Notn~ ~hbar im 
Verein mit den ihm eigen~n Funktionen 122) dann v~rrichtet, 
wenn d~r "Ansprecher" als Na~hbarschaftsinstitution unbe
kannt i st. Im Fall der Na chbarscha~t "~jckin~ " w~rden z.B. 
inner halb der Ordnun~ "Ansprecher" und Notnachbar" n i~ht 
dif! • 123) er .. nz jp.rt. Beide Erscheinungen, "Notnp ohbp. r" wie 
"Ansorecher", bilden au~ Grund ihrer Veroflichtum~en e in bp-

- 45 -

ziehungsspezifisches und biswe ilen auch intensiver es Ver
hältnis zum e inzelm~n NachbarschEl. _f'tsmitglied aus, des dA
durch eine gewisse Si cherung erfährt. 

Wenn "Anspreche r" und "Notnachbar" phänomenologisch aurh ge
genwärtig noch greifb~ r sind, so t r eten doch manche Geoflo
genh eiten und Einrichtungen f r ilherer Jahre in ihrer Bedeu
tung zur ück oder schwinden völlig . Ein geme insames fast
nachtliches F~stessen - wie zu JahrhundertbeF,inn wohl noch 
e.llgemein Ublich _ findet z.B. durchaus ni~ht mehr in all~n 
Ahaus er Na_chbp. rschaften stf\tt, und das no~h nach dem 11. 
Weltkrie g bis in die 50er Jahre in einip,en Nachbarschaften 

124) 
v~r2nstaltete Kinderfest , die "Lambertusfe i er" , ist 
heute in Ahaus aus dem nachbarschaftlichen Leben verdrängt 
und vielfach s chon vergessen . 

Ebenso s ind heute die noch 1938 von Krins bes chriebenen 
Funktionsämter e ines "Richters" "(On den aJ. ten Nachbar
s chaften in Vreden und Ahaus und Stadtlohn" , der "noch im
mer ( •.• ) f ür die Fastnachts t age richterliche Gewalt" aus
Ubt sowie "Juffe rnknechte (n)", "Britschmeister(n)" und 
"Tonnenmeister(n ) " verschwunden. 
Kr i ns selbst hatte bereits 1m ~leichen Aufsatz

125
) auf die 

Abl Bsung derartiger Chargen bei NachbarschaftsneugrUndun~en 
hin.s:ewiesen: "Die neugegrUndeten Nachbarschaften kennen die
se ÄmtAr und di e damit verbundenen Pf'lichten und Rechte 
ni~ht. ~inA Genera lversammlun~ bestimmt eoht Ta~e vor der 
Feier die Festordnun~ , bespricht Statutenänderungen und le~t 
die Beiträge der Na-:hbars~ha.ft fest. Diese Verhandlungen 
werden in die BUcher ein~etra~'3n und durr:h Unt .erschrift der 

Nachb~ rn bestätigt ." 

Neben einem Schwinden e instmp.ls Ublichcr 1!:inrichtun~en las 
sen sich ~~e r ~benso Novationen beobachten wie bsow. die 
Ausweitun~ des Festkenons (s .u.) und di~ Übernehme kommuna-
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ler Aufgaben (z.ß. Spielplatzpflege). Die 1967 ge grUnde te 
Nachbarschaft "Jägerskamp" stellte z.B . dem SchrlftfUhrer 
einen Chronisten zur Selte. Interessant dUrfte auch die Tat
sache sein, daß e1n1ge ,jiln~er~ ord.nun~~n ausdrücklich eine 

heimatbindende Absicht implizieren. 12 ) 

Nach wie vor wird jedoch in der Gep'enseiti~kelt das nachbar
schaftliehe Prinzip gre ifbar. Letzteres erkannte Buch der 
franz~sische Emi grant Abbb Baston, der sich um 1800 1n der 
benachbarten Stadt Coesfeld aufhielt . ~r bemerkt in seinen 
Erlnnerun~en an diese Stadt U.S.: "Zwlsch~n den BUr~ern, dl~ 

1m gl e i chen Bezirk wohnen, gibt es e ine besondere BrUder
lichkeit, die jedem Nachbarn Pflichten gegen~ber den andern 

127) auferlegt. " Die besondere Verpflichtung zur G~genseiti~-
keit kommt sehr prägnant in Punkt 1 der Satzun~ der Nachba r 
scha":'t "T'lcking" zum Ausdruck: "Alle Nachba rn sollen fried 
lich zusammen leb~n und sich gegenseiti~ in guten wie auch 
in schlechten Zeit~n durch Hilfe in Rat und Tat unters tUt
zen . " Dementsprechend äuß~rn sich ander e Nachbarschaften. 

In seinem Aufsatz "Nachbarschaft- und Fastnachtsfeier in 
Ahaus" hat Heinz BUgener Uber nachbarschaftliches Leb~n zur 
Zeit der ersten J~hrzehnte unseres Jahrhunderts Wesentliches 
ausgesagt (s.o.). Es wUrde zu weit fUhren, an dieser Stelle 
mit den zahlreichen nachbarschaftsspezifischen Gewohnheiten 
bekannt zu machen, die den Verfasser des Aufsatzes beschäf
tigten. Besonders nennenswert erscheint j~do~h BU~eners Hin
weis auf die Tätigkeiten mancher Nachbarschaften in der Not
zeit des I. Weltkrieges: "Während des Krieges h~ben di~ mei
sten Nachbarschaften ihre Tätigkeit a ls solche ein~estellt . 

Einige aber erwiesen s i ch auch damals als eine wahr~ Wohl
tätigkeitsvereini~~ , insofern nämlich, als sie den im 
Felde stehend~n An~ehöri~en der Nachbarschatt wiederholt 
Liebesgaben zusandten. 1I128 ) Neb~n BUgener hAt Th. Hor:ks in 
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seinem Beitrag zur Stadtgeschichte den Nachbarschaften vor 
dem 11. Weltkrieg ebenfalls Beachtung geschenkt. Ihm ver
danken wir den wichtigen H~nwe is, daß zur Zeit seiner Nach
forschungen dreißig Nachbarschaften in Ahaus existierten, 
deren junge Mitglieder den gemeinsamen Brauch pflegten, "am 
Vora bend der Hochzeit e ines Nachbarkindes das Haus der Braut 

( ) f( )h ·· ,, 129) 
zu schmUcken, den Kranz au zu angen. 

Nach eigener Anschauung besteht dieser Brauch auch heute 
noch. Di~ Anzahl der in neue ster Ze it in Ahnus feststellba
ren Nachbarschaften hat sich jedoch , bedingt durch das Wachs
tum der Stadt, beträchtlich erhöht. Laut einer städtischen 
AUflistung der erfaßbaren Nachbarschaften vom April 1973 
konnten 53 derartige von Nachbarscha.ftsvorsitzenden geleite
te Gruppen in AhauB registriert werden. 130

) Es ist bedauer
licherweise ohne e igene Weiterforschung nicht möglich, tiber 
deren soziale und _ vor allem im Hinblick euf den Raum der 
Stadt _ t opographische Größe zu informieren , da m. W. weder 
die Stadtverwaltung, noch eine sonsti ge Institution oder ein 
Privatmann tibe r entsprechende Quellen verfUgen. Einige der 
Nachbarschaften zeichnen sich neben ihr er mit dem jeweiligen 
Straßennamen identischen Bezeichnung noch durch originelle, 
meist an geographischen Besonderheiten orientierte Namenszu
sätze (z . B. "Doden End", "Kalvaria") aus oder lassen derar
tige Attribute wohl auch allein als Nachbarschaftsnamen ge1-

k ,,) 131) 
ten (z.B . "Uberwasser", "Burenpätt en • 

Wohl allen Nachbarschaften eigen ist ihr mehr oder minder 
traditionelles Fastnachts- - oder wie h3ute geläufiger -
"Karnevalsfest", das 1m Januar oder Februar e ines jeden Jah
res ausgiebig gefeiert wird und auf Wunsch oft eine kurze 
AnkUndigung in der Tagespresse erfährt : 

"Die Nachbarschaft Hof zum Ahaus I feiert Kar
neval sm Freitag in der Gaststätte Hubert Jen
sen, Fuistingstraße. Alle Nachbarn)werden um 
20 Uhr in KostUme ( ! ) erwartet. n 132 
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Im f~_ stnachtllchp.n Festrahmen g r e 1 ft j~do ... ~h der Heische

brauch des Bogen. Wostuphaelens (Wurstaufhol~n). der bspw. 
von einigen "H~kenn (Nachbarsche ftsverbände ) der benachbar
ten Gemeinden SUdlohn und OedinF, auch ge~enwärtlg noch viel
f ach vollzogen wird,1 3.3 ) in de n Ahauser Nechbarscha f ten heu

te i. d. R. nicht mehr Platz und konnte s chon zu Be?lnn der , 
20er Jahre unseres Jahrhunderts nl~ht mehr als allgemeines 
Festelement betr achtet werden. 134 ) Nur sm Rande sei diesbe
züglich erwähnt, daß das "zehnjlthrlge Bestehen" der Ahauser 
Nachbarschaft "Amselhorst ll die männlichen Mitglieder dezu 
animierte, blaubeklttelt "nach alter Weise den Heischegang" 
zu unternehmen und "die nahrhaften Gaben 1n einer Schubkar
re aus dem Jahre 1812" zu transportieren. 135) Als Indikator 
der Fastnacht wird allerdings auch in Ahaus in verschiedenen 
Nachbarscha ften fUr die Dauer der "dre i tollen Tage" eine 
bekleidete Strohpuppe ("Fritz") an erhöhter Stelle ange
bracht und nach Beendigung der Festtage verbrannt, in Nach
bar gemeinden hingegen "ertränktll.136) 

Mit dem Karnevalsfest erschöpft sich in den Ahauser NachbAr
s chaften häuf i g die Zahl großer gemeinsamer Festlichkeiten 
der Mitglieder. Nichtsdestoweni~er gehören inzwischen viel
f ach "Sommer-li und Kinderfeste zur üblich!'!n Veranstaltun~s
palette und zu den festlichen Hahepunkt~n nachbarschaftll
chen Lebens. 

Anhand des vorlie genden, insgesamt nicht allzu ?ussR~eträch
tigen Materia ls vermöF,en die voraufgehenden AusfUhrun~p.n ei
nen nur beschränkten Einbli ck in ver gangenes und ge.q;enwärti
ges städtisches Nachbarschaftsleben zu vermitteln. Dennoch 
kann mit ihnen wohl Kramers These ~estUtzt werden, der 1954 
zur Funktion der organisierten Nachbarschaften fes tstellte: 
"GegenWärtig beschränkt sich ihr Aufgabenkreis nur nor.: h auf 
das gesellige Leban und auf die Hilfepfl1cht, vor al l em 1m 
TOdesfall.

n1 34
) Daß der 'Hilfepflicht 1m Todes fa ll' schon 
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seit l angem nur geringere Bedeutun~ zukommt, lie~t in der 
bereits genannten allgeme inen Inanspruchnahme öffentlicher 
Institutionen (Krankenhaus, Beerdi~gsinstitute) . 

Di e anschließende knappe Darstellung der Entwicklung des 
städtischen Vere inswesens kann s chon deshalb keinen Anspruch 
auf Volls tRndigkeit erheben , da die schlechte Quell enlAge 
dieses nicht zUläßt . 138 ) 

So find.en etliche, nur unzureichend bekanntp. Verbindun~en an 
dieser Stelle keine Erwähnung. In Unkenntnis einer vereins
charakteristischen Lebens führung mancher ZusammenschlUsse 
sind im übrigen die nachfol gend präsentierten Gruppenformen 
nicht unter einen allzu eingeschränkten Vereinsbegriff zu 
subsumieren. 

Mit der das Vereinswesen auszeichnenden Zweckpluralität wird 
ein deutlicher Unterschied zu einer doch recht homogenen Exi
stenzmotivierung nachbarscha.ftlicher Vereinigungen greifbar. 
Daraus ergibt sich, daß auch die Vereinsstatuten in ihrer in
haltlichen und strukturellen Aussage mehr oder weniger zweck
bestimmt sind und sich eben dadurch voneinander absetzen , 
aus or~anisatorisch-administrativen Sachzwängen heraus sich 
jedoch vor allem durch zshlreiche, in der Thematik gleich
artige Satzungskomponenten ausweisen . Die statutengebundene 
Selbstdarstellung der Vereine artikuliert sich daher gerade 
auch in der jeweiligen Aussage diese s gemeinsamen Bestandes 
gle i chartiger Ordnungssachbereiche. Solche Sachberei che um
fa ssen z.B. die Darstellung des Vereinszwecks, die Regelung 
d~r Mitgliedschaft, des Bei- und Austritts bzw. Ausschlus
ses, der Finanzierung , der Vereinsleitun~ und -verwaltung , 
der zu veranstaltenden ZusammenkUnfte und Feste und der an
stehenden Maßnahmen im Falle der Aufl~sung . Damit sei den 
anschließend vor Augen geführten Vereinigungen differenzier
teste r Zwecksetzungen e in verbindender Rahmen vorausgeschickt. 
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Bevor das mit der Aufklärung aufkommende Vereinswesen auch 
1n Ahaus Eingang fand, prägten neben den Nachbarschaften zu
gleich Sozialformen anderer Art die städtische Blnnenstruk
tur. Damit sind nicht so sehr dl~ ökonomisch bestimmten Gil
den od~r ZUnfte gemeint, sondern vor all em die r eligiösen 
Zusammens chlUsse und wehrhaften Schutzverbände. 
Die älteste nachwelsbar~ religiöse Vereinigung wird in einer 
Urkunde des Jahres 1400 erwähnt, 1n der u.a. über eine Stif
tung Ahauser Schöffen zu Ehren der HI. Katharlna und ihrer 
"broderschap vn ghl1sschap" berichtet wird. 139 ) Weitere re
ligiöse Gruppierungen begegnen dann 1m 17. und 18. Jahrhun
dert 1n Gestalt der 1671 gegründeten Rosenkranz- und der 
1746 von M. H. Droste Vischerlng zu Darfeld institutionali
sierten TOdesan~stbruderschaft.1 40) 

Weitaus besser sind wir über die bis zum Jahre 1970 selb
ständig existierenden, dann fusionierten Schützengesell
SChaften des späten 16. und frUhen 17. Jahrhund~rts infor
miert. Mit Rücksicht auf die folgend~ Mikroanalvse dieser 
Gesellschaften (BUrger- und Junggesellenschützen) sei hier 
auf ein näheres Ein~ehen auf ihre Geschichte verzichtet. 

Bis zum Jahre der Märzrevolution (1848) finden sich in den 
e ingesehenen Quellen kaum Angaben über die Existenz Ahauser 
Vereine, geschweige denn präzise vereinsbio~raphische Ver
merke. Wir wissen lediglich, daß im Anschluß an die Frei
heitskrie ge ein Frauenverein ins Leben trat, der sich unter 
dem Vorsitz der verwitweten Frau des Hofkammerrates Zumbrook 
caritativen Aufgaben Widmete. 141 ) Mit den Marianisch~n Soda
litäten der Junggesellen (1829) und Jungfrauen wurden an
schl ießend zwei weitere Vereinigungen im kirchlichen Bereich 
geschaffen. Schließlich erfahren wir im "Handbuch der 
Stae.tswirtschaftlichen Statistik und Verwal tWl~skunde der 
Preußischen Monarchie" vom Dasein e ines "Vere ines) fUr 
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Cultur, Gewerbe Wld Sittlichkeit fUr den Kreis Ahaus in 
Westphalen" (1836), der vom Verfasser des Handbuchs Wlter 
die Rubrik "Patriotische C:llturgesellschaften, Gesellschaf
ten für geme innützige Zwecke 1m All~emeinen" subsumiert 
wird. 142 ) Wie Nipperdey konstatiert, wird u. a . mit diesem 
Verein eine Charakteristische VerbindWlg des noch "wenig 
spezialisierten Vereinswesen(s)" greifbar, die nicht als 
einseitig zweckgerichtet, sondern wohl vielmehr als Ort ei-

143) 
nes größeren Interessenspektrums zu betrachten ist. 

Im Revolutionsjahr selbst wirkten in Ahaus zwei politische 
Vereine, deren einer, der "katholische Kre isverein", darauf 
abzielte, fUr die "Wahrung der Rechte der katholischen Kir
che auf dem Gebiete der Politik" (§ 1 der SatzWlg) einzu
stehen. Mitglied konnte jeder Katholik werden,der das 20. 
Lebensjahr vollendet hatte. In v ierwöchentlichem Rhythmus 
sollten am Sonnta~achmittag in der Knabenschule die Ver
sammlungen des Vereins abgehalten werden, der mit ca. 160 
Mitgliedern für die damaligen Ahauser Bevölkerungsverhält
nisse eine recht ansehnliche Vereinigung darstellte. Als 
Filialverbindun~ war er dem in MUnster ansässigen "katho
lischen Verein" unterstellt. 
Der zweite, "demokratische Verein" stand in einer FrUhent
wicklWlgsphase und besaß einen Mitg11ederbestand von 30 bis 
40 Personen, die im allgemeinen niederen Sozlalschichten . 
angehörten. Allem Anschein nach sYmpathisierte er mit den 
revolutionären Frankfurter Ereignissen und verschaffte mit
tels entsprechender Schritten offenbar revolutionärem Gedan
kengut in s'einen Versammlungen Einlaß. 

Neben diesen politisch orientierten Verbindungen dürfte mit 
dem Zusammens chluß "Erholung" von 1849 der älteste bekannte 
Ahauser Verein ge~eben sein, der e prior i lediglich "~esel
lige Unterhaltung" bezweckte. Poli·tische Beschlüsse durften 
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in seinem Namen nicht ge faßt werden. Wer die Mitgliedschaft 
erwerben wollte, mußte zunächst von einem Vereinsmitglied 
vorgeschlagen werden und eine bestimmte Frist mit Namen 1m 
Vere1nszimmer aushängen, bevor Uber sein Aufnshmegesuch ent
schieden wurde. Über v&reinsinterne Aussprachen und Angele
genheiten war strengstes Stillschweigen zu wahren, bei Ver
stößen drohte ein potentieller Ausschluß durch Ballotage. 144 ) 

Schon im Jahre 1860 grUndete man wiederum eine gleichnamige 
Vereinigung, die ebenfalls die Geselligkeit zum Zweck erhob 
und wohl als NeugrUndung des erstgenannten Vereins zu be
trachten 1st. 

Zur Zeit des "Kulturkampfes" dann konstituierte sich mit der 
ngeschloßene(n) Bürger-Gesellschaft Erholung!! erneut ein Zu
sammenschluß gleicher Bezeichnung und Zwecksetzung (1872), 
in dem die staatlichen BehBrden nicht mehr allein einen ge
selligen Verein vermuteten, sondern vornehmlich eine Zelle 
des attakierten politischen Katholizismus erkannten, der mit 
der "ultramontanen Partei" (Zentrum) sympathisiere. Die Fol
ge war eine behBrdliche Bespitzelung. Mißtrauisch observier
te man gleichzeitig eine Ortsgruppe des Mainzer Katholiken
vereins. 

Noch insgesamt dre1mal taucht bis zum Jahre 1905 der VereinS
name "Erholung" auf: zu Ende des 19. Jahrhunderts (1894) für 
eine neugeschaffene, die Hebung "des geselligen Verkehrs" 
(§ 3 der Satzung) ihrer Mitglieder intendierende Gesell
schaft, die bereits 1m folgenden Jahr ihre GrUndungsbezelch
nung "Erholung" durch "Frohsinn" ersetzte, 1903 als Kenn
zeichnung eines Kegelklubs und 1905 als namentliches Cha
rakteristikum eines "Rauchklubs". 

Wohl noch völlig in der Tradition der frUhen Harmonie-Gesell
schaften stehend, trat im Jahre 1877 der Verein "Fidelitas" 
an die Öffentlichkeit. 145 ) Sein Zweck bestand darin, "gemüt
liche ZusammenkUnfte abzuhalten, sowie belehrende Vorträge 
und humoristische Deklamationen zu veranlassenIl (§ 1 Satzung)' 
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Etliche Jahre zuvor, kurz nach der stadtvernichtenden 
Brandkatastrophe, war bereits in der Gestalt des "Cäcilien
vereins" (1865), heute MGV "Cäc ilia", erstmals ein städti
scher Gesangverein aufgekommen, der sich neben der Pflege 
des Chorgesan~s auch der Inszenierung verschiedener Orato
rien und Theaterstücke annahm. 146 ) Zusammen mit dem aus dem 
Orchesterverein (1885) hervorgegangenen Instrumentalverein 
"Polyhvmnia" (1909) wurden nach dem 1. Weltkrieg des Bfteren 
gemeinsame Konzerte zum Besten gegeben. 
Eine weitere Sängervereinigung, die "Liedertafel", entstand 
in den 80er Jahren. Ihre Stelle tibernahm nach Kriegsende der 
"Männergesangverein Ahaus". 
Schließlich fand sich 1928 unter der Bezeichnung "Sänger
lust" ein weiterer Männergesangverein zusammen. 

In die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts fällt auch die 
Einrichtung der Freiwilligen Feuerwehr, die nach einem Groß
brand und der Einsicht in die Unzulän~lichkeit des bisheri
gen Ahauser Brandbekämpfungswesens 1m Jahre 1883 ins Leben 
gerufen wurde. 147 ) Gleichzeitig entwickelte sich eine eige
ne Feuerwehrka1)elle, die seit 1923 als "Städtische Kapelle" 
agiert und vor allem bei zahlreichen festlichen Gelegenhei
ten (z.B. Prozessionen, Nikolausumzug, Schützenfeste) wir
kungsvoll in Erscheinung tritt. 

Als bald nach dem deutsch-franzBsischen Krieg (1870/1) und 
in der Fol~ezeit vielerorts KriegervereinsgrUndungen ein
setzten, initiierte der damali~e Landrat auch in Ahaus einen 
derartigen Zusammenschluß (1887).148) Dort konnten außer 
shemaligen Kriegsteilnehmern ebenso gediente Soldaten die 
Mitgliedschaft erwerben. Zu den üblichen Veretnsversammlun
gen traten bisweilen Vorträge renommierter Militärs (z.B. 
Graf Luckner). darUber hinaus zählten auch Sch1sßUbungen zu 
den Vere1nsaktivitäten. Im Dritten Reich nahm der dem 
Kytfhäuserbund angeschlossene Verein, den lange Zeit eine 
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eigene, vlelbeschäftlgte Blasmuslkkapelle be~leltetet die 
Bezeichnung "Krlegerkameradschaft Ahaus" an. 

Es war wiederum der Landrat, auf dessen Ersuchen man 1888 
den "Ahauser Kreisverein vom rothen Kreuz zur Pfl~g~ 1m Fel
de verwundeter und erkrankter Krie ger" (Satzungstltel) ins 
Leben rief, dem vornehmlich Mitglieder gehobener 50z1a1-
schichten beitraten. In carltatlven Maßnahmen gegenUber In
validen und deren Angehörigen sah der Verein ein vordring
liches Betätigungsfeld. Ferner stellten die "Vorbereitung 
oder Einrichtung von Vereins-Lazarethen" sowie die "Mitwir
kung bei AbhUlfe außerordentlicher Notstände" zentrale Ver
elnsfunktlonen dar (§ 2 Satzung). Als Ortsgruppe des DRK 
entfaltet man gegenwärtig e ine segensreiche Aktivität. 

Um die Jahrhundertwende formierten sich außer den bisher 
hervorgehobenen Verbindungen auch einige Kleintierzuchtver
eine sowie ein "Obstbauverein" (1887; später "Verein fUr 
Gartenbau und Obst") und ein "Verein fUr Vogelschutz und Ge
flUgelzucht". 149) 

Als Vereinigung des ausgehenden 19. Jahrhunderts wird ferner 
der erste Ahauser Turnverein greifbar. 150 ) Schon wenige Mo
nate nach seiner GrUndung (1892) organisierte er ein 
"SChauturnen", stellte 1894 ein vereinseigenes Trommler- und 
Pfelferkorps zusammen und konnte im Sommer des Jahres 1900 
das 5 . Gauturnfest in Ahaus ausrichten . Zehn Jahrp. dar auf 
entstand die erste Turnerinnenriege . Zur Zeit des National
sozialismus wurden die Vereine bekanntlich "gleichgeschal
tet", der Turnverein 1892 mit anderen sporttreibenden Orga
nisati onen zum TuS 1892 Ahaus fusioniert. Nach Krie~sende 
gehörte der TV 1892 zunächst als selbständige Abteilun~ zum 
TSV Eintracht Ahaus, begegnet jedoch seit Zerfall l etztge
nannter Or ganisation (1959) als VFL Ahaus 1892 e.v. 151 ) 
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Einen unbestreitbaren HHhepunkt seiner Ausbreitung erfuhr 
das Ahauser Vereinswesen in den ersten drei Jahrzehnten un
seres Jahrhunderts. Es waren zunä~hst vielfach berufsstän
dische Verbindun~en, die in kurzen zeitlichen Abständen her
vortraten. 

Entsprechend der die städtische Wirtscha~tsstruktur bestim
menden Industriezweige entstanden frUhzeitig ZusammenschlUs
se der 1n der Textil- und Schuh industrie beschäfti~ten Ar
beitnehmer, die Uberre~ionalen Zentralverbänden wie dem 
"Verein deutscher Schuhmacher" oder den Verbänden "christ
licher Textil-" und "christlicher Schuh- und Leder~iter 
DeutSChlands" integriert waren. Mit den Vereinen bzw. Orts
gruppen der Eisenbahnhandwerker und -arbeiter, der Fleisch-

. und Trichinenschauer, der Postunterbeamten, der christlichen 
Bauhandwerker und -hilfsarbeiter, der Ladenbesitzer u.a.m. 
fanden sich weitere diesbezUgliche Gruppen zusammen . All 
diese Vereinigungen waren ihrer Zwecksetzung nach in der 
Hauptsache reine Standes- und Interessenvertretungen, die 
vornehmlich darauf abzielten, die soziale Situation ihrer 
Mitglieder umfassend zu verbessern. Gesellige Veranstaltun
gen und Zusammenklinfte bildeten zudem oftmals fest Bestand
teile des gruppengebundenen Lebens. 
Beinahe alle Standeavertretungen s chloasen vereinsinterne 
politisch oder weltanschaulich geprägte Diskussionen expli
zit aus, sicherlich aus der Erkenntnis der solchen ErHrta
rungen innewohnenden Gefährdung des Vereins!riedens. 

Im Jahre 1907 grUndeten die Ahauser Vertretungen der Bau
handwerker, der Schuh- u. Leder-, Text1l- und Tabakarbeiter 
ein Ortskartell der christliChen Gewerkschaften, das 1924 
520 Arbeitnehmer repräsentierte. Ein gleichfalla vorhandenes 
OrtSkartell der freien Gewerkschaften vertrat im gleichen 
Jahre 380, ein Beamtenortskartell 210 Mitglieder. 
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Als konfessionelle Standesvertretung formierte sich 1904 der 
"katholische Arbeiter - Verein". der laut Statut die Absicht 
verfolgte, das religiöse und sittliche Leben des Arbeiters 
zu fördern, "die Interessen und das Wohl seiner Mitglieder 
nach christlichen Grundsätzen zu schUtzen und ihnen nützli
che Belehrung und angemessene Unterhaltung und Erholung zu 
bieten" (§ 1 Satzung). Vere!nsspezlflsche Festlichkeiten 
sollten mit einem Stlftungs- und Patronatsfest gegeben sein, 
gesellige Treffen 1m sonntäglichen Rhythmus angesetzt wer
den. 

Unter der Vereinsbezelchnung "Neerlandla" war bereits kurz 
zuvor (1903) der m.W. eratelandsmannsch8ftllche Zusammen
schluß 1n Ahaus gegründet worden. Nur Personen niederländi
scher Nationalität, fUr deren '"Gesellschaftsleben" und 
"sittliche(n) Hebung und Bildung" man sich einzusetzen ge
dachte (§ 1 Satzung), konnten ihm als Mitglied beitreten. 
Daneben sprach man sich dafUr aus, die niederländischen 
Nationalfeste zu feiern und kranke Mitglieder zu unterstüt
zen. 

Ein kurzes Wort sei einigen politischen Vereinigungen des 
frUhen Jahrhunderts,wie z.B. der 1907 institutionalisierten 
Ortsgruppe des Windthorstbundes,gewidmet, die zu GrUndungs
beginn von 62 BUrgern getragen wurde. Die Bundbezeichnung 
geht zurUck auf den Zentrumpolitiker und Bismarckgegner Lud
wig Windthorst und manifestiert damit bereits die politi
sche Provenienz dieser Organisation, die außer einer ent
sprechenden politischen Bewußt8einsbildun~ parteiunterstUt
zende Aktivitäten bezweckte. 
Weniger auf eine bestimmte Partei fixiert, dafUr jedoch der 
politischen Grundtendenz eines breiten Parteienspektrums 
verhaftet, artikulierte sich gemäß seiner Ordnung der 1920 
ins Leben gerufene "Nationale Wahlverein", der "die F~rderung 
der Interessen der rechtsstehenden Parteien durch Sammlung 
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alter und Werbung neuer Mitglieder und durch gemeinschaft
liches Vorgehen bei den Reichs- und Landtagswahlen" (§ 1 
Satzung) intendierte. Sein~n Mitgliedern oblag die Pflicht, 
im Falle der Wahl fUr die Parteien bezeichneter Richtung 

zu votieren. 152 ) 

In Gestalt des Radfahrer-Vereins Ahaus (1903) und des Fuß
ballclubs ABC 08,153) von dem si~h 1922 ein zweiter Verein, 
der Sportclub 22, abspaltete, traten bereits kurz nach der 
Jahrhundertwende erste städtische Sportvereine ins 6ffent
liche Leben der Stadt. Beide Fußballvereine fusionierten 
nach kurzem Zwischenspiel zum ASV 08, wobei diese Bezeich
nung 1m Jahre 1933 zugunsten des ursprtJngliChen Vereinsna
mens (ABC 08) wieder abgeändert wurde. Seit 1959 existiert 
der Verein unter der Bezeichnung SV Eintracht Ahau8 und 
s~ielt zur Zeit mit seiner ersten Mannschaft in der I. 

Kreisklasse. 

Mit der Bildung der katholischen DJK (1922) gesellte sich 
dem seit 1892 aktiven Turnvere1n eine zweite, turnbege1-
sterte Gruppe hinzu, die im Verlauf ihrer Entwicklung auch 
differenzierten Sportarten wie Fußball~ Handball, leicht
athletik und Schwimmen Eingang bot. 154 Zusammen mit dem 
TV 1892, dem ABC 08 und dem Radfahrer-Verein "Concordia" 
fand sie sich im Frühjahr 1922 zum "Stadtverband tur Lei
besUbungen" zusammen, der tm folgenden Sommer eine speziel
le Werbewoche mit zahlreichen sportlichen Wettkämpten insze
nierte. Bedingt durch die politischen Verhältnisse wurde die 

k • 1 11 DJK 1933 aufgelöst Ihre Mitglieder schlossen on.J. ess one e . . 
sich je nach Interessenlage anderen Sportvereinen an~ Auch 
fUr die be1den Ahauser Radfahrer-Vereine "Concordia" und ~) 
"Schwalbe" markiert das Jahr 1933 das Ende ihres Bestehens. 

Ober die bisher genannten Turn- und Sportvereine hinaus muß 
ebenso die 1927 gegründete Ahauser SchUtzengilde in ihrer 
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Eigenschaft als schleßsportllche Vereinigung dem Kreis 
sporttrelbender Verbindungen zugerechnet werden. 1930 ~ 
fa ßte sle einen Bestand von 25 Mitgliedern und war dem West
fälischen und Deutschen SchUtzenbund ange s chlossen. Durch 
den Gewinn zahlreicher bedeutender Meisterschaften hatte msn 
sich schon nach wenigen Jahren ein solides Renomm~e ge schaf
ten. Besondere BemUhungen galten in den 30er Jahren der Er
richtung eines gr6ßeren Schießstandes. 

Im Gegensatz zur SchUtzengilde zählen die ansässigen Schüt
zenvereine zur Kategorie der primär geselllgkeitspflegenden 
Verbindungen. Den beiden oben genannten Gesellschaften der 
BUrger- und JunggesellenschUtzen trat 1905 der SchUtzenver
ein "der Feldmark Ahaus n156 ) zur Seite, mit dem sich die an 
der städtischen Peripherie lebenden BUrger eine eigene Verei
nigung ge schatten hatten. Zwar bestand bereits seit sechs 
Jahren an der Stadtgrenze der SchUtzenverein "01denbUrg"157), 
doch existierte dieser als ein spezieller Zusammen schluß der 
Bewohner eines gleichbenannten Arbeiterwohngebietes, das der 
Gemeinde Ammeln angehörte. Später, nach Ende des II. Welt
krieges, wurde zu Anfang der 60er Jahre mit der GrUndung des 
Vereins "Ahaus-Feldmark_SUd"158 ) erneut eine SchUtzengesell
schaft konstituiert. 

An dieser Stelle sei ergänzend auf zwei geselligkeitsorien
tierte akademische Gruppen aufmerksam gemacht, die 1903 bzw. 
1922 faßbar werden. Die erste, der akademische Zirkel "Bul
lenkopf" (1903),1 59) verstand sich als "Verein der Studenten 
von Abaus und Umgebung" (§ 1 Satzung). Er trug die Farben 
Schwarz, Gold, Rot und hatte sich unter das Motto "Leot 
susen" (laß' sausen) gestellt. "Die Pflege der Geselligkeit 
1m studentischen Sinne" (§ 1 Satzung) bezweckte u.a. die 
zweite akademische Vereinigung, der "Ring Rote Erde", der 
die Farben GrUn, Weiß, Schwarz trug . Außer Studenten geh~r
ten ihm auch Beamte an. 
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Geselli?p V<;!~bindun2;~n dos "'r'!hen 20. Jahr~underts kamen 
fern~r mit d~n Ketz~lklubs "'Srholung-" (190'3) , II Frohsinn" 
(1906) und "Unter -uns " (1907) au~. -B,=,kannt;z~ma:::ht sei hier 
eben~alls mit einer s-:hon im Jar.re 1901 ~benso unter c\~m Np..

m<;!n "Frohsinn" au .... tauch~nd"!'n Ges<;!lls,;ha~t. Ihr"" Mit~li'i.'!d~r 

beabsicht i '?=t~n, "durch theatralisch'? Vorstellun~en, Gesan,\ 
und sonstiv.e harmlose Unterhaltung'?n, sich ver~nlj~te Stun
den zu ber eit"!'n" (9 1 Satzun l2;) . Ob diese im Auf t akt des 
Jahrhunderts neu forml~rte Vereinigun~ die Na ~hfol~e d""r ur
snrijn~lic hen Gesellschaft "Srholun~ " von 1894 (1895 "Froh
Sinn" ) antr at, p.ntz i eht sich mein~r Kenntnis. läßt sil':h j~ 
dO~h v~rmut""n. 

Zum Zweck'<:! ~'3sell i~ ."'n Beisammenseins und p.in~s be~ruchten
den Meinun~s_ und Erfahrunv,saustausr.hes gründeten Ahauser 
Btlr!~r 1905 den "Rauchklub Erholun f'l' ' '. Nur Jun,-,:p.:~sellen stand 
~s f r e i, dort als aktive MitRlip.der Aufnahme zu find en, wo
bei di ese dazu verpflichtpt waren, allwBchentli~h mittwochs , 
"wo nn mö~lbh mit lanQ;e(r) Pfe i f!'!" (§ 13 Satzun,,:) ,das V~r-
einelok'31 aufzusu,,:hE'n ~ Zu Anfan3 .~"!den Monats woll t~ man 
außerdem eino "ordentliche Gene ralv~rsammlunl1;'" i'\ns(>tz~n. 

Gruppenform~n, di~ teils der e1~~n~n Fortbildung , teils ei
nem 10kal historischan Tnt~r!'!ssp. di~nt~n, ließen sich im 
Zeitraum der ~rst.""n J ahrzehnte un!';eres J ahrhunderts in Ge-
stalt S von teno~rA ~en_ und geschi chts- bzw. he imatb~zo~~n~n 
VerO:Oinen in Ahaus nied'?r. Zu n~nn"!n ..... ::! r~ di ",:sbe zfl rüich der 
~901 gebildet~ "Steno .:,raf~nverein", der "die FCSrd'?run~ der 
ere in~acht€'n deuts r:hen Steno.ll;raphie· (Eini ~nmgss.,stem Stol

Ze Schrev) 1I anstrebte (SatzunQ' 1. ZweGk § 1) . Wahrsche in-
lich a l N tU ... s achfol q:eorganisation bp.ge~net 1928 der "Verein r 
~lnheltskurzschriftll. Dieoser ~eh5rt"!' dem Deutschen St~no
:aPhenbund an und richtete spät er ~r.')änz""nd LP.hr~::tn~e im 

sChlnens~hrelb~n ~ ln. 160) 
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Au!grund seine r Absicht, fundl~rt~ Ge8chl~htskenntnls8e ~1-
nes be ~renzten Raumes zu vermitteln, f indet au~h der "Kre i s
verein f'ir Geschlchtsfo~schung und Al ter tumskunde" (1901 ) 
seinen Platz unter d~n or ganisierten Gruppen mit Fortbl1-
dun~sch8rakter. 161) FOr s e in Entstehen wip. wohl fUr all~ 
derartigen VereinsgrUndungen dies~r Ze it war ~ lcherllch das 
historisierende Interesse des 19. Jahrhunderts bedeutsam. 
Der schon bald wieder aufgelöste Verein basierte au f krels
zugehörigen Ortsgruppen und edierte s e it 1903 eine e i gene 
Zeitschrift ("Aus alter Zeit") als monatliche Zeitungsbe i
lage. DarUber hinaus sammelte er kulturhistorisch interes
santes Sachgut. Alljährlich versammelten sich die Mitglieder 
zu e iner Gener a lversammlung und zu einem kleinen Sommeraus
flug. 

Die Nachfolge des Kre isvereins Ubernahm im Dezember 1927 der 
Ahauser Heimat- und Verkehrsverein, de r unverzUglich s echs 
ArbeitsausschUsse zusammenstellte, die sich neben der För
derung des "Kunstl~bens", "Heimat gedankens" und "sportlicher 
Veranstaltun~en" in der Mehrzahl um städtische Verkehrs- und 
Wirtschaftsbelenge bemUhen sollten. Eine im Spätsommer 1928 
vom Verein organisierte veranstaltungs_ und ausste llungs in
tensive "Heimatwoche" fand in der Bevölkerung nachhaltige 
Resonanz. 

In die 20er Jahre fällt s chließlich a uch di~ GrUndun~ der 
NikOlaUS-GeS~llschaft162~ die mit e inem nachmittä~lichen Um
zug und ein~r Ansprache des "HI. Nikolaus" alljährlich am 
5. Dezember an die Öff~ntlichke it tritt. Anschließ~nd werden 
Kranke und Kinder b~ schert. 

Infol~e der nationalsozialistischen MachtUbernahme verfie l en 
die Vereine nach kurzer Zeit der "Gleichschaltun~ lI. In ihren 
Statuten fanden fol glich FUhrerprinzip und Arierpara graph 
Platz, und ihre Bewegungs f r e iheit wurde durch die Einbindung 
in zentrale Re i chsorganisationen beschränkt.163) 
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Das Verbot der kon f essionellen DJK setzte dem Ahauser Ver
e in 1933 ein frühe s Ende; die Ubrigen einschlägiqen Verbin
dun~en f~nden sich im n~u~ebildeten TuS 1892 Ahaus zusammen . 
~er di e konkrete Entwicklung anderer Ahauser Ver~ine im 
Drit ten Reich ~aben die zu Rate ge zo~enen Oue llen keinen 
Aufschluß . Wir wissen ledi~lich, da ß der Fußballcl ub A~g4~8 
noch in der Meisterscha f tsrunde 1942/3 Spiele austrug. 

Neben der im Sommer 19~2 in Ahaus eingerichteten Ortsgruppe 
der NSDAP und des s~it 1931 dort bestehenden NS-SchUlerbun
des agierten mit der HJ und dem BDM nationalsozialistische 
Ju~endverbänd~ in der Stadt. 165 ) Schulun~ im Sinne der NS
Ide oloßi e und Sport z~hlten zu bevorzugten Auf~abenberei
ehen. 

FUr musikalische Veranstaltun~en und Theat~rauf~jhrungen 
trug di~ entspr echende Gaudienstst~lle der "NS-Gemeinschaft 
Kraft durch Freude" Sor ge. 

Der II. Weltkrie~ erschwerte im Lau~e der Jahre e in geordne
tes Vereinsleben immer stärker. Nach s e iner Beendi~~ ver
banden sich die Turn- und Sportvereine der Stadt zur Großor
gSnisstion TSV Sintracht Ahaus, blieben aber in ihrer Selb
ständigkeit unangetastet . 1959 zerfiel der TSV Eintracht; 
die Turn- und Sportabteilun~ s chuf darau~in den VFL Ahaus 
1~92. die Fußballer die SV Sintra~ht Ahaus. Das dem VFL s eit 
1894 eigene Pfeiter- und Trommlercorps löste sich als aelb
ständi~er Ahauser Spielmannszug 196~ vom Mutterverein ab . 

Zu einer vorgeschlagenen Vereinigun~ aller Ahauser Sän~er 
nach dem Kriege kam es indessen nicht . 166 ) MGV "Cäc ilia" 
und "Sän~erlust" bewahrten ihre Ei~enständigkeit bis zur 
Gegenwart. 

AUch die Schützenvereine reorganisierten sich. BUrger- und 
JunggeSellenschützen fe ierten 1948 bzw. 1949 wieder ein 
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erstes Schützenfest. Da die englische Ml1itärre~ierung den 
Gebrauch von Feuerwaffen untersagt hatte, benutzte man zum 
Vogel schuß eine Armbrust. 167 ) . 

Alle Ubrigen nach dem Krie ~e wiederbelebten und neuentstan
denen Vereine hier auch nur kurz zu behandeln, wUrde das Ka
pitel ungebührlich ausweiten, doch Bei zumindest auf eine 
kleine Anzahl ausgesprochener Nechkrlegsverbindun~en wie dem 
Vogelschutz- u. Kanarlenzuchtverein, dem Angelsportverein, 
dem Automobil Club Ahaus, der Versehrten-Sport-Gemeinschaft, 
dem Ahaueer Modellsportclub AMC Albatros und der Gesell
s chaft der Freunde Afrikas hingewiesen. 168 ) 

Einen gewichtl~en Faktor im heutigen ~esellschaftllchen le

ben der Stadt bildet das 1969 ~e~rUndete Aktuelle Forum, das 
inzwischen als ortsübergreifende Volkshochschule ein breit
gefächertes Ver8nst8ltungspro~ramm entwickelt hat . Das In
stitut vermittelt neben einem breiten Bildun~sangebot auch 
die Mö~lichkeit, differenzierten Liebhabereien n8chzu~ehen. 
Damit werden vielfach potentielle Vereinszielsetzungen in 
den volkBbildn~rischen Bereich integriert. Die zeitliche Be
schränkun~ der einzelnen Kurse und Arbe its~eme inscha ften 
dür fte a llerdings i. d. R. der Herausbildun~ eines dauer
haft~n vereinscharakteristischen Gruppenlebens nicht f~rder- . 
lieh sein. 

Abs chließend seien noch die Ahauser " Familienkreis~ " er
wähnt, die s~it Ende der 60er J ahre zunächst auf Initiative 
einiger zugezogener Bür~er hin entstandp.n. 169 ) Im allgemei
nen umfaßt ein solcher Familienkreis fUnf bis siebp.n Ehepaa
re, die in gemeinsamen Diskussionen u.a. "Ehe und FAmilie , 
Kindererziehun~ , Politik und Kirche" probl ematisieren . Dane" 
ben wird gruppeninternen wie ~ruppenverbindenden Veranstal
tungen gese lli~er Art Raum ge~eben. Eine vorgegp.bene Ord
nun~Bstruktur in Form fest~e~Ugter Satzun~en exist iert 
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nicht , notwendige organisatorische Funktionen übernimmt .je
weils e in bestimmt~s Gruppenmit~lied. So eesehen ähneln die 
neun "Familienkreise" (Stand: Ende 1974) auch als informel
le Soz ial~ebilde den oben geeebenen Vere insdefinitionen und 
wären eo ipso unte r volkskundli~hem Aspekt durchaus in die
sem Sinne zu betrachten.170) 

Laut Aussage des "Namensverzeichnis(ses) zum Vereinsregi
ster" beim Amts ~ericht Ahaus strukturierten 1973 41 rechts
fähi ,g:e Vereine und Gruppen das ~esellscha .ftlich€' Leben de r 
Stadt. Mit nur 29 "Verbänd(en) und Verein(en)" wartet da-

171) gegen des "Einwohner-Adrtßbuch Kreis Ahaus" von 1974 auf. 

Da auch die Stadtverwaltung tiber eine komplette Auf listung 
sämtlicher städtischer Vereine nicht verfügt, wird in die
sem Zusammenhang bewußt von einer spekula tiven Größenangabe 
Abstand ~enommen . Der vorauf~ehend zuweilen greifbare Mangel 
präziser An~aben über den Bestand an Mitgliedern und deren 
SOZiale Stellung ist vor a llem der 0uellenlage anzulasten. 
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B. GRUPPENANALYSEN') 

I. Nachbarschaft "Coesf~lder Straße In 

Entstehung, Lage und Struktur 

Die Nachbarschaft "Coesfelder Straße In, deren Analyse ihreS 
Alters wegen hier den Anfang setzt, geht allem Anschein nac~ 
auf das Jahr 1902 zurUck. Dieser Zeit entstammt de r erste 
s chriftliche Beleg, der in Gestalt einer Satzung zugleich 
die erste greifbare Nachbarschaftsordnung an die Hand gibt. 
Ein derartiges Zeugnis besitzt isoliert betrachtet keiner
lei Beweiskraft !Ur die Bere chtigung der geäußerten Annahme. 
Diese stellt sich vielmehr durch den Umstand als zutreffend 
heraus, daß bis zum Jahre 1901 nachweislich mehrere Mltglie~ 
der der heutigen Nachbarschaften Coesfelder Str. I und 11 
gemeinsam einer einzl~en Nachbarscha f t ("Coesfelder Straße") 
angehörten, später da~e ~en jeweils als An~eh5rige der einen 
oder anderen der genannten Orl?:anisationen erscheinen. Wir 
dürfen daher von den beiden Nachbarschaften als Teilungs
produkten ausgehen, zuma l da die Aussa~en zweier älterer In~ · 

terviewpartner eine solche Vorstellun~ veri f izierten. Allein 
der Teilun~sproze ß wurde unterschiedlich motiviert. Ein~r
seits legte man der Entwir.klun~ nachbars~ha ftsinterne Stre!# 
tigkelten zugrunde, auf der anderen Seite die Größe der 
Nachbarscha f t . Vergegenwärti~t man sich den durch die Indu
strialisierung in den Jahren 1895 bis 1905 bedin~ten Bevöl
kerun~Banstie g der Stadt Ahaus (40 %), so spricht viel~s 
für die zweite Deutung, wenn~leich hier ein Zusammenwirken, 
vielleicht ein~ Entwicklun ~ des Streits aus der Nachbar
s cha f tsgr Bße, durchaus nicht abseitig sein dUrfte. 
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Trotz d~r Sp~ltun, ~Uhrt~n b~ id~ Na~hbers~h~ften we i terhin 
unte rs~hi~d.slos die ursp""Undiche "Bezeit:'.hnun ?; , der di<:> hi~r 
b~h~nde lt~ erst au~ Beschluß der NachbArs ~haftsvers8mmlung 
vom .3 . ? .1930 die r ömiso::he Ziff~r I zu ftl.q:te . Neb."n dem str~s
senbezo~enen NAmen haftet der Nachbars~h~ft zudem der 
läUfige, mundart liche Ausdru~k "Doden End ll an, dessen 
liehe EinfUhrung keinem der Befra~ten erinnerlich war 

volks-
zeit
und 

der verschi~denen Interpretationen unterlag . Einige erklär
ten sio::h die plettdeutsch~ Namens~ebun~ AUS der unmittelba 
r!'!n Nähe des "alten" und "neuenIl Friedhofs, also im Sinne 
eines Geländes der Toten, andere vermeinten d~mgegenüber dip. 
zutreffende Sinndeutung mit der Erklärung anzugeben, die Be
zeichnun~ sei im Hinblick auf den ehemals außerstädtischen 
Raum und die relative Abgeschiedenheit des Gebie tes als ~o
ter Winkel" zu verstehen. 

Ich kann au f der Grundl ::!.ge der .~ep';<:!benen Fakten den Namens
ursprung an dieser St e lle ni~ht verbindlich klär en , viel
leiCht wirkten von vornherein die beigebrachten Interpr~ta
tionen zusammen. Bedeutsamer ers~he!nt hier die Darstellung 
des Verhältnisses de r Befrap-ten zur Bezeichnung "Doden End", 
d ' 8s sich na o::h dem 11. Weltkrieg a ls Zusatz zur Straßenbe-
zeiChnung auf etlichen Nachbareinladungen niederschlug und 
auf di~se Weise der Nachbarschaft übertra~en wurde. 

Elf der ffln fzehn Into::>rviewten olädi erten mehr oder mind.er 
enga~iert für die Beib<:!haltung- der mundartll~hen BeifUgung , 
wobe i au f Tradition und Alter Oriain~lität und Notwendi~-
k ' ~ 
eit e ines stra.ßenUbergeordneten Etikettes verwiesen oder 

aUch nur unpräzise ("ganz nett") argument iert wurde. Der 
Rest hielt den Zusatz fUr "unwi~htig" und z.T. f~lr eine 
nicht tradierwUrdige Namensbildun~. Ein fUhrendes Mitglied 
sah sich dur~h die unmittelbar ge!ebene Assozia tion zum Tod 
gestört, so daß ihm das Attribut z.B. auf einer Karnevals
einladun~ nicht behagt~, und er es a ls "unpassp.nd" 
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abqualifizier te. 

Na ch d~n vorl le~enden Quellen ~Alt der Zusatz nR~h dem 

11. Weltkrlp.~ bis 1n die Mitte der 60er JRhr~ auf Informa
tions- und Ei nladungsschreiben als Ubll~he Er~änzun~ zur 
straß~norientlert~n NachbRrschaftsbeze lchnun~, wurd~ dann 
jedoch unregelmäßl~er verwandt und s eit dem Jahre 1974 ~e
mieden . Dl " sp.s ~eschah n Ach Angabp. de s Cp.schärtsfUhre rs Auf 

Wunsch einiger Nachbarn , die ihre Bitte um Tl1gun~ dp.s At
tributs u. a . mit potentieller nCeschäftsmlnderun~" begrUn
deten. 

Bezugnehmend au~ das 1975 un~ew~hnllch r ege Nachbarschefts
leben, bemerkte letztgenannter 1n einem Bericht : "Wenn in 
f rUhe r en Jahren die Bezel~hnung "Daden End" f '.Ir unsere Nach

barschaft gebr aucht wurde, so muß man heut e s agen, daß diese 
Bezeichnung s chon l ange nicht mehr angebracht ist . " 

Die Besiedlung des unmittelbar vor dem ehemaligen Coesfeld~I' 
Tor gele~enen Raumes und damit eines Teils des aktuellen 
Nachbarschaftsbere i chs beruht primär auf der nach dem Stadt; 
brand von 1863 erfol,~ten Neukonzeption der Stadt. Di e Reali; 
sierun~ der ~roßztigi~eren Planun~ des alten städtisch~n 
Sie dlun~srAume s brar;hte es mit sich, daß vornehmllr;h "kleine 
Leut,:!11 Q;p.zwungen waren, ihre ehemals innerstädtlschen Wohn
stätten zugunsten neuer, vor den Toren liegender B~uplätze 
~ufzugeben.2) Sowohl inf olge dieses Aussledlungsprozesses 
als auch durch den ~konomischen Aufschwun~ bedingt, setzte 
e ine zunehmend periphere Bebauung und damit e ine Entwicklung 
ein, die die Grundl age fUr die NachbRrschaft Coesfelder 
Straße I bildete . Diese umfaßt ge~enwärti~ ~inen an di~ Alt; 
stadt anschlie ßenden Abs chnitt de r Coesfelder Straße , fernp.f 
e in TeilstUck der Straße Zum Roterin~ di~ Str Rße Am Stadt; 

" graben sowie zwei Häuser der Hofmate (Lageskizze S. 67). 
Bis heute hat sich der Nachbarschaftsumfanp. nicht wesentliCb , 

- 67 -

ALT STADT 

I 

+ 
Fri~rihof N 

+ 

SCHEMATISIERTE LAGE SKIZZE DER NACHBARSCHAFT 
COESFELDER STRASSE I 

StRnd: 9 . 1 .1 975 

Wohnhaus 

Gebäude , di e neben Wohneinheiten z .B. euch Geschärte , 
BUros oder Praxen beherberp,en 
La~er_ u. Garageng;ebäude (z.T. mit BUros u . Geschä rts
r äumen) 

Tankstelle u. Werkstatt 

GastWirtschaft 

Notnachbarzuordnun~en 



- 68 -

verändert. Nur wenige Gebäude vervollständl~ten im Laufe der 
Jahre den Bauhestand an den vorgep';eb~n~n Verkehrs"IeRen. Eine 
Ausnahme bilden lediglich zwei anelnander~renzende Ei~enhei
me der Hofmate, die Ende der 50er Jahre ~uasl als Exklave an 
einer einem anderen Na~hbarschaftsberelch elnlieg~nden Stra~ 
se errichtet wurden und der~n Bewohner nach Entscheid der 
Nachbarn weiterhin der Nachbarschaft angehören sollten. 

Das physiognomisch-funktionale Ersche inungsbild der Na chbar
schaft wird durch heterogene Bauweise und Nutzung bestimmt 
(Lagesklzze S. 67). So ergibt sich fUr den Abschnitt der 
Coesfelder Straße ein deutliches Nord- Sild-Gefälle . Die 
linksseitige Bebauung des Straßenbe~lnns tritt in Form eines 
in den 60er und 70er Jahren erstellten Gebäudekomplexes ein
drucksvoll entgegen , der aus vier aneinanderliegenden vier
bis sechsgeschossigen Bauten besteht und außer \"ohneinheiten 
Buch BUros, Praxen und Geschäfte des täglichen und nichttä~
lichen Bedarfs beh~rbergt. Von seinem nachbarsch~ftlichen 
Umfeld unterscheidet ihn die kompakte Form und H~he, moderne 
Gestaltung , multifunktionale Nutzung und ab~ewinkelte alt
stadt zugewandte La.!SA. \.'lei tere Wohn-Geschä fts J?;ebäude f inden 
sich inn~rhalb der Nachbarschaft nur noch im Anschluß an dAn 
ges:hilderten Hausverband beidseiti~ der Coesfelder Straße 
bis zur EinmUndun~ d~r Straße Zum Rotering. Es handelt sich 
dabei um ältere zwei- bis zweie inha lb~eschossige Bauten mit 
vorwiegend straßenseiti~en Schau fensterpartien, die GUt er 
des nichttäglichen Bedarfs offerieren. Di~ r estlichen Häuser 
des StraßenteilstUcks dienen - bis au f ein kl~ ine s Lokal -
durchweg als reine Wohnstätten, di p. vornehmlich traufständlg 
ein- bzw. zweige schossig die Straße säumen . 

Für die Straße Zum Roterin~ ergibt sich ebenso ein r echt he~ 
terogenes Bild. Wir finden hier zwei ältere La~erJ?;eb~ude, 

ein bewohntes ehemaliges Spritzenhaus , e ine Groß~Brage so~le 
fUnf Wohnhäuser unterschiedlichen Alters. Eines de r Häuser 
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wird durch den Alten Friedhof und ein unbebautes Grundst!1ck 

von den übrigen Gebäuden isoliert. 

Im Gp.gensatz zur voraufgehend angp.merkten funktion~len Hete
ro~enität der Gebäude zweier Str~ßenabschnitte profiliert 
sich die Straße Zum St adtgr aben als reiner 'Hohnbereich . Die 
in der Hauptsache traufständi~ und linksseitiJ?: de r Straße 
angelegten Häuser entstammen jedoch unterschiedlichen Bau
zeiten und wurden z.T. um~p.st8ltet. 

Vervollständigt wird d~r nachbarschaftliehe Gebäudeanteil 
durch zwei giebelständi ge Wohnhäuser dp.r benachbarten Hof
mate aus den J ahren 1957 bzw. 1958. 

. AUf der Basis der zugänglichen Daten über bauliche Verände
rungen im Bereich der Nachbarschaf t konnte ich feststellen, 
daß bemerkenswert viele Häuser nach dem 11. Weltkrieg bis 
um die Mitte der 60er Jahre restauriert und modernisiert, 
um- bzw. ausgebaut oder z.T. v51lig abgebrochen wurden. Ab
gesehen von der Notwendigkeit des ':Iiederaufbaues und der Be
hebung von Kriegsschäden wirft doch diese Phase relativer 
Bauintensität ein bp.zeichnendes Licht AU~ die ~konomische 

Situation der Zeit. 

Durch den 11. Weltkrieg und 1m Zuge der zeitlich folgenden 
baulichen Maßnahmen gin~ die ursprUngliehe Physiognomie der 
den Nachbarschaftsraum konstituierenden Häuser zwangsläufig 
verloren. Anzunehmen i st, daß in den ersten Jahrzehnten .un
seres Jahrhunderts vielf ach stra~p.nse iti~e DielentUren, die 
selbst in den 50er Jahren noch ni~ht vBllig geschwunden wa
r~n, das Straßenbild mitbestimmten. Die zweifellos spektA
kulärste ph"siofUlomisch-funktionale Differenzierung inni'!r
halb der Nachb~rsch~ ft dtirft~ jedoch mit di'!r Entstehung des 
gen~nnten multi funktionalen Gebäudekomplexe s e ingetreten 
sein, dessen spezi~ische Lage, Erscheinung und Funktion e ine 
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Zwitterstellung bewirkt: einerseits ~ehBrt der Hausverband 
aufgrund seines Standorts zum Nachbarschaftsberei~ht cnde
rerselts bedingt eben seine Position, das Aussp.hen und die 
Nutzung des Komplexes eine unverkennbare Affinität zum an
liegenden Altstadtgeschä:ftsviertel. Seine Zugänglichk~ i t 

wird allerdings durch die Coesfelder Straße , die als Bun
desstraße eine relativ starke Verkehrsdichte aufweist, merk
lich erschwert. Die Ubrigen Straßenzüg~ der Nachbarscha ~t 

erwiesen sich hinsichtlich ihrer Verkehrs intensität als 
recht unbedeutend und tragen dazu bei, den Eindru~k der re
lativen Abgeschiedenheit des Raumes zu verstärken. 

Wurde die Nachbarschaft bisher vornehmlich unter siedlungs
geographischem Aspekt betracht.et, so soll n;.ochfolgend die 
Sozialform Nachbarschaft ins Blickfe1d gerUckt werden. 

Soziale Basis bildeten 81 Mitglied~r (9.7.1975), di~ si~h 

aus den Hauahaltsvorständen und deren Ehegatten, d~n unv~r
heiratet~n Kindern Uber 18 Jahren und weiteren zum Haushalt 
zählenden Erwachsenen rekrutierten; hinzu traten 39 minder
jährige Kinder. Die Gesamtzahl der Nachbarn ohne BerUck
sichtigung jeglichen Kinderanteils beli~f sich auf 67 Per
sonen (davon 37 weibl . Geschlechts), von denen 3~ als Haus
haltsvorstände fungierten . Drei Nachbarn waren evangeli
scher, die Ubrigen katholischer Konfess ion. Der Altersdurch
schnitt der Raushaltsvorstände betru~ 51 J ahre (Diagr amm 
Nr. 1, S. 71). Mangelnder Daten wegen ließen sich Verglei
che zu fr'lheren Jahren nicht anstel l en. Allein für das J ahr 
1960 war bei 38 Haushaltsvorständen ein Durchschnittsalter 
von 49 Jahren zu ermitteln, eine Größe also, die von der ak
tuellen nur unwesentlich abweicht. 

Die nachbar8chaftli~he Sozialstruktur zeigt auf d~r Basis 
des Anteils der Hau8haltsvorständ~ an differenzierten Be
rufskategorien .folgendes Bild: 
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Mit 8 Mitgliedern (24,2 %) erreichte die Sparte "Freie Kauf 
leute/Selbständige" den höchsten Wert 1m gegebenen Diagramm 
(Diagramm Nr. 2, S. 71). Es handelt sich bei ihnen fast 
durchweg um selbständige Kaufleute unterschiedlichster Bran
chen, von denen allein drei in engen verwandtschaftlichen 
Beziehungen stehen; ein Apotheker 1st dieser Berufskategorle 
ebenfalls zuzuschlagen. Ihnen folgt die Gruppe der Ange
stellten (21,2 %). Numerisch glelchstark treten die Sparten 
Arbeiter und Rentner (jeweils 18,1 %) in Erscheinung , wäh
rend Beamte und Witwen mit jeweils 9,0 % sm geringsten re
präsentiert sind. 

Straßenbezogen aufgeschlüsselt, ergab sich eine deutliche 
Dominanz der Vertreter der erstgenannten Sparte 1m Bereich 
der Coesfelder StraBe (6 von 17 Haushaltsvorständen), die 
vorwiegend in deren altstadtnahem Abschnitt Siedelten. 

Welches Bild der sozialen Struktur die Nachbarschaft zur 
Entstehungszeit bot, läßt sich nur fragmentarisch erhellen. 
Man ist berechtigt anzunehmen, daß neben einigen Kaufleuten 
bzw. selbständigen Handwerkern vielfach Fabrikarbeiter zu 
den Nachbarn zählten und neben dem Beruf ein wenig Landwirt
schaft betrieben wurde. Für die anschließende Nachbarschaft 
~Coesfelder Straße II" verrät eine Notiz des Nachbarschafts
buches vom Sommer 1923 die Existenz einer wohl nicht zu un
terschätzenden Anzahl von Arbeitern der Tabekfabrik Olden
kott. 

Ein Wort sei noch zur aktuellen Bkonomischen Situe,tion der 
Nachbarn gesagt. Im Zuge der Befragung wurde immer wieder 
ausdrücklich bemerkt, daß man heute finanziell bess~r situ
iert sei als vor dem Krieg ("Jeder kann sein Bier heute 
selbst bezahlen") und ein Aufeinanderangewiesensein heute 
nicht mehr bestünde, da ja 6ffentliche Institutionen , wie 
z.B. Krankenhaus, Beerdigungsinstitut und Sozia lversiche run' 
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gen von e inem Interdependenzverhältnis untereinander ent
bänden. Mit der schlechteren ökonomischen Situation wurden 
vOn verschiedenen Befragten auch frühere Streitigkeiten er
klärt, die aus der neidischen Betrachtung der wirtscha ft
lichen Verhältnisse des anderen Nachbarn erwAchsen seien. 
Eine stärkere Artikulation der besseren sozialen Position 
einzelner wäre jedoch andererseits frJher ebenso mehrfach 
feststell bar gewesen. 

In diesem Zusammenhang sei ergänzend auf Statusdifferenzen 
gedeutet, die lt. Statut und verschiedener Interviews zwi
Schen Hco useigne rn und Mietern (" fliegende Nachbarn") bestan
den und eine vielfar.h bekannte nachbarschaftstypische Ei gen
art darstellten. Auf dieses besondere zwischennachbarliche 
Verhältnis soll später noch konkreter ein~egangen werden. 
Vorerst soll es genUgen f estzuhalten, daß nach Auskunft der 
meisten diesbezUglic h Befragten keine gr avierende Di fferenz 
z~ischen Eigentilmer und Mieter bestand, wenn auch durchaus 
ein bis heute noch nicht völlig geschwundenes, l atentes 
"Paohlbörger bewußtse in,,3) vermutet werden dar f , das sich zu
~eilp.n Ausdruck ve rschaffte. 

Die durch einen verstä rkten Zu- und We gzug von Mitgliedern 
nach dem letzten Krieg bedingte größere Mobilität der Nach
barSChaft, die sich mit de r be inahe jährlichen Neure~p.lung 
der Notnachbarzuordnung anschaulich belegen läßt, hat siche~ 
lich zu einer weitgehenden Egalisierung des nachbarliche~ 
Status beigetragen. Infolge der Errichtung des genannten 
altstadtnahen Cebäudekomple xes wurde die Anzahl der Miet
~Ohneinheiten erheblich gesteigert. Zum Zeitpunkt der Enque
te ergab sich Zwischen Hauseignern und Mietern eine Relati
on von 19 zu 14 . 
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Zweck und Ziel 

Ein Ergebnis der Krinsschen Recherchen zum Phänom~n west
mUnsterländischer Nachbarschaften 1st die Feststellung, daß 
"(d)er Zweck der Nachbarschaften ( .•. ) erst in den jUngeren 
NachbarschattsbUchern besonders erwähnt" wird.") Der Verfas
ser belegt sein Forschungsresultat mit verschiedenen nach
barschaftllchen Zweckangaben, die allesamt Ordnunp,en des 
19. und 20. Jahrhunderts entstammen. In der Nachbarsch~ft 
Coesfelder Straße I finden sich trotz ihres r el ativ gerin
gen Alters keine derartigen Leitgedanken in der ersten Satz
zung (1902). Die Nachbarschaft scheint den damaligen Mit
gliedern eine noch so selbstverständliche soziale Lebensform 
zu sein, daß eine BegrUndung mit einer Zweck~ngabe nicht 
notwendig ist. Aber die Ordnung zeigt in zweckgerichte ten 
Aussagen das Prinzip Nachbarscha ft, nämlich gegenseitige un~ 
entgeltliche Hilfeleistung - insbesonder e durch die Instanz 
des Notnachbarn garantiert und vornehmlich im Todesfalle -
zu gewähren. Dabei wird dem Begräbnis dadurch bevorzugte Be~ 
achtung geschenkt, daß die entsprechenden nachbarlichen Ver~ 
pflichtungen ausdrUcklieh formuliert wer den ( §§ 7, 8 , 9). 
So bestätigt diese ältere Ordnung erneut, welche wesentlicbe 

Bedeutung im nachb'3rschaftlichen Leben der Hil!el'? istun~ und ' 

Sorge im Falle von Tod und Begräbnis zukam, zumal dann, als 
die Nachbarschaften nicht mehr frühere Funktionen, wip. bei' 
spielsweise die Brunnenpflege, wahrnehmen konnten. Außer der 
ebenfalls notnachbarllchen Pflicht, auch 1m Falle der Hoch' 
zeit Hilfestellung zu b ieten, f Uhrt die Ordnung keine weite' 
ren Hilfsdienste an. Doch nicht nur, wenn es Not und Bedürl' 
tigkeit erforderten, sollte sich nachbarliche Verbundenheit 
erweisen, sie sollte darüber hinAUS 1m Rahmen eines ~emein
samen Festes zum Ausdru~k kommen. So stellt die mit einem 
fastnachtlichen Nachbarfest ("Faßnschtsfeier ll ) insti tution~ " 
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11slerte Geselligkeit elne nicht zu unterschätzende nachbar
sch~ ftliche Slnngebung dBr. Gegenteilig zur 1902 Aufgestell
ten Ordnung wird mit de r en Neukonzeption von 1962 erstmals 
der Zweck der N~chbarschaft unmittelbar an~esprochen: 

§ 2 "Aufgabe der in der Nachbarschaft zus2mmenge
schlossenen Familien ist es , den Nachbar
schaftsgedanken und die Verbundenheit zur Hei
mat zu för dern und zu oflegen. Jeder Nachbar 
ist verpflichtet, sowelt es in seinen Kräften 
steht, anderen Na chbarn, die ir~endwie in Not 
geraten sind, zu helfen und mit Rat und Ta t 
zur Seite zu stehen." 

Der erste Satz dieses Postulats assoziiert nur eine recht 
unschar fe und wenig hilfre i che Vorstp.llun~ der nachbarlichen 
Funktion, die erst nachf olgend eine notwendige, wenn auch 
l ediglich partielle Präzisierung erfährt. Das VAge Abstrak
tum "Nachberschaftsgedanke" läßt sich hier wohl primär auf 
" gegense itig~ Hilfepflicht 1m Notffllle ll reduzieren. Die Re-
zeption der Forderung nach Intensivierung und Pfl~g~ der Be
Ziehung zur Heimat erklärt sich zuvorderst aus der Absicht 
des GeschäftsfUhrp.rs, "den He1matverein unterstUtzen zu kön
nen" 5) • Er vermeinte zudem die gebotene Funktion auch da-
d ' urch r echtfertigen zu können, daß er Nachbarschaft als lo-
kAle , br auchtumslntensive und _ spezifische Sozi~ lform be
tr~chtet~ , die es zu erhalten gelte. 

Festzust~llen i st , daß auch in der jUn~eren Ordnung wiederum 
die Hilfele i stung (N~chbe rschaftsgedanke) zweckhaftA Bedeu
tun~ erlangt, wobei ergänzend die Mitglieder pauschal dazu 
AUfge fordert werden da s nachbarsch~ftli~he Leben schlecht-
hi ' n auf r echtzuerh?lten "zu fördern und zu pfle~en". Dabei 
soll QUsdrUcklich hera~sgestellt werden. daß die in § 2 mlt
geteilt~ nachb~rsch~ftllche Funktion gegenseitiger Hilfe
Pflicht 1m Notf~lle innerhalb dAr nAuen Ordnung expre ssis 
verbis konkret und ausfilhrlich auf notna-;hbarliche Hil f~ im 
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Sterbe fall , auf Leichenfolge und Sterbegeld beschränkt ist. 
Zudem besteht fUr den Notnachbarn die Pfl i cht, bei Hochzei
ten bestimmte Aufgeben unentgeltlich zu übernehmen. 

Damit sind erneut die zentralen Felder nachbarlicher Lei
stungen angesprochen, di~ bereits das ältere Statut charak
terisierten. Neben dem kommentierten zweckansprechenden Sat
zungspunkt (§ 2) wird also durch eine spezielle Konkretisie
rung innerhalb der Ordnung die prinzipielle Bedeutun~ nach
barlicher Hilfe, vornehmlich im Umkreis der einschneidensten 
Zäsur im menschlichen Leben, im Sterbe fall , zum Ausdruck ge
br8cht. Eine diesbezüglich bezeichnende St~llung bezog der 
Geschäf tsfUhrer 1971 in einer Pflichtversammlung mit einer 
eindringlichen RUge der Nachb~ rn, die ge~en ihre Pflichten 
im Sterbefall verstoßen hatten. Nachdem er mit der Frage 
nach dem Sinn der Nachbarschaft die Haltung der Delinquenten 
a ls Nachbarn disqualifiziert hatte, verwies er anschließend 
mit seiner selbst gegebenen Antwort 
nachbRrschaftszentrAle Funktion der 
hob a lso ein moralisch~B Postulat. 

ex negativo puf die 
Hilfeleistun~,6) er er-

Die vorgestellten ordnungs immanenten Zweckangaben, die mit 
der "in freier Einung" (Kramer) g~setzten Ordnun~ allgemein 
gebilligt wurden, sollen nachfol gend kurz mit dem Urteil der 
Befragten ver~11chen werden, deren Äußerungen die Kenntnis 
der gegenwärtigen realen Einstellung erm5g11chen. 
Auf die Frage nach den Zwecken ihrer Nachbarschaften domi
nierten Antworten, die sich a uf Hl1.felelstun~, GeselligkeiiS'" 

pflege und Schaffung bzw. Förderung einer gruppenbezogenen 
z ..... ischenmenschlichen Verbundenheit ("in Freud und Leid") be" 

zogen. Ein Nachbar (13) sprach der heutigen Nachbarsch~ft 
jeden Zweck ab , d8 die "Interessen so verschieden seien", 
andere (9, 11) hi~lten insbesondere die Inte~ration neuer 
Mitglied~r fUr wesentlich, damit (sle) nicht so fremd 
(sind)", sprqchen sich also für eine spezifisch~ Art der 
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Hilfestellung aus. Ein weiterer Nachbar (4) schließlich 
fÜhrte u.a. die Förderung alten Brauchtums, ~dRS nur noch 
zu Karneval aufkommt", als Nachbarschaftszweck Rn. Mehrfach 
WUrd~n die gebotenen Angaben auch dadurch unmittelbar zu
rückgenommen, daß m!".n den genannten Zweck f~lr die Gegenwart 
als nicht mehr zutreffend erklärte: gegenwärtig habe "keiner 
mehr Zeit" (3), dominiere die "Geselligke it" (1, 2) , sei 
"jeder auf sich gestellt" (4), "heute (sei) es anders" (13). 
Zugleich verwies man dabei des öfteren rücksch8.uend auf ein 
vergengenes, weitaus intensiveres npchbarli ches Miteinander 
vor dem II. Weltkrieg und stellte immer wieder den gr ößeren 
Stellenwert und die stärkere Praktizierung gegenseitiger 
Hilfe heraus. Im Kriegsjahr 1940 genoß den existenzberUhren
den Zeitumständen gemäß die nachbarschaftliche Hilfeleistung 
uneingeSChränkte Priorität. "Aus unser Nachbarschaft sind 
13 Mann zu Fahnen gee ilt, um das Vaterland zu beschützen. 
Ihnen zu danken und sie aufzumuntern, ihnen den RUcken zu 
stärken ist Pflicht der sooft gewährten Nachbarschaft. Es 
WUrde beSChlossen, jedem Kriegsteilnehmer aus der Nachbar
Schaft ein Paket vorerst zu senden." 

Heute, so 
grund der 

war Vielfach zu hören, be stUnde eigentlich au.f
wirtschaftlichen und sozialen Umstände keine di-

rekte Not mehr, und selbst 1m Notfalle w1lrde nach Auskunft 
eines N h ac barn (13) eher auf Familien- und Instltutionshil-
~e ZUrÜCkgegriffen a ls den n§chsten Nachbarn heranzuziehen 
11). Andererseits wurde jedoch auch mehrfach betont, daß 

vOr dem 1 etzten Krieg Unstimmigkeiten und Streit durchaus 
nicht 1 se ten aufgetreten seien und sogar das Nachbarfest 
hätt b en eeinträchtigen können (6, 7), ein Umstand, der sich 
Wohl durch differenZierte, z.T. bedrUckende wirtschaftlich
sOZiale Sit uation und, dareus resultierend, einer starken 
und eben dadurch mehr Konfliktmöglichkeiten bietenden 
InteraktionSbereitschoft ergab. 
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Zlne zweite Frage an die interviewte n NA chba rn zielte d;:lr?u: 

pb, die aktuelle Position von Hilfelelstun~ und G~sp.lllgkeit 
im Bewußtsein der Nachbarn zu eruieren. Aus dem Antwortmate
ria l resultiert die Feststellung , da ß Hilfeleistun~ und Ge 
selligkeit überwiegend als zusammengeh~rende Nachbarsch~fts
spezifika gesehen wurden, wobei allerdings eini ge Mitglieder 
alternierend mehr der einen als der ~nderen Position zuneig
ten. Nur in den wenigsten Fällen wurde apodiktisch "für" und 
"wider" Partei ergri.ffen . Als Ergebn is konnte i c h f~sthal

ten, daß in der Regel sowohl Hl1felpistun~ als au~h Cesel
ligkeltspflege als zentra le nachbarschaftliehe Ausdrucksform 
akzeptiert wurden, wobei die Hilfeleistung , da "h~ute nicht 
mehr so nöti g" (9), ZW::3.r faktisch, jedoch nicht ideell ("an 
sich hat die Hilfeleistung mehr Wert als Geselligkeit" (4» 
an Gewicht verlor, die Pflege der nachbarschaftl i chen Ge
selligkeit dadurch aber zwengsläufi ~ an Relevanz aufholte 
und eina sicher gleichwertige Position einnimmt. 

Schlip.ßlich wurden die Nachbarn na~h ihrem Verständnis des 
zweit~n Teils der 
jUnge ren S~tzun~ 
und zu pflegen") 

abstrakten AufgRbp.nstellung des § 2 der 
("die Verbundenheit zur Heima t zu tBrd~rn 
befragt. Beinahe ein Drittel zeigte sich 

außerstRnde, diesbezUglieh eine konkretp. Vorstellung zu 
äußern, der Rest brachte z.T. recht differenzierte Meinun
gen zum Ausdruck. So wurde die gesetzte Funktion mp.hrf~ch 
als na chbarscha f tsbezogene Brauchtumskonservierung bzw . 
-pflege gedeute t oder euch als Auf forderung verstand~n, die 
NAchbarschaft als "T!'!il d~r Heimat " "attr~_ktiver" zu m~.chen 

(9), zu "e rhalten", zu Ilpflegen" und zu "verbessern" (8), 
wobei Nachbarscha ~t eher als soziales denn als geographi
sches Phänomen vor Augen stand. Ein Nachbar (1) vermeinte 
mit dem Postulat die Auf gabe gestellt bekomm",n zu haben, 
nachbarsch "l ftsspezifisches Leben, z.B. durt;h ' SR.mmeln von 
Material' . der "Nachwp.lt zu ~rh5 1ten", und zwar in de r 
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Erwartung, einer von ihm als "Heimatgedanke" apostrophierten 
Vorstellung ge recht zu werden, die darauf abhebt, "Werte der 
Gemeinde zu erhalten und den Nachkommen aufzuzeigen". Andere 
Interpretationen (2, 1h) stellten die potentielle Ver?flich
tung heraus, an städtischen, heimatbezogenen Festlichkeit~n 
mitzuwirken oder städt. Auflagen zwecks Verschönerung des 
Straßenbildes zu erfUllen. Ein Mitglied (6) hielt es fUr 
notwendig und satzungsgemäß, heimaterkundende "AusflU~e" zu 
veranstalten. Vom Geschäftsftihrer, der das Konzept der .jUn

geren Ordnung erstellte, war, wie bemerkt, zu erfahren, daß 
die abstrakte Forderung primär fixiert wurde, "um evtl. den 
Helmatverein unterstUtzen zu kBnnen", prophylaktisch einbe
zogen also, "damit keiner nachher sagt, was haben wir damit 
zu tun?" Dieses Bekenntnis, das geSChilderte Spektrum der 
Erklärungen und das Faktum, daß ein Großteil der Interview
ten sich außerstande sah, die ~estellte Frage zu beantwor
ten, rechtfertigt den Schluß, daß die gebotene FBrderung und 
Pfle~e der Bindung an die Heimat in dieser Form kein gene
relles Desiderat der Nachbarn, sondern eher eine subjektive 
Funktionszuweisung und weit~ehend eine Leerformel ist . Un
terZieht man die den Ordnungen immanenten Aufgabenstellungen 
der Nachbarschaft einem Vergleich, so fällt auf, daß trotz 
der ott von den Nachbarn herausgestellten Bedeutun~ der Ge
selligkeit innerhalb der Satzungen keine entsprechenden Aus
lassungen oder Regelun~en erscheinen, hier also ein Freiraum 
besteht, der die MBglichkeit einer satzungsunabhängi~en 
Fest~estaltung bietet. Gleichwohl aber erfahren wir wie 
selbstverständlich von der Existenz einer "Faßnachtsteier" 
bzw . eines "Karnevals festes" Ober dessen Or~anisation in 

der jährliChen Pflichtversa~lung beraten wurde. Erst die 
Aussagen der Nachbarn indizieren somit das aus den Ordnungen 
nicht ersichtliche Gewicht der Geselligkeitspflege sowie an
dere, VOraufgehend beigebrachte Vorstellungen des Nachbar
SChattszwecks. 
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An di~ser Stelle 1st di~ Fr~g~ zu klären, ob Q~d Inwie~elt 
sic h ein \'1a ndel der ne.chba rsch e.ftlic hen Zwecksetzung voll

zogen hat. Es scheint in der Tat so zu sein, als ~riffe z.zt 
ein derartiger Wandel Platz, als verlöre die nachbarscha f t
liehe Hilfeleistung zugunsten einer aufwendigeren Cesellig
keltspflege faktisch stark an Bedeutung . Die Auf~abe der 
materiellen Sanktion des Verstoßes gegen die Leichenfolge
pflicht seit 1972, die Notwendigkeit einer emphatischen RUge 
mangelnder nachbarschaftlicher Anteilnahme und Hl1f~le istung 
bei Sterbe fällen und die entsprechenden Aussagen der Nach
barn dUrften als Indikatoren eines Wandlungsprozesses eben
so gelten wie die merkliche Zunahme von Festlntensität und 
-fülle ssit Mitte der 70er Jahre, indiziiert durch novati
ons- und einsatzfreudige jUnge re Nachbarinnen. 

Mitglieder 

Vollberechtigte Mitglieder der Nachbarschaft waren It. älte# 
rem Sta tut a priori die Hausbesitzenden und It. Hinweis e i
nes ijlteren Intervliwpartners (3) verheiratete Nachbarn. Die 
Jugendlichen gehörten durch die Mitgliedschaft ihrer Eltern 
automatisch der Nachbarschaft an. Mit der schon oben ange
sprochenen satzungs immanenten Sonderstellung der Mieter wird 
die nachbar schafts inte rne Statusdifferenz zwischen diesen 
und den Hause ignern deutlich exponiert. Den Unterschied zwi; 
schen beiden Parteien verdeutlicht der Satzungspara gr~ph, 
der dem Mieter die Gewährung notnachbarlicher Rechte von der 
EntriChtung einer finanziellen Leistung (eine RM) "zu Faß
nach" abhängig macht. Ob dabei, wie in der Ordnung der ur
sprUnglich gemeinsamen Nachbarschaft vor gesehen, der Mieter 
diese Summe nur "einmal im ersten J ahr" oder re g<:! lmäßig 
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Jährlich zu verausgaben hatte, bleibt 1m Dunkeln. Da das 
Nachbarschaftsbuch zunächst (bis 1913) nicht alle Einnahmen 
ihrem Zweck nach kOnkret verzeichnet, sich die Aussagen der 
1925 Wieder aufgenommenen Berichte und Protokolle in keinem 
Fall zweifelsfrei auf einen gesonderten Mieterbeitrag bezie
hen und auch die Befragten in dieser Sache keinen Aufschluß 
geben konnten, läßt sich nicht erhellen, inwieweit die Sat
zungsverordnung überhaupt wirksam war. Die Tatsache, daß der 
Unterzeichner der 1m Buch von 1902 - 1913 offengelegten Fi
nanzen, der Inhaber dieses Amtes selbst Mieter war, er
Schwert die Vermutung einer gravierenden Differenz zu den 
Eignern. Dennoch wird hauptsächlich vor dem II. Weltkrieg 
elo durch Hausbesitz und Generationen währende Ansässigkeit 
motiViertes Standesbewußtsein vorhanden gewesen sein, das 
Wohl weniger aus der offiziellen Bestimmung ersichtlich wur
de, als vielmehr eine bestimmte Haltung 1m Bereich zwischen-. 
menschlicher Kommunikation bewirkte und auf dieser Ebene er
tBbrba r war. Selbst in der Nachkriegszeit scheint ein soge-
nanntes Paohlb6rgerbewußtsein nicht völlig geschwunden zu 
sein und d . , iesbezügliche scherzhafte Anspielungen werden 
BUch heute nOch verstanden. Sicher ist, daß infolge der 
naChbarlichen Mobilität und der erheblichen Zunahme der Mie
ter die alte Differenzierung zwischen Eignern und Mietern, 
~ie de jure seit 1962 nicht mehr besteht, auch de facto völ-
ig irrelevant geworden ist und nicht mehr erfahren wird. 

Verglei h h c s alber ist anzumerken, daß in der anschließenden 
NaChbar h Sc aft Coesfelder Straße II noch 1955 klargestellt 
"WUrde "d ß , a sämtliche Nachbarn, gleich ob Hausbesitzer oder 
Mieter di 7) , eselben Rechte haben". Neue Mitglieder der NB~h-
barSChaft hatten den Nachbarn ein Eintrittsgeld zu zahlen, 
eine Ford Pl erung, die mittels einer Ordnungserweiterung 1950 

atz griff (2,_ DM). Erstaunlich daran ist die sehr späte 
Rezepti E on dieses üblichen "Nachbarrechts" erst 4B Jahre nach 
ntstehungSbeginn. Wir dUrfen jedoch annehmen, daß die Ent-
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richtung eines Elnstandsgeldes selbstverständliche Praxis 
war, da bspw. der Rechnungsbericht des Jahres 19?6 eindeu
tig derartige Zahlungen ausweist. Mit Verabschiedung des 
jUngeren Statuts wird fUr Neueintretende das Eintrittsgeld 
auf 5,- DM festgesetzt (§ 19). Zugleich besteht fUr den neu
en Nachbarn die Möglichkeit, die AufnahmegebUhr "im Einver
nehmen mit dem Vorstand auf andere Weise" (d.h. durch Alko
holika) zu entrichten. Auch diese Konzession sanktioniert 
lediglich bereits geübte Praxis. Daß neue Mitglieder heute 
recht erwünscht sind, erweisen nachbarliche Werbelnltlatl
yen, die aus dem Jahre 1968 und 1974 bekannt sind. So for
derte man einen Nachbarn 1968 dazu auf, die Neubewohner sei
nes Hause. um die ~tglledschaft anzugehen. Bei einem von 
drei ~eter.n hatte er Erfolg; 1974 erhielten ZuzUgler Werbe
schreiben und wurden von einer jungen Nachbarin, die im Ubr~ 
gen mehrfach als Innovatorin auftrat, persönlich besucht. Dn 
Zuge dieser Werbeaktion konnte sie verschiedene Familien z~ 
Eintritt in die Nachbarschaft bewegen. 8 ) Es dUrfte nicht zu
letzt auf den mangelnden Nachbarschaftsnachwuchs, d.h. Ju
gendliche, zurUckzuführen sein, daß derartige Aktivitäten 
entwickelt wurden. Wie man mir Bfter versicherte, zögen jun
ge Leute Uberdies im allgemeinen aUB der Nachbarschaft fort, 
da die Räumlichkeiten zu beengt seien und die Möglichkeit z~ 
Bau eines Eigenheimes nicht bestUnden. Andere Nachbarn (1, 6J 
sprachen der Jugend Uberhaupt das Interesse an der Nachbar~ 
schaft ab, es ermangele ihnen der "Nachbarschaftsgedanke", 
sie hätten "zu viel" Unterhaltungsmäglichkeiten. Daneben gsb 
ein Nachbar (1) zu verstehen, daß ein Kontakt der Jugendli
chen untereinander nicht stattfände, was nach seiner An
sicht wohl dem Besuch verschiedener Schulen anzulasten sei. 
Es bestehen darüber hinaus noch andere GrUnde, die einem 
quantitativen Aufschwung sicherlich entgegenstehen. Diesbe
zUglich ist einmal die des äfteren herausgestellte Unkennt
nis der Zuzügler anzuführen, die, vielleicht aus anderen 
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Landesteilen stammend, Gruppenform und Eigenart der Nachbar
SChAft nicht kennen bzw. verkannen. Zum zweiten scheint mir 
die angesprochene Mobilit~t, der relativ ephemere Aufenthalt 
etlicher Bewohner, ein wesentlicher Störfaktor zu sein. 
Zahlr~iche neue Mieter benutzten die Wohnmöglichkeit inner
halb der Nachbarschaft qUAsi als Sprungbrett fUr eine späte
re, anderswo gelegene und vermutlich län~era oder gar dauer
he.fte Niederlassung. 

Nicht alle Mitglieder, die die Nachbarschaft bisher verlie
ßen, um sich an anderer Stelle der Stadt anzusiedeln, woll
ten den mit diesem Schritt Ublicherweise verbundenen Verlust 
der Mitgliedschaft auf sich nehmen. Einige ba.ten daher um 
Weiteren Verbleib in der Nachbarschaft, der ihnen befristet 
b1s Zum neuerlichen Entscheid in der folgenden Pflichtver-
sammlung gewährt wurde. Auf Dauer hin jedoch lösten sich die 
Verbindungen regelmäßig auf, der durch die Entfernung zwangs
läUfig fehlende Kontakt, das andere Milieu und vielleicht 
eine neue bzw. andere Nachbarschaft dUrften als GrUnde die
:er AUflösung bedeutsam sein. 1968 schloß man aber auch 
6Ußerhalbll wohnende Nachbarn bewußt, nicht zuletzt wegen 
t~Chnischer Schwierigkeiten, aus der Nachbarschaft aus. 

AUf die Frage nach dem Motiv ihrer Mitgliedschaft in der 
NaChbarschaft ergaben die Antworten, daß der Beitritt der 
Befragten Vornehmlich unreflektiert vollzogen worden war, 
lIIan "aut 
11 omatisch" durch die Eltern, oder weil es ebe>n so 
dazugchö t" - r ,zur Nachbarscha 'ft zählt. 
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Notnachbarn 

Als typisches Merkmal westf. Nachbarschaf t en tritt die In
stitution des Notnachbarn vor Aug~n, die im 18 . Jahrhundert 
auch im städtischen Bereich greifbar wird .9 ) Ihr wird inner
halb der älteren Ordnung gleich zu Beginn Bea~htung ge
schenkt. Als nachbarschaftsspezifische Einrichtung manife
stiert der Notnachbar die prinzipielle Bedeutung gegensei
tige r nachbarlicher Hilfe, die sich gegenwärtig vornp.hmlich 
auf den Todesfall beschränkt. Im übrigen aber hat der Not
nachbar seinem Namen entsprechend überall dort hilfre i ch 
einzugre!!en, wo ~s die Not und Bedürftigke it s~ines ihm zu
geordneten Nachbarn erfordern. Das vielfach im einschl ägi gen 
Schrifttum verwende te Synonym "n13.chster Nachbar" deutet be
reits darauf hin , daß der Notnachbar wohl ursprUnglieh e iner 
der nächstwohnend~n Nachbarn war, was jedoch fUr uns~re 
Nachbarschaft heute nicht mehr durchgehend zutrifft. Wech
selnde Anzahl der Nachbarn, bauliche Gegebenheiten, Wohnbe
reiche von Ni chtmitgliedern und individuelle Regelungen 
führten zu Ubergr e ifenden Notnpchbarzuordnungen, wobe i ver
schiedene Mitglieder in mehreren Notnachbarverhältnissen 
stehen (Lageskizze S. 67). 

Die Angaben des älteren Statuts erlauben kein~ befriedig"lnde 

Vorstellung der notnachbarllchen Pflichten und Rechte. Sie 
weisen lediglich d~rauf hin, daß d~r jedem Mitglied zuste
hende Notnachbar im Falle von Tod oder Hochzeit "Bestellun'" 
gen" bzw. Einladungen 1m Bereich der St~ dt vorzunehmen und 
ein Recht auf freie Beköstigung 1m Trauer- bzw. Hochze its'" 
hause hat. Mit dem Notnachbarn identisch erscheint der "An'" 
sprecher", der in § 17 der Ordnung jedem Nachbarn nam~ntlicl1 
zugeteilt wird. Anhand der Aussage dieser Bezel~hnung, di~ 
unmittelb'? r mit e iner spezifischen Funktion ihrF!s Träge rs, 
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der perstlnlichen Bena~hrichtlgun~ (Ansage) der Nachbarn von 
Tod und Hochzeit bekanntmacht,10 erweitert sich unsere 
K9nntnis der notnachbarlichen Funktionen. Außerhalb der Ord
nung tritt der Begriff Ansprecher in den schrif tlichen Quel
len nicht mehr in Ersche inung , man setzt fortan in den 
Prlichtversammlun~en allein die Zuordnung der Notnachbarn 
test, die mittels eines hektographierten Rundschreibens seit 
den 60er Jahr~n jedem Haushalt bisweilen nachträglich über
mittelt wird. Auch in anderen Ahauser und westf. Nachbar
SChAften taucht der Begrif f Ansprechsr als durchaus geläu
fige Bezeichnung auf . 11 ) Mit dem geschilderten Aufgabenkreis 
erschtlpft sich die satzungsimmanente Darstellung notnachbar
licher Leistung . Erst die Befr agungen der Nachbarn ermögli oh
ten e ine angebrachte Präzisierun.g und Ergänzung . Bevor man 
nach dem l etzten Krieg generell dazu überging , durch Inan
sPruchnahme eines Beerdigungsinstituts die im Trauerfall 
notwendigen Verrichtungen größtenteils dem intimen familiä
ren Bereich zu entzighen, war es allgemein Ublich, die Lei
Che im Sterbehause einzusargen und aufzubahren. Dies,; Tä
tigkeiten oblagen in der Regel einer Schweste r des Kranken
hauses, der jedoch der Notna,chbar hilfreich zur Hand ging. 
Während der drei Tage t da die Leiche über der 3rde stand, 
~ersammelten sich abends die Nachbarn im Sterbehause und be
teten mit den Notn~chbarn als Vorbetern gemeinsam den Rosen
kranz. In dieser ~igenscha!t fungi9rte beim Grabgeleit eine 
NaChbarin. Eine weitere Aufgabe des Notnachbarn bestand da
rin, wenn nötig und erwünscht auch 1m Haushalt Hilfe zu ge-
währ • 

en. DafUr stand ihm zu, 1m Sterbehause frei beköstigt zu 
werden. Mehrfach erhielt i ch den Hinweis, daß vor dem II. 
Weltkrieg jeweils 4 Notnachbarn (2 rechts, 2 links) und ein 
'~ . spreChel'" aufgetreten wären, doch ergab sich bei näherem 
Zusehen, daß dem Ansprecher die Au.fgaben des statutarisch 
tixie t hn r an einen Notnachbarn zuf ielen, die vier so bezeic c -
t en Nachbarn hingegen wohl lediglich als Sargträger fungi er-
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ten. Eine gleichermaßen unscharfe Namensgebung fand sich 
auch innerhalb der einzigen f aßbaren Ordnung der ursprüng
lich gemeinsamen Nachbarschaft Coesfelder Str. (§§ 2 , 7). 

Sehr viel konkreter informiert das neuere Statut tiber not
nachbarliche Pflichten 1m Falle gr avierendster menschlicher 
Not, bei Tod und Begräbnis. Sie bestehen darin, die vom 
Trauerhaus erhaltene Todesnachrlcht den Ubrigen Nachbarn 
mitzuteilen und zum Begräbnis zu laden, "Bestellungen" 
Cd.h. Benachrichtigung und Einladung nahestehender Personen ) 
1m Stadtbezirk auszuführen (diese Aufgabe erfüllen heute 1m 
allgemeinen 80g. Totenbriefe), sechs Sargträger (1960 : 
"dunkler Anzug mit Zylinder"), in der Regel die drei links 
und rechts vom Trauerhaus wohnenden Nachbarn, anzusprechen , 
an den Abenden zwischen Tod und Begräbnis in de r Kirche vor; 
zubeten, Totenzettel nach dem Begräbnis auszugeben und 
schließlich die beigegebenen Kränze vom Leichenwagen, heute 
von der auf dem Friedhof liegenden Einsegnungshalle, zur 
Gr~bstätte zu schaffen. Im übrigen h aben zur Bewältigung 
vornehmlich der letztgenannten Funktion alle Nachbarn beizu; 
tragen. Wie schon zuvor, besitzt der Notnachbar für se ine 
unentgeltlichen Liebesdienste das Recht der freien Bekösti
gung 1m Trauerhause, wo er vor dem 11. Weltkrieg wohl auch 
1m Haush~lt aushalf. Da sich mit Beginn der 70er Jahre Zeit; 
punkt und Ablauf des Begräbnisses wandelte,1 2) entfällt heu; 
te die Einladung des Notnachbarn zum Mittagessen, das in e1; 
nem Lokal stattfand, es wird ledi glich nach dem Begr äbnis 
zum Kaffeetrinken in e ine Gaststätte gel aden, an dem 1n der 
Regel auch die Sargträger teilnehmen. Das oftmals greifba r e 
Unvermögen der Nachbarn , sich auf die Frage nRch der Verfah# 
r enspraxis , an diesem Tage bestimmte Einladungen auszuspre; 
ehen, genau festlegen zu können, zeigt, daß hier vielf~ch 
nach eigenem Ermessen und Lage der Dinge entschi eden wurde. 
Sicher dUrfte sein, daß zumindest der Notnachbar , wie wohl 
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auch im Hochzeitsfall, e ine Einladung e rhielt. Wie die Sarg
träger bei Verhinderung ( z. B. durch Krankheit, beruf l. Unab
k~mmlichkeit) i hre Funktionen einem selbstgewählten Ersatz
mann, sei es aus der Nachbarschaft oder vom Bee rdigungsin
stitut, delegieren können , so besteht nach Mitteilung des 
GeSChäftSführers auch seit etwa 10 Jahren f ür den Notnach
barn die Mögl i chkeit, dieses zu tun, ohne e ine Rüge erwarten 
zu müssen. Dar über hinaus kann dieser auch bestimmte Funkti
onen einem anderen Nachbarn übertragen, wie die Tätigkeit 
de s Vorbetens in der Kirche. Ebenso ist e s statthaft, die 
Ansage der Notnachbarin (Frau des Notnachbarn) anhe1mzustel
l en. 

Vorstand 

Vertretung und geschäftsführende Aufgaben der Nachbarschaft 
Obliegen dem Vorstand der gemäß älterer Ordnung die Einla-
d • 
ung der Nachbarn zur vorfastnachtlichen Jahresversammlung 

(§ 10) , den Einzug aller anfallenden Gelder sowie die Rech
nungSlegung (§ 15 ) vorzunehmen hatte. Er beschränkt sich bis 
1913 ~ahrsche1nlich auf eine, vielleicht zwei Personen, da 
ausgenommen 1902 lediglich e in und derselbe Nachbar die of
fengelegten Rechnungen des Nachbarschaftsbuches unterzeich
net hat. Die innerhalb der Ordnung ange sprochene Verpflich
tung des zeitlichen Buchinhabers, beim BegräbniS fehlende 
NaChbarn zu notieren( § 16) schlägt sich im genannten Zeit
r aum 1m Buch nicht nieder.' Seit 1925 bis 1937 differieren 
dann hins i clltlich der Unterzeichner Anzahl und Nachbarn, wo
bei in der Regel der Vorsitzende selbst ProtOkolle und Be
richte verfaßt heben dUrfte und allein bzw . wie 1928, 1931, 
1932 und 1937 gemeinsam mit anderen Nachbarn abzeichnete. 
1937 ~ählte man einen Nachbarn zum "dauernden Präs identen 
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unserer Nachbarschaftn13 ), der bis 1940 die handschriftli
chen Buchaufzelchnungen besorgte. Wir dUrfen den Darstellun
gen des Protokollbuches zufolge wohl sicher sein, daß bis 
zum Jahre 1940 ein "Vorstand", "Vorsitzender" oder "Präs!
dent"dle Leitung der Nachbarschaft innehatte und zuvor von 
1925 bis 1937 jährlich neu gewählt wurde. Nach diesem Zeit
punkt wurde m1 t der Wahl des "dauernden Präsidenten" der 

kontinuierliche Wechsel abgelöst. Ob daneben ein anderes 
Amt, bspw. das eines Schriftführers, fest institutionali
siert existiert, bleibt 1m Dunkeln. Die voraufgehend ange
sprochene Einladung der Nachbarn zur Jahresversammlung, die 
dem Vorstand satzungsgemäß aufgetragen war und von ihm ge
leitet wurde, vollzog sich faktisch durch den jeweiligen 
Buchinhaber, der zusammen mit seinem Nachfolger auf Weisung 
des Vorstandes diesbezüglich aktiv wurde und darüber hinaus 
ebenso zur Fastnachtsfeier zu laden hatte. Die Tatsache, 
daß bis zum Jahre 1913 keine und seit 1925 - 1940 kaum Buch; 
eintragungen verschiedener Nachbarn auftauchten, die ent
sprechend § 16, d.h. als wechselnde Buchinhaber, nachbarli
che Leichenfolge-Pflichtverletzungen vermerkten, sprechen 
nicht von vornherein auch gegen den 1m bezeichnenden Para
graphen geforderten Buchwechsel schlechthin. Nach Meinung 
des Geschäftsführers kannte man sich 1m überschaubaren KreiS 
der Nachbarn so genau, daß die Delinquenten namentlich im 
Gedächtnis festgehalten und auf diese Weise dem Vorstand zu; 
getragen wurden, der dann gemäß der gesetzten Sanktionen 
verfuhr. Daß im übrigen auf das Reihumgehen des Buches gro
ßer Wert gelegt wurde, erweist ein eigens in das Statut auf; 
genommener Zusatz des Jahres 1935. Zum Aufgabenkreis des 
Vo~standes zählten weiterhin der Einzug aller Gelder und die 
Rechnungslegung, Tätigkeiten, die bis 1913 sicherlich auf 
der Jahresversammlung ausgeführt wurden. Bis 1915 legte man 
dann nach dem Fest den Kassenbericht im Nachbarschaftsbuch 
mehr oder minder explizit nieder, 1950 in Gestalt eines 
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Rundschreibens. Kurze Zeit nach der Einführung l e-.ufender 
MitgliedSbeiträge (1925/26) wandelte sich der Einzugstermin 
und MOdus dieser kontinuierlichen Zuwendungen. So beschloß 
man 1926, für das folgende Jahr die Beiträge am jeweils er
sten Monatssonntag holen zu lassen, wozu sich zwei Nachbarn 
verpfliChteten. In 1927 sollte der Nachbar, "der das Buch im 
Besitz hat", für das Einsammeln Sorge tragen, 1938 erklärte 
sich dazu ein Nachbar freiwillig bereit. Das modif izierte 
EinzugSVerfahren griff durch eine Änderung des § 11 vom Jah
re 1935 auch innerhalb der Satzung Platz. Danach hatte ein 
beitragsPflichtbefrei ter 'IGeldau:fh.oler" entsprechende Gelder 
"IrI'ö h c entlieh einzuziehen. Die übrigen Zuwendungen, wie Straf-
und Eintrittsgelder sowie Zahlungen bei Hausbau, -kauf und 
HOChzeit forderte der Vorstand wohl weiterhin auf der Jah
resversammlung ein. Über die genannten satzungsfixierten 
Funktionen hinaus besorgte der Vorstand also die Buchauf
zeiChnungen, führte Verhandlungen gegenüber Dritten und hat
te 1935 nachweisbar die Notnachbarzuordnung zu konzipieren. 
In 1937 entnahm man der Kasse 2 RM, um durch den Kauf eines 
Prä sidentenhutes die amtliche Position des Vorsitzenden, 
aUch beim Fastnachtsfest, herauszustellen. Die eigentliche 
Festor ganisation, d.h. die Exekution der entsprechenden Ver-
satnmlun b ( gs eSChlüsse, oblag nach Mitteilung zweier Befragter 

10, 11) dem jeweiligen Kassierer bzw. Buchinhaber und sei-
ner Familie. 
Im Z 

uge der Wiederbelebung der Nachbarschaft nach dem letz-
ten Weltkrieg (1949) wurde ein neuer Vorstand gewählt, der 
;Un eXpressis verbis die Ämter des Präsidenten, seines 
ntellvertreters, des Schriftführers und Kassierers umfaßte. 
ach drei J h baren ließ sich der Kassierer von seinem Amt ent-

l
inden, Worauf man zunächst beschloß, dessen Tätigkeit jähr
iCh ein j em anderen Nachbarn zu Ubertragen, diese Regelung 
edoch bereits nach kurzer Zeit zugunsten monatlichen Wech

sels änd t er e. Mit der InstitutionaliBie~ung eines Schrift-
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führers nach dem Kriege härte das jährliche Relhumgehen des 
Nachbarschaftsbuches auf. Pflichtverletzungen wurden nun vom 
Kassierer bzw. in der Versammlung vom Schriftführer regi
striert Einladungen zur Jahresversammlung zunächst mUndlich 
durch den Kassierer, zur Fastnachtsfe ier an Hand hektogr a 
phierter Rundschreiben ausgesprochen. Das Rundschreiben ge
riet allmählich zur wohl beliebtesten Form nachbarlicher In
formationsversorgung. Der Vorstand bediente sich seiner nlc~ 
nur in Gestalt der Einladungen anläßllch der genannten Gele
genheiten, er gab mit ihm zudem das Festprogramm, die Ab
re chnung, die Notnachbarzuordnungen und VersammlungsbeschlUS
se bekannt und erinnerte auf diese Weise an die Feier einer 
Hl. Messe zum Gedenken der verstorbenen Nachbarn. 
Nach Maßgabe der immer noch .verbindlichen älteren Ordnung 
oblag dem Vorstand u.a. die Einforderung "sämtlicher Geldern 
sowie die Rechnungslegung. Neben den l aufenden Beiträgen, 
die dem SchriftfUhrer vom Kassierer zur Einzahlung auf das 
Nachbarschaftskonto ausgehändigt wurden, hatte letztgenann
ter auch das Sterbe- oder Sarggeld einzuziehen. Die gefor
derten GebUhren bei Neueintritt, Hochzeit und Hausbau/-kauf 
wurden weiterhin auf der Jahresversa mmlung abverlangt. Nach 
e ine r Erh~hung des Sterbegeldes erteilte man 1961 dem in 
Personelunion amtierenden Schriftführer (ebenfalls haupt
amtl. Kassierer) dee Recht, bei insolventen Nachbarn aus e1' 
genem Ermessen zu entscheiden, "ob da s fehlende Geld aus der 
Kasse gezahlt werden 8011." 

Während die finanzielle Lage seit 1949 in einem speziellen 
"Kassabuch" nach dem Fastnachtsfest exakt f i xiert wird, gibt 
der SchriftfUhrer zudem auf den Jahresversammlungen den 
Nachbarn einen Kassenbericht, der !Ur die Fest ges t altung eot' 
scheidend ist. Er verliest dort weiterhin das vorjährige 
Protokoll , protOkolliert den Versammlungsverlauf und ver
faßte seit 1966 fortlaufend eine Schilderung der Festveran
staltungen . 
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Er öffnung , Leitung und Beendigung der Versammlung stehen dem 
PräSidenten zu, der überdies die Festteilnehmer begrüßt, 
seine führende Position zu Anfang der 50er Jahre mehrfach 
als Prinz Karneval demonstrierte und so benannt 1m Verein 
mit dem Festausschuß auch verschiedene Karnevalseinladungen 
herausgab. Im Ubrigen verfolgt er Repräsentationsfunktionen. 
An d~n Vorstand und damit vorzugsweise an ihn wendet sich 
die Stadt, wenn den BUrgern bestimmte Anliegen nahegebracht 
werden sollen. Mit dem Amt des Präsidentenstellvertreters 
sind außer der vertretenden Funktion keine spezifischen Auf
gaben verbunden. 

~ Mai 1974 wurden die Nachbarn der Coesfelder Str. mehr oder 
weniger nachdrUcklich darum ersucht "sich zur aktiven Mit-
arb ' 

eit der Verschönerung der Coesfelder Straße (durch "GrUn-
oder BlumenSChmuck") bereit (zu) erklären". Seitens der 
Stadt hatt Ha e man "da ren gedacht, insbesondere die Ahauser 
G Upteinfahrtsstraßen nach den gegebenen M6g1ichkeiten mit 
d;un- Oder Blumenschmuck zu bereichern, wobei vorzugsweise 
1 e Coestelder Straße als anregendes Beispiel zur Entwick
uns von BUrgerinitiativen mit UnterstUtzung der Stadt aus-

gewiIhJ. t WU d 14 ) t r e". Die Anregung stieß bei den Nachbarn ot-
en81chtlich aus Bequemlichkeit bzw. Sorge um permanente Be

SChädigung der Blumenkästen durch Passanten auf Ablehnung 
und ~rde nicht realisiert. 
~ diese St . bl r elle soll auch der Festausschuß nicht unerwähnt 

eiben, dessen gewählte Mitglieder !Ur die Festgestaltung 
verantw tl ein or ich zeichnen. Seine Tätigkeit wird später noch 
8 hgehender behandelt. Die Einrichtung eines derartigen Aus
CC ussee erfolgte erstmals 1949, als ein Sommerfest konkrete 
estaltung erforderte. A In der Folgezeit Ubernahm der us-

SchUß <11 i 
stal e nhaltliche Füllung f astnacht11cher Festveran-
ge~~ung und wurde jeweils jährlich bis zum Jahre 1966 neu 
d t. Seit diesem Zeitpunkt blieben beinahe alle Mitglle
er bis 1975 kontinuierlich 1m Amt, der einmal gewählte Aus-
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schuß erfuhr keine wesentlichen Personalmodlflkationen mehr, 
wurde nur noch global erneut bestätigt. Mit der Neuwahl ei
nes Ausschusses, dem nun erstmals auch Nachbarinnen ange 
h~rten , fand die langjährige praktizierte Pseudowahl 1975 
ein vorläufiges Ende. Dem Ausschuß, den 1m Durchschnitt 8 
Nachbarn trugen, gehBrt It. Protokoll des Jahres 1962 der 
Vorstand der Nachbarschaft "automatisch" an. Eine satzungs
fixierte Neufassung der Befugnisse und Pflichten des Vor
standes erbrachte die Ordnungsneukonzeptlon von 1962. Der 
jährlich nun neu zu wählende Vorstand, neben der Pfllchtver
s ammlung eines der "Organe der Nachbarschaft", konstituierte 
sich jetzt aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und 
dem Geschäft sfUhrer, di~ gemeinsam beau~tragt sind, "die 
laufenden Geschäfte der Nachbarschaf t zu fUhren, die Ver
sammlungen einzuberufen und die Nachbarschaft nach außen zu 
vertreten." Als spezifische Funktionen wurde dem Vorsitzen
den bzw. seinem Stellvertreter die Leitung der Versammlungen 
aufgetragen, dem GeschäftsfUhrer die Aufgabe zugeteilt, "die 
Geldgeschäfte und die BchriftlichS'lAnge"legenheiten der Nach
barschaft, insbesondere die ProtokollfUhrung, zu besorgen" 
( § 8). Zu den satzungsverfUgten Rechten des Geschäftsfüh
rers zählt die s chon 1961 vereinbarte und oben angesprochene 
Entscheidungsvollmacht 1m Falle der Sterbegeldzahlung be i DY 
solvenz (§ 15). Er bestimmt ferner die monatlichen Kassierer " 
nach einer Nachbarliste (§ 10) und fUhrt das eingeholte Geld 
dem nachbarschaftseigenen Konto zu; mit dem Vorsitzenden ist 
e r davon dispensiert, selbst Beiträge zu kassieren (§ 11). 

Neben der Konzeption von Protokollen, Fest- und Kassenbe
richten zählt vor allem die Informations- und OrganisationS
t ätigkeit zu seinen spezifischen Funktionen. Er gibt per 
Rundschreiben Einladungen und Termine bekannt, spricht zuge' 
zogene Nachbarn an, bringt den Nachbarn auf diese Weis~ Not
nachbarzuordnungen, Vorhaben und Anliegen nahe . Allgemein 
vom Vorstand unterzeichnete Rundschr e iben beinhalten vor 81-
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lem ~inladungen zu den Pflichtversammlungen und Meßfeiern, 
thematiSieren auch Notnachbarzuordnungen und Mitgliedswer
bung. Sbenso wie die s~ltenen, speziell vom Vorsitzenden ab
gezeichneten Informationen entspringen alle Vorstandsbekannt
machunp,en der Feder des Geschäftsführers. 

Im Verlauf der Befrp."gung wurden des öfteren (4, 6, 7, 8, 10, 
14) die Personen des Geschäftsführers und Präsidenten lobend 
in den Vorder~rund gerUckt, ohne deren Aktivität und Engage
~nt sogar einige (5, 13) der Nachbarschaft keine gr oßen 

erlebenschancen gaben. 

Pflichtversammlung 

Schon mehrfach war von der Pflichtversammlung die Rede, ei
ner ZU8 ammenkunft, zu der alle Nachbarn pünktlich zu erschei-
nen hatten, wollten sie nicht Gefahr laufen, Strafe zah1en 
Zu mus " sen. Stattfinden sollte das obligate Treffen jährlich 
a~ SOnntag vor Faßnacht" und dazu vom Nachbarschaftsvor

stsnd 1 ge aden werden. Da über die Versammlung vor Ausbruch 
des I w 1 . e tkrieges BO gut wie nichts bekannt ist, wissen wir 
nicht in 
b ' wieweit das Ordnungspostulat, soweit es den Termin 
etraf 

, respektiert wurde ; tur die Folgezeit (seit 1925) 
verrate d n ie Versammlungsdaten jedoch, daß man nicht auf ei-
nen te sten Termin fi xiert war und sich vor dem Uberwiegend 
a.m Montag Vor Estomihi gefeierten Fastnac~est zusammen
fand. 

M1tN 
achdruck wird innerhalb der älteren Ordnung die Pflicht

versaIlUDl 
d ung zunächst als der Zeitpunkt herausgestellt, an 

Sm bei Strafe der Entnachbarung alle finanziellen Leistun
gen zu 

erbringen waren. Wir dUrfen daher den oft verwendeten 
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Zahl termin "zu Faßnacht" weder als Datum des Nachbarschafts
festes noch als einen Fixpunkt des J ahreskreises verstehen. 
Gemeint 1s t allein die Pfllchtversa mmlung , über deren Bera
tungsgegenstände, Ablauf und Gewohnheiten die Quellen bis 
zum Jahre 1925 nichts verlauten l a ssen. Lediglich die e inge
zahlten Gelder fUhrt das Nachbarschaftsbuch f Ur die Jahre 
1902 - 1913 auf, doch wird möglicherweise auch dE".s Buch 

selbst jährlich sm Versammlungstage se inen Besitzer gewech
selt haben. 

Mit der Wiederbelebung der Nachbarschaft 1925 ändert sich 
die Lage. Nun wird im Buch mehr oder minder deta illierten 
Versammlungsprotokollen bzw . Berichten Raum gegeben. Der 
Aufzeichnung des Jahres 1935 ist dabei erstmals zu entneh
men, daß die Versammlung in einer nahegelegenen Gaststätte 
stattfand, die man 1937 zugunsten der nachbarschaftslnternen 
("Altes Haus", s. Lageskizze) aufgab, wo nun laut Beschluß 
"jedesmal" getagt werden sollte. Nach Aussage eines Infor
manten (11) war es vorher üblich, sich bei einem Nachbarn, 
der den entsprechenden Raum besaß , zusammenzufinden. Nach 
Versammlungsschluß vertrank man "die Ubliche Flasche 
Schnaps". 

Ausführlichere Berichte der Pflichtversammlung finden sich 
im Nachbarschaftsbuch erst seit 1933. Gestützt auf die Auf
zeichnungen seit 1925 l äßt sich jedoch bis heute nachweisen, 
daß das anstehende Fastnachts- bzw. Karnevalsfe st durchweg 
einen zentralen Beratungsgegenstand der jährlichen Versamm
lung bildet, die nach Krins als wesentliche r Bestco.ndteil z1,lßl 
Nachbarschaftsfest zählt. 15 ) Daneben wird all das besprochen 
und verhandelt, was Organisation und Verwaltung er forde rn 
(z . B. Beiträge, Notnachbarzuordnung, RUgen und Strafen, StB ~ 

tutenänderung, Sterbegeld, BaugebUhr, Hochzeitsgebühr, AuS
schluß, Lokalfrage) und die vorgebrachten Anregungen und 
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Anl1agen des Vorst2nd~s und der Nachbarn diskutiert und ent
Sprech ende Be schlUsse ge faBt . .'!:röf f net wird die a bendlic he 

Versnmmlung vom Vorsitzenden, der vornehmlich nach dem 11. 
Weltkrieg Vorjahrsprotokoll und Kassenberlcht verles en und 
die' Kasse prüf en läßt , wozu 2 Nachbarn aus der Versammlung 
gewählt werden. Während m~n bis 1961 anschlie ßend in die Be
r atungen eintrat, wird seit Verabschiedung de r Ordnungsneu
bildung zunächst dar Vor stand neu bestimmt. Zum f gsten Er
~ffnungszeremoniell gehört zudem ein Gedenkan an die im 
letzten Jahr verstorbenen Nachbarn, deren Ehrung man durch 
Platzerhebung sinnfällig vollzieht. Schon se it 1938 wissen 
Wir sporadisch von einem Ver storbenengedenken 1m Rahmen der 
Pflichtversammlung, das vorher nachweislich erst zum eigent
liChen Festbeginn vollzogen wurde. Aufgrund mangelnder Ster
befälle sah man in den Jahren 1974 und 1975 von einem der
artigen Gedenken ab. 

Im Zuge der Neufassung des Statuts wird der Pflichtversamm
lung innerhalb der Ordnung ein umfangr~icher Artikel gewid
met ( § 4). Ihr wird dort au f gegeben, die BegrUndung des der 
Versammlung f ernbleibenden Nachbarn zu gewichten und j ähr
l1ch den Beitrag neu f estzusetzen (§ 9). Im übrigen ent
Scheidet sie (durch mindestens 51prozentlge Mehrheit) Ube~ 
die Umsetzung getroffener BeschlUsse und hat jährlich Vor
stand (§ 7) und KassenprUfer (§ 6) aus ihren Reihen zu be
stLmmen. Sie tritt überdies als Ort der Entrichtung der an 
RausbaU/_kauf und Hochzeit geknüpft~n Gebühren in Erschei
nung ( §§ 17, 18 ) . Stimmrecht eignete bis in die 70er Jahre 
lediglich dem Hausha ltsvorstand bzw. dessen Stellvertreter, 
Wird jedOCh einem Hinweis des Geschäfts f ührers zufolge neu
erdings j e dem anwesenden Nachbarn bzw. Nachbarin konzediert. 
BeSChlußfähigkeit ist dann e rreicht, "wenn mindestens ein 
Drittel der Nachba rschaftsmitglieder anwesend sind" (§ 4). 
(SatzungSmOdifikationen erfordern Zweidritte l-Anwesenheit.) 
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Da die Relevanz der Pfllchtversammlung aus d~r ihr immanen
ten weitestgehenden Bestimmung nechbarschaftllchen Lebens 
erwachsen soll, wird unbegrUndetes Fehlen und vorzeitiges 
Verl assen unter Strafe gestellt (1 DM). Strafe wird auch dem 
Wirt des seit 1954 wohl ununterbrochen als Versammlungs stät
te genutzten Gasthauses zuteil, wenn er es versäumt hat, die 
nachbarscheftselgene Fahne zur Versammlung aufzustellen. ~ 
wird in e inem solchen Falle zur Pflicht gemacht, die anwesen
den Nachbarn auf seine Kosten mit einer Runde Bier zu ver
sorgen . Eine Spende gleicher Art steht den Nachbarn zu Ver
sammlungs beginn aus der gemeinsamen Kasse zu, während zum 
Schluß des Treffens oftmals Mitglieder einzeln oder gemein
sam aus verschiedenen Anlässen wie Hochzeit, Geburt bzw. 
Taufe, Neueintritt, Hausbau oder errungener SchUtzenkönigs
wUrde, Bier- oder Branntweinrunden geben. 

1974 bete iligen sich erstmals Frauen an der bisher den Män
nern vorbehaltenen Pflichtversammlung, wobei vor allem sei
tens einer jungen Nachbarin neue Anregungen ausgingen. Die 
Männer s etzten diesem "Eindringen" in ihre Domäne keinen 
nennenswerten Widerstand entgegen,16) beschlossen 1m Gegen
teil, f ortan auch die Frauen zur Pflichtversammlung einzula
den. Der Aufforderung kamen die Nachbarinnen 1-975 zahlreich 
nach. Laut Protokollen und verschiedenen Befragungen (2, 3) 

trug der bezeichnete Wandel der Verhältnisse, den vornehm
lich einige aus der Nachbargemeinde WUll en entstammende 
Nachbarinnen einleiteten, zu einer merklich bel ebten Atmo
sphäre bei. 

Ober den Modus der Einladung zur Pflichtversammlung, deren 
BeschlUsse den Nachbarn 1956 zum Teil noch einmal ne.chträg'" 
lieh schriftlich nahegebr acht wurden, wurde ber eits oben ge'" 
handelt. Trotz der genauen Regelungen der jüngsten Satzung 
wird faktisch vielfach satzungswidrig verfahren. 
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So findet die Versammlung überwiegend in der zweiten J anu
arhälfte statt, wird unbegrUndetes Fehlen bzw. vorzeitiges 
Verlessen nicht mehr finanziell geahndet und der l aufende 
Beitrag nicht jährlich "von der PflichtversammlWlg neu fest
gesetzt!!, wie es der § 9 der Ordnung postuliert. Dank sorg
fältiger Protokollierung der Pflichtversammlung ist es mög
lich, de.s Verhältnis der Anzahl der Haushaltsvorstände zu 
deren PflichtversammlWlgsbesuch (1964 - 1973) graphisch zu 
vermitteln (Diagr amm Nr. 3, S. 98). Da seit 1974 auch Nach
barinnen sowohl als Vertretung wie auch in Begleitung ihrer 
M"---~er der Versammlung beiwohnen, muß das beigegebene Säu-
lendiagramm mit dem Jahre 1973 abschließen . Es zeigt an, daß 
aUsnahmslos weit mehr als 50 % der Haushaltsvorstände zur 
Versammlung erschienen. 

Beiträge 

Zur Bestreitung des jährlichen Fastnachtsfestes und anderer 
gemeinsamer Anliegen (z.B. Sommerfest, Hl. Messe) bedarf die .h . 

c barschaft eines regelmäßigen finanziellen Zuflusses, den 
Sie sich vor allem durch die festen Mitgliedsbeiträge si
Chert. Wir erfahren davon innerhalb der älteren Ordnung 
durCh eine Änderung des § 11, der ein "Bes chluß der General
versammlung vom 25.1.1935" zugrunde liegt: "Die Beiträge 
~erd~n von einem Mitglied der Nachbarscheft wöchentlich auf
gehOlt, und zwar pro Familie (Mann & Frau) 10 Pfg, f Ur Wit
wer, \'l1twen, Junggesellen & Mädchen 5 Pf~ . Der Geldaufholer 
Wird vOn der Beitragspflicht befreit.,,17 Die Modifikation 
erweckt den Eindruck als se i en Mitgliedsbeiträge durchaus 
Ubl ' 
Pr i ehe Zuwendungen. In der Tat wissen wir dank Aussage des 

otokOllbuches bereits seit 1925 von generellen Nachbarge-
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DES MITGLIEDERSTANDES DER HAUSHALTSVORSTANDE 
DEREN PFLICHTVERSAMMLUNGSBESUCH (%) 

VON 
1964 1973 

Diagramm Nr. 3 
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bUhren - 1m Zeitraum der Jahre 1902 - 1913 dUrften den Quel
len Zufolge keine derartigen Zahlungen gefordert worden 
sein - die man bspw. fUr das Fastnachtsfest 1927 monatlich 
durch zwei Nachbarn einzuholen beabsichtigte (0,50 RM pro 
Fem.) . Aus letzterwähntem Jahre datiert die Bestimmung, Bei
träge vom jeweiligen Buchinhaber einziehen zu lassen, wäh
rend der Bericht des Jahres 1938 verrät, daß sich ein Nach
bar freiWillig dazu bereit gefunden habe, das Kassieren zu 
Ubernehmen. Im Zuge der Wiederbelebung der Nac~schaft nach 
dem 11. Weltkrieg institutionalisierte man neben den genann
ten Vorstands chargen auch das Amt des Kassierers. Der damit 
beaUftragte Nachbar stellte dieses 1952 zur Verfügung, wo
rauf zunächst vereinbart wurde, das Einziehen des Geldes an 
jährlichen, wenig später an monatlichen Nachbarwechsel zu 
knÜPfen. Die Entscheidung besitzt bis zur Gegenwart uneinge
schränkt Geltung. 1961 begegnet der Schriftführer selbst als 
Kassierer und wird 1966 sogar wegen seines 17jährigen ent
sprechenden Einsatzes da zu auf Lebenszeit bestimmt. Wie 
schon gezeigt wurde, erstreckt sich seine Tätigkeit jedoch 
nicht auf das perstlnliche Einsammeln des Geldes; er zahlt 
vielmehr die an ihn abgelieferten Beträge dem jeweiligen, 
listenmäßig fixierten Kassierer auf das seit 1927 bekannte 
Nachb h . arsc aftskonto ein; aus seiner Feder stammen zudem die 
den Mitgliedern jährlich präsentierten Kassenberichte. Ober 
ZUSätzliche Funktionen der zeitlichen Kassierer wurde gleich
fall b s ereits oben gehandelt. Nicht berechtigt, die laufen-
den Beiträge einzuholen, sind laut jUngster Ordnung "Perso
nen unt er 16 Jahre" ( § 10), befreit davon "der Vorsitzende, 
der GeSChäftsführer alleinstehende Frauen, Nachbarn über 
70 J ' 

ahre und sChwerktlrperbehinderte Nachbarn, die keine 
männliChe Person tiber 16 Jahre aus ihrer Familie stellen 
kBnnen" (§ 11). 
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Anhand des Verssmmlungsprotokolls des Jahres 1933 wird uns 
der früheste Beleg einer Differenzierung zwischen allgemeln
verbindlichem Pfllcht- (2 RM) und zusätzlichem Festbeitrag 
(2,50 RH) zugänglich. Die Höhe belder spezifischen Forderun
gen betrug von 1933 bis 1939, soweit quellenmäßig überhaupt 
erteßt, überwiegend jeweils 2 RM. Da die Buchaufzeichnungen, 
die uns über Art und Bedeutung, Höhe und ZshlungsrhythmuB 
der Beiträge Auskunft geben könnten, vor dem Kriege diesbe
züglich nur unvollständig, unklar und verwirrend konzipiert 
wurden, 1st es nicht möglich, an dieser Stelle präziser zu 
informieren. 

Im Verlauf der NachbarschaftsneUformierung erfuhr auch der 
Mitgliedsbeitrag Beachtung; man setzte ihn zunächst auf mo
natlich 0,50 DM pro Familie fest, wechselte anschließend bis 
19~6 jedoch mehrfach zwischen monatlich 0,50 DM und 1 DM . 
Diese Summe blieb dann wohl bis zum Jahre 1964 unveränderte 
Nachbargebühr und fand auch in dieser Höhe Eingang in die 
jUngste Ordnung . Bei 4 Gegenstimmen hoben sie die Nachbarn 
1964 auf 1,50 DM an. Eine weitere Erhöhung erfolgte 8 Jahre 
darauf (1972) nach einstimmigem Votum auf 2 DM Monatsbel
trag, die vorerst letzte in 1976 durch Festsetzung auf monat~ 

lich 3 DM. Mitglieder, die nicht gewillt waren., am Fest tel1~ 
zunehmen, sollten fortan mit einem monatlichen Pflichtbei
trag von 1 DM (1976: 2 DM) in der Nachbarschaft verbleiben 
können . Man motivierte die vorletzte Beitragssteigerung mit 
gewachsenen Kosten und einer numerischen RUckläufigkeit der 
Nachbarschaft. 

Trotz quellenmäßig nie bezeugter Teilnahmeverpflichtung der 
Nachbarn am gemeinsamen Fastnachtsfest läßt eine bestimmte 
Beltragssonderregelung doch zweifelsfrei erkennen, daß man 
die Anteilnahme aller Nachbarn am festlichen Höhepunkt nacn~ 

barschaftlicher Lebensgestaltung fUr sehr wUnschenswert er~ 
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achtete. Einem Beschluß des Jahres 1956 zufolge konnten da
her nur diejenigen Mitglieder mit einer Gutschrift des hal
ben Jahresbeitrags fUr das nächste Jahr rechnen, die aus 
"triftigem GrWld" (Krankheit, Arbeitsunfähigkeit), Sterbe
f . 
all in der Familie (Eltern, Geschwister, Ehegatten und Kin-

der) der Feier fernblieben. Mit der Aufnahme in das neue 
Statut fand der frühere Beschluß 1962 nachdrücklich Bekräf
tigung (§ 9). Der dieser Beitragsgutschriftmöglichkeit imma
nente, mehr oder minder starke Zwangscharakter - jeder wollte 
ja sein eingezahltes Geld auch zu eigenem Nutzen verwendet 
sehen - fiel 1972 endgültig der Beitragsdifferenzierung zum 
Opfer, die einen monatlichen Pflichtbeitrag für all die 
NaChbarn vorsieht, die nach eigenem Befinden von der allge
meinen Festtel1nahme Abstand nehmen. Für die übrigen Nach
barn besteht jedoch nach wie vor die Möglichkeit der Erstat
tung bei Fernbleiben aus triftigem Grund. Somit griff auch 
in diesem Bereich unverkennbar Liberalisierung Platz. 

Während der Befragung (1974) bezeichneten etliche Interview-
te (1 . 

• 2, 7, 8, 9, 10) die aktuellen Beiträge für zu nie-
drig, da heute alles teurer geworden sei. Einer erneuten 
BeltragSerh~hung hielt der Geschäftsführer damals aber die 
gegenwärtige wirtschaftliche Situation der Nachbarn entge~ 
gen, die hl 
Zieren. 

wo in der Lage seien, das Fest selbst zu finan-

Anteilnahme 
nissen 

an Geburt, Hochzeit, Tod und besonderen Ereig-

Neben der Darstellung des Nachbarschaftszwecks inten~ten 
die bi h 
h 

s erlgen AUSfÜhrungen vor allem, einen Beitrag zur Er-
ellung d er nachbarschaftlichen Blnnenstruktur zu leisten. 



- 102 -

Im folgenden sollen nun die spezifischen Hilfeleistungen und 
Aufgaben der Nachbarschaft und Nachbarn zu besonderen Anläs
sen 1m Leben des Einzelnen wie der Nachbarschaft selbst ins 
Zentrum der Untersuchung gerUckt werden. 

Schon seit jeher lalUpften sich 1n den Nachbarschaften be
stimmte brauchtUmIlche Handlungen an die markanten Zäsuren 
menschli chen Daseins wie Geburt. Hochzeit und Tod. 

In der Nachbarscha ft C.!. bietet die Geburt eines Nachbar
kindes keinen Anlaß , besondere Aktivitäten zu entwickeln . 
Lediglich aus eigenem Ermessen besuchen die Nachbarinnen die 
Wöchnerin im Krankenhaus. Vom Vater des Kindes wird aller
dings erwartet, daß er 1n der Pflichtversammlung den Nach
barn allein oder gemeinsam mit anderen eine Runde Bier o.ä. 
spendiert. Weitaus größere Beachtung als die Geburt findet 
die Hochzeit eines Nach~arn, obgleich die ser innerhalb bei
der Satzungen nur sehr weni g Raum gewidmet ist und in einem 
solchen Falle gewohnheitsrechtlich verfahren wird. Die weni~ 
gen Satzungsangaben bezlehen s ,i ch auf die an eine Hochzeit 
gebundene Pfl i cht des No tnachbarn , der, wie 1m Sterbefall , 
im betreffenden Hause d83 Recht freier Bek~stigung genießen 
soll sowie auf den heiratenden Nachbarn selbst. Von diesem 
verlangt die Nachbarschaft ein Entgelt , das entweder in FO~ 
eine r Geld- oder wie nach dem letzten Krieg üblich und dem 
Neustatut expli zi t erm~glicht (§ 17 ) , Alkoholspende in der 
Pflichtversammlung zu entrichten ist. Die brauchtUmlichen 
Tätigkeiten, die eine Hochze it innerhalb einer Nachbarschaft 
erfordert, Oblagen primär ganz der unverheirateten Jugend. 
Kurze Zeit vor dem Trauungs termi n hatten sich die nächstwobl 

nenden Jugendlichen beim Brautpaar zu erkundigen, ob es in 

der Nachbarschaft verbleiben und einen "Kranz" wUnsche , wo~ 
bei letzteres vor dem Krieg i. d. R. der Fall war. Be i ent~ 
sprechendem Wunsch fanden sich die J ugendlichen alsbald 
zusammen und berieten, was zu t un se i. Wenige Tage vor 

, 
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der Hochzeit wurde das sogen. "Grtin" , Fichtenzweige und Mai
en aus einem nahe gele genen Waldstück beschafft und am da r auf
folgenden Abend von den Jungen der Kranz, eine starke länge
re Fichtengirlande, gebunden, während die Mädchen weiße Pa
PierrBschen anfertigten. Der 3 . Abend war dem Aufhängen des 
Kranzes gewidmet. Die Girlande wurde nun den Eingang umkrän
zend Sm Hause angebracht und mit den weißen Röschen deko
riert, der TUraufgang mit Birkenbäumchen flankiert. Zur 
"besseren Bewältigung" all dieser Tätigkeiten erhielt die 
NaChbarjugend vom Brautpaar Alkoholika (Branntwein, Bier oder 
Lik6r) und nach Vollendung des TUrscbmuCkes zudem ein Ver
zehrgeld, das gemeinsam in einem Gasthaua ausgegeben wurde. 
POltern, AUfhängen von Wäsche o.ä. am Abend vor der Hoch
zeit, wobei vom Brautpaar wiederum Branntwein und/oder Bier 
gegeben wurde, wa r wohl nicht generell üblich. Mitte der 
30er Jahre gait das im Falle der Hochzeit geSChilde rte Krän
Zen nachweislich als allgemeiner Brauch der Ahauser Nachbar
SChaft und wird auch gegenwärtig noch vielfach gepflegt . In
fOlge des Nachwuchsmangels ist es nach einem Hinweis des Ge
SChäftsführers inzwischen allen Nachbarn aufgegeben, im Hoch
zeitstalle das Kränzen zu besorgen . 

Erwiesen sich die Leistungen der Nachbarn im Falle von Ge'
burt und Hochzeit als freiwillige bzw. gruppengebundene ge
WOhnheitsrechtliche Tätigkeiten 80 fo rdert der Tod eines 
111 • 

tgliedes die ganze Nachbarschaft. Ober in diesem Fall an-
liegende Not- und z.T. a llgemeinnachbarliche Verpflichtungen 
WUrde Schon voraufgehend berichtet. Im Gegensatz zu der ge
ringen Aufmerksamkeit, die beide Ordnungen der Hochzeit ei
nes Nachbarn zollen legte man seit jeher großen Wert dar
aUf, Maßnahmen der ~ilte im Todesfall und die Sorge um ein 
angemessenes Begräbnis statutarisch zu artikulieren. Neben 
der Festsetzung der notnachbarlichen Funktionen galten die 
AUSlassungen vor allem der Leichentrage, -folge und finenzi-
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ellem Beitrag zu den Kosten des Begräbnisses (Sterbegeld), 
wodurch die Nachbarschaft auch als "Sterbekasse u Gestalt an
nimmt. 18 ) Die Beförderung des Toten zur Grabstätte gehört 
bis heute, wo man den Sarg von der Einsegnungshalle vom 
Friedhof zum Grabe schafft, zu den Aufgaben der nächsten 
Nachbarn (drei links und rechts vom Trauerhaus). Bevor zu 
Jahrhundertbeglnn in Ahaus ein Leichenwagen eingeführt wur
de, der die Aufgaben der Träger auf die Plazierung des Sar
ges in den Wagen und auf seine Beförderung vom Friedhofsein
gang zum Grab beschränkte, hatten die nächsten Nachbarn die 
Leiche anband einer speziellen Trage zum Friedhof zu schaf
fen. 19 ) Zur Lelchentr age waren die Nachbarn verpflichtet, 
wollten sie nicht eine Geldbuße riskieren, allein "Witwen, 
die keinen leistungsfähigen Mann stellen (konnten)", nahm 
das ältere Statut von dieser Verpflichtung aus . Um eine Uni~ 
fo~ierungder zuvor uneinheitlich gekleideten Träger zu er
reichen , erließ die Pflichtversammlung 1960 eine Kleidervor~ 
schrift. Danach hatten die tragenden Nachbarn kUnfti~ ihr 
Amt in "schwarzem Anzug mit Zylinder" zu versehen. 20 Stren~ 
ge Pflicht der Nachbarn war es überdies, der Leiche zu fol
gen, d.h. an Grabgeleit und Bestattung teilzunehmen, um de= 
Verstorbenen zum letzten Mal nachbarliche Verbundenheit ZU 
bekunden. 21 ) In der älteren Ordnung wird präzise festgelegt, 
inwieweit sich die Teilnahme zu erstrecken hat: "Auch sind 

" sämtliche Nachbarn verpflichtet, bis zur Kirche mitzugehen 
(§ 7). Wer einem Begräbnis fernblieb, sollte vom jährlich 
wechselnden Buchinhaber notiert werden und mußte in der 
nächsten Pflichtversammlung ein Bußgeld entrichten. 1957 be~ 
schloß man, selbst denjenigen Nachbarn, die begrUndet einer 
Beerdigung fernblieben, die Hälfte des Strafgeldes abzuver
langen, das bei unbegrUndeter Abstinenz abzuleisten war 
(3 DM). Mit Ausnahme der Zahlungsverpflichtung entschuldigt 
Fernbleibender fand die glei che Regelung Eingang in die neoe 

Satzung (§ 14). 1967 scheint die Intensität der Folge Anlaß 
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zu einer versammlunssinternen Erörterung geboten zu haben, 
dOch werden mit Verabschiedung des Neustatuts in den ver
zeichneten Einnahmen kaum noch Strafen greifbar und auch die 
1971 im Verlauf der Pfl i chtversammlung wegen ihrer Folge -
bzw. Notnachbarpflichtverletzungen vom GeschäftsfUhrer emp
findlich gerügten zahlreichen Nachbarn kamen finanziell un
gestraft davon. Gegenwärtig fordert man den Nachbarn, die 
beim Begräbnis eines Mitgliedes nicht anwesend sind, bewußt 
keine finanzielle Strafe mehr ab, Der Geschäftsführer de
klassierte eine derartige pekuniäre Ahndung der Teilnahme
P.tlichtverletzung als "einen alten Zopf" und war mit anderen 
Nachbarn (1, 4, 8) der Ansicht, die Beteiligung an der Beer
digung müsse als eine moralische Verpflichtung "selbstver
ständlich" sein. Es gab jedoch auch gegensätzl iche Stimmen 
(2), die eine Strafe für angebracht hielten. 

Wie h . 8e r die Nachbarschaft das Andenken der ver~torbenen 
Mitglieder bewahrt, erweisen Totenehrung und 81. Messe für 
die Verstorbenen. Der Festbericht des Jahres 1933 macht uns 
zuerst damit bekannt, daß die Nachbarn zu Beginn des Fest
abends "der im verflossenen Jahre Verstorbenen der Nachbar
Schaft ('wie Ublich')" gedlichten, was dadurch sinnfällig zum 
AUSdruCk kam, daß man sich von seinem Platz erhob. Wie sc~on 
e~ähnt fand dieses Gedenken 1938 erstmals in der Pflicht
~ersammlung stattj damit vollzog sich eine Verschiebung, die 
aUch nach dem Kriege weiterhin Geltung besaß: Man ehrte die 
letztjährig ~erstorbenen Nachbarn nun zu Beginn der Pflicht
~ersamm.lung. 

Von einer Rl. Messe die die Nachbarschaft bis 1954 wohl 
sp , 

oradlsch, d'anach kontinuierlich bis heute jährlich einmal 
~~ d re ~erstorbenen Mitglieder feiern läßt und aus er 
Nachbarschaftskasse begleicht besitzen wir seit 1928 Kennt-
ni ' 

s. 1956 beschloß die Pflichtversammlung, "in jedem Jahr zu 
FastnaCht ein Hochamt tur die Verstorbenen der Nachbar-



- 106 -

schaft" zu bestellen. Auf Feier und Termin wurde durch orale 
Benachrichtung in der Nachbarschaft, von der Kanzel und/oder 
anhand der Kirchenzeitung aufmerksam gemacht. Vornehmlich 
seit Mitte der 60er Jahre sind spezielle, dem gleichen Zweck 
dienende Rundschreiben bekannt, die überdies darauf hinwei
sen, daß der Messbesuch mindestens eines FamilienmitgliedeS 
erwUnscht ist. Geringe Teilnahme, die verschiedentlich tur 
die neue re Zeit bemerkt wurde, gab in der Pflichtversamm
lung zuweilen Anlaß zurRüge. Die Einrichtung der Messe selb~ 
wurde bisher nicht in Frage gestellt, eine Besuchskontrolle 
jedoch - die früher streng, da gegenseitig war - mehrfach 
abgelehnt. Ober die genannten tatkräftigen Bemühungen und 
die persönliche Anteilnahme der Nachbarn im Todesfalle hin~ 
aus, trat schon innerhalb der älteren Satzung die Verpflir.h~ 
tung zutage, dem Trauerhaus auch finanzielle Hilfe zu gew~~ 
ren. Dieses sollte dadurch geschehen, daß nach dem Todesfall 
eines Erwachsenen "zur Faßnach" jeweils 0,50 RM entrichtet 
werden sollten. Die erste Nachkriegsversammlung (1949) er
höhte die Gebühr, die zur Deckung der Sargkosten heitragen 

Bollte, auf 2,- DM/Familie und legte sie beim Todesfall ei~ 
nes Kindes unter 10 Jahren auf 1 ,- DM fest. Im folgenden 
J ahr fand die erhtshte Neufixierung Eingang in .die Ordnung· 
Bereits vor dem Krieg (1936) hatte man die Heraufsetzung 

rdieses sog. Sterbe- oder Sarggeldes ins Auge ge faßt und ~e 
FOeinbart, "zu der Beerdigung einer erwachsenen Person pro 

milie 1 RM zu den Kosten zu zahlen." Eine weitere Steigerl,lllS 
erfolgte It. Beschluß der Pflichtversammlung 1961, wo man 
sich dafür aussprach, das Sterbegeld für einen Erwachsenen 
auf 1,- DM, fUr e-1n Kind auf 2, - DM anzuheben. Zugleich 
stellte man dem "Kassierer und Schrift.fUhrer Jas. Klüse
kamp" die Möglichkeit anheim, bei Insolvenz eines Nachbarn 
"zu entscheiden, eb das fehlende Geld aus der Kasse gezahlt 
werden soll." Präzisiert griff diese Regelung im Neuststut n 
Platz: 2,- DM Sterbegeld s ollen fUr ein Kind unter 10 Jahre 

- 107 -

gezahlt werden und dem Geschäftsführer die erweiterte Alter
native gegeben sein, einen insolventen Nachbarn auf monatli
che Ratenzahlung festzulegen (§ 15). Nach § 15 besteht zudem 
die Mtsglichkeit, Sterbegeld auch fUr Verwandte zu beanspru
chen, die zur "FamiI1engemeinschaft" zählen. Die vorerst 
letzte Erhöhung dieser pekuniären Unterstützung 1m Todesfall 
erfOlgte 1977. Beschlossen wurde, das Sterbegeld auf 10,- DM/ 
Familie zu fixieren . In einer außerordentlichen Versammlung 
im Frühjahr 1952 entschieden die Nachbarn, den monatlich 
weChselnden Kassierer der Mitgliedsbeiträge zugleich mit dem 
Elns. 1 mme n des Sterbegeldes fUr den Verstorbenen des jewei-
ligen Monats zu betrauen. Auch dieser Beechluß der Nachbarn 
geht in die Ordnung von 1962 ein (§ 10) . 
Daß die Hilfestellung im Todesfall, wie schon oben herausge
stellt, ale zentraler Ausdruck nachbarschaftlicher Verbun-
denheit G . 
d estalt gewinnt, erweist anschaulich der Umstand, 
~ß man trotz der bedrückenden Situation auch im letzten 

iese noch Sterbegelder aufholte und auszahlte. Der mit der 
Pekuniären Leistung des Sterbegeldes dem Treuerheus erwiese
nen met i 1 
d

er elen und als Symbol der Anteilnahme und Verbun-
enheit h 1 auc geiDtig- seelischen Unterstützung trat den Quel-
en nach eine weitere Erleichterung zur Seite. So kam man 

1926 d . 
üb arin überein, die Möglichkeit einzurichten, auf Antrag, 

d
er den Von der ersten Nechbarscheftsversammlung 1m felgen

en Jahr d e zu befinden war, gezahlte Mitgl i edsbeiträge im To-
eSfell ei A nes Erwachsenen den Hinterbliebenen zu erstatten. 
nalogen Inh ti alts tritt uns der zweite Teil einer Modifika-

g on des § 11 vom 25 . 1.1935 entgegen: "Auf Antrag ktsnnen die 
deZ8hlten Beiträge bis auf den Pflichtbeitreg erstattet wer-

en (BOi A 
W 1 Ussche i den, Trauerfällen & dergl. ) l' Mit dem II-

e tkrie Se g scheint die Wirksamkeit dieser Erstattungsbeschlüs -
verlorengegangen zu sein . 

Neben G b 
Oft e urt, Hochzeit und Tod greifen andere Ereignisse, 

Objektiv geringerer Relevanz, Pletz, die das Leben des 



- 108 -

Einzelnen markieren. Gemeint sind Jubiläen oder sonstige Be
gebenheiten festlichen Charakters, aber auch Krankheit, 
Brand u.a. Notlagen. wo eine nachoarschaftliche Teilnahme 
greifbar werden könnte. 

FUr die Nachbarschaft C.I . muß diesbezüglich eine weitgehen
de Passivität konstatiert werden. Man beschränkt sich in der 
Regel darauf, zur Verlobung, Silberhochzeit und Geburtstagen 
in der Pfllchtversammlung zu gratulieren und hofft zugleich 
auf eine Alkoholspende der Beglückwünschten. Nach Auskunft 
des Geschäftsführers hat man seitens der Nachbarschaft vor 
dem Krieg "schon mal" etwas unternommen, inzwischen aber be'" 
schlossen, davon Abstand zu nehmen, um Ärger zu vermeinen, 
der leicht entstehen könne, wenn ein Nachbar einmal verges '" 
sen wUrde. Nichtsdestoweniger finden sich in den herangezo
genen Quellen noch Hinweise auf nachbarschaftllchen Einsatz 
nach dem letzten Krieg. So verehrte man Anfang der 50er Jeh
re zwei Nachbarfamilien zur Silberhochzeit je eine Glück
wunschkarte und Blumenschmuck. Ein Jubiläumsgeschenk erhiel
ten im Beitragsjahr 1962/63 ein Nachbar zum 80. Geburtstag, 
1975 eine Nachbarin zum 90. Geburtstag durch eine Abordnung 
überreicht. Damit aber erschöpft sich bereits unsere Kennt
nis nachbarscha ftlicher Anteilnahme bei derar~igen Gelegen
heiten. Daß darüber hinaus bisweilen auf privater Ebene, 
"nicht als Vertreter der Nachbarschaft, sondern als Nachbar 
selbst", wie ein Befragter (1) formulierte, GlückwUnsche 
überbracht werden, sei jedoch ausdrücklich hervorgehoben. 

Engagierter zeigte sich die Nachbarschaft, als in den Jahren 
1966 und 1973 Mitglieder die SchützenkBnigswürde errangen. 
Entsprechend der Praxis im Hochzeitsfall wurde ihnen auf 
Wunsch ein Kranz gebunden und aufgehängt. Da man 1973 de~ 
neuen König zeitlicher KUrze wegen nicht adäquat den HauS
eingang hatte schmücken können, sollte dieses auf aUSdrück
lichen Wunsch hin anläßlich des Ablaufs seiner "HerrschS.rt" 
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zum nächsten Schützenfest geschehen, wozu die Nachbarn kurze 
Zeit vorhel' mittels eines Rundschreibens aufgefordert wur
den. Nachdem die Männer nachmittags das nötige GrUn besorgt 
hatten, fand man sich anschließend in der Großgarage des 
SChützenkönigs zusammen und band bei Kaffee und Kuchen - fül' 
die rö~chenfebrizierenden Nachbarinnen - und Bier und Grill
Würstchen den Kranz. Dabei wurde den Männern die Gelegenheit 
geboten, eine Fußballübertragung des Fernsehens zu verfolgen. 

Während die Nachbarschaft den erwähnten Festlichkeiten mehr 
Oder minder starke Beachtung schenkte, enthält sie sich bei 
Gelegenheit der Erstkommunion hzw . Konfirmation von Nachbs~ 
kindern Offiziell jeglicher Aktivität. GlückwUnsche und Ge
Schenke werden ganz nach Belieben der einzelnen Nachbarn 
ausgeSprOChen bzw . präsentiert. Auch im Falle von Krankheit 
eines Mitgliedes kann auf keine verbindliche Regelung zu
rUckgegriffen werden. Gefälligkeiten wie z.B. das Einkaufen 
von Lebensmitteln oder die Betreuung der Kinder werden auf 
Privatinitiative oder Anfrage schon einmal Ubernommen . Im 
Ubrigen, so gab ein Befragter (11) zu verstehen, greife man 
heute wohl lieber auf Familien- oder Institutionshilfe zu
rUCk, da es bequemer sei und man den nächsten Nachbarn auch 
nicht unnBtig beanspruchen wolle. 
BrandgeSChädigten Nachbarn, so versicherte man mehrfach 
~3, 10. 12), wUrde s"icherlich Hilfe in der Gestalt zuteil, 
aß man Sie, soweit räumlich mBglich, aufnehmen wUrde. Zu 

den biSher nicht genannten Ausdrucksformen nachbarlicher Be
Ziehung zählt die Bittleihe die vor dem 11. Weltkrieg in-
t 1 • 

o ge intensiverer Interaktionen ausgeprägter gewesen ist. 
AUsgeliehen wurden vor allem Gartengeräte. Ein Nachbar (3) 
äUßerte, er habe bisweilen auch einmal kleinere Geldbeträge 
geborgt. Gegenwärtig wird einem Befragten (8) zufolge noch 
"jede Gefälligkeit getan" und bereitwilligst ausgeholfen. 
Dementgegen steht die Meinung einer an der Peripherie woh
nenden Nachbarin (13), die eine Praktizierung der Bittleihe 
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gegenwärtig allgemein negierte. Angesprochen auf die Bewer
tung nachbarlicher Hilfeleistung äußerte ihr Mann die An
sicht, man habe Verwandte und griffe auch auf die Nachbar
schaft nicht so schnell zurück, da der Kontakt zu schwach 
sei. A~ eine Hilfe, die die Nachbarschaft 1m ersten Moment 
leisten könne, sei man auch gar nicht eingestellt. Die offe
ne Tür, die früher existiert habe, Bei heute zu. Diese, wohl 
durch die geographische Wohnsituation mitbegrUndete pessi
mistische Lagebeurteilung 8011 an Hand zweier Hinweise etwaS 

relativiert werden. 

Als infolge eines Hochwassers in vielen Nachbarkellern das 
WaSBp.r eindrang, seien einige Nachbarn, so berichtete der 
Geschäftsführer, unaufgefordert bei ihm erschienen und hät
ten sich angeboten, die Keller auszuräumen. Von anderer Sei
te, (5) war zu hören, daß Nachbarn auch beim Bau des eigenen 
Hauses mitgearbeitet hätten, obgleich statutarisch dazlJ kei" 
nesfalls Hilfsverpflichtung besteht. Allein der Bauherr bat 
die Initiative zu ergreifen und entweder mittels einer be
stimmten Geldsumme oder - wie seit 1962 de jure überdies 
möglich - durch eine Runde dem Nachbarrecht Genüge zu tun; 
die gleiche Anordnung trifft den Käufer eines Hauses. 

Interessierte voraufgehend primär die Reaktion der Nachbar
schaft oder auch ihrer einzelnen Glieder auf differenzierte, ' 
freudige wie bedrückende Ereignisse im Leben des Einzelnen, 
so soll anschließend über Begebenheiten informiert werden, 
die die Gesamtnachbarschaft, zumindest aber größere Teile 
der Gruppe betreffen und diese in Aktion 'treten lassen. 

Hier sei zunächst die 1928 vom Heimatverein initiierte "Hei" 
matwoche" genannt, die anläßlich der 250.' Wiederkehr des '1'0" 

destages des mUnsterschen Fürstbischofs Chr. B. v. Galen inS 
Leben gerufen und u.a. m~t historischen Festzügen begangen 
wurde. Zu den Attraktionen dieser Festwoche zählte die Imi" 
tation einstiger städtischer Tore, darunter auch das coes" 
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felder Tor, das unter Beteiligung unserer Nachbarschaft er
stand. Für den gehör~gen Straßenschmuck hatten die Nachbarn 
ZUdem Sorge getragen. Nach Beendigung der Tage konnte man 
einen Gewinn von 20 RM der eigenen Kasse zuführen . 

Geschmückt hatten die Nachbarn ebenso beim Besuch des kath. 
Bischo'fs sowie des Gauleiters in den 30er Jahren, bei letz
terem offenbar vorwiegend unter Druck. 
Nachbarschaftliches Gruppenbewußtsein erwies sich zu Beginn 
des 11. Weltkrieges: Man entschied im Januar des Jahres 194~ 
den 13 "Kriegsteilnehmern" der Nachbarschaft Pakete zu sen
den, deren Kosten aus der gemeinsamen Kasse und durch Mit
gliedsspenden gedeckt wurden. 
Als nach dem Krieg die Möglichkeit bestand, ein Spritzgerät 
Zur KartoffelkMferbekämpfung leihweise zu erhalten, regte 
aUch diese Gelegenheit zu gemeinsamem Handeln an. In einer 
aUßerordentlic'hen Versammlung in 1952 wählten die Nachbarn 
ein Mitglied zum "Spritzrat" und trafen im übrigen folgende 
EntSCheidungen: "FUr den Spritzapparat werden 20,- DM aus 
der Kasse vorgelegt. Diekmann soll fUr jede Spritzstunde von 
den Gartenbesitzern 2,- DM erhalten . Außerdem soll eine Um
lage Von O.f 70 DM/Garten erhoben werden, um die Leihgebühr zu 
begleichen. " 

Spenden 

AbSChließend seien noch die Spenden erwähnt, die sowohl von 
einzelnen Mitgliedern als auch der Nachbarschaft oder Außen
stehenden gegeben wurden. Die Stiftung einer Runde 1m Falle 
von Geb hurt, Hochzeit, Häuserbau o.M. soll in diesem Zusammen-

ang aUSdrUcklich als Spende ausgeschlossen sein, 4a die 
~achb arschaft die Freiwilligkeit der Leistung zugunsten einer 
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gewohnheltsrechtllchen Forderung relativiert hat. Die erste 
mir bekannte Spende stammt von einem Nachbarn, der 1907 den 
eingezogenen Geldern freiwillig 3 RM beisteuerte. Als 1926 
die Kosten des Fastnachtsfestes die Einnahmen um 3,30 RM 
überstiegen und somit ein Defizit entstand, wurde dieses 
"von wohltätigender Hand gedeckt." Von Geldstiftungen der 
Nachbarn fUr das Winterhilfswerk berichten die Buchaufzeich~ 
nungen der Jahre 1934 und 1935. Voraufgehend hörten wir be
reits von einer Paketspende der Nachbarschaft Ende 1940. 
Bereits zum Schluß der ersten Versammlung nach dem II. Welt' 
krleg22 ) "fanden sich trotz neuer D-Mark-Währung einige frell" 

dige Spender, die sehr bald einen alten Doppelkorn auf dem 
Tisch stehen hatten." Im gleichen Jahr. das die Wiederbele
bung der Nachbarschaft auf die Initiative des Präsidenten 
begrUndete, entrichteten 7 Nachbarn, allesamt Geschäftsleu-
te~ über den für die Kostendeckung des FrauenkaffeetrinkenS 
geforderten Familienbeitrag ('.50 DM) hinaus 26,50 DM bz~· 
21,50 DM. Das "Kassabuch" verzeichnet gleichfalls 1949 
"freiwillige Spenden" in Höhe von 15,- DM. Aus freien StUk
ken schließlich stellte ein Nachbar auf der Versammlung 195' 
der Kasse 1,50 DM zur VerfUgung. Recht spendenintensiv er
wies sich ferner das Jahr 1974. Nachdem den Nachbarn bereitS 
in der Pflichtversammlung von einer Nachbarin anläßlich der 
SchützenkönigswUrde ihres Mannes eine Runde dediziert wordeß 

war, spendierte der "König" selbst bei Gelegenheit einer 
Sommerveranstaltung 100 Glas Pils. Einen Höhepunkt dieser 
Veranstaltung bildete zweifellos die Versteigerung eines 
Kaffeeservices und FrUhstückskorbes, beides Gegenstände, die 
Nachbarn auf eigene Kosten gestiftet hatten. 1975 wurde ein

8 

derartige Versteigerung derselben, wiederum gespendeten Ob~ 
jekte während des Sommerausfluges wiederholt. Artikel, wie .bspw. verschiedene Flaschen Wein, eine Blumenvase, Salzst8 

genschale, Puppe etc ., die als Preise im Verlauf des Fast~ 
nachtsfestes Verwendung fanden, stellten 1969 verschiedene 

- 113 -

Mitglieder unentgeltl i ch zur Verfügung. Daß weiterhin auch 
von dritter Seite zuweilen Spenden eingingen, verraten die 
Einnahmen der Beitragsjahre 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972: 
Pro Jahr erhielt die Nachbarschaft in diesem Zeitraum von 
einem Ahauser Geldinstitut, bei dem das nachbarschaftseigene 
Konto eingerichtet ist, Beträge von 20,- bzw . 25,- DM. 

Sanktionen 

In den i d n er Satzung skizzierten und de fa cto ausgesproche -
nen Strafen findet die Eigengerichtsbarkeit der Nachbar
:Chaft sichtbar Ausdruck. Folgende Pflichtverletzungen soll-

en lt. älterem Statut geahndet werden: Leichentrage- und 
-fOlg 
8 h everweigerung (1 ruM (§ 7) bzw. 0,50 ruM (§ 9)), unent-
C
t 

Uldigtes Fernbleiben der Pflichtverssmmlung bzw. halb-
8 Undi Mi ges Verspäten (je 0,50 RM (§ 10», ausgeschlossenen 
19~~liedern gewährte Hilfeleistung (2 ruM (§ 14)) und oeit 
(§ Annahmeablehnung des Nachbarschaftsbuches (5 RM 
N 15a». Entnachbarung als schwerste Sanktion sollte den 

BChbarn t ff t re en, der seine ihm auferlegten pekuniären Le1-
:tungen nicht am Versammlungs tage erbrachte (§ 12). Gleiches 

rSftDaß dr ht b 0 e im Falle der Strafgeldzahlungsverweigerung 
eZUgl1ch d ) bl er Nichtübernahme des Buches (§ 15a . Von 1925 

s zum 11 . Weltkrieg23) erwähnen die beinahe jährlich an
g-fUhrt 
S an Einnahmen fast regelmäßig die Entrichtung von 
tratgebUhren dBß wir ' SChlüsseln sie jedoch nicht einzeln auf, so 

b 1 uns allein mit dem Faktum finanzieller Ahndung nach-
ar icher V 8ti erstBße bescheiden müssen. An Hand einer Blei-

E ttnotiz erfahren wir überdies von -einer wahrscheinlichen 
rh~hung der Strafe bei Trage- und Folgeverweigerung um je

"e110 100 ~ 
~ auf 2, - bzw 1,- RM, die zu Ende der 20er Jahre 
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e i ngetreten sein dUrfte. 

Für die Nachkriegszeit kann von kontinuierlich auftretenden 
Strafgeldnachweisen keine Rede sein. Allein fUr 1949. 1950, 
1960, 1963, 1964, 1967 und 1972 liegen eindeutige Belege 
vor, wobei die "Vergehen" nur 1949 (Verspätung), 1960 (un
entschuldigtes Fehlen) und 1972 (unentschuldigtes Fehlen) 
greifbar sind. 1963 schloß man eine Nachbarfamilie aus, 
"(d)a ... (sie) schon seit über zwei J ahren nicht mehr in 
der Nachbarschaft wohnt und auch nicht an den Veranstaltun
gen teilnimmt. 11 Gleicherweise ausscheiden mußten 1968 6 Fa
milien, die aus der Nachbarschaft verzogen, jedoch i m Stadt
bereich verblieben waren. GrUnde des fast einstimmigen Aus
schhßentscheids lieferten Erschwernisse beim Kassieren des 
Sterbegeldes und bei der Zustellung von Einladungen sowie 
er~chwerte Bedingungen des Notnachbarn bei Wahrnehmung sei
ner Ansagefunktion . Außerdem "wurde festgestellt , daß die 
verzogenen Nachbarn nur in den seltensten Fällen zu den ver
sammlungen (kamen)", wodurch zudem die Zahlung der J ahreS
beiträge dieser Mitglieder zwangsläufig unterblieb. Neben 
diesen tatsächlich vollzogenen Ahndungen versuchte man auen, 
mittels der Strafandrohung die Respektierung der gesetzten 
Normen zu gewährleisten. So erhielt 1956 ein Nachbar die 
schriftliche Auflage, bei Strafe der Entnachbarung bis ZU 

einem bestimmten Termin seine rUckständigen Beiträge zu zan' 
len . Als 1961 zwei Mitglieder die Pflichtversammlung vorze1' 
tig verließen, wurde dieses zum Anlaß genommen, durch straf' 
androhung davor zu warnen, sich kUnf tig derart zu verhalten· 
Weiterhin findet sich aus prophylaktischen GrUnden in Rund
schreiben der J ahre 1962 - 1966 . die die Pflichtversamml~ 
betreffen, der ausdrUckliche Hinweis auf die Verpflichtung 
zur Versammlungsteilnahme, deren Mißachtung Str afe nach Slc~ 
ziehen soll . 

Bis zum Jahre der Ordnungsneufassung lassen sich 
letzten Kriege überdies zwei StrafgelderhBhungen 

nach delP 
re' konstatie 
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die auf den beim Begräbnis Anwesenden hinzielte . 1950 einig
te man slch auf eine Heraufsetzung der Geldbuße auf 2,- DM, 
1957 fUr das gleiche Delikt auf 3,- DM. Hinzu kam, daß der 
Beschluß des letztgenannten Jahres auch den begrUndet Feh
lenden tangierte, dessen Abwesenheit ebenfalls 1,50 DM 
kosten Bollte. Der Zusatz verlor mit der neuen Strafordnung 
bereits 1962 seine Wirksamkeit. Danach hat nur der Nachbar 
Sanktionen zu erwarten, der der Pflichtversammlung ohne hin
~elChenden Grund fernbleibt oder diese vorzeitig verläßt 
1,_ DM, § 4), ferner derjenige, der gleichermaßen unbegrUn

~et der Pflicht zum Grabgeleit nicht nachkommt (3,- DM, 
14), schließlich das Mitglied, das sich allgemein gegen 

die Sat zungsanordnungen vergangen hat, und "trotz mehrmali-
ger AUffo d § 20 .24)r erung" seine Haltung nicht ändert (Entnachbarung, 

) Spezifische Strafen, die wie im Altstatut Trage-
Vze~eigerung, verspätetes Erscheinen zur Pfl i chtversammlung , 
ahlun gsabstinenz sm festgesetzten Termin. Hilfeleistung an 

Ausgeschlossene, Buchannahme und in diesem Zusammenhang 
Strafgeld zahlungsverweigerung ahndeten, werden nun de jure 
nicht mehr greifbar. 

HingeWiesen .01 nicht zuletzt auf eine bestimmte Form der 
Strafe 

, die RUge, die in der Nachbarschaft in den Pflich~
vers8mml ungen mehrfach geringer Anteilnahme am Todesfall ei-
nO

l
B Mitgliedes und an der HI. Messe fUr die Verstorbenen 

ga t 01 h . e 1971 durch eine "Standpauke" vom Geschäftsführer 
eft1g k 1t • h r isierte Haltung zahlreicher Nachbarn bei ver-
o iede R nen Trauerfällen wurde s chon erwähnt. 
8.Ssiert in wurden die Strafgelder vor dem 11. Weltkrieg wohl 

i
den Pfliohtversammlungen wie es die ältere Ordnung vor-

a eht S ' 
d"- . eit 1949 werden sie offensichtlich ebenso dort oder 
~ch de K 19 n aasierer eingefordert . Die Nachbarn, die sich 

72 Ver .ch sagt hatten. der j ährlichen Pflichtversammlung ent-
Uld1gt f lieh ernzubleiben, erhielten ihr Versäumnis schrift-

VO r Augen geführt und wurden dazu angehalten, den fest-
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gesetzten Strafbetrag (1,- DM) "dem Kassierer bei der näch
sten Beitragsaufholung mitzugeben". Fragt man nun danach, 
auf welche Weise die Einhaltung der aufgestellten Regeln 
überwacht wurde, was ja vornehmlich fUr das pflichtgemäße 
Verhalten im Todesfall von Interesse ist, so muß für die 
Vorkriegszeit die wechselseitige Kontrolle der Mitglieder, 
d .h. die genaue Beobachtung des Verhaltens destzw. der näch' 
sten Nachbarn angefUhrt werden. Dieser sozialen Kontrolle 
trat zudem mit dem jeweiligen Buchinhaber eine selbstverord' 
nete Kontrollinstanz zur Seite, dessen Aufgabe u.a. darin 
bestand, die Pfl i chtverletzungen der Nachbarn zu vermerken . 

Ein Indikator der Relevanz der durch Strafen nachdrücklich 
herausgehobenen Regelungen nachbarlichen Zusammenwirkens 
bildete Strafhöhe und Kontinuität der jeweiligen Strafbe
stimmung, womit das Wertbewußtsein angesprochen ist. Unter 
diesem Aspekt betrachtet, nimmt der Strafhöhe nach die 
Nichtentrichtung der pflichtmäßigen Gelder am Versammlungs' 
tage innerhalb der älteren Statuten eine exponierte Stellung 
ein, da die Delinquenten in diesem Falle mit Entnachbarung 
rechnen mußten. Damit erweist sich, wie sehr man darauf be ' 

dacht war, bei anfänglicher Beitragslosigkeit die finanz iel' 
le Basis und dadurch den festli chen Höhepunkt . des Zusammen' 
lebens, das gemeinsame Fastnachtsfest, zu sichern, an de~ 
eben nur die ber echtigte Teilhabe beanspruchen sollten, die 
zu se i nem Gelingen auch pflichtentsprechend beitrugen . 

Mit einem Zusatz zum § 15 trat 1935 eine neue Strafbestl~' 
mung in Kraft, die die Ablehnung der BuchUbernahme mit der 
bisher höchsten Geldbuße belegte .(5 RM ) und im Falle de~ 
Zahlungsverwelgerung den Ausschluß vorsah. Es hatte s i ch 
wohl die bequeme Gewohnheit der Annahmeablehnung breltge~ 
macht, so daß man vermutlich aus dieser Sachlage heraus zur 
Androhung derart radikaler Sanktionen schritt. Diese straf' 
zuordnungen fanden bekanntlich innerhalb der j Ungsten set' 
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zung keinen Eingang mehr. Allejn die im älteren Statut ver
fUgte finanzielle Ahndung 1m Falle der Abstinenz von Versamm
lung und beim Crabgeleit gritf auch dort wiederum Platz, wo
bei die FOlgeverweigerung, die schon zu Ende der 20er Jahre, 
1950 und 1957 stärker sanktioniert worden war, mit dem ein
deutig höheren Strafmaß belegt wurde (3 DM). Man hielt dem
nach insbesondere die Teilnahme am Grabgeleit fUr einen we
sentlichen Ausdruck nachbarlicher Verbundenheit. 

Die höchste Strafe, die die jUngste wie ältere Satzung aus
spriCht, besteht im AusscHUß aus der Nachbarschaft. Im Ge
gensatz zum früheren Statut grUndet sich das Entnachbarungs
motiv 1962 jedoch nicht auf einen präzise benannten Sachver
halt , Sondern auf allgereeinen, permanenten Satzungsverstoß. 
Wir erkennen daraus, daß ein Aussch~uß nur relativ schwer 
möglich wird und erst nach "mehrmaliger Aufforderung", der 
Pflicht zu genügen, erfolgen soll. Außerdem ist dem Ausge
sChlos senen anheimgestellt, "gegen die Entrichtung einer Ge-
bUhr von 20,- DM" der Nachbarschaft wieder beizutreten . Mit 
dieser R egelung wird eine Haltung evident, die expressis 
Verbis lediglich andauerndes Ärgernis für ein susschlußwür
diges Vergehen hält, also eine liberale Haltung ze~. Gegen
wärt1 1 g st festzustellen, daß man bewußt davon absieht, fi-
nanZielle Strafen im Falle der genannten Verst~ße auszu
spreChen. Zum letzten Male wurde m. W. 1972 Nachbarn Strafe 
eUferl t eg , wobei zu bemerken ist, daß auch vorher Pflicht-
verletz ungen generell nur sporadisch die vorgesehenen Sank
tionen 
D erfuhren. Man ersetzte sie zuweilen durch Rügen. 
iese B b 

80 achtung einer verminderten bzw. aufgegebenen Straf-
RQbl ( enden letzten Jahren stützten mehrere Befragte 3, 

, 11) bei meinen Interviews. Es ist also festzuhalten, daß 
nach d 
~ em 11. Weltkrieg diesbezüglich eine weitgehende Locke-

g einsetzt. 
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Satzungen 

Als Ausdruck eines demokratischen Willens entscheids der 
Nachbarn25 ) begegnen die beiden Satzungen der Nachbarschaft. 
Auf beinahe vollständiger und wortgetreuer Übernahme des 
Statuts der ursprUnglich die Nachbarachaften C. I und II 
vereinenden Nachbarschaft Coesfelder Str. basiert die älte~ 
re, handschriftliche der beiden Ordnungen. Auffällig ist, 
daß dort eine Strafbeatimmung nicht mehr aufgenommen wurde, 
die den Urheber von Streitigkeiten "bei Versammlungen oder 
Festlichkeit" durch eine Geldbuße (3 RM) zu disziplinieren 

droht (§ 11). Damit gewinnt der Hinweis eines Befragten (6) 
an Gewicht, der die Entstehung der Nachbarschaft auf inter~ 
nen Streit zurückführte, den man nun infolge der Teilung 
möglicherweise nicht mehr in diesem Ausmaß befUrchtete . 
Entgegen der älteren Ordnung ist die jüngere maschinen
schriftliche merklich umfangreicher (Präambel und 23 para
graphen) und nach Ubergeordneten Sachbereichen gegliedert 
(Anhang). Außerdem ist sie in der Reihenfolge der gemeinSa~ 
men Artikel, von denen ein beträchtlicher Anteil recht de~ 
tailliert aus ge fUhrt wurde ("Die Pflichtversammlung" (§ 4) I 
"Be i träge" (§ 9), "Notnachbarn und Sterbefäll~" (§ 12) , UO' 
terschiedlich konzipiert. Aus der alten Ordnung konkret 
übernommen sind folgende Regelungen: Die Einrichtung einer d 
obligaten Versammlung, die der Vorstand einzuberufen hat on 
deren unentschuldigter Nichtbesuch unter Strafe steht, die 
Prämisse der Anwesenheit von mindestens 2/ 3 der Nachbarn, 
um eine Satzungsmodifikation zu ermöglichen, die Institu' 
t ionalisierung eines jedem Nachbarn zustehenden Notnachb9rn, 

der bei Bedarf "Bestellungen usw. unentgel tlic.h auszufUhr
eti 

(hat)" (§ 12), 'insbesondere im Falle von Hochzeit und Tod, 
wofUr ihm da s Recht freier Beköstigung zusteht, die Ver~ 

hell, 
pflichtung nächster Nachbarn zum "FortHchaffen der LeiC 
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die Sanktionlerung der an einem Begräbnis nicht teilnehmen
den Nachbarn, die Einrichtung laufender Beiträge, des Ster
begeldes und der Gebühren fUr Hochzeit, Hausbau bzw . -kauf 
und Neuelntritt und endlich das Ver bot nachbarlicher Hilfe
le' t ~s ung an ausgeschlossene Mitglieder. Alles, was nicht 
kOnkret Gemeingut belder Ordnungen ist, muß trotz verwand
t er Thematik mancher Bestimmungen als spezifische Regelung 
betrachtet werden, wie bspw . der Mleterparagraph (§ 4) der 
alten und d er programmatische, da aufgabensetzende Para-
graph der neuen Ordnung (§ 2). Spezifische neue Zutat 
stellt die instruktive "Präambel" dar, die die Neukonzeptlon 
Wegen Unzeltgemäßhelt und weitgehender Ineffektivität der 
alten 0 d d r nung geboten erscheinen ließ , jedoch ausdrücklich 
die AbSicht bekundet, "die überlieferten Grundsätze, die 
en Nachba h f a rsc atsgedanken fördern und die Verbundenheit zur 
eimat Pflegen~. in die neue Ordnung zu übernehmen. Da bereits 

Uber di 
d e einzelnen Satzungsaussagen eingehend gehandelt wur-
e, seien hl d ansc ießend allein die prinzipiellen Differenzen 
er beide h n negelkanones vor Augen geführt. 

Im Unte jUn rschied zur alten Ordnung (1902) zeichnet sich die 
• gere (1962) durch größere Präzision und Ausführlichkeit 
tUB, wobei bspw. neben der Darstellung notnachbarlicher Funk-
ionen VOr a llem 

P an die Pflichtversammlung, die Rechte und 
flieht i en des Vorstands und die Beiträge gedacht ist. Dabei 
st vOn I t nU n ereEse, daß entgegen der älteren Ordnung, die zu-
\:lehst " 1 ornehmlich nachbarliche Rechte und Pflichten in Fäl-
en mark1 

re erender Ereignisse im Leben des einzelnen Nachbarn 
gelt (St b Na h er efall, Hochzeit, Hausbau und Eintritt in die 

BC~l::rachaft), mit der Neufassung das Resultat einer Ver
rit u ung Von Satzungslnhalten vorliegt. Nun sind die Prio-

a.ten hl i S. h na chtlich der Reihenfolge anders gesetzt, die 
c bereiCh P den V e flichtversammlung, Vorstand und Beiträge in 

Ordergrund hAuf gerückt und darUber hinaus allen voran die 
gabe" der Nachbarschaft explizit festgesetzt. Ober Not-
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nachbarn und Todesfall, Hochzeit, Hausbau und EIDtritt wird 
erst im weiteren Satzungsverlauf' gehandelt, doch ha t man wie 
1902 auch neuerdings der Regelung nachbarlichen Einsatzes 
1m Sterbe fa II eine quantitativ exponierte Stellung ver
schafft. Gegenteilig zum Altstatut erfährt die Neukonzeption 
also mit der Angabe nachbarschaftlicher Funktionen, der ge
nannten Prioritätensetzung und der besonderen AusfUhrlich
keit organisations struktureller Setzungen eine unverkennbare 
Akzentuierung und ein vereinssatzungsanaloges Profil. Das 
relativ knappe und undifferenziertere Statut von 1902 geht 
offensichtlich auf eine mehr gewohnheitsrechtlieh ausge
richtete Praxis der Nachbarschaft zurück, der die Funktion 
der Hilfe in Freud und Leid wohl noeh derartig selb$tver
ständliche Aufgabe war, daß ihr eine schriftliche Fixierung 
der Funktionszuweisung nicht in den Sinn kam. FUr ihre merk~ 
lieh größere Stabilität zeugt die in die Ordnung aufgenommene 
Ansprecherzuordnung, der 1962 wegen der weitaus stärkeren 
Mobilität der Nachbarn nicht Raum gegeben wurde. 

Ein weiterer Unterschied beider Satzungen wird im Bereich der 
Strafbestimmungen greifbar. Während das Altstatut mehr und 
z.T. relativ str engere Strafen verordnet, räumt die jUnge
re Ordnung - Ausdruck liberaler Haltung - lediglich einem 
eingeschränkten Strafkanon Platz ein. Die Interviews erga
ben, daß die befragten Nachbarn in der Regel das bestehende 
Statut guthießen und kaum Änderungen anregten. 

Nachbarschaftsfest (Dämmerschoppen, Abendliche Feier, Früh' 
schoppen, Frauenkaffee) 

Als herausragendes Ereignis des Nachbarschaftslebens begeg-
net das jährliche Nachbarschaftsfest, dem nach Krins die ""1 . ~.!. 
"Abrechnung", "die Erledigung der Geschäfte der Nachbarsc 
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1n unserem Falle die Pfllchtversammlung also, als wesent
lichster Bestandteil angehört : "Abrechnung und Feier 
machen die beiden Teile BUS, die erst zusammen das Fent er
geben C ... ) Die heiden Teile des Nachbarschaftsfestes sind 
auch zeitlich mehr oder weniger voneinander getrennt . 11 -

"Daß nicht die Feier als der wesentlichste Teil des Nachbar

tages an~esehen wird, geht daraus hervor, daß häufl~ erst 1n 
~er Vorversammlung darüber entschieden wird, ob eine Feier 
stattfinden soll und 1n welcher Form gefeiert wird. ,,26) 

Da bereits oben tiber die Pflichtversammlung berichtet wurde, 
intereSSiert hier alle1n die eigentliche festliche Ver$lnstal
tung, die "Faßnachtfeier" , wie das In tere Statut formuliert, 
WObei Zunächst die Zeit bis zum 11. Weltkrieg zu behandeln 
ist. 

Aus d J k en aht'en 1902 - 1913 ist Uber das Fest kaum etwas be-
annt. Wir wissen lediglich, daß die !!zu Faßnacht!! eingezo

genen GebUh 24 ren der Nachbarschaft, Beträge zwischen 4 und 

h 
,50 RM, "richtig vereinnahmt und verausgabt" wurdm,mit

in die f1 t nanzielle Basis der gemeinsamen Feier bereitstell-
en. Die se in diesem Zusammenhang wenig informative Offenle
~g der EinkUnfte macht mit der Wiederaufnahme der Buchauf
ZeiChnungen 1925 detajllierten Darstellungen Platz. Schon 
aus der iilt " eren Ordnung erfahren wir, daß der Buchinhaber 
und der folgende Nachbar" die Mitglieder zur Varsammlun~ 

und Fastnachtsfeier einzuladen hatten. Begangen wurde diese 
lUit weni 
(7 gen Ausnahmen (1927, 1939) am Montag vor Estomihi 

d 
• SOnnt3g vor Ostern) einem Termin, den man wie auch an-

ere Ah ' 
b auser Nachbarschaften aus GrUnden des 40stUndigen Ge-
eta da 

d ' a an den Fastnachtstagen gehalten wurde, zum Fest
at\Jm k A er lärt hat. Die Organisation des Festes oblag nach 
Uakun"'t b ~ zweier Interviewpartner (10, 11) dem j enigen Nach-
am, der jährlich wechselnd verpflicht.et war, die Beträge 

e!nZUhol 
a en. Den nicht immer kontinuierlichen Orts- und Zeit-
ngaben d 

er fortlaufenden Buchaufze i chnungen läßt sich ent-
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nehmen , daß man am Abend gegen 20 . 00 Uhr in einer nahegele
genen Gaststätte , die von 1937 bis zum 11 . Weltkrieg mögli
cherweise des Bier- oder Essenspreises wegen zugunsten des 
ebenfalls neheliegenden Schloßhotels gewechselt wurde , mit 
der Feier begann, die sich dann bis in die frUhen Morgen
stunden hinzog. Der Geschäftsführer teilte mi t, daß jUngere 
Mitgl ieder vor dem 11. Weltkrieg b i sweilen Mettwurst vor der 
Feier eingeholt hätte , wie das zu Jahr hundertbeginn in Ahaus 
wohl allgemein Ublich war und gegenwär t i g noch i n verschi e
denen Nachbarorten gepfl egt wi rd . In se i nem 1922 erschiene
nen Aufsatz "Nachbarschafts- und Fastnachtsfeier in Ahaus" 
gibt H. BUgener den bemer kenswerten Hinwei s, daß man n(v)on 
dem f r üheren Brauch, zu der festlichen Veranstaltung einige 
Tage vorher MettwUrste, Eier oder dergl. einzusammeln , ( ... ) 

27) 
in jUngster Zeit vielfach Abstand genommen (hat) . " Da 
auch die äl teren Befragten 1m Zuge ihrer Festschilderungen 
den genannten Brauch unerwähnt ließen, l äßt sich eine früh
zeitige Aufgabe bzw . sehr geringe Beachtung dieses Festele

ments vermuten. 

Wie wurde nun das Fest finanziert? FUr die Jahre bis zum 
b 1-I . Weltkrieg kann mangels der Belege laufender Mitglieds e 

träge lediglich die Hypothese gewagt werden, der finanzielle 
Rückhalt der Feier habe sich aus den SondergebUhren und 
Strafen r ekrutiert, denen vermutlich Elnzelleistungen der 

N c~Nachbarn hinzuzufügen waren. Se i t 1925/26 verfUgte die a 
barschaft dar~ mit den nun greifbaren Mitgliedsbeiträgen, 
den Eintrittsgeldern des festteilnehmenden Nachbarschafts~ 
nachwuchses, den SondergebUhren, Strafen, Zinsen des das 
Nachbar schaftskonto führenden Geldinstituts, unregelmäßige~ 
Gelderwerb und FesttiherschUssen über Einkunftsquellen, die 
zwischen 99 und 226 RM bereitstellten und vornehmlich der 
Festflnanzierung dienten . Daneben entrichtete man seit 192

8 

kontinuierlich Meßgeld (2 RM) und beglich zuweilen anfallen; 
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de Rechnungen geringerer Höhe. 

Di e Teilnahme der Jugendlichen der Nachbarschaft an der 
fastnachtlichen Nachbarfeier darf nicht apriori als unpro
blemati sche Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Dank 
der Auskunft eines älteren Nachbarn (3) war im Gegenteil zu 
erfahren, daß die ·Nachbarschaftsjugend zunächst isoliert von 
den erwachsenen Mitgliedern feier t e und erst später - den 
ersten Nachweis einer intendier ten gemeinsamen Veranstaltung 
liefert das Versammlungsprotokoll 1927 - der Feiergemein
schaft integriert wurde. Den Beginn der Feier dUrfte die Er
Clf fnung durch den Vorsitzenden gesetzt haben , der sich die 
Ehrung der letztjährig Verstorbenen anschloß . Wie wir wis
sen, verlagerte man das Totengedenken in der zweiten Hälfte 
der 30er Jahre in die Pflichtversammlung. Zentrales Festele
ment bildete das gemeinsame Mahl, das sich in der Regel pro 
Person aus ein~m halben Pfund Brat- oder Mettwurst, Kartof
feln und Beilagen, wie z.B. "Rotkohl und Apfelkompott" 
(1932), zusammensetzte. In den Jahren 1926, 1937 und 1938 
nahm man von einem gemeinsamen Essen Abstand, vereinbarte 
jedoch 1n den beiden letzterwähnten Jahren als Surrogat, "in 
SPäter Abendstunde" belegte Brötchen und Kaffee reichen zu 
lassen . Für die Stellung nötigen Eßger äts hatte man wohl 
Vorher Sorge zu tragen' 1935 beschloß man , den Wirt dazu an-
z\Jh • 

alten, das Besteck gratis ber e i tzustellen. Außer den an-
geführ ten Nahrungsmitteln bildeten Kuchen, von dem bis 1933 
di e Rede ist, und Brötchen die als mahlunabhängi ges Dazu 
er • 

stmals 1935 genannt werden und im gleichen Jahr fUr die 
"eibl1ch 1 en Teilnehmer vorgesehen waren, weitere Festspe sen . 
Beid T 

e elgwaren lieferte ein Nachbar, der Bäckermeister war. 
Getrunk Vii en wurde neben Bier Doppelkorn, Likör und Kaffee. e 
sehr ma ld h n darauf bedacht war , fUr sein eingezahltes Ge aue 
einen t angemessenen Gegenwert zu erhalten , erhellt neben en -
sPreChe d kun n en Hinweisen nachdrücklich die drast i sche Bemer g 
eines I 

ntervi ewten (7), man habe "gegessen, als ob man zu 



- 124 -

Hause 6 Wochen nicht satt gehabt hätte." 

· Nach Beendigung des Essens erschienen die Jugendlichen, so
weit ihnen nicht wie 1929 und wohl auch 1927 und 28 die Mög~ 

lichkeit der Mahlteilnahme eröffnet wurde. Mit ihrer Ankunft 
verstärkte sich, wie das Buch mehrfach ausdrUcklich betont, 
die Feststimmung der Nachbarn. Es waren wohl auch die Ju
gendlichen, die als ursprUngliehe Träger der FestkostUmie
rung gelten können. Wir hören davon erstmals 1935, wo der 
Verfasser des Festberichtes n(a)llerlei drollige KostUme" 
der jugendlichen T(~ ilnehmer wahrnahm. Schon die Rechnungs
legung der Einnahmen des Jahres 1934 spricht von Kostümie ~ 

rungsattributen ("Mützen"), ebenso die Ausgabendarstellung 
der Jahre 1937 und 1938. So scheint Mitte der 30er Jahre ei~ 
ne KostUmierung eingesetzt zu haben, fUr die W~hl zunäc~~1 
die Jugendlichen als Schrittmacher verantwortl~ch sind. 
Der Geschäfts führer stützte diese Annahme mit seinem Hin
weis, eine Verkleidung der Feiernden sei "kurz vor dem 
II. Welt krieg" aufgekommen. 

Tanz, Musik, kurzweilige Unterhaltung und Alkoholkonsum 
prägten das Fest, wobei wir allerdings erst seit 1929 von 

räder Verpflichtung von Musikanten und der VergU~ung ihrer 
tigkeit Kenntnis besitzen . Bei Gelegenheit der vorhergehen~ 
den Feiern wurde die Musik vermutlich von den Nachbarn 

Rei~ selbst bestritten, die einige Hobbymusikanten in ihren 
hen wußten. In den Jahren 1933 - 1935 spra~h man sich datur 

aus, die Sor ge um musikalische Unterhaltung einem Klavier~ 
l ten spieler zu Ubertragen, die Kosten seines Einsatzes sol . 

j edoch 10 RM nicht Ubersteigen . 

Mitte der 30er J ahre spendeten die Nachbarn während der wie 
Fastnachtsfeler fUr das MUtterhil f swerk per Hutsammlung, 

Ahsl.1S 
eine vorllegende Quittung der N.S. Volkswohlfahrt Gau 
1934 bescheinigt. Vom Fest des J ahres 1939 erfahren wir 
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Schließlich, daß man sich am Tage nach der Feier noch einmal 
zusammenfand, um die Reste zu verzehren. Wir dUrfen dies si
cherlich als eine Vorstufe des später üblich gewordenen, 
testfolgenden FrUhschoppens betrachten. Im Gegensatz zu den 
Nachkrlegsfelern scheint man vor dem II. Weltkrieg nicht 
selten 1m Verlauf des Fastnachtsfestes Streitereien begonnen 
zu haben. Während entgegen den Befragungen die schriftlichen 
Quellen bezüglich unserer Nachbarschaft nichts diesbezügli
ches verlauten lassen, ist es möglich, anhand des Buches der 
SChwesternnachbarschaft Coesfelder Straße 11 bezeichnende 
Featanmerkungen vor Augen zu führen. So notierte der Verfas
ser der Buchaufzeichnungen 1913: "Am Montag Abend wurde 
( . .. ) gemütlich gefeiert und es wurde sich nicht krakehlt." 

. Gleiches artikuliert der zweite Hinweis, der von 1926 da
tiert: "Fastnacht 1926 wurde tUchtig gefeiert bei gebratener 
Metwurst, Bier. und Schnaps. Getanzt wurde tüchtig und nicht 
krakehlt." Die Ursachen dieser f rüheren Konflikte sind wohl 
primär durch differenzierte ökonomische Situationen der 
»aehbern bedingt. Im Übrigen, so versicherte man (10), sah 
~an der Fastnaehsfeter lange Zeit vor dem eigentlichen Fest
termin mit freudiger Erwartung entgegen. 

»ach 11jähriger Unterbrechung inszenierte man 1950 erstmals 
nach dem Kriege wieder ein fastnachtliches Nachbarsehafts-
fe t . 

B , das unter das Motto "Wi sind wer dorn gestellt wurde. 
rermin dieser und aller nachfolgenden Feiern war der Montag 
Yor Estomihi, womit die Vorkriegspraxis Fortsetzung fand und 
worauf man stolz ist. Auch das bereits vor dem Kriege bis 
z~ Jahr~ 1936 beanspruchte Festlokal diente jetzt erneut 
als Stätte fastnachtlicher Geselligkeit. Durch Verkauf und 
~flö8ung dieser Gaststätte bedingt, verlegten die Nachbarn 

r Fest 1968 in ein direkt an die Nachbarschaft grenzendes 
Lokal, das bis heute zu diesem Zwecke benutzt wird. Wie 
Schon Vor dem Kriege ergaben die laufenden Mitgliedsbeiträge 
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den überwiegenden Anteil der finanziellen Basis der Feiern, 
.fUr die nach § 9 der neuen Satzung alle einkommenden Gelder 
zu verwenden sind. Dazu zählen ferner die EintrittsgebUhren 
der Jugendlichen, die sporadisch greifbaren Strafgelder, 
Aufnahme- und SondergebUhren, die bisher von Feier zu Feier 
verbleibenden Restbestände der Einnahmen sowie Zinsen. Mit 
Spenden einzelner Mitglieder oder des kontoverweltenden 
Geldinstituts, Erträgen aus dem Verkauf von Luftballons oder 
Festzeitungen (1958) sowie nicht aufgeschlUsseltem Gewinn 
konnten bisweilen darUber hinaus weitere Zuwendungen ver
bucht werden. Beglichen wurden mit dem Geld die Rechnungen 
der Festwirte und Musiker. Daneben stellte man auch den 
Nachbarinnen fUr ihr Kaffeetrinken eine Summe zur Verfügung, 
spendete dem Festausschuß Alkohol bzw. Geld dafür, erwarb ~ 
Textilgeschäft eines Nachbarn Ehrenpreise, bezahlte den 
Druck von Biermarken, KostUmierungsattribute wie "Orden und 

Brille", Fotografien u.a.m. Das schon bekannte Geld zur Fe1; 
er der H2. Messe wurde auch nach dem Kriege weiter entrich
tet. 1956 vereinbarte man, denjenigen Nachbarn, die aus ei; 
nem akzeptablen Grund der Fastnachtsfeier fernblieben, die 
Hälfte des eingezahlten Jahreabeitraga fUr das folgende Ja~r 
gutzuschreiben. In der Ordnungsneufassung finden wi r diesen 
Entscheid in § 9 verankert. 

Daß fUr die Gestaltung des Festes nun ein eigens gewählter 
"Festausschuß" (1949: Kommission, 1953: Elferrat, 1954: ver'" 
gnUgungs8usschuß) Sorge zu tragen hatte, wurde bereits er~ 
wähnt. In speziellen ZusammenkUnften, zu denen der GeschäftY 

fUhrer anhand hektographierter Rundschreiben einlud, wird 
das Programm des Festabends entworfen. Ort der Treffen sind 
1m allgemeinen die Wohnungen verschiedener AUBschußangehÖrl'" 
ger, getagt wurde aber auch schon 1n der nachbarschaftsln~ 
ternen Gaststätte oder im Wochenendhaus eines MitgliedeS 1ft 

Stadtnähe. Seit 1961 besitzen wir davon Kenntnis, daß de~ 
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Festausschuß auf Kosten der Kasse "fUr seine Beratungen" 
Alkohol bzw. Geld zugestanden wird. Vor Festbeginn erscheint 
der FestausBChuß den Nachbarn als Unterzeichner der diesen 
Seit 1950 zugeleiteten Einladungen, die über Ort und Zeit 
der Feier informieren und in l "aunigen Worten und BchAblo
nierten karikaturistischen Zeichnungen fastnachtliche Ausge
lassenhei t demonstrieren wollen. Sie sind jedoch W'erk des 
GeschäftSführers. Die in den Anfangsjahren 1951 - 1953 üb
ltche AbzeiChnung der Einladung in Verbindung mit einem vor
geordneten "Prinz KarnevaL" fiel im Zuge der Eliminierung 
dieser Karnevalsfigur Mitte der 50er Jahre fort. 29 ) 1972 und 
1973 stellte sich der Festausschuß als "Die kleinen Strol-
Che" b " zw. Ranzenpfeifergarde" vor. Über die mit Einladungs-
schreibe n anderer Nachbarschaften gemeinsamen, z.T. von ih
nen übe 

1 
rnommenen oder von Massenmedien entlehnten Beiträge 

'*' e Ver k se, Sprüche und Zeichnungen hinaus. treten bis 1954 
AontinUierllCh, anschließend noch 1957 und 1965 Mottos vor 

Ugen. unter die das Fest gestellt wurde wie "Wi sind wer 
dor" (1950), "Wi wesselt Um" (1951), "Laot susen, laot bru-
Ben" (1952), "Et rappelt in'n Karton" und "Pappa bezahlt al-
~es" (1953), "Durst 1st schlimmer als Heimweh" (1954), 
Jeder mache sich selbst Spaß, andere tun es nicht" (1957). 

"Et wött rU nix krum nommen" (1965). Der Einlad~g 1950 waren 
ckseitig "11 Gebote für Fastnacht!" beigefügt, die scherz

hart Va h hu r altensregeln an die Hand gaben. Wie berichtet, ge-
vren dem F '*'Ohl estausschuß seit 1975 auch Nachbarinnen an, die 

1 
dafür verantwortlich zeichnen, daß auf der Einladung 

975 
U erstmals explizit zum Frauenkaffee geladen wurde. Im 
brigen in 

~ s d nach Angabe des Geschäftsführers auch die Ehe-
.... srtner d 
,*,/1_ er Ausschußmitglieder in den Sitzungen durchaus er-
~.scht Oe 

. r Festausschuß vornehmlich von jUngeren Nachbarn 
gebildet, erwe1st ' sich innerhalb der Nachbarschaft als ei-
gentliches A d1 gens. Wie die Antworten mancher Befragter (2,7), 

e auf die passive Haltung der Mehrzahl der Mitgl ieder ab-
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hoben, deutlich machten. versteht er sich auch in diesem 
Sinne. Man sieht es als Problem an, "den Alten was zu bie
ten" (2) und l äßt sich von der Festgestaltung anderer Nach
barschaften sowie von Kommunikationsmedien wie Fernsehen, 
Rundfunk und publizistischen Erzeugnissen inspirieren. I~ 

Zuge der Programmabwicklung während der Feier tritt der 
Festausschuß als geschlossene Gruppe auf, was bspw. zu An
fang der 50er Jahre besonders sinnfällig durch uniformieren; 
de MUtzen zum Ausdruck kam . die man sich eigens aus MUnchen 
bestellt hatte. 

Im Gegensatz zu den Fastnachtsfe!ern der Vorkriegszeit, die 
sich offensichtlich nur auf einen Abend beschränkten, gl1e' 
dem sich die Nachkriegsfeste .jeweils in Dämmerschoppen, 
abendliche Feier, Frühschoppen und Frauenkaffee. 

Bereits im Jahre der Wiederaufnahme des Fastnacht s festes 
nach dem Krieg ( 1950) hatte man dem schwerpunktsetzenden , 
abendlichen Fest eine "Herrens itzung und Lokalbesichtigun! 
("DämmerSChoppen") vorausgeschickt. die von 18 bis 19 . 30 ~ 
1m Festlokal angesetzt waren. Aus eigener Kasse spendierte 
man sich damals dazu 1 Liter Schnaps . Bevor sich im folgen~ 
den J ahr die Nachbarn im Lokal zur "Herrensitzung" einfsn'" 
den, trafen sie sich zunächst in der Backstube eines Mit-

!g' 
gliedes, um anschließend e i ne von einem Nachba rn angefert 
te "BUtt" zur Feststätte zu transportieren, wo nun wiedef'1.lDl 
bei Schnaps "letzte Einzelheiten" der abendlichen Feier zt.1lD 

t" Gesprächsgegensta nd avancierten. Diese Abwicklung des ers 
r' 

Festparts läßt sich bis 1955 rUckverfo l gen, wobei nicht ve .' schwiegen sei, daß bereits in der Backstube Alkoholika ~o 
sumiert wurden . 1953 hören wir von der Absicht , 1m Zuge deS 
Dämmerschoppens im Festl oka.l die "Proklamation des neuen !., 
Prinzen" vorzunehmen. Von nun an finden sich keine Hin ..... e 

1!J1' mehr auf den vorher übl i chen Transport der BUtt. Das ge 
derte Vorgehen währte nur 2 J ahr e . Schon 1958 nahm man die 
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frÜhere Gewohnheit wieder auf, vom Treffpunkt noch zum Fest
lOkal zu ziehen, wobei sich auch dieses Procedere lediglich 
bis 1962 hielt. Seit 1963 fand nun der Dämmerschoppen unun
terbrochen vom Beginn an 1m Festlokal statt, wo die anwesen
den Nachbarn bereits einige Biermarken erhielten. 

Ober die Beteiligung existieren nur sporadische Angaben. Sie 
dUrfte 1m a llgemeinen nie sonderlich hoch gewesen sein und 
Sich wohl nur selten auf weit tiber 50 ~ der männlichen Mit
gl i eder erstreckt haben. Einen entsprechenden Vermerk zeigt 
das Protokoll der Pflichtversammlung 1961, das mit einer 
"1 Inmer geringer'~n" Beteiligung der Nachbarn "in den letzten 
Jahren" bekannt macht. Man warb daher darum, den Dämmer
schoppen zahlreich zu besuchen (um "die alte Tradition zu 
unterstUtzen") und versprach den Teilnehmern gratis je eine 
Flasche Bier und gemeinsam eine Flasche "Wacholder". In 1975 
Ve . 

rweist der entsprechende Buchbericht bezUglich des Veran-
staltungsbesuchs mitleidigbedauernd auf ein "kleines Häuf
l ein Unentwegter." 

Zur !bendlichen Feier versammelten sich zunächst alle Nach
barn h me r oder minder kostUmiert, meistens um 20.11 Uhr im 
nachbarschaftsinternen Lokal, wo ihnen die ersten alkoholi
Schen Ge tränke serviert wurden. Insbesondere die Nachbarin
nen SOllten hier bewir tet wer den um sie ' "in Stimmung" zu 
verset . , 

Zen. 1950 beschloß man, i hnen kostenlos pro Person je 
einen Likör und einen Schnaps zu spendieren, die Herren 
SOllte 1 n sich dagegen nur mit einem Schnaps begnügen. W r 
~lssen t seit 1961 daß fUr die Damen nun Sekt das bevorzug e 
Get ' , 

ränk bildet, das ihnen gratis ausgeschenkt wurde . Dabei 
ließ es SiCh der Gaststättenbesitzer, sel bst ein Nachbar. 
b1sweil en n i cht nehmen auch eine Flasche Sekt auf seine 
Kost ' 

en zur VerfUgung zu stellen. Nach diesem Auftakt zog man 
geme ins Kin am ins nahe Festlokal, wobei die anläßlich eines -
dersChUt d1 zentestes 1950 angefertigte Nachbarschaftsfahne, e 
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in der genannten Feststätte aufbewahrt wird, im Zuge mitge
führt und 1m Festloka l plaziert wurde, wo a nschließend die 
abendliche Feie r zunächst programmiert vonstatten ging . Es 
wurde bereits bemerkt, daß die Vorkriegsfeiern durch da s 
zentrale Festelement des gemeinschaftlichen Mahles charakte
risiert wurden . Dieses ist nun nur noch fUr die Jahre 1950 
und 1951 belegt. 30 ) Die Nachba rn erhielten damals das bisher 
übliche halbe Pfund Mett- bzw. Bratwurst, Brötchen und eine 
Tasse Bouillon . "(I)nfolge des niedrigen Kassenbestandes" 
verzichtete man 1952 da rauf, ein gemeinsames Abendessen auS
zurichten, danach ist von einem Gemeinschaftsmahl nicht mebr 
die Rede. Wie vor dem Krieg erschien auch 1950 und 51 der 
Nachbarschaftsnachwuchs nach dem Essen, 1951 holten die 
Nachbarn gar "das Jungvolk" ab. Die Jugendlichen hatten als" 
dann einzeln ihren Festbeitrag zu zahlen, wofUr jedem eine 
bestimmte Anzahl Biermarken ausgehändigt wurde. Der männli
che Nachwuchs sollte 1950 bspw. pro Person 2 DM, der weib
liche 1,50 DM entrichten, wofUr 5 bzw. 4 Biermarken in Em
pfang genommen werden konnten; 1962 waren es 4 bzw. 3 Marke~ 
bei einem Eintrittsgeld von 3 bzw. 2 DM. 1972 betrug die 
Eintrittsgebühr, die zur Deckung der Musikkosten beitragen 
sollte, 1 DM, doch wollte man dafUr nun keine Biermarken 

31 ) . zur VerfUgung stellen. Den Jugendlichen war es gestattet, , 
Freund rap. Freundin mitzubringen, die dann die gleiche S~ .. 
me zu zahlen hatten. Ebenso bestand auf Einladung der Ge
s chäftsleute fUr deren weiblichen Angestellten die MöglicP" 
keit, der Feier beizuwohnen, wovon des öfteren Gebrauch ge" 
macht wurde . Nach Aufgabe des Gemeinschaftsesaens traf die 
Jugend mit den älteren Nachbarn um 20.11 Uhr in der zur 
Nachbarschaft zählenden Gaststätte zusammen, zahlte im Fest .. 
lokal ihren Beitrag und erhielt einige Biermarken. 

Ea 1st mangels entsprechender Belege nicht möglich, die An" 
zahl der mitfeiernden jungen Leute kontinuierlich zu veriol " 
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gen . Legen wir einer globalen Schätzung die Daten des "Kas
sabUChes" zugrunde, so muß deren Stärke zum Teil erheblich 
differiert haben. Als geringste Einnahme verzeichnet das 
Buch in 1956 den Eingang von 1,50 DM, als höchste Summe er
scheinen dagegen 30 DM, die 1958, 1969 und 1970 gezahlt wur
den. Während noch 1972 26 DM kassiert werden konnten, treten 
in den Jahren 1973 _ 1975 deutliche Mindereinnahmen zutage, 
1975 partiZipierten bapw. 6 Jugendliche am Fest (1975: ins
gesamt 16 Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren in der Nach
barSChaft). Der beschränkte Kreis des teilnehmenden Nachwuch
ses WUrd i e m Zuge der Befragung mehrfach auf das gegenwärti-
ge umfan i 
d 

gre ehe Unterhaltungsangebot zurückgeführt und über-
ies h erausgestellt, daß die Jugendlichen auch nicht gern 

unter der A f 1m u Sicht der Eltern feierten (11). Für sie stand 
Festlokal auf Wunsch ein eigener Tisch bereit. Der 1974 

angestellte Versuch mit dieser Gewohnheit zu brechen und 
Jun • 

g und Alt in der Sitzordnung zu mischen, fand wohl auf-
grund aUftretender Kommunikationsschwierigkeiten nur teil:e

h
ise Zustimmung. Ein Hinweis auf ernsthafte Konflikte zwi-

c en de G 
N n enerationen wurde jedoch von den interviewten 

BChbarn in d1 keinem Falle gegeben, lediglich Differenzen um 
e Art de M ) üb r usik seien "schon mal" vorgekommen (11 • Im 

Abrigen Schloß das vom Festausschuß erarbeitete Programm des 
te:nds die Jugend, von der ins besonders KostUmierung erwar
b i WUrde, nicht bewußt aus . In dem der Einladung von 1950 
k

e 
gefUgten Programm findet sich der scherzhafte Vermerk , un

oatfJmi t w er e Jugendliche hätten eine schwerere Strafe zu er-
arten al 1 s entsprechend auftretende Nachbarn, deren "Verfeh-
Ullg" ma droh n mit "mindestens 1 Ltr. Schnaps" zu sanktionieren 

te. Bis zum folgenden Fest wollte man laut Einladung gar 
Ullverkleideten Jugendlichen den Zugang zur Karnevalsfeier 
verwehren St ' WOhingegen den übrigen Nachbarn wiederum eine 

rafe von 1 L Wit tr. oder die Darbietung mindestens 3 guter 
Ze in der BUtt als "Strafe" in Aussicht gestellt wurde. 
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Um KostUmierung wurden von Beginn an durchweg alle Festteil
.nehmer gebeten. und beinahe sämtliche Einladungen wie auch 
verschiedentl i che Bitten des Vorsitzenden forderten dazu 
auf, sich fastnachtlieh zu kleiden. Ältere Nachbarn kamen 
diesen WUnschen merklich zurückhaltender nach. Die musikali
sche Unterhaltung während der Feier lag in den Händen mehre
rer Musiker. meist 2 bi s 3 Personen , die die eintreffenden 
Nachbarn im Festlokal mit einem Lied, "Marsch" oder "Karne'" 
valsschl ager" begrüßten. FUr ihre Verpflichtung sorgte in 
der Regel ein Nachbar oder der Vorstand. 1957 sollte die MU
sik aus 2 Akkordeons und einem Schlagzeug bestehen und die 
Musiker pro Stunde mit jewe i ls 3 DM entlohnt werden. Zum 
Fest 1968 hatte ein Nachbar eine 2-Mann-Kapelle besorgt, die 
mit Schlagzeug, Saxophon und Akkordeon für den nötigen 
Schwung einzustehen hatte. 1975 spielten schließlich 2 Per
sonen zum Stundensatz von 35 DM zum Tanz auf . Gespielt wur
den die gängigen und gerade aktuellen Karnevalsschlager und 

Schunkellieder. Neben dem vereinbarten Honorar erhielten die 
Musiker am Festabend einige Biermarken und je ein Essen . 
Auch zum traditionellen Damenkaffee sm Mittwoch spielte 1974 

Musik ,und in der Pflichtversammlung 1975 äußerte man die Ab
sicht, ebenfalls zum Kaffeetrinken der Nachbarinnen für ei
nen "MUSikus" Sor ge zu tragen . 

Nachdem vom gemeinsamen Mahl schon zu Anfang der 50er Jahre 
Abstand genommen worden war, wählten die Nachbarn, wenn sie 
überhaupt zu eBsen gedachten, aus eigenem Ermessen zeitp~t 
des Mahls und Art der angebotenen Gerichte. Getrunken wurde 
von den Männern vornehmlich Bier, von den Damen vielfach 
Wein, aber auch Schnaps und Likör ("Aufgesetzter") zähltefl 

zu den Getränken, die gegen Einlösung der Biermarken zU er' 
halten waren . Im Ubrigen konnte mit den Biermarken auch je' 
de andere Ware erworben werden, wie z.B. Schokolade, Rauch' 
waren etc. 
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Angeregt durch die Festgestaltung einer Ahauser Vereinigung , 
deren Mitglied er war, führte der Nachbarschaftsvorsltzende 
die in den ersten Jahren auftretende Festfigur des Prinzen 
Karneval ein, die er zunächst selbst darstellte. Auch der in 
der Einladung 1953 auftauchende "Elferrat" geht auf ihn zu
rUCk. Die führende Position, die Prinz Karneval innehatte, 
Zeigt anschaulich die Festschilderung des Jahres 1950, die 
angibt, daß Prinz Bernd I. die Nachbarn im "Alten Haus" (Lo
kal) antreten ließ, im Festlokal eine Rede "an seine Unter
tanen lt h1 lt e und Orden verlieh , wobei ihm selbst ebenfalls 
eine de t rar ige Auszeichnung verehrt wurde. Im folgenden Jahr 
hCSren wi d r davon, daß der alte Prinz das Zepter im Verlauf 

e
1
s Essens seinem Nachfolger (Rudi I.) Ubergab. Da der Vor

s tzende 1953 
1 

verhindert war, dem Fest beizuwohnen, übernahm 
e n and 
f erer Nachbar die Rolle des Karnevalsprinzen , der zur 

Olgenden F i 195 e er nicht auftrat, doch tuhrte Prinz Bernhard 
5 erneut die Nachbarn zum Festlokal. Seit diesem Zeit

PpUtikt zählt die Figur des Prinz Karneval nicht mehr zum Fest
ersonal d er nachbarschaftlichen Fastnacht. 

KOnkret es über die Gestaltung der Feier geben die Quellen 
ZunäChst e nicht preis, erst für ca. die letzten 10 Jahre 1st 
s mCSgllch, Verlauf und Inhalte der Veranstaltung darzustel

len, di 
und e in den ·50er Jahren durch Büttenreden, Lledvorträge 
d Tanz charakterisiert sind. Aus der Zeit der ersten Jahre 
es NeUb 1 t eg nns liegt der Text eines fastnachtlichen Wortbei-
ragS vo für r, der überwi~gend in radebrechendem - damals aber 

Ve derartige Gelegenheiten beliebtem - Deutsch und kurzen 
rsen verschiedene mehr oder minder platte Begriffszuord-

nungen bringt . Einige von ihnen dUrften dem wohl noch fri
SChen Eindruck 
ben sein : des jUngst überstandenen Krieges zuzuschrei-

h~~e sich Appel fällt vom Pferd, wie sich Pflaume 
... allt zur Erd 

b
SOl fällt Kasmnsd sich auf Schnuut, wenn Kanone 

itzen tut 
Ubergeschri~ben: Dem Krieg." 
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Zur Feier 1958 verfaBte man e ine ftinfseitige, im Zeitungs
stil aufgemachte bunte Sammlung scherzhafter Kurzinformatio
nen, Angebote, Suchannoncen u.ä. unter dem Titel "Neueste 
Nachrichten aus der Nachbarschaft Coesfelder Straße I 'Dodeß 
End' ", die gegen ein geringes Entgeld den Nachbarn ausgege
ben wurden. Darin sahen sich die Mitglieder, wie in derarti

l 

gen "Bierzeitungen" nicht ungewöhnlich, mit t a tsächl i chen 
oder erdichteten Vorkommnissen, Eigenarten, Tätigkeiten und 

Angewohnheiten konfrontiert und mehr oder minder humorvoll 
aufs Korn genommen. Im übrigen bedeutete die scherzhafte 
Verspottung der Nachbarn in dieser "Zeitung" durchaus keine 
programmatische Einzelleistung, sondern gewann z.B. in eben' 
so oder ähnlich betitelten Beiträgen oftmals als ein nicht 
unwesentliches Festelement Gewicht, dem bisweilen auch RUge' 
charakter eignete: 

"Seit dem die Familie (X) nicht mehr in der Nachb8
l
r -

schaft wohnt , is t die Unfallquote auf der Coesfe I , 

der Straße ganz rapide in die Höhe gegangen. Inne~ 
halb kUrzester Ze it ereigneten sich 2 Unfälle. M8X) 
kann feststellen, daß das überwachende Auge (von 
nicht mehr hier ist. Es wird fUr unsere Nachbar~ 
s chaft s chwer sein, in diesem Jahre einen geeignde~ 
ten Mann zu finden, dem wir den Fensterkuckeror e 
verleihen können ." 

In 1972 wurde das aktuelle Ereignis der bevorstehenden 011': 
plschen Spiele zum Anlaß genommen, in Form einer "Reportage 

einige männliche Nachbarn als "olympiaverdächtige sportlet\llr!t 
vorzustellen." Es sind nicht allein rein verbale Beiträge dS' 
persiflierende Anspielungen und Witze (deren Persona l mit 
betroffenen Nachbarn lediglich den Namen gemein hat), diS , 

~e ' einzelne Nachbarn zur Zielscheibe scherzhaften spotts maC ,-
sondern auch Gesangseinlagen, die auf diese Weise zurFeStg 

staltung beitragen. So gab man 1967 und 1975 zu den Klänge;. 
zeiner imitierten Or gel in 35 bzw. 26 selbstgedi chteten, 

d u ztJID 
rUgenden Vierzeilern einige Geschichten vom "Daten En 
Besten: 
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"Denn Kinder wurden geboren und ein Haus aufgebaut 
und ein junges Paar das wurde getraut. 

Doch bei diesem Paar sind die Schotten immer dicht 
warum. und weshalb das wissen wir nicht" (1975). 

Darüber hi naus begegnen verschiedentlich vom Festausschuß 
Vorgenomm V ene erleihungen von Ehrenzeichen die mit ihren 
parodisti h ' s c -individuellen Namen vielfach den Grund der Aus
zeichnung d h 
( urc charakterisierende Andeutungen manifestieren 
z . B. "Qua 1 ss erorden", "HungerkUnstlerorden" ) . Weiter erwarb 

man ZUr H b 
196 e ung der fastnachtlichen Ausge.lassenheit bspw. 

3 im Hand 1 • e au~ Kosten der Nachbarschaftskasse KostUmie
rungSattrib t 
stil u e wie Orden und Brille und verlieh in einer 
• i ieierten "Urkunde" dem ehemaligen 2.Vorsitzenden "für 
e ne jahrel 

aUf angen treuen Verdienste, die er sich durch seine 
OPfernde Tätigkeit beim Wiederaufbau der Nachbarschaft 

erworben hat d ' , Kl ' en Loat t andere dat men maken' - Orden 11 . 
asse Vom t 

ma s eenernen Paohl mit Brille und Deckel", wobei 
n diesen Akt i no h n der Erwartung vollzog, "daß der Träger 
C Viele J h 

ist ( ... " are im stillen für unsere Nachbarschaft tätig 
"Eh ). Hier kommt ganz deutlich der RUgecharakter der 

l'Ung" zum. A d 1966 us ruck. Spektakulär geehrt wurde zudem in 
und lein als städt . Pflastermeister tätig gewesener Nachbar 
Kli hm während des Festes "der goldene Pflasterhammer mit 

nker ll dedi der S ziert. Zugleich ersetzte man die Bezeichnung 
traBt> i Nam ' n der er wohnte, durch ein Straßenschild seines 

ens Da V 
gr f . s orfalls nahm sich die Lokalpresse durch foto-

a iach illustrierte Kurzberichte an . 
Nicht all 
aUf d e Darbietungen des Festausschusses beziehen sich 

ie Nachb braCht a rschaft oder einzelne Mitglieder. Ab und an 
en Auss h ß Spru h c u angehörige zudem allgemein kursierende 

C e und W gehen ortspiele vor: "Warum denn gle i ch in die Luft 
~ , greife lieber zum BH, entschuldigung, zu HB~ KurzeUig 
(Über e Unterhaltung versuchte man ferner durch Vorträge 

die Frauen ) und die Ehe insbesondere , "Starvorstellung" 
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(1973), einer. 

Parodie eines 

eigens herbeibemUhten BUttenredner (1959), die 
als Maria Callas kostUmierten Nachbarn (1967), 

Liedeinlagen sowie verschiedene Sketche: zu schaffen. Ein 
weiteres Prcgrammingredienz bildete der sog. Prominenten
tanz,32) von dessen Einrichtung wir aus den Jahren 1973 und 

1974 wissen. 

Manche der den Nachbarn offerierten Unterhaltungsbeiträge ~8; 
ben eine politische, insbesondere kommunalpolitische TendenZ ' 
Durch persiflierende Kommentierung politischer Sachverhalte 
bzw. obrigkeitlichen Verhaltens wird dort des öfteren ein 
RUgecharakter derartiger Beiträge evident. Ganz deutlich 
wird dies bei der Textvorschlagsliste ("Tips fUr Straßenke~'" 
rer"), die einem Dialog zweier "Straßenkehrer" über NachbsI'" 
schaft und Stadt Ahaus Fastnacht 1969 zugrunde gelegt wurde. 
So heißt es dort u.a. : 

"In anderen Orten werden Häuser abgebrochen, damit 
die Straße breiter wird. In Ahaus wird ganzer 
Straßenzug abgebrochen und dafür eine SackgasSe 
gebaut." 

"Beförderungen bei der Stadt. nur Oberamtmänner u· 
Räte. Warum nicht auch Pflasterersekretärobermei-
ster oder Kanalleitungsreinigungsoberassistent
meister. Das Pferd, welches den Hafer haben muß, 
bekommt es nicht." 

Unmut über die bundespolitische 
1973 im Vorspann eines verbalen 
die Nachbarschaft Luft: 

Entwi cklung machte sich 
"kleinen Streifzuges " durcll 

"Im J ahre des Heils 1973 . als in Bonn de r Brand 
ausgebrochen war und der Außenmini.ster Scheel 
war, als die führenden Männer Heinrich hießen 
(Ministerpräsident Heinrich Kühn, Landesopposi
tionsfUhrer Heinrich Köppler, Bischof Heinrich

ß Tenhumberg, ( ... ) haben wir uns im FestausschUk'" 
entschlossen, in diesem Jahre auf eine Rundfunn", 
sendung zu verzichten. oia wir uns das aus finB 

ziellen und politischen GrUnden (Linksrutsch) 
nicht mehr erlauben können." 

Uberaus häufig treten Beiträge zum Teil derben erotischen 
Inhalts 1n Erscheinung, die durch mehr oder minder wahllose 
Reze~tlon von Nachbarnamen auffallen. Es handelt sich hiRr 
VOr 811e~ um i ~ rp ne Wortbelträ~e bellpbiger Form: 

"(X) und (Y) unterhalten sich über Austern und 
(X) sagt: 'Weißt Du auch (Y), daß Austern un
erhBhrt ~ut fUr die männliche Potenz sind?' 
Na, so wirkungsvoll sind sie nun wieder nicht, 
sagt (Y). Gestern abend habe ich ein Dutzend 
gegessen und nur sieben haben gewirkt " 

"Hier ein Tip tUr allp: Falls sie Ihre Frau Ge
mahlin gerade mal nicht zur Hand hab~n, eine 
gut ausg~baute Freundin tuts auch." 

WelChe bi 1 sweilen herausragende Rolle erotis('.he BezUge soie-
en, erw i besen bspw. die 2~ "Bekanntmachungen aus der Nach-
arSchaft" 1975. von denen zumindest 11 erotisch b~stimmt 

"'aren d . 
o er eine erotische Komponente aufwiesen. 

Der Festausschuß, der als Entertainer der Nachbarn ~Ur alle 
Unterhalt ungsdarbietungen verantwortlich zei~hnet, nimmt 
Sich im übrigen als Kollektiv von der sGherzhaften Selbstbe-
8~Httelung nicht aus. 1974 trat er als Grupoe zum Beispiel 
d.adurch 1 d n den Vordergrund , daß sich mehrere seiner Mitglie-
er auf . 

L geSChmückten Fahrrädern und mit selbstverfaBten 
1edtexten, die zur Melodie von "Herrn Pastor sien Kaouh" zu 

reZ1tie d ren waren, den Nachbarn präsentierten. Die Leistungen 
es Fest Li ausschusses ersch6pften sich niGht in Wort- oder 
edV"ort ä bi r gen bzw. kleinen Sketches. 1967 führte man eine 

n s heute beibehaltene KostUmprämierung ein, die von einem 
schbarli h teen "Preisgericht", das die ausgegebenen Stimmzet
&1 aus 

t ZUWerten hatte, vollzo~en wurde und dip so ermittel-
hen NaChbarn mit Ehrenoreisen bedachte (z.B. 19696 Frottier

andtUch Ce er. GaSfeuerzeug). Wurde zunächst hinsichtlich des 
tchlecht 

~e s undifferenziert orämip.rt. so ging man nach eini-
~ n Jahren dazu Uber, zWisch~n den KostUmen der "Damen" und 
Herren" ZU unterSCheiden, sie separat zu beurt~ ilen und aus-
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zuzelchnen. Die Präsente entstammten in der Regel dem Be
kleldungsgeschäft eines Nachbarn. 

Weitere Veranstaltungen, in denen nun alle Nachbarn Preise 
erhielten, bildeten eine seit 1968 bekannte Warenlotterle 
("Tombola") 80wle ein schriftliches Fragesplel ("Quiz"), 
das seit 1970 bis 1974 ununterbrochen zum Festprogramm zähl~ 
tee Die Präsente stifteten Nachbarn. Man erwarb zudem eine 
Anzahl Artikel auf Kosten der gemeinsamen Kasse. Wer in der 
Tombola das große Los gezogen hatte oder aus dem Quiz sieg' 
reich hervorgegangen war, besaß damit nicht zwangsläufig An~ 
spruch auf den wertvollsten Gewinn. Der "Vorteil" des Sie
gers bestand lediglich darin, sich zuerst einen der verpaok' 
ten Preise auswählen zu dUrten, so daß auch weniger erfolg
reiche Nachbarn noch durchaus die Chance besaßen, bessere 
Gewinne nach Hause zu tragen. Mit diesem Modus blieb die 
Spannung bis zuletzt erhalten. Während die Tombola auf LoS
nummern basierte, grUndete sich das Quiz auf hektografierte 
Fragebogen, die zunächst vornehmlich auf den bekannten Be
reich der Nachbarschaft abhoben. Seit 1972 hatten die Nacb-
barn dann vor allem Fragen allgemeinbildender Art zu beant
worten. Daneben enthielten die Bogen mehrfach auch ausge
sprochene Scherzfragen ("Was für Haare hatten die alten 
Wikinger? a) graue, b) blonde, c) dunkle"). Alle Fragen 

" wurden als geschlossene Fragen, d.h. mit beigegebenen Alte 
nativantworten formuliert und nach einem "Punktsystem" aUs

gewertet. 
;\' 

Stand voraufgehend allein die Art der Festgestaltung im ~ 
telpunkt des Interesses, so soll nun auf der Grundlage 

d" greifbarer Programmfolgen der 70er Jahre eine kurze Scbi1 

rung des Ablaufs der abendlichen Feier folgen. 

Nach Eintreffen der Nachbarn 
die Begrüßung der Mitglieder 
die Ausgaben der Biermarken, 

im Festlokal erfolgte 
durch den Präsidenten, 
Stimmzettel, Fragebogen, L08-

• 
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nummern, Liedtexte o.ä. anschloß . Anschließend kassierte man 
das Eintrittsgeld der Jugendlichen. Zwischen den nun vom 
Feataua h ß Be u inszenierten Unterhaltungsbeiträgen gliederten 
Tanz und M t usik das Programm. Die Feier selbst endete in den 
rUhen Morgenstunden. 

Mit der b 1 a end ichen Feier war indes das Fastnachtsfest nicht 
Bbgeschl 
f ossen. Bereits vor dem Krieg versammelten sich am 
Olgenden Tag erneut Nachbarn, doch handelte es sich dabei 

WOhl vOrwi 
l egend um Junggesellen, die auf eigene Initiative 
uSBlDmenfa d d n en, institutionalisierter Festbestandteil war 
BS morgendli h aUf c e Treffen jedenfalls nicht. Erst die Wieder-

h_ nahme der Feier nach dem Kriege weitete diese auf Dämmer
-.d F!"Üh h dur - 8C oppen ("Herrensitzung", "Nachfeier") aus, der nun 
gle~::ehend bis heute jeweils 1m Festlokal Platz griff. Ob-
d die Fastnachtse1nladung des Jahres 1951 zum Besuch 

8S Früh h 
de t sc oppens auch und gerade die Nachbarinnen auffor

r e bli ~ännl' eb die Zusammenkunft bis zur Gegenwart auf die 
aWoi ichen Mitglieder beschränkt. Die Kosten der dabei kon

erten Get ~er ränke hatten die jetzt unkostUmierten Teilneh-
Mun nur partiell in Gestalt restlicher Biermarken oder barer 

Ze ZU begleichen ein Teil wurde mittels eines Zuschusses 
aus der t 

wes gemeinsamen Kasse gedeckt . 1950 bestand die den An-
enden k Sehn onzedierte "Spende" in der Freigabe eines Liters 

dUr :PS, seit Ende der 60er Jahre vornehmlich in einer 
w1 C sChnittllchen Summe von ca. 90,-- DM. Nicht selten er

esen sich 
den V auch einzelne Mitglieder als spendabel und gaben 
Mehr-r ereBmmelten eine o'der mehrere Runden . 

... ach an.t 1 ' so wissen wir, erfuhren die spezifischen Festver-
• tlJrtg tUng b en eine inhaltliche Bereicherung durch unterhal-
8 eiträ res 19 ge einzelner Nachbarn. Die Festeinladung des Jah-

53 ba tnde pw. forderte direkt dazu auf, sich zu engagieren, 
m den Mit Zen ~ gliedern, die "die besten Büttenreden oder Wit-
orbrächt den Dr en, einige Biermarken in Aussicht gestellt wur-

• ei Nachbarn gleichen Nachnamens war ein "Gedicht" ge-
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widmet , d8s ein Festausschußmitgl ied 1966 eigens zum Früh
.schoppen verfeßte und dort vortrug. 1974 versteigerte man 
die übrig gebliebenen Preise der abendlichen Feier . Auch die 
bei Gelegenheit der Abendveranstaltung 1966 geäußerte Ab
sicht, einen Nachbarn durch StraBenneubenennung scherzhaft 
zu ehren, realisierte man während des FrUhschoP?ens. Sponta~ 
nem Einfall hingegen verdankte eine Aktion ihre Verwirkli
chung, die sich 1967 quasi als Bürgerinitiative vollzog und 
auch in der Presse Niederschlag fand ("Nachbarschaft wurde 
kommunalpolitisch ft ). Da die entsprechende BehBrde dem ihr 
schon länger bekannten Wunsch der Nachbarn nach einem ge
kennzeichneten Fußgängerüberweg nicht Rechnung trug , legte 
man aus eigener Initiative zwar scherzhaft, aber unmißver
ständlich einen solchen aus Sägemehl an, damit griff also, 
um mit K. S. Kramer zu sprechen, eine "spontanrUge"3~ ) Platt 
Spontaner Reaktion fiel en ferner zu Anfang der 50er Jahre 
die Krawatten der zum Frühschoppen versammelten Nachbarn z~ 
Opfer, die, abgeschnitten, bis zur Gegenwart das ober~ Ende 
der Stange der Nachbarschaftsfahne zieren . Der Akt konnte 
jedoch, da den meisten Teilnehmern nicht genehm, keine neue 
Tradition initiieren, obgleich ab und an versucht wurde, 1~ 
zu wiederholen. Schließlich bildete der Frühschoppen auch 
den Rahmen einer Auszeichnung des Geschäf tsführers, dem fur 
seine "17jährige Tätigkeit als Kassiere r und Schriftführer~ 
1966 eine ftWohnzimmerubr" verehrt wurde. 

.ob Von der Mitteler expressls verbis ausgeschlossen wurden n 
Maßgabe der Einladungen 1955, 1956 und 1958 die JugendliChen 
"unter 21 Jahren". Dementsprechend äußerten 1m Verlauf des 
FrUhschoppens 1967 einige Mitglieder den \runsch, die M6g1id"" 

kelt des Besuchs Jugendlicher zukUnftig, "wie 1n früheren t.· Jahren", aufzuheben. Grund der beschlossenen wie beantrag 
Regelung war m~glicherwe18e die reBpektlo~Haltung einiger 
junger Leute gegenüber älteren Mitgl iedern (11). Der biSher 
fUr die Nachfeier der Männer allgemein verwendete Begriff 
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Frühschoppen trifft keine Aussage Uber den wirklichen zeit
liChen Umfang der Geselligkeit. Wir wissen, daß man vielmehr 
bis 1n die Nachmlttagastunden 1m Festlokal zusammensaß und 
anschließend unter Mitnahme der Fahne zum "Alten Haus" wei
terzog, Wo nun noch einige Stunden gemeinsam verbracht wur
den. Bedauerlicherweise geben die Quellen über die Beteili
gung Sm FrUhschoppen kaum Auskunft. Wir erfahren lediglich 
sporadiach von einem ansprechenden Besuch der Nachfeier tur 
1966, 1967, 1968 und 1971. Dagegen machte man mich im Zuge 
der Betragungen vereinzelt auf eine immer mehr nachlassende 
Teilnahme aufmerksam (5, 11), wobei ein Informant (5) das 
Motiv dieser Entwicklung in der Vielfalt der Berufe zu er
kennen glaUbte, die es erschwerten, fUr das Treffen am Dien
stag Urlaub zu erhalten. Es dUrfte jedoch nicht abwegig aeln, 
in di@sem Zusammenhang auch im Verlust eines Arbeitstages 
ein z k ug rättiges Motiv zu vermuten. Der Geschär tsfUhr@r 
tp.llt 
A e mit (5.2.79), der Dienstag werde bei ca. 60 ~ als 
rbeitstag _ zugunsten der Nachbarschaftsfastnachtsfestlich

keit - geopfert. 

Mtt d 1 em Frauenkaffeetrinken am Mittwoch endet die fastnacht-

h
iehe Geselligkeit von der wir in dieser Form erstmals 1949 
tsre ' 

n. Damals hatte man zwar von einem Fastnachtsfest Ab
stand genommen, den Nachbarinnen jedoch ein eigenes Treffen 
Zugestanden; als Feststätte diente dabei das Alte Haus, wo 
'~hU d b e Frauen nachmittags um 15.30 Uhr zusammenfanden un 
ei Kaffee, Kuchen und Liktsr vergnügten. "Zur Abwechslung 

Wurden A d auch einige lustige Verse vorgetragen." Gegen ben 
erScht 
tall enen dann die männlichen Mitgli~der und nahmen eben-
" S an der festli chen Zusammenkunft teil. Man hatte Musik 
aUfgetrieben" und konnte nun auch tanzen. Die Folge dieser 

ersten 
k gemeinsamen Nachkriegsfeier waren unerwartet hohe 
Osten S h j 11 

3 . 0 mußten die einzelnen Familien schließlic ewe 8 
.50 IlI! zahlen, um die Schulden zu begleichen . Spenden ver

SChied 
ener GeSChäftsleute der Nachbarschaft bildetendabei 
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eine nicht unerhebliche Hilfe . Das nächste Kaffeetrlnken der 
Frauen wird als deren Fastnachtsfeier 1953 greifbar, 1954 
vo. SchrlftfUhrer ausdrücklich "zur Nachahmung 1m nächsten 
Jahr empfohlen" und seit dieser Zelt kontinuierlich bis heU~ 
te jeweils an dem dem Fest folgenden Mlttwochnachmlttag 
durehgeführt . Ort des Beisammenseins war bis zum Jahre 1911 

das schon mehrfach erwähnte Caf6 des Vorsitzenden, seit de5~ 
sen Aufgabe man das zur abendlichen Feier benutzte Festlo~81 
1n Anspruch nahm . Neben Kaffee und Kuchen wurden LlkHr oder 
Wein verzehrt. Am Abend nahmen die Nachbarinnen n8ch wunscb 

noch ein warmes Gericht zu sich. Nach Ausweis fotografiSCher 
i 'Quellen erschien man 1m allgemeinen ohne besondere Kosttla 

rungs8ttribute, während Raum und Kaffeetafel mit Luftschl8ß~ 
gen, Girlanden und Kerzen dekoriert waren . Man schunkelte, 
sang Lieder und unterhielt sich. Der Initiative insbesonde~ 
der jUnge ren Nachbarin, die bereits mit ihrem Besuch der 
Pfllchtversammlung 1974 neue Akzente setzte und in der Fol~~ 
zeit mehrfach durch ungewöhnliches Engagement auffiel, ist 

, i et 
es zu verdanken, daß sich der Frauenkaffee mit der Nach~e 
1974 wandelte . Gemeinsam mit weiteren jUngeren Nachbarinneß 

ge
hatte sie sieh dem Festausschuß unterstützend zur Seite 
stellt und Uberdies zur Organisation der ebenfalls von ihr 
angeregten Sommerveranstaltung gleichen Jahres beigetr8geß~ 
In der folgenden Pfl ichtversammlung wählten sie die Nachb8 

als eine von drei weibl ichen Mit~l iedern in den Festaus-
~ iJl' 

s chuß. Daß der Einsatz einiger jUngerer Frauen Eindruck \l~ 
terließ, erwies sich im Zuge der Intervip.ws : Mehrfach ste

111 
te man deren besondere Aktivität lobend heraus (1, 2, " ~ 
12). Vom Kaffeetrinken 1974 wurde berichtet. daß eS bei J ,~ 
und Alt großen Anklang gefunden und den gewohnten Rahmen g 

elBal 
s~rengt habe. Im Gegensatz zu frUheren Jahren habe die i; 

sogar die zur Bestreitung der Feier nötige f inanzielle L6",t 
1/0rl ' stung der Teilnehmerinnen, die ~ewöhnlich einige Tage 

evon einer Nachbarin aufgeholt wird, "ohne Meckern" eing 
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fordert werden können . Zur Feier selbst habe man Tonband und 
SChallplatten eingesetzt, jUnge re Nachbarinnen hätten etwas 
"Vorgeführt" und es sei gekegelt worden (1, ~, 4). Entge~en 
des biSher Ublichen Ablaufs der Kaffeetrinken fanden sich 
abends ebenfalls Nachbarn im Festlokal ein, und man nahm die 
Cele~enheit wahr, nun auch zu tanzen. Ein Befragter (2) be
riChtete, Nachbarinnen hätten den eintreffenden männl i chen 
Mitgliedern die Schuhe geputzt, wofilr dip.se jeweils eine 
Gelds pende ~egeben hätten. Erst gegen 24.00 Uhr endete die-
;er mOdifiZierte Frauenkaftee und man vermerkte anerkennend 
13), Sogar ältere Nachbarinnen hätten entgegen aller Ge-

JPtlo~enheit jener Nachfei~r bis zum Schluß beigewohnt. Im 
ahr da f r rau wurde in der Pflichtversammlung beschlossen, zum 

Erauenkaffee, wenn möglich, einen Musiker zu engagieren. 
ratrnals t erSchien jetzt auch in der allen Nachbarn zuge-

:n:llten Festeinladung der Hinweis auf das mittwöchliche 
rnenkaffeetrinken". Es sei an dieser Stelle festgestellt, 

das die i 
11 n den vorliegenden schriftlichen Quellen recht spär-

ch aUftauchenden Notizen zum Frauenkaffee sinnfällig die 
dUrChweg maskuline Bestimmung nachbarschaftlichen Lebens 
Ze1gen. 

Die ti 
• h nanziellen Lasten der Nachfeier trafen wie beim Früh
c 0P'Pen i 1 n cht in vollem Ausmaß die Beteiligten. Sie wurden 

gm Gegenteil inSOfern von der Gesamtnachbarschaft mitgetra
an, al 

a s man den Frauen einen namhaften Zuschuß aus der Kas-
e gewäh t 

~1 r e. Verschiedene Nachbarn (2, 8, 10, 11, 13) ver-
d esen auf einen Anstieg der Initiativen im Festbere i ch in 

eil let t 
di z en Jahren. Hinsichtlich des Fastnachts/estes habe 

e KostUmi " t ger erung deutlich zugenommen und man selbst gu 
eiert" E Gl . in Nachbar ( 3) äußerte, daß heute die Runde ei- h . 

ein. . geSinnter mittleren und ,1Ungeren Alters größer sei, 
ca. :lld;rer (2) gab den interessanten Hinweis, daß "vor 
Btat' Jahren" aus Interessenlosigkeit beinahe kein Fest 

tgetunden habe, mit dem Eintritt eines Zuzüglers jedoch 
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ein Aufschwung eingetreten sei. Diffe renzierte Meinun ~nn 
traten zu Tage , als es galt, die Existenz einer notentiellen 
Cliquenbildung am "Kernevalsabend", an dem sich übrigens lt . 
Geschäftsführer fast alle "duzen", zu eruieren . Man hielt 
nachbarliche "KlUbchen" sowohl für existent, eIs auch fUr 
nicht vorhanden . 

Weitere Veranstaltungen 

Trat mit der f8stnachtlichen Nachbarschaftsfeier das bisher 
in Ereinzige gemeinsame und regelmäßig durchgefUhrte Fest 

scheinung, so fand vornehmlich in den letzten Jahren nach~ 
berliche Gesel l i gkeit auch in festlichen ZusammenkUnft~n 
während des Sommers ihren Ausdruck . Eine derartige Veran
staltung ("Sommerfest") fand den Quellen nach erstmalS i~ 
Juni 1938 statt und verwirklichte so die Anregung ein~8 Mit; 
~lieds. das im Zuge der Pfl ichtversammlun~ ~lei~hen JahreS 
die "Abhal tung eines Sommerausflugs fUr alle Nachbarn" VO 

r-
,

geschla~en hatte . Ausflugsziel bildete ein~ mehrerp KilOd 

ter entfernte Wassermühle mit Restaurationsbetrieb, die . sn 
1 ,~ mittels eines Leiterwagens und nachbareigener Automobi ~ 

reichte. Dort wurde den Festteilnehmern Kaffee und Kuchen ,n-
serviert und für die Unterhaltung der Kinder Sorge getrag 

Als unterhaltsamer HBhepunkt des Unternehmens bege~et eiß 
der Vogelschießen der Mlnner, deren glücklichster SchUtze, int 

"König", sich aus dem Kreis der anwesenden Nachbarinnen e 
"KBnigin" erkor. Nach der abendlichen Rückfahrt zur stadt 

li'
setzte man zunächst im Alten Haus , anschließend im nahe ~ 
genden Schloßhotel den festllchp.n Nachmittag fort. Obg1eiC 

eine Wiederholung im folgenden Jahr allgemeines De8idera:er 
war, erfahren wir erst wieder nach dem Krieg (1949) voß 

Ub
Einrichtung eines "Sommerfestes~, das als Surrogat der 
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liChen Fastnachtsf~i~ r den Mitgliedern Festfreude vermitteln 
und innere Verbundenheit f6rdern sollte. In einer Versamm
lun~ Übertrugen die Nachbarn die Sorge um passende Festge-
8t81tun~ einer eigens gewählten "Kommission", die das Vorha
ben vor allem den Kindern gewidmet wissen wollte. Sonntags. 
zum festgesetzten Zeitpunkt, versammelten sich die Nachbarn 
sm Alten Haus, wo ein mit Maien dekoriertes Gefährt die mit
teiernden Kinder aufnahm. In Begleitung einer Kapelle aus 
den eigenen Reihen wanderte man nun zum stadtnahen Festlokal. 
Hier standen Kaffee und Kuchen zur VerfÜgung, dl~ Kinder konn
ten sich auf einer Wiese in verschiedenen Spielen (z.B. 5e11-
21ehen, Sack_ und Elerlaufen, Fußball) messen, die Erwachs~
nen bei Tanz und Musik vergnUgen. Wie schon 1938 zählte auch 
bei d1 eser Feier ein ~SchUtzenfest" zur hochgeschätzten Un-
terhaltungSmB~l iChkeit. Ganz den Festen der Brtlichen Schüt
zenver81 ne naohempfunden,paradierte man zunächst vor dem a l -
ten 193 ' 8 proklamierten KBnlgspaar, um danach dem von einem 
Nachb 8rn gefertigten Vogel mit Wurfgeschossen zu Leibe zu 
rucken und einem neuen Paar zur "Reg~ntschaft" zu verhelfen. 
~rn eUe KBnig 9 von dem eine gewisse Soendierbereitschaft 
e~artet WUrde, bedurfte jedoch in diesem Fal l der finanzi
ellen H11 
1 

festeIlung der Nachbarn da er, wie im Buch anzüg-
ich ' 

~_ vermerkt, ~au! dem Heimweg ( ... ) angeblich seinen 
ochatzk anzler (Geldb~rse) verloren hatte." Mit dem Rückzug 
ZUr St d a t fand das Fest indes keineswegs ein Ende; wi e schon 
vor d 

em Krieg kehrten die Nachbarn zuvor in ein Gasthaus ein 
- •• a en dort noch einige Stunden gemütlich beisammpn. 
Es dau t 
l~ er e 25 Jahre , bevor man während der Pflichtversamm-

erneut den Gedanken an eine Sommerveranstaltung auf
gt
r1tt

. Die entsprechende Idee stammte von der mehrfach zi
lerte 

d n jUngeren Nachbarin (4) und war bei der Eins1r.htnahme 
8S rund klä gehenden Protokollbuches entstanden. In einer vor-

renden Z 11 d tu 81 usammenkunft sprachen sich die Mitg e er r 
nen " gemeinsamen Sommerausflug" aUB, dem das schon 1949 
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beanspruchte Lokal zum Ziel gesetzt wurde. Drei Nachbarn, 
zwei Angeh~rlge des Festausschusses und die AU8flugslnltls-) 

34 
torin, sollten sich die Vorbereitung des "Junl-Malganges" 
- für den .1m übrigen "alle Faml11enangeh5rlgen unserer Nach
barschaft ab 16 Jahren" Tel1nahmeberechtlgung erhielten -
angelegen seln lassen . Die Aufgabe, einen Musiker zu besor
gen, Ubernahm eine Nachbarin aus freien StUcken. Dessen Ho
norarforderun~ sowie der Aufwand für die unterwe~s zu ver
zehrenden Alkoholika sollten der gemeinsamen Kasse, ausge
setzte Preise der der Frauen zu Last fallen. Später hielt 
man es für nBt!g, einen "vorläufigen Unkostenbeitrag von 
2,- DM je teilnehmender Familie" zu erheben, "(d)8 die Ko
sten tUr die Musik voraussichtlich h6her sind als ursprung; 
lich angenommen wurde und um ein~n kleinen Überblick übp-r 
die Teilnehmerzahl zu bekommen." Um auch bei schlechtem wet ' 

ter unbeschadet zum Ausflugsziel zu gelan~en wurde v~rein' 
" • }1' 

bart. in einem derartigen Falle einen Bus in Ans~ruch zU ne 

men . Vor Beginn des Festes erhielten alle Nachbarn eine 
od' schriftliche, über organisatorische Regelungen informiere 

Festelnladung. Ausgangspunkt des Ausflugs war wiederum daS 
Alte Haus, wo die Teilnehmer um 18.00 Uhr ZU8ammentrafp.n. 
Von dort ging es unter Mitnahme eines geschmückten, geträß6 

ketransportierenden Handwagens zu Fuß zum Festlokal, das 
über 60 Mitfeiernde aufzunehmen hatte. Mit Tanz, Musik, Urt6 

terhaltung und Alkoholverzehr verbrachte man die Stunden. 
Als herausragendes Ereignis des Abends erwiesen sich zwei 
Versteigerungen, deren Objekte (Kaffeeservice, FrUhstückS; 

korb) - Spende einiger Nachbarn _ den Betrag von 120,- DM 
erbrachten, die der Kassp. zuflossen. Eine weitere, jedOC~ 

Gealkoholische Spende wurde den Nachbarn im Rahmen dieser 
selligkeit seitens des noch amtierenden SchützenkHnigs deS 
BUrger- und JunggesellenschUtzenvereins zuteil, der der 

ty8 
Nachbarschaft angeh6rte. Nach Beendigung der Feier um e 
2.30 Uhr trat man ~er Bus den Heimweg an. 
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Während die "Verpflegung", die die Nachbarn im Verlauf der 
Wanderung verzehrten, gratis ausgegeben wurde, waren die im 
Fe8tlokal konsumierten Getränkebzw. Speisen auf eigene Kosten 
Zu erhalteu . Dieser Sachverhalt veranlaßte einen der Befrag
ten (4) zu dem anerkennenden Statement, es seien zum Fest 
die Nachbarn erschienen, "die echtes Interesse hatten und 
h1eht d1 d Da e, ie ihr eingezahltes Geld wiederholen wollten." 
J s 1974 inszenierte SommervergnUgen fand auch im folgenden 
ahr Nachf 1 t 0 ge. Man traf sich wie zuvor um 18.00 Uhr am Al-

Wen Haus. Diesmal stand allerdings die Gaststätte einer 
aChbarg in eme de als Wanderziel und Feststätte auf der Tages

ordnung b , e enso diente nun kein "Bollerwagen" der BefHrderung 
alkohol i h sc er Marschverpflegung; diese Funktion und der 
TranSPort "G h e behinderter" oblag nun einem vom Schijtzenver
ein au ag 11 e ehenen, pferdebespaMten "Pan.1ewagen". Am Fest
ort angel t wi ang • charakterisierten neben gängigen Festelementen 
~ e Tanz und Musik wiederum Versteigerungen verschiedener 
~e8tittet G 
• er egenstände die Veranstaltung, deren ErlHs eben-
oder g 

81 emeinsamen Kasse zufloß. Zur Deckung der Kosten, die 
daCh aus dem Kauf der mitgeführten Getränke, der Leihgebühr 

8 Pterd 
~ 1 egespanns und der Forderung der verpflichteten Ka-
e 1a rek t1 I Fa ru arten, diente das e1n~enommene Geld (5,- DM 
eil1e) Da v . rUber hinaus wurde wie beim Vorjahresausflug 

erfahr 
1~ en, d.h.,die Nachbarn hatten jeweils das von ihnen 
2ah~eatlokal geWÜnschte Verzehrgut aus eigener Tasche zu be
und en. Diese SOm&erveranstaltun~en auch in 1976 und 1977 
_ ait ihr die Ausweitung des nachbarschaftlichen Festka
uOlls erw 
1i ~ eisen die gegenwärtig beherrschende Rolle der Gesel-
g~e1t·Ptl Wt ege im nachbarschaftlichen Leben. 
e belDerkt 11 h ' sollte d8s Sommerfest des Jahres 1949 vornehm-
e tUr Kind da er eingerichtet werden. Eine soezifische Kin-

~rveran8taltung, die in Form eines SchUtzenfestes gestaltet 
d1e

de
, riet man 1950 ins Leben. Ort des VergnUgens bildete 

gleiChe 8tadtnahe Gaststätte wie im Jahr zuvor. Anläß-
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lieh dieser Veranstaltung entstand die mehrfach erwähnte 
Nachbarschaftsfahne. Daß dann ein Kinderfest erst wieder 
1977 stattfand, lag nach Meinung zweier Nachbarn (1, 11) 
8n der finanziellen Lage der Nachbarschaft bzw. sm m8ngeln~ 
den Einsatz der Mitglieder. Nlchtsdestowenl~er reallDierte 
die bereits ~fter zitierte novatlons- und einsatzfreudlge 
junge Nachbarin 1974 BUB Eigeninitiative ein entsprechendes 
Fest 1m eigenen Haus, das jedoch auf die Nachbarklnder der 
vorbeifUhrenden Straße beschränkt blieb. Die 1977 Inszenier' 
te Veranstaltung fand wiederum außerhalb des NaChbarschaftS' 
bereiches statt und 1st durch zahlreiche Wettspiele und ei
nen abschließenden Fackelzug charakterisiert. Wohl bis z~ 
II. Weltkrieg versammelten sich die Kinder der NachbarschB~ 
im September um den Lambertusbaum, ein mit S~argelgrUn ußd 
Fackeln dekoriertes pyramidenf6rmiges Holzgestell, in daS 
eine ausgeh8hlte, von innen her durch eine Kerze erleuchte~ 
te Runkelrtibe gestellt wurde. Kinder aller Altersgruppen ,1-
tanzten um den ftBaum ft herum, wobei verschiedenste festape 

~oP
fiache Lieder erklangen, die zum Teil mit Spielszenen ge 
pelt waren. ftIn den meisten Fällen hat\te) jede Nachbar-

~5 hOBr-schaft ihren eigenen Lambertusbaum." Mit diesen nac 
'vi der schaftlichen Kinderveranstaltungen ersch6pft sich m.· deS' 

Kreis derartiger Unternehmungen. Es bliebe hinzuzufügen, ~' 
d NB< nach Mitteilung eines jun~en Nachbarn (15), Kinder er B' 

) 
5 eiS barschaft "früher" (nach dem I!. Weltkrieg einmal au 8"" 

ner Initiative ein Fußballspiel gegen Altersgenossen der 
grenzenden Nachbarschaf t Coesfelder Straße II ausgetra(eß 
haben. 

Ub'f 
Auch die Nachbarinnen unternahmen als informelle Gruppe 
den Rahm~n der all~emeinen Feste hinaus etwas auf ei~ene 
Faust. So wurden z.B. von der Frau des Vorsitzenden AUS~ 
flugsfahrten der Damen zu L"'bensmittelwerken organisiert. , 

Anwesetl 
Neuerdings hat man Uberdies, an~ere~t von mehrQr~n 
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den 1m Zuge der nWiedereröffnungn des Alten Hauses, ein mo
natliches Kaffekränzchen der Frauen institutionalisiert, 
das dort seit September 1975 jeweils am ersten Dienstag bzw. 
Mittwoch jeden Monats nachmittags auf eigene Kosten statt
fand, inzwischen jedoch nach längeren Realisierungsabstän
den, einem Hinweis des Geschäftsführers zufolge, IIschlum
mertn• Als besondere Attraktion trat während der Feier im 
Dezember 1975 die Gestalt des hl. Nikolaus auf. Schließlich 
8011 die Einrichtung eines Stammtisches nicht unerwähnt 
bleiben, dem verschiedene Nachbarn angeh6ren und der einmal 
Wöchentlich im Alten Haus zusammenfindet. 

GUter 

Ale 8p eZifisches Gut organisierter westmUnsterländischer 
Naehb 

arschaften begegnet das Nachbarscbaftsbuch, das auch 
UUeere Nachbarschaft besitzt. Das ca. 22 cm breite und 
33 e h m ohe, 1959 fest gebundene nprotokollbuch der Nachbar-
Schaft Coestelder Straße In setzt mit der handschriftlichen 
AUfzeiChnung des im vermuteten GrUndungsjahr 1902 konzipier
ten "St atuts" ein . Bis zum Jahre 1913 folgen anschließend 
d1e j" " 

ährliche Vom gleichen Mitglied stereotyp vermerkten !1nn •• _ 
~en der Nachbarschaft anschließend im Zeitraum der 

Jahr ' 
e 1925 _ 1932 fortlaufend knappe Darlegungen der Versamm-

lungSbeschlUsse sowie geordnete Aufstellungen der Einnahmen 
und Ausgaben. Daneben finden vereinzelt Eintragungen Raum 
"'ie ci 

as Konzept einer Notnachbarzuordnung, Namen der beim 
Begräbnis nicht angetroffenen Nachbarn und wohl auch sonstiger 
"Straftäter" Die nächsten bis zu Kriegsbeginn vorliegenden 
Verm • 

erke Sind generell ausführlicher formuliert und entstamm-
~en Wie bereits 1925 der Feder mehrerer Verfasser. Neben den 
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überwiegend konkreten Informationen tiber die PfllchtverS8mm~ 
lungen und den Ublichen, allerdings meist weniger spezifi
zierten Rechnungslegungen sind mehr oder minder präzise, viel' 

fach lediglich atlmmungsschildernde Festml ttel1ungen greifbar. 

Seit dem Jahre der Nachbarschaftsneutormlerung (1949) bis z~ 
gegenwärtigen Zeitpunkt zeichnet alle1n der Geschäftsführer 
fUr den Buchinhalt verantwortlich. Außer der Darstellung der 
Versammlungsabläufe, der aktualisierten Themen und gefaBten 
Beschlüsse tauchen bis 1955 zudem Festschl1derungen auf, die 
1966 wlederaufgenommen und bis heute regelmäßig niedergelegt 
wurden, zum Teil verbunden mit kurzen Anmerkungen zur Tätig; .. ' kelt des Festausschusses. Alle Aufzeichnungen _ abgesehen 

." denen des Jahres 1949 - erscheinen bis 1959 aus8chließllcb 
bl' schlnenschriftllch, im Anschluß daran wurden die Berichte 
b' 1973 kontinuierlich mit der Hand verfaßt. Den erwähnten aue 

inhalten treten zudem in den 50er Jahren hektographierte In' 
formations schreiben , z.B. Uber VersammlungsbeschlUsse. Te~!ß 

stund Ort der Pflichtversammlung, und die Abrechnung des Fa . ' 
nachtsfestes zur Seite. überdies hat man a Exemplare der 59 

ziellen Einladungen zu Fastnachtsfeiern eingeheftet. 
. lel -Die Gruppenbezogenhelt des Sachguts wird mit den 1960 ge 

steten eigenhändigen Namenszeichnungen der Nachbarn im neu 
gebundenen Buch sinnfällig evident. Sie erscheinen darüber 

ter 
hinaus auch als Zeichen der Zustimmung und Gültigkeit UD 
den Satzungen, deren Neufassung im Original ebenfalls de~ 
Buch beiliegen. Gruppenbezogenheit äußert sich schließllcb 

deO 
auch darin, daß das Buch während der Pflichtversammlung ! 

dabEI Nachbarn vorzuliegen hat; dem Geschäftsführer dient eS 
sent als Grundlage seiner dort vorzutragenden Berichte. Nur 

seI ten klingt in den Buchaussagen der Bezug der Nachbar- r 
"dS schaft zu äußeren Gegebenheiten an. 1926 sah man wegen 

allgemeinen schlechten Finanzlage" vom Abendessen ab und 
spendete 1934 und 1935 fUr das Winterhilfswerk. Im 
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Versammlungsbericht 1940 rUckt der damalige Verfasser zu
nächst die allgemeine politische Situation ("Die WUrfel sind 
gefallen, Krieg gegen Polen gegen England und Frankrp.ich"), 
anschließend "die Pflicht der sooft bewährten Nachbarschaften" 
in den Vordergrund. bevor er Uber die Spendenaktion der Nach
barSchaft für di~ im Felde stehenden Mitgl i~der informiert. 
1961 erfahren wir v~n der Einweihung der neuen Ahauser Stadt
halle, wozu Vertreter der Nachbarschaft seitens der Stadt 
Ahaus geladen wurden. Die 11 Jahre später vollzogenen Bei
tragSerh~hungen begründete man mit dem "im laufe der ver
gangenen 8 Jahre erfolgten verschiedene(n) Preiserh~hungen." 
Des ~fteren wird fUr die seit 1974 greifbare Aktivität jun
ger NaChbarinnen, die der Nachbargemeinde WUllen entstamm-
ten di , e scherzhaft-anspielende Umschreibung "WUlln'ske Wind" 
greifbar. Die geläufige Ortsneckerei, Titel der "Hsuszeit
Schritt des Klein-K~lner Karnevals". geht auf eine alte in 

h
den 

30er Jahren abgebrannte WUllener Windmühle zuruck36~ und 
abt in h unserem Zusammenhang auf fastnachtliche Ausgelassen-
eit und Engagement ab • 

Neben d em Protokollbuch das zweifelsfrei als bedeutendstes 
Sach ' 

gut gelten darf, besitzt die Nachbarschaft eine umfang
reich A R e kte, in die der Geschäftsführer Exemplare seiner 

b
undschrelben, Abrechnungslisten Rechnungsbelege, Kassen-
eri ' ~ chte, Festbeiträge Konzepte o.ä. ablegt. Der Inhalt des 

I\onvol t ' u s reicht bis in die 50er Jahre zurUck. Aus dem Jahre 
1949 hingegen datiert das "Kassabuch der Nachbarschaft Coes
felder St 
d raBe I (Doden End)" eine unscheinbare Kladde, in 
er 1 ' 

a le jährlichen Eingaben und Ausgaben Ubersichtlich ein
~etr8g 

en und letztere seit 1955 durch Unterschrift der Kas
senprUf 
d er abgezeichnet sind; über die Höhe des Kassenbestan-
es gibt ein eigenes Sparbuch Auskunft. 

1111, BeSit 
Ge Z der Nachbarscha .t't befindet sich daneben ein 

SChäftsfUhrer "angelegte(s) Bildarchiv", welches in 

vom 
Ge-
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stalt eines Ringbuches greifbar ist und Photos bzw. Zei
tungsausschnitte der Fastnachtsfeiern 1966, 1967, 1968, 1971 

und 1974 präsentiert; eine Gruppenaufnahm~ j unger männlicher 
Nachbarn datiert aus 1938 und bezieht sich auf die "Nach
feier" . 

Schließlich zählt die mehrfach zitierte Fahne zum Nachbar-
8chaftsgut. Entstanden anläßllch des 1950 durchg~fUhrten 
Kinderfestes, wird sle bekanntlich während der Pfllchtver
sammlung und Fastnachtsfeier als krawattenbestUcktes Nach
barschaftssymbol 1n Anspruch genommen; das quergestreifte, 
rot-weiße Fahnentuch trägt auf weißem Feld die Inschrift: 
Nachbarschaft Doden End. 
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Ir. Nachbarschaft "Jäge rskamp" 

Entstehung, Lage und Struktur 

La Cegensatz zur voraufgehend analvsierten Nachbarschaft 
CoeSfelder Straße I tritt in der zweiten, hier interessie
renden Nachbarscha~t Jägerskamp eine rezente Bildung in Er
sehe! nung, die sich au f der Grundlag~ der Erstbebauung eines 
an der Westlichen Stadtperipherie gelegenen Raumes !n der 
ZWeit H en ältte der 60er Jahre formierte. "Schon während des 
Baues ih rer Häuser", so vermerkt der Chronist der Nachbar-
Scha f t "1 , ieBen die zukUnf tigen Nachbarn den Wunsch erkennen, 
eine 'N h ac barschaft' zu grUnden". was ein nicht gerade unge-
~6h . 

nliches Desiderat darstellt, "da die meisten aus Nachbar-
SChaft 37) en kamen" oder von dieser soezifischen Gruppenform 
Kennt 1 n S besaBen. Wir dUrfen dabei nicht Ubersehen, daß si-
eherl! h c auch die mit dem Bau eines Eigenheimes verbundenen 
Sorge n und Schwierigkeiten eine frUhzeitlg~ Kontaktaufnahme 
4sr B"ät ~ eren Nachbarn begUnstigteni in diesem Sinne äußerten 
Sich a h uc einige Interviewpartner (3, 5, 12). Willkommener 
Anlaa , nachbarliche Initiativen zu entwickeln und sich ge-
genSeitig kennenzulernen bot die Hochzeit einer Nachbar-
tOCht ' er im April 1967 der man einen Kranz band, der abends 
~Or d ' 

em kirchlichen Trauungstermin aufgehängt wurde . Dabei 
spendi t er e das Hochzeitshaus den Nachbarn, die als Gäste 
nOCh bi 
• S in die späten Abendstunden zusammensaßen, reichlich 
~l~Ohol . Im Verlauf dieses geselligen Miteinanders traf man 
41. V 

ereinbarung sich an einem bestimmten Termin des folgen-
deIl M ' 

onate in einer nahen Gaststätte zwecks Diskussion Uber 
eine N Z aChbarschaftsgrUndung erneut zu versammeln; aus dieser 
Uesmm.. k 

-0 unft resultierte der Beschluß, "die eigentliche 
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erste Generalversammlung und GrUndungsversammlun~ sm S8m8ta~1 

dem 24. Juni 1967 abzuhalten." Damit 1st das GrUndungsd8t~ 
der Nachbarschaft Jägerakamp konkret bezeichnet. Zwischen
zeitlich nahmen drei Nachbarn ihren Auf trag wahr, eine Sat
zung zu konzipieren, die unter Zuhilfenahme verschiedener 
Aheuser Nachbarscheftsstatuten verfaßt und auf der General
versammlung verabschiedet wurde. Satzungsentsprechend er
hielt jeder Nachbar später ein Satzungsexemplar. fUr dessen 
Druck auf grUnfarbenem Papier ein als S"hrlftsetzer tätigeS 

Mitglied Sorge getragen hatte. 

Von Beginn an hatte man der Uberschaubarkelt halber der 
Nachbarschaft endgültige Grenzen gesetzt und auch späteren 
Bitten anliegender BUrger um Aufnahme nicht stattgegeben
Der Nachbarschaftsraum umfaßt den Wohnbere i ch im n~rdlichen 
TeilstUck der mi t der B 70 verbundenen Straße JägerskamP, 
dem außer des durchlaufenden Straßenteils noch drei sog · 

" Stichstraßen, d.h. nicht weiterfUhrende Zugan~sstraßen,ang 
hBren (Lageskizze, S. 155). Mit einer Ausnahme werden alle 
Häuser als reine Wohnstätten genutzt, die an den Stich8tr8~ 

i d,r 
ßen in Gestalt trauf- oder giebelständiger, mehr oder m n 
~roßvolumiger und repräsentativer Einfamilienhäuser begeg~ 
nen, während rechtsseitig der durchlaufenden Straße be in

_h' 

it' durchweg glebelständige, zweigeschossige und im Stil we 
gehend homogene Häuser die bauliche Physio~omie charakte~ 
risieren. Alle 28, im allgemeinen freilie~enden wohnhäuser 
d N der sowohl slS 
er achbarschaft um~ibt .iew~ils e in Garten, 

reiner Zier- als auch kombinierter Zier- ! Nutzgarten figO~ 
riert. Be~renzt wird die Nachbarschaft im Westen durch de~ 

b" verkehrs intensiven Adenauerring , im Osten durch die Wohn 
Nor~ 

reiche der v. Hevden-Straße. Ein Zufahrtsweg ~renzt im 
den von anschließenden mehrstBckigen Bauten ab. während deß 
schließlich im SUden vorwiegend eine weitere Stichstraße 
Abschluß set zt . 

[] 
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SCHEMATISIERTE LAGESKIZZE DER NACHBARSCHAFT 

JÄGERSKAMP 
Stand: 16.2 . 1976 

Wohnhaus [01 Bewohner aus individuellen 
GrUnden nicht Mitglieder 

Notn8chba~zuordnungen der Nachbarschaft 
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Die Verkehrsdichte innerhalb der Nachbarschaft, die trotz 
ihrer peripheren Lage nur wenige hundert Meter von der Alt~ 
stadt entfernt 1st, 1st ungeachtet des Bundesstraßenan
schlusses relativ gering und fUhrte dazu, daß Nachbarkinder 
jedweden Alters die Verkehrswege als Splelzonen betrachten
Der anliegende und neuerdings Buch von der Nachbarschaft ge ~ 
pflegte städt. Spielplatz erscheint mir demgegenüber weniger 

frequentiert . 

Getragen wlmdle Nachbarschaft von insgesamt 122 Personen 
(1.3.76), deren Zabl sich aUB dem Anteil der HaushaltsvOr
s tände, der Ehegatten, der unverheirateten Kinder ab 18 Jsh

l 

ren, der überdies dem Haushalt Angeh6renden sowie 57 mlnder~ 
jährigen Kindern ergibt . Das Durchschnlttsslter aller 65 Er; 

t" wachsenen (davon 32 männlich) betrug 45, das der 31 Hausha1 

vorstände 48 Jahre (Diagramm Nr. 1, S. 157). Sieben der 122 ,
Nachbarn waren evangelischen ' Bekenntnisses, ein Mitgl i ed g 
h6rte einer außerchristlichen Religionsgemeinschaften, eine 
Familie war konfessionslos. Alle Ubrigen Nachbarn bekannten 
sich zum katholischen Glauben. 

Im Diagramm des Anteils der Haushaltsvorstände an differen; 
zierten Berufskategorien (Diagramm Nr. 2 , S . 157) betrifft 
das Säulenmaximum mit 29 % gleichermaßen die Sparte der An; 

t,l' gestellten und Beamten. Die anteilmäßig zweite Position 
1)8 

len sich die Kategorien der Arbeiter und Rentner mit jeWe 
1lD' 

12 ,9 %, während Witwen (9,6 %) und Freie Kaufleute/Selbst 
Mi" dige (6,4 %) numerisch am geringsten repräsentiert erse ~ 

nen . Die e xakte Kenntnis der jeweiligen beruflichen stell !t 
der Nachbarn erlaubt die Feststellung, daß die NSchbsrschS 
vornehmlich durch Angeh6rige einer h6heren Sozialschicht 

Ob tllnd' charakterisiert ist. er den Kreis der Haushaltsvors te, 
hinaus standen drei Ehefr auen im Erwerbsleben (2 Angestell 
1 Arbeiterin). 27 Hauseignern traten 4 Mieter zur Seite . 

ALTERSSTRUKTUR 
DER HAUSHALTSVORSTÄND E 

Stand: 1. 3 .1976 
Diagramm Nr. 1 
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Zweck und Ziel 

Wie 1n Vere!nsstatuten Ublich, so beinhaltet auch die Sat
zung der Nachbarschaft Jägerskamp gleich zu Beginn Aussagen 
über "Wesen und Zweck": 

"Sie (die Nachbarschaft) dient dem Kennenlernen der 
Nachbarn und soll das friedliche Zusammenwohnen 
innerhalb der Nachbarscha ft fBrdern und 1n Freud 
und Leid ohne Ansehen der Person Hilfe und Schutz 
gewähren. Toleranz und Eintracht sind höchster b 
Grundsatz. ( ... ) Sie pflegt das heimatliche Braue ~ 
tum." (§ 1) 

Dabe! werd~n erneut altbekannte und nachbarschaftsspezlfl
sehe Satzungen deutlich, wobei neben der Förderung frledll~ 
eher Koexlstp.nz der Nachbarn vor allem die Hilfeleistung 
"ln Freud und Leid ohne Ansehen der Person" als geläufige 
Formulierung und AufgabensteIlung vor Augen tritt. Die be-

oesondere Situation eines beinahe synchronen Beginns ~emein 
men Wohnens und miteinander Lebens völlig verschiedener und 

großenteils einander unbekannter Menschen dUrfte zur RezeP
tion der erstgenannten Zweckangabe (~Sie dient dem Kennen
lernen ( ... ))39) geführt haben. Als Grundprinzip nachberl i -

V rchen Miteinanders gelten ~Toleranz und Eintracht~, eine e 
bindung, deren erster Teil als Ausdruck liberaler Haltung 
greifbar wird. Die zentrale Position, die nachbarlicher Hil
fe zukommen soll und zugleich eine konkretere FUllung der 
abstrakten Formel Hilfe "in Freud und Leid", indizieren en
dere Satzun~säußerungen. So wird in § 11 der "Beistand in 
Leid und Freud" als "oberstes Gebot aller Mitglieder der 

enNachbarschaft" herausgestellt, wenn er auch unmittel bar 
schließend vorwiegend auf die Notnachbarn bezogen und de~it 
das Abstraktum relativiert wird. Im folgenden Paragraphen, 
der Uber "Aufgaben der Notnachbarn" informiert, wird eine 
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detaillierte Funktionsfestlegung vermieden: Hilfe ist in al
len hilfeerfordernden Fällen zu gewähren, die man expressis 
verbis in "Krankheit, Tod, Katastrophen" ~egeben sieht 
( § 12) . OarUber hinaus soll auch der Schmuck des Hauses bei 
HOchzeiten, soweit gewUnscht, den Notnachbarn obliegen. 

SChließliCh hat Man nicht versäumt, die Pflege heimatlichen 
BraUChtums als weitere Zielvorgabe zu exponieren, ein sat
ZUngsimmanentes Postulat, das in ähnlicher Thematik bereits 
der jüngsten Satzung der Nachbarschaft Coesfelder Straße I 

inneWOhnt. Allgemein betrachtet zielen die gegebenen Zweck
angaben darauf ab, Harmonie und Verbundenheit zu~rundezule
gen. 

Beinahe alle Mitglieder, die nach den Zwecken ihrer Nachbar
°lChaft befragt wurden,fUhrten u.a. unmißverständlich Hilfe
eistung " an, die sowohl UDspezifiziert ("in Freud und Leid", 
in jeder Beziehung", "in guten und schlechten Zeiten") als 

aUch an best~te Fälle geknUpft (Sterbefälle, Krankheit, 
aber au h 1 C Pflege des Rasens, Aufsicht des Hauses des im Ur-

aUb beu dl t n ichen Nachbarn) artikuliert wurde. Daneben nann-
e man mehrfach (1, 4, 8 , 12, 13, 14) auch Ge8~lligkeit und 

vers chi d E e entlieh (1, 6, 15) KontaktaUfnahme bzw. -pflege. 
A

1n Mitglied (7) hielt das "Zus8mmengeh~ri~keitsgefUhl" fUr 
U.as wes t1 d en ichste Ziel; der fUr die schriftliche Konzeption 
er Satz 1 d ung verantwortliche Nachbar (3) motivierte die Bi -

~ung der Nachbarschaft "um sich vor allem in dem Neubauge-
uiet ' 

näher kennenzulernen Anteil zu nehmen und ( •.. ) Grenz-
streit! k • 

geiten und Streitereien" vorzubeugen. Auf die Frage 
naCh d 
11 er Bedeutungseinschätzung von Hilfeleistung und Gesel-

gke1t ~ . • 1 an~wortete die Mehrzahl der Befragten, Hilfe und Ge-
e l1gke1t ) d gehörten zusammen ein1~e (1, 7, 9, 10 gaben 
ellnoch d ' 

daß er Hilfeleistung den Vorzug . Zweimal teilte man mit. 
k ,·wenn man gesund 1st" (9) bzw. "solange man sich helfen 

alln" (2) •• 1. 
u. Geselligkeit oben anstehe. 
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Gefragt wurde schließlich nach dem Verständnis und der Be
rechtigung von Brauchtumspflege, wie sie der Nachbarschaft 
satzungsflxlert als spezifische Aufgabe zugewiesen 1st. Das 
erhaltene Antwortmaterial manifestierte die Unsicherheit der 
meisten Interviewten gegenUber dieser Forderung. Verschiede
ne Nachbarn (2, 6, 8) vermochten "nicht viel damit anzufan
gen" oder erkannten 1m Postulat "mehr schöne Worte", die 
man wahrscheinlich irgendwo aufgegriffen habe, "ohne sich 
viel dabei zu denken." Manche (4, 7, 12, 14, 15) fUhrten e1n~ 
zeIne brauchtUmIlche Handlungen an (z.B. Weggenbrlngen, Krän~ 
zen im Hochzeitersll, Malvanderung, Inszenierung eines 08te~ 
feuers), wohl um die Aktivität der Nachbarschaft 1n diesem 
Bereich zu dokumentieren. Ein Mitglied (1) sah in der reinen 
Existenz der Nachbarschaft heimatliches Brauchtum verkBrOP.ft. 
In der Beurteilung, ob Brauchtumspflege ein s?ezifischer 
Nachbarschaftsauftrag sei. legte man sich nicht immer ein~ 
deutig fest. Einige der Befragten (8, 12, 14) verneinten 
diese Frage, andere (9, 10, 13) wollten das Brauchtum erhs1' 
ten wissen, um es den Nachkommen weiterzugeben bzw. "den 
,jungen Leuten mit (zu)teilen, was frUher war." Zwei N8chbstfl 

(10, 15) galt die Tradition nachbarlicher Verhaltensmuster 
als Rechtfertigung der gestellten Aufgabe ("seit altershef 

Sitte"; "man ist eng verwurzelt ( ••. )"). Besonderes Gewicht 
muß den Antworten der Mitglieder konzediert werden, die u. 8

· 

tUr die Konzeption der Satzung verantwortlich zeichnen. ~~' 
rend einer von ihnen (7) den selbstverordneten Auftrag a18 

einen "irgendwie vernUnftigen Satz" charakterisierte. den 
man "da so hingeschrieben" habe, im Ubrigen das ganze abef 
mehr als eine Leerformel empfand, hielt der andere (3) die 

Nachbarschaft "vor allem berufen, Brauchtum zu pflegen." 
Außerdem, so wurde weiter argumentiert. trUge BrauchtumS' 
pflege "zur Annehmlichkeit des Lebens" bei. 
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Wir kB nnen somit feethalten, daß die im § 1 der Satzung aus-
gesprochene AbsIChtserklärung, heimatliches Brauchtum zu 
Pflegen, ein durchaus nicht allgemeinverständliches und in 

der Einschätzung der Interviewpartner vielfach kein beson
ders Signifikantes Programm signalisiert. 

Zur 
Wahrnehmung einer kommunalen Aufgabe, der Pflege des an 

den N 
achbarschaftsbereich grenzenden Spielplatzes erklärte 

-.kh19~ " ' b als Reaktion auf die u.a. an die lokalen Nach-
tSrSchaften gerichtete Bitte der Stadt um Ubernahme von "Pa
enschaften" :rUr dip. städt . Spielplätze bereit. 39 ) 

Mitglieder 

Um Mitgl1 d lun e der Nachbarschaft zu werden, bedarf es laut Sat-
gsaussage d Be de er Itrittserklärung und Satzungsrespektierung 

8 ZUzUgl 
tari ers, dessen Wohnstatus (Eigner oder Mieter) statu-

8ch k i 8ch e ne speZifische Verhaltensqualität der Nachbar-
aft Zei ti Mietern gen darf, denn "(z)wischen Hausei~entUmern und 

Ob! be8teht kein Unterschied" (§ 3). Wie bereits den 
gen Aus.tUh der rungen entnehmbar,stellen die Mieter aufgrund 
8ehr b h 

~.r 11 esc ränkten Mietwohnm~glichkeiten intolge der ge
e auf 1 häu. e ne Familie zugescnnittenen Wohnkonzeptionen der 
er ei 

8tand nen sehr geringen Anteil {15.3 ~) am Mitgliedsbe-
ten k der Nachbarschaft. Wer als Nachbarschaftsmit~lied ~el
gren tann, fiXiert die Satzung in Form dreier,präzis abge-

Z er K t Un.:l a egorien. Es sind dies "Familien", "Allp.instehende 
'-I Verwitw 

die i ete Personen mit eigenem Hausstand" sowie "Kinder, 
endetmhHaushalt der Eltern leben, das 21. Lebensjahr voll

aben und ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben." 
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Der vorgegebene statutarische Rahmen wurde in der Praxis 
nicht immer eingehalten: So bedarf die eindeutige Regelung 
der Beendigung der Mitgliedschaft ("durch TOd, Wegzu~, frei
willigen Austritt bzw. Entlassung" § 3) einer Relativierung, 
denn zwei an andere Stelle der Stadt verzogenen Familien 
billigte man die Zugeh~rigkelt zur Nachbarschaft auch wei
terhin zu, doch wurde 1978 festgelegt, "daß die M~gllChkel;~ 
auch beim Wegzu~ aus dem räumlichen Gebl~t der Nachbsrscha 

Jägerskamp weiterhin Mitglied dieser Nachbarschaft zu blei
ben, nur Bolange offengehalten wird, wie an dem neuen Wohn
ort keine Nachbarschaft existiert." Daß die Nachbarschaft 
sich räumlich und damit auch Boz1al nicht vergraßern will, 
fand schon voraufgehend Erwähnung . Den Grund, sich eingehen
der mit dieser Frage zu befassen, bildeten die Bitten eini
ger anschließender Bewohner der Straße um Mit~liedschaftt 
die einen Entscheid der Nachbarn, von denen sich im übri~en 
eine Vielzahl duzt, forderten. In einem voraufgehenden Rund
schreiben hatte der Vorsitzende u.a. über dieses Anliegen 
informiert und suggestiv darum gebeten, "schon jetzt einmal 

ftUber-zu überlegen, ob es sinnvoll ist, die Nachbarscha ~ 
itern· in unserer Satzung vorge~ebenen Rahmen hinaus zu erwe 
t ver-Man faßte daraufhin den bekannten Beschluß. Die selbs ßordnete Begrenzung schließt jedoch nicht aus, daß au er t8 

Nachbarkindern auch deren Altersgenossen anderer Wohngebi8 

an den speziellen Kinderfestlichkeiten der Nachbarschaft 
rden 

teilhaben k~nnen, wenn sie gerade anwesend sind. Sie WU t 

bisher nach Auskunft verschiedener Befragter (7, 11) bewußi~ 
nie ausgeschlossen. Gemäß der Satzung geh6ren bekanntliCh 

bge' elterlichen Haushalt lebende Kinder ab 21 Jahren mit s 
llwer-schlossener Berufsausbildung der Nachbarschaft als vo 1 

dre 
tige Mitglieder an. Zum Zeitpunkt der Analyse waren eS W01' 
Personen, fUr die dieses zutraf. Alle übrigen 59 Kinder Z 

ten als Familienmitglieder zur Nachbarschaft. Von diesen 
äh igen, wiederum waren 24 der Altersstufe der bis zu Zehnj r 
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25 der bis zu FUnfzehnjährigen zuzuschlagen. Die restlichen 
acht fielen in die Alterskategorie ~ als 15 Jahre. Zwei Nach
barn (1, 7), unter ihnen der Vorsitzende, plädierten dafUr, 
die Kinder "zu begeistern" bzw . sie durch die Kinderfeste in 
die Nachbarschaft zu "integrieren". In einem Rundschreiben 
des Jahres 1975 forderte der letztgenannte die Jugendlichen 
aUf, "sich zusammenzusetzen und einen Jugendrat oder Jugend
aUSschuß oder Jugendkommitee zu bilden". "Dieser Ju~endr8t 
Sollte aUS 3 oder 5 Mitgliedern bestehen und sowohl Jungen 
Wie Mädchen umfassen . " "Ich (der Vorsitzende) m6chte in Zu
kunft gern mit dem Jugendrat die Vorbereitung z.B. des Som
martestes oder des Ausfluges in die Barle oder anderen Ver
anstaltungen besprechen . "40) Die Anre~g wurde 1976 reali-
8iert. Es bildete sich sowohl ein Jugend- wie Kinderkommi
tee, die im gleichen Jahr die Veranstaltung eines "Martins
Zuges" konzipierten. Keine große Resonanz fand ein von der 
Generalversammlun~ fUr das Sommerfest 1972 angere~ter Auf-
8atz_ ("Was hat mir in der Nachbarschaft bisher am besten 
~etallen?" bzw. "Was ich in der Nachbarschaft anders (bes
Ser) machen wUrde") und Malwettbewerb (ein Thema aus der 
~aehbarschaft). Von den 16 Zehn- bis FUntzehnjährigen reich
ten lediglich 6 einen Aufsatz ein. Nicht viel beachtlicher 
erwies Sich in der Relation die Eingangsquote der Bilder. 
Von 41 Kindern malten lediglich 22 ein Bild, wobei nur 7 der 
"Arbeiten' dem h gestellten Thema entsprac en. 

Ober die Teil hm J dli h an festlichen ZusammenkUnf-t na e ugen c er 
en der erwachsenen Nachbarn li~ßen die Quellen wenig ver

lauten. Zwar hat man in drei Rundschreiben der Jahre 1969, 
'975 und 1976 explizit "auch die heranwachsenden Jugendli
Chen" Zum Karnevalsfest ~eladen doch belegen uns allein ei-
~B ". 

ildquelle BUS 1975 sowie ein verbaler Unterhaltungsbei-
~rag einer jUnge ren Nachbarin deren Beteiligung. Eine Nach
arin (15) äußerte zudem, such sm Spanferkelessen hätten 
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ältere Jugendliche teilgenommen. 

Tritt ein Zuzügler der Nachbarschaft als Mitglied bei, BO 
hat er nach Ausweis einschlägigen SChrifttums vielfach ein 
Eintrittsgeld ("Einkommenrecht") zu entrichten.

41
) Eine der

artige Forderung beinhaltet die Satzung der Nachbarschaft 
Jägerskamp nicht. Ebenso besteht m.W. keine entsprechende 
gewohnheltsrechtliche Praxis . Wenn dennoch, wie nachweisbar, 
eine Geld- oder Alkoholspende von Neumitglledern gegeben 
wird, 80 liegt dies 1m freien Ermessen des Einzelnen. Der 
Schritt zur Kontaktaufnahme mit den Zuzüglern oblie~t n8C~ 
Meinung der überwiegenden Mehrheit der Intervlewpartner der 

Nachbarschaft. 

W Motive der Mitgliedschaft der befragten Nachbarn, deren we 
aus größter Teil einen Status als Nichtmitglied in dieser 

d!ONachbarschaft fUr "unwahrscheinlich" hielt bzw. sich in 
sem Sinne äußerte und Uberdies der Nachbarschaft durchauS 
Relevanz zuerkannte, wurden des ö~teren (3, 4, 5, 8, 9, 10, 

gen" 11, 12, 14) mit der Aussage angegeben, die Mitbewohner 
dO

nenzulernen, Kontakt und Geselligkeit zu finden. Verschie 

ne Mitglieder (6, 7, 10) ließen erkennen, daß das von Kin
desbeinen an erfahrene nachbarschaftliche Leben und dessen~ 

Neo1'" positive Bewertung Grund ihres Beitritts sei. Bei zwei 
ßen" barn (11, 15) klang die Angst vor einer potentiellen Au 

"weil seiterposition an: man sei beigetreten, so der eine, te 
alle Mitglieder sind, aus geselli~en GrUnden und man m~chJ" 

hb mot.,l. 
auch nicht dumm ange~ckt werden"; der zweite Nac ar 
vierte seine Mitgliedschaft damit, daß "man ( •.. ) sich .18

be 
... 

nicht ausschließen (kt5nne).n Als weitere Beitrittsmoti.,e r 
d k "(1) (dO 

gegnen die Zustimmung zum "Nachbarscha ftsge an en lsl" 

in der Ft5rderung des "Zusammengehörigkeitsgefühls einer ~ 
iU" 

nen Gruppe in einer großen Gemeinde" und in Geselligke 

AnnenlDe pflege und Hilfeleistung erkannt wurde) sowie die 
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nachbarschaftlicher Weiterpflege lokalen Brauchtums und 
"Sorgenbehebung" im Zuge des Hausbaues (3). 

Notnachbarn 

Als tYPische nachbarschaftliche Einrichtung wird auch in der 
relativ rezenten Nachbarschaft Jägerskamp der Notnachbar 
greifbar, dessen Institutionalisierung und Aufgabenkreis 
Zwei Satzungsparagraphen (§§ 11, 12) gewidmet sind. Wir er
fahren dort zunächst von einer generellen Funktion ("Bei
stand in Leid und Freud") und gegenseitiger Zuordnung, wo
nBch außer potentiellen Mitbewohnern des Hauses "die beiden 
Nachba 

rn links und rechts" als Notnachbarn fixiert (Lage-
Skizze S ) , • 155 und deren spezifische Funktionen lediglich 
sehr abstrakt formuliert werden: in allen hilfeerfordernden 
Fl!lle 

n, die man expressis verbis mit "Krankheit, Tod, Kata-
stroPhen" (§ 12) gegeben sieht sollen die Notnachbarn eben-
So H ' 

1lf estellung leisten wie "bei freudigen Ereignissen", 
~sP~. einer Hochzeit, die ihnen auf Wunsch des Brautpaares 
4~as SchmUcken des Hauses" auferlegt; "(d)afUr gibt ihnen 
1 e feiernde Familie einen Verzehr" (§ 12). Die aussch1ieß

iChe Bindung notnachbarlicher Liebesdienste an ein direktes 
I!ilr 

sersuchen wird verneint· Auch ohne spezielle Aufforderung 
Seite . 
E ns des zugeordneten Mitgliedes sind die Notnachbarn zum 
insatz verpflichtet. Entsprechend der abstrakten Satzungs

aUSsag N e erwiesen sich die Antworten der zur Einrichtung des 

h°tnachbarn befragten Interviewpartner. Zwar stehen auch 
1er T d 

Be 0 eSfall und Hochzeit als die wohl signifikantesten 
reiche d d h notnachbarlicher Tätigkeiten im Vordergrun , oc 

ver:m1 tt ' _ . 
~ e~l die Äußerungen insgesamt den Eindruck, als bestUn-
\le nUr i 

e n sehr lockeres Übereinkommen Uber den notnachbar-
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lichen Aufgabenkstelog und keine gewohnheltarechtlich fixtet; 
te Anerkennung seiner Verrichtungen, als sei alles nicht SO 
ganz genau festgesetzt. 

Tritt ein Todesfall ein. 80 dUrften die Notnachbarn gehelten 
seln, die Ubrigen Mitglieder davon in Kenntnis zu setzen und 
sie über den Zeitpunkt des Begräbnisses und das vorhergehen~ 
de abendliche Beten in der Kirche, fUr das nicht unbedingt 
der Notnachbar einsteht, zu informieren. Darüber hinaus wird 
er, soweit gewUnscht, die in der Stadt ansässigen Angehör!' 
gen und Bekannten benachrichtigen. Falls von dem Hinterblie
benen nicht anders entschieden, stellt die Nachbarschaft aUS 
ihren Reihen sechs Sargträger, denen auch die Notnachbarn 
angehören können, die, wenn sich Mitglieder nicht schon sus 
eigenem Antrieb anbieten, fUr deren Stellung Sorge tragen. 
Es besteht keine feste Trägerregelung; Nachbarn, die beruf
lich abkömmlich sind, übernehmen die Sargtra~e. 
Ebensowenig besteht m.W. e ine obligate Ordnung bezüglich der 
zum Beerdigun~skaffee Einzuladenden. Mehrfach (2, 8, 12) 
wurde geäußert, die gesamte Nachbarschaft würde bzw. sei 

) r' zum Kaffee geladen worden, andere Interviewte (6, 9, 10 e 
bS' klärten, dies gelte für Träger und Notnachbarn. Eine Nacn 

rin (15) versicherte, die Träger erhielten wohl prinzipiell 
eine entsorechende Einladung. Den mehr oder minder deteil' 

'er" lierten Angaben der Befragten traten zuweilen unspezifiz~ 
te, pauschale Bemerkungen zur Seite: Der Notnachbar frage 
nach, was vom Trauerhaus gewünscht werde, erledige For=al i -- !, 
täten, nähme Arbeit ab, kUmme re sich um die betroffene F8~ 
1ie, unterstütze das Trauerhaus. Von einer älteren Nachbar~~ 

1 sU' (15) war zu erfahren, es gäbe außer den Notnachbarn woh 
woll" immer andere Mitglieder, die Hilfe anb~ten und leisten 

ten . Daß 1m übrigen zuvorderst ein Beerdigun~sinstitut fUr
f ' ur ' 

die im Todesfall anfallenden Notwendigkeiten einsteht, d 
te seit dem 11. Weltkrieg in Ahaus allgemein üblich sein· 
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Notnachbarliche Hilfe 8011 den Hinweisen zweier Nachbarn 
~3, 11) zufolge auch im Krankheitafalle Platz greifen. Man 

ahe darUber gesprochen, so verlautete ein Mitglied (11) 
daß ' hei einem Krankenhausaufenthalt einer Nachbarin sich die 
Nächstwohnende um die Kinder kümmert. 

Zu den Funktionen des Notnachbarn zählt überdies ein soezi
fis cher Einsatz im Falle der Hochzeit bzw. Silberhochzeit. 
Er besteht darin, sich kurze Zeit vor dem Trauungstermln 
beim B t rau paar zu erkundigen, ob ein Kranz gewünscht wird' 
'Wird di b ' 
1 es ejaht, so haben die Notnachbarn die Mitglieder in 
hren R!l ( 

v_ umen z.B. Keller, Garage) zwecks Herstellung des 
~anzea und K hm ah ranzsc uckes zu beherbergen . Während sich 

ends hei einem der Notnachbarn die Männer zusammenfinden, 
UlI aus Fi ht N c enzweigen den Kranz zu binden, fabrizieren die 
p~Chbarinnen 1m anderen Notnachbarhaus die s chmUckenden Pa-

errosen W d b d . er 0 er 0 überhaupt Nachbarn zur Hochzeit gela-
en werd d " en, Urfte wiederum dem freien Ermessen des Einzel-

nen Uberl . 
z assen ae1n. Zu einigen Hochzeiten bzw . Silberhoch-
e1ten WU d E re nachweislich die ~esamte Nachbarschaft geladen. 
inzelne Be k f ragte (1, 2, 15) wiesen zum Teil mit Einschrän-

b
Uftg 

darauf hin, daß zur Hochzeit die beiden nächsten Nach
arn ei ne Einladung erhielten. 

Voratancl 

Als a!n " 
8ta em Organ" der Nachbarschaft (§ 4) obliegt dem "Vor-

nel" b 81. ' astehend aus Vorsitzendem, Schriftführer und Kas
rar cl! 8Ch ' e GeSChäftsführung und Vertretung der Nachbar
art 

bas nach außen, wobei ihm frei steht, "(z)ur ErfUllung 
Onderer A ufgaben" Beisitzer heranzuziehen. In zweijähri-
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gem Rhythmus hat die 1n der Generalversammlung repräsentier
te Nachbarschaft den Vorstand neu zu wählen, bei dessen Mit
gliedern keine bestimmte Geschlechtszugehörlgkelt vorausge
setzt wird. Diese kBnnen, einmalig wiederwählbar , allein 
"aus triftigem Grund" ihre auch in ihrer Abwesenheit mögli
che Wahl ablehnen. Als Prinzip gilt, "daR sich möglichst al
le Mitglieder nach und nach der Vorstandsarbeit", die als 
"unentgeltlich" und "Ehrendienst" etikettiert wird, "zur 
Verfilgung stellen" (§ 5). Neben den vorstandssngehBrenden 
Nachbarn und ihren Funktionen 8011 ein eigene bestellter 
"Chronist" relevante Begebenheiten 1n einer "Chronik" nie
derlegen, die dazu dient, "späteren Generationen ein an-

itschauliches Bild vom Werdegang der Nachbarschaft" zu verm 
teIn. Soweit die Satzung s~eziell zum Nachbarschaftsorgan 
"Vorstand", Uber dessen Befugnisse und Pflichten einzelne 

SoOrdnungsbestimmungen zudem Aufschluß geben. So ist ihm zU 
• 1-standen, außer der einmal im Jahr einzuberufenden "Gener 

versammlung" auf schriftlichen Antrag von mindestens fünf 
.iNachbarn weitere ZusammenkUnfte anzusetzen (§ 6), ferner 

IUt -nem "in eine(r) unverschuldete(n) Notlage" befindlichen 
glied "den Beitrag (zu) stunden oder zeitweilig (zu) erlaS' 

~itsen" (§ 7). Schließlich wird festgesetzt , daß es seinen d 
gliedern als Nachbarschaftsrepräsentanten bei Hochzeiten un 
hohen Geburtstagen aufgegeben ist, mit einem Präsent GlUck'n 

i ze1ne wUnsche zu überbringen (§ 10). S~ezifische, an die e n 

Vorstandschargen gebundene Tätigkeiten werden mit AusnshlDe si:' 
an1f8 einer charakteristischen SchrittfUhrerfunktion nicht m l' 

Genera Diesem dürfte die in § 6 genannte Aufgabe zufallen, 
versammlungen zu protokollieren, was jedoch m. W. de fa ctO ~ 

p.nl1&ne bisher nicht realisiert wurde. Es ist in dip.sem Zusamm .· 
zu konstatieren, daß mir bei meinen Recherchen zur ArbeitAn~ 
eines Schriftführers nichts bekannt geworden ist und den o~ 

tspf forderungen dieses Amtes z.Zt . offensichtl i~h nicht en 
chen wird, ja, es wohl nicht mehr als institutionalisiert 
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gelten kann . SatzungSWidrig erweist sich daneben, daß Vor-
8itzender und Kassierer von NachbarschaftsgrUndung an bis 
zum Jahre 1973 durchgehend ihre Ämter bekleideten und erst 
auf eigene Veranlassung mit Berufung auf die Satzung ent
PfliChtet wurden. Man trat die Vereinbarung, "daß der Vor
Sitz SOwohl wie die Ka8senfUhrung alle zwei Jahre im Uhr
zeigersinn um ein Haus weiterrücken sollen ." Schon nach 
Z~eijähriger Amtsperiode der neugewählten Vorstandsmitglie
der fand die Wirksamkeit dieser Regelung ein frühes Ende. 
Erneut betraute die Generalversammlung (1975) den ehemaligen 
VorSitzenden, dessen FUh~~s- und Organisationsbefähigung 
die befragten Nachbarn durchweg herausstellten, gegen hefti
gen Widerstand seiner Ehefrau mit dem Amt des Vorsitzenden, 
niCht ohne ihm konzediert zu haben, "Nachbarn für bestimmte 
Tätigkeiten heranziehen (zu k~nnen)".42) Dementgegen wechsel
te das biSher dreimal zur VerfUgung stehende Kassiereramt 
jedesmal an einen anderen Nachbarn • 

Mit h kt e ographierten Rundschreiben, dem Kommunikationsmedium 
~ar excellence, setzt der Vorsitzende die Nachbarn Uber An-

legendes in Kenntnis. In mehreren der zahlreichen Bekannt
~achungen, Informationen und Einladungen Uber bzw . zu ver
SChiedenen Festlichkeiten und Vorhaben dominieren detail
lierte 

organisatorische Setzungen wie bspw. Funktionszuwei-
Bungen, AblaUfs?lanun~en u . dgl. Daneben finden zuweilen 
&Ur.h mehr Oder minder -kOnkrete Vorschläge und Vorstellungen 
Platz. 

Die Or 
11 ganisation der nachbarschaftlichen Unternehmungen ob-
~ egt dem VorSitzenden, der sich je nach Bedarf der Hilfe 

t On NaChbarn verSiChert denen bestimmte Aufgaben (z.B. Ge-
r~k ' 

eeinkauf, Musikverpflichtung, Vorbereitung von Spielen) 
ZUge~1 
t esen werden. Daß eine auf Eigeninitiative erfolgende 
• tkräft1 i ht ge Unterstutzung des Vorsitzenden durchaus n c 
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generelle Selbstverständlichkeit 1st, erweisen die ange
sprochene Konzession der Generalversammlung und eine glos
sierende Bemerkun~ innerhalb eines karnevalistischen Unter
haltungsbeitrages 3) mit eindrucksvoller Deutlichkeit. Im 
Zuge der Interviews informierten 2 Mitglieder (11, 12) dar
Uber, daß erst nach besonderer Aufforderung des Vorsitzen
den Hilfe geleistet werde; man habe ihn "die Arbeit ziemlich 
allelne machen l a ssen" (12); ein anderer Befragter (1) s chlug 
vor, zur Entlastung ein "VergnUgungskommltee" einzurichten· 
Darauf angesprochen versicherte mir der Vorsitzende, diese 
M~glichkelt sel bereits thematisiert worden, doch lehne msn 
einen derartigen institutionalisierten Ausschuß ab. 

Der Organisationsfunktion des Vorsitzenden tritt der sat
zungsimmanente indirekte Auftra~ an den Vorstand zur Seite, 
durch seine Angeh~rigen zu bestimmten Anlässen wie Hochzeit 
und "Jubelgeburtstage" ("75, 80, 81 , 82 usw.") mittels eines 
"kleinen Geschenkes" zu gratulieren (§ 10). Derartige Ereig~ 
nisse erfuhren nachweisbar offizielle Beachtung. Mehrfach 
(3, 5 , 6, 9, 11, 15) wurde überdies vermutet bzw. festge- . -stellt , daß ebenso einer Verlobung entsprechende AufmprkSa 

keit zuteil werde , während eine solche offiziel le Reakt ion 
wurde (1, 14); lediglich der ehemalige 

i erverstehen, daß zur Verlobung dann se n 
seil seits als Nachbarschaftsvertreter beglückwUnscht worden 

vereinzelt negiert 
Vorsitzende gab zu 

wenn zuvor eine Verlobungsanzeige bei ihm ein~egangen war· 

""Die Novationsfreudigkeit dieses Nachbarn soll hier nicht 
,«ein" 

erwähnt bleiben. So regte er bspw. an, zur Advents- und .nachtszeit eine mit Lichterketten dekorierte Fichte an ze 
1st 

tralerStelle im Nachbarschaftsbereich aufzustellen. Ihm 
ferner ein Spanferkelessen zu danken, das inzwischen seinen 

hat. 
festen Platz 1m nachbarschaftlichen Festkanon gefunden .. -
Überdies erscheint er als Initiator eines bisher zweimal 

die 
läßlich einer Geburt inszenierten "Weggenbringens". AIS 
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Ahauser Stadtverwaltung den Nachbarn 1971 einp.n tur viele 
inakzeptablen Erschließungskostenbescheid zustellte, war es 
gemeinsam mit einem weiter en führenden Mitglied wiederum der 
Vorsitzende, der sich einsetzte und erfolgreich Einspruch 
erhob . Auch in anderen Anliegen engagierte er sich und ver
trat die Nachbarschaft nach außen. Erinnert sei schließlich 
daran, daß die bis zur Gegenwart unveränderte Satzung u.a. 
aUch auf diesen Nachbarn zurückgeht. Der im zeitlichen Ab
laUf zweite Nachbarschaftsvorsitzende sorgte fUr den Ankauf 
des nachbarschaftseigenen Zeltes, worauf später noch näher 
eingegangen wird. Wie wenig Sympathie die 1973 geschlossene 
Regelung des kontinuie rlichen Vorsitzendenwechsels fand und 
für Wie befähigt man den ersten Vorsitzenden einschätzt, 
SChlug sich in einem karnevalistischen Textbeitrag sinnfäl
lig nieder: 

"Denn wie Ihr wißt , ist vor 2 Jahren 
ein s chlechter Passus eingefahren. 
Ein jeder soll das Zepter schwingen, 
doch mancher müßt nach Worten ringen, 
drum kann hier jeder wohl kassieren, 
doch einer nur den Kamp regieren . 
Und das ist unser Egon Seifen, 
der soll uns eben richtig schleifen . 
B6se war Frau Leni nur, 
weil ihr Egon blieb nicht stur . 
Inzwischen ist s ie wieder heiter, 
drum macht der Egon immer weiter." 

Eing,,, 
Ub g in diese Texte fanden ebenfalls kurze Bemerkungen 
fu:r den jeweils amtierenden Kassierer, der das Kassenbuch 
t rt und die Finanzen verwaltet, die sich aus M1tgl iedsbe1-
rtlgen U 1 "1 ,m agen und Spenden rekrutieren. Er,bzw. ein Mit

, 1e<l •• 1 v ner Familie ,sorgt sich um den Einzug der Gelder, 
wornehm11ch der laufenden Mitgliedsbeiträge, die, je nach 

Ul'l.aCh . 
Vi Qes einzelnen Nachbarn, in bestimmtem Rh·,thmus (z . B. 

erteljäh 11 ) \t - . r ch oder direkt fUr das ganze Jahr eingefordert 
erden. Zu seinen Funktionen zählt zudem, in der Generalver-
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sammlung den Kassenbericht zu erstatten und über die Kas

senlege zu informieren. 

Generalversammlung 

Wie dem Vorstand so 1st auch dem zweiten Organ der Nachbar
schaft, der "Generalversammlung", ein eigener Satzungspara
graph gewidmet, (§ 6). Dort erfahren wir, daß die Beschluß
fähigkeit einer "ordnungsgemäß" einmal jährlich einzuberu
fenden Generalversammlung mindestens 50 %1ge Anwesenheit der 
Mitglieder voraussetzt, während eine "außerordentliche Ge
neralversammlung" dip.sbezUgl1ch keinen quantitativen PrämiS
sen unterlle~t . Als Beschlußfassungslnstanz der Nachbar
schaft eignen der Generalversammlung bestimmte selbstverord
nete Rechte, die ihre außergewöhnliche Signifikanz manife
st~n: 80 1st sie berechtigt, Nachbarn aus der Nachbar
schaft auszuschließen (§ 3), besitzt das Recht der vorstandS
wahl, bestimmt H6he und Einzugsverfahren des Be itra~s (§ 7) 
und "Zeit und Ort" des "Winterfestes" (§ 8). DarUber hinauS 
sei daran erinnert, daß durch ihr Plazet die konzi?ierte 

Satzung in Kraft trat. Die Generalversammlung besitzt alSO 
letztlich die totale Entscheidungsbefugnis Uber Form und In
halt nachbarschaftlichen Lebens. In Form des RundschreibenS 
wird den Mitgliedern vom Vorsitzenden Datum und TageBordD~ 
der geplanten Generalversammlung mitgete ilt, wobei mehrfaC~ 
zugleich auch Uber andere Anlie~en informiert wurde. Ein 
fixer Versamml ungstermin besteht nicht. Wir wissen, daß die 
Generalversammlungen bis 1972 1n der Regel im Frühjahr nao~ 
dem fastnachtlichen Nachbarschaftsfest stattfanden, während 
man anschließend den Februar bzw. Januar favorisierte. Ge-

wo' 
tagt wurde bisher abends in zwei verschiedenen Lokalen, 
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bei man vornehmlich das Festlokal der Karnevalsfeier bean
Spruchte . Die zweite Gaststätte dient im allgemeinen ledig
lich als Ort des Spanferkelessens, das Uber seinen Fest
Charakter hinaus häufiger als Stätte nachbarschaftsinterner 
BespreChungen nachweisbar ist. So sollte bspw. im November 
'970 kombiniert mit dem gemeinsamen Mahl eine "kurze Gene
ralversammlung" angesetzt werden, während man beabsichtigte, 
~ine weitere "kurz nach dem Karnevalsfest" einzuberufen. 
971 sprach sich der Vorsitzende dafUr aus, bei Gelegenheit 

des Spanferkelessens "die Veranstaltungen des när.hsten Früh
jahres" zu besprechen. Schließlich fanden sich die Nachbarn 
aUch 1976 zu einem mit Generalversammlung verbundenen Span
terkelessen zusammen. 

Er~ftnet wird die Versa--lung __ die jedem anwesenden Nachbar~ Pi ' .• 
e ch welchen Geschlechts Stimmrecht zubilligt, vom Vor-

8it ' 
zenden, anschließend erstattet der Kassierer den Kassen-

bericht und informiert Uber die finanzielle Lage. Falls an-
~e8end n ~erden neue Nachbarn offiziell begrUBt und in die 
aChbarschaft aufgenommen. Findet eine Vorstandswahl statt, 

80 hat der älteste Nachbar die Wahlleitung. Zentrale Bera-
tungsth un amen bilden in der Regel bevorstehende Festlichkeiten 
Un: Veranstaltungen, wie bsow. Karnevalsfeier, Sommerfest 

F 
Kinderveranstaltungen, Uber deren Termine, Organisation, 

inanz a en und dgl. beraten und entschieden wird. DarUber hin-
dUS 8tehen bisweilen andere, die Nachbarschaft oder Mit~lie-

V
er tangierende Themen an (z.B. Nachbarschaftsvergr6ßerung, 
erklink Ge erung der Gehsteige, Anliegergebühren etc .), wie die 
neralversammlung Uberhaupt die Gelegenheit bietet, Neues 

anlure 
-eh gen SOwie all das vorzubringen, was einzelnen oder 
e reren Mitgliedern wichtig erscheint und darUber Mehrheits
ntscheid V ungen lU fällen. Unter diesem Aspekt erscheint die 
erla .. l !bst ung unmittelbar als grundlegendes, demokratisches 

rument der Nachbarschaft. Nach Erledigung der Tagesord-
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nung schließt sich ein gemUtliches Beisammensein an, wobei 
euch Runden gegeben werden. 1968 ging man nach "schneller 
Abwicklung der Regularien" dazu tiber, 1m Versammlungslokal 
aus zahlreichen (ungenannten) Anlässen ein Faß Bier und 8n~ 
dere Alkoholika zu konsumieren, womit die Geselligkeit je
doch keineswegs ein Ende fand: anschließend felerte man näm
lich in den Häusern zweier Nachbarn improvisiert weiter. I~ 
folgenden Jahr saßen die Nachbarn ebenfalls nach den Bera
tungen der Versammlungsthemen noch in gemütlicher Runde zu

sammen. 

_.ft 
Neben der kontinuierlich realls1ertp.n Jahresversammlung ~~ 
der Vorsitzende bel Bedarf weitere Treffen ein. Zusammen
künfte vor dem Sommerfest bspw. heben darauf ab, die Organ!' 

übsation der Veranstaltung zu sichern und bilden durchaus .rliche Treffen. Als die Nachbarn 1974 ein eigenes Zelt erw 
" ein' ben, wurden sie zuvor zu einer "wichtigen Bes?rechung 

geladen, wozu "wenigstens 1 Mitglied der Familie" zu er
scheinen gebeten wurde. 

Beiträge und Spenden 

Um bestimmte nachbarschaftliche Aktivitäten zu gewährlei' 
eten, sind die Mitglieder gehalten, laufende Beiträge ZU 

set' entrichten, wobei deren Höhe und Einzugsverfahren nach 
tat'''' 

zung des Statuts dem Beschluß der Generalversammlung un s 
11" lie~en. Im Falle unverschuldeter Not eines Nachbarn SO i" se ,., 

dem Ermessen des Vorstandes bekanntlich anheimgestel1t , 
den Mit~lied8beitrag zu "stunden oder zeitweilig (zu) erlaß 
sen". Obgleich in der Satzung so vorgeschrieben, differen"'70 

Jahre 19 zierte man hinsichtlich der Beitragshöhe bis zum 
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nicht zwischen Familien und Alleinstehenden im Sinne des § 

3; es wurden allein Familienbeiträge erhoben und die Allein
stehenden, d.h. selbständigen im Eltern- oder Geschwister
haus lebenden Nachbarn nicht zur Beitragszahlung herangezo
gen. Die Höhe des Mitgliedsbeitrags betrug bis 1973 jeweils 
1,50 DM monatlich pro Familie; eingezogen wird jedoch nach 
~ie vor je nach Wunsch der Mitglieder fUr mehr oder minder 
große Zeiträume vom Kassierer, der das erhaltene Geld dem 
nachbarschaftseigenen Konto zufUhrt. 1974 erhöhte man den 
Beitrag auf monatlich 2 DM pro Familie, für Alleinstehende 
aUf 1 DM im Monat. Einer Familie gestattete man auf ihre 
S" ~tte hin 1973 die Zahlung des halben Mitgliedsbeitrages, 
da der Ehemann aus KrankheitsgrUnden an den Nachbarschafts
veranstaltungen nicht teilnimmt. Die vorerst letzte Erhöhung 
WUrae 1978 beschlossen (Ehepaare jährlich 36 DM, Allelnste
henae 18 DM). Die Mit~liedsbeiträge dienen dazu, die ent
stehenden Kosten zu decken, die nicht durch Umlagen begli
Chen werden,wie bspw. die der Musik des Karnevalsfestes oder 
RUnd en aus der gemeinsamen Kasse. Darüber hinaus fielen der 
Se1t ragskasse bislang Ausgaben rür so unterschiedliche Dinge 
~1e ROChzeitskranzmaterialien, Jubiläumsgeschenke, Weih
naChtsbäume und deren Beleuchtung, Taxi- und Omnibusfahrten, 
~enUßmitt P. l, Mitgli8Ekladden u.a.m. zu Lasten. Die trotz Um
agen bei den Sommerfesten oder sonstigen Veranstaltungen 

antst. d v n enen Defizite wurden soweit mögllch,ebenfalls durch 
''lit ' 

g11edsbeiträge abgetragen. Keinem der Befragten erschien 
der B 
i e1trag zu hoch angesetzt, die weitaus meisten sahen in 
h!II eine " an~emessenen GebUhr. 

Den laUf län enden Beitrag ergänzen,wie bemerkt,Umlagen, die an-
lieh bestimmter Ereignisse und festlicher Veranstaltun~en 

erhOb 
d en ~erden und sich 1m letztgenannten Fall allein auf 
en t t 

t a SäChliChen Teilnehmerkreis beschränken. Umla~en er-
Olgten bisher fUr Präsente und Beerdigungskränze sowie zur 
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Deckung der jeweils differierenden Ausgaben fUr Sommerfeste, 
Kinderveranstaltungen und Spanferkelessenj eine spezielle 
Umlage setzte man 1975 an, um einen im "Jahr der Frau" ein
gerichteten "Frauen-Karnevals-Kaffee" ("FKK") finanziell ab
zudecken. Nicht ungenannt bleiben sollen 1n diesem Zusammen
hang die Spenden, die nicht nur von einzelnen Nachbarn auS 

verschiedenen GrUnden (z.B. Geburt, SchUtzenkBnigswUrde, Ge
burtstag, Namenstag) in Form von Alkohol bzw. Geld 1n z.T. 
beträchtlicher Höhe (1975: 2 Spenden in Höhe von jeweilS 
200 DM, zahlreiche Spenden in Höhp von je 100 DM) geleistet 
wurden, sondern auch anläßlich von Klnderveranstaltungen 

seitens einiger Geschäftsleute, vornehmlich 1n Gestalt von 
Genußmltteln (z.B. Kakao, Eis), erfolgten und ebenfalls zur 
finanziellen Entlastung beitrugen. 44 ) 

Anteilnahme an Geburt , Hochzeit, Tod und besonderen 
Ereignissen 

ic:}1.t 
Die Geburt eines Nachbarkindes nimmt die Nachbarschaft n ' 
zum Anlaß, etwas zu unternehmen. Aus freiem Ermessen wird 

der 
lediglich die Wöchnerin von Na~hnarinnen im Krankenhaus 0 

später in ihrer Wohnung besucht. Oement.Q':egen hatte man in 
den Anfan~sj8hren auf Anregung des Vorsitzenden hin begon~ 
nen, den Eltern des Neugeborenen auf ihren Wunsch hin ein · 

ber" 
meterlanges korinthenbrotähnliches Gebäck ("We"tgen")zU U 
bringen, das durch eine Umlage bezahlt wurde. Dip Nachbarn 
wurden dabei per Rundschreiben vom Vorsitzenden zunächst 
über eine Einladung der Eltern anläßlich der Geburt ihreS 
Kindes informiert und erfuhren anschließend an gleicher 
Stelle vom Vorhaben des Weggenbringens, zu dem sie 9ufge~ 1 

i" fordert wurden. Das Unternehmen fand indes lediglich zwe 
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statt (1967, 1969); als dann nacheinander zwei kranke Kin
der gebor~n wurden, ging man davon ab, einen Weggen zu über
reichen. Nach wie vor dürfte ~s jp.doch die Re~p.l sein . daß 
der Vater bei Gelegenheit den Nachbarn eine Alkoholspende 
leistet. 

Enga~1ert zei~t sich die Nachbarschaft im G~ gensatz zur Ge 
burt anläßlich der Hochzeit ein~s Nachbarn. Auch die Satzung 
SiChert diesem bedeutungsvollen Akt im Leben des Einzelnen 
nachbarschaftliche Anteilnahme zu, indem sie neben der Ein
riChtung eines von Vorstandsmit~liedern zu überbringenden 
HOChzeitspräsentes den Notnachbarn auf.erlegt. beim Brautpaar 
anZUfragen, ob Hausschmuck gewUnscht wird und diese Funktion 
im POsitiven Falle an sie delegiert (§ 12). Ich habe aller
dings im Zuge meiner Recherchen keinerlei Hinweis darauf 
finden kBnnen, daß nach Instltutionallsierun~ der or~ani-8i ~ ~ 

erten Nachbarschaft ,jemals von den beiden Notnachbarn al
lein d er Hausschmuck übernommen worden ist, im Gegenteil wa-
ren Wohl immer 
beteiligt . 

811~ oder zumindest ein Großt~ll d~r Nachbarn 

S~hon 
j Vor NachbarschaftsgrUndung stand dl·? Hochzeit einer 
· ~en Bewohnerin an und es spricht fUr die Wertschätzung und • 
" gute Kenntnis dieses Brauches, daß die Nächstwohnenden 
aus e1 

Sorgte 
genem Antrieb ll für die Herstellung des Schmuckes 

n. Beim Kranzaufh~ngen fand sich dann erstmals "ein 
ansehnli . a cher Kreis von Nachbarn" zusammen und wurde vom 

OChzeit h b sause entsprechend bewirtet. Steht eine Hochzeit 
eVor und n/l hat das Ho~hzeitshaus gegen~ber den anfragenden 
Chsten N bi achbarn den Wunsch nach einem Kranz bekundet, was 
sher üb ~ erwiegend der Fall war, so wird wenige Tage vor der 

oL r8Uung ~1 aUa einem WaldstUck o.ä. von den männlichen Nachbarn 
ttels 1 renes Kraftwagens und unter Mitnahme von Alkohol 

8nnen 
li - Ode r FichtengrUn herbeigeschafft und in den Räum-

chkeit en eines der beiden nächsten Nachbarn daraus eine 
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ca. 10 - 15 m lange Girlande ("Kranz") gewunden, während 
Nachbarinnen gleichzeitig im anderen Nachbarhaus PapierrBs
ehen fertigen. Daß bei diesen Tätigkeiten Alkohol getrunken 
wird, 1st generell Praxis. Seit 1971 wissen wir nachweislich 
von speziellen Rundschreiben des Vorsitzenden, 1n denen den 
Mitgliedern eine ins Haus stehende Hochzeit angezeigt und 
Organisatorisches zu Kranz und Kränzen mitgeteilt wird. 
Letzteres vollzieht sich am Vorabend des Hochzeitstages. Die 
anwesenden Nachbarn umkränzen mit der geflochtenen Girlande 
den Eingang des Hochzeitshauses ("Kranz aUfhängen") und de
korieren diese mit den PapierrBschen; der Aufgang wird beld
seltl~ mit Birkenbäumchen, die ebenso Rosenschmuck erhalten, 
flankiert. In die Mitte des Türsturzes hängt man schließli ch 
ein Schild, das, wie das Herste llungsmaterial der RöschAn, 
im Handel zu beziehen ist und die Aufschrift trägt "Hoch le
be das Brautpaar". Während und nach dem Kränzen spendet daS 
jun~e Paar bzw. Hochzeitshaus den Nachbarn reichlich Geträn
ke, vornehmlich Alkoholika wie Bi~r und Branntwein . Am Hoch
zeitstag selbst gratuliert die Nachbarscha~t durch eine Ab
ordnung mit einem Geschenk oder einer wertentsprechend~n 
Geldsumme, je nach Wunsch des Paares, wobei diese Aufmerk
samkeit durch eine Umla~e von 3,- DM pro Familie zustande
kommt. Einige Befragte (5, 10) teilten ergänzend mit, auch 

tt' seitens der "nächsten Nachbarn" bzw. "enger en Nachbarsch8 

wUrde noch einmal gesondert gr atuliert und beschenkt; dar
Uber hinaus war vielfach (1, 2 , 6, 10, 11, 13, 14) zu hören, 
Nachbarfrauen und Kinder hätten des öfter en nach der Trau
ung dem jeweils frisch getrauten Paar Lieder gesungen , WO
fUr Eis oder SUßigkeiten gesoendet worden seien. Diesbezug
lich liegt eine S?endenquittung vor, die den Kindern alS 

\
"Lohn fUr den Gesanll; 8n der Kirche" 20,- DM als Freigabe e 
nes Brautpaares bescheinigt. Daß daneben zumindest auch 

ge
einmal (1971) seitens der Kinder ein Seil als Wegsoerre 

spannt wurde, verraten Chronik und verschiedene InterviewS 
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(1 , 10 , 11 . 13 , 14, 15). Die erstgenannte Quelle macht 
außerdem damit bekannt, daß bei Gelegenheit einer auswärtig 
VOllzogenen Trauung Nachbarn auch als Fahrer zur Kirche fun
gierten . Nachfolgend heißt es: "Nachbarn und Kinder hatten 
SiCh in der Kirche eingefunden und wurden anschließend im 
Parkhotel Vreden gut bewirtet." 

Anläßlich einer Silberhochzeit wird auf Wunsch ebenfalls ein 
Kranz gewickelt, der seine Dekoration jedoch durch silber
:rbene Röschen erhält. Auch in diesem Falle gratuliert eine 

legation der Nachbarschaft mit einem Präsent, das mittels 
einer Um1 . age ermBglicht wird. Die Frage, ob und welche Nach-
barn z H ur ochzeit hzw. Silberhochzeit ~eladen werden. fand 
bereit s voraufgehend Beachtung. In verschiedenen Fällen lud 
man die gesamte Nachbarschaft entweder zum Abendessen oder 
:Zu einem "Umtrunk" ein. Aus Anlaß ihrer Silberhochzeit wurde 
den Nachbarn von zwei Paaren eine Alkohol- hzw. Geldsoende 
:zuteil. Wenngleich eine Ausnahme. soll schlip.ßl i c h nicht un
e~ähnt bleiben, daß eine von auswärts stammende Nachbarin 
:Zu ih 

rer Verkündigun~ ebenfalls die gesamte Nachbarschaft zu 
Sich auf d ' Omn ~n ~lterlich~n Bau~rnhof gp.laden hatte: mit einem 
"( ibus fuhr man zur Feststätte und ver~nU~te siroh dort 

b)eim Tanz auf der Tenne ( ... )". 
Seit j h 
~ e er ~81t dem Ableben eines Nachbarn die besondere Zu-

endung der Gesamtgruppe. In we1cher Gestalt sich nachbarli
cher Ei 
b nsatz in diesem Fall am Jä~erskamp artikuliert, wurde 
ereit 

1i S Oben im Zusammenhang mit d~r Darstellung notnachbar-
chor "._L 

1 - ~YflXtionen weitgehend evident. Bs sei an dieser Stel
e er än 

g zend weiteren Bemühungen Beachtung geschenkt. 
1,. Ver1 . 
7) auf der Interviews verwiesen einige Nachbarn (2, 9, 

ti aUf die Teilnahme am Grabgeleit. zu der die Satzung pathe-
ach . 

sot anhält (§ 9). Zwei Befragte (5, 10) präzisierten in
em al Fa ' s sie die Teilnahmenotwendigkeit wenigstens eines 

milienmitgliedes herausstellten, ein Interviewpartner (1) 
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äußerte, daß man sich beteilige , so .... eit es "privat und 
dlenstll~h" möglich sel. Ebenso wurde eine zweite, satzungs
fixierte Leistung (§ 10) des öfteren (1, 2, 9, 11, 12, 14, 
15) herausgestellt. Es handelte sich dabei um die Kranzspen
de der NaChbarSChBft

L 
die zumindest seit 1974 jeweils auf 

einer Umlage beruht. 5) 

Der Mitglledsstatus des Verstorbenen zog bisher unterschied
liche Konsequenzen nach sich. Bewirkte der Tod "alle ins te
hende(r) Elternteile 1m Haushalt der Kinder" (§ 3), die of
fenbar lediglich nominell als Mitglieder gelten, keinen Ein
fluß auf die Festveranstaltungen der Nachbarschaft, so ver
zichtete man 1m Ge~ensatz dazu bei Eheleuten zunächst, d .h . 
bis Mitte der 70er Jahre, ;jeweils auf bevorstehende große 
Feste, ging jedoch anschließend (1976) da2u über, die Haupt~ 
veranstaltung (Karnevalsfest) durch ein ranggeringeres Un~ 
ternehmen (Kegelabend) 2U ersetzen. Den vorläufigen End-

rpunkt dieser Entwicklung 2eigt ein Entscheid der General~e 
sammlung 1977: "Bei Sterbefällen werden wir auch in ZukUnft 
weder in der Sterbe- noch in der Beerdigun~swoche ein Fest 
feiern." 

Bewußt sah man nach Auskunft des Vorsit2enden davon ab, ein 
von zahlreichen Nachbarschaften her bekanntes Sarg- oder d 
Sterbe~eld einzurichten , da dieses "heute nicht mehr passen 
(sei)l1, eher, wie er meinte, eine "Art Almosen" darstel1<e· 

Nicht allein bei Hochzeit und Tod eines Mitvliedes soll der 
? bS" 

Satzung zufolge die Nachbarschaf.t greifbar Verbundenheit 
kunden, sie sol l zudem auch anläßlich hoher Geburtsta~e 

ä en~ ("75, 80 , 81, 82 usw.") durch Vorstandsmitgl ieder repr S 
tiert in Aktion treten und d~m Gftburtstagskind ein präsen:l" 
überreichen . Aus 196q und 1969 ist b~kannt, daß man zwei . 
te re Nachbarn (79 Jahr~?; 83 Jahre) bei G~legenh~it ihrer 
Geburtstage mit ein~m Geschenk beglückwlinschtp • Zwei Mit - ts" 
glieder (6, 15) teilten überdlos mit, auch zu ihrem Gebur 
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tag (50 bzw. 70 Jahre) habe man seitens d~s Vorstandes ent
apr~chend gratuli~rt; nach Mitteilung des Vorsitzenden i st 
dies allerdings "privat" erfolgt . Auf die den interviewten N . 
achbarn gestellte Frage , ob sich die Nachbarschaft als Or-
~aniaatlon im Falle des Geburtstages eines Mitgl iedes enga
giere WU d , r e z . T. recht unterschiedlich geantwortet. Einige 
Nachb ( . am 1, 5. 12) teilten mit, offiziell werde nichts un-
terno..., ( " en aber möglicherweise "in kleinerem Kreis", als 
engere Nachbarschaft"), wobei zwei Befragte (10 11) ein-

SChränk ' end offizielle BeaChtung erst "bei Jubiläen ab 50" 
bZ\t. als " 6 1 11 m g i ch bei höheren Geburtstagen" !Ur wahrschein-
inCh hielten. Drei Nachbarn (2, 7, 8) äußerten sich allein 
t diesem Sinne, während ein Interviewpartner (3) versicher
~e, diesbezUglich bestUnde keine feateRegelung. 
""eine I 1t n iative ergreift die Nachbarschaft bei berufsbe
treff d 

an an Ereignissen im Leben der Mitglieder, die sich 
led1gl1 h 
ach c zuweilen in der Chronik niederschlugen. Nachbar-

Bttliches Engagement zei~te sich jedoch, als in den Jah
l"en 1968 
lOk und 1969 nacheinander zwei Nachbarn (BrUder) beim 
\tU alen Junggesellen_ bzw. BürgerschUtzenfest die K6nigs-

rde errangen. Analo~ der Praxi s im Hochzeitsfall schmück
te man lh wu nen den Hauseingang mit einem Kranz. Ein solcher 

rde dem 1 t aUf e zten König auch zu Ende seiner Regentschaft 
be gehängt und die Nachbarn hierzu an Hand eines Rundschrei

n8 e1 un gens aUfgefordert ("Damit nun auch jeder sieht, wo 
ser K6ni 

hH~_ g wOhnt, wollen wir ihm einen Kranz vor die Tür 
-..gen") B kOhol.46) eide K6nige spendeten den Nachbarn reichlich Al-

Al. e1 
wu ne Nachbarin in ihrer Heimatgemeinde Schützenkönigin 

rde (1971) 6in ' lUd sie die ganze Nachbarschaft, die sich mit 
em Bus 

Find zum Festort begab, "auf den Thron". 
et der C 6t1 eburtstag ein~s Mitgliedes,wie bemerkt,unter be-

mmten V 
Nachb oraussetzun~en noch das offiziell~ Interesse der 

arachaft, so läßt sich die ses anläßlich der Erstkommu-
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nien bzw. Konfirmation von Nachbarklndern nicht belegen. Was 
in diesen Fällen geschieht, 1st dem Ermessen des Einzelnen 
anhelmgestellt. Vielfach sind es Kinder, die den Erstkommuni~ 
kanten bzw. Konfirmanden ein Geschenk ihrer Familie Uber
brln~en und dafür Süßigkeiten oder eine kleine Geldsumme er· 
halten. Nichtsdestoweniger werden die Nachbarn aber durch 
Informatlons8chreiben des Vorsitzenden U.B. Buch über die 
bevorstehende Kommunion bzw. Konfirmation von Nachbarklndern 
informiert. 
Auch Mithilfe beim Hausbau zählt nicht zu den Ublichen nacb~ 
barschaftllchen Leistungen. Das hielt allerdings 1970 etl1~ 
ehe Mitglieder nicht davon ab, einem Nachbarn, der "daren 
interessiert (war)" und der Nachbarschaft 1.000, - DM in Aus~ 
sicht stellte, zwei Garagen zu mauern. Bei Gelegenheit deS 
Richtfestes dieser Einstellräume trug eine ,junge Nachbarin 
selbstverfaßte Verse vor ("Die Garagen"), die u.a . persi
flierend die k~rperlichen Folgen der geleisteten Arbeit der 
Ehemänner thematisierten, jedoch auch die Alkoholspende deS 
Bauherrn nicht herauszustellen vergaßen. 
Erkrankt ein Mitglied ernsthaft, so wird es von anderen 
Nachbarn zu Hause od~r im Krankenhaus besucht. Man habe dar' 

hst' Uber gesprochen, so eine Nachbarin (11), daß sich die Näc 
wohnende um die Kinder kUmme rn solle, wenn eine Frau inS 
Krankenhaus mUsse. Es ist mir allerdings lediglich ein Fall 
bekannt. , daß sich die nächste Nachbarin helfend einsetzte: 
Sie versorgte die Kranke und deren Mann mit frischer Wäsche. 

Sp.hr intensiv enp;agierten sich elni~e Nachbarn fUr zwei "ron .nUnglUcksfällen hart getroffene Famili~n, indem z.B. notw 

dige l~gere Autofahrten übernommen wurden. 
Zu den nachbarlichen Hilfeleistungen zählen ferner kleinere 
Gefälligkeiten. So berichtete ein Mitglied (14), ohne kon' 
kret darum gebeten zu haben, sei ihm bei einer KellerUber~ ~ 

( ) l!uße s Chwemmung Hilfe angeboten worden . Eine Nachbarin 15 ie 
te, sie habe spontane Unterstützung von einer Nachbar,faIDil 
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beim innerhäuslichen M~belumräumen erfahren als diese zu-
!!ll • 
t lig von ihrem Vorhaben Kenntnis erhielt. Verschiedene Be-
ragte (1, 8, 9, 11, 14, 15) stellten Uberdies die Bereit

SChaft als wahrscheinlich heraus, bei Bedarf beruflich kom
petente Mitglieder um Rat anzugehen. 

Die Vielfach bekannte Bittleihe47 ) ist fUr die Nachbarschaft 
Jägerskamp ledi~lich sporadisch nachwe isbar. Im Interview 
gab ein Mit~lied (13) zu verstehen, es habe sich schon ein
Inal "SchUppe und Hammer" ausgeliehen. Durch eigene Beobach
~ung konnte i ch zudem feststellen, daß bisweilen auch Gar-
en- Oder Haushaltsgeräte geborgt wurden. Vier Nachbarn er

"'arben z B u eginn der 70er Jahre geme insam ein Garten~erät. 
Mlt der e f 1 r 0 greichen Anfechtung von Erschließungskostenbe
scheide 

n mehrerer Nachbarn durch führende und diesbezUglich 
verSiert Mi 
t e tglieder offenbarte die Nachbarschaft Quasi ot-

i>168. Akti ~ vität, offizielle, als es darum gin~ Uber die 
I:.rricht ' 

ung eines Lärmschutzwalles zu beraten. 

Sanktionen und S t a zung 

Im Gege Sat nsatz zu älteren Nachbarschaftsstatuten kennt die 
Di zung der Nachbarschaft Jägerskamp nur wenige "Strafen". 

e tolg 1~" enschwerste, die "(a)uf Beschluß der Generalve~samm-
d gausgesprochene Entnachbarung,soll denjenigen treften, 
er h erh b 

nlCht e lich gegen diese Satzung verst~ßt oder sich Bonst 
gl der Nachbarschaft wUrdig erweist" (§ 3). Sinngemäß 

eiChe od 
Bta er analoge Formulierungen bilden nicht selten Be-

ndten 
Zl nachbarschaftlicher Ordnungen. Derart unspezifi-

ert de k 
WUrdi C en sie alle nicht ausdrUcklich erfaßten ausschluß-

gen Vergehen "strafrechtlich" ab. Einen s chwerwiegenden 
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Verstoß stellt nach SatzungsBusssge mehrfache unentschuldig
te Abstinenz bei Veranstaltungen dar. Entschuldigtes, nicht 
durch Trauerfall oder Krankheit begrUndetes Fernbleiben l egt 
dem Betroffenen eine Alkoholspende eigenen Ermessens auf. 
Mit diesen VerfUgungen erschBpft sich bereits der Kanon der 
Strafbestlmmungen. 
Neben der besonderen Akzentu terung der Teilnahmepfllcht sn 
den Veranstaltungen wird s chließlich die Verpfli chtung der 
Beteiligung sm Grabgelelt expressls verbls herausgestellt, 
ohne jedoch eigens bestimmte Sanktionen 1m Falle der Zuwider' 
handlung auszusprechen. 
Ober realisierte Strafen war seitens der Intervlewpartner 

nichts zu erfahren. Allein der 1. Vorsitzende machte damit 
bekannt, daß unentschuldigte Abstinenz bei der nächsten Ge~ 
legenheit offiziell durch eine Runde zu ahnden s e i. Inwie
weit nun der Teilnahmepflicht tatsächlich genügt wurde bZ~' 
entsprechende Strafen wirksam wurden, ließ sich nicht be
friedigend eruieren. 48 ) Zwar eignet den meisten Rundschrei
ben die ausdrückliche Bitte um Beteiligung an intendierten 
Vorhaben, doch erscheint diese mehrfach in derart unverbind
licher Gestalt, daß bei Pflichtverletzungen statutarische 
Sanktionen kaum vorstellbar sind. Die8bezü~lich instrukti~e 
Auslassungen beinhaltet ein beim Karnevalsfest 1975 präsen~ 

uo)(' 
tierter verbaler Unterhaltungsbeitrag eines Nachbarn ("R 

we-blick auf unsere Generalverssmmlunlt"). Darin wird die Ab 
181.1-

senheit etlicher, namentlich angeführter Mitglieder mit 
nigen aber unmißverständlichen Worten gerügt und differen~ 
zierte Strafen in Form von Genußmltteln (z.B . Bier, Wein, 

geS 
Kuchen) verhängt. Daß der Verfasser des ~ereimten BeitrS 

im Fernbleiben der Nachbarn eine existenzielle Gefahr der 
Nachbarschaft erkennt, manife stiert der Redeschluß: 
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"Ob auch entschuldigt oder nicht 
i ch glaub, i ch tu hier meinen Pflicht 
au f diesen Fehlstand hinzuweisen ' 
s onst werden später all verreise~. 
Klaus Rsabe, sei Du jetzt auf Zack 
kass ier das Geld in ~nsern Sack ' 
sonst muß in Zukunft j eder komm~n 
dann wird er auch nicht ausgenomm~n 
Nur so kann unsp.r Kamp bestehn • 
wir wollen doch nicht unter~eru;!11 

Über S t a zun~sinha1te wurde schon mehrfach tOl g~handelt. Nech-
gend soll das Verhältnis der Befragten zum Statut als 

ae lbstverordneter eigen rechtlicher B 1 as 5 zur Sprache kommen. 

Beinahe all I t her U e n erviewten stimmten der Satzung in ihrer bis-
art1: 1tlgen Fassung zu, fUnf (1, 3 , 6, 12, 15) von ihnen 
1973 ulierten .1edoch mehr oder minder deutlich, daß sie den 
ka ge faßten Beschluß des Vorstandswechsels der 1975 be-

nnt11ch r e idi t ' ta~il v er wurde, verwarfen. Alle in e ine Nachbar-
den 1e (1 1) erklärte sich mit dem Statut nicht einverstan
~tl~ Sie monierte die spärlichen Angaben betreffs der Ver
lei ~htungen und hielt eine konkrete Darstellung der Hilfe 
Z~ 1

s 
ung fUr angebracht; ihr war die Satzung "zu allgemein". 

e Nachbar (3 6) 1~ n, gingen auf die Verbindlichkeit s atzungs -
snenter Post 1 t die S u a e ein. Einer von ihnen gab zu verstehen, 

atzung wU d " äUß r e nicht so streng gehandhabt" der zweite 
erte si ' _, ~ nnentsprechend, sie sei ein "Leitfaden, kein Dog-

. Im Ub dane rigen rekurrierte der 1. Vorsitzende in verschie-
er 1:6RUOdschreiben des öfteren auch auf die Satzung. So lud 
un 9 ausdrücklich zur Karnevalsveranstaltun~ ein ,"wie es 

sere 5stzun 
\POIl 11 g sagt", stellte fe rner die Frage, ob es "sinn-
Vorg sei, die Nachbarschaft "Uber den in unserer 5atzun~ 

egebenen R hm 
h!~ d a en hinaus zu erweitern", wies u.a. darauf 

, aa ein C 
8S in e eneralversammlung stattzufinden habe, "weil 
nen E der Satzung so vorgeschrieben ist~ und motivierte 8ei

ntachluß d stell ' aa Amt des Vorsitzenden zur Verfügung zu 
en und 1 e ner 8n re~elmäßlgen Wechsel gebundenen Vor-
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standswehl Raum zu geben mit Bezug auf die Satzung. 

. Karnevalsfeler 

·Selt 1968 feiert man kontinuierlich jährlich ein abendlicheS 
Karnevalsfest, 1m Statut als "Winterfest" (§ 8) etikettiert, 
das abgesehen vom erstgenannten Jahr bis zur Gegenwart fast 
durchweg sm Samst8~ vor Estomihi in den geschmückten Räumen 
eines naheliegenden Lokals Bta~and. Die Festorganlsatlon 

tzt obliegt dabei dem Vorsitzenden, der sich persönlich einse 

oder Nachbarn mit den anliegenden Aufgaben betraut. Auch ~ 
die Fe8telnladun~en, die in Form hektogr~erter Rundschrei~ 
ben greifbar sind, zeichnet der Vorsitzende verantwortlich. 

d _ort 
Die Mitglieder werden darin Uber Festdatum, -beginn un 
informiert und um KostUmlerung ~ebeten. Verschiedentlich 

iJI wurden sie bereits vor Erhalt einer speziellen Einladung 
anderen Informationsschreiben auf den Festtermin aufmerksa= 

N hb.'" gemacht. Ein besonderes Programm besteht nicht. Die sc 
können aus freiem Ermessen durch Unterhaltungsbeiträge den 
Abend gestalten, wozu sich bisher mehrere bereitfenden. In 
einer vom Vorsitzenden 1975 herausgegebenen Terminvorsch8U 
erhielten neben einem Mitglied, das für die verpflichtung 
der Musik zu sorgen hatte, zwei Nachbarn expressis verbis 

hiJI
den Auftrag,neinige Tanzspiele vorzubereiten". Darüber 
aus galt allen Mitgliedern die Aufforderung, "Büttenreden 
oder sonstige Vorträge einzustudieren." 

,.on-
Finanziert wird die Feier, abgesehen von den Kostenforde 

i enef 
gen und der Verpflegung der Musiker, weitgehend auS e g 
Tasche. Der gemeinsamen Kasse fallen lediglich eine oder 

der 
mehrere Flaschen Alkohol zur Last. Als 1975, dem nJehr t 

Frau", erstmals ein Frauenkaffeetrinken (nFKK") inszenier 
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Wurde, sammelte man für dieses Vorhaben gesondert, doch wur
den die Kosten für Kaffee und Kuchen aus der gemeinsamen 
Kasse gezahlt. 

Im Ubrigen, so teilte eine Nachbarin (15) mit, stUnden bei 
Gelegenheit des Karnevalsfeetes auch immer Spenden zur Ver
fUgung. Da die schriftlichen Quellen über Ablauf und Inhalt 
des Abends kaum nennenswerte Aussagen bereitstellen, sind 
Wir vornehmlich auf die knappen Festschilderungen der Be
fragten angewiesen. Danach dUrfte der Vorsitzende das Fest, 
zu dem wohl überwiegend kostümiert erschip.nen wird, eröff
nen. Unter Mitwirkun~ einer kleinen Kapelle verbrin~en die T _ . 
ellnehmer bei Musik, Tanz, angere~ter Konversation, ge-

meinsamem Singen und Unterhaltungsbeiträgen aus den ei~enen 
R i . 
ehen den Abend, wobei mehr oder minder fleißi~ dem Alkohol 

ZugeSprochen wird. Eine Präm.ierun~ "der drei bestE'n KostUme" 
8011 te 1977 b darüber hinaus die Fp.i~r bereichern, die nachts 

. zw. in den frUhen Morgenstunden endet. 
Die greifbaren karnevalistischen Unterhaltungsbeiträ~e (~e
reimte p F ersiflagen, Lledtexte) entstammen mehrheitlich der 
eder ei j 8i ne r Ungeren Nachbarin. Ein verstärktes En~a~ement, 

eh als Nachbarn mit einem unterhaltenden Festbeitrag zu 
llräeenti 1 eren, offenbarte sich bei Gele~enhe it des Fp.stes 
975. Die-ser Umstand ~and au-::h Niederschla~ in einer "Kar-

neval 
J 

snachIeae" der an.l;esprochenen Nachbarin zum Fest ~en. 
ahres d , ie während des Frauenkaf~etrinkp.ns zum Besten ge-

geben Wurde . 
Di. 

Vorliegenden Texte sind überwiegend als gereimte Bei
trä~e 
b greifbar und persiflier~n vor allem Er~ignisse im Le-

en einzelner Nachbarn wie im Rahmen der Nachbarschaft, neh
ll1en ll1 

b enschliche Schwächen und Verhaltensweisen auft! Korn, wo
~i d 

ie Darstellungen nicht immer den Tatsachen entsprechen: 
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"Wohl mit Recht bewundert man 
einen Herrn, der reiten kann. 
Heinz, dem dieses auch Pläsier, 
kaufte sich ein Satteltier. 
Ritt noch etwas ungeschickt 
bis kurz vor einem Hindernis. 
Hopps! der Rappe springt und schnaubt, 
hebt den Schwanz und senkt das Hauptj 
und am Halse hän~t 0 Graus - Heinz -
und sieht ganz blaß noch aus." (1972) 

"Heinz Helling, der fUr alles Rat , 
p.in Zelt fUr uns in Aussicht hat. 
2.000,- DM war der Preis, 
ein j eder zahlte, wie man weiß. 
Pinsel und Far be mußten her, 
man strich das Zelt mal kreuz mal quer . 
Und schon nach kurzer Zeit, 
es lachte der Willi, der Peter, der Franz, 
erstrahlte das Zelt in neuem Glanz." (1973) 

Zuweilen werden e r otis che Bezüge evident: 

"Die Nachwuchssorgen sind gar klein 
dennGertrud wird bald Mutter sein. 
Hiermit zei~t Felix klipo und klar , 
daß er aktiver Soortsmann war. 
Nur weiter so, mein lieber Wicht, 
wer s o trainiert der rostet nicht." (1974) 

hSDarUber hinaus wird Festfreudi~keit als Nachbarschaftsc ) 
2" • rakteristikum herausgestellt, ("Nachbarscha f tslied Nr. I . -Zum Karnevalsfest des Jahres 1975 ver'faßte die Nachbarin !'I" 

feSse nen speziell""n "Feschingskalend~r", ein drei Seiten um 
fot '" 

des, mit fastnachtlichen Randzeichnungen dekoriertes "ln ~ ... 
mationsblatt", das allen Nachbarn aus •• geb""n wurde. Nec~ 0 

. 16" 
naten auf.a;eschl Ussel t . thematisiert es letzt.;ährige ErelQ;n 
se : 
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"August 

Neue Mülltonnen gabs. i ch gl aub im August 
bei den hohen Nummern, i ch hab's j a gie i ch gewußt , 
wUrds manche Verwechslung bestimmt no~h geben 
und siehe da , wir tatens erleben. 
Doch inzwischen hat sich r ausgestellt. 
nicht jeder Hund beißt , der ~leich bellt." 

SChließlich äußert sich di ~ Autorin in sieben Strophen pro 
domo zum "Jahr der Frau": 

"Vom Einkauf komm' i~h schwer beladen , 
bin abgespannt vom lan~en Tragen, 
~s re~et und i ch bin verzagt 

ne innere Stimme mir dann sagt : 
Ich wußt' das immer s chon ~enau , 
alles Unsinn - Jahr de r Frau -. " 

NaChbarachaftliche 
"SChunkellied" aus 

Harmonie wird in einem kontrafaktischen 
gle i cher Feder beschwor~n: 

"Mein Lied ist zu Ende , nun reicht Euch die Händ, 
dass Friede und Eintracht hier nehmen kein End !!11 

Die 'Ve b 
D r alen Unterhaltungsbeiträ~e eines j Ungeren Nachbarn 
erSlfli . 

z t eren ebenfal ls einige Mit~lieder, doch beinhalt~n sie 
~~ . geZielte, unverblUmte Kritik an nachbarlichem Verhalten 

e n8Chb aU arschaftlichen Einrichtun~en (s . o.). Kritisch wird 
oh Lokal Politisches unter die Lupe genommen. 

IIWir tun das hier bei hellem Licht, 
das tut der Stadtrat leider nicht . 
Die schließen TUren und auch Fenster. 
~rum sehn sie später auch Gespenster 
n Form von einem Kinderzug . 

Denn was da heimlich wird beschlossen, 
W
Da
lrd an der Theke noch begossen. 

kam es dann ans Tageslicht, 
weil ein Mitglied hielt nicht dicht." (1975) 
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Daß dort schließlich Rügen und "Strafen" ausgesprochen wer
den fand bereits oben Beachtung. 
In diesem Zusammenhang nicht zu vergessen sind zahlreiche 
Lieder, die sich inhaltlich gleichfalls auf Nachbarn, Nach
barschaftllches, z.T. auch lokale und lokalpolltische Bege
benheiten beziehen. Daneben trugen reine Stlmmungslleder zur 
Unterhaltung bei. Da vornehmlich selbstkonzlpiert, handelt 
es sich bei der Mehrzahl der Lieder um Kontrafakturen. Un
ter diesen Liedern existieren zwei als "Nachbarschaftslie
der" etikettierte SchBpfungen der genannten jungen Nachba
r!n, mit denen sich die Nachbarschaft identifiziert, d.h., 
sie werden bei Gelegenheit festlicher Veranstaltungen gesun
gen . In sechs vierzeiligen Strophen thematisiert das erste 
("Nr. 1") selbstironisch-launig u.a. die geographische Lage 

und den damaligen äußeren Zustand, Kinderreichtum und Fest -
H ifreudigkeit und suggeriert in Refrain und Schlußstrophe e 

ibt 
matgefUhl. Das zweite ("Nr. 2"), 1975 entstanden, beschre 

in 5 Strophen Nachbarschafts or t , Aktivität und Festfreudig
iSs" keit und läßt den Besitz eines eigenen Zeltes, das Organ 
urtionstalent des Vorsitzenden und äußere Nachbarschaftsbe 

teilung nicht unerwähnt . Die letzte Strophe beschwBrt u. a • 
in markigen Worten die Lebensttichtigkeit der Nachbarn. 

Daß nicht alle unterhaltenden Vorträge die Nachbarschaft 
i,t 

oder ihre Mitglieder betreffen, klang schon an. Dieses , g 
ebenfalls fUr zwei mir zugängliche, mehr oder minder derbe b'Wortbeiträge, die ihren Witz aus verbaler Zweideutigkeit 

i'ziehen. Bestimmte Nachbarn finden sich in den Vorträgen 0'mer wieder erwähnt. Es handelt sich dabei vor allem um s 
che Mitglieder, die an den Stichstraßen siedeln, in denen 
z.T. intensiveres nachbarliches Leben herrscht. 1'" 
Mit der abendlichen Feier endet der Hauptteil des Karne~a , 

teine 
f estes. Beschlossen wurde es bis 1974 in der Regel mi 10" 

im Fest am folgenden Vormittag angesetzten "Frühschoppen" 
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kaI, der sich wohl im allgemeinen bis in den Nachmittag bzw. 
in die Nacht hinzo~. Hinsichtlich des Frühschoppens 1968 be
richtet der Chr onis t vom "traditionellen Nachkne lpen" . das 
nachmltta~s in den Häusern zweier Nachbarn stattfand. 1969 . 
als die "Nachfeiern sm Rosenmontag begangen wurde . ergab 
Sich nachmittags ein I'gemeinsames improvisiertes Kaffeetrin
kenn Wiederum i iN sollen n e nem achbarhause. "Die Unentwegten 
dann h noc bis in die Nachtexgekneipt haben ." 

Zwar 
doch 

wurde der 
stellt er 

Frühschopoen vornehmlich von Männern besucht, 
apriori kein Privileg der männlichen Nach

barn dar. Nach Auskunft verschiedener Informanten (1, 10) 

gesellten Sich Nachbarfrauen "soäter" hinzu. Zwei Interview
te (2, 5) wies en jedoch auf die ~ering~ Anzahl der Mitfe i ern
den hin. Einer von ihnen vertrat die Meinung, dem Frühschoo
Pen den Charakter einer Pflichtveranstsltung zuzusnrechen, 
da d1 Z Oe e ahl de r Teilnehmer von Jahr zu Jahr rUckläufi~ sei. 
(kn karnevalistischen V~ranstaltungen der Jahre 1975 und 1976 

arnevalistischer Kegelabend) schlossen sich nicht die bis
her Ublichen FrUhschoopp.n an. Im "Jahr der Frau~ (1975) ins
zeniert " e man am folgenden Tag nachmitta~s erstmals ein~n 
~Frauen-Karnevals_Karfee" der durch geselli~e Unterhaltung, 
~aft ' 

ee~ Kuchen_ und Alkoholverzehr charakterisiert ist. Ver
Schied o ene Frauen waren zuvor vom Vorsitzenden nament lich zur 
rgan1sation und Gestaltung des Kaffeetrinkens auf~efordert 

'WOrde 
n. Einige dort dargebotene Unterhaltungsbeiträge wurden 

VoraUf dun gehend beigebracht. Wie in der allgem~inen Festeinla-
d g POstUI1~rt,erschienen am Abend die Männer in Begleitung 
er Kind ( h" 7) er "damit die Frauen nicht zu viel BlBdsinn mac en , 

Zu einem "DämmerSChoppen" Die Mitnahme der Kinder stieß 
POet t . 
di ' e8tum indes au_f Kritik, da, wie man meinte, durch sie 
J e Feststimmung merklich beeinträchtigt worden sei. Wie im 
ahr z 

d UVOr führte man auch 1976 am nächsten Ta~ zum Abschluß 
er di 

e8mal wegen eines Trauer fal ls beschränkten karneval i-
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stlschen Festlichkeit ebenfalls einen Dämmerschoppen 1m ge
wohnten Lokal durch. Dem ausdrücklichen Wunsch des vorauf
gehenden Informationsschreibens entsprechend,nahmen daren 
auch die Nachbarinnen teil. 
Als Fastnachtssymbol begegnete 1977 eine bekleidete, an er
hBhterStelle im Bereich der Nachbarschaft angebrachte Stroh
puppe, der aus Scherz ein Schild mit dem Vornamen des Vor
sitzenden beigegeben war. 
Nicht allein die erwachsenen Nachbarn finden zu einem Karne
valsfest zusammen, ebenso besitzen wir seit 1971 von e1oe= 
dem Erwschsenenfest vorausgehenden Klnderkarneval KenntniS, 
Das aus dem genannten Jahr vorliegende Elnladungs- und 1n
formatlonspapler macht jedoch unzweideutig klar, daß schon 

derzuvor. hBchstwahrscheinlich im voraufgehenden Jahre,ein 
artii5es Fest inszeniert wurde. Wie zwei Interviewt.e (1, 7) 

mitteilten, war es eine Nachbarin, die diese Kinderveran
staltung ins Leben rief, zwei weitere Informanten (~, 14) 
sahen in allen bzw. den kinderreichen Nachbarn die Initi
atoren des Festes. 

uBigDie anfallenden Kosten,bspw. fUr Kuchen, Getränke und S _n
kelten,werden mittels eines kleinen Beitra~s pro teilne~ t 
den Kind und einem restbegleichenden Kassenzu8chuß abgedeck • 

Ort des jeweils am Donnerstag vor Estomihi frUhna chmittags 
Dort beginnenden Kinderkarnevals bildet ein Nachbarkeller. 

werden die kostUmierten Kinder nach einem Umzug durch die 
Nachbarschaft unter der Obhut eini~er Frauen mit Limonade~t 
Apfelsaft, Kakao, Kuchen, SUßi~keitp.n u.ä. versorgt und m rn 
Spiel, Tanz und G~sang die Stunden verbracht. Den Gewinneden 
der Wettspi~le winken klein~ Preise. 1974 offerip.rte man 
Jungen die Möglichkeit, sich im Scheibenschießen mit de~ 

IdLuftgewehr zu messen. Die besten SchUtzen erhielten Ge 

preise. 
Vorbereitung und Konzeption des Kinderfestes 
berinnen, die sich in der Generalversammlung 

c~
obliegen Na 

tet" 
dazu berei 
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klären oder dirpkt vom Vorsitzenden angesprochen werden. 
Vielfach arrangieren sich Frauen auch untereinander. Es ist 
Jedoch wohl nur eine kleine Gruppe von Nachbarinnen, d i e 
SiCh fUr die DurchfUhrung des Festnachmittags der Kinder 
mehr oder minder regelmäßig stärker e insetzt. DlesbezU~lich 
Wies ein Informant (5) darauf hin, daß sich nur wenige Nach
barinnen zur Verfügung stellen und dadurch Zwist entstände, 
da Lmmer die glelchen Frauen für das Fest zu sorgen hätten, 
~ie ","Urden quasi dazu "gedrängt". Eine betroffene Nachbarin 
11) äUßerte sich ähnlich. Ihrem Hinweis zufolge habe es 

"sch 
on mal Ärger (gegeben)", weil einige über keine zweck-

dienlichen Kellerräume verfUgen, so daß die Sache bei be
stimmten Leuten hängenbliebe. 
Neben d K 
F en indern und organisierenden und aufsichtsfUhrenden 
rauen treffen im Hause der Gastgeberin darUber hinaus zahl-
N~~ d -
!( an ere Nachbarlnnen zusammpn, die sich bei Kaffee, 

Uchen d A un lkohol anger~gt unterhalten. Je nach Interesse 
gesellen 1 
d s ch am Abend auch Nachbarn hinzu. Man verbrin~t 
ann nach einige Zeit in gemütlicher Runde. 

SODlmerfest 

Das Zweit K1n e der großen Nachbarschaftsfeste, eine kombinierte 
.... der_ und Erwachsenenveranstaltung ("Sommerfest"), die ge
... essen 
11. am Vorbereitungsaufwand und Zuspruch der Befragten 
"""ter d 
1968 en Festveranstaltungen eindeutig dominiert, wurde 

j ~~ initiiert und fand mit Ausnahme der Jahre 1969 und 1974 
<>.nrlich 

a statt. Nach Auskunft des 1. Vorsitzenden geht sie 
ur sei 

dem ne Anregun~ zurück. Mit ihrer Existenz entspricht sie 
Z § 8 der Satzung, der die Möglichkeit weiterer geselliger 

U8amme k 
n Unfte konzediert . Ein fixes Festdatum besteht nicht, 



- 194 -

doch wird, um m~glichst allen Nachbarn die Teilnahme zu er
möglichen, entweder vor bzw. zu Anfang oder zu Ende bzw. 
kurz nach den Sommerferien gefeiert . Den Termin setzt die 
Generalversammlung . Als Festraum stand den Nachbarn mit ei
ner Ausnahme (1971)50) zunächst ein gemietetes Zelt zur Ver
fUgung, das wechselnd 1m Bereich der Nachbarschaft errich
tet wurde. 1974 erwarb msn ein eigenes Zelt, da die Zeltmle-
te eine zu hohe finanzielle Belastung darstellte. Daß der 
Gebrauch eines Zeltes 1m Rahmen eines Nachbarschaftsfestes 
die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zog, erweist die Un
gew6hnllchkeit des Vorgangs. 
In die Nähe des Zeltes gesellt sich in der Regel der Geträn
kewagen des lie fe rnden Bierverlegers. 
Die anfallenden Festkosten werden aus einp.r Umlage, Spenden 
und der gemeinsamen Kasse gedeckt. Dabei richtet sich die 
H~he der Umlage nach den voraussichtlichen Kosten, nach Mit~ 
gliedstatus und Kinderreichtum der einzelnen Nachbarn. Zu 

lt 
diesen Umlagen traten bisher vielfach Spenden und vereinze 
Einnahmen aus Versteigerun~en und Sektverkauf. Di~ restli
chen Kosten fallen der Kasse zur Last . Bezahlt werden mit 

iO
den Geldern die Honorarforderungen der Musiker, die Zeltm 

te (bis 1974), Getränke, Erbsensuppe, WUrstchen, Kuchen, 
SUßi~keiten, Eis, Dekorationsmaterial, Schankerlaubnis 
u.v.a.m. 

itDie Organisation des Festes liegt in den Händen des vors 
zenden und der in der Generalversammlung oder von ihm be
stimmten Nachbarn bzw. in den Händen derer, die sich anbie
ten und einsetzen. Zieht man alle bisheri~en Sommerfeste 1ft 

Betracht, so hatten beinahe alle Nachbarn bisher bereits 
irgendeine Funktion zu erfUllen. 
Vor dem Fest setzt der Vorsitzende die Nachbarn in mehreren 
Schreiben tiber Termin, Finanzierung, Pro~ramme und Ablauf, 
Aufgabenzuweisung, Spenden, Probleme etc. in KenntniS und i'lädt ein. Von den Sommerfesten der Jahre 1972 und 1975 w 

- 195 -

Sen wir, daß sie auf den Generalversammlungen konkret vor
seplant und di R 1 e esu tate den Nachbarn in einem nachfolgen-
den Rund h sc reiben mitgeteilt wurden. Einige Zeit vor dem Som-
merfest find h en me rfech Organisationsbesprechungen statt. So 
SChlug z B 1975 • • der Vorsitzende u.a. in einem Informations-
Papier vor "d ß i , asch die NaChbarn, die fUr die Vorbereitung 
Und DurChführung der Spiele 
zusammensetzen ( .•• )".51) 

zuständig sind, m~glichst bald 

Wenn auch i 
1 

e n fester Veranstaltungs termin nicht besteht, so 
S 1 t dies i ht fO W n c Ur die Festtage als Zeitabschnitte einer 
oche. Au G iln 

P i 
s r den der beruflichen Inanspruchnahme ist es 

r nZipiell d h as Wochenende, an dem man feiert. So wurde bis-
er fast d h ch urc weg am Freitagabend das Zelt von den männli-
en Nachbar h b Seb n er eigeschafft, im Nachbarschaftsbereich auf-
aut und i I ~1 b m nnem mit Lichterketten geschmUckt, wobei man, 

e e1 der anschließenden nZeltabnahmen, Bier und Schnaps 
ver:z.ehrte. Das 
~ Zeltinnere wird durch mehrere Reihen anelnan-
\lergestell 
~ t ter Tische, StUhle und eine Tanzfläche bestimmt . 
MOlgenden Samstagmorgen dekoriert man die Feststätte mit 

a1en di an ' e die NaChbarn aus einem nahegelegenen Gelände her-
SChatfen. Nur hOl k am Rande sei vermerkt, daß auch dabei Alko-

M1t onSumiert wird. 
gen ~em Kinderfest am frUhen Samstagnachmittag, das bis ge

...bend d tUn an auert, beginnt die eigentliche Sommerveranstal-
g. Das p vorh rogramm dieses Festparts 1st Werk verschiedener, 
erbesti t reib mm er Nachbarn. Nachbarn tragen ebenso fUr einen 
UngSlo SiCht sen Ablaut Sorge, leiten Spiele und fUhren Auf-

Eierl' WettSPiele, wie sie z.B. in Form von Sackhüpfen, 
aUfen Sl autt ,alomfahren, Ballwerfen, Kettcar-Rennen o . ä. 

raten b t.eu ' eanspruchen einen Großteil des Programms, er-
en si h gr~ c großer Beliebtheit und werden prämiert. Als Pro-

ter omponenten begegneten daneben bspw. auch Kasperlthea
UndFll mvorfUhrungen.1968 eröffnete man den kleineren 
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Kindern die Möglichkeit, mit Pony und Wagen durch die Nach
barschaft zu kutschieren, sah jedoch infolge eines ~efähr
lichen Durchgehens des Kleinpferdes von ein~r späteren Wie
derholung ab. Ein Aufsatz- und Malwettbewerb wurde 1972 8U5# 
gerichtet; dabei standen den über 10 Jahre alten Kindern, 
gegliedert in zwei Alteragruppen, zwei zur Kritik auffor
dernde Aufsatzthemen zur freien Auswahl ("Was hat mir 1n der 

Nachbarschaft bisher sm besten gefallen?" und "Was ich in 
der Nachbarschaft anders (besser) machen würde?"), während 
sich die jUngeren Kinder malend mit einem "Thema aus der 
Nachbarschaft ll ause!nandersetzen sollten. Alle Arbeiten, die 
nach Vorstellung des Vorsitzenden sm "letzte(n) Schultag "or 
den großen Ferien" eingereicht werden sollten, unterlagen 
der Bewertung dreier Nachbarfamilien. Die Resonanz dieses 

den Wettbewerbs war - wie bereits ausgeführt - gerin~. Unter 
wenigen Auf sätzen befand sich ledi~lich einer, der an der 
Festkonzeption intensive Kritik übte. Wie in einem anderen 
Aufsatz wurde dort kritisch an~emerkt, daß den älteren Kin' 
dern keine ihrem Alter entsorechende Filme vorgefUhrt wor-

seb" 
den seien; darüber hinaus moni~rte dip. Verfasserin die n 
mittä~liche Beschäftigun~ der Erwachsenen mit den Kindern, 
die ihre Unterhaltung vielmehr selbst r egeln sollten. Ein 

d8' 
anderer Aufsatz mißbilli,!?;te den Wettbewerb selbst, "denn ~ 
ist ja Arbeit und die solle man beim Sommerfest vermeiden · 

Eill
Im Ubrigen Uberwog, mB~licherweiBe in folge elterlichen 
flusses, der Anteil anerkennender Beurteilungen. 

nscb 
Von der bescheidenen Anzahl der der gesetzten Forderun~ r ä" 
Nachbarschaftsthematik entsor~chend~n g~maltF!n Arbeiten P dj,B 
sentierte die Mehrzahl Zeltdarstellungen. Prämiert wurden 
nach Meinung der "Jurv" besten Bilder mit Sach-, die gellll'l' 
gensten Aufsätze mit Geldpreisen. 

i n vati 
Als Novation des Kinderfestprogramms be'!:egnet 1973 eil), 

r fen 
einem Nachbarn angeregtes KinderschUtzenf'est (TlVogelwe 

- 197 -

bei dem ein gebastelter Voge1 von den Kind~rn mit Tennis
bällen abzuwerfen war. Der beste SchUtze ("K!:inig") erhiel t 
ganz nach Art der Erwachsenenschiltzenfeste eine K<:!tte und 
WH. 

QJ:llte sich eine "Königin". Mit Pony und Wa~en wurde das 
Paar anschließend durch dip Na~hbar~chaft ~elahren . Eine 
derartige spezifische Kinderveranstaltung fand auch beim 
SOmmerfest 1975, 1976 und 1977 statt. 52) 

Neben diesen Spielen ist natürlich f Ur da s leibliche Wohl 
d~r Kinder gesorgt, die Kuchen, Getränke, Eis, SUßigkeiten 
u.ä. erhalten. Zum Abschluß des bunten Nachmitta~s stehen 
Schließlich gegrillt9 WUrstehen zum Verzehr bereit. Während 
der FilmvorfUhrung im Keller eines Nachbarn bestand beim 
Kinderfest 1970 f~r die Nachbarinnen die MB~lichkeit, im 
Zelt Karfee und Kuchen zu sich zu nehmen. Im Rahmen einer 
PräZisen Funktionszuweisung war zuvor über ein solches Kaf
feetrinken in einem Rundschr~iben informiert worden. Danach 
Soll te es vier Frauen bl ff d G hi oiegen, fUr Ka ee un esc rr zu 
sorl!en, it we eren drei Nachbarinnen war aufgetra~en, dpn Ku-
chen zu backen. 

Je nach A rt der programmierten Unterhaltungsmö~lichkeit 
stand U en den Kindern bisher differenzierte Splelzonen bzw. 
.nlterhaltungSstätten wie Stichstraßen, Garten , Gara~e und 
n.e ler 
daß zur VerfUgung. Schon oben wurde darauf hingewiesen, 
~ anwesende, nicht zur Nachbarschaft zählende Kinder vom 
n.1nderf t d es nicht ausgeschlossen werden. Sie erfuhren bisher 
adur ch T und eil integration, daß sie an der Ausgabe von Nahrun~s-

Genußmitteln eingeschränkt partizipieren konnten . Wäh
rend d 

es Nachmittaas vornehmlich 1edoch ge~en Abend,wird V'ond .... , '-
k~nn en Männern Alkohol getrunken; wie Frauen und Kinder 
ehe en aUch sie mit Beendigun~ des Kinderfestes GrillwUrst-

n verzehren 
U= 20 . 
t .00 Uhr beginnt der den erwachsenen Nachbarn vorbehal-
ene Teil des Somm~rfestes. Mit Tanz, ~esp.lligp.r Unterhal-
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tung, Alkohol und musikalischer Begleitung durch eine klei
ne Kapelle verbringt man die Stunden 1m dekorierten Zelt. 
Dabe! kommt es vor, daß ein Nachbar auch einmal einen Unter
haltungsbe itrag zum besten gibt. Meistens versäumen es die 
Teilnehme r bei Gelegenheit dieser Feier nicht, e.ines d~r zi

tierten Nachbarschaftslieder anzustimmen. Nachts bzw. in 
den frUhen Morgenstunden klingt die abendliche Feier aus. 

Der zweite Festtag, der Sonntag, setzt im Zelt mit einD.m 
morgendlichen, Nachbarn wie Nachbarinnen gewidmeten FrUh
schoopen eln. Beim ersten Fest 1969 versteigerte man bei 
dieser Gele~enhelt Sekt und Eier. Um auch den Frauen die 
MBglichkeit zu bieten, weiterhin sm Fest teilzuhaben und sie 
vom Kochen zu entbinden, erscheint seit 1970 anschließend 
mittags eine Feldküche mit Erbsensuppe, die gemeinsam im 
Zelt konsumiert wird. FUr der~n Zubereitun~ zeichnete in der 
Regel bisher ein Ahauser Gastwirt verantwortlich, in deSSen 
Räumen die Nachbarscha f t ein S~anferkelessen veranstaltete. 
Dem gemeinsamen Mahl folgte in den Fest jahren 1973 und 1975 
am Nachmittag ein Kaff~etrinken, während uns nach AusweiS 
der Chronik vom Fest des Jahres 1970 bekannt ist, daß nac"~ 
mittags die Reste verzehrt und na~h einer Zeltsäuberun~ "die 
trockenen Kehlen" anschließend in einem stadtnahen Bauer~ 
schaftslokal I'befeucht€'t" worden sei"'n. Das Sommerfest 
selbst habe seinen Abschluß bei ein~m Nachbarn am nächsten 

Tag, seinem Namensfest, ~efunden. 

Offiziell endet die Veranstaltung am Spätnachmittag bzw. 
frUhen Abend. Anläßlich des 10jährigen Bestehens der Nacl1~ 11) 

rest 
barschaft erfuhr das Sommerfest 1977 ("Jubiläums-Sommer 

außergewöhnliche Gestal tung; so wurde bestimmten Nachbarn 
die Erstellung eines Festfilms aufge~eben, ein Scheiben
schießen der Erwachsenen um ein "JubiHiumspaar" an~esetzt, 
die entg€'ltliche AusF,ab~ eigener Bierse idel (mit Nachbsr-~e 
schaftsnamen und Stadtwappen) veranlaßt und schließlich e 
eigens produzierte "Festzeitschrlft" herausgegeben. 
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Weite F 1 re est i chkeiten und Veranstaltungen 

Neben den beiden dargestellten Hauptfesten existieren wei
tere Festlichkeiten gerin~erer Relevanz, denen nachfolgend 
AUfm~rksamkeit ~es~henkt wird. Es handelt sich dabei zu
nächst um zwei Veranstaltungen, die seit 1969 bzw. 1973 
durchgefUhrt werden. 

Seit 1973 wissen wir von einem festlichen KlndernAchmittag, 
der vornehmlich im Ma i in einem mehrere Kilometer entfernten 
Wald-Meid G e- elände ("BerIe") stattfindet. Dieser durchweg 
BUf einen Samsta~ fallende Nachmittag ~eht nach Auskunft ei
nes Befragten (5) auf die älteren Kinder selbst zurUck, wäh-
rend and ( ) i ere 1, 7 dementge~~n b~stimmte Mitgli~der als Fest-
nitiato f ren anf~hrten. Mitt~ls einer auf die Teilnehmer be-

SChränkt U 
1 

en mlage begleicht man dip. anfallenden Kosten , die 
s eh du h SUß r c den Erwerb von WUrstehen, Getränken, Brötchen, 
8tl~keiten, Holzkohle sowie durch Omnibusfahrten zum Be-
n ~_ ungsort und zurUck ergeben. Als Or~anisator des Unter

e·J.,QJens b V e~egnen Vorsitzender, der in RundSChreiben Uber das 
orhaben informiert und einlädt, und verschiedene , von ihm 

angeSprochene J . Nachbarn. Ein diesbezUgliches Schr~iben des 
ahres 197 Da 5 vermittelt eine präzise "Aufgabenverteilung". 
naCh obli st egt es den mit differenzierten Funktionen aus~e-
Bttete de n, namentlich aufgefUhrt~n Nachbarn u.a., ein passen-
s Gellind lei e ausfindig zu machen, Spiele vorzubereiten und zu 
ten fU Tl' ' r Sitzgele~enheiten, Getränke, Tische und deren 

8nslJort i le e nzustehen und WUrstehen zu besorgen und zu grll-
n. 

Das Fest b teil eginnt am frUhen Nachmittag mit eln~r Busfahrt der 
all nehmenden Kinder und Erwachsenen zum Ziel, wo bereits 
g11

e 
erforderlichen Vorbereitungen von den kompetenten Mit-

edern d getrOffen sind. Der Nachmittag gehört dann den Kin-
ern, die verschiedene ItGeländespiele" (z . B. "Schnitze 1-
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jagd", "Labyrinth". "Zahlennumme rnspiel"} durchfUhren. Zur 

Erfrischung steht Limonade zur VerfUgun~ , f Ur die Erwachse
nen Alkohol. Nach Absc hluß der Spiele am späten Nachml tta.~ 

bietet sich allen Anwesenden Gele~enhelt, gegrillte W~rst
ehen zu konsumieren. Per Bus wird gegen Abend s chließlich 
der Heimweg angetreten. 

Di~ zweite der oben aneesorochenen Veranstaltungen erscheint 
als "S?anferkelessen" und sieht It . Mittel1un~ einiger Nach

barn (11, 14, 15 ) und des Betroffen~n selbst 1m ersten Vor
sitzenden ihren Initiator, dem eln~ derarti~e VeranstaltUß( 
DBch eigener Aussage aus seiner niedersächslschen Heimat be
kannt wa r . Das Essen findet seit 1969 kontinul~rllch jähr
lich statt und wird in der Re2el im Dezember bzw. November 
verwirklicht. Als Ort des Unternehmens dient seit 1970 eln~ 
innerstädtische, von mehreren Nachbarn häufiger besuchte 
Gaststätte, während zuvor das Karnevalsfestlokal der N9ChbSr~ 
schaft diesem Zwecke di~nte. Wie s chon von anderen Fest~n V.bekannt, wird auch in diesem Fall zur Kostpndeckung eine 
la~e erhoben. Bis zu seinem Tod 1974 besorgte ein als Vete' 
rinärmediziner tätige r Nachbar das Ferkel, dessen Zuberei' 
tung dem Wirt des Veranstaltun~slokals oblie gt. Den ~enaoe" 
Termin des Essens bestimmt der Vorsitzende, der die Nachba~ 
tiber das intendierte Vorhaben informiert und in Verbindung 

tZ
mit dem Essen bisher zweimal ein~ Generalversammlung anse 
te. Der Inhalt eines entsprechenden Informationsschreibens11 
aus 1970 verrät, daß das Span ferkelessen wohl erst seit 19 

bei 
fest institutional isiert wurde . Danach artikulierte man t 

Gelegenheit eines Richtfestes den Wunsch, "in diesem Herb5 
. dP. 

noch ein Spanferkelessen durchzufllhren." Di~ Anregun,!?; \NI' ' 

realisiert und die VeranstaltunR, in 1975 vom vorsitzenden 
t!

als traditionelle Einrichtung herausgestellt, fortan kon 

nuierlich inszeniert. 
t der Als zentraler Inhalt des fest l i chen Unternehmens trit 

gemeinsame Verzehr des Spanferkels in Ersche inung , 1973 
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machten e i i N n ge achbarn dabei, gemäß der im Rundschreiben ge-
äUßerten Bitt e des Vorsitzenden, mit Dias und Fotografien vom 
vergan~enen Sommer fest bekannt. Ebenso folRt~ man im Verlauf 
des Sp f an erkelessens 1975/76 der Anre~un~ des Vorsitzend~n, 
~die im letzten Jahr ht Fil gemac en me bzw. Dias vorzu fUhren." 

Ober de R n ahmen der bisher vorgestellten Festlichkeiten hin
aus Sind 
Ei es ebenso Einze lereignisse, weniger spektakuläre 
d nrichtungen und inoffizielle Geselligkeit, die das Profil 
er Nachba h 

A_ rsc aft charakterisieren. So ist mir aus eigener 
""'lSchauung d 15) un durch Hinweis mehrerer Nachbarn (1, 3, 4, 14 , 

die Singuläre Durch führung eines Osterfeuers zu Beginn 
<ler 70 

er Jahre bekannt. Man hatte zu seiner Verwirklichung 
di e Abfäll 
G e des FrUhjahrsgart~nschnitts auf dem f reien 
rUndstÜCk i 

Ost e nes Mitglieds zusammengetra~en. Am Abend des 
erSOnnta Bch gs versammelten sich die Nachbarn um das aufge -
i chtote H 1 de w 0 z , das entzündet wurde. Spontan sang man tie-

r und stä kt ~l I' e sich mit Branntwein aus einer um~ehenden 
aSche Etli h Zeni' c en Interviews zufolge (1, 3, 9, 10 , 14) ins-

t erte die Nachbarschaft Uberdies einen Maigang, der of
enS i Chtlich 

t kein regelmäßig veranstaltetes Vorhaben bilde-
e, BOnd 

~._ ern Singuläres Ereignis blieb: "Bei großer Beteili-"" ..... ,g" wa d 
Lok 1 n erte man an einem Aprilsonntag (!) tiber Land zum 

a eine N Aba s aChbarortes, verbr achte dort einen geselligen 
nd 1Jlld t E rat nachts zu fuß den RUckweg an . 

in besond 
S.ich eres Ereignis im Leben der Nachbarschaft ergab 
d mit dem Kauf eines gebrauchten Zeltes 1974 , das "dank 

8S Einsst 
tUr 2 zes des Vorsitzenden und einiger anderer Nachbarn" 

.000 DM ach f ,- erworben w~rden konnte, nachdem die Nachbar-
• t in i sth._ e ner "Wichtigen Besprechung" dem Vorhaben zuge-
_t hatt 

tamil e. An Hand einer Umlage von 90,- DM pro Nachbar-
&Ut 1e WUrde die vom Vorsitzenden vorentrichtete Kaufsumme 
• bgebraCht. In Selbsthilfe leistete man n~tige Uberholungs-
reiten und 

feierte den Kauf am folgenden Sonntag durch ein 
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"Zelteinwelhunll;sfe st", das mit einem morgendlichen Früh
schoppen einsetzte. Der Abend sollte als geme insames "Zelt
fest" begangen werden. Au--:h an eine Festteilhabe der Kinder 
wa r gedacht, denen sm späten Nachmittag Würstchen gebraten 
werden Bollten. Die auf Grund der nicht kostendeckenden Ein; 
nahmen verbliebene Restschuld begli ch die Nachbarschaft8k8S~ 

se. 
er

Einen festlichen Nachmittag , dessen Veranstaltung auch inn 
halb eines Unterhaltungsbeitrags Beachtung fand, verbrachte 
die Nachbarschaft 1975 1m Hause e iner in Ahaus verzogenen 
Nachbarfaml1ie. Diese hatte sich zuvor s chriftlich von allen 
Mitgliedern verabschiedet und zunächst einen "Abschieds· 
trunk" bei Gelegenheit des Sommerfests in Aussi~ht gestellt. 

1" Später nahm man die AnkUndi~ung jedoch zugunsten der Ein 
dung der ~esamten Nachbarschaft ins neu bezo~ene Heim ZU 

U' Bier und GrillwUrstchen zurück. An Hand des üblichen Komm 
nikationsmediums Rundschreiben erhielten die Nachbarn vo~ 

Nach'" Vorsitzenden über Einladun~ und Procedere des Hinwegs 
richt und wurden eigens darauf aufmerksam gemacht , daß fur 

ben" 
a lkoholische "Marschverpflegung " gesor~t s~i. Der gastge 

den Familie verehrte man ein Blumenpräsent und eine west!· 
Vespergabe: Steinhäger (Wacholderbranntwein) und ein in e~ 

zu' 
kariertes Leinentuch eingeschlagenes Brot . Wie vip.lfach e 
vor wurden auch in diesem Fall anstehende Kosten durch ein 
Umlaae ~edeckt. Das der Gestaltuna dieses Nachbarbesuchs , . , 1" 
immanente foDaoristische Element indiziert anschaulich e 

diesbezU~licher Beitra~ der Festzeitschrift von 1977: 

"Mit blauem Kittel, Holschken an, 
zog i ch voran na~h JUnemann, 
und alle Nachbarn hinterdrein, 
zur Stärkung ~oß man Schnaps uns ein. 
Wir l egten Feuer im neuen Haus, 
denn bei Burbaum zogen sie aus. GIUC~' 
Das Brot und das Salz und den Pfennig fUrs 
das brachten wir selbstverständlich mit. 
Das Fest war schön, es fand statt im Garten 
und nebenbei wurde noch Wurst ~ebraten . " 
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FUr 41 e schulpflichtigen Kinder inszenierte man im Juni 1976 
ein VergnUgungswochenende auf einem auswärtigen Kötterhof 
unter nachbarlicher Be t reuung. Dort bestand Reit-, Angel
und Badegelegenheit. Intendiert wurde, abends ein Lagerfeuer 
durChZuführen. 

Nicht unbeachtet bleiben sollen nachbarliche Initiativen zum 
Jahresschl ß u . So wurde die Anregung des Vorsitzenden ver-
~irklicht, zur Advente- und Weihnachtszeit eine geschmückte 
FiChte . 

an relativ zentraler Stelle der Nechbarschaft aufzu-
stellen. Für die festliche Beleuchtung des Baumes sorgten 
~ut Ksssenkosten erworbene elektrische Kerzenbänder. Auf 
\.liese Wei 

se bestand einige Jahre ein gemeinsamer zeichense t 
zender Schm k 
n~ uc , bis die Einrichtung infolge der Inanspruch-

e des bisher benutzten Grundstücks nicht mehr aufrecht
erhalten werden konnte. 
Eine and 
Gere Art des Beitrags zu weihnachtlich-festlicher 

es t111lmth 1t m e geht auf eine Nachbarfamilie zurUck, die ihre 
USikalisch engagierten Kinder in zwei aufeinanderfolgenden 

Jahren 
zu kinderlosen Nachbarn schickte, um sie dort auf ih

ren lnst 
1976 rumenten vorspielen zu lassen. 
a WUrde erstmals ein vom Jugend- und Kinderkommitee ver-
nstaltet 

t t er "Martinszug" durch die Nachbarschaft ausgerich-
p; 1 bei dessen Gelegenheit möglichst selbstgebastelte Lam-

ans mitZUführen waren, die prämi ert werden sollten. Hei
SChechar k 
~ a ter des Zuges ergab sich aus der Absicht, in Er-
artung 

d von Genußmitt el_ oder Geldspenden Martinslieder vor 
en Häu 

~om 3 sem anzustimmen . Abschließend sollte fUr die Kinder 
in • bis zum 6 . Schuljahr eine "FAte" stattfinden. Bereits 

der z • 1 um Naehbarschaftsjubiläum 1977 herausgegebenen Fest-
e tscbrift " al wurde u . a. ein "Martlnszug bzw . Lambertifest 
s testei 

Schlt ngeriehtet herausgestellt . 

to eßlieh sei angefUhrt daß lt. Mitteilung mehrerer In-
rmant ' , 

e1 en (11 1 13 14 15) schon einmal daran gedacht war, nenn • 1 , 

eigenen Nikolaus" am Vorabend des Heillgenfestes mit 
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der in Ahaus ~ew8hnllch von Vertretern der Nlkolaus~esell
schaft w8hrg~nommenen Bescherung der Nachbsrklnder zu b~
trauen. Anlaß zu dieser Uberle~g bot nach Auskunft zweier 
Mitglieder (11, 13 ) die man~elnde Quali f ikation e iniger biS
he r erlebter Nikoläuse . Der Plan kam indes au~grund eineS 
Autounfalls des Vorsitzenden, der den Nikolaus darzustellen 
sich bere iterklärt hatte, nicht zur VerwirKlichung. 

Es sind keineswegs allein die oben ge schilderten ge6amtnac~
barscha~tllchen Festlichkeiten, die nachbarliche Verbunden
heit bekunden, gleichermaßen nIcht vergessen werden dUrfen 
daneben zahlreiche "inoffizielle" gesellige Treffen einiger 
weniger Nachbarn, die sich bisweilen rein zufällig ergeben . 
Da jedoch nur ein beschränkter Kreis von Mitgliedern an ib-

er
nen partizipiert und eie daher nicht als Nachbarscha ftsV 

anstaltungen greifba r werden, zudem im allgeme inen einer 
strikten Regelmäßigke it entbehren, lassen sie sich nur sehr 
s chwer fassen. 
Beinahe alle befragten Nachbarn deuteten auf die stärkererä_ 
Liaison e iniger Mitglieder hin, die z.T. mit beruflicher r 

d de 
ti~keit, in einem Fall zudem mit deren Wohlhabenhe it un 6 
Inhabe von "mehr Beziehungen" motiviert wurde. Einige (3, ' 
9, 13 ) konstatierten, daß diese Verbundenheit bei Festen 14) 
nicht zum Ausdruck käme, andere dage~en (1, 2, 4, 7, 11, r 
schwächten die Aussa~e ab oder waren direkt ~egensätzl iche 
Ansicht. DarUber hinaus ließen verschiedene Mitglieder (5,~, 

sta•• 6, 12) durchblicken, da ß einigen Nachbarn ein gewisser 
deedUnke l eigen s e i. 

iti°n 
Verschiedene, nach Alter, Konfession und sozialer pos se-
durchaus ni r.ht imm~r homogene Nachbarn stehen in en~eren h 

.. ße r n s i c ziehungen zue inande r . Die s ozia l en Beziehun~en au • 
bSll ' de r gest alt, daß ma n gelegentlich beim ande ren vorbelsC 

bisweilen gemeinsam anläßl i ch bestimmter Er eignisse (t.
S
.' 

Namenstag , Geburtstag , FUhrerscheinprUfung ) kle ine PriV . -
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feste feiert, sich auch wohl insbesondere an bestimmten 
Festtagen wie Neujahr, Weihnachten und Ostern zu einem Früh
SChoppen zusammenfindet. Mir ist darUber hinaus bekannt, daß 
NaChbarn auch schon einmal mit dem Pkw eine Fahrt unternah
men, Oder gar gemeinsam ihren Urlaub verbrachten. Es fällt 
aUf, daß derartige Bindungen vornehmlich im Bereich der obe
ren StiChstraßen bestehen, während sie bei den Anwohnern der 
durChlaufenden Straße in dieser Intensität nicht beobachtet 
~erden konnten. Das ma, z.T. mit der kommunikationsfeindli
cheren Wohnsituation53 am letztgenannten Verkehrsweg, ähn
liChe S m Ozialstatus und bestimmter psychisch- mentaler Dispo-
Sition Vieler Bewohner der Stichstraßen zu begründen sein, 
Z~lsehen denen selbst wieder merkliche Unterschiede der Be
liehungSintensi tät bestehen, wobei zu beachten ist, daß sich 
die ob en angesprochenen Nachbarkontakte nicht ausschließlich 
je\ietl 

s auf einen derartigen Straßenbereich beschränken, 
SOndern 
d auch in Querverbindungen, d.h . zu den Bewohnern an-
erer Stl h t d ß i c straßen, greifbar sind. Herauszustellen iS, a 
nabesondere die Mehrzahl der Nachbarn der n~rdlichen Stich-

straße ein relativ bild t h t intensives Verhältnis ausge e a, 
\tas tDir i E tD übrigen interviewte Mitglieder auch bestätigten . 
in Moti v dieser Entwicklung mag damit genannt sein, daß 

SiCh 
u mehrere Nachbarn bereits lange Zeit vor dem Bau ihrer 
Qä1J.ser k b &nnten . Das gilt in besonderem Maße für zwei ne en
einand. 

er Wohnende Mi tglieder, die schon vor ihrer Ansied
lUng 1"-

~,ger als ein Jahrzehnt in einem Mietshaus Nachbarn 
\laren V/i i 
di • e Schon zuvor so gehBrt es zwischen ihnen auch n 

eser N achbarechaft zur festen Gewohnheit, sich zu Weih
naCht 

en gegenseitig zu besuchen. 
Eini 

ge Mitglieder besitzen einen sog. Partykeller, der, wie 
SChon d 
~ er Name sagt festlichem Geschehen dient. Von einer 
~ri~at ' 
&e1ad en "kellerparty" 1968 , zu der fUnf Nachbar-Ehepaare 

en \taren, berichtet uns die Chronik, wobei vornehmlich 
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tiber die Unfähigkeit der feiernden Männer, einen ertappten 
Einbrecher dingfest zu machen, berichtet wird. Ein weiterer 
derartiger Keller, in dem die Nachbarn feiernd zusammentra
fen, findet 1967 und 1969 Erwähnung . 
Private Festlichkeiten kleinerer Nechbargruppen avancierten 
1m übrigen zuweilen zu Sujets von Unterhaltungsbeiträgen . 

Daß die Nachbarscha f t Jägerskamp eine besondere Festintens i 
tät entwickelt ha t, bedarf auf~rund der obigen Darstp. llun~ 

keiner ~eBonderten Erwähnun~. Von Bedeutun~ s cheint jedoch, 
daß dieser charakteristische Zu~ nach Auskunft zahlreicher 
Nachbarn (2, 5, 7, 10 , 11, 14, 15) auch 1m Urteil Außenste
hender Gestal t annimmt bzw . anklingt. DRnsch wird die Nach
barschaft von MitbUrgern als eine "blaue Straße", als 
"feucht-fröhliche" Organisation ein~eschätzt, ..... 0 man JSUt 
und viel feiere, eber auch abschätzi.l1; als "Supkemp" und 
"Saufverein". Selbst das "Nachbarschaftslied Nr. 2" hat die 
externe Beurteilun~ rezipiert und quasi als "Ehrenschild" 
zu Be~inn der 4. Strophe präsentiert: 

"Ja, man sagt, ..... ir trinken gerne all, 
ja, ..... ir feiern Feste ..... ie sie falln." 

ZU' Weitere mit~eteilte Beurteilungen hoben den besonderen 
die 

sammenhalt der Nachbarschaft hervor; in einem Fall wurde {te' 

Bedeutung des Prinzips gegenseitiger Hilfe als Nachbarscba 

merkmal exponiert. ; 
tUetJ 

Hinsichtlich de r "off iziellen" nachbarschaftlichen FeS :rtJl'; 
digkeit und Vitalität gaben 13 der 15 Befragten den ins t ; 

erge 
tiven Hin ..... eis. es habe sich diesbezUglich eine Abnahme fiJIlr
ben, "das Interessante" (1 ) sei ges chwunden; als Grund 

1 " ge ... ten zwei Informanten (4, 6) an, es sei einfach "zuvie 
f " •• ..... orden. In der Tat dUrfte heute nicht mehr zutref en, 

der Chronist no~h Uber Festlichkeiten des Jahres 1969 ver'" 
merken konnte: "Alle Feste und Feiern beschränkten sich 

1'ra. ; 
nicht auf die f~iernden Famlli~n allein, ..... ie schon zur 
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dition geword~n, wurden immer anschlie ßend in anderen F~mi
lien die Fe iern fortg~s'S'tzt, manchmal bis zum frUhen Monsen." 

GUter 

Neben d en zwei Nachbarschaftsliedern, Uber die bereits be -
riChtet Tr wurde, besitzt die Nachbarschaft ein~n eigenen 

inkspruch . Er entstammt der GrUndun~szeit und dUrfte auf 
ein Mitglied zurUckgehen , das ihn spontan "in vor~~rUckter 
Stunde" zum besten ~ab . Vermut lich noch unter dem Eindruck 
~llgemeinen Anfan.l1;senthusiasmus'vermerkte der Chronist im 
rUneiun~Sjahr 1967: "Par olp und Trinks'Oruch der Nachbar

:Chaft l autet (!) fUr alle Zeiten: Nachbarschaft Jä~ers-
6.llIp Piff! Paff!" 

Den immateriellen GUtem treten Sach~Uter er~~nzend zur Sei
te. Zu ihren zähl t die "Chronik der Nachbarscha f t Jägerskamp 
4haUS" 
G I ein ~rUn~ s. ca. 25 x 32 cm ~roße s Ringbuch , rias bei 
elp.~enheit eier G~neralv~rsammlun~ den Nachbarn vom Chr o-

!'listen 
Zx ZUweilen vor~e19 ~t wird . Auf der Titp.lseit~, der ein 

emplar der ebenfa lls ~rUn farbenen, gedruckt~n Satzung vor
geheftet 
lIlen 1st, findet sich neben Titel, GrUndungs .jahr und Na-

des Chronisten ein Auszu~ des Satzun~snara~ranhen 5. der 
~r~ . 
h n Z ..... eck der Chronik eingeht. In chronolo~isch~r Rel-

enfol 
St 'te umfa !~t das Rin"'buch d"'m eine kartiprte Lap';edar-ell .., , y 
teil ung einli~~t, die maschinens~hriftlichen Berichte, Mit
ei un~en und Kommp.ntare des Chronisten, Rund- und EinlR
s~i:schre iben, Unterhaltun9;Bbe iträ~e und Lip.dtexte, ein
~en ~lge Presseberichte (z.B. über Sommerfeste, Ernennun-

f und Ehrungen von Nachbarn Einbruchsversu~h, SchUtzen-este ) , 
1 1 ,Fotogra f ien und Hochze itsanzeigen. Es sind nicht al
e n "b 

edeutende Er e ignisse " (§ 5), die sich niedp.rschlagen, 
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Uberdies wurden auch weniger relevante Begebenheiten,wie 
I bspw. Geburten und Neubauten,schriftlich fest~ehalten. 

Selbst die Witterun~ avancierte zum Thema: "Das Wetter war 
das ~anze Jahr sehr mäßig, viel Regen 1m Sommer und Herbst. 
Bis zum Jahresende hatten wir noch keinen Schnee und keinen 
nennenswerten Frost." 

An schriftlichem Sachgut existieren neben der Chronik ein 
Ordner zur Aufnahme von Rechnun~sbele~en sowie zwei Bei
tra~s- und Mit~liedskladden. Am Rande Bei schließlich eine 
M1t l?:liedskartothek erwähnt, die sich .1edoch im Besitz deS 

Vorsitzenden befindet. 

tick'" Schon oben fand das eigene Zelt der Nachbarscha .-~t nachdr 
ft's'" lieh Beachtun~, ein Gemeinscha~tsgut, das im Zu~e der Be 
il""t gungen von den Interviewpartnern in d~r Regel nicht vers 

wurde, hervorzuheben. Instruktive Zusätze mehrerer Nachba~ 
N cb'" (1, 2 , 3, 6 , 13) und eine entsurechende Rezeotion ins a ) 
It U 

barschaftslied Nr. 2 ("Ja, wir fei~rn gern im eignen Ze 
Zu bilden aussagekräftige Indikatoren des Besitzerstolzes. 

kostenloser Lagerung dieses hochgeschätzten Sachguts hat 
sich der von der Na~hbarschaft favorisierte Bierverleger 
bere! tgefunden, der daraufh i n scherzhaft zum "Ehrennach'" 

barn " erklärt wurde. 
ähl t e1n8 

Ebenso zum nachbarschaftsei~enen Verm5gensbestand z ,J 

bZ'" 
grUn-weiße Fahne, die offensichtlich beim Sommerfest 1~ 11 

am Zelt angebracht wird. Wie man mir mitteilte (5, 14).5
0 

sie da r Uber hinaus auch schon anläßlich nachbarlicher K~'" 
ni~swUrde Verwendung gefunden h~ben. 

""d 
Ein Wort sei nicht zuletzt der ~rUnen Farbe der Chroni~ 

Trinksprucnes Satzung sowie der Ei~enart des beigebrachten 
Teil 

~ewid.met. Wie unschwer zu ermitteln, bildet der erste 18" 

des Komoosi tums "Jägerskamp" (Flurbezeichnung ) Ursache :d1g; 
ser objektivierten Assoziationen. Als bestätigendes par 
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ma darf eine Äußerung des Chronisten gelten, die im Eingang 
der Chronik auftaucht: "Nachdem Satzung und Umschlag dieser 
Chronik von grüner Farbe sind, soll die Farbe der Nachbar
Schaft, dem Kleid des Jägers entsprechend, grUn sein." 

SachgUter, die sich zwar .jeweils 1m Privatbesitz der einzel
nen NaChbarn befinden, durch allgemeinen Erwerb (1976 bzw. 
1977) und z.T. Gebrauch jedoch einen bezeichnenden Hinweis 
aUf die nachbarschaftliche Gruppenbindung geben, begegnen in 
Gestalt uniformierender , mit dem Namen der Nachbarschaft 
ausgestatteter grUner T-Shirts, die vor allem beim Sommer
fest t ge ragen werden, sowie in Form von Bierseideln, die 
durch Ah aUS~r Stadtwa~pen und Nachbarschaftsnamen auffallen. 
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III. BUrgerschUtzenverein 1584 / JunggesellenschUtzen
verein 1606 

1. BUrger- und Junggesellenschützen bis 1800 

Nach Abzug der dem bischBflichen Landesh~rrn verpflichteten 
Burgmannen im endenden 15. Jh. 54 ) lag die Last des Schutzes 
und der Verteidigung der Stadt auf ihren Bewohnern. Auf der 
Grundlage der 1579 eingerichteten, Buch BUS anderen Orten 
bekannten "Kluchten", wurden 2 Kompanien geschaffen , die, 
von den beiden BUrgermp.lstern als Hauvtleuten gefUhrt, 55) 

" "unter obrigkeitlichem Schutze und magistratischer Leitun~ 
standen. Ob damit bereits eine Schützengesellschaft 1m Sinne 
einer Organisation institutionalisiert wurde, bleibt unklar. 
Möglich 1st, daß sich BUS der allgem~inen, zunächst alle se~ 
wohner umfassenden Bürgerwehr, eine allein auf den wehrfähi
gen Vollbürp;ern "ehrbaren wandels,,56) basierende SchUtzenge-

hUt -seIlschaft entwickelte. Als ältestes Belegstück einer Sc 
zenvereinigung gilt der silberne Vo~el an der Königskette 
der Bür~erschUtzen, der 1534 datiert ist. Aufgrund dieseS 
Kenntnisstandes werden die Anfänge einer Ahauser BUrger-

1'schützengesellschaft, die unter Leitung ihrer "Oberof!1Z 
ren und unter Aufsicht des Magistrates offensichtlich zu
mindest bis 1811 bestand, in die Jahre um 1580 zu verlegen 

hUt
sein. Keine Datierungsprobleme bietet die Jungge sellenSc t 
zengesellschaft, die laut Ratsprotokoll 1606 ins Leben tra 

. " und auf die Erlangung größerer Ubun~ "im BüchsenschieAen I' 
.t d abzielen sollte. Im genannten Jahr erteilte der Stadtr 

Genehmlgun~, "daß die Jung~esellen und BUrgerkinder stattin 
der Fastnachtsbelustigungen ein Schützenfest anordneten, 
dem sie im Sommer an einem Sonnta~ Nachmittage den VOgel 
schossen und des Montags 'ihre Zehrung hielten', wozU der 

- 211 -

Rath ein Viertel Bi~r h~ rzugeben versprach , wie es bisher 
Sm Fastnar:htsmontage ~eschehen war.,,?7) Wie b~i allen SchUt
zengesellschaften jener Zeit, bestand auch die spezifische 
Funktion der Ahauser Vereinigungen f ra glos in der Erlangung 
besonderer Wehrfähip;keit, die man durch Sr.hieA- und Waffen
übung zu gewinnen tra chtet~. Infolge s chwindender militäri
Scher Bedeutung der Schützengesellschaften im 18. Jh. trat 
diese zentrale Aufgabe zwangsläufig mehr oder minder zurück, 
ein allgemeiner Niedere;anJ?; des westfälischen SchUtzenwesens 
IEriff Platz. 

Unter der Re~entschaft des Fürstbischofs eh. B. v. Galen 
erfUhren di~ Ahauser Verhältnisse U.3. einp. strukturelle 
Neuordnung durch offensichtlich~ Fusion aller Ahauser SchUt;en 1n Zwei Kompanien . Zugleich wurde auf besondere Förde
l~~ der Wehrqualität ~eachtet. 1702 er~ing ein landesherr
B~her Befehl, der auf militärische Einsatzfähigkpit der 

gerkompanien abz ielte. Es war wohl auch die Uberdurch
sChnittliche Wehrfähigkeit der SchUtzen, die dazu führte, 
daß 1673 fUnf aus ihren Reihen der Heeresfol~e genUgen muß-
ten 'W i . e tere Aufgaben der Ahauser SchUtz~n bestanden in Em-
Pfan~ und Gel~it des Landesherrn (1681 , 1767, 1803). 

Festli h 
C e Höhepunkte im L~ben der Gesellscharten, bei denen 

Sich v-58) 
O,l:l;el- oder Scheibenschießen und "Oelag" verbanden, 

bildet Vo en die Schütz~nfes~ "Wer den letzten Rest des Vogels 
h n der Stange s choß, galt (in Ahaus) als König und Befehls-

aber ,,59) 60) KU i P I . Wie anderswo genoß auch der Ahauser on g r-
vlle i 

gen: ihm waren Stadtdienste bis zum nächsten Vogel-
schieß . 1 f 
h en erlassen. i705 beschränkte man dieses Pr~vi eg au 

!jChst d 
S ens Zwei Jahre was auf zeitliche Unregelm§ßigkeit er 
chUtz ' 

ordn enteste s chließen läßt. Di r.ses erweist auch eine Ver-
"Not~g Von 1726, aus der erhellt, daß erst infol~e der 

Urft", neue "0beroffiziere" wählen zu mUssen, ein Vo-
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gelsehießen angeordnet wurde, bei dessen Gelegenheit die 
vakanten Positionen besetzt werden sollten. 61 ) Umfassende 
AU8s8~en über Gestaltung und Ablauf des SchUtzenfestes in 
Ahaus, das, wie vielerorts üblich, "auf dem Rathaus" gefei
ert wurde, erweisen die Quellen nicht. Die verwertbaren An
gaben haben nur fragmentarischen Charakter. So 1st bspw . 
schon recht frUh eine Schützenkönig!n nachzuweisen, dl~,lt. 
1745 gelaBten BeschlUssen,bei Gelegenheit des Schützenfestes 
unter Erwelsun~ aller "hanares" abzuholen sei, aus Kosten'" 
~rUnden jedoch, ent~egen frUherer Gewohnheit, fortan ledig
lich zwei sie zum Rathaus begleitende Frauen einladen dUr
fe. 62 ) Die Auswahl des Festbieres oblag den BUrgermeistern 

und Oberoffizieren, um dessen Lieferung sich di '! "Scheff~r" 
sorgen sollten, die darUber hinaus nachweislich die Beglei; 

t en
tun~ der Köni~in zum Rathause sowie den Rahmen des SchU Z 

festes sprengend, "den Ankauf und die Herbeischaffung von 
Speise und Trank"63) während der die Ratswahl abschließenden 

der 
Festlichkeit zu leisten vernflichtet waren. Nach Ausweis 

. ft 
anges~rochenen BeschlUsse stand di~ festliche Zu~ammenkun 

64) !!hlte im Rathaus auch den Frauen offen. Vagedes zufolge z 
tl1-das Vogelschießen zu den Anlässen, die BUr~er auf öffen 

che Kosten zu bewirten. 

A}l8UIl 
In einer medizinischen Topo~raphie des Gerichtsbezirks 
von 1807/8 wird unter der Rubrik "VolksvergnUgen" darauf 
hingewip.sen, daß das "gefährli~he VOg"elschießen" seltene~t''' 
werde. 65 ) Daß in der Tat mit dem Schießen einp. reale Gef 
dung fUr Leib und Leben bestend , beweisen zahlr~iche Un-

I Reg;ie" glücksfälle, so daß bspw. im "Amts-Blatt der KBnig;. . tz" 
rung zu MUnster Nro. 23" vom 7.6.1828 entsprechende SchO 

., 1e ver" bestimmungen und obrigkeitlich-polizeiliche Kontro~ . ß n 
fUgt wurden. 66 ) Ob di~ bemerkte Abnahme der vogelsChie e g 
mit den politischen Verhältnissen jener Zeit in Verbind~ 
stand, bleibt unklar. Ahaus gehörte von 1911 _ 1813 zum 
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franZ ÖS ischen Kaiserreich,und in diese Zeit fäl l t das letz
te S~hUtzenfest vor 1858, das Pfingsten 1811 , wie fUr dieses 
Jahr Vielerorts zu belegen , off enbar auf obri~keitliche Ver
anlassung hin anläßlich der Geburt des Sohnes Napoleons, des 
"Königs von Rom" , gefeiert wurde. 67 ) Davon kUndet, wie auch 
~nderswo nachweisbar, das vom KBnig gegebene Silberschild. 
n den fol genden Jahren lBste sich die Gesellschaft auf, so 

daß d er zeitige BUrgermeister dem zuständigen Landtag 1829 
und 1835 beriChtete, in Ahaus be stUnden kein~ Schützenge
sellSChaften. Gleichwohl weist er darauf hin, daß im Falle 
eines S~hUtzenfe stes "die Offiziere der verheiratheten BUr
ger, Oder Junggesellen, welches getheilte Gesellschaften 
sind , zusammen(treten) und ( .•• ) den Tag des Festes nach 
Gutbetinden (bestimmen). Gewöhnlich wird sm Nachmittag ge
schoss en, und am nämlichen Abend Tanzlustbarkeit veranstal-
~t w M) , omit dann das Fest beendiget ist, ( ••. )." In einem 
\!Ieitere B n ericht des gleichen Jahres erfahren wir, daß die 
SehUt 
k 

zengesellschaften ihre Offiziere selbst wählen, "wobei 
eine A 1 us agen statt haben" daß in Ahaus und Wüllen kein 

fiXer F ' run esttermin bestehe, sondern dieser von der Vereinba-

h
g der Offiziere abhänge der König einen neuen Hut er-

alt ( • 
e Ahaus?), die F~stkosten zu gleichen Teilen auf die 

19a~ze Gesellschaft nach Festende umgelegt wUrden und schließ
iCh j eder Verheiratete Bürger bzw. Junggeselle ohne Unter-

8ch!Qd b hin 
n w erechtigt sei am Feste und Schießen teilzune en. 

le B ' erichte erScheinen als Antworten auf Anfragen des Land
rates 
d ,der bspw. über die Klage der Provinzialstände über 
~a8 SChUtzenfest betreffende Mißstände und Vorschläge zu de-
e~ Abst d V ellung informiert Sie stehen im Gegensatz zu en 
orSchlä . P 1 1 a1 gen und der Aufforderung der preußischen rov nz -

2 regierung Von 1816 das "Scheiben- und Vogelschießen ( ... ) 
U betts d ' 

1'1Cht r ern", ja selbst neue Gesellschaften dort einzu-
an, \!Io keine bestehen.69) Die schließlich 1858 erfolgte 
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VereinsgrUndung nimmt eine ausdrückliche AnknUpfung an 1811 
vor doch 1st zu beachten, daß hier eine völ11ge Novation, . ~ 
eine Ablösung der alten OrganlsatloDsform der nGesellscb8 

" Platz und Instltutlonalls1erung der modernen, des "Vereins , 

gegriffen hat. 

Ließ sich tiber Leben und Wirken der SchUtzengesellschaft 
1.

in den ersten Jahrhunderten ihrer Existenz auf grund desO 
1!Jl

ter Quellenlage nur wenig Nennenswertes niederlegen, so JI'l' 
dert sich diese Sachlage fUr das 19. und insbesondere 20. 

..,ot ... 
grundlegend. Zwar la8sen Genauigkeit und Ergiebigkeit, 
nehmlich der Quellen des 19. Jh., oftmals sehr zu wünschen 

11 t AIl.1Y
Ubrig, doch erlauben sie eine weitaus detail er ere 
se gruppengebundenen Lebens als zuvor. 
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2. JunggesellenBchUtzenver~in 1606 70) 

a) Von 1800 - 1938 

Im Oktober des Jahres 1800 erwarben die UBUrger-Gesell!!n" 
ein neu~s Buch , in das sie "zum Andenken der Nachwelt und 
Andenken der Junggesellen zu Ahaus" das niederzuschreiben 
~edaehten, " ...... as sich in diesem seculo zuträ~t" und "daselbst 
alles 71). Ab anotieren was Hauptpunkten s~int." Gemäß dieser -
Sicht erfahren wir gleich zu Be~inn von politisch-histori
Schen EntWiCklungen und den sie in der Stadt auslösenden 
Wirkun~~n. Dabei kommt die en~e Beziehung dp.r Gesellschaft 
ZUr Obri~ke it anschauli~h zum Ausdruck. 1801 war es die Wahl 
eines neuen Landesherrn die Anlaß zu einer lokalen Feier 
~ab. Wir sehen die Jun~:esellen hier im Rahmen einer feie r-
11 ~" 

chen Prozession um die Kirche mit Fahnen, Trommeln und 
De~en SOwie unter Böllerdonnern paradieren und nach dem 
Festh h f d Oe amt zum Schlosse ziehen, wo man in ein Hoch au en 
Neuge ...... ~hlten ausbricht Der anschließende Besuch der 8ns ä6-
sl • 
~en Honoratioren fra~los ein Heischegan~, beschert den 

Ces 1 , -
k elen Alkohol und Geldbetr.'~ge , überdies auf Magistrats-

Osten "auf' dem Rathaus" wo man die Nacht verbrinq;t, Musik, 
"111' . UJnination" und eine Tonne Bier. Schon vorauff!l:ehend hör-
ten Wir vOm Ehrenge leit als einer Funktion der Gesellen. So 
versä Jh umte man auch in diesen ersten Jahrpn des 19. s. 
niCht, entSprechend zu verfahren. Neben dem Herrschaftsbe
aUftra~t.n . ,. desherrn zu ~ - der den Ma~lstrat auf den neuen ~n 
::reidigen hatte, war es mehrfach die ansässige FUrstin, der 
e n ein ehrenvolles Geleit zuteil werden ließ, sie beim 
raten Eintre ffen mit "Fagot und Waldhorner" abholte und 

slch b ei di~ser Gelegenheit der Gesellen von Wüllen zu er-
..... ehren h . ltl ma 
h

attet die wohl den Ahausern ihr Recht stre g -
C en 
t 

WOllten (uwir wollten unser r echt behaupten in unser 
a adt") . Für ihre Ehrbezeugung erhielten die Gesellen 
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jeweils e ine CeldsummA, "wo wir uns haben vor lustl~ lSe 
macht" oder, wie anHißlich des FUrsten Namensfe st, an dem 
man ebenfa lls 1n Erscheinung trat, frei e Bewirtung "auf dem 
Rathaus", s o bspw. 1809 "freien br Fl ntwein, e ine ta fe l von 

essen und trinken ",iI t f l e isch ~ebraten und schinken, bier 
und brodt, und freie Lustbarkeit den ~anzen nacht durch biS 
a n de n Hellen mor~~n ... ". 18 27 ~ratullerten di~ Ges~ll~n 

dem Landrat, Vertreter der pr eußischen Provinzialr~glerun~1 
der seit 1816 Kreisstadt und Kreis Ahaus politisch unter
standen, und erhielten e1nA Geldspende. S~hlleßllch ließ man 
es sich seitens der Gesellschaft auch 1886 nicht nehmen, de~ 

neuen Bürgermeister der Stadt durch ein~ Deputat i on zu be
gl ückwUnschen und "Um C .. . ) diesen Gl ückwunsch vom ganzen 
Junggesellenchor an den Ta ~ zu legen, gestatte t en wir unS 
bei Begehung des dies .j ährigen Jun.:r;.:r;esellschüt zenf estes eine 
Parade zu veranstalten und zur AusdrUckung de s Wunsches in 

e in Hoch einzustimmen". Der Bür germeister zeig t e sich gene
r ös und stif tete den J unggesellen ein "Fäßchen Bier." Z~ 
fäls chlicherweise 1910 inszenierten Jubelfestp. der Jungge-

sellens~hUtzen wurde der Verein auf ei ll;ene s Bemühen hin ~on 
allerhöchster Stelle beda~ht: Der Ka iser stiftete e ine Me
daille, welche fortan von der Königin an e iner silbernen 
Ke t te .Il;e tra .,?:~n werden soll te . Das spezi fis che Merkma l der 
Ge s ellschaftsmitglieder bestand darin, da ß sie ledig waren · 
Tra t m<".n einen "neuen Stand" an, so wurde die Gesellschaft 
verlassen, wovon mehrfach be rlchtpt wird. Als we i teres Mo
tiv, de r Gese l l scheft de n RUck~n zu kehren, e rwe isens i~h 
man ,q;elnde "Freude und Vergnügen". Gle ich v i er O.ffizier e 

dankten a us diesem Grunde 1826 ab , s o daß di~ Ste ll~n neO 
f flver~eben werden mußten. Sta r b , wi@ 1812 bzw . 1819, ~in 0 

1 f r U-z e r, so t rugen ihn die Gesellen zu Grab~ . Bis i n die 
hen sechzi~er J ahre s ind es allem Ans~hein n~ch d i e Offi
zie re, namentli ch der "Ca pita in" ode r Haunt ma nn" dp.nen diP . , t ... 
Le itun~ de r Gesell scha f t obla~ . Von einem Vorstand ist erB 
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mals 1865 die Rede, möglicherweise gab diesbezüglich die 
Satzung des 1858 gegrUndeten BilrgerschUtzenvereins das Vor
bild. Zun~chst zeichnen jeweils drei bzw. zwei Vorstands
:itglieder die Bucheintragungen ab, 1872 sind es bereits 

Unf SchUtzen, die zum Vorstand zählen und gemeinsam mit 
sechs Offizieren unterzeichnet haben. Seit 1884 bilden dann 
VOrwiegend fUnf, seit 1910 bis 1914 sechs Gesellen den Vor
stand; über eine Vorstandscharge,wie bspw. Vorsitzender, 
SChriftführer und Kassierer, existiert lediglich ein Beleg: 
1900 begegnet expressis verbis ein Schriftführer. Genaueres 
~is8en wir vom Offizlerkorps. Es bestand wohl zu Jahrhun
dertb 1 eg nn dem Range nach aus einem "Caputein", Leutnant 
und Fähnrichen als Offizieren sowie aus Feldwebel, FUhrer 
und Kor 1 tät POra als Unteroffizieren. Eine gewisse Exklusivi-
M des OffiZierSkorps wird dadurch greifbar, dsß alle seine 
itglieder "BUr gers6hne" zu sein hatten. Daß nicht Qualifi

kat10 
n, sondern ein bestimmtes Alkoholquantum den Offizie-

ren die Möglichkeit eröffnete bei Abgang eines Ranginhabers 
:1e nächst höhere Position zu' besetzen und man ohne eine 
derartige Leistung die entsprechende Stelle dem Meistbieten-

en Zu überlassen gedachte zeugt von der lediglich noch 
PseUd 1 ' Z om litärischen Ausrichtung der Gesellschaft in dieser 

h
e1t

• Im übrigen war es den Offizieren verwehrt, nächst hö
ere RN-

~lge zu Uberspringen Bis zum Jahre 1838 wissen wir 
I'lach~ 1 . 
A e slich von derartigen Alkoholspenden neuer Offiziere. 
~ls bsp d C w. Zwölf Jahre zuvor die Charge des Hauptmanns er 
eSell h Sc aft vakant wurde setzte man diese zum Meistgebot 

BUS Für ' a' Zahlung einer halben Tonne Bier und einer Kanne 
rannt-" i h ren WUrde sie wieder neu "angepachtet." Desglelc en 
andsn d1 h La e Stellen des Leutnants und zweier Fähnriche nac 
i.tun z g einer Alkoholgabe im gleichen Jahr neue Besetzung. 

u den Ofr f d Jahrh iZierschargen, deren Art und Anzahl im Lau e es 
s1 underts mehrfach wechseln, treten 1847 und 1851 expres-

s verb1 1t t1 s aUch jeweils zwei Schäffner, deren Inst u on 
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bekanntlich bereits fUr das 18. Jh. nachzuweisen 1st. Ihnen 
dUrfte "d1e Sorge fUr die wirtschaftlichen Dinge, di~ Ge
staltung der Festfeiern und SchUtzengelage" spezifische Auf
gabe gewesen sein. 

Wurde noch 1851 1m Zuge der Neubesetzung der Offlziersste1-
len der Hauptmann als ranghBcheter und leitender Offizier 
greifbar, BO 1st es seit 1872 nachweislich ein Oberst, der 
diese FUhrungsposltlon okkupiert. 1888 ähnelt das Offlz1er6~ 
korps, dem nun erstmals zwei Hauptleute als KompanlefUhrer 

1 nangehBren und damit offensichtlich als Novum zwei Gesel e 
kompanien bestehen, in seiner Zusammensetzun~ unverkennbar 
dem der Satzun~ des BSV von 1858. 1903 erfahren wir ers~als 
vom Dasein eines "Kammerherrn". 

Drei Belegen aus der ersten Jahrhunderthälfte zufolge besaß 
11-der jeweilige Hauptmann das Recht der Verwahrung des Gese 

schaftssachgutes ("Sache der Kompanie"), das bei dessen pe~ 
mission den Ubrigen Offizieren ausgehändigt wurde. So e~~ 1 

182 hielten diese 1815 zwBlf KBnigsschilder und den Vogel, 
S hilder, zwei Fehnen, eine Trommel, einen Ringkra~en, zwBlf c 6 

den Vo~el, ein altes und "dis neuhe" Buch und endlich 182 1 
~i -

zwei 7, eine Trommel, zwei Ringkragen, vierzehn SilberBC 

. . d neue 
der, den Vogel, eine grUne Schärpe sowie das alte un 72) 
Buch aus den Händen des abgehenden Hauptmanns zurück. 

Zu oftmals mehrfach jährlich stattfindenden Versammlungen, 
der" 

die dazu dienten, anliegende Fragen, Probleme und ErroT 
itnisse ,wie bspw. die Wahl von Offizieren und Vorstandsm 

Abrech~ gliedern, Veranstaltungen, Musikerverpflichtungen, 
nungen, o.ä.,zu thematisieren und Entscheide zu t~efren, 
fand man vor allem sonntags zusammen·, in den Jahren 1805, 

be-
1806 , 1810, 1811 und 1812 galt Martini nachweisbar a18 

vorzugter Termin der Gesellenzusammenkunft. 
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Seit den 80er Jahren wissen wir, da ß die personelle Zusam
mensetzung vom Vorstand _ insbesondere dem Offizierskorps -
beinahe von Feie r zu Feier, vermutlich in einer dem Fest 
;oraUfgehenden "Hau'Ptv'?rsammlung",mehr oder minder große 
eränderungen erfuhr. 

Nur weni~ ist uns darUber bekannt, wie die Gesellschaft in 
der erstF.!n Jahrhunderthäl .fte anfallende Kos ten deckte. 1815 
erfahren wir vom s cheidenden Hauptmann Anger, daß KBnigs
SCh~;d)er zum Ankauf einer neuen Fahne verwendet worden sei-
en. Ob d die Schilder dabei als direkte Zahlungsmittel, 

UTch Verkauf oder ,wie später des Bfteren geschehen, als 
Pfsnd eI er Finanzierung der 1811 angefert i gten Fahne dienten, 
bleibt 1m Dunkeln. Im Ubri~en ist anzunehmen, daß man sich 
dUrCh Ei nzelbe iträge der Gesellen eine finanzi elle Basis 
SchUf Da. d t . ß dies e indes offensichtlich nicht immer ~enUgen 

TUg. erweist bspw. die Schuldsumme, die beim Wirt der Ge
sellSChaft, der s chon 1826 Erwähnung findet, im Jshre 1835 
Offen t d sand (16 Rth. , 4 Sgr ., 7 Pf.) . 1849 erhielt dieser von 
a~~ Gesellen 2 Rth. 4 Sgr. zur "Verwahrung" . Geld wurde vor 

em ZUr Entlohnung der Musiker benBtigt, die f'lr die Jung
gesellen aufspielten. Es war ja nicht allein das bis in die 
trUhen aOer Jahre recht unregelmäßi~ inszenierte S~hUtzenfest , 
:ondern gerade die kontinuierlichen -festlichen ZussmmenkUnf
e der J K1 "8 f Me unggesellenschUtzen anläßlich der "Anna- rmes, U 

rtini und zu Fastnacht die Musik erforderten. Aus ver-
SChied ' "M 1 1" eI d enen kurZfristigen Verträgen zwischen den us z un 

ei
er Gesellschaft um die Jahrhundertmitte wissen wir, daß 
~~j 11 enen bei "untafelhaf ter" Leistung im Rahmen a er \Pier F 

T estllchkeiten zwischen dreißig und zweiunddreißig 
aler 8bfUhrte. 74 ) 

~hhlreiche einschlägi ge Hinweise beweisen, daß finanzielle 
. ~ i e beinahe als Dauerphänomen der Gesellschaft m 
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19. Jh. bestand. Schon oben war von einer Verschuldung 1835 
die Rede. Einen weiteren Rückstand vom Jahre 1844 beglich 
man erst nach 19 Jahren. Bereits kurze Zeit darauf (1865) 
wurde das Königssilber fUr 19 Taler an den Wirt der Gesell
schaft verpfändet und konnte schließlich erst 18a7 bzw. 1889 
ausgel öst werden. Bereits zwei Jahre später erhielt der Ver
einswlrt für 100 Mark die Schilder wiederum zum Pfand, wo
bei ihm jährlich 3 Mark zurückzuzahlen waren und ihm über
dies der Ausschank 1m Rahmen der Feste zugesichert werden 
mußte. Infal ge großer Festbeteiligung sah man sich s chon 
1894 imstande, die Schuld um 50 Mark zu verringern, 1896 
bestand lediglich noch eine Restschuld von 27 Mark und 1899 
vermochte man schließlich "Soll & Haben auf eine Stuf e (zu ) 
stellen."75) Stolz bemerkt der Protokollant in 1900, "daß 
wir a lle auf den hiesi~en Junggese llen-SchUtzenverein haf
teten Schulden, ( ... ) , bp.zahlt haben." V~rmutlich der Dauer 
der ge sunden Wirtschaftsla~e des Vereins mißtr auend , ver
f~te der zeiti~e KBni~ eigenhändig und apodiktisch in einer 
instruktiven Notiz, daß das KBnlgsschild "mein Eigent4! 
bleibt also fUr Schulden des Vereins unpfändbas r ist." 
Im Ubrigen soll ni~ht unerwähnt bleiben, daß die den Jung
~e8ellen zur Schuldendeckung ~reifbaren Gelder durchauS 
nicht immer vol18tändi~ diesem Zwecke zu~e fUhrt wurden. fur 
bestimmte Restbeträge machte man sich vie lmehr "lusti~", 

d.h. vertrank sie, was ebenso fUr manche Gewinne zutraf . 
DarUber hinaus gingen ÜberschUs se als feste Posten in d19 

t .nächste Festfinanzlerun~ ein, oder wurden bspw. zur FeS g 

staltung, zur Anschaffung von Sachgut , zur AuffUllun~ der 
Kasse, zur Belohnung von Akteuren oder zur Finanzierung ei' 
nes AUSflugs (1910) verwendet. Je besser die Festbeteili-d 
gun~ , desto grtißer gerieten zwangsläu f i g die Einnahmen un 

satt: 
damit die Chancen auf einen akzp.~tablen Gewinn . Im Gegen 

AUS' 
dazu lief man bei geringer Te ilnahme ode r gestp.i~erten 

gaben natUrlich Gefahr, mit ein~m Defizit abzuschließen . 
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Ein Ne~ativrekord von ledi~lich 23 ( ! ) zahlenden Mitgliedern 
im Jahre 1907 f tJhrte dazu, von der Veranstaltung eines SchUt
zenfeste s Abstand nehmen zu mUssen. Die Einnahmen, die uns 
das BUr gergesellenbuch erst seit 1887 in unterbrochener Ab-
fOlge .. prasentiert, bestehen vornehmlich aus den Mitglieds-
beiträgen (1887: 61 Mitglieder .je 1,50 Mark; 1889 : 80 Mit
glieder je 2 ,- Mark; 1890: 
tritts_ und Schußgeldern . 

71 Mitglieder je 2 ,- Mark), ~in-

Wie oben bemerkt , bestand in 1815 das KBnigssilber au s 12 
SChildern nebst dem Vo~el, wobei wir bedauerlicherweise dar
Uber i m unklaren ~elassen werden, wieviel Schilder der An-
SChatfun 1 g e ner neuen Fahne zum Opfer f i e l en. Dennoch wird 
mit d V 1 em ermerk des Hauptmanns An~er de r Nachwe i s ermBg-

l eht, daß bis zum Jahre 181 0 mehr als 12 SchUtzenfeste 

d
stattgefunden haben mUssen. Mit dem genannt en Jahr endet 
1e Folg d 1 e er Vogelsch ie ßen wohl aufgrund e ines obrigkeit-
1chen Akt 76) lä es. Die Ahauser Gesellschaft lebt i ndes weiter, 

E
ßt SiCh e ine n~ue Fahne an ferti~en, wählt ihre Offiziere. 

rst in d 18 en drei aufeinanderfolgenden Jahren 1824, 1825 und 
r 26 findet man sich erneut zum Vog~lschießen zusammen, wäh-

end da b E r eiden letztgenannten Daten jeweils im Mai auf 
>caudi b F ZY. Trinitatis. Die uns bekannten nä~hstfolgenden 
este begegnen um die J ahrhundertmitte in den Jahren 1848, 

1849 
1 ' 1850 und 1851. "Im Jahre 1848 haben die BUrger-Gesel-

en Sich vereinbart es solle kein Schild, s ondern anstadt 
eln Schil ' art d Bier dafUr gegeben werden, ( ••• )". FUr einen der-
d igen Entschluß dUrfte aller Wahrscheinlichkeit nach eine 
eSolat Situ e, durch Mißernte und Teuerung bedingte finanzielle 
pUok~tion der Gesellschaft ursächlich sein,77 ) die zum Zeit
~a des fol genden Vogelschießens wohl nicht mehr existent 

r, denn "De gebe r jetzige KBnig n , s o 1849 , "muß aber ein Schild 
ei n, Worauf s e in eigner Nahme, und der Nehme der KBnigin 

ngl"ev1rt steht." 
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Es sind die Jahre 1861, 1872. 1873 und 1878, die als an
schließende Festdaten greifbar sind. Die seit 1882 durchge-
fUhrten SchUtzenfeste vollziehen sich i. d. R. 1n alljähr
lichem Rhythmus. Als fixe Festtermine gelten ab 1872 der de~ 
Pfingstsonntag folgende Montag und Dlensta~t wobei dieser 
mit dem Vogelschießen fraglos den FesthBhepunkt setzt. Ge
nannte Tage l assen sich im UbriRen vielfach bis 1n die Ge
genwart als spezifische Festzeitounkte zahlre i cher SchUtzen-
vere ine nachweisen. 78 ) 1901 verl~~ten die Gesellen ihre 
festliche Veranstaltung um 8 Tage . da am PflngstdlBUta~ "un
ser hochwUrdl~er Herr Pastor Baetel" bestattet wurde. 

Insgesamt s choß man 1m 19. Jh. bis zum Ausbruch des ersten 
Weltkrieges wohl mindestens 39 mal den Vogel, doch ist ~enig 

r
Aufschlußre i ches tiber Vorbereitun~ und Ablauf der Feste Ube 

• • 
liefert. Den s e i t 1887 fixierten Rechnungslegungen nach w8re 
es neben den Mitgliedsbeiträgen vornehmlich Eintritts~elder, 
bspw. fUr Schießstätte, Konzert und Ball, die der Finanzie~ 
run~ der Veranstaltung dienten. Uberdies trugen auch Schoß
geld, unregelmäßi~ Einnahmen wie ÜberschUsse, frei~illige 

B~iträge, Versteigerungserlöse und seit 1905 gr ößere Beträge 
des Festwirts zur Kostendeckung bei; mit den eingenommenen 
Geldern mußten Kosten bestritten werd~n, die sich z.B. 80

5 

uMusikverpfllchtungen, angekauftem Sachgut (Abzeichen, Ep8 

letten, Schärpen, HUte ), Publlkations- und Druckaufträgen, 
Dienstleistungen (Vogeltragen, Trommeln), DekorationsbemU
hungen, Anmietungen, Böllerschießen, Feuerwerk, Kinderbe~ 
lustigung, Versteigerungen u.a. mehr ergaben. 

Während aus vorhe r gehenden Jahren l ediglich all~p.me ine 
ae te!" 

li~n~s int~nsit~t und generellp. Verlau fsschilderungen be- .. 
k 08 e~ annt sind, werden wir mit dem Bericht des Jahres 19 r-
mals detailliert Uber den Festverlauf inform i ert. oanach e 

stadt 
Bffnete man am Montag das Fest mit e inem Zu~ durch die 
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ZUr Vo~elstange (1m Stadtpark). wo der Ahauser Musikvereln 
ein Konzert zum b t b ~ e s en ga . ~benfalls im Zeichen eines Kon-
zerts stand der Abend des ersten Festtages. 

Mit Böllerdonner und durch "Reveille" wurde be r eits um 
5 Uhr mor~ens der Beginn des zweiten, entscheidun~sbrin~en-
den Ta ges signalisiert. Einem erneuten, um 9 Uhr einsetzen-
den Stadtumzug schloß sich ein "recht ~emUtlicher Frühschop
Pen" d er JungJ;te se llen an, dem um 12.45 Uhr das "Antreten zum 
VOgel d - un Sternschießen" folgte. Nach Ermittlung des neuen 
Königspaares fanden die Teilnehmer unter Böllerdonner um 
18.30 Uh d . 
2 

r en We g zurUck zur Stadt und vereinigten sich um 
2Uh Oe r zu e iner "Fackel-Polonaise " durch städtische Straßen. 

r nachf olgende "SchUtzenball" fand erst in den f r Uhen Mor
~en8tunden 1 E e n nde, anschließend geleitete man das Königs-
paar t un er musikalischer Begleitung heim. 

~ach La einem Austlu~ des gesamten "Hoffstaats" ins benachbarte 
gden am tol~enden Nachmittag vergnU~te man sich abends noch 

fUr et11 . 
C che Stunden im Fe"stlokal. Eine ungewBhnlich festliche 

( ~staltung erfuhr das ~OO-jährige Jubelfest der Junggesellen 
910) D U s . ar ber hinaus veranstaltete der Verein erstmals in 

einer G eschichte einen "Konzert- und Theaterabend", wobei 
:ZWe 1. Stu k ( 2 Ce 1. Nemesis oder Im eigenen Netz gefangen, 

. Ene 1 z n g Uckllchen Mustang) zur AuffUhrung gelangten. Kon-
n:rtiert WUrde von Ahauser Musikvereln und Feuerwehrkapelle. 

r Erlös des Abends floß Spielern und Vereinskasse zu. 

Bereit 
l,,~ 8 im Voraufgehenden Jahre hatte man mehrere VerS8mm

...... 'gen anb bru eraumt , die wohl primär der Werbung neue r SchUtzen-
der dl ~e enten und denen da ca. 150 Mitglieder verzeichnet 

rden k ' 
JUb Onnten, Erfolg beschieden war. Für das anstehende 

eltest Pr startete man zudem in Form von Plakaten und einer 
Ogramm ti PUblikation im "Ahauser Kreisblatt" weitere Werbeini-
ativen. Den ersten Tag des Festes, das "mit einer noch nie 
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degewesene Mlttgliederzahl" herausragte, charakteris ierte 
ein bunter Festzug, der sich 1n der ge ~ebenen ~elhenfolge 
sus vier Herolden, drei "Galla-Wagen" mit allen noch leben
den ehemaligen K~nigen, Kapelle, dem Wagen des l etztjährigen 
Könl~8p8are8, "zwölf Bogenschützen und zwei Anführern 1n 
historlsche(r) Tracht", dem Legdener "Brudervereln" und den 
SchUtzen rekrutlerte . 79 ) 

Der zweite Festtag stand ~anz im Zeichen des Vo~elschleßens, 
Nach Antreten, Stadtumzug und Frühschoppen ermittelten die 
Junggesellen am Nachmittag den neuen König und konnten sic~ 
nachfol gend im Preissternschie ßen messen; nach RUckkehr zor 
Stadt klang der festliche Tag mit einer Fackelpolonaise, 
Feuerwerk und Festball aus, das Königspaar wurde, wie schon __ e-
von 1908 bekannt, frühmorgens "mit klin~endem Spi el" heiuao 
l e itet. Ein Ausflug nach Burgsteinfurt mit anschließendem 
abendlichen Beisammensein im Vereinslokal beschloß sm Mitt ; 

woch das Jubelfest. Eine zweite Fahrt unternahm man im saP; 
tember gleichen Jahres nach Legden . Wie schon zuvor trafen 
sich die Teilnehmer mittags am Hause der Königin und ZOgen 

"mit voller Musik" zur Bahn. Mit dem l etzten Zug erreichte 
man s chließlich wieder die Heimatstadt . 

"er" Mittwöchliche Nachfeiern dUrften zur Jahrhundertwende r-
, j,cbe 

mutlich von einem kleineren Kreis des öfteren oder mög~ 
"ir weise ~ar durchweg veranst~et worden sein. 1887 hören t~' 

erstmals von der Inszenierung einer derartigen Veransts1 
. "otl 

1909 wird die Festdauer vom damaligen BeriChterstatter 
"Montag Mittag bis Mittwoch Nacht" angesetzt. AndererseitSa 

d8 
setzt e in Vermerk des Jahres 1886 darUber in KenntniS, 
eine Nachfe i er nicht "gehalten" wurde. 

Da Ub b des BSV eine 
r e r t 0 dem Fest der Junggesellen wie dem 

Hl. Messe als fixe Komponente integriert war , läßt sich her' 
i t Sie .. 

nichts Verbindliches sagen. Wir wissen ledi~lich m 
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heit von der Fe ier einer "SchUtzenmesse" 1m Jahre 1888. 

Der erste W'91tkrie~ l.U1terbr ach die selt 1882 regelmäßig ins
zenierten S~hUtzen feste der Junggesellen und forderte nach 
Auswel i . 8 e ner Gedenktafel des "Bürger Gesellen Buches" 32 
Mitglieder . "(Z)ur Aufrlchtung der alten GePflogenhelte~ . . . " 
.fand man sich jedoch bereits 1919 wieder zur Fe ier eines 
Festes zusammen, das nun alljährlich bis zum Jahre 19~8 ver-
ans tatet d d un essen eigentlicher Zweck, die Pflege der Ge-
selligkeit, mehrfach ausdrücklich überhöht wurde . Anschauli-
ches Pa di . • ra gma einer derartigen Uberh6hung liefern uns die 
'l{01l1 Verei nsvorsit zenden 1923 in einer Generalversammlung an
gestellt A 1 en usfUhrungen über "Wesen und Ziele der Junggesel-
en-SChUtzenfeier". Danach müsse "(d)ie alte Tradition die 

durch die Staatsumwälzung im Jahre 1918 so jäh unterbrochen 
Wurde ( ) li '" ein~1I1 regen Bekenntnisse alten 300 jährigen Uber-

eferun ( gen gegenüber Platz machen", "Politisch trennendes 

d · · · ) durch Zusammengehen der Junggesellen Uberbrückt wer
en" 

1 und dahingehend gewirkt werden, "daß alle Jung~esel-
an vOn Ah r aus sich beim diesjährigen Schützenfest die Hände 
eichen 

l und alten Hader und Zwist, die wie ein Nebelschleier 
zWiSChen den einzelnen Berufsständen sich trennend lagerte, 
errisse 80) 8 n werden . " Dem im folgenden Jahr vom damaligen 
erlcht 

u erstatter konstatierten "Aufstieg des Vereins" wurde 
. 8. eben die "UberbrUckung der politischen und Standesge

gensätze" als 
Ursache zugrunde gelegt. 

litt de 
(j8 hrhm aUch oben des afteren anklingenden Hinweis auf 
8t undertelange ) Tradition wird schließlich ein häufig 

rapSli t Le er e8 Stereotyp greifbar mit dem das Schützenfest 
gltimation und Integrität erhi;lt . 81 ) 

Von nicht 
beld unerhebl i chem Einfluß auf den Verein zwischen den 
1I11e ~n Weltkriegen erwiesen sich die politischen und ökono-

c en Verhältnisset zumal, da die SchUtzen s chon seit je 
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her in enger Beziehun~ zur Obri~keit standen. Als Beispiel 
pe r excellence sei hier das erste Nachkrie~sschUtzenfest 
genennt, dessen Gestaltung die Distanz zur unrühmlich abge
lösten Monarchie manifestiert. uln Anbetracht der Umwälzung 
im Vaterlande" hatte man das Köni~sschießen durch ein 
"Pre1ssternsr;hießen" ers'?tzt, aus dem ein "SchUtzen Präsi
dent"mrvorging, der sich eine "Festdame" e rwählte und nicht 
gehalten war, der Königskette ein Schild beizusteuern . Modi~ 
fiziert wurden Uberdi es die konventionellen Rangbezeichnun
gen maßgebender Offiziere , die nun als "SchUtz~n- und Unter~ 

fUhrer" in Erscheinung treten. 

Aus dem Jahre 1930 wissen wir, daß man vor Be~lnn des Vo~el' 
6chießens die Nationalhymne intonierte, fraglos Demonstra
tion nationaler Geslnnun~. 1933, dem Jahr der nationalsozi
alistischen "Machtergreifung", trat dem Deutschlend- das 
Horst-Wessel-Lled zur Se ite. Darüber hinaus hette man den 
Vogel mit Relchsfarben und Hakenkreuz dekoriert und. "Um die 

tVerbundenheit mit dem neuen Staat euch nach Außen hin kenn 
lieh zu machen",dle Festabzelchen ebenso in den Reichsfarben • __ e-
gehalten. Die KBnlgswUrde fiel in diesem Jahr an einen N~ 
hBrlgen der SA, die auch 1m Festzug mltmarschlp. rte. In der 
Folgezeit gab es erfolglose Bestrebungen, den Verein als 

tel'!." 
selbständige Organisation zu liquidieren . Im Zuge der .Gle 

der 
scha1tun~ wurden 1938 alle Ahauser SchUtzenvereine unter 
Bezeichnung "Allgemeiner BUrgerschUtzenverein Ahaus" mebr 

oder minder zwangsfusioniert. 

Neben der Einflußnahme politischer Verhältnisse auf den ver~ 
ein sind es ökonomische Entwicklungen , die sich greifbar 
niederschlagen. Auf'grund der "Teuerun~" war man 1921 ge-

itaUS zwungen, das Fest auf ein~n Ta g zu beschränken. Zu we 
einschneidenderen Maßnahmen forderte das Jahr 1932 herauS, 
das durch die katastro~halen Auswirkungen der Weltwlrt -
schaftskrise (1929) charakterisiert 1st. Die das Fest 
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beschließende Generalversammlung versagte der bisher übli
Chen Festgestaltung und -dauer die Zustimmung . "Trotzdem 
wollte es der Vorstand nicht auf sich nehmen, alte Traditi
onen aufzugeben, die Jahrhunderte bestanden und beibehalten 
Sind ( ••. ).,,82) So kam man schließlich Uberein, eine halbtä
gige, möglichst kostensparende Festveranstaltung zu insze
nieren, die u.a . des Vogelschießens, des Königswagens, der 
Pferde und, da nicht genehmigt , eines Festumzuges entbehren 
mUßte und wie folgt ablief: am Mittag des Pfingstmontages 
fanden ein 97 SchUtzen starkes "Bataillon" Wld die Städt. 
Kapelle am Vereinslokal zusammen Wld marschierten zum Stadt
park, wo ein Preissternschießen82a ) Platz griff. Nach dem 
abe dl . n i chen RUckzug zur Stadt beschloß ein Ball die Veran-
staltung. Dennoch trafen sich am folgenden Tag die "echten 
Junggesellen" zu einem Frühschoppen Wld zogen anschließend, 
nicht willens auf die gewohnte Nachfeie r zu verzichten , zu 
einer stadtnahe gelegenen Gaststättej dort wurde, dem sponta 
nen Einfall eines Mitgliedes entsprechend, ein tlVogelschies-
sen" dur h unk 1 c geführt, d.h. versucht, einen aus einer R e ge-
ferti t i g en Vogel von seiner Stange herabzuwerfen . Der aus d e-
8e~ ~oh1 recht scherzhaft von den Teilnehmern aufgefaßten 
'l'u.n als König (uKrisenkönigswUrde") hervorgegangene JWlgge
selle hatte mit Hilfe eines von den SchUtzen gegebenen "Ring-
geldes" ( d eine Reichsmark pro Person) zwei Faß Bier zu spen en 
~d erhielt e ine Königskette aus Bierdeckeln. Mit einer 

rsatZPolonaise" endete das nachgeholte "Schützenfest". 

In Ermangelung aussage kräftigen Quellenmaterials, wie es 
bsp~ i 
b 

• n Statuten Mitglieds- und Beitragslisten, Rechnungs-
ele ' gen , AbreChnungen 0 ä zu finden ist, mußte sich vor-

nelunli h • . h 
c auf die zur VerfUgung gestellten Protokollbüc er 

des J 
d unggesellenschUtzenvereins beschränkt werden, so daß 
ie ge b h ge enen Aussagen zwangsläufig nicht eine wUnsc ens

Werte 
weitergehende Erfassung der Struktur, Ordnung und Le-
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bensäußerungen des Vereins bieten k~nnen. So wissen wir 
nichts geneueres Uber die Rechte und Pflichten der Mitglie
der, als daß sie in einer dem Fest voraufgehenden , am Oster
montag stattfindenden Generalversammlung Vorstand und Offi
ziere zu wählen berechtigt war en, über die Feier eines 
Schützenfestes und seinen Ablauf befanden, Anliegendes be
rieten und die erforderlichen Entschädun~en trafen. BetreffS 
des Mitgliederstandes wird bemerkt, daß in die Zeit der frU' 
hen 20er Jahr~ "e ine Erweiterung der Mit~liederzahl auf fast 
alle Ahauser Jungens ( . . . )" Platz griff. 1925 umfaßte der 
Verein 150 Angehörige, eine beinahe gleich große Anzahl 19" 
(152). Daß daneben "Ehrenmitglieder" auftraten, ist fUr die 
Jahre 1925. 1928 und 1933 belegt. 

Nicht 1m Verein organisierten Ahauser Jun~gesellen war eS' 
It. Festprogramm des Jahres 1925, verwehrt, den Verelnsver-
anstaltungen beizuwohnen. Eine Verfllgung gle ichen 'Wortlauts 
enthielten auch die Programme der Jahre 1953 und 1956. 

~al-
1921 erfahren wir ~rstmals von einer am Ostermontag ab~e 

T r
tenen "Generalversammlun~", die auch fortan auf diesen e 
min f ixiert wurde und vermutlich im Lokal des VereinswirteS 

"Verstattfand. Zuvor war man in nicht näher präzisierten 
Teil 

sammlungen" zusammen~~troffen. Ob sich dem offiziellen 
der G~neralversammlung, wie 1923 ge s~hehen, im allgemeinen 

anein geselliges, musikalisch be~leit~tes Beisammensein , "".-
schloß, muß im Dunkeln bleiben. Er 5ffnet wurde die Verse Ta-
lun~ in der Rege l vom 1. Vorsitzenden, anschlie ßend zur ~ de
gesordnung ~e schritten. d.h. u.a . der Vorstand gewählt, rn~ 
sen Umfang dlfferi~rte (z.B. 1921 8, 1939 13 Personen)' 

i !t-
gehl:iten neben den "Beisitzern" ein Vorsitzp.nder, Schr efl: 
fUhrer und KaSSierer mit ihren j eweiligen 5tellvertreternh 
1925 gesellen sich "Werbewarte" hinzu, deren ExistenZ sie 
auch in der Folgezeit zuweilen bezeugen l äßt. Einem vor~K6; 
standsbeschluß des Jahres 1926 zufol~e sollte "der alte 
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nl~ noch ein Jahr a h i R ( n c se ner egants.-: ha f t im Vorstand ver-
bleiben) und d i ann n die Re ihen der S~hUtzen (zurUcktreten)." 

Als weitere verelnslnterne Gruppierung tritt dem Vorstand 
das Offizlerskorcs zur Seite, seit dem Jahre 1920 wieder mit 
den b ä ge r uchllchen militärischen RanRbezelchnungen ausgewie-
sen und 1 
O 

,w e seit 1911 Ubllch, allein mit den Char~en eines 
berst M j , a crs und mehrerer Adjutanten greifbar. 1923 ~rfah-

ren Wir zud t em VOm Dasein eines Kammerherrn, zweier Hauptleu-
e Und drei F h eh er a n~noffiziere, 1926 ~rscheint als weitere 

Z ar~e di~ eines Schlußoffiziers (der den Festzu~ beschließt). 
ur besond ~L eren Gestaltung des 1931 begangenen Jubelfestes 

ZCllllt i 1 zwe felsfrei die Institutionallsierung eines "Generals" 
a s ranghöchster Offizier. 

Die A 
des rt der Festkleidung der Offiziere , Vorstandsmit~lieder, 
de~ K~ni~spaares und der Ehrendamen manifestieren zahlreiche, 
Vo Gesellen Buch seit 1923 beige~ebene Foto~rafien. Ohne 

l'nahme e1 Dilr ner an den verschiedenen Chargen orientierten 
unirsrenzierung der Kleidung zählten danach zu den Offiziers 

°rmen FederbusDhUte lange Uniformmäntel, SchulterstUr.ke, 
Z\le1tarbi ' .ehn ge SChärpen (rot-gelb 1), weiße Handschuhe, Fang-

Ure Da Bch ' g~n und Biesen; die Vorstandsmitglieder traten in 
\larzem A ni nzug mit Zvlinder auf, ebenso Kammerherr und K8-

!J, "'obe i j 61 edoch jener als Zeichen seines Amtes ebenfalls 
ne Schä "e d rpe und einen großen SchlUssel um~ele gt hatte, wäh-
n dies tet er die schwergewichtige Kette zu tragen verpflich-

"'sr. Wi . Schä e die Ehrendamen dekorierte auch die KBni~in eine 
rpe di 8e ' e sich seit 1925 zudem durch ein Diadem von die-

n unteraehi ein ed. Im letztgenannten Jahr sprach sich der Ver-
datUr be. h aus, "die von dem BUrgerschUtzenverein Ahaus neu 

C aifte ~lt n und in dessen Besitz be f indlichen Unl f ormstUcke 
~ ZUbenutzen ( ~en" und dadurch) Eigentumsrecht daran mitzuerwer-

, <laß m an die Hälfte der Anschaffungskosten in 4 Jahres-
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r a ten zu begl e i chen ~ewl11t war . Di~ e i gene Könlgskette , die 
zu dieser Zeit aus 37 Schildern bestand , wurde zur Überho
lung nach MUnster verschickt. 83 ) 

Über eine passende Kopfbedeckun~ berie t die Gener a l versamm
lung des nächsten J ahres und ver e inbarte , "in die sem Jahr 
die unkleidssmen grUnen MUtzchpn ~egen e in.fache FilzhUt e 
welche elnse lti~ geklappt w~rden mit Fedarbusch zu vertau
s t)hen" .84) 

1928 nahm man die HeimatwoGhe zum Anlaß , ein!'! BUr ger- wiA 
Junggesellenschüt zen ~emeinsam ~ehörende neue Fahn~ p.inzU
weihen, wozu sich "sämtliche V~reln~ aus dem ganzen Kre iS 
Ahaus" e ingefunden h atten. Der Fahn~ndeponierung sollte ein " 
dem Interieur des neuen Rathauses be i~efUgter " Fahnens~hran~ 
di~nen, dessen Anschaffung die Ah8us~r SchlJtzenvereine 1929 
ver einbart hatten und des sen Kosten s owohl ihrers~its alS 
auch vom st~dt. "Ausschmückun~sfonds" getragen wurden . 

11en" Wie s chon im 19 . Jh., so fiel en auch dip. jährlich anfa 
k ieden Schützenfeste im Zeitraum zwischen den beiden Welt r 

gen auf den Pfin~stmontag und -diensta~ . Am Mit twoch kleng 
bedas Fest , f ür dessen Vorbereitun~ Offizierkorps und inS 

- ß 
sondere Vorstand einstanden, mit e iner Nach f eip.r aus . D6 

[Ohman vor Festbe~inn wie bei den BUr gerschützen die Durch 
rung e i ner "Ubunll: " ansetzte, ist lp. di~lich einmal bezeU(t . 

AnZahlreiche Hinweise in formier~n da~egen über di e sta rke 
llen" teilnahme de r Ahauser Bpvölkerun~ am Fp.s t de r Jungges e 

dikS-schUtzen. Neben r e i chem Fahnenschmuck ist hier als In 
ung dRill t or e in Feue rwerk her auszustellen, das dip. Bevölker ) 

85 Ver ein nachweislich zweimal (1930 , 1935 ) sppndete . 

Paradigmatisch s e i nach f olgend der Abl auf e ines Schtitzen~ 
pt' f e stes der f r ühen 20er Jahre stichwortartig nahegebraC . 

I. Fe sttap; : 

II . Festta~ : 
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Nach fe st signalisierenden Bölle r schUssen am 
f rühen Morgen Antreten der SchUtzen am Nach
mittag , Zu~ zum Stadtpark, Pr e issternschießen 
und Kon zer t , RUckzug zur St a dt, c b endlic he 
Geselli gke i t i m Fest l okal; 

Fr Uhmorgens Reveille und Böl ler. Festzug dur ch 
die St adt und Frühschoppen, mi ttags Antreten 
zum Vogel schießen 1m Stadt park, Rückzug zur 
Stadt am frühen Abend, Fackelpolonaise durch 
die Stadt, Fe stball bis in den fr1lhen Morgen 
und Heimge leit des Königspaares. 

Eine Modifikation des Progr amms er~ab sich in folge der 1925 
te8t~esetzten Verle ~ung des Königsschießens auf den Morgen 
des Pfingstdienstages. Da die mehr oder minder exakte Ab
fOlgedarstellung de s späteren Schützen festes i. d . R. ke ine 
~eSentlichen Differenzen zum Festprogr amm genannten Jahres 
manifestiert, ma~ dies es als Beis~iel ~elten : 
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BUrger-Junggesellen-SchUtzen-Verein Ahaus 

Gegr. 1606 

Die Junggesellen der Stadt Ahaus feiern Ihr 
dreihundertneunzehnjähriges Schützenfest 

am Pfingstmontag, d. 1. und Pfingstdienstag, d. 2 . Juni. 

Programm: 

Pfingstmontag: 

11 1/2 Uhr: Ausgabe der Parole beim Kameraden J. Rolfes 8~ 
Markt und Wahl der Gruppenführer. 

2 1/2 Uhr: Antreten auf dem Neumarkt. Abholen der Fahne. 
Parade vor dem König. Ehrung der gefallenen 
Mitglieder des Vereins am Kriegerdenkmal. 
Abmarsch zum Stadtpark, daselbst Preisstern
schießen. 

8 Uhr: Konzert im Vereinshaus Burbaum. 

Pfingstdlenstag: 

5 Uhr: 

8 Uhr: 

3 Uhr: 

8 1/2 Uhr: 

9 1/2 Uhr: 

~ecken. 

Antreten der Schützen auf dem Neumarkt. 
Parade vor dem Königspaare . Abmarsch zum st8dt~ 
park, daselbst 

Vogelschießen. 
Nach dem Königsschuß Proklamation des neuen 
Königs. 
Antreten der Schützen beim Kameraden Becketing 
sm Markt. Parade vor dem neuen Königspaare. ~ 
Abmarsch zum Stadtpark, dortselbst Preiestem 
schießen und Konzert. 
Fackelzug. 
Krönungsball. 

g
Die Musik wird ausgeführt von der Städtischen Kapelle . J~8' 
gesellen, welche Mitglied sein können und es nicht sind, 
ben zu keiner Veranstaltung des Vereins Zutritt. 
Die Ahauser Bürgerschaft wird ergebenst gebeten zU flaggen. 
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Die Intensität der Festbetel1igung der Junggesellen erweisen 
die uns vorliegenden Berichte der Jahre 1922, 1923, 1924, 
1930. 1931, 1932 und 1934. Wird zunächst ganz unspezlflziert 
eine "große Beteiligung ll vermerkt, so sind es 1924 und 1930 
" h tne r als 100 SchUtzen" bzw. "ca. 100 Jung~esellen", die sm 

Montag zusammentrafen. 97 SchUtzen nahmen 1m Krlsenjahr 1932 
teil, während 1934 130 Gesellen mltfelerten. Zum 1931 began
genen Jubelfest ließ "die Tel1nehmerzahl ••• in keiner Weise 
etwas zu wUnschen Ubrig". Hinsichtlich der Partizipation der 
Bevtslk erung vermerkte der 1. Schriftführer 1925 Uberschweng-
lieh, daß IIIn Anwesenheit des Bürgermeisters und der gesam
ten Bü rgerschaft ••• der traditionelle Wettkampf um die Kö-
nigaWürde (einsetzte)." Selbst 1932 entfaltete sich "Ein 
8ltbeka t nn es Leben und Treiben, unter großer Anteilnahme der 
uns treuen Ahauser Bevölkerung, ( ••• ) im Stadtwall. n86 ) 

Daß die Ahauser Bürger zudem gegen ein Eintrittsgeld den 
Festball besuchen konnten, dUrfte wahrscheinlich sein. 
Im Gegensatz zum BUrgerschützenfest, dem ein Gottesdienst 
integriert war, wurde ein solcher seitens der Junggesellen 
'oIohl n1 ht p c eingeführt; dieses könnte daher rühren, daß an 
hfingsten als einem kirchlichen Hochfest ohnehin mehrere 
Eelllge Messen gelesen wurden. 
tllche Festberichte setzen davon in Kenntnis, daß der BUr-

germelst 1 d er 8ls Stadtoberhaupt den Schützenfesten, nsbeson-
eredev h m ogelschießen, beiwohnte. Er war es auch, der nac 

einer A . t nsprache, dem Abspielen der Nationalhymne und dem un-
er "den Klängen des Präsentiermarsches" erfolgten Aufsetzen 

des H ~ Olzvogels auf die Stanae den ersten Schuß abgab. War 
~er V ~ , 
di 0gel gefallen und der neue König damit ermittelt, stand 
t e ~ahl der Königin an deren Resultat Adjutanten der be-
reffend ' Au en Dame alsbald überbrachten. 
fU:~~hmechar8kter besaßen die 1919, 1921 und 1932 durchge

an Festveranst8ltun~en über die bereits oben gehandelt 
WUrde . , 

• Ihrem Kreis ist das 1931 stattgehabte Jubelfest an-
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läßlich des 325jährlgen Bestehens der JunggesellenschUtzen 
zuzuschlagen, Uber dessen Position unter den Festen der 
SchriftfUhrer begeistert vermerkt: "Es sind schon viele 
SchUtzenfeste vom JunggesellenschUtzenvereln Ahaus gefeiert 
worden, aber ein Fest wie wir es in diesem Jahre gehabt ha
ben, steht wohl einzig dar in der Chronik des Vereins ." 
Wesentlichem Anteil an seinem Gelingen wird einem "Protek
tor" zugesprochen, der 1m Rahmen der sm Pfingstmontag ange
setzten Getallenenehrung sm Kriegerdenkmal eine "markante 
Ansprache" hielt. Gegenüber den üblichen Schützenfesten 1st 

es nicht alleln seine Existenz und der schon erwähnte Ein
satz eines Generals, die dieses Fest exponieren, weitaus 
gr ößere Bedeutung kommt der gesamten,auf Selbstdarstellung 
und nachdrUcklichen Effekt abhebenden Festgestaltung zu, die 
durch die Stellung von vier , vornehmlich den ehemaligen K6~ 
nigen der Jahre 1900 - 1929 vorbehalten~n "Galawagen", dur c~ 
Einladung zahlreicher, zumeist auswärtiger Schützenvereine, 

von durch das Auftreten mehrerer MusikzUge, durch Aussetzung 
Pre1splaketten 1m Rahmen des vermutlich allein f Ur die ein~ 
geladenen Vereine eingerichteten Preisschießens und endli cb 

von durch die eigene Artikulation (Gewehrgruppe; Anteilnahme 
ig'-150 Schützen) unzweideutig indiziert wird. Ob der der K5n 

proklamation folgende "SektfrUhschoppen" am anderen Tage ein 
übliches Festspezifikum darstellt, war ni~ht zu eruieren. 

Ben" 
Di~ den beiden Hauptfesttagen anhängende und festbeschlie 
de "Nachfeier", die zwangloser Geselligkeit diente, dUrfte 

sein· in der Rege l am Mittwochnachmittag durchgeführt worden 
Da Uber eine Anzeige ihrer Veranstaltung hinaus diesbezUg~ s 

h d" lieh zumeist wenig oder nichts zu erfahren ist und suC ähnt , 

beigebrachte druckgelegte Festprogramm 1925 &e nicht erW 
ie1" scheint es zulässig, die Nachfeier als ein mehr inoff1z 
leles, weniger nach außen gewandtes Treffen geringerer Re 

vanz zu qualifizieren, in dessen Rahmen verschiedentliCh 
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aUch musikali sche Unterhaltung zu bp. le~en ist. Von den Nach
feiern der Jahre 1922 , 1923 und 1924 wissen wi r, daß sie in 
Gesta l t eines Ausflugs in benachbarte Orte vOT.'.statten gin
.~en, an dem sich 1924 nachweislich auch Damen beteiligen 
konnten. Vornehmlich in einer stadtnahen Gaststätte oder in 
Ahaus selbst griffen die Nachfeiern seit 1928 bis 1937 Platz. 
Dem Fest des Jahres 1925 folgte über den mittwöch1ichen "Ka
teraUBflug ll hinaus gar ein "Nachtrunk" am Donnerstag. 

b. Von 1949 _ 1970 

Zweck 

WUrd e man die Frage nach der Zwecksetzung des Junggesellen-
8chUtz envereins unkommentiert mit Geselligkeitspflege beant
Worten , 80 mUßte man den berechtigten Vorwurf entgegenneh-
~en, einer verkürzten Sichtweite erlegen zu sein. Wie schon 
zuvor 
di ,So ist auch nach dem 11. Weltkrieg eine Uberhöhung 

t 
e8er Ziel vorgabe mehrfach nachzuweisen. Das die Organisa-

1011 d er JunggesellenschUtzen begrUndende und charakterisie-
rend"" S hU 11 - c tzenfest wurde fol~erichtig keineswegs offizie 
als i 

r gelldein ~esel1iges Miteinander ohne weitere B~deutun~ 
&ngeseh 1 en, vielmehr erhielt es wip. zuweilen auch Einzele ~-
l!I.ente 87) , 

, seine Weihe als Fortsetzung einer langen Traditi-
Oll, di 
h

e als Wert sui generis begriffen wird, der ein sol
e es F 

est nicht nur legitimiert sondern sein ferneres Be-
gehen ' 
üb gar ZUr Verpflichtung geraten läßt. Relevanz wird 

b
erdies dadurch assoziiert daß die Verbindung zur Stadt-

o ri k ' 
~ g eit und Gemeinde an Hand verschiedener EinzelzUge de-
onstrstiv zum Ausdruck Kommt. 88 ) Mit der Feier eines 
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SchUtzen festes glaubte man einem ges chichtlichen Auf trag 
nachzukommen, eben die "Tradition zu wahren", 'echtes, hel-

89) matllches Brauchtum zu erhalten und zu pflegen': 
Eine Apotheose der Verelnsgeschichte griff Platz. Damit wird 
ein statischer Geschlchtsbegrlff evident, der die Historizi
tät als Wert an sich impliziert und als Ausdruck konserva
tiven ~nkens erscheint. 

Mitglieder 

Im Gegensatz zu den anderen Ahauser SchUtzenvereinen , der en 
1eMitglieder vornehmlich in bestimmten Stadtgebieten anges 

delt waren, umfaßte der Einzugsbereich des Junggesellen
s chUtzenvereins die ~anze Stadt. Verlor ein Mitglip-d durch 

Ver'" Heirat seinen Status als Junggeselle, s chied es aus dem 
ein aus und konnte sich einem der Ubrigen städt. SchUtzen-

unbS'" vereine anschließen. Dieser Umstand führte zuweilen zu 
1956• absichti gten Vorstandsänderungen, s o bspw. im Fest jahr 

r in als zugleich Vorsitzender, SchriftfUhrer und Kassiere 
den Ehestand traten. 

de s vere inS Keine eindeutigen Aussagen liegen Uber die Gr~ße 1910 
vor. 1949 waren es 153 , 1950 112, 1960 138, 1964 98 und 

wer'" gar nur 84 SchUtzen, die am ersten Festtag registrier t 19
66 

den konnten. Die zunächst im Rahmen der Feste 1962 und 
hHhte konstatierte geringe Anzahl teilnehmender SchUtzen er 

. tel-
sich im weiteren Festverlauf OffenSichtlich zuf riedena 

t ttUlend . Obgleich, wie bemerkt, 1950 schließlich "die s a 
• rche Zahl von 112 SchUtzen" zusammen.fand, 8011 nicht un rS 

1ftfUhre wähnt bleiben, daß nach Angabe des damaligen Schr t ... 
1 herrsch-.nden wir "V ele Junggesellen, die wirklich in der ~ i1'" 

schaf tl i ch schlechten Zeit in der Lage waren , am Fest t e 
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Zunehmen, ( •.. ) in Oppos ition (traten ). ,,90) Entsprechenden 
Hlnw~lsen zufol~e sollte , wie bereits von 1925 bekannt, zu
mindest bezüglich der Feste 1951 , 1953 und 1956 Nlchtmit
~lledern , deren Mi tgliedschaft möglich war , der Zutritt zu 
den Verelnsveranstaltungen 1m Rahmen des SchUtzen festes ver
'Wehrt sein. 

Eine umfassende Werbeaktion , die dem Ver ein offensichtlich 
zahlreiche neue Mitglieder zufijhrte, startete man vor dem 
Fest des Jahres 1968. In "ca . 600 Rundschreiben an die Ahau
Ser Jun~gesellen" wurde um Festbeteiligung gebeten. Von in
tensiver Mit~liederwerbun~ s eitens des Vorstandes er fahren 
wir im Festbericht 1970 , dem Jahr, das den Endpunkt der Au
tonomie des Vereins markiert . Der geringe Bestand an Ver
e1nsangeh~rigen sowie eine totale Finanzmisere führten 
Schließlich zur Fusion mit dem BUrgerschUtzenverein . GrUnde 
dieses Vereinsniedergsngs glaubte man in kontinuierlichem 
Sinken des durchschnittlichen Heiratsalters, e inem gegen
Wärtigen ausufernden Freizeit- und Veranstaltungsangebot und 
dein Bemuhen anderer SchUtzenvereine um IIjunge Mit~lieder" zu 
erkennen. 

Den gemeinen Vereinsmitgliedern die bei Gelegenheit der G • 
eneralversammlung offiziell in den Verein aufgenommen wur-

den, traten Ehrenmitglieder zur Seite, a llem Anschein nach 
verheiratete BUr~er, die wohl lediglich durch Kauf einer 
kostSPieligeren "Ehrenmitgliedskarte" genannten Status er
rangen. Die M6glichkeit des Erwerbs einer derartigen Ehren-
1D1tgliedschaft bestand bereits vor Ausbruch des II. Welt
krieges. Darüber hinaus sei hier die Vermutung eines Inter
VleWpartners beigebracht derzufolge e iner Dame, die den 
Ver 1 • d1 e n mittels einer Geldspende unterstützt hatte, e 
Ehrenmitgliedschaft angetragen worden sei . 
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Vorstand und O~flz1ere 

Im Zuge der Wiederaufnahme des Vereinslebens nach dem Krie
ge wurde die VereinsfUhrung erneut einem Vorstand übertra
gen, der mit den Chargen des Vorsitzenden, SchriftfUhrers, 
Kassierers und ihrer Stellvertreter und den Beisitzern in 
gleicher Ämte rzusammensetzung bereits vor dem Krieg gre i f
bar war. Mit Ausnahme einer Vorstandsaufs tellung des Jahres 
1970, die keine Vertreter des Schriftführers und Kassierers 
ve rzeichnet, bleibt diese durchweg unverändert, lediglich 
die Anzahl der Beisitzer wechselte mehr oder minder stark
Dagegen e rgaben sich von Fest zu Fest , z .T. durc h Vereins
austritt infolge Vermählung bedingte personelle Modifik8-
tion~n. Der im Jahre 1926 gefaBte Beschluß, den alten KBnig 
"noch e in Jahr nach seiner Regentschaft im Vorstand (zu be
lassen)", fand nach dem Krieg nicht durc hgehend Beachtung · 

Ober die spezifischen, an die Vorstandsämtp.r gebundenen AU!; 
gaben wissen wir wenig . Wie beim BSV oblag dem 1 . vorsitzen; 
den sicherlich die Leitung der Versammlung sowie bei Gele
genheit des SchUtzenfestes die BegrUßung der teilnehmenden 
SchUtze n und vermutlich die "Paroleausgabe" • Zudem le~te erd 
im Rahmen der Totenehrung am Ehrenmal einen Kranz nieder on .rbesetzte gemeinsam mit dem neuen KBnigspaar und dem Burg 
me iste r den KBnigswagen. 1956 war es sein Stellvertreter , 
der im Verlauf des JublläumsschUtzenfestes Anwes ende und 

Cäste begrüßte und einen Abriß der Vere1nsgesch1chte gab , 

Führung des Protokollbuches , Anfertigung von Festbericht~~t; 
bzw. Schilderung fielen in den Kompetenzbere ich des Schr 
fUhrers, während es dem Kassierer au f aegeben war, Beiträge 

" Kali'" 
entgegenzunehmen und wohl auch f Ur e inen entsprechenden 
s en bericht 1n der Generalversammlung Sorge zu tragen. 
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Die Neuwahl des Vorstandes erfolgte in der Generalversamm
lung , Wovon ..... ir n achweislic h f i.ir di ~ Jahre 1955 , 1Q58 , 1960 , 

1966 und 1970 wissen. Dabe i wird zumindest f'J r 1958 , 1960 

und 1966 die "Heiratslust" von Vorstandsmit~lledern als BUS

lös~nde s Motiv e inAr Neuwahl greifbar . 

Mit dem Vors t and 1st zugleich das Agens des Vereins bezeich
net, das sich auch in Verbindung mit dem Offizierskorps Vor
bereitun g und Organisation der Veranstaltun~en angelegen 
sein ließ und aus diesem Anlaß des öfteren zusammenfand. 
1953 verteilten Vorstandsmitglieder beispielswe ise Festpla
kate 1n Nachbarorten, bemüht~n sich 1970 intensiv um Neubel
tretend e und fertigten aus KostengrUnden eigenhändig die De-
korati d on er im Festzug mitgefUhrten Kutschen. Die entgelt
lich. A usgabe von Er bs ensuppe um die Mittagszeit des zwei-
ten SChUtzenfestta~est s eit 1966 durchgef~t, sieht eben
rtBllS den Vorstand a ls Initiator dieser Novation und imi
iert off b d en ar die Praxis des BSV. Im übrigen versäumte es 
er jeweilige Schriftf Uhrer als Vorstandsmitglied nicht, in 

Seil\en A 
uSlassungen der Jahr~ 1950 und 19?5 die Nachfeier 

des SChUtzenfestes insbesondere als Ort der Entspannung der 
Featorgani8atoren herauszustellen: rtNachmittags ging es zur 
trBditi H onellen Nach fe ier nach Enning, wo unte r Frohsinn und 

d
eiterkelt Buch der Vorstand und das Offizierskorps , die an 
an F t 

t es tagen mit Arbeit überhäuft waren, ungezwungen und 
rBiaih 91) nn c der GemUtlichkeit hingeben konnten. rt 

d seiner Eigenschaft als FUhrun~sgremium des Vereins besaß 
er Vor t 
1 8 and verschiedene Privilegien . So wurden desse~ Mit-
gb~ 0 

,nach Hinweisen aus den Jahren 1966, 1968 und 197 , 
&1I'l trüh 

en Morgen des 2 Festtages durch den Spielmannszug 
ge~eCkt . 
V # , Schossen nach BUrgermeister und a ltem KBnig auf den 

Ogel 
und marschie rten im Festzuge stets den gemeinen SchUt

lan vOr 
h aUf , die sich durch Spazierstock und z.T. SchUtzen-
ut als 

Vor Solche auszeichne ten. Im Gegensatz dazu traten die 
standsmitglieder im s chwarzen Anzug mit Zylinder , we ißen 
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Handschuhen und schwarzen Spazlerst~cken in Erscheinung. 

Es klang bereits voraufgehend an, da ß sich 1m Verein mit de~ 
Vorstand auch das Offizierskorps als weitere verelnslnterne 

Gruppierung um die Festvorbereitungen sorgte. Seine Wahl 
wurde wie die des Vorstandes in der Generalversammlung voll~ 
zogen, und jenem geltende Feststellung der festjährllch 
statt gehabten Personaländerungen trifft auch auf das Offi
zierskorps zu . Seine Chargen beginnen ber eits 1n der Vor
kriegszeit. Mit dem Oberst und Ma j or als ranghöchsten Offi
zieren sowie ihren Adjutanten dUrften die Chargierten ge
nannt sein, die 1m Rahmen des SchUtzenfestes beritten auf- ~ 
traten, wohei dem Major wohl die eigentliche "Be f ehlsgewalt 

adzustand. Als weitere Korpsmitgli eder traten ihnen K~nigs 
jutanten, Hauptleute, Fahnenoffizie r e und Kammerherren zur 
Seite . Wie das festliche Begehen des 325jährigen BestehenS 
1931 schon zeigte, schlug sich auch der Sonderstatus deS 

1'Offizierskorps im 1956 gefe ierten JubiläumsschUtzenfest 
sofern nieder, als nun ein General als Korpsche f erschie~; 
während die Position des Majors unbesetzt blieb. Gewisse 
derungen erfuhr die Uniformierun~ der Offiziere nach de~ 
Kriege . Man trug z.B. nun nicht mehr l ange Uniformmäntel, 
sondern Unifo rm jackets wohl vorwiegend grUner Farbe , d8:~en 
weiße oder s chwarze Hosen. Die zuvor gebräuchlichen Seh 

eineS fanden ebenso keine Verwendung mehr. Nach Mitte ilung ~~n 
Ja'" -

Befragten (5 ) zähl te die Offlzierskle idun~ in den 50er 

1 1hweise 
nicht zum Vere insgut , sondern mußte von ausw§rts e 
bes chafft werden. Aus dem Jahr~ 1q61 ist bekannt, daß der 
Ver ein sich bei einem Versandhaus diesb~z~gliche Ar tikel ut; 

BUr .... Gt'sch einer Hauptmannsunif orm auslieh und seitens des ~ 

zenver eins "drei alte De gen" erstand. 
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Versammlungen 

AnknUpfend an die bis 1921 zurückgreifende Ubun~ , die Gene
ralversammlun~ am Os te rmontag jeden Fest jahres abzuhalten, 
traten di~ Junggesell en b i s zur Fusion am bezeichneten Ter
min Zusammen, um Uber alle anstehenden Fra~en, insbesondere 
aher das bevorstehende Schützenfest , zu diskutieren und di= 
entsprechenden Entscheide zu treffen. R=chnungslegun~ , Neu
wahl VOn Vorstandsmitgliedern und Offizier en, Aufnehme von 
Neueintre tenden und organisat orische Rege l ungen seien hier 
als BeiS~iele zu erledigender Tage sordnungspunkte der Ver
sammlun~en angef~hrt die wohl unter Zuspruch reichli chen 
AlkOhols in verschie~enen städtischen Lokal en Pl atz griffen. 
Bei Celegenhe it der 1966 erfol gten Zusammenkun ft wurden Fil
;; Uber ver~angene Feste vor geführt , Ostermontag 1970 ein 

elske~eln "Zur Aufbesserung der Kasse" beschlossen und in 
einer Hau~tversammlung gleichen Jahres der zusammenschluß 
mit dem Bür,g;erschützenverein "Trot z heftiger Kritik in unse
ren Re lhen" vere inbart 92) W • 
ie bemerkt, gab es neben der Generalversammlung spezielle 

Vorstandaaitzun~en, die einem adäquaten Zustande kommen der 
SChUtzenteS1e dienen sollten. Diesem Ziel waren auch die bei
~en EntSche ide verpflichtet, die aus zwe i der Generalversamm
ung VOraufgehenden Treffen resultierten: es handelte sich 

dabei einerseits um den wie erwähnt , auch 1970 gefaBten Be-
Schl ' 11 UB, ein Prelskegeln zur Verbesserung der finanzle en 
Sltuat1 Dur h~"rung einer On zu veranstalten , Z. 8 . um die C l ~' 

:Uf die Ahauser Jugendlichen als Zielgruppe beschränkten 
Werbeaktion " 
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Veranstaltungen 

Obgleich die im Protokollbuch niedergelegten Ausführungen 
der Schriftführer sicb ganz überwiegend mit dem Schützenfest 
als zweifellos der Hauptveranstaltung des Vereins auselnan
dersetzen, tauchen noch ab und an Hinweise auf weitere ge
meinsame Unternehmungen auf. Wir hören davon erstmals 1m Be
richt des Jahres 1958, der auf ein im November 1m Schloßho
tel stattgefundenes, "inzwischen eingeführtes Winterfest" 
aufmerksam macht, als dessen Höhepunkt ein "Hula-Hopp-Wett-
bewerb" bezeichnet wird. Belege, die sich darUber hinaus auf 
diese Veranstaltung beziehen, konnten nicht ermittelt werden. 
Mit dem bereits zitierten, 1967 und 1970 aus finanziellen Er
wägungen inszenierten Prelskegeln sind weitere Veranstaltun
gen angesprochen, wobei ergänzend zu bemerken ist, daß als 
Erfolg des Kegelns 1967 800,- DM Gewinn verbucht werden kann' 

tee Der Intensivierung des Vereins lebens im festfreten Jahr .'sollte schließlich ein von der Generalversammlung beschloS ... -
ner Sommerausflug (1969) dienen, der auf Anregung des Vors 
des in Form einer Schiffsfahrt auf dem Dortmund_Ems_Kanal 

'Ver" 
stattfand. Die Teilnehmer, zu denen auch Damen zählten, 
gnUgten sich dabei auf dem von Vorstand5angeh~rigen eigenS r 
dekorierten Wassergefährt bei Musik, Gesang, Tanz, gesellige 
Unterhaltung und Alkohol. Am Ziel des Ausflugs angelangt, 

111-verblieb man nach dem Abendessen noch eine Weile in ge se 
fie.

ger Runde, bevor die Rückfahrt angetreten wurde. Die 0 
ZU' 

bar gelungene Festveranstaltung ließ den SchriftfUhrer ~ 
hol 100 

rUckblickend fordern, "daß der Sommerausflug ••. wieder 
werden sollte, um auch ohne Schützenfest dem Verein e~8S 
Zusammenhalt zu geben." 
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SchUtzen feste 

Als spektakuläres Ereignis vor Beginn des Schützenfestes und 
dem Bereich sein~r vorbereitenden Täti~keiten zuzuschlagen 
begegnet die "Generalprobe", die aus den Jahren 1950, 1951 , 
1953, 1955 und 1956 belegt ist, offenbar aber bis zur Fusion 
und darüber hinaus stets geübte Praxis war. Den Termin die
ses vorfestliohen, mehr oder minder gut besuchten Treffens 
bildete das Fest Christi Himmelfahrt . an dem man sich mit 
Handstock an der Hindenburgallee zusammenfand, unter musika 
liSch B er egleitung exerzierte und durch die Stadt zog. An-
schli . eßend fand wohl ein geselliges Beisammensein in einem 
Lokal t satt, bei dem "die letzten Vorbereitungen für das 
Fest b esprochen (wurden)". Am folgenden Sonntag oder bald 
darauf "hi ngen" die Junggesellen den Holzvogel, wesentliches 
ReqUisit im Rahmen des Schützent'estes, in einer .jährlich 
"'echsel d A h n en Gaststätte "auf", wobei natUrlich fleißig lko-

01 konsumiert wurde .93) 

Bis z in um Zusammenschluß mit den BUr~erschUtzen konnte man 
sgesamt nach dem Krieg 13 Schützenfe ste in e i gener Regie 

"Vel'anst 1 ß a ten, wobei nicht verschwie~en werden soll, da jene 
mehrfach ) A f i Än materielle Unterstützung ~ewährten (s . u. . u e np. 

B derung des bisharigen ein j ährigen Festr~us' zielte ein 
aSch , . 
~ luß der Generalversammlung 1952, demzufolge man nunmehr 

WeChsel mit den BürgerschUtzen jedes zweite Jahr zu fei
ern be Schloß. Der gerade festfreie Verein sollte dabei mit 
einer "Eh d SChU renkompanie" der Veranstaltung der festgeben en 
re tzen beiWOhnen. Ein Befragter (15) motivierte diese Neu

ge1ung mit "finanziellen GrUnden". 
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Seit 1953 lag den Schützenfesten weitgehend fol gendes Pro

gramm zugrunde: 

Pfingstmontag: 

Pflngstdienstag : 

Antreten, Abholen der Fahne vom Rathaus, 
Kirchgang, Kranzniederlegung am Ehrp.nlDa1 , 5 
Parole ausgabe und Frühschoppen, nachmittsg 
Preissternschießen im Stadtpark, abends 
Schützenball 

Wecken durch Musik, Antreten Wld Parade, deli 
Vogelschießen 1m Stadtpark, Proklamation 
neuen Könl~s t nachmittags Rückmarsch zurr~, 
Stadt , Parade, abends Fackelzu~, Feuerwe 
Kr<:Snun~sball. 

Mit der Errichtun~ einer Stadthalle 1961 nahmen Jun~~esellen 
wie BUr~erschUtzen davon Abstand, weiterhin im Zelt zu fei
ern, man erwählte nun die Räumlichkeiten des repräsentatiVen 
Neubaues zur Feststätte. Das bekanntlich enge Verhältnis der 

. h delten SchUtzen zur Stadt wird auch im Rahmen der hier be an ,6) 
Nachkriegsfeste ilber die Dedizierung einer neuen Fahne (19 .1-hinaus unmittelbar ~reifbar : Wiederum ist es der Bür~erm ~ 
ster, der als erster auf den Voael schoß- überdies stand 1 

... I lZu" 
zu, seinem Amt ~emäß am Festzug in der Königskutsche tei 
haben. Als besondere bewe iskräfti~ kann gelten, daß eS ZU 
den Privilegien des neuen Königspaares zählte, im RathaUS 

be-
vom Stadtoberhaupt empfan~en zu werden. Möglicherweise s 

hung de 
rührt schließlich das Faktum der b~sonderen Einbezie 

annte 
Rathauses bei Gele ~enheit des Schützenfestes das gen 

d t son
Verhältnis, diente es doch nicht nur als Fahnen apo, 
dem überdies als eindrucksvolle Kulisse der paradeabna~e 
und des Feuerwerks. 

orgs." 
Den vorlieg~nden Quellen nach muß den Junggesellen die !~ 

1 sein' nia8tion des Festes vielfach recht schwer gefal en e 
Verlauf der Befragungen wiesen zwei Mitglieder nicht ohJl 1" 

Jung~ese Stolz ausdrücklich darauf hin, daß der ehemalige 
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lenschUtzenvereln "alles selbst besorgen" und um Fest und 
EXistenz kämpfen mußte (6) bzw. ganz 'auf sich selbst ange
wiesen war' (7), so da ß finanzielle ZuschUsse, wie sle bis
weilen seitens der BUrgerschützen gewährt wurden, sicherlich 
hochWillkommene Hilfe boten. Lt. Mitteilung des damaligen 
Sehrt ftfUhrers war es die allgemeine wirtschaftliche La~e ., 
bzw. eln~ aus ihrer Entwicklung resultierende Haltung, die 
die Inszenierung erster NachkriegsschUtzenfeste erschwerte. 
Mit einer ebenf~lls finanzielle Umstände erwägenden , jedoch 
ihrer selbst und sozialkritischen Tendenz wegen relevanten 
AbSichtserklärung wird im Bericht des Jahres 1955 bekanntge
macht. Danach beabsichtigte man, "mit einigen AuswUchsen 
SchlUß (zu) machen, die in den vergangenen Jahren die Über
nahme der Ktlnigswtirde zu einer ziemlich finanziellen Last 
(gemacht hatten). Von nun an sollte jeder Kanig werden kan
nen, ohne RUcksicht auf seinen Geldbeutel." Da die im Text

;:rfolg anschließenden Reformbestimmungen einen instruktiven 
erblick über bisher geltende Verpflichtungen des Königs

paares erlauben und daher hohen Informationswert besitzen, 
SOllen sie nachfolgend wiedergegeben werden: "Unmittelbar 
nach de~ erfol~reichen Schuß hat der König nicht mehr alle, di ~ , 

e sich zur K6ni~inwahl zusammenfinden, zu bewirten. Die 
Wahl erfOlgt im engsten Kreis. Beim ersten Treffen mit der 
Majestät auf der Vogelwiese soll die 'Aufmachung' der Ktlni
gin die denkbar einfachste sein. Ferner lehnen wir es 8b, 

daß Sich die Nachbarschaften der Majestäten besonders aus
lassen i~ AusschmUcken der Häuser und Straßen. Die Rechnun
gen =ußte doch nur jeweils der König oder die Königin tragen. 
Für den Schmuck sorgt von jetzt an der Verein. Auch die Feu
erwerke an der Residenz der gekrönten Häupter sollen nicht 
::hr den hohen Herrs~haften aufgeburdet werden. Die Königin 

t keinen SchUtzen mehr zu bewirten und selbst das Freihal
~en der Angehörigen und Gäste am Thron soll auf ein Minimum 
erabgesetzt werden."94 ) Auch diese der Attraktivität der 
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KönlgswUrde dienliche Novation konnte nicht verhindern, daß 
desolate Finanzlage und Mltgllederschwund schließlich zur 
Fusion führten. 

Dank entsprechender Berichte des Schriftführers sind wir 
Uber die Umstände des Neubeginns nach dem Kriege ausreichend 
informiert. Der Gedanke, die Tradition der SchUtzenfeste wiP.~ 
der aufzunehmen, entstand 1m Rahmen eines zwanglosen Früh
schoppens sm Pfingstmontag 1949. In anschließenden "Sitzun
gen" wurden organisatorische Fragen behandelt und der Versn-
staltun~stermin auf die Zeit der Sommerkirmes festgesetzt. 
Ein Musikkorps konnte durch Vermittlung eines ehemaligen 
Mitgliedes BUS DUsseldorf gewonnen werden. Da der Gp.brauch 

von Schußwaff en seitens der M1litärregierun~ untersa~t war, 
benutzte man zum Vogelschießen eine Armbrust. Erst 1951 be
stand wied'?r dl~ Mö~lichkp.it, Gewehre zu verwendp.n. 

Außer~ewöhnliche Gestaltung wurde der Feier des 350jährigen 

Bestehens (1956) zuteil. Wie anläßlich derartiger JUbiläen 
Ublich, gab man eine Festschrift heraus, lud auswärtige Ver-

k' eine ein und leistete zudem besondere Arbeiten 1m Stadtpar I 

erdie ehemaligen KBnige traten als Ehrengäste auf. Herolde 
Bffneten den Zug zum Schoßhot, wo ein Festakt stattfand. 
Nach einem GeschichtsrUckblick erhielt der Verein bel dieser 
Gs legenheit seitens der Stadt eine kirchlich geweihte FahD

e 
- - ) vo. 

verehrt, die unter Glockenspiel (Ahauser SchUtzenmarsch 
Stadtdirektor Uberreicht wurde. Genanntes Jubiläum hetten l.an 
die BUrgerschUtzen zum Anlaß ~enommen, den Junggesellen 

8",en • reiches Erscheinp.n und "einen nahmhaften Betrag" zuzus " 

lIodi-Unmittelbare Folge der Realisierung der oben genannten 
1 von 

!ikatlonent die vor allem die Entpflichtung des K6n gs ~e 

finanziellen Lasten vorsahen, scheint eine deutliche zuna 
Beder Aspiranten um die KBnigswUrde gewesen zu sein ("an 

werbern fehlte es, dank der neuen Richtlinien nicht")· 
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Bis zum Jahre 1968 hören wir nun durchgehend von "heißem 
Ringen" oder dgl. 95 ) Erst das Fest des Jahres 1970 setzt 
diesbezUglich offensichtlich eine Zäsur. Ledi~llch drei Be
werber (" zu wenige fUr ein spannendes Ringen um die Königs-
\ri!lrde" ) -versuchten, mit dem Abschuß des Holzvogels den neuen 
König Zu stellen. Abschluß des Hauptfesttages und offiziellen 
Festes bl1det~ der Krönungsball, der, vom neuen Königspaar 
durch einen Tanz eröffnet, erst am frühen Mor,Q;en mit deren 
He1mgel 1 -e t endete. Dieses besorgten die noch anwesenden 
SchUtz en und ihre Damen gemeinsam mit der Kapelle. 

De~ Ablauf der Vorkriegsfeste entspre chend, fand man sich am 
Mitt"'och schließlich zur "Nachfeier" zusamm'?n und nahm dazu 
erneut d i as s chon vor dem Krieg favorisierte, stadtnahe Lokal 
n Anspruch, das in Begleitun~ von Musikern zunächst zu Fußt 

SPäter per Bus auf~esucht wurde. In den Jahren 1950, 1955 
;nd 1970 ~ing der dort stattfindenden Feier nachweislich ein 

MrUhsChoPpen Voraus. Den HBhepunkt des zwan~losent geselligen 
1tein d V an ers bildete frag los das uns 1932 als Surrogat des 
ogelsChießens erstmals bekannt gewordene Auswerfen eines 

"Bier_I! b 
p zw. "RunkelkBnigs". Es handelte sich dabei um eine 
arodie d es K~nigsschießens bei dem ein aus einer Runkel 

gefertl t • 
St g er Vo~el von den Teilnp.hmern mit Steinen von einer 
lange abzuwerfen wer. Der den letzten Runkelrest herabho
ende S hU 

1 c tze galt als "BierkCSniR;" und wurde beispielsweise 
955 1 

1 m SchUbkarren "An der Front" der anwesenden Jun~gesel-
en vorb h elbefBrdert 1964 "im Triumpfzug in den Saal !Je fa -

ren" ' 
d • Bei Gelegenheit der Nachfeier 1958 verfuhr man "nach 

etll Cle i hb d Da C erechtigungsgesetz": Danach war den anwesen en 

d 
men aUfgegeben den Runkelvoael abzuwerfen. Die Siegerin 

9a W ' '"l 

urfwettbewerbs erhielt den Titel einer wBierk~nigin" 
IUld er~ Ob 1 131 or SiCh einen SchUtzen zum "BierkBnig". er d eses 

erkönigsauswerten hinaus sind weitere Festinhalte allein 
"on d 
"Ver NaChfeier 1955 UberliGfert in deren Rahmen zudem erklel .. t 

M~ dun~sszenenlt sowie ein "Wettbewerb um die schBnsten 
erbelnell Platz griff. 
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Lebhaftes Interesse fUr die Schützenfeste, insbesondere fUr 
die Festkomponenten, demonstrierte den Angaben der Schrift
fUhrer zufolge im allgemeinen die Stadtbevölkerung. Anteil
nahme wurde dabei auf verschiedene Weise bekundet. So hören 
wir U.8. von "Flaggenschmuck", geschmückten und "dicht um
standenen Straßen", "reger Beteiligung 1m Stadtpark" o.ä. 
Großen Anklang fanden offensichtlich vor allem die abendli
chen TanzvergniJgen, Fa-:kelzug und Feuerwerk. In Pathos und 
Diktion gewissen Schilderun~en bzw. Beschwörungen der Vor
kriegszeit verwandt, hieß es in einem Pressefestbericht deS 
Jahres 1950 Uberschwengllch: "Die ~e6amte Bevölkerung ging 
auf in der Begeisterung fUr das SC,hUtzenfest, das sich 80- 1196 ) 

mit zu einem echtm, tradi tion8r~ichen Volksfest gestaltete. 

GUter 

Zu den vereinseigenen SachgUtern wie Uniformen, Protokoll
büchern und Kette97 ) zählt auch die oben erwähnte, von der 
Stadt 1956 zum Jubelfest gestiftet~ Fahne, deren Vordersei
te Stadtwappen, Vereinsbezeichnung, GrUndungs- und Jubill:k 

umsdatum sowie, umrahmt von halboffenem Sichenkranz, die 
Altersangabe aufweist. Mit d~m W8p~en des Fürstbis<:hofs 

Maximilian Friedrich Graf von Köni~seck-Rottenfels (1162-
F'~-1784), der der BUrlSerkompanip. 1767 "eine blaue seidene 
ke

ne mit Namen und W~ppen in Gold-, Silber- und PerlenstiC 
98) t c~e' rei" dediziert hat, tritt die RHckseite dp-s Fahnen U 

1s t 
in Erscheinung. Den immateriellen GUtern zuzuschlagen vo~ 

der dem Bereich der Ja~d entstammende Ruf "HorridO", der 
i ndeS 

BUrgermeister 1950 dreimal aus~ebracht der Gratulat 0 

neuen Königspaares fol ~te. Im Rahmen des gleichen FesteSt; 
kehrten die SchUtzen "Unter ~roßem Jubel und den Schl3cb 
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rUfen 'Horrido' und 'Hussassa' " nach Ermittlung der neu
en Majestäten zur Stadt zurück. Vom anschließenden Fest jahr 
1951 liegt folgendes, vom damaligen Schriftführer als "Lied 
des Vereins" apostrophiertes Reimwerk vor: "eins, zwei, drei, 
die ganze Kompanie, alle Augen rechts jetzt kommt die Anne
marie, Reserve hat ruh." Auch der viel zitierte Ahauser 
SChUtzenmarsch soll nicht ungenannt bleiben und dUrfte üb
liChes Festattribut gewesen sein. Wie bemerkt, erklang er 
Uberdies als Glockenspiel zum Zeitpunkt der FahnenUbergabe 
1956. Ein weiteres, jedoch als "Parole" charakterisiertes 
Lied, das 'beim nachfolgenden Frühschoppen bereits "in aller 
Munde" war', ist uns im Text von 1958 Uberliefert: 

"In Ahaus da geht es zu Pfingsten wieder rund • • • 
da stoßen die Wirte sich wieder mal gesund ••• 
denn die Junggesellen sind dann dran. 
wir hauen dran, wa8 halten kann. 
Vielleicht sind wir wer weiß wie's kam 
schon bald ein Ehemann." 

SChließlich sei nicht versäumt, auf die Kranzniederlegung 
zu verw 1 1 e sen, bei deren Gelegenheit von der Kapelle das m 
'llgem 1 t e nen zu derartigen Anlässen dargebotene "Lied vom gu-
N

en 
Kameraden" intoniert wurde. 

ach Mitteilung eines Interviewten (6) besaßen die Jungge
sellenschützen zudem einen speziellen Trinkspruch ("Horrido, 
HUsse, Erna Sack, liegt da als Kind, fUrchtet euch nicht"), 
~.~ Ä f n Vielen BUrgerschUtzen angeblich als rgerni8 emp un-
den und d nach erfolgter Fusion offiziell aufgegeben wur e. 
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3. BUrgerschUtzenverein 1584 

a. Von 1800 bis zum I. Weltkr i eg 

Infol~e der EinfUhrun~ der franz ösischen Gp.melndeverfasBun~ 
1n AhauB 1812 wurde den beiden BUrgerkompanien und ihren 
Hauptleuten bezUglich der städt. Maglstratswahlen die Exi
stenzberechtigung entzogen. 99 } In diese Zeit der durch die 
napoleonische HerrschaFt geänderten Verhältnisse fällt auch 
das letzte Vogelschießen der BUrgerschUtzengesellschaft, daS 
zu Pfingsten 1811 stattfand. Das e"ntsprechende Könl~Bschild 
präsentiert U.8. neben dem Datum die auf ein zeitgenössi
sches Erel~ls abhebende Inschrift "Zum Angedenken der 

" Tauff eier des Königs von Rom - gewidmet von der Stadt AhBUS • 
Der Aussage des nächstfolgenden, 1858 gegebenen Srhildes 
gemäß ("seit 1811 der Erste"),er~aben sich zwischenzeitlle~ 
keine weiteren Schützenfeste, Hinweise auf Fortbestehen oder 
gar spezielle Aktivitäten der Gesellschaft in dieser zeit 
1 

_"te 
iegen nicht vor. Schließlich gibt auch das älteste bekaJ~' er

Gesellschaftsstatut von 1858 keinerlei diesbezügliche Fing 
zeige, verschafft vielmehr die Gewißheit einer vollständigen 
Neugründung (s. Anhang). Um über die n'Einf ühTUnR eines sll'" 
~emeinen Bürgerschützenfes~'zu beraten, wurden die AhsO

Ser 

• e" Bürger im Mai 1858 zu einer Versammlung geladen, auf der 
sich f 'lr die Feier e ines solchen Festes aussprach und zu

gleich ein "Komitee" als "Fe stordn~r" w!ihlte . Kurze Zeit ut
darau f trat dann mit Verabschiedung der "Statuten deS seh 
zenverelns der Stadt Ahaus" in einer Komiteeversammlun~ eiß 

ft" 
neue r Vere in "unter dem Namen Ahauser SchUtzenp;esellse}ts 

inS'" 
ins Leben. Es ist wichtig , an dieser Stelle mit der Vere 

satzung bekanntzumachen, bildet sie doch die vom zeitgeist 
ibt 

bee inf lußte Lebensordnung des naues Sozial~ebilde8 und g 
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Auskunf t Uber Wesen und Zweck. 

Das re cht detaillierte St a tut umfaßt naben einer vor~esetz
ten Zweckbestlmmung und Satzun~sbegrUndung 8 "Abteil~een" 
nebst 3 anhän~enden Teilen. Besonderes Gewicht kommt d~r 
ZWeckangabe zu , die einerseits darauf abhebt , eine en~e Be
ziehun~ der Mit~lieder als BUrger einer Gemeinde zu initi
ieren "G i , eme nsinn l1 zu bep,:r:.inden und zu fördern, I1Kasten-
~elst" z u unt'!rdrUs ken und andererseits Erhaltung der "Lie-
be Zum Könh; und Vaterlande" herausstellt. Wir sehen hier 
also die A A usrichtung des Vereins durch sozialpädagogisches 
nliegen, patriotische Haltun~ und Obrl~keitsbindun~ be

stimmt. Inwiewe it sich der Verein als Instrump.nt obri~k~it-
licher Maß V nahmen betrachtet, erweist die satzungs immanente 
eranker .Da. un~ s e ine r "Mitwirkung zu öffentlichen Zwecken." 

d nach steht dem Bilr~ermeister das R~cht zu, den Ve r 9 in , 
er "der St " adt seine Di enste ~ewidmet hält", beispie lsweise 
bei Eh ... f r _n esten" , "BrandungI Uck" und "öffentlichen Störun-

gen" zu Hi r l f e aufzuf ordern , ihm als Ordnungs f aktor "Poli-
Zeigewalt zu Ubertragenn.100) "Den Generalmarsch zur Ver
sammlun 
D 

g des SchUtzenkorps kann der Bar germeister anordnen. 
i. B enutzung der Fahne (Eigentum und im Gewahrsam der Stadt) 

~1rd beim BUrgermeister erbeten." Die enl1;e Verflechtung, di <"! 
1er zwi d schen Stadtobrigkeit und Verein anschaulich zum Aus-
rUCk kommt , ist durchgehend nachzuweisen • 

Trotz se in. r sozialpäda~ogischen Zielvor~abe manifestiert 
das Stat a1iJutl ut desinte l1;rierende Bestrebungen: "außerdem können 
d ich~ Ubrige Einwohner von Ahsus dem Verein als Mitglie-
er beit st reten, welche nicht 1m eigentlichen Gesindedienste 
ehen" It d Kn . die bei hiesigen Meister stehenden Gesellen un 

b eChte könn~n dem Verein ebenfalls als Mitglieder beitreten. 
a1m Kö i 3Ur n gsschießen beteiligen sich jedoch nur BUr~er resp. 

~ersöhn 11 1 01 ) Mit 1i d e. Neben die vorgenannten , die g e -
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schaft ansprechenden Bestimmungen, treten weitere Pr~missen. 
So hat ein Bewerber oder Mitglied in unbescholtenem Ruf ZU 

stehen, mindestens 18 Jahre alt zu sein und. die "Befu~nisn 
zu besitzen, die "Nationalkokarde" zu tragen. Er muß sich 
im Falle der Aufnahme an den Vorsitzenden des Komitees wen
den, der im Verein mit di~sem dem Antrag statt~ibt oder 
"Ballotage" in der Generalversammlung anordnet, wobei bei 
einem Remis das Komitee Uber den Antrag befindet. Ausschluß 
erfolgt bei Verlust der Unbescholtenheit, bei w1ederholte~ 
gesellschaftsstörenden und -~efährdenden "Radau oder Hand
lungen" auf Mehrheitsentscheid des Komitees, im Falle d~r 
Statutenmißachtung, unbegrUndeter Festabstinenz, der Ein
trittsverwei~erun~ in die Reihen des SchUtzenkorps b~i öf
fentlichen Aufmärschen und Festbeitragszahlungsschwierig
keiten; allein durch Ballota~e ist erneute Mitgliedschaft 
zu erlangen. Den Mit'Sliedern treten "Ehrenmitglieder" zur 
Seite , Ahauser BUr~ert die, 60 Jahre und älter, allein zur 

Beitragszahlung verpflichtet sind und denen das Privileg 
ge

des "freien Zutritts 11 zu VersammlunR:en und Festlichkeiten ) 
. (n 

währt ist sowie vom Komitee dazu ausersehene "auswärti~e 
bei" Personen", deren Ehr~nmit~liedschaft allerdinR:s vBlli~ 

tragsfrei besteht. Dem Verein nichtan(Seschlossene BUrRer 
sollen ledi~lich ge~en Entrichtung der doppelten GebUhr :~ß 
Vereinsfesten zugelassen werden. Am Rande sei vermerkt, 

i 11 an" 
man den jährlichen Mitg11edsbeitrR~ "möglichst niedr g 

in 
zusetzen gewillt war und diese Absichtserklärun~ Eingang ~ z ... -
die Satzung fand, nichtsdestoweni~er aber au~h säumigen ~ 
lern an dieser Stelle mit einer gerichtlichen EinfOrderun"n 

nnene 
des Geldes gedroht wurde. Potentielle, durch die geWO 

Beiträge nioht zu deckende Kosten, sollten auf Schutzen
und beitragspflichti~e Ehrenmit~lieder umgelegt werden. 

Als vereins interne 
Vorst2nd (Komitee) 

treten 
Elnri~htungen und Funktionsträger en 

er der 
und Offizierskorps 1n Erscheinun~, 
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personelle Besetzung in drei- bzw. alljährlichem Rhythmus 
dem Votum einer Generalversammlung anheimgegeben ist. Dabei 
Obliegt dem 10köpflgen Vorstand, der 1n allen "gesellschaft
l1che(n) 11 , "geschäftliche(n) und ökonomische(n) Angelegen-
hei tanll .. zu entscheiden hat, die uneingeechrankte Leitung des 
Vereins, den er nach außen vertritt. Ergänzend sind ihm 

2 Rendanten "als Rechnungsführer" zugeordnet, die fUr die 
Eintord erung der Gelder einzustehen habenj den Vorstand 
aelbst, auf dessen Einladung der Verein sich zur Beratung 
zusammenfindet, le1 tat ein "Vors! tzender" , dessen Stimme bei 
Stimm engleichheit der Vorstandsmitglieder den nötigen Ent-
SCheid herbeiführt. Diesen ist es im Ubrigen möglich, gleich
~eitig auch Offiziers- bzw. Unteroffiziersränge zu besetzen; 
ol,e! tende Funk Q tionen beim Schützenfest hat das Offizierskorps, 
tem ein Oberst. ein Major, zwei Adjudanten, zwei kompanie
Ührende Hauptleute. zwei Premier- und vier Secondelieute-

nants 
• zwei Feldwebel, ein Fahnenträger, ein Tambourmajor 

~d neun Unteroffiziere angehören. Während der Oberst als 
°rpechef fungiert, liegt der eigentliche Oberberehl des 

2:w8i K 
d ompanien umfassenden Schützenkorps beim Kommandeur, 

em Maj 
L or, der den Hauptleuten die Kompanien anweist, die 
leute 

nants als Zugführer und schließende Offiziere, Feld-
;,ebel " 
t Und Unteroffiziere als Ordnungsfaktoren auf d~ese ver
"nt D d • ie Adjutanten unterstehen allein dem Befehl der bei-
en erst 

d en Chargen. Offiziere wie Unteroffiziere sind tiber 
en Rahm h en ihres pseudomilitärischen Einsatzes hinaus auc 

gehel ten. beim TanzvergnUgen fUr Ordnung zu sorgen. 

Sehr ei 
~ ngehend beSChäftigt sich die Satzung mit dem Schüt-
enfest ti , so daß uns über dessen Verlauf und Elemente wich -
~~~. e nl c .. lisse zuteil werden . Desgleichen w.ird auch dem -

gSpaar " t j d h ~ nachdrücklich Beachtung geschenkt . Es 1s e oc 
orausz t 

• Uschicken daß dem Komitee ausdrücklich das Rech 
ur Abän ' 

Ordn derung der gesetzten, dem Fest zugrunde11egenden 
ung eingeräumt wird. 
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Durch vorabendlicl'Bl"Trornmelschlag" wird den Bürgp.rn der 

Stadt das 2 Tagp. dauernde Schützenfest sl~nallsiert, das 
am ersten Tag mit einem gemeinschaftllch~n KirQh~an~ be
ginnt. Diesem folgen um 11.00 Uhr letzte Beratungen des 
Komitees und Offizierskorps, die sich auf einem Platz ein
zufinden haben. Um 14.00 Uhr tretp.n di~ SchUtzen "bewaff'
net" auf dem Marktplatz 8n, werden kompaniemäßip' ausgerich
tet und unter F;lhrung: des MB ,iors mit "klin~p.nd~m Spi"?l~n zum 

S~hießplatz ~elelt"?t, wo nun im Namen des K5ni~s der BUrger
meister den ersten Schuß abgibt und damit das Vogelsr.hießen 

eröffnet. Ihm fol :'5t der letztjährl~e Köni.s:, diesem wled~rUlP 

die einzp.ln au.fgerufenen SchUtzen. Mit dem Abschuß des vo

gels steht d~r neu~ König fest, dem nun vor dp.m paradieren
den SchUtzenkorps unter ein~m Tusch vom Ma,jor "d<:r PrAis des 
besten SchUtzen" (Silbermedaille) umgelegt und alsdann in 
Form eines Parademarsches unter Salutieren von Fahne und 
Offizieren "gehuldil?:t" wirrt. Die vom König bestimmte Köni.,. 
gin, die den Status einer unbescholtenen BUr~ersfrau bzW. 
-tochter besitzen muß, trifft in Begleitung der Adjutanten 
und zweier frei ge ...... ählter Damen 1m "Galla-Wa~en" ein und 
erfährt die gleiche, dem König erwiesene Ehre. Anschließend 
~rfolgt, der Königswagen vor ...... e~, der RUckmarsch zur st~dt, 
wo man unter musikalischer Begleitung zum Festzelt zi~ht. 
Dort markiert das K6ni~spaar in einer Polonaise d~n Beginn 

. bis zor' des Festballs. Gewisse Privilegien blieben dem Paar 
"zo "Inthronisation" des neuen Königs erhalten. So wird es 

ellen Feierlichkeiten von der Gesellschaft mit der Musik 
t " und abgeholt, auch mit der Musik wieder n. Hause be~leite 

nt -besitzt Uberdies das Vortritts recht beim Tanz. Von wese 
set .. 

licher Bedeutun~ erscheint in diesem Zus~mmenhan~ eine ' 
zungsaufla~e, die mit identischer Aussa~e bereits 1583 i~te" 
~Jlmen und in beinahe wörtlich~r Diktion in den Ahlener 

tuten des Jahres 1826 arei.fbar wird 102 ) und festsetzt: W€s , ZU 
i Ko sten w rd zur Ehrensache gema~ht, dem Königspaare keinp. 

verursachen. " 
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Eine allgemeine, alle anliegenden Frag~n und ~rfordernisse 
...... ie bspw. Ballotagen odp.r Wahlen behandelnde Versammlung im 
Festlokal kennzeichnet den Vormittag des ~ol~enden Tages, 
wtlh!'':!nd "ein sogen. Gecks.::.hießen103 ) oder sonstig'3- Delusti
gungen" d~n Nachmittag charakterisieren . Wie schon am Vor
tage steht der Abend im Zeichen ein':!s Tanzv<:r~nUgens, f:Jr 
die die Satzung spezielle Anordnun~en trifft. So ist es den 
Vereinsmit~liedern möglich, je ...... eils "eine Dame" ohne Zahlung; 
der Ublichen 2intrittsgebUhr zu beiden Tanzveranstaltungen 
rni tZUfUhren, für We i tere Damen (" ihrer Familitm n) sind 
5 S .gr. zu entrichten. Der ji{leiche Obulus rUr ihre Damen 
und 15 S . ~r. Eintritt für die eigenp. Person berechtigt 
"F remde" zu freiem Zutritt "zu allen Festlichkeiten" pro 
Tag. 

Bereits 17' 5 h" 
Oj. oren wir von einer vorherigen Prilfung des aus-

nn~M Bi . . . _n I?res, die B1lrgermeister und Oberofflziere vor-
nahmen Z Du 
d 

• ur rchfUhrun~ einer derartigen PrUfunrs bpstimmt 
ie Satz j " ung e zwei dreiköpfi~e "Commisslonen", die die 
'ualität di des Weines bzw. Bieres beurteilen sollen. Allein 

e s o ,g;eprUften Alkoholika dUr.fen im Festlokal vertrieben 
Werden 
t ' wobei sich das Komitee ".f'lr möglichst niedrip;e Ge-

rtlnke_ und E 
ssens~reise einzusetzen verspricht. 

Genehmi 
d gung erfuhr die Satzung durch 181 Vereinsmitglieder , 

enen i . 
t S ch im nachfolgenden Jahr 16 Neumit~lieder zugesell-
en. Die i e n ihren wesentlichsten Aussa~en ~ebotene Satzung 

s:::iSt den neugegr~deten Verein als eine Organisation, die 
z durch besondere Affinität zu Köni~ und Vaterland, ja 
kur Obrigkeit schlechthin auszeichn~t, wobei sich ihr Tätig
.etitsfeld natUrlich auf den Lokalbereich beschränkt. Hier 

eht d d er Verein in engster Beziehung zur Stadtverwaltung; 
er BUr 

• h .germeister er15ffnet namens des K15ni~s das Vogel-
e leße 

Ve n, verwahrt Vogel und Fahne und ist berechtigt, den 
rein d 

urch Übertragung öffentlicher Funktionen und Polizei-
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gewalt als Ordnungs instrument einzusetzen. Er gehört dem 
Verein zudem in leitender Position an. 

Es 1st unzweifelhaft, daß der Neugründung n8Gh Normsetzun~ 
des Stptus' eine gewisse Exklusivität eignet. BUrger in 
lIel,qentlichen Gesindediensten" sind ,1~denfallB merklich un

terprivilegiert, selbst interessierten BUrgern ist aufer
legt, ihr Aufnahme~esu~httrotz ErfUllun~ der gesetzten prä
missen,der Beurteilun~ des Komitees oder, 1m Fall~ der be
reits präjudizierenden Ballotage, dem Votum der Vereinsmit
glieder zu unterwerfen. Nicht zuletzt läßt das Statut eine 
erhebliche Machtmonopolislerung des SchUtzenkomitees greif
bar werden. So steht U.8. seinen Mitgliedern bekanntlich ZU, 
Offizierschargen zu bekleiden, Uber Ansch2f~ungen, Kosten 

1tund Beitrag zu befinden, Entlassungen vorzunehmen, Ehrenm 
glieder zu "ernennen, Festmodlfik?tionen durchzufUhren, Ge
tränkeprUfungskomissionen zu ernennen und rU~kständige Bei
träge einzuklagen. 

Instruktive Angaben besitzen wir tiber das 1. Schützenfest 
des neuge~rUndeten Ver~ins und seine Vorbereitungen. Wie 
auch die nachfol~enden Feste beging man es in der zweiten 

~ 01'-
Jahreshälfte. Um die Lösung der zahlreichen anlle~enden 
ganisationaprobleme hatte sich in verschiedenen,dem Fest daS 
voraufgehenden Sitzun~en vornehmlich das Komit~e bemUht, 

1 hze1t1g mehrfach, vermutlich unter dem Vorsitz des wohl gle c le 
Kn benschu als Oberst fun~ierenden Bürgermeisters, in der alle, 

ta~te. Neben der Beschaffun.Q; von Sachgut wie KÖnigsmedSlut_ 
h" und Sch Schmuck der Königin, rot-~p.lbe Offizierssc arpen ~ 

mm1Ull.'" zenbändern beriqt m~n bspw. über die der Generalvers a be" 
v0rzuschla ~ende personelle Besetzung des Offizierskorps, 

neuen 
stimmte den Kamm0rherrn und in~olge Erkrankung einen in 

on We Hauptmenn, wählte Getränkekomissionen zur PrUfun~ v ~ 
klegul'l -:. ' und Bier, beschloß ein Festprogramm und seine DruC ~ 

gab die Verpfli~htung eines Tambours in Auftr~g u. B •m. 
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Die Ahauser Wirte, die a~ der ~~ernahm~ des Fastes interes
Siert waren, forderte man p..u f. , "O f ferten zu unterbreiten", 
und vergab schließlich "die Restauretion" zu exakt festge
legten Konditionen. So sollte der Festwirt zur Errichtung, 
D.ekoration und Beleuchtung eines Zeltes verpflichtet sein, 
desgleichen zur Beköstigung der Musiker, sollte einwand
freies Bier und ~ten Wein, kalte und w~rme Speisen liefern 
Und Zur UEntschädi~ng" ~Ur erstgenqnnte Tätigkeit eine be
stimmt~ Summe aus der Vereinskasse erhalten, während der 
Verein selbst auf das ~esamte Eintrittsgeld Anspruch erhob. 
Bei Strafe war es dem Wirt untersagt, Branntwein auszu
SChenken, eine Aufla~e, die auch in den folgenden Fest jahren 
l~er Wieder auftaucht. Die Festmusik hatte eine 15köpfige 
MUSlkgruppe zu stellen, die gegen ein Entgelt von 20 Talern, 
freiem Bi~r und Butterbrot aufzuspielen gewillt war. Größe, 
SPleldauer und Entlohnung der Kapelle änderte si~h später. 

Nicht allein mit Hilfe der erwähnten Festprogramme sollte 
informiert werden man gab überdies im "Westf. Merkur" und " . MUnsterischen Anzeiger" die dreimalige Inseration einer 
all~emeinen Festnachricht in Auftrag und in der Provinzial
hauPtstadt MUnster die Herstellung von 400 roten und "oran
ge-~elben Eintri ttskarten" zum B'lrgerschUtzen-Zp,1 te zu 
Aheus. Einladungen er~ingen an die Schützenvereine, insbe
SOndere Offiziere und Vorstände der Orte Legden, Stadtlohn, 
Vl"eden, Borken, \olUllen und Schöppingen; 104) zudem versäumte 
man niCht, den Fürsten Salm-Salm mit Berufung auf seine Vor
fah:ren, um eine Spende fUr die "unbemittelten Mitglieder" 
des Vereins anzugehen und den amtierenden Landrat und einen . 
Adeligen als Ehrenmitglieder zu laden. Derartige Einladungen 
erfOlgten nachweislich ebenso in den Jahren 1860, 1871 und 
18

76, ~obei u.a. auch einem 1860 als Vorstandsvorsitzenden 
gl"e1fbaren Gerichtsdirektor und einem ehemal151;en S~hfltzen
Oberst die Ehrenmitgl i edschaft angetra~p.n wurde. Dem Fest 
VOraUf gingen schließlich noch mehrere Einberufungen der 
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SchUtzen zu Exerzlerzwecken. Der 31.8. bezeichnet den in
tendierten Beginn des Festes, das laut Programmkonzeption 
folgenden Verlauf nehmen sollte : Um 16.00 Uhr des 1. TageS 
finden die Vereinsmitglieder au f dem Marktplatz zusammen, 
die Fahne wird vom Rathaus abgeholt und nach einem Marsch 
zum SchUtzenplatz der Vogel auf die Stange ~esetzt. Nach 
Rückkehr zum Zelt beschließt ein Konzert den offiziellen 
Teil dieses ersten Festparts. 
Reveille und B611erschUsse eröffnen fr~hmorgens den Haupt
festtag. Nach gemeinsamem Gottesdienst steht ein Empfang 
auswärtiger SchUtzendeputatlonen an, dem um 13.00 Uhr ein 
Antreten auf dem Marktplatz folgt. Erneut wird die Fahne 
abgeholt und zum SchUtzenplatz gezogen, wo nun das Vo~el
schießen einsetzt, das mit dem KBnigsschuß abschließt. 
BBllerdonner signalisiert alsdann die Existenz eines neuen 

. ~B-
KBni~s, Kammerherr und Adjutant fUhren die neu gewählte K6-
nigin und Ehrendamen herbei, e ine "Parade vor dem neuen .. 

Abend 
nigspsar" und der RUckzu~ zum Z~ lt s chließen sich an. 
liches Feuerwerk und TanzvergnU~en setzen die Schl~kte. 

t es s.n· Reveille kUndi~t auch den Anbruch des letzten Fest ag 
Nach einer all~em~lnen SchUtzenversammlun~ mor~ens im Zelt 
und einem Antreten auf dem Marktplatz um 14.00 Uhr werden 
Fahne und Köni~spaar abgeholt, par adiert und wiederum zum ~ 

( " bei aue SchUtzenpla tz m2rschiert, wo ein Sternschießen wo t 
. Da en j,.S 

Fremde sich bete ili~en können") statt~lndet. Den m ten 
inszenier 

beschliP.ßt 
2S währenddessen mB~lich, sich be i einem ei~ens 
Kaffeetrinken im Zelt zu vergnUgen. Ta~ und Fest 
ein Ball. 

i t Me 
Verglichen mit dem satzungafixierten Festverlauf ze ~ pO . . bS 
gegebene Pro~rammkonzeption verschiedene UnterschlP.de , 

F sttage s 
in der Gestaltun~ des hier gezeichneten ersten este; 

doch be oder hlnsl~htlich der Zeiten einzelner Vorhab~n; 1 er. 
AbfO g • 

hen im all~emeinen zwischen den zwei konzipierten 
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beider Hauptfesttage keine wesentlichen Differenzen. 

In einer Generalversammlung post festum faß ten die SchUtzen 
U.a. BeschlUsse, die die Zufriedenheit des Vereins mit der 
Restauration und Musik zeigen . Festwirt und "Musikus" soll
ten, wenn m6~lich, auch zum nächstjähri~en SchUtzenfest wie
der engagiert werden. 

Es Scheint mir zulässig, nicht näher auf die bis 1880 be
kannten Feste einzugehen, da sie den Quellen nach im wp.sent
liehen gleich konzipiert und be~angen wurden. Dennoch sollen 
aber einige relevante bzw. interessante Sachverhalte er
wähnt werden. 
So Wissen wir z.B. aus den Jahren 1862, 1863 und 1673 vom 
Einsatz einer Liste, die vor dem Fest im Versammlungslokal 
aUslag und in die alle mitfeiernden BUrger sich einzutragen 
hatten. Grund dieser Einrichtung war wohl primär die Bkono
=ische Notwendigkeit, einen frühzeitigen tJberblick über die 
eingehenden Celder zu erhalten Den greifbsren Festetats der 
Jahre 1860 und 73 zufolge bild:ten die Mitgliedsbeiträge 
:achweislich eine bzw. die Haupteinnahmequelle des Vereins. 

inzu traten Eintritts~elder und Restbestände. Unter den 
AUsgaben r agen der HBhe nach vornehmlich die MUslkkosten 
heraus, hinzu gesellen sich z.B. Forderungen des Wirtes, 
DruCk_ und Publikationskosten Auslagen .fUr Repräsentations-
~d • 

Uniformierungssrtlkel Pulver, Fuhrlohn, u.a.m. Au • 
d sdrUcklich sei vermerkt, daß, als "Armengelder" rubriziert, 
er SOllseite des Etats 1860 eine kleinere Summe zugeschla

gen ist. Weitere finanzielle Aufwendungen begegnen z.B. als 
Throngeld, Entlohnung des Trommlers Bowie als Kostendeckung 
einer "Kinderbelustigung" von der wir 1876 erstmals erfah-
ren · d ' . , arUber hinaus sprach sich das Komitee 1860 dafür aus, 
~b in ~ erittenen Offizieren als Unkostenentschädigung je e en 
"'-sler hn 

aUB der Vereinskasse zu konzedieren und dem Fa en-
träge U r den diesjährigen "Beitrag zu den Kosten des S~h tzen
testes" 

zu erlassen. 
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Im Gegensatz zum Statut feierte man keineswegs jährlich ein 
SchUtzenfest; Uber dessen Veranstaltungen entschied von Fall 
zu Fall eine Generalversammlung, zu deren Einberufung zahl
reiche SchUtzen den SchUtzenoberst und Bürgermeister mehr
facb schriftlich aufforderten. 1859 schien den Bittstellern 
die Feier eines Festes "umsomehr (gerechtfertigt) als der 
Friede hergestellt und unsere Landwehr in den nächsten Tagen 
zurUckkehren wUrde." Gleichzeitig fUhrte man auch die "gün
stige Ernte" als Argument ins Feld. 1871 war es "das allge
mein getUbl te Bedürfnis der Bewohner unserer Stadt" "das die • 
Abhaltung einer ein Fest beschließenden BUrgerversammlung 
motivieren Bollte. Daß 1m Rahmen des Festes und darüber hin
aus seitens der Schützen Disziplin erwartet wurde, zeigen 
n~cht nur sporadisch greifbare Strafandrohungen, die denje
nigen, der aus "der Reihe tanzt", treffen sollten. Ebenso 
varen ·Mitglieder, die das Fest aus irgend~elchen Gründen 
nicht mitzufeiern 1m Stande waren, offensichtlich gehalten, 
sich eigens beim Komiteevorsitzenden zu entschuldigen. Wie 
sehr man überdies die Erscheinungspflicht geladener Char
gierter hochschätzte, dUrfte der Umstand erweisen, daß ein 
1876 einer Generalversammlung fernbleibender Adjutant un~et
züglich durch Wahl eines anderen Mitgliedes ersetzt wurde. 

Ein Schützenfest spezifischer Art ,fand 1871 statt. "zur 
Ehre der Krieger" des siegreichen Feldzuges 1870/71 war be
absichtigt, ein mit dem SchUtzenfest verbundenes Krieger/est 
zu realisieren. Diesem wollten die AhAuser "Krieger" jedOC~ 
nur dann beiwohnen, wenn vom SchUtzenkomitee gleichermaßen 
auch die "Vaterlandsverteidiger von 1813 _ 181 5" 80wie die 

die-Krieger von 1864 und 1866 geladen wUrden. Inwieweit nun 
ser Forderung entsprochen wurde, ist nicht zu klären. Wir 
wissen lediglich von einer Anzahl nicht unerheblicher Pri
vilegien, die den Kriegern zuteil werden sollten: So wer 

st
vorgesehen, sie als eigene Kompanie an der Spitze deS Fe 
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zu~es marschi~ren zu l assen, ihnen f reien Zutritt zum Zelt 
zu ~ewähren, j a sogar pro Person 1 Taler 10 Sgr. zu ver
ehren und auch beim S~hießen auf den Vo~el den Vortritt e1n
zur1:1umen. Stil gemäß sollte zudem uMilitärmus1k" beschafft 
werden. 

Mit dem Jahre 1880 endet di~ s e it 1858 bestehende rslativ 
gute Cuellenlage ö quantitativ wenig ist daher Uber die BUr
~erschUtzen aus den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts 
Uberlie.fert, doch fällt in diese Zeit, aus der 6 Schiltzen
feste bekannt sind, der hochbedeutsame Akt einer Satzun~s
n~Ukonzeption und -verabschiedun~. Unter den Festen dieser 
Jahr 105) e ragt das 1884 be~angene als Jubelfe ier heraus, 
durChgeführt angesichts des 300jähri~en Bestehens der Bür
gerschUtzen. Greifbares Zeichen der außer gewBhnlichen Fest
liChkeiten bildet eine Erinnerun~smedaille . Wichti~er ist 
j~doch d ß b , a ei Gelegenheit des Jubelrestes erstmals der 
"Aha user SchUtzenmarsch" erklan~. ein MusikstUck, dessen 
KompOSition der Ahauser Organist Pohlschröder schuf, während 
der zu h" ~e vri~e Text der Feder des Lehrers Lemköster ent-
stammt_ 106) 

~ . Noch heute ertönt der im Text beigefUgte Marsch 
bei d en FestzUgen im nahmen des SchUtzenfestes, wird Fest-
programmen beigedruckt und präsent1prt sich inzwischen als 
Cemeln~t anderer Ahauser SchUtzenvereine. 

1. Jetzt kommt das Ahauser Schützenkorps, 
vallerallerie-juchheirassa. 

Die Fahne hält es hoch empor, 
vallerallerie-juchhe1rassa . 

:,: Vallerie, vallera, valleralla :,: 
Vallerallerie, vallerallera, vallerallerie-juchhelrassE 

2. Schon sind es f ast vierhundert Jahr. 
Da dies zuerst geschehen war. 

3. Ein Oberst und auch ein Ma jor , 
Sie kommandieren zu Roß das Korps. 
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4. Offiziere mehr wie Sand am Meer 
Begleiten das ganze SchUtzenherr. 

5. Wie's uns're Vorfahr'n uns gezeigt, 
So wird's von uns noch heut' gegeigt. 

6. Drum SchUtzen hebt die Gläser hoch 
Ein Krüglein uns ern Alten noch. 

7. Drum frisch frei fromm zum SchUtzenplatz 
Ihr BUrger mit und ohne Glatz', 

8. Und schafft mit Pulver und mit Blei 
Den neuen König uns herbei. 

Nicht nur der Stolz auf ein hohes Alter und bewußte Tradi
~ionsverbundenheit klingen im Text an, daneben kommt auch 
scherzhafte Selbstironie zum Ausdruck. Schließlich verwun-

TUrdert es nicht, wenn der vorl~tzten Strophe die bekannte 
nerdevise verkUrzt eingegliedert ist und offensichtlich ak
zeptiert wurde, manifestierten doch Sänger, Turner und 
SchUtzen eine sprichw8rtlich vertraute Tendenz ("Sänger, 
Turner, Schützen sind des Reiches Stützen"). 107) Den Haupt-

" a.Il· festtagen dieser Jubelfeier schloß sich eine "Nachfeier 
BUr -Zu Ende des Jahrhunderts erscheint mit den "Statuten des 

U ger
ger-Schützen-Vereins zu Ahaus" eine neue Satzung der B r 

C eSschUtzen, der die Statuten des BUrgerschützenvereins 0 
t 14 ztJlll feld von 1890 als Vorlage zugrunde .lagen. Sie umfaß deS 

Teil umfangreiche Paragraphen, die unter dem Titel "zweck 
Mit -Vereins", "Mitgliedschaft", "Aufnahme", "Pflichten der 

inS" , glieder", "Austritt aus dem Verein", "Organe des Vere 
Gene-"Vorstand und dessen Funktionen", "Obliegenheiten der Il 

ra I-Versammlung" , "Pflichten des KassenfUhrers", "Pflicnte 
n deS 

des Schriftführers", "Feste des Vereins", "Abänderunge ~' 
Statuts", "Auf18sung des Vereins" und "Uebergangs-Best1~ 
gen" erscheinen. 

Die sicherlich relevanteste, da die 
Vereins offenbarende Satzungsangabe 
der mit der "Hebung des Bürgersinns 

des 
ExistenzbegrUndung 

zW'ecl< , 
ist die nach dem an
und der geselligen 
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terhaltung ll rest,~e setzt wird. Damit wird die sozialpädago

gische Zlelvorgabe der 1858er Satzung tradiert. Daß hingegen 
Geselligkeit expresBis verbis zum Vereinszweck avanciert, 
1st neu. Entsprechend der Verfügung der neuen Statuten,kön
nen allein "achtbare", unbescholtene und 1n der Stadt Ahaus 
ansässige Personen dem Verein als Mitglieder angehören, die 
wiederum in "ordentliche" (d.h. II selbständige männlic he Ein

gesessene der Stadt Ahaus und deren Söhne" ab 18 Jahren ) und 
" aUßerordentliche" (d.h. IINicht selbständige" ab 18 Jahren, 
die nicht Söhne eingesessener sind) geschieden werden. Gegen
Uber letzteren, die allerdings einen gerin~eren Jahresbei
trag zu entrichten haben, besitzen die erstgenannten ver
Schiedene Privl1e~ien: nur· sie sind als Vorstandsmitglieder 
~ählbar und in der Generalversammlung stimmberechtigt; zudem 
eignet ihnen allein das Recht der Teilnahme am K8nigsschie
Ben. Selbst über den Tod hinaus wirkt die Status zugehörig
keit nach: Witwen ordentlicher Mitglieder soll die M8glich
keit nicht verwehrt sein, sich bei einem Jahresbeitrag von 
einer r.tark an den Vereinsfestivitäten zu beteiligen. Endlich 
ist a h d V t uc die "Auflösunl5 des Vereins" von Antrag un 0 um 
~rdentlicher Mitglieder abhän~ig. 
ill jemand die Vereinsmitgliedschaft erwerben, so hat er 

:ies bdm Vorstand zu beantragen, der über das Gesuch befin-
et. Im Falle der Ablehnun~ obliegt jedoch der endgültige 

Bescheid der Generalversammlung. Ein Vereinsaustritt ist 
SChriftlich ebenfalls dem Vorstand anzuzeigen; Vereinsaus
sChluß droht demjenigen d~r lIauf wiederholte Aufforderung" 
ger ' 
ei orderte Beträge nicht entrichtet, sich im Rahmen des Ver-

hl:i~S Oder "in der bürgerlichen Gesellschaft" untragbar ver1'08) 
t und dem die bürgerlichen Ehrenrechte verlustig gehen. 

Alle Mi 
,~ tglieder sind zur Zahlung' eines Jabresbeitrages ver-

Pfli . 
Chtet, der jedoch je nach Mitgliedsstatus in der H8he 

U~i d r ert und ohne Abstriche auch von Neubeitreten en zu 
entri h U c ten ist; fällt der Eintritt auf ein Festjabr, m ssen 
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diese gar die gesamten, dem letzten Fest folgenden Jahres
beiträge aufbringen. Eine derartige Nachzahlung trif!t auch 
801che Mitglieder, die später, als ihnen statutarisch er
m~gllcht, beitreten. Ihnen werden gegenteilig zu den s ofort 
Eintretenden, denen ein Eintrittsgeld erlassen 1st, all die 
Gelder abgefordert, die seit dem Datum ihres möglichen Bei
tritts fällig geworden sind. Besitzt diese Nachzahlung fra g
los Sanktlonscharakter, so betrifft dies ebenso die Gebüh
ren, die vom Vorstand genehmigte wie unentschuldigte Absti
nenz der obligaten Teilnahme an "öffentlichen Festau! Zugen" 
ahndet. 

Mit Vorstand und Generalversammlung werden die "Organe" deS 
Vereins greifbar. Erstgenannter, der vom vorsitzenden Bur 
germeister und zehn in der Generalversammlung zu wählenden 
Mitgliedern getragen wird, vertritt den Verein, schlägt die 
Besetzung des bis zum nächsten Fest amtierenden Offiziers
korps vor, "prUft die Jahresrechnung U und ist berechtigt, 
bei GutdUnken Generalversammlungen einzuberufen. Die spezi
fischen Funktionen des Vorsitzenden bestehen darin, "die 
Geschäfte" zu leiten, Versammlun~en anzuberaumen und diesen 
und dem Vorstand vorzustehen. Uberdies entscheidet er Uber 
den Abstimmungsmodus in der Generalvers8mmlun~ und im Falle , 
von Stlm..men~leichheit. Anträp;-e, uGesuche und Beschwerden 
sind an ihn zu richten. Dem Vorsitzenden zur Seite stehen 
stellvertr~tender Vorsitzender, Kassen- und Schriftführer 

i t eS, 
und dessen Stellvertreter. Aufgabe des KassenfUhrers B 

"nach erfol~ter Anweisung des Vorsitzend"!n u f Ur Einnab.IDen 
b

und Aus ~aben Sorge zu tra~en und sich um entsprechende Su
e 

... .. vor'" 
fUhrung zu bemUhen, Rechnungslegung vorzunehmen und dem ... 
sitzenden zuzule iten und schließlich Mitgliedsbelträ~e ein 
zufordern. Anfallende schriftlich"! Arbeiten obli('Jg~ n deID b 

Schriftführer, der Mit~liederverzeichnis und protokollbUC 
"Uber die Verhandlungen des Vorstande s und der Genera1-
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Versammlung" zu fUhren hat. Lt . Statut erhalten die Mit
glieder mittels der sm Ort erscheinenden Zeitung Kenntnis 
von einer bevorstehenden Generalversammlung und den jeweils 
anstehenden Themen und mUssen, um Beschlußfähigkeit herbei
zUführen, zumindest zu 25 % der Zusammenkunft beiwohnen. 
Wird von mindestens 1/6 der Mitglieder um Abhaltung eines 
~eiteren Treffens nachgesucht so hat der Vorstand diesem A • 
ntrag zu entsprechen. 

In ihrer Ei~enschaft als Entscheidun~sinstanz des Vereins 
beSitzt die Generalversammlung weitreichende, z.T. bereits 
erwähnte Befugnisse. So hat sie Uber ein vom Vorstand abge 
lehntes Aufnahme~esuch letztendlich zu entscheiden, Uber den 
AUSSChluß eines Mitgliedes zu befinden, den Vorstand zu wäh
len d , as vorgeschlagene Offizierskorps zu bestätigen, die 
"Decha i rg erung" der Rechnung vorzunehmen, eine "Dotation zur 
DeCkung der durch den Thron entstehenden Unkosten" zu fixie
ren und i t 1 s darUber hinaus berechtigt, in die gesetzte zeit-

iChe Abfolge des SchUtzenfestes einzugreifen und in fest
treien Jahren einen Ball anzusetzen. 109 ) Endlich steht ihr 
ZU, nach einem entsprechenden Antrag in zwei Sitzungen die 
AUflß . sung des Vereins zu verfUgen, die dann eintritt, wenn 
'Von . 
t den mindestens zu 2/3 anwesenden Mitgliedern 75 % an-
ragsgemlß votieren. In einem derartigen Fall ist das Ver-

ein.ve • 110) 
rmvgen dem "städtischen Armenfonds" zuzufUhren. 

Aus ei nem Vergleich der beiden bisher vorgestellten Satzun-
gen re ul. 

8 tiert der Eindruck daß man z.Zt. der NeugrUndung 
an H ' 
t 

and des Statuts eine weitreichende Grundlage des kUnf 
igen V ere1nslebens zu schaffen beabsichtigte und insbeson-

dere das den E ' dem! Verein prägende SchUtzenfest und seine r~or-
S sSe zu regeln und eigenrechtlich abzudecken suchte. 

o tind 
8 an sich neben Sachbereichen, die auf so satzungs-
Pezif1 h b 

b 8c e Themen wid Zweck Mitglieder und Vorstand a he-en • 
, z.T. umfangreiche, detaillierte und bezeichnende Be-
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stimmungskomplexe wie "Die Stellung des Offlz1erscorps bei 
den jährlichen SchUtzenfesten", "Das SchUtzenfest" und 
"Der SchUtzenk6nlg". Derartige Sachberelche wie auch einzel
ne, festbetreffende VerfUgungen sucht man in der Satzungs-
neukonzeption von 1893 wohl deshalb vergeblich, weil der 
Verein inzwischen eine mehr oder minder feste Form des 
Schützenfestes entwickelt hatte. Das jUngere Statut entbehrt 
ferner einer anderen wesentlichen Setzung. Gemeint 1st die 
selbstverordnete Bereitschaf t, der Stadtobrlgkelt in best1=m' 

"Mit .. ten Fällen als Exekutivorgan dienlich zu sein, die sog. 
wirkung zu 6ffentllchen Zwecken"; doch wird dem BUrgermeister 

die Position des Vorstands- und damit Vereinsvorsltzenden 

innerhalb der Satzung 'garantiert. Gleichfalls erfahren wir 
hier erstmals von der Einrichtung von Vorstandsämtern, die 
das 581ger Statut nicht kennt. Es bestehen daneben zahlrei~ 
che weitere Differenzen. Im jUnge ren Regelkanon fehlt z.B. 

F st ... 
die Institutionalisierung der Ehrenmitgliedschaft, die e 
setzung einer grBßeren Anzahl von Ausschlußvergehen, die 
Wahl des Offizierskorps direkt durch die Generalversammlung, 

Eindie Bestimmung des Jahresbeitrags, di~ M6~llchkeit der 
klage rückständiger Beiträge durch den Vorstand sowie der 
Jahresrhythmus der Schützenfeste. Da~egen finden sich dort 
Bestimmungen, die in der alten Ordnung expressis verbls 

zuge'" nicht erscheinen, wie z.B. die der, Generalversammlung ~ 
t Ube~ 

wiesene Aufgabe der Rechnungsdechargierung. ihr Rech , 
die Vereinaauflösung zu befinden, die Möglichkeit, eine 4 

1!Ild,
Ballveranstaltun~ zu beschließen und Witwen und selbst 
gen Damen die Teilnahme an Festen zu ~estatten. 

Gemein'" 
Den Differenzen stehen eine Reihe z.T. wesentlicher ~ 

Ube~ 
samkeiten gegenüber, so z.B. die gleiche Zielvor~abe, 
d1 d utsame e bereits oben geh~ndelt wurde. Eine zweite 'oe e der 
Übereinstimmung ergibt sich aus der Behandlung der Frager!'" 
Mitgliedschaf.t. Beide Statuten differenzieren hier nach r'" 
xisrung allgemeiner Aufnahmeprämissen zwischen privileg!e 
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ten und Unterprivile~ierten, d.h. nicht zum Königsschießen 
zugelassenen Mitgliedern. Das ins~esamt stn€fere und pr äg
nantere 93iger Statut ver fUgt darüber hinaus, wie vorauf
gehend bemerkt, weitere, die ~ußerordentlichen Mitglieder 
Vornehmlich benachteill~ende Sonderregelun~en. Analogien 
bzw. Gemeinsamke iten werden ferner im Bereich des Aufnahme
bzw. Ablehnungsve rfahrens von Mitgliedern sowie bezU~lich 
der dem Vorstand und der G"neralversammlung zURestandenen 
Befugnisse ~r~i fbar. Beide Satzungen v~rordnen zud~m Ahn
dungen der ni~ht zahl~nd~n, sich untragbar verhalt~nden und 
nicht Rn den FestzUgen bzw. Aufmärschen beteilif.l:~nden Mit
glieder. 

Dem 1859 ~etroffenen Postulat ~emäß , lidern Köni~spaare keine 
Kosten zu verursachen", spricht das jUn~e re Statut von einer 
~Dotation (des Vereins) zur Deckung der durch den Thron ent
stehenden Unkosten." Daraus erhellt jedoch nicht, ob die Do
tation ledi~lich 1m Sinne eines Zuschusses zu qualifizieren 
ist, der König also ebenso zur Kostendeckun~ verpfliChtet 
war. 

Vermittelt die Satzun~ einen Orlentierungsrahmen und damit 
die Kenntnis bestimmter Wertsetzungen, so versetzen uns ver
SChiedene Buchfllhrunasdaten und Mit~lieds-BeitrRgslisten in 
d1 ' e glÜCkliche Lage, eini~e, wenn auch nur begrenzte Aussa-
gen über Größe und Sozialstruktur des Vereins im späten 
~9. und frUhen 20. Jh. treffen zu können. Wir erfahren, daß 
er Verein 1884 182 1885 135 und 189? 140 Personen zu 

sel ' nen tUtgliedern zählte' im zwischenlie~enden Fest.1ahr 
188' • 

8 traten 109 allerdinas ausdrUckli~h als zahlend aus ge-
Wl ' ~ 

asene Vereinsangehörige in Erscheinung . Ein Mitgliederbe-
stand ' d von 161 Stellen ist im Jahre der Verabschiedunr. er 
~:uen SatzunIS (1 893) ,f aßbar. Von diesen gelten den Katego

an des Statuts ~emäß 154 als ordentliche, 4 als außeror
dentliche Mitgliederj hinzu treten drei "selbständige namen", 
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allesamt Witwen. Den weitaus größten Teil der 117 Mitglie
der, deren Beruf mehr oder minder präzise bekannt ist, stel
len Kaufleute und Handwerker, denen, anteilmäßig ungefähr 
entsprechend, Angeh~rige höherer Positionen und gehobener, 
mittlerer und einfacher Stellungen f olgen. Nur verschwindend 
wenige Mitglieder üben eine Tätigkeit als Arbeiter BUS. pas 

gle i che berufsstrukturelle Profil zeigt sich 1904 (125 Mit
glieder ; 110 beru fsbekannt ) und 1913 (188 Mitglieder, davon 
101 berufsbekannt), wobei 1m l etzt genannten Jahr gegenüber 
der dritten Kategorie (gehob ., mittlere u. ein!. Stellungen) 
ein bedeutend stärkerer Anteil höherer Positionen evident 
wird. 

Dem 1m jUngsten Statut fixierten Drel jahresrhvthmus des Vo
gelschießens entspre~hend,fanden bis zum Ausbruch des I. 
Weltkrieges fUnt Schützenfeste _ vornehmlich im Monat Au
gust -' sta tt. Die Frage ihrer Geetal tungen stellte zumeist 

ordas Hauptmotlv de r Elnberufun~ der zahlrelche~ dp.m Fest v 
aufgehenden Vorstands- und Generalversammlungen, die neben
her Rechnun~81a~e, Vorstands- und Offlziersw8~en beBprech~n. 

Wie bereits 1884 tritt auch 1901 ein General a l s T3nghBCh-
eter Of fizie r auf, desso:'!n Position "e1nes der ältesten Mit -

f1 iers, 
glled~r" innehatte. Die Stell~ des n~chstfolRenden Of z 

. ~ 

des Obersts, bekleidete ein Arzt. Ein solcher be l egte nac .. 
weislich ebenso 1904 und 1907 dles~ nun rBnRhöchste Offi
zierscharge. Vorstandsinterne Modifikatione~ erfol~ten in 
dieser Zeit nicht, sieht man einmal von den Beisitzern ab. 
1907 zielte allerdings der Vorstand selbst dAraufhin, die Bur
satzungsflxi erte Besetzung des Vereinsvorsitzes mit dp.= . p~ 
,$ermeister zu eliminieren. Das Ersuchen zeitigte indes 
nen Erfolg; mit dem Bem~rken, "bei ein~m BUr~er SchUtzen 
Verein müsse der Bürgerme ister Vorsitzender sein" lehnten 
die Mitglieder ab . 
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Mehrfach wurde das "SchUtzenbataillon" vor den Festen zu 
"Uebungen" einber~ren , die unter musikalischer Begleitung 
vonstatten gingen . 1901 war es die Kapelle der Feuerwehr, 
1907 die des Kriegervereins und das dem 1892 gegründeten 
Turnverein zugeh~rigen "Trommler- und Pfeifercorps", die zu 
diesem Zweck engagiert wurden. Letztgenannte Verbindung trug 
bereits im Rahmen des Sch'.1tzenfestes 1901 Sor~e f i 1r die 
Reveille und "Begleitung auf den Märschen", Vornehmlich aus
wärtigen Musikern oblag die eigentliche Festmusik. Ent
sprechend der von der Generalversammlung zugestimmten all
gemeinen Un~formierun~,wurden grUne SchUtzenhüte getragen , 
die zum Fest 1901 in einer Stückzahl von 168 besorgt wurden; 
der bewilligte Zuschuß entf iel 1904, "da dieses auf die Dau
er doch zu weit fUhren wUrde." Einen ~chUtzenhut zu tragen, 
waren die Teilnehmer allerdings bei Gelegenheit des damali
gen Festes verpflichtet. 111 ) 
Aus dem Jahre 1901 ist uns vom amtierenden Schriftführer ein 
kurzer Bericht über die Festabfolge überlief9rt. Danach fan
den die SchUtzen sm ersten Festtag, der mit Reveille und 
B~llerschüssen anhob moraens au f dem Marktplatz zusammen, 
" • n 
~ nach altem Brauch den grUnen Zweig nach der Vogelstange 

Zu bringen".112) Wir hören mit dieser Notiz erstmals und 
e1~alig von einem derartigen brauchtümlichen Akt , der auch 
aus anderen Orten bekannt ist Am frUhen Nachmittag zog man 
lU= Vogelschießen in den Stad~park, bei dessen Gelegenheit 
der Ab h in 1 1 ae uß der den Vogel beigegebenen Krönungs s ~ en 
(Krone , Zepter Apfel) mit differenzierten Geldpreisen hono-
<1 • 

art Wurde. Nach Rückkehr zur Stadt trafen sich die Fest
tennehm Oe er wenig später zu einem Festball. 

r Vormittag des folgenden Tages stand im Zeichen der im 
reetl k kunft o al an1:leraumten "üblichen ' gemütlichen Zusammen 
"1t Co k in Pr 1 ncert", während sm Nachmittag im Stadtpar e e s-
BternSChießen sowie "Volks- und Kinderbelustigung" inszeniert 
WUrden. Im Verlauf des abendli~hen BallS zeichnete der 
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Oberst verschiedene SchUtzen mit Orden aus. 
Um einer der "GemUtlichkeit" nicht dienenden Pause zu ent
gehen, hieß die Generalversammlung 1904 den Vorschlag eines , 
Mitgliedes gut, das Vogelschießen am Vormittag des ersten 
Festtages durchzuführen, eine Re~elung, die betreffs der 
Tageszeit auch gegenwärtig noch Geltunp' besitzt. Abgelehnt 
wurde hingegen das Gesueh der Ahauser Fabrikanten, das Fest 
sm Klrmestermln zu begehen. Zur "Belebung der Volksbelustl
~g" wollte der Vorstand 1m 'ten. Jahr IICarrussel - und 
Schaubudenbesltzer ( .•• ) veranlassen herUberZukommen".11 3 ) 
Ein weiterer nennenswerter Vorstandsbeschluß drang darauf, 
den Verein unverzüglich ins Vereinsregister eintragen zu 
lassen und ihm damit den Status einer juristischen Person 
zuzuweisen, um den Abschluß einer Haftpflichtversicherung 
zu ermBll;lichen. 
GegenUber 1901 und 1904 zeigt das Fest jahr 1907 den Verein 
in einer merklichen Krise. Infolge der kurz zuvor erfolgten 
GrUndung des SchUtzenvereins "Feldmark" und aus nicht ge
nannten anderen Ursachen hatten C8. 60 Personen ihren AuS
tritt erklärt, so daß lediglich noch~1 Vereinsmitglieder z~ 
registrieren waren. Das durch diese Entwicklun~ bedingte 
verringerte Geldaufkommen veranlaßte den Vorstand, von ei
nem Vogelschießen abzuraten; "mit Uberwältigender Mehrheitrl 

entschied sich die Generalversammlung jedoch, entgegen der 
Empfehlung,fUr ein Schlitzenfest,worauf Vorsitzender und 
Schriftführer zunächst die Ämter zur Verf'Jgung st"!llten, 
nicht willens, einem verschuldeten Fest ihr Plazet zu er
teilen. Man vereinbarte schließlich die Einberufun~ einer 
zweiten, die Festfinanzierung berBtenden Ger.eralversammlung, 

t" 
denn im Falle der Festabstinenz wurde ein "Massenaustrit t 

d 
essg • 

un damit massive Existenzbedrohung des Vereins vorauS~ 
PrObate Ma~nahmen, die nl::Sti.'len Gelder aufzubringEIl, sah Clan ._. n 
darin gegeben, die dem Kl::Sni~ zustehend~ Dotation zu kUrze , 
dem F~stwirt mehr Geld abzufordern und ,jedem Mitglied, 1n

"'z~" 
klusive Neueintretenden,die Zahlun~ eines Zuschusses aU-
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erlegen. Dem Fest selbst sollte die zunä~hst gestrichene 
Fackelpolonaise wieder angehören, die daran Teilnehmenden 
die entstehenden Kosten selbst bestreiten. 
Einen Einblick in das Festgeschehen 1913, das sich vom frU
heren Festverlau~ z.T. beträchtlich abhob, vermittelt uns 
ein zeitgen~ssischer ZeitungsbAricht. 114 ) Danach v~rsammel
ten Sich die Schützen am Tage vor dem Kanigss~hießen nach
tll1ttags au.f dem Marktplatz; anschließend wurde die Fahne aus 
dem Rathaus geholt, vor Oberst und altem Kani~spaar para
diert und bewährte Mitglieder von der K~nigin ausgezeichnet. 
Diesem Akt fOlgte ein Marsch zum Stadtpark~ wo ein Preis
schießen angesetzt war. Unter Intonation des "weitbekannten 
und berUhmten Ahausar S.o:hUtzenliedes" ginJS es am Abend die-8. . 

8 Tages, den Fackelpolonalse und Festball beschlossen, zur 
Stadt zurÜck. Nachdem der BUrgermeister den Kaiser hatte 
hOChleb 1 en assen und die Anwesenden die Nationalhymne ge-
:ungen hatten, setzte, wie 1904 festgele~t, sm Vormittag des 
aUPtfestta~e8 das Vogelschießen ein. Nachmittägliches Stern-

8chleßen115 und abendlicher Festball bildeten weitere, be
reits bekannte Festkomponenten. 

I 
I 
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b. Von 1921 _ 1942 

Zweck und Ziel 

Mit der Beibehaltung der 1893 aufgestellten Satzung nach dem 
1. Weltkrieg wird zugleich der dort fixierte Zweck des Ver
eins <11e ttH b , e ung des BUrgerslnns und der geselligen Unter-
haltung' aufrechterhalten. Welche Vorstellungen sich hin-
ter c11 eBem Leitsatz de facta verbargen, eröffnen UDS die 
Vorliegenden Quellen 1n sinnfälliger Weise. Vielfach 1st die 
Rede v S om chUtzenfest als einem anzustrebenden oder bereits 
eXistierenden "Volksfest" das sich durch die Teilhabe al-
ler B J.llk • evv erungsschlchten als solches erweist. "Klassenun-
:erschieden, 80 heißt es bspw. 1921 1m Festberlcht der 10-
alpress8, "gab es nicht; hier stand der Fabrikant neben dem 

Arbeiter, dort der Handwerker neben den Beamten in Reih und 
Glied Al • le fühlten sich eins als SchützenbrUder." "Daher 
aUCh die große Beteiligung ( ••• )."116) Eine analoge Fest
stellung traf man in einer Versammlung post festum 1926. Da 
jedoch die Festteilnahme nicht befriedigen konnte, sollte 
di •• 11 sagemeine, freudige Beteiligung der verschiedenen 
~chten unserer Bevölkerung" diesmal zur Hoffnung auf zu-

tig größeres Interesse berechtigen. Bei Gelegenheit sei
ner SChilderung der 1928 vollzogenen, fast religiösen Fahnen
"eihe p prognOstiZierte der Verfasser eines umfangreichen 
rresseberichts: "Das Stadtzeichen auf der Kehrseite (der 

S
ahne) ~1rd dazu beitragen daß sich alle, gleich welchen 
tande • .117) Z a, als eine einzige Gemeinschaft betrachten. 
~_h t An C e weitere Bekundungen zielen in dieselbe Rich ung. 
läßlich des 350jährigen Bestehens der BUrgerschutzen 1934, 

als d er Verein bereits offensichtlich nationalsozialisti-
SChem Ei nWirken erlegen war, identifizierte der damalige 
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Vorsitzende die Jubelveranstaltungen mit einem ftFaml11en
fest", das man begehen wolle "ln Ehrfurcht vor unseren Vor
eltern, vertreten durch unsere Stadtverwaltung und 1m wei
teren Sinne durch unser Vaterland und seinem großen Führer, 
1n Einigkeit und Kameradschaft, wie es 1n einer großen Fami
lie seln muß." Im Ubrigen wurde häufig der Wunsch zum Aus
druck gebracht, alle Bürger der Stadt m6chten dem Verein 
beitreten, 1939 der Eintritt gar als "Bürgerpflicht" der 
noch "abseits stehenden Volksgenossen" qualifiziert. Daß zu
mindest bis 1934 kaum jemals ein Bestand von 300 Mitgliedern 
erreicht wurde und diese ganz überwiegend dem Mittelstand 
engeh6rt haben dUrften, sel hier ausdrUcklich bemerkt. Die 
Bchon im voraufgehenden Zitat anklin~ende Verbundenheit zU 
Stadt und Staat stellt kein neues Phänomen dar und wurde 
oftmals, insbesondere unter Hinweis auf die Vereinshistorie, 
emphatisCh beschworen. So äußerte bspw. der It. Satzung auch 
als Vereinsvorsitzenderfungierende BUrgermeister bei Gele
genheit der Fahnenweihe 1928: "In den Tagen des Niederganges 
wie auch des Au.fstiegs seien die BUrgerschUtzen immer eine 
zuverlässige StUtze der Stadt gewesen, und diese habe dar04 

Band von je her den Gilden ihre Sympathie bekundet. Das enge 
der gegenseitigen Treue habe fUr die Gegenwart und die Zu
kunft in gleicher Weise seine Bedeutung"; "das Wahrzeichen 
(möge) schirmend Uber allem Tun und Lassen der Burgerschaft 
stehen ( .•. ), zum besten der Heimatstadt Ahaus, der Heimat:11B ) 
provinz Westfalen und des beliebten deutschen Vaterlandes. 

land, 
Ansprachen schlossen vielfach mit einem Hoch aufs vater 

V .itdem das "Deutschlandlied" folgte. Man wolle, s o der or 
zende 1934, den Verein "zum Sammelpunkt aller am Wohle deS 

'unent-Vaterlandes interessierten Kreise machen" und werde 
SlJI' 

wegt im Sinne der wahren Volksgemeinschaft und damit im 
ne unseres großen FUhrers weiterarbeiten. "119) 
Anfang der 30er Jahre ger~ der Verein zunehmend unter 1-
nationalsozialistischen Einfluß.120) "HeiMat", "VOlkSge~8 n 
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Schaft", "Volkstum" u.ä. traten nun als stereotype Leitbe
griffe in den Vordergrund und ersetzten Wortbildungen wie 
"Geselligkeit" und "GemUtlichkeit"i fUhrende Vereinsmitglie
der gehörten nachweislich der NSDAP, z.T. in exponierter 
Stellung an. Man versäumte nicht, der geschätzten, 'tradi
t1onsreichen' Vereinsgeschichte, aus der man die gegenwär
tige AufgabensteIlung nahtlos ableitete, die "~eschichtli
che Gr~ße unserer Zeit" anzureihen und die ursprUngliche 
VerteidigungsPosition der SchUtzen als permanent aktuell zu 
sug~erieren: "Es komme keineswegs darauf an, lediglich ein 
grOßes SchUtzen fest aufzuziehen und während der Ubrigen Zeit 
des J ahres alle Arbeit ruhen zu lassen. Die Hauptaufgabe der 
SchUt zenvereine sei und bleibe vielmehr die Pflege des 
SChießsportes, um im Falle der Not das Vaterland gegen jeden 
Angriff erfolgreich verteidi~en zu k~nnen."121) Dem hier ge
äUßerten "Programm" sind unUberhörbar agressive Töne imma
nent. Der bis dahin vor allem militärisches Zeremoniell 
Ptle·e d ~ n e Verein geriet nun vollends zur militärisch be-
Bt~ten Organisation, die lt. Einheitssatzung von 1940 
"(.,.) die leibliche und charakterliche Erziehung der Mit
glieder im Geiste des Nationalsozialismus durch die planmä
ßige Pflege der LeibesUbungen" bezweckte (§ 2). 

Statuten 

Im Zu 
t ge der Vereinsneuformierung in 1921 erfuhren die Statu-

en einige, z.T. bedeutende Korrekturen durch die General-
'Versamml f ßt E kl ung. Die fraglos wesentlichste, da eine ver a e x-
b USi'Vität eliminierende Modifikation bestand darin, von der 
iaheri " d " gen Differenzierung zwischen "ordentlichen un 
e.ußero d 11 r entliehen" Mitgliedern abzugehen und fortan a en 
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Mitgliedern de jure gleiche Rechte und Pf lichten zuzubilli
gen, d.h. bspw., allen den gleichen Beitrag festzusetzen, 
den Zugang zum KBnlgsschleßen zu eröffnen, das Stimmrecht zO 
gewähren, zweifellos ein demokratischer Akt. Eine weitere, 
liberaler Haltung entspringende Änderung beinhaltp.te die 
Z8hlun~8entblndung der rechtmäßig von der Beteiligung an den 
FestzUgen dispensierten Mitglieder; korrigiert wurden 
schließlich die BeltragshBhe und der Elnzugstermln: künftig 
sollte der Jahresbeitrag,entsprechend der damaligen infla
tionären Wirtschaftslage,au! 20 Mark festgesetzt, "vor dem 
SchUtzenfeste" eingefordert sowie den Mltgllederwltwen dann 
die MBgllchkelt der Festveranstaltungstel1nahme erBffnet 
werden, "wenn sie zehn Mark zahlen." 
1931 gab die Generalversammlung dem WUnsch des BUrgermei
sters statt, die das jeweili~e Stadtoberhaupt automatisch 
mit dem Vereinsvorsitz ausstattende Satzungsregelung außer 
Kraft zu setzen und ihn von seinem Amt zu entbinden. osmit 
war nun erreicht, was bereits 1907 erfolglos vom vorstsnd 
gefordert worden war. Nach Ausweis der erforderlichen Sat
zungsänderung sollte der BUrgermeister kUnftig den Ehrenvor
sitz innehaben, der Vorsitzende auf fünf Jahre gewählt und 

tra-Uberdies der Vorstand von zwBlf weiteren Mitgliedern ge 
t engen werden, die "in der ersten einer jedesmaligen SchU Z 

festfeier tol~enden Generalversammlung, welche spätestens 
."er'" 

innerhalb sechs Wochen nach dem Schützenfest einberufen 
den muß", zu bestimmen festgesetzt wurde. 

unAls in den frUhen 30er Jahren die Generalversammlungen 
d so'" 

ter einem beinahe chronischen Mangel an Teilnehmern un er'" 
mit unter häufiger Beschlußuntähigkeit zu leiden hatten, 
folgten erneut Eingriffe in den Satzungs~ext_ Ein dem § 1 
Abs. 1 1932 angefügter "Nachtrag" erschien im folgenden 

i de
Wortlaut: "eine ordentliche Generalversammlung muß m n 

! t deS etene einmal im Jahre, und zwar 1n der ersten Häl e tS, 
i t ete 

Jahres abgehalten werden. Diese Generalversammlung S 
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ohne RUcksicht auf die Anzahl der Erschienenen , beschlußfä
hig." Im folgenden Fest jahr (1934) war es wiederum der § 7, 
der eine Korrektur erfuhr: ungeachtet der A~zahl der anwe
senden Mitglieder sollte nunmehr auch die erste Generalver
sammlung post festum beschlußfähig sein. Wie wir wissen, be
mäChtigte sich der Nationalsozialismus frühzeitig des Vereins 
und es konnte nicht ausbleiben, daß gerade die Satzung als 
eigenrechtliche Basis seinem Einfluß erliegen mußte. So gab 
im Jahre der Fusion der Abauser Schützenvereine (1938) "der 
VereinsfUhrer die neuen Satzungen bekannt, wie sie allgemein 
tUr die Mitglieder des Deutschen SchUtzenbundes und damit 
aUch des Reichsbundes fUr LeibesUbungen aufgestellt sind. 1I122) 
Da diese nicht greifbar waren, muß hier auf eine Inhalts
analyse verzichtet werden. Wir hören jedoch, daß IIDie neuen 
Satzungen ( • •• ) in ihrer jetzigen Fassung bereits genehmigt 
(Sind)lI, der "VereinsfUhrer ( ••• ) in seinem Amte bestätigt 
worden (ist)" und "schon seine Mitarbeiter ernannt hat." 
All dies geschah offensichtlich ohne jegliches Mitsprache
recht der Generalversammlung. Ein 10köpfiger "Aeltestenrat", 
ebenfalls vom VereinsfUhrer ernannt, hatte den Vorstand zu 
ersetzen. Wie sehr der Verein zu dieser Zeit dem Diktat der 
Ubergeordneten Dachorganisation ausgeliefert war, erweist 
die TatsaChe, daß selbst ein so unbedeutendes Abweichen vom 
Statut, Wie die Erhöhung der Mitgliederzahl des Ältestenrats 
um Zwei Personen, der Zustimmung "zuständiger Stellen" be-
durtt t e . Ob diese Satzung mit der 1940 von der Haup versamm-
lung "einstimmig" verabschiedeten Einheltssatzung der NSRL 
identisCh ist bleibt ungeklärt- eine weitgehende Identität 
i t' , 

S jedoch zu vermuten . Letztgenanntes Statut tritt als all-
gemein verbindliche ganz auf das FUhrerprinzip abstellende 
Ordn ' 

ung in Erscheinung die individuellen Regelungen prak-
tia b ' "V c keinen Raum bot. Beinahe alle Befugnisse sind dem 
na::einstuhrerll übertragen, der bspw. über die Mi tgliedsauf-

e, Beitragsart und - höhe entscheidet, Disziplinargewalt 
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ausübt, Geschäftsführung und Vertretung des Vereins innehat , 
seinen Vertreter sowie einen "Beirat" und dessen Funktionen 
bestimmt, die Mi tglleder des Ä1 testenrats , dessen V·ors! tz 
er fUhrt, ernennt und dadurch mit dessen Vollmachten de 
facte selbst ausgestattet 1st, Versammlungen einberuft 
U.B.rn. NSRL und NSDAP verfUgen über "Bestellung" und "Ab
berufung" des Verelnsführers, wobei den Mitgliedern ledig
lich ein Vorschlagsrecht eingeräumt wird. Im übrigen steht 
dem FUhrer des NSRL das Recht zu, aus dem Verein auszU
schließen, Strafen auszusprechen, über eine VerfUgung über 
Grundbesitz des Vereins sowie Verelnsauflösung zu befinden, 
wobei in einem solchen Falle das Vereinsvermögen dem NSRL 
zufällt. 
Aus deID bisher Gesagten wird die unauflösbare Bindung des 
Vereins an den NSRL eindeutig klar . Die Vereinsmitglieder 
selbst - die "nicht Personen sein (können), die nicht deut
schen oder artverwandten Blutes oder solchen gleiChgestellt 
sind" - besaßen lediglich minimale Rechte. Neben dem genanß' 
ten Vorschlagsrecht ist ihnen gewährt, zwei KassenprUfer ZU 

wählen und über die Entlastung von VereinsfUhrer und Mit
arbeitern sowie die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 
zu beschließen . Außerdem steht ihnen dann die Einberufung 

1 deeiner naußerordentlichen Versammlungn zu, wenn dies m n 
stens 1/4 ihrer Gesamtzahl "schriftlich unter Angabe deS 
Grundes n fordert . 3/4 der in einer Versammlung anwesenden g 

[ 16."" Mitglieder sind schließlich berechtigt, die Verelnsau 

zu verfügen. 
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Mit~lieder 

Nach den wenigen und zum Teil verwirrenden Hinweisen Uber 
die Vereinsstärke dUrfte der Mitgliederstand in den beiden 
Jahrzehnten zwischen den Weltkriegen zum Teil merklichen 
SChwankun~en unterworfen ~ewesen sein. Eine Auflistun~ der E1 . • 

nnahmen und Aus~aben des Vereins fUr die Jahre 1910 bis 
1942 informiert darUber, daß 1921 ca. 317 Person"!n als zah
lende Mitglieder existierten; allem Ansche in nach wird hin
~egen im Zeitraum von 1926 bis 1932 niemals eine Anzahl von 
A

OO 
SChUtzen erreicht worden sein, während diese Größe nach 

uswels eines Mitgli~derverzeichnisses bzw. einp.r Namens-
aUfstellung 1934 (Jubelfest) und 1936 leicht Uberschritten 
WUrde Zu E d V . n e der 30er J ahre erfahren wir dann von ca. 190 
ereinean hö di ge rigen. Da das angezogene Ouellenmaterial Uber 
e Berutszugehörigkeit der Mitglieder beinahe keinerlei An

gaben b 
~ ereitstellt, bediente ich mich zu deren Ermittlung 
~er Kennt 
gers 123)n1s eines älteren, gut informierten Ahauser BUr-
~. Danach erwiee sich wie bereits vor dem ersten 
eltkri ' 

t eg, eindeutig der gewerbliche Mittelstand als Haupt
räger d 

tl es Vereins, dem sich Quantitativ eine mittelschich-
ge BeV61kerungsgruppe Beamte und Angestellte, anschlos-

sen· d ' 
t • ieser fol~ten wiederum Fabrikanten und An~ehörig~ 
reier B 

te erure. Wie s chon zuvor stellte der Anteil der Arbe i-

d r eine vers chwindend geringe Größe dar. Überdies konnten 
Urch h 

at ge end auch einige Frauen als Vereinsmitgli~der festge
ellt 

werden, die in der Mehrzahl verwitwet waren. 
'l'rst 
1 der Verein zunäChst als offene, d.h . konfeseionsneutra-
pe Or~anlsatlon in Erscheinun~, der nachweislich Katholiken, 

1"otest 
ren 30 anten und Juden angehörten, so werden in den mittle-
V'ere er Jahren und spä.ter ,1Udische Mitbürger nicht mehr als 

inSmlt~lleder gre ifbar. Die in der Re(el sicherlich 
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nicht befriedigende Mitglledsstärke bewirkte verschiedent
lich Werbeappelle bzw. -initiativen. So wissen wir aus dem 
Jahre 1921 von ftAgltatlonSbeZlrken",124) die zwecks Werbung 
festgelegt worden waren. 1926 ist es der Vorsitzende, der 
sich angesichts des niedrigen SChUtzenbestandes,nicht zu
letzt der Kostenfrage wegen,rUr ein "intensives Werben" ein
setzte. Dieses sollte ausdrUckllch auch vom Kassierer (Geld
aufholer) wahrgenommen werden, den man mit der Prämie von 
10 % der eingezahlten Beiträge zu motivieren Buchte. 1932 

Mund 1936 wurde vereinbart, Werbun~ "von Mund zu Mund" zu 
treiben. DarUher hinaus wandten sich führende Verelnsmit
glieder, wie schon bemerkt, in ihren Reden mit der Bitte an 
die Bevölkerung, doch dem Verein beizutreten, wobei selbst 

Mitdas Mittel der Drohung nicht ausgespart blieb. "An alle 
glieder richtete der VereinsfUhrer (1938) den dringenden 
Appell, in den kommenden Wochen eine rege Werbe tätigkeit ZU 

l~'entfalten , damit auch der letzte noch abseits stehende "1o 

" genosse fUr die Idee der SchUtzenvereine gewonnen werde. 
hUtIm gleichen Jahr, das durch die Fusion aller Ahauser Sc 

zenvereine und der schießsporttreibenden SchUtzengilde 
isat10tl 

charakterisiert ist, stellte man letztgenannter Organ ,.,," u.a. die Zu!Uhrung einer nVielhundertzahl von Mit~liede 
der bereits fusionierten SchUtzenvereine als einen Vorteil 
heraus, der sich BUS der zunächst offensichtlich schwierig 
realisierbaren Integration ergeben wUrde. 

Bei bestimmten Vergehen , die schon oben ausfUhrlich zur tO' 
d Vars Sprache kamen, hatten die Mitglieder,der Schwere eS f' 

ilO 'Ie Bes entsprechend,Strafen zu erwarten, deren h~chste atl' 
its !D einsBusschluB bestand. Strafandrohungen, die einerse ic~t 

ge Inden Einsatz der Mitglieder betreffen, andererseits n 
finden 

im Verein or~anisierte BUr~er zu tan~ieren tra~hten, ~' 
Man verstlC 

und A~ti-sich auch ab und an als VersammlungsbeschlUsse. 
te mit ihrer Hilfe den Mitgliederstand zu erh~hen 
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Vität zu sichern. 1924, 1926 und 1934 wurde vereinbart, un
entschuldi~tes Fehlen der SchUtzen bei den UmzUgen finanzi
ell zu ahnden, eine Bestimmung, die ja bekanntlich bereits 
die Satzung enthält. 1931 blieb es bei einer RUge des Vor
sitz.enden, die auf die "schon seit langer Zeit bestehende 
Schlechte Beteiligung bei den Festen sowie auch bei allen 
Versammlungen" abhob. 125 ) Mitgliedern, "die durch Nichtzah
lun~ der Beiträge in den schützenfestfreien Jahren mangeln
des Vereinsinterease bekunden", sollten einer Auflage des 
J h • 
ares 1932 zu~olge,bei Gelegenheit der Beteiligung am fol-

genden Fest verpflichtet sein, die noch offenstehenden Bei
träge nachzuzahlen und zudem 3 RM Eintrittsgeld zu entrich
ten. D ementgegen suchte man,sich wohl verhaltende, d.h. an 
den U ,,_ 

mZ~en teilnehmende und ordnungsgemäß zahlende Vereins-
angehörige, dadurch zu belohnen, daß man ihnen eine partielle 
Beit 

ragSrUckerstattung in Aussicht stellte. Ahauser, die 
SiCh bisher einem Vereinsbeitritt versagt hatten, glaubte 
~an ebenfalls durch finanzielle Sanktionen zu einer Hal
tungSänderung bewe~en zu können Derartige BUrger sollten 
1926 . 
t nUr gegen eine GebUhr von 10 RM pro Tag zu einer Fest-

ellnahme berechtigt sein. "Um denjenigen, die ohne Grund 
~ie Mitgliedschaft scheuen einen Druck zu geben, wurde 
1934 gar) ferner bestimmt' daß sämtliche Feierlichkeiten 

des V ' 
sreine nur von Mitgliedern und ihren Angehörigen be-

SUCht werden dUrfen.n126) 

Ob 
nun tatsäChliCh Strafgelder erhoben wurden, läßt sich nur 

tUr das Jahr i hni 1921 nachweisen, dessen Einnahmeverze c s 
Straf 1 
~ ~e der der ersten und zweiten Kompanie vermerkt. Es ist 
uedoch d wahrscheinlich daß spätere Str afgebUhren bereits en 
autgetu \.. ' 
t ~rten Beiträ~en, Eintrittsgeldern oder unspezlfizier

an Einnahmen zugeschlagen sind. 
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Beiträge 

Zur Deckun~ der anfallenden Kosten, wie sie sich lnsbeson
dere durch die Ausrichtung der SchUtzenf este ergeben, dienen 
die Mitgliedsbeiträge, ohne deren Einrichtung ein festlicheS 
Vereinsleben nicht denkbar wäre . Die satzungs f lxlerte Aufla
ge, nach der die Einforderung der Belträ~e 1n halbjährigen 
Raten zu erfolgen habe, zählt wie die Festsetzung der Bel
trag8h~he zu den Satzungs inhalten, die 1921 geändert wurden . 
Fortan sollten die Verelnsmitglleder verpflichtet sein, ei
nen Jahresbeitrag von 20 RM zu entrichten . wobei die "Hebung 
der Beiträge • . . vor dem Schützenfeste" durchzuführen be
s chlossen wurde . Der hohe Beitrag erklärt sich aus der in
flationären ökonomischen Situation der Zelt und 1st bereitS 
1924 also nach der Währungsreform, nicht mehr existent . In 

, die 
der Folgezeit schwankt die HBhe der Mitgliedszahlungen, 

S wissen in der Regel die Generalversammlung neu fixierte. 0 d 
wir, daß den Mitgliedern 1925 1 , 50 RH abgefordert wurden on 

1 fand . fUr das fol gende Jahr ein Beitrag von 5 RM Zust mmung 
1928 ist von in halbjährigen Raten zu entrichtenden 4 RM, 

Re-
1929 von Notabene 8 RH jährlicher Mitgliedsleistung die te 
deo Ebenfalls in 2 Raten sollte der 19'2 auf' RM angeset: 
Betrag gezahl t werden, während man sich nach dem JubelfeS 

j !!hr1i-19,4 auf 2 RM jährlicher Abgabe, zahlbar in viertel Bel~ 
ehen Raten, einigte. 19'8 s chließlich wurde zunächst ein itS 
trag von , RM als angemessen erachtet, wobei man die bere 

" bringen vor der Fusion gezahlten Gelder "in Abrechnung zu 
beabsichtigte. Später, nachdem auch die SchUtzengilde i~rt· 

.. tenrs 
Selbständigkeit verloren hatte, bestimmte der Altes pr-

"K81D 
eine Zahlung von 5 RM pro Mitglied , von der 1 RM der der 
mannschaft"127) zufließen sollte. Eine Beitragszahlung 
SchUtzen ist noch bis zum Jahre 1942 nachweisbar. 
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Daß ein Te il der Mitglieder seiner Zahl ungspflicht nicht 
ordnungsgemäß nachkam und den Verein dadurch belastet e, er
Weisen die oben angefUhrten Strafbestimmungen zu GenUge . 
Desgleichen informieren zuweilen Vermerke deR Schriftführers 
Uber diesen Umstand. 1929 erfahren wir gar von 80 Mitglie
dern, die die geforderte Leistung noch nicht erbracht hat
ten. Die Beiträge wurden nicht vom vorstandsangehBri~en Kas
Sierer persBnlich eingezogen; diese Tätigkeit obla~ vielmehr 
einem sogenannten "Geldaufholer", der dafUr finanziell ent
SChädigt wurde und die eingebrachte Summe vermutlich dem 
Kaseierer zur Anlage auf das vereinseigene Konto Ubergab . 

Vorstand 

FUhrung und Verwaltung des Vereins sowie die Organisation Sei ' 
ner Veranstaltungen oblagen dem von der Generalversamm-

h
1ung 

gewählten Vorstand dessen Rechte und Pflichten inner-
alb ' 

der Statuten 1893 einen breiten Raum einnehmen. Dement-
~egen tehlt der 1940 verabschiedeten Einheitssatzung die 
erallke d Ei t rung einer derartigen Einrichtung . Im Zuge er n-
Ubrullg neuer, uns leider unbekannter Statuten nach der Fu

SiOn d 
er Ahauser SchUtzenvereine zum "Allgemeinen BUrger-

SChUtz . 
enverein" 1938 begegnen erstmals Begriff und Einrich-

tung des Ältestenrats dessen Mitglieder , wie 1940, vom Ver
einstUhrer Zu ernenne~ waren dessen festgelegter Umfang mit 
10 A ' 

ngeh~rigen sich jedoch gegenUber 1940 deutlich unter-
schlsd Ä 

• Die dort noch institutionalisierten Organe ltesten
rat und 
hH_ Betrat kBnnen wie wir sahen, in ihrer t otalen Ab-

'""Igt k ' 
V g eit Vom VereinsfUhrer keineswegs als gle i chwertiger 
Orste d 

n sersatz gelten. 
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Entgegen der gesetzten VerfUgung fand die Wahl des Vorstan
des bis zum Fest jahr 1928 jeweils vor dem Schützenfeste 
statt, so daß dessen Amtszeit 3 bzw. 2 Jahre betrug . Darüber 
hinaus wählte man z.B. aber auch 1n den schUtzenfestfrelen 
Jahren 1929 und 1931. E!nerberelts angetUhrten Statutenän
derung letztgenannten Jahres zufolge,sollte dem Vorsitzenden 
eine 5jährlge, den Ubrigen 12 Vorstandsmitgliedern hingegen 
nur zwlschenfestllche Amtszeit bemessen s8in, die 1n der de~ 
SchUtzenfest nächstfolgenden Generalversammlung durch Vor
standsneuwahl zu beenden sel. 128 ) Trotz einer satzungsent
sprechenden Vereinbarung, den Vorstand "bis zur Beendigung 
der SchUtzenfestfeler" 1m Amt zu belassen, stand 1934 seine 
Neuwahl bereits auf der Tagesordnung der nächsten dem Fest 
voraufgehenden Generalversammlung, die den Beschluß faßte, 
"daß man aus schwerwiegenden GrUnden den alten Vorstand im 
Amte belassen seinen evtl. amtsmUden Mitgliedern jedoch den 
vorherigen RUcktritt anheimstellen soll, damit auf diese 
Weise eine te ilweise Erneuerung des FUhrerrates auf natUr· 
lichem Wege sich vollziehen kann ." In einer Generalversamm• 
lung post festum ging dann eine weitere Vorstandswahl von· 
statten. Ordnungsgemäß verfuhr man 1936, wo die anstehende 
Wahl, nachdem der bisherige Vorstand geschlossen zurUckge~ 
treten war, in der ersten,dem Fest folgenden GeneralversamJ; 
lung stattfand, wobei der "VereinsfUhrer" fUr die Dauer qon 
6 Jahren wiedergewählt wurde. 

Mit der 1938 stattgefundenen Gleichschaltung und Fusion deS 
Vereins ging bekanntlich zugleich ein Wandel der gewohnten 

~t
Organisations- und Machtstruktur einher, der in einer Mac 

inS; 
monopolisierung gipfelt. Der Generalversammlung als qeTe 

repräsentierendem Organ war damit spätestens seit 1940 i~ 
fraglos bedeutendstes Recht, die Vorstandswahl, entzo~en; 
der Verein trat nun als vl:Sllig fremdbestimmte OrganisatiOnl''' 
in Erscheinung, die lediglich einen VereinsfUhrer vorzU8~b 
gen berechtigt war. 

T 
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Nach Ausweis der vorliegenden Quellen umfaßte der Vorstand 
ZWischen 19 und 14 Mitglieder, inklusive der bisweilen ge
nannten "Ehrenvorstandsmitglieder" und des "Ehrenvorsitzen_ 
den" und bli b ' ver e von 1921 bis 1929 in beinahe gleicher per-
Soneller Zusammensetzung. Von 1931 bis 1936 finden sich 10 
Angehl:Srige sowie Vorsitzender und SchriftfUhrer, die den 
Vorstand durchgehend trugen. 1938 ergab sich infolge der Fu-
8ion eine merkliche Zäsur. Lediglich 6 von insgesamt 18 Vor
standsmitgliedern des Jahres 1936 erhielten auch 1938 eine 
exponierte Position im Verein, darunter der Kassierer der 
SChrlftfUh ' 
b rer und der Vereinsvorsitzende , der seine "Mi tar-
ei ter" 1 nun se bst bestimmte. Unter den 5 neuen Amtsträgern 

gehl:Srten 3 d i 
N~ em engegliederten Schützenverein Feldmark an 

w~lrend di ' e verbleibenden Stellen ehemali~en Junggesellen-
schUtzen reserviert werden sollten. Im gle i chen Jahr wurde 
naCh Int 

egration der Schützengilde der mit dem stellv. Vor
Sitz bet 
" raute Schriftführer des Allgem. BSV durch einen 
aktiven Schieß sportler 11 , dem Leiter der eliminierten SchUt

zengilde , abge l lSst: gle i ches wider_fuhr dem ebens o kurz zu-
vOr bestimmten SChießwart, dessen Amt einem anderen Mitglied ZUfiel. 

B~zUgli h 
eh e der Beruf szugehl:Srigkeit der einzelnen Vorstands-

argen in di ist esem durch die Weltkriege begrenzten Zeitraum, 
(189~;lgende8 festzustellen: Der Auflage des älteren Statuts 
Sat gemäß, stand bis zur Modifikation der entsprechenden 
Vo zungSVerfU~g 1931 der Ahauser BUr germeister dem Verein 

r, dessen V w_ Ehre org~lger im Amt gleichzeitig offensichtlich den 
1 nvorsitz innehatte. Dieser wurde im Zuge der Neuregelung 

931 fort 
Ver an dem amtierenden BUrgermeister zu~esprochen; zum 

e1nsVorsit R. h zenden wählte die Generalversammlung einen 
c tsan""alt neu ' den biSherigen stellv. Vorsitzenden, der seine 
e P08iti 

b •• t on ununterbrochen bis zu Be~inn der 50er Jahre 
e zen k 

die B onnte. Mit seiner Wahl endete offenbar zunäChst 
esetzung des Stellvertreteramtes, dessen Vakanz erst 
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durch die Ernennung eines städt. Beamten, des bisherigen 
Schriftführers, aufgehoben wurde. Kurz darauf besetzte je
doch, wie bemerkt, ein Schieß sportler (Angestellter) diese 
Stellung, während der Beamte weiterhin als Schriftführer 
fungierte, ein Amt, das er bereits seit 1921 ununterbrochen 
bekleidet. Ebenso als städt. Beamte erscheinen auch die bei
den, in diesem 20jährigen Zeitraum tätigen Kassierer des 
Vereins, die beide beruflicherseits finanzielle Angelegen
heiten besorgten. Als Postbeamter bzw. Elektrohandwerker 
standen die zwei 1938 "als Schießwart" be~e~nenden Mitglie
der, beide renommierte Schießsportler, im Berufsleben. 

1924 h6ren wir erstmals davon, daß zugleich mit den Vor
standsmitgliedern auch ~ Ehrenvorstandsmit~lieder gewählt 
wurden, die in dieser Ei~enschaft bis zum Jahre 1929 ~reif
bar sind. 1931 sind es 3 andere S~hUtzen, denen man "auS An
erkennun~ der Verdienste" diese Ehrenstellung einräumte, 
während im fo1.;:enden Fest jahr 2 vom Vereinsvorsltzenden be- 129) , 
stimmte, bisherige Vorstandsmitglieder als "Ehrenmit~lieder 
greifbar werden. Beinahe alle der so ausgezeichneten Ver
einsangeh~ri~en waren nachweislich als Wirt oder Kaufmann 
täti~. Den erwähnten Char~en gesellte sich in Gestalt der 
so~. Beisitzer die numerisch grBßte Vorstandsgru~pierung zu, 

ge
unter denen der Anteil des ~ewerblichen Mittelstandes unan 

fochten dominierte. 

AU!
Wie zu Anfang bemerkt, oblagen dem Vorstand wesentliche 
~aben, deren Bewältigun~ eine en~e Zusammenarbeit seiner 
Mltglled~r ~rforderte. Man fand sich deher v~rnehmllch in 

Festjehren oft zusammen. 1934 war es ~ar das Rathaus, daS 
mehrfach als Tagungslokal diente. Ober dl~ reln~n vorstandS~ 

ensitzun~en hinaus griffen zuweilen Buch b~r8tende Zusamm 
hUS

kUnfte von Vorstand, Offizieren und festbezo.Q;enen Aus sc 

sen Platz. 
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Eine der wichtigsten Funktionen des Vorstandes bestand dar
in, die gerade anstehenden Veranstaltungen zu planen und zu 
or~anls1eren. So rief er verschiedene. mit spezifischen Auf
gaben versehene AusschUsse bzw. Kommissionen ins Leben, 
stellte das Offizierskorps zusammen, sorgte fUr eine Haft
Pflichtversicherung, die Finanzierung aus~esetzter Preise, 
Verträge mit dem Festwirt und Verpflichtung von Musik, die 
Beschaffung des K~nigswagens, Dotation des K~nigsschusses, 
Festsetzung des Eintrittsgeldes, den Etat für die Kinderbe
luStigung, die dem Fest voraufgehende Ubung, die Festfinan
zierung, Publikationsmedien, Uniformierung und Dekoration. 
Auch zum Festpro~ramm lieferte er den Entwurf und fixierte 
Uberdies Versammlun~stermine, sorgte ferner fUr Beiträge 
und informierte sich Uber die Rechnungslage, bestimmte die 
"E ntschädigung" des Geldaufholers, die Teilnahme des Ver-
eins an Veranstaltungen, die Initiierung von Festveranstal
tungen u.a.m. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß einige 
Entscheide und Bemühungen der Genehmigung der Generalver
sammlung bedurften, wie bspw. die Festsetzung der Gelder, 
Entwurf eines Festprogramms, Aussetzung von Preisen. Daß der 
Vorstand als Anreger verschiedener Neuerungen auftrat, ist 
einem Pressebericht aus 1934 zu entnehmen, demzufolge eine 
Intensivierung des Vereinslebens in schUtzenfestfreien Jah
r. 130) n, die RUckerstattung von Beitragsgeldern unter be-
stimmten Voraussetzungen und der Festausschluß grundlos un
organisierter Bürger intendiert waren. 

'938 stimmten die Vorstände der Ahauser Schützenvereine in 
einer Vom Bür~ermeister einberufenen Versammlung angeblir. h 
"einstimmig" einer Fusion zu und betrauten den bisherigen 
VorSitzenden der BUrgerschUtzen mit der Leitung der neuen 
Organisation' in einem weiteren Treffen der Vereinsvorstän-
~ . 
e WUrde der Zusammenschluß bekräftigt und der alte Verein 

aUf~elast. Auffälli~ dabei ist, daß die beiden entsprechen-
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den Versammlungsprotokolle nicht vom VereinsfUhrer der Jung
gesellenschUtzen unterzeichnet sind, die sich schon 1934 der 
Aufgabe der Vereins8utonomie widersetzten. Mit der Aufhebung 
der Selbständigkeit wurde zugleich das konventionelle Insti
tut Vorstand eliminiert und, wie Mehrfach bemerkt, ein Äl
testenrat geschaffen. Einige seiner Mitglieder beschlossen, 
gemeinsam mit dem Vorsitzenden, dem BUrgermeister und dem 
OauschUtzenfUhrer, sm 21.9.1938 "mit Bo.fortiger Wirkung" die 
Fusion der Ahauser SchUtzenvereine und der SchUtzengilde, 
bestimmten eine neue Vereinsbezeichnung ("SchUtzengl1de 
Ahaus 1584 e.V. Ahaus") sowie den "VereinsfUhrer" und seinen 
Stellvertreter, legten die neue Vereinigung als Aufsichts
instanz des nunmehr städt. Schießstandes fest und ordneten 
die UberfUhrun~ der Vermögenswerte der ehemaligen Vere ine 
1n den Besitz der Neuorgan1sat10n an. In der letzten mir be
kannten Sitzung des Ältestenrats fixierte man u.a. den Mit
gliedsbeitrag , beschloß unverzUglichen Anschluß des VereinS 
an d~n Deutschen SchUtzenverband und ernannte einen neuen 
Schießwart. 

Galt unser Interesse bish~r vornp.hmlich den Aktivitäten und .,Aufgaben des Gesamtvorstandes, so sollen anschließend in 
nigen \"orten die Funktionen der einzelnen Chargen skizzier-t 

werden, soweit sie uns die Quellen mani fest ieren. 

Ober den Vereinsvorsitzenden erfahren wir, daß er die Ver
sammlungen eröffnete und leitete, Reden hielt, F8hnenwei~e 

lUl'und Köni~sproklam8tion vornahm, die Protokolle unterze!C 
te und auf Aufforderun~ der Generalversammlung 1934 vor-
stand und KompaniefUhrer, 1938.kra.ft seines Amtes,seine 

"Mitarbeiter" ernannte. War er verhindert, die Versammlung 
1 

bZw, 
zu eiten, 60 Ubernahm diese Aufgabe der Stellvertreter 
Ehrenvorsitzende oder Schri.ftfUhrer wobei letztgenannter • . 4 
überdies die Festberichte und Protokol le verfaßte und 193 
den Auftrag erhielt, einen "Marsch-olan" zu entwerfen. !)er 
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KassenfUhrer schließlich trug Sorge um die ordnungsgemäße 
Rechnungsführung des Vereins und informierte Uber Kassen
stand , Einnahmen und Ausgaben. 

VorAuf~~hend wurde bereits auf die Existenz vp.rschip.dener 
"AusschUsse". "Komitees" oder "Kommissionen" aufmerksam ge
macht, die, von Vorstand oder Generalversammlung eingerich
tet, überwiegend der Festor~anisation und - gestaltung dien
ten. Nachzuwei~en sind bspw. VergnU~un~skomitees und Fest
ausschUsse, Verhandlungs- und Schießkommissionen, Kinderbe
IUstigunl?;sausschUsse, Jurys. Den meisten dieser spezifischen 
KleingruPPierun~en, vornehmlich den Verhandlunl?;s - und Fest
ausschUssen, gehörten durchweg SchUtzen an, die ~leichzeit1a 
tUh " ." 

r er oder später, als Vorstandsmitglieder in Erscheinung 
treten. Als es 1928 darum ging , eine neue Fahne zu erwerben 
bil ' date man ebenfalls p.ine ei~ene, .fUnfköpfiae "Kommission" 
"di ." 

e Uber die nähere Ausgestaltung der Fahne beschließen 
( ..• ) Sowie die Verhandlunl~en weiter fUhren (sollte)." 131 ) 
Ihr gehörten Vorsitzender, Stellvertreter und Schriftführer 
an. 

ceneralversammlung 

Al. 1 w chti~stes Or~an besitzt die Generalversammlung prin-

l
ZlPielle Rechte und Pflichten, deren Fixierun~ einen wesent

iCh,;>n B t ~ es andteil des 1893 verabschiedeten Statuts dar-
stellt. Ihm steht mit der au.foktroyierten "Einheitasatzung" 
eine 0 d 1 r nung entgegen, die der Generalversammlung lediglich 
rrelev t tu an e Rechte konzediert. So ist diese bspw. nicht be-
~t, Ober den Ausschluß eines Mitgliedes zu bestimmen, den 

'forst 8nd zu wählen oder Statuten änderungen vorzunehmen, da-
gegen bereChtigt, ein Vorschlagsrecht bezU~lich der Person 
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des VerelnsfUhrers vorzunehmen, die Wahl zweier "KsBsen
prU~er" durchzuführen und unter bestimmten Voraussetzungen 
die Auflösung des Vereins zu verfU~eni zudem sollte sie 
über die Entlastung des VereinsfUhrers und seiner Mitarbei
ter sowie über den eingebrachten Haushaltsvoranschlag be
finden. Hier wird unmittelbar die undemokratische Struktu
rierung des natlonalsozlalallstlsch bestimmten Vereins evi
dent, dessen Leben ganz auf den VerelnsfUhrer und damit 
letztlich auf den NSRL zu~eschnltten war. 

Von einer bevorstehenden Generalversammlung erfuhren die 
Mlt~11eder 1n der Re~el aus der Presse. Eine Ausnahme die
ses Modus f indet sich 1930, als m8n beschloß, zur nächsten 
Ceneralversammlung "nicht durch dilC! Zeitung". sondern die 
Schützen "persönlich" zu laden. Die ZusammenkUn.fte fanden 
abends in verschiedenen Lokalen statt und wiesen eine stark 
differierende Beteili~ung auf. Im Ge~ensatz zum Jahr der 
Vereinsneuformierung (1921). das mit 100 bzw. 150 teilneh
menden Mitgliedern heraus ra~t, er~ab sich der desolaten 
Wirtschaftslage we~en zu Anfang der 30er Jahre ein merkl i -

"Sches Teilnahmeminimum, das zu den an~es?rochenen SatZun~ 
ächmodifikationen führte. DP.r 1931 R;efaBte Beschluß, zur n 

sten Generalversammlung di~ Städt. Kapelle zu ensagieren, 
indarf als weitere Reaktion auf die genannte Beteiligungs 
intensität ~elten. Laut Satzun~szusatz vom 5.7.32 war zum " 

dest einmal jährlich eine "ordentliche Generalversammlung 
di'einzuberufen. Wir wissen, daß im allgemeinen mehrere . 

ser Versammlungen anberaumt und durchgeführt wurden und 
auch in s chUtzenfestfreien Jahren stattfanden. 

senNicht i mmer gingen der Vereinsvorsltzende und dip. anwe die 
den Mitglieder in ihren Absichten konform. So entsprach it 

t "~ Versammlung 1924 nicht dessen Wunsch, das Schützen fes 
Rücksicht auf die zur Zeit herrschende Geldknappheit und 

auf 
se" 
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die allgemeinen s chlechten wirtschaftl i chen Verhältnis-
132 ) auf das folgende Jahr zu verschieben. 

Als Or~an mit letztlich totaler Entscheidungsvollmacht Uber 
die Gestaltung des Vereinslebens f ielen in den Entschei
dungsberelch der Generalversammlun~ z.B. die Änderung der 
Statuten, die Wahl des Vorstandes, der AusschUsse und Offi
ziere, die Festsetzung von Veranstaltungen und di~ Behand
lun~ der sich aus ihrer Or~anisati on ergebenden Probleme, 
wie Erstellung einer Programmkonzeption, Fixierung ver
Schiedener Geldzuweisungen (für den Königsschuß, die Kin
derbelustigung, Preise, den Vogelträger) und Geldforderun
gen (Festbelträge, Eintrittsgelder, Wirtgeld, Schuß~eld), 
AbsChluß einer Haftpflichtversicherung, Aussetzun~ von 
Preisen, Zugordnung, -verlauf und - ~estaltun~ , Beschaffun~ 
von Kutschen, Anordnung von Übungen U.a.m. Daneben Ip.~te 
man die Mitgliedsbeiträge und ihren Einzugstermin fest, 
Verlangte Informationen über die Rechnungsführun~ und - lage, 
VertU~te die Entlastun~ des KassenfUhrers , sprach Strafbe
Stimmungen aus, befand über die Teilnahmp. an Vorhaben an
derer Vereine den Beitritt zum Deutschen Schützenbund, den A • 
nkauf einer neuen Fahne und eines Fahnenschrankes, die 

SaChgerechte Unterbringung von Requisiten etc . Schließlich 
8ei darauf aufmerksam gemacht, daß bei Gelegenheit der Ge 
neralversammlung ein Mitglied wegen seiner 50jähri~en Ver
e1nszugehöri~keit durch eine kurze Laudatio des Vorsitzen-d . 

en und nachfolgenden Trunk auf sein Wohl ausgezeichnet 
~rde. Es 1st wahrscheinlich, daß der offizlp.lle Teil der 
Versammlung seit 1934 mit der vom Vorsitzenden vorgenomme 
nen FUhrerehrung endete. Ihm dUrfte sich vielfach ein ge
mÜtliChes Beisammensein an~eschlossen haben, wie es uns aus 
den Jahren 1924 1926 1928 und 1936 belegt ist. Eine Ver-
Sa " ~lung des Jahres 1928 schloß damit, daß die Anwesenden 
nOch IT 1 

e nige bekannte Lieder" sangen. 
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Offlzierkorps 

Neben dem Vorstand begegnet als weitere vereins interne 
Gruppierung das Offizierskorps, Indikator pseudomilitärl
scher Ausrichtung, die 1m Rahmen der Schützenfeste und der 
ihnen vorausgehenden Übungen sichtbar wird . Die SchUtzen 
unterstanden in diesen Fällen der Weisungs befugnis der Of
fiziere, traten in Kompanien an, paradierten. Gleichermaßen 
nach militärischem Vorbild strukturiert erscheinen die 
FestzUge, an denen die SchUtzen in geschlossenen Kompanien 
teilnahmen , wobei das Offizierskorps fUr die Marschordnung 
und den reibungslosen Verlauf Sorge tru~. Der Korpsumfang 
unterlag Schwankungen, dUrfte j edoch in der Regel eine An
zahl von 20 Mitgliedern nicht Uberschritten haben . Als 
ranghöchster Offizier und Korpschef fun~ierte der Oberst, 
dem wie dem nächstfolgenden Chargierten, dem Ma j or , ein Ad~ 
jutant zugeordnet war. Beide Offiziere, die beritten war~n, 

Gebesorgten die Leitung des KorDs und wurden 1934 von der 
neralversammlung mit dessen Aufstellun~ betraut. Während 
der Oberst, ein Kaufmann , von 1910 bis 1952 (!) diesen 
höchsten Offiziersrang durch~ehend innehatte , erfuhr die 

speCharge des Majors des öfteren eine Neubesetzung : Einem 
diteur (1921 - 26) folgte in den Jahren 1928 und 1930 mit 
dem zweiten und späteren Vereinsvorsitzenden ein Rechtsan~ 

Arwalt . 1934 und 1936 finden wir die Positionen mit einem 
be iter, 1938 mit einem Beamten besetzt. Den genannten O!fl~ 
zierscharwen zur Sp.ite ~esellten sich 2 bzw. 3 Hauptleute 

~ ~ Ko~~ 
als KompaniefUhrp.r . KBnigsadjutanten, Fahnenoffiziere , 

!Spanieoffiziere und ein bzw. zwei Kammerherren . Der Seru 
0!!1-zugehör i gkeit nach gehörte der Uberwiegende Teil der .. -ziere der Kategorie der Handwerker und Kaufleute an, ? 

folgt von Beamten, Angestellten und Arbeitern . Die sparte 
der Großkaufleute/Selbständigen ist allein durch den oben 
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gen. Rechtsanwalt r epräsentiert. 

Bis zum nächsten Fest jahr reichte die Amtso~riode der Offi 
ziere, die dann auf Vorschla~ des Vorstandes von der Gene
ralversammlun~ vor dem Schützenfest neu bestimmt wurden. Im 
JUbel jahr 1934 ernannte allein der Vereinsvorsitzende mit 
Offensichtlicher Billi~un~ der Generalversammlun~ die Kom
nanlefUhrer , denen auferleg;t wurde, "die Beiträge ihrer 
Kompa~ien selbst einzuziehen und mit ihren Kompa~nien 
stets FUhlun~ zu halten." 

Auch Uber den Rahmen der Ubungen und Schützenfeste hinaus 
traten Of.f1ziere der BUrgerschUtzen an die öffentlichkeit. 
Hier ist an sogenannte Fahnendeputationen zu erinnern, die 
als vereins repräsentierende Abordnungen vereinsexternen 
Veranstaltungen beiwohnten . Daß zuweilen Of.fiziere und Vor
stand zu gemeinsamen Sitzungen zusammentraten, fand bereits 
Erwähnung, wobei deren Beratungsthemen ~anz Uberwie~end 
keine spezifischen, die Offiz i ere betreffenden An~elegen
heitpn tangierten. Bildquellen zufolge zählten Federbusch
hUte, zweifarbiwe S ~härDen Uniformmäntel mit Epauletten, n ~ . , 

egen und weiße Hosen zur Offiz i ersuniform. 

Veranstaltun~en 

ObgleiCh die ranghöchste Vereinsveranstaltung bildend, darf 
die Analyse des SchUtzenfestes nicht dazu fUhren, minderre
!evante Vorhaben zu unterschätzen, ~ewähren doch ~erade 
iese Vielfach instruktive Einblicke in gruppengebundenes 

Leben. Dabei ist zwischen vereinseigenen und vereinsfremden 
Unternehmun~en zu differenzier en. I ch fUhre hier zunächst 
die Teilnahme des zumindest durch eine Deputation vertrete-
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nen Vereins an Jubiläen anderer städtischer wie auswärtiger 
Schützenvereine an. 1924 sprach sich die Generalv~rsammlung 
dafür aus, der Einladung des S~hUtzenvereins "Oldenburg" 
zum 25jährlgen Bestehen stattzu~eben, nachdem man zuvor eine 
Ladung der "BUrger- und BUrgersöhne SChützengesellschaft" 
der benachbarten Kreisstadt Bur~stelnfurt zur Fahnenweihe 
abgelehnt hatte. Im fol~enden Featjahr beschieden Vorstand 
und Offiziere die ebenfalls zur 25-Jahrfeler herausgegebene 
Einladung der Ammelner Schützen gleichermaßen positiv. "We
gen der Regelung des Antretens und der Stellung der Musik" 
wollte man eigens noch mit den übrigen Ahauser Schützenver
einen 1n Verbindung treten.'33) Einladungen zu Jubelfesten 
ergingen an die BUrgerschützen ferner seitens der SchUt
zenvereine Epe, Feldmark, Junggesellen Ahaus und WUllen; 
ihnen all~wurde, wie auch einer Einladung zur Brauerp.ibe
sichtigun~ in Burgsteinfurt (1936), entsprochen. Als die 
junge, schießsporttreibende Ahauser SchUtzengilde Ende der 
20er Jahre beachtliche Wettkam~esultate erzielt hatte und 
deswegen ausgezeichnet werden sollte, vertrat die General
versammlung die Meinung, "daß der SchUtzenverein Gelegen
heit nehmen müsse, an der Ehrung auf irgend eine Weise , 
teilzunehmen, auch in Verbindung mit der Stadtverwaltung· 
Ob und inwieweit sich hier engagiert wurde, ist nicht be
legt. 

Ebenfalls lediglich als Absichtserklärung liegt uns ein 
Vorstands beschluß aus dem Jahre 1931 vor, demzufolge die 
Teilnahme an einer Denkmalseinweihung festgesetzt wurde . 

geDabei sollte sich auf Wunsch der BürgerschUt=en der Jung rt 

sellenschUtzenvorstand "der gemeinsamen Fahne anschließen. 
Von einer weiteren feierlichen Denkmalsübergabe, an der 
sich die Schützen nachweislich beteili~ten, p.rfahren wir 

Ützen-1938. In Verbindung mit ein~m vom All~em. BUrgersch 

verein und der NS-Or~anisation "Kraft durch Freude" alS 
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Surrogatsveranstaltung ausgerichteten "Volksfest" wurde am 
25.9. ein "Hermann-L~ns-Gedenkstein" seingr Bestimmung 
Ubergeben, zu dessen Errichtung der Verein 20 RM beigesteu
ert hatte. Als Redner sprachen dabei in Gestalt des Bürger
meisters und des Ortsgruppenleiters der NSDAP zwei führen 
de Vereinsmitglieder . 

Schließlich setzt uns ein Vorstandsbeschluß von 1932 von 
einer Teilnahme des Vereins am "Seelenamt tUr die Gefalle
nen Kameraden am Buß- und Bettag" in Form einer Fahnendepu
tstion in Kenntnis. 

Mit der bereits mehrfach zitierten, im Rahmen des Schützen
festes vollzogenen Fahnenweihe begegnet im Jahre 1928 ein 
'Weiteres, diesmal .jedoch eigenveranstaltetes Vorhaben, dem 
insgesamt 14 Vereine beiwohnten. Den "Weiheakt" hatte man 
auf den Nachmittag des ersten Festtages verlegt und als 
"Weihestättell den Innenhof des ehemals fürstbisch8flichen 
SChlosses bestimmt. Nachdem der Festzug ein~etrotfen war, 
setzte die durch pseudoreli~i~se und nationale Ausrichtun~ 
Charakterisierte Veranstaltung mit einem Lledvortrag ein, 
de~ SiCh die die Verbundenheit zwischen Stadt und Schützen 
the~atisierende "Welher~de" des BUr~p.rmeisters anschloß, 
der nachfolgend auch die FahnenenthUllung vornahm. "Ein 
dreifaChes Hoch auf das Vaterland beschloß den eindrucks
~ollen Akt, ( ... ), und entbl~ßten Hauptes stimmte alles mit 
ein in das Deutschlandlied . "134 ) Bei Geleg~nhelt der an
SChließenden festlichen Zusammenkunft der teilnehmenden 
SchUtzen in der "Tonhalle" forderte der Ma ,jor die Versam
melten u.a. dazu auf, "mitzuarbelten 8n d~r Gestaltung des 
deutSCh en Einheitswillens." 

NaChdem die Generalve rsammlun~ im Jahre der Weltwirtschafts
kris ( ,135) 

e 1929) "(m)it Rücksicht auf die Zeitverhältnisse 
~d htt er Feier eines Sommerfestes Abstand genommen a e, 

I 
I 
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sprach sie sich 1932 "mit RUcksicht auf die allgemeine 
schlechte Wlrtschaftslage" für ein derartiges Unternehmen 
auf Kosten des SchUtzenfestes "Zur Hebun~ des Verelnslebens" 
aus, wobei dem Vorstand die Organisation Ubertra~en wurde. 
Dieser konzipierte ein Festprogramm, das ein Nachmltta~s
konzert sowie einen öffentlichen Ball vorsah. Überdies ver
einbarte man, fUr die bevorstehende Veranstaltung durch die 
Presse in besonderer Weise zu werben, den Offizieren das 
Anlegen der Uniformen anheimzustellen, den Könl~ darum an
zugehen, "seine Königin besonders einzuladen" sowie die 
Verelnsmltgllp.der "besonders" zum Fest zu bitten und ihn'!n 
dabei den Kauf von Eintrittskarten zu offerieren; sich 
selbst verordneten die Vorstandsmitglieder, "Abzeich~n" zu 
tragen. 

Der Festfinanzierun~, die sich vornehmlich auf die Kost~n
deckun~ der Musik erstreckte, di~nte primär das einkommen
de Eintrittsgeld. Im Gegensatz zum Nachmitta~skonzert, das 
nur weni~ Zuspruch fand, brachte der abendl i che Festpart 
"ein volles und stimmungsbereites Haus", bei dessen Gele
genheit der Vorsitzende mit Hinweis auf den gerin~en Bei
tra~ und die alle Sozialschichten betreffende Offenheit des 
Vereines um Mitglieder warb und als Vereinsaufgabe herauS-

us' stellte, "(d)ie stets gepriesene Einheit in der Stadt Aha 
zu stärken und zu fardern. 136 ) Nach Redeschluß intonierten 
die Festteilnehmer den Ahauaer SchUtzenmarach und weitere, 
nicht ~enannte Lieder. 

Ein weiteres eigenes Vorhaben fand 1936 die Zustimmun~ der 
Generalversammlung. Man beabsichtigte, eine der Anzahl der 
seit 1921 auf~etretenen Kani~spaare entspr~chende Men~e von 
"Gedächtniseichen" zu setzen, wozu di~ Stadt ein bestimmteS 
Gelände im Stadtpark bereitstellen sollte, und traf 1n e1~ 

Ver" ner 1m FrUhjahr 1937 ab~ehaltenen Vorstandss1tzun~ die 
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einbarun~, die Eichen in Verbindung "mit einer wUrdigen 
Feier" im Herbst anzupflanzen. 

Nachdem im Oktober 19~4 vom Vorstand die Absicht bekundet 
Worden war, eine Intensivierung des Vereins lebens in schüt
zenfestfreien Jahren "durch Veranstaltung von Sommer-, Win
terfesten oder Kappenfeiern, ferner durch Abhaltung von 
Kleinkaliberschießenl/ 137 ) zu err."ichen, griff "on 1935 bis 
1939 kontinuierlich j eweils zu Jahresbeginn ein "KostUmfest" 
Platz, das sich zunehmend großer Beliebtheit erfreute. Es 
war vornehmlich der Vorstand, der sich um die gesamten.das 
Fest betreffenden Erfordernisse bemühte: er entschied über 
Feier. Termin und Lokal, setzte das Eintrittsgeld .fest, 
Wählte Fest- und VerhandlungsausschUsse sowie eine JUry zur 
!eurteilUng der besten Masken, verfUgte den unverzU~lichp.n 

inzug der Beitragsgelder und, damit verbunden, gleichzei
tigen Kartenverkauf, fixierte die Hahe der Musikkosten, 
Sorgt~ sich um Dekor ation und anderes mehr. Die entstehen
den Unkosten konnten anband des Erlases aus Karten- und 
SPirituosenverkauf, anhand der Eintritts~elder, des Wirts
ZUschusses Sowie des Erl öses aus der Benutzung einp.s SchieB
standes Vollauf gedeckt werden, ja, man erzielte re~elmäßig 
ein"n h ~ me r oder minder großen Gewinn. Ni~ht nur die Mit-
glieder des aus richtenden Vereins selbst hatten Zutritt zum 
Fest 1"'3 1 d Oe ' ., 9 sprach man sich dafUr aus, auch "Gäste" zu a en. 

n Vorlie~enden FestankUndi~'ngen in der Lokalpresse ist el ~- -
gens ein Willkommen an "Freunde und Gönner" einbezo~en. 

J\1n. 
~~esellenschUtzen stand die Feier ebenfalls offen. 

Das Fest selbst trat, wie bemerkt, als Fastnachtsfei~r in 
Ersch 1 e nun~, in dessen Rahmen die ~ten Masken prämiert 
WUrd. 6 n, doch bestand kein KostUmierungszwang. 193 waren es 
bspw . 12 Preise, die zu diesem Zweck beschafft werden soll-
ten· d1 Leb ' eSbezUgliche Auszeichnun~en waren vornehmlich ens-
Und GenUßmittel (z.B. Torte, Wurst, Kuchen, Spirituosen) 
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sowie Artikel praktischen Nutzens (BUrsten, Gammasehen, 
Schal, Isollerflasche. SchlUpfer, Album). Festattraktionen 
stellten "Llkärbude", Schießstand und "Rutschbahn" dar. 

Zentraldirlg1stisch verfil~te Veranstaltungen sind fUr die 
ersten Kriegsjahre bel'!f5t . . Es handelte sich dabp.i um SOll . 
Opferschießen, deren Erträge abzufUhren waren. 

SchUtzen feste 

8 SchUtzenfestp. beging der Verein im Zeitraum zwischen den 
Weltkriegen, doch gin~en diese nicht, wie in der Satzung 
gefordert, in dreijährigem Rhythmus vonstatten. Seit 1924 
begann man im Gegenteil alle zwei Jahre zu feiern , wobei l~ 
di~lich der Festausfall in d~n Jahrpn 1932 und ~8 di~ Re-

tli~elmäßigkeit der Abfolge unterbrach. Das zweitär.i~e fes 
che Geschehen fand an einem Sonnta~ und Monta~, vornehmlich 
im Monat Juli, im Stadtpark sowie einp.m ~roßen Lokal statt 

orund war zuvor von der Generalversammlun~ beschlossen w 
insden. Nicht immer g ing~n bei diesen Entscheidung~n Vere 
konspitze und anwesende Mit~li~der in ihren Vorstellungen 

aUs form. So befUrworteten die SchUtzen 1924 ,un~ea~htet der 
Bedenken ihres Vorsit-wirtschaftlich~n GrUnden erwachsenen 

zenden , die Festinitiierung mit dem Ar.cz:ument, "die Feier 
eines SchUtzenfestes alle 3 Jahre (k5nne) wohl nicht alS 
Ubermäß i~ bezeichnet w~rden." Ebenso zeitigt~n analo~e, 
1930 vor~etragenp. Hinderun~s~rUndp. ni~ht di p. ~ewUnsch~e t 

Wirkun~. Man surach sich schließlich mit knauper Mehrhei n 
fUr das Festvorhaben aus . Vom Jahr 1932 wissen wir hin(ege , 

tehp.nde daß das nach dem Zweijahresrhvthmus oi~entll~h anS . 
Fest "Mit RUcksicht auf die allgem~ine s~hlechte Wirt-
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schafts lage" nicht zustandekam und man stattdessen ein~ Er
satzveranstaltung ins Leben rief. Ob die Mltgllederversamrn
lung noch nach der Fusion 1938 befu~t war, tiber die Feier 
eln~s Schützenfestes zu befinden, zeigen die Quellen nIcht. 
Nachzuweisen ist, daß der Ältestenrat 1m Dezember gen. Jah
res den Beschluß faßte, 1m Juli 1939 ein Fest zu begehen, 
wozu "alle erforderlichen Vorbereitungen ( ... ) zu treffen 
(Sind)." 

War vorauf~ehend die Rede von der ein Fest beschließenden 
Generalversammlun~, so ist der Verständlichkeit halber zu 
bemerken, daß vielfa~h nur relativ weni~e Vereinsmitglie
der dp.n entsorechenden Versammlun~en beiwohnten und diesen 
daher mehrfach Beschlußunfähi~keit attestiert werden mußte. 
Ein Zeltun~sbericht aus dem Jahre 19~4 spricht bezei~hnend 
VOn einer "Vereins~arde, die fast b~i allen Versammlungen 
Zuge~en ist, und ihre BeschlUsse setzt ( ... )",und bringt 

;~~t:::r::~g"~:~n:~::~:~d::ßk::~ ~;:~:1::f::b:;:~~~1:~::er 
Kritik an den Maßnahmen ist. die 30 _ 40 K~pfe auf le~iti
mem We'te in den Versammlunl5en ~l3trotfen haben. n138 ) Es war 
also nur ein beschränkter Kreis von Interessierten, die das 
Verelnsleben au.frechterhiel ten! 

Die Finanzierung des Festes basierte vornehmlich auf Mit
gliedsbeiträ~en, Eintritts~eldern und Wirtszuschuß, daneben 
ergaben sich Einnahmen aus Fackel-, Abzeichen- und Blumen
'Verkauf sowie durch Ausleihen von "UniformstUcken" an Jun~
gesellenschUtzen und den Feldmarker SchUtzenverein, ferner 
durch Schuß_ und Strafaelder Spenden, ÜberschUsse u.a.m. Di ~ , 

e elnge~angenen Gelder dip.nten dazu, Kosten, die aus Mu-
Slkverptlichtuna Dotation Kinderbelustigung, Schießprei-s ":> I , 

en, Inseraten Plakaten Versicherung, Kassenbedienun't, Ei I , 

nzugs_ und Zustellgebühren, Pterd- und Wagenmiete, Mess-
~eld, VOgel tragen , BBllerschießen, "Lustbarkeitssteuer", 
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Ankauf von Sach~t u.a.m. resultierten, zu decken. Ein Ver
gleic h der in den Fest.jahren getätigten Auslagen rUr Musik, 

den neuen K5nlg , Klnderbelustl~g und Preise er~lbt ein 
instruktives Ergebnis. Zumindest den den Festen voraus~e
henden Aus~8benetats zufolge.setzte mit Beginn der 30er 
Jahre eine deutliche Verringerung des bisherigen Ausgaben
standards ein. Es 1st jedoch mehrfach nachzuweisen, daß 
derartige vorklärende Festsetzungen faktisch zum Teil er
heblich überzogen wurden. 

Den Schützenfesten ging an einem Sonntag eine "U'bung" vor
aus , zu der - wie auch zu anderen Vorhaben _ die Mitglieder 

durch die Zeltun~ geladen wurden. Sie diente dazu, die 
SchUtzen für das bevorstehende Fest nach militärischen Ge-

h b ~-pflo~en eiten auszurichten und d~n Festumzu~ zu pro en, 
zu auch Musik und Pferde e1n~esetzt wurden. 1q21 sollte 
nach Ubungsende e in Konzert stattfinden, 1936 die Ubun~ in 
Verbindun~ mit einer Teilnahme am WUllener Jubelfest von
statten ~ehen. Vom Fest.1ahr 1939 erfahr~n wir, daß 1m Rah
men der Ubun~ der Vo~el auf~ehän~t wurde. Mit besonderem 

hlneNachdruck wies man im Jubiläumsjahr 19~4 auf die Teilna 
verpflichtun~ der Vereinsmit~lieder hin, die "allein schon 
im ei~enen Interesse erscheinen mUßten, da bei der UP.bun~ , 
die Damenkarten und die Schießkerten ausge ~eben werden. 
Einer weiteren Pressenotiz ~leichp.n Jahres zufol Re ,sollte 

der besondere Feststatus "fUr alle SchUtzen ein willkomme
ner, freudi~er Anlaß sein, pUnktlich ohne Ausnahme bei der 
Uebung um 6.00 Uhr in der Hindenburgallee lt. Betaillons-
befehl zur Stelle zu sein, damit Heerschau ~ehalten ~erden 

h Taten kann Uber Zahl und Stimmun~ der in 8 Ta~en zu fro en 
ausziehenden Truppen." 

h die Wie schon voraufgehend an~esprochen, war es vornehml i C 
dierte 

Zeitun~, die Öffentlichkeit und Mit~lieder Uber inten . 
1 erte Unternehmun~en in Kenntnis setzte bzw. an diese er nn 
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Oder dazu einlud. Nachweislich diente sie mehrfach auch da
zu, den Ahauser BUrgern das Festprogramm nahezubringen so
wie "Batalllonsbefehle" auszusprechen. 1926 wurden di~ BUr
ger durch die Presse ferner auf die Dauer der ausliegenden 
"MitgliedslisteIl aufmerksam gemacht, eine Einrichtung, die 
bereits oben Erwähnung fand und auch no~h 1934 zu belegen 
ist. Der bisher benutzte pauschale Begriff "Zeitung" bzw. 
"Presse" bedarf einer differenzierenden Erläuterung. Er 
Subsumiert neben der vor allem bemühten Ahauser Kreiszei
tung den MUnsterischen Anzeiger. DarUber hinaus nahm man 
1934 einmal die Dienste der in MOnster ansässi~en National
Zeitung in Anspruch. 

AUfgrund r e l ativ ~uter Quellenla~e ist festzustpllen. daß 
die SchUtzen feste zwischen den Weltkrie~en zum Teil weit
reichender Einflußnahme exogener Dominanten d.h. u .a . zen
traldiri~istlschp.n Ma ~nahmen,unterlagen 139~ wie aur.h zu
Wetlen durch interne Besonderheiten ~eorä~t wurden. Dem 
ersten, 1921 began~enen Nachkriegsfest sollte nachfolg~nd 
bei~ebrachtes Pro~ramm zugrundeliegen: 

SOnntag, 17.7. : "31/4 Uhr Antreten auf dem Marktplatze. 

Montag. 18.7. : 

Abholen der Fahne und dann Parade vor dem 
Obersten . Abholen des alten KBnigs und der 
Ehrendamen durch den Kammerherrn und die 
Adjudantur. Parade, Zug zum Stadtpark, da
selbst Konzert und Preissternschießen. 
RUckzug zur Stadt 7 Uhr. 8 Uhr Festball. 
Schluß 12 Uhr (8 1/2 Uhr Fackelpolonaise?)" 

"Morgens 6 Uhr Reveille. 
AnkUndigung des Festes durch B~llerschUsse. 
Morgens 8 Uhr, Kirchgang, 
" 9" Antreten auf dem Marktplstze. 
Parade vor dem K~nigs?aare, Zug zum Stadt
park , K~nianschießen, während desselben Kon
zert, Verk dl~g des neuen K~ni~s durch 
B~llerschUsse, 12- 12 1/2 Uhr Zug zur Stadt, 
Nachmitta~s 2 1/2 Uhr Antreten auf dem Mark~ 
platze. Abholen des neuen Königs , der Königin 
und der Ehrendamen durch den Kammerherrn und 
die Ad.1udantur. Parade. Zug zum Stadtpark. 
Preissternschießen und ~roße Kinderbelusti
gung während desselben Konzert. RUckmarsch 
zur Stadt 7 Uhr. Abends 8 Uhr Festball." 
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Der Festberlcht der Lokalpresse informiert zusätzlich dar
über, daß 1m Stadtpark Blerausschankeinrichtungen und Splel
geräte bestanden und vor Be~lnn des Vo~elschleßen8 vom Bür
germeister eine kurze Rede gehalten wurde. Der 1m Programm 
angesetzte Kirchgang konnte eines Organisationsversäumnls
ses des Vorstandes wegen nicht verwirklicht werden, doch 
1st die im Rahmen des Festes integrierte Hl. Messe für die 
Fest jahre 1926, 1928, 1930, 1934 und 1936 durchgehend nach
zuweisen. Wie bereits dem 1921 geplanten Festablauf ent
nehmbar, bot das neben dem Vo~~lschleßen intendierte Stern
schießen den SchUtzen nicht nur die ~legenhelt, ihre 
Schleßkunst unter Beweis zu stellen, es gewann durch die 
M~gllchkeit, Preise zu erringen, an zusätzlicher Attrakti
on. Um diese Preise (Sachpreise) hatte sich die "Schieß
kommission" zu bemühen . Geldpreise hingegen konnten beim 
Vogelschießen gewonnen werden, da der Abschuß der dem HolZ
vogel beigefügten Reichsinsignien jeweils prämiert war, wo
bei der Gewinn der Krone gegenüber dem von Zepter und Apfel 
ein~ hBhere Auszeichnun~ erfuhr. Im Rahmen des Vogelschie
ßens 1934 erhielt auch der Schütze einen Geld?reis zuge -
sproch~n, dem der Abschuß des "Fähnleins" gelun~en war. 

Eine allen SchUtzenfesten gemeinsame Komponente begegnet 
mit der Kinderbelusti~ung, die am Nachmittag des zweiten 
Festtages Platz griff, und fUr deren Gestaltung dip "Ver
gnUgun.,!:skommission" bzw. der "Kinderbelusti~gsausschUB" .. -einstand. Die anwesenden Kinder konnten bei dieser Geleg 
heit Spielwaren, SUßi~keiten, WUrstehen o.ä. erhalten und 
durften bspw. 1921 versuchen, an Kletterstan~~n befesti~te 

sind Geschenke herunterzuholen. Diesbezügliche Geldspenden 
uns aus den Jahren 19~4 und ~6 bekannt, wobei im letztge
nannten Jahr die Ktlnigin als ~Abefreudi~e Pers6nlichkeit 

auftrat. Ge~enÜber der ~e~p.benp.n F~Btabfol~e des JahreS . r-
1921 wird bereits die n§~hstfolgende Veranstaltung in ve 
änderter Form greifbar (1924). Die Infol~e der Inflation 
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bestehende Wirtschaftsmisere bewirkte offensichtlich den 
Fortfall des Balles am ersten Festtag, dessen Stelle ein 
Konzert einnahm. In den Jahren 19~0 und 1932 war es wiede
rum die herrschende wirtschaftliche La~e, die, wenn auch 
mit unterschiedlichem Erfolg, auf die Feier eines Schützen
festes Einfluß nahm. Während die Generalversammlun~ im 
erst~enannten Jahr verfU,rste, des Fest "in bescheidenem Um
fange •.• mit dem Programm der Vor.iahre (zu feiern)" und 
eine Uber 1 500 RM hinaus~ehende Aus~abensteigerun~ nicht 
zu billigen, nahm man bekanntlich 1932 von einem SchUtzen
fest vtlllig Abstand, sprach sich aber für eine Surro~atver-
anatal tun ( ) . g aus s.o .. Die 19~0 vollzogene Programmodif~ka-ti . 

on (Fortfall der "Sonntagnachmittagfeier" und abendlicher 
Festbe i 

g nn "mit einem öffentlichen Tanzkränzchen") dUrfte 
jedoch i Wen ger den wirtschaftlichen Umständen als der Tat-
SaChe a 1 nzu asten sein, einem Zusammentreffen mit am Sonntag-
nachmitt 140) 
gehen. 

ag zurUckkehrenden Wallfahrern aus dem Weg zu 

Besondere Wi k h t r ung auf die intendierte Festveranstaltung a-
te tern 
F 

er der von der Relchsrewierun~ 1924 auf den ersten 
eett ~ -

ag ang-esetzte "Nationaltrauertag", der nur deswegen 
nlcht 

ZUr Ursache einer FeBtverle~un~ oder Festamputation 
tUhrt.e da "di f i 12' e Regierung 1n Berlin die Trauer e ern um 

. 02 Uhr als beendet erklärt hatte ( . .. )". 

Die C 
E eneralversammlung eini~te sich 
rnste des T 

k ages" entsprechend,"von 

.iedoch darauf, "dem 
früheren Gebräuchlich-

alten 
d zum Teil Abstand (zu nehmen) " In einer bezeichnen-en p • 

h ro~rammänderung fand diese Absicht adäquate Verwirkli
C Ung 
zl • Entgegen der bis dahin weitgehend mit dem 1921 kon-

Pierten Festplan identischen Abfolgen marschierte man nun 
na.ch d 
"K em Antreten sm frUhen Sonntagnachml tta~ direkt zum 

rieaerdenkmal 1 S hÜ' zen ~ , wo ein Kranz zu Ehren der gefal enen c ~ 

niedergelegt wurde. Die Beziehung des Vereins zu den 
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gefallenen Kriegern und eine offensichtlich nationale Ge
sinnung wird mehrfach evident und konnte ja bekanntlich 
schon fUr das späte 19 . Jh. nachgewiesen werden. Bei Gele
genheit des Festes 1926 gab man bspw. einem "Blumenverkauf 
zum Besten der Kriegerehrung Ahaus - Ammeln" statt. Eben-
80 scheint mir, nicht nur räumlicher Gunst wegen, vor dem 
Kriegerdenkmal agiert worden zu sein. Der Wunsch, nationale 
Gesinnung zu artikulieren, ma~ zur Wahl des Ortes möglicher
weise ebenso beigetra~en haben. Als weitere, auf den NatiO
naltrauertag zurUckgehende Konsequenz wird eine von den 
SchUtzen beschlossene einmalige Verschlechterun~snovation 
greifbar: Man verzichtete auf "die sonst mitgefUhrten G8la~ 
wa~en." Im Ubrigen lief der 2. Festtag in der schon 1921 

vorgegebenen Weise ab. Die Mitglieder waren bei diesem Fest 
,jedoch ausdrUcklich 'tehalten, SchUtzenhUte und Abzeichen z\l 

tragen. Die Inansoruchnahme von Festabzeichen als Indikato
ren der Geschlossenheit und Gruppenzugeh~rigkeit ist auch 
aus den folgenden Fest,jahren bekannt, wobei aich jedoch 
diejenigen einfacher Mitglieder von denen der vorstandsmit

glieder unterschieden. 

Als ein durch ~seudorellg1öse Fahnenweihe charakterisiertes 
1928 • 

Schützenfest begegnet die Festveranstaltun~ des JahreS 
Man hatte sich, da die "alte BUrgerfahne, die mehr wie ,00 

Jahre den BUrgerschUtzen und den JunggesellenschUtzen vor~ 
t mel'1r 

angetragen worden ist", aus GrUnden des Verfalls nich 
""verwendungsfähig war, auf den Ankauf einer gemeinsamen n jJle-

an fUr BUrger- und JunggesellenschUtzen geeinigt . AIs ~e 
t ""d termin wurde der erste Tag des Schützenfestes bestimm 

völlig auf den Weiheakt ausgerichtet : Nachdem des Morgens 
SM Kriegerdenkmal "eln 1n mittelalterlich _ launigem stil tar 
abgefeBter BatalIlonsbefehl verles~n (worden war) der un~ 
anderem eine Anzahl Beförderungen (herausgebracht hatte) I 

fanden sich BUr~er- und Jung~esellenschUtzen am frUhen 
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NaChmittag zusammen, um zahlreiche auswärti~e Vereine zu 
empfangen. Anschließend zog man mit Fahnen und Pferden zum 
SChloßhof, wo der BUrgermeister nach einem Liedvortrag eine 
pathetische Rede hielt und die neue Fahne enthUllte. Nach
folgend fand fUr alle S-;hUtzen im Vereinslokal ein "Fest
kommers" statt . Ein Ball sollte am Abend. die Feier be
SChließen. Der Ablauf des zweiten Festtages entsprach wohl 
weitgehend der bisher Ublichen Abfol~e, doch informiert der 
Vorliegende Festbericht darUber, daß "(a)n vielen Stellen 
d.er Stadt" h ,vorne mlich aber an den Wohn stätten des Königs-
paares, Feuerwerk Platz griff. 

Über das SchUtzenfest des Jahres 19~O wurde bereits oben 
kurz gehandelt. "Zum ersten Mal", so vermerkte der damalige 
SchrittfUh " rer, wurden in diesem Jahre als Ehrendamen bei 
einer ve h i r e rateten Königin auch verheiratete Ehrendamen 
hinzugezogen. " 

Eine he H rausragende Position unter den 7 Vogelschießen im 
inblick auf Aufwand und Gestaltung nahm das 1934 begange

;e Jubelfest ein, dessen Feier zum Teil vom Westdeutschen 
undfunk aUfgezeichnet wurde. Ihm war eine Zusammenkunft 

dser VOrstände der drei Ahauser SchUtzenvereine sowie der 
chUtze i ( ng lde voraufgegangen in der "darauf. hin~ewiesen 

dwUrde), daß nunmehr· im nati~nalsoZialistischen Staat unter 
der Führung des großen Volkskanzlers Adolf Hitler im Sinne 
er VOlksgemeins~haft auch das Vereins leben sich gestalten 

mUsse und ein Zusammensc:hluß aller Vereine anzustreben sei." 
Einer s 1 abI hn 0 chen Fusion standen bekanntlich die Junggesellen 
• he end gegenUber, so daß das intendierte Vorhaben 
e ließli h V c s cheiterte. Wie schon zur Fahnenweihe hatte der 
erein 

g l
auch aus Anlaß seines Jubelfestes auswärtige Vereine 

e 8den di Sch ' e sich am ersten Festta~ auf dem Stand der 
ützengilde im Schießen messen sollten, während den Ahau

Ser V 
ereinen der Montag dazu vorbehalten war. Den drei 



--• 
7 

- 304 -

besten SchUtzen jedes Vereins winkten je einA Plakette. 
Weitere spezielle Absichten zielten da rauf ab, der die Mu
sik ausführenden Städt. Kapelle einen Spielmannszug zur Sei
te zu stellen, alle alten KBnigspaare und Vorstandsmitglie
der zum Fest zu bitten sowie den Festzug durch "~ Herolde 
1n mittelalterlichen Uniformen" zu erBffnen. Eln~edenk der 
"350jährigen Vergangenheit" wurde besonderes Geschichtsbe
wußtse1n artikullert:,41) Durch die Zeitung forderte man 
die Bürger dazu auf, potentielle, 1n ihrem Besitz befindli
che vereins betreffende GUter als Geschenk zur VerfUgung ZU 

stellen. Ferner griff ein Wandel des Dotationsmodus insO
fern Platz, als nun nicht mehr seitens der Generalversamm
lung vor dem Fest eine bestimmte Summe festgesetzt, sondern 
diese vielmehr dynamisiert wurde, da Vorstand und FestauS
schuß " ••• eine Prämie in Höhe von 1 RM fUr jedes zahlende 
Mitglied bewilligt" hatten. Das gleiche Bezuschussungsver
fahren fand auch beim folgenden Vogelschießen Anwendung 
(1936). In beiden Fällen rangierte die schließlich zur DiS" 
position stehende Summe erheblich unter dem Limit der letz
ten Fest,jahre. 

b 1-
Besonderes Gewicht bezUglich des Sonderstatuts dieses Ju e 
schUtzenfestes dUrfte einem Hinweis des Schriftführers ZU

kommen, dem zu folge Vorstand und AusschUsse "mit besonder'er' 
Freude davon Kenntnis (nahmen) , daß am Montag, den 30. Juli, 
sämtliche Fabriken die Arbeit einstellen werden und dadUr'C

h 

510-
die Gewähr fUr ein Volksfest im nationslsozialistischen 
ne geboten ist." Die Hoffnung auf eine recht große Anzahl 

ver
von Festteilnehmern dUrfte erfUllt worden sein, da der 
ein bereits 2 Monate vor Festbeginn 300 "feste Anmeldungen" 
registrieren konnte. Daß man letztlich jedoch die Beteili
gung der gesamten BUrgerschaft anstrebte, fand,ebensO wie 

U e'die vor dem K~nigsschleßen vorgebrachten Reden des B rg 
tung · 

meisters und VereinsfUhrers,schon oben eingehend Beach 
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Nach Auswe is e iner Festschilderung in der Presse ei~nete 
dem Festmonta~ 1934 ein d~n bisheri~en SchUtzen fe sten weit
~ehend anAlo~es Pro~ramm. Zu erwähnen bleibt, daß es die 
zwe "t ~ e Kom?anle war, die am Mor~en die Fahne vom Rathaus hol-
te und der "VereinsfUhrer" "die feierliche Proklamierung des 
neuen Kön1R;s Franz 1" vornahm. Den Kindern wurde im Rahmen 
dieses Jubelfestes u . a . die Möglichkeit gebot~n, sich mit 
KarUSse[fahrten zu v U ergn /jen. 

Wurde mit d J ~m ubp. lfpst 1934 auß~rgewöhnliches Fest~esche -
hen Verwi k11 . 

I' cht, so vollzo~ sich das nachfol~ende 1936 ins-
zenierte V 1 o~e SChießen weit~ehend in ~ewohnter Manier . Nen-
nenswerte V F s eranstaltun~scharakteristikum bildete die den 
Festteilnehmern ~ebotene Mö~lichkeit, "während des ~anzen 
estes" i St m adt?ark auf ~in~m ei~ens dazu an~ele~ten Holz-

pOdium zu tanzen. Ube rdies erfahr~n wir erstmals von einer 
mittäglich . en Paroleaus~abe am Sonnta~. Von ~r~ßerer Rele -
vanz dürft d ~ e er zäsursetzende Charakter dieses Festes s e in, 
8rkiert e s doch das Ende der seit 1921 vereinsindividuell 
~estaltet te en und autonom durchgeführten festlichen Höhepunk-

i~ Vereinsleben. 

:ar 
nOch 1934 eine beabsichti~te Fus ion der SchUtzenvereine 

em Widerstand der Junggesellen zum Opfer gefallen, so 
SChien ei 
'93~ ne solche , wollt~ man ö ffentli~h weite r existieren, 
~ b unter dem Druck der Verhältnisse kaum mehr vermeidbar, 

o ei ni h r c t un~enannt bleiben soll, da ß zumindest die enge-
e FUhr Ub un~ des BUr~ers chUtzenvereins diesem Vorhaben,wie im 
ri~en s1 nationalsozialistischem Gedanken~ut Uberhaupt,offen-
Chtlich Pi aufgeschlossen gegenübersta nd. Dem bereits konzi-
ert"'n F te . ast des Fusionsjahres 1938 machte der Uber~eordne-
großdeut h . weh Sc e SchUtzenbund rigoros ein Ende , da "die 
rSPOrtli h ' de c an Bed in~ungen nicht erfUllt seien . I Erst nach 

r zwan . 
Rsweisen Integration der SChießsporttreibenden 



• 

- 306 -

SchUtzen~ilden in den All~emelnen BUrgerschUtzenvereln 
stand einem Fest der neuoenannten Großorganlsatlon "Schüt
zenglide Ahaus 1584 e.V." nun nichts mehr im We~e . Di~ses 

erste und einzige Vogelschießen der SchUtzengilde 1584 fand 
sm 9. und 10.7.1939, kurz vor Ausbruch des 11. Weltkrieges , 
statt. Daß der MB~llchkelt seiner DurchfUhrun~ eine Anzahl 
von Bürgern ganz zweifellos skeptisch gegenüberstand oder 
auch dem Fest fernzubleiben beabsichtigte , erweisen zum 
Teil heftige polemische Ausfälle des Verfassers eines sich 
mit der Veranstaltung auseinandersetzenden Zeltun~sartikelSf 
der seitens der Gilde den Beweis erbracht sah, "daß sich 
das gestern und das heute wohl verträ~t, dann jedenfalls, 
wenn man besten Willens ist, wenn man den Geist der Zeit 
erkannt hat und auf beiden Seiten bereit ist . .,1 42) Der dort 
an~estel lte Versuch, Kontinuität ~laubhaft zu machen, wird 
fortfahrend veranschaulicht: "Neben den alten, traditionel
l en und bunten, feder~~schmUckten Kommandeuren und Offizie
ren, neben der alten, traditions~ebundenen und überauS rei
chen Fahne der alten Zeit die Svmbole unserer Ta~e: Die Ha
kenkreuzfahnen und das schlichtp. grau-~rUn der Uniformen 
unserer heimischen Kampfmannschaft, die unseren Stadtnamen 
weit in elle ·"'elt getragen hat." Das erstf'! an,q;efUhrte secl1'" 
gut dürfte mit der 1938 beschafften Fahne identisch sein, 
deren Weihe durch den GauschützenfUhrer beim Fest 1938 in 

beAussicht genommen war . Im Ubri~en legt die ~inem Presse 
richt immanente Absichtserklärung, die näher benachbarten 
Vereine dazu einzuladen, mit dieser Weihe auch die "ihrer 
neuen Fahne" zu verbinden, die Vermutun~ nahe , als hsndelP. 
es sich bei der EinfUhrun~ dieser Fahne um das Resultat 
eines zentraldirigistischen Aktes. 

Als r e levanter, da den Erfolg einer zpntraldirigistiscl1en 
Aufla~e belegend , erweist sich der Hinweis auf die Unlfor-
mlerung der "Kampfmannschaft" des Ve reins , die von einem 
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Oder mehrerp.n Mit~liedern in einer vorfestlichen Versamm
lun~ als nicht zu verwirklichen beantra~t wurde. Einem der
artigen Ansinnen widersprach der den Deutschen SchUtzenver
band im NSRL repräsentie r rmde IIUnterkreisschützp.nfilhrer" 
kate~orisch . da ihm mit der Realisierung des ~eäunerten 
Wunsches "eine Mißachtung der Dienstkleidun~ des Deutschen 
Schützenverbandes" geq;eben schien. Seine nachfo12;ende Erklä
rung manifest iert sinnf.!!11ig das der nationalsozialistischen 
Diktatur eigene Gleichschaltun~s'Prinzip: "Der SchUtzenanzu l?; 
1st die vom Deuts~hen SchUtzenverband mit Zustimmung d~s 
Rel~hsjägermeisters geschaffene und vom FUhrer ~enehmi~t~. 
alleinige Dienstkleidung der Deutschen SchUtzen und soll 
bei allen Veranstaltungen des Verbandes I?;etr agen werden, 
also auch bei den Schützenfesten." 

Nur w 1 en ~ Nennenswertes erfahren wir vom 1. Tag dieses letz-
ten Vorkriegsfestes. Es sei hier lDdi~lich an~emerkt, da ß 
bei Celegenh~it des mor~p.ndlichpn Platzkonzertes zwei vom 
Dirigenten der St.!!dt . Kapelle selbRt kom?onierte, neue Mär
Sche Vorgestellt wurden. Im übrigen dürfte den beiden Fest
tagen ein den vorausgehenden üblichen Veranstaltun~en weit
~ehend glpiches Prog~amm zugrundegelegen haben . Im Gegen
satz zu diesen trat jedoch ~rstmals der Orts~ruppenleiter 
der NSDAP neben BUr~ermeister und VereinsfUhrer als Redner 
~or Beginn des Königsschießens auf, wobei er das Privile~ 
~atte, zusammen mit dem Bürgermeister den Wettkampf zu er
ffnen. Nach Ermittlung des neuen Königs erhielt dieser vor 

den angetr etenen Schützen die Königskette aus der Hand des 
VorSitzenden umgelegt . Militärischem Zeremoniell fol~end 
SChritt der neu~ Köni~ anschließend die Front des "Batail-
lons" h ab. Dem frühnachmitta~s erfolgenden RUckmarse zur 
Stadt war eine Zeitspanne ~eselligen Miteinanders "(b)ei 
Fre1b1 · h d er und heißen Würstchen" vorauf~e .q;anlZ:en . Entsprec en 
der Ab! 1 Z· olge ver~angener Feste,stAnd der Nachmittag m e~-
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ehen eines Preis- und Sternschießens sowie eines Kinder
.festes, dem sich am Abend Fackelpolonaise und TanzvergnüR;en 
im Festlokal anschlossen . Nach Beendi~ung des Balls, bei 
Anbruch des nächsten Tages ,wurde das Königsoaar unter musi
kalischer BeJ:tle itun~ heimgel~itet, zuvor jedoch auf dem 
Markt noch ein Walzer getanzt. 

Es waren nicht Königskettp. bzw. Stirnreif allein , die der 
WUrd~ ihrer Trä~er siGhtbar Ausdruck v~rlieheni darüber hin
aus zeu~ten der GrUnschmuck des Wohnhauses des Köni,q;s sowie 
die "Illuminierung" der Wohnstätten beider "Ma:jestäten" wäh

rend des Fackelzuges vom Sonderstatus seiner Bewohner. 

Wie s chon vor dem ersten Weltkrieg klang das Fest mit einer 
Nachfeier aus, die mehr inoffiziellen Cha rakter besaß und 
192~ nachweislich erst Wochen nach d~m offiziellen Fest 
vonstatten gin~. Bedauerlicherweise besitzen wir Uber In
halte und Verlauf dieser festbeschließenden Veranstaltungen 
keinerlei Informationen. Allein die Tatsache , daß Musik en
~a~ iert und 1924 die Genehmi~ung fUr ~inp.n Umzug eingeholt 
wurde, muß hier ~enUgen . Ein Foto des .festlichen Na~htref
fe ns 19211. , das im Ubr1tr:en eine AnkUndigung in der Zeitung 
erfuhr , zei~t ein~ Anzahl mehr oder minder auffällig mit 
Garten- oder Haushaltsrequisiten sch~rzhaft dekorierter 
SchUtzt;>n. 

Kriterien . die den 
der Intensität der 

mit Rang eines Fest~s anzei~en. werden 
~ direk-Anteilnahme der Bev~lkerun~ sowie 

ter Festbeteillgung greifbar. ' Unter 
trachtet, ergeben sich fUr unsere 3 

diesen Aspekten be
tl!cM Schützenfeste deu 

Differenzen: 
fUhrte 

AuHerordentllch ~te Resonanz fand die in 1921 durch~e 
.1S Veranstaltung. Dieses kann insofern ni~ht verwund~rn, 

sie als erstes Nar.hkrie~sfest der Bpfriedigun~ eines 
"NachholbedUrfnisses,, 143) Raum bot. Ein Be lO':riff wi p 
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"Frledensbier" und die Aussage, daß "(1)n treuer Einmütig
keit ( ..• ) alle Teilnehmer sich für einl~e Stunden über die 
NBten der Zeit ~esetzt (haben)", verweist elndeuti~ auf die 
SpeZielle Festsituation. Wir hören in einschlä~igen Presse
berichten des Jahres 1921 u.a. von der Schließung "fast 
sämtllr.her Betrip.be und BUros", von "r~ichem Fla.l1;~enschmuckll , 
einem "sta ttlichem Zug" , "großer Bete illgun~" und lI~lä.nzen
dem Verlau.f". Uberdies wird darUber informiert, da " 1m 

Stadtpark, dem Ort der Schle~wettkämpfp.. am ersten wie zwei
ten Festta.;:nR.ChmittalO(: "eine unUbersehbare Menschenmenge aus 
Nah Und Fe~ versammelt war" bzw. "(d)lp. Bewohner der Stadt 
und der Um~ebung ( .. . ) fast restlos anwesend (waren)". 
Daneben besaß das abendli~he Tanzver~nUg~n des zweiten Ta
~es. das mit einer Fackel'Dolonaise ("ca. 300 Paare") seinen A . 
uftakt nahm. derarth;e Attraktivität. "da ß nur e in Teil 

(der Feiernden) Platz und Tanz~ele~enhei t finden konnte. " 
Diesem ersten Nachkriegsfest ent~e~en stieß das Vo~elschie-
ß . 

en 1926 offensichtlich auf weni~er Bereitschaft zur Mit-
teier. Während in der Ahauser Kreiszeitun~ von einer ~roßen 
Anzahl angetretener Schützen und einer "Menge Schaulusti~er" 
die Rede war. sprach der Vorsitzende post festum im Gegen
tau von relativ ~e rlnger Mitgliederzahl und "dUrftiger Be
~elli~un~ an den FestzU~en". Die aus dieser Misere zu zie-

ende Konsequenz sollte -ihm zufol~e in IfrUhzeiti~em' und 
' 1 
d ntens!vem' Werben bestehen, im Ubri~en glaubte man , aus 
er mp.hrfaCh gerUhmten Offenheit des Vereins fUr alle 50zi

al sChichten die Erwartung auf kUnfti~e Besserung re~htfer
tlJ:t"n 

~ zu können. 

W1e . 
Wir Wissen, bezo~ das nachfol~ende SchUtzenfest se~n 

ehe öhn rakteristisches Profil aus einer vornehmlich außergew -
liChen Selbstdarstellung dienenden Fahnenweihe, der neben 
dem hnt gastgebenden 14 weitere SchUtzenvereine heiwo en. 
deren Beteill~un~ wohl ni~ht zuletzt als Ursache aufwendi-
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gen Straßen schmucks gelten darf. Die recht lebhafte Anteil
nahme sm FQ st~eschehen liegt in der Un~ew~hnlichkeit eines 
derarti~en S-pektakels begrilndet , doch bringt au'":h der Pres
sehinweis auf die den Fackelzug be~leitende Menge144

) am 
zweiten Festtag das Inter esse außenstehender BUrger unzwei
deut i g zum Ausdruck. Wen i~er Anklan~ fand indes das 1930 , 

also zur Zei t ökonomischer Krise be~an~ene Vo~elschießen, 
das "unter ger ingerer Beteilil;~ung wie in frUberen JahrenIl 
aber "in schönster Harmonie " verlief. 

In seiner El~enschaft als selten~ Jubiläumsveranstaltung 
nimmt das Schützenfest des Jahres 19~4 einen Sonderstatus 
e1n, zumal auch durch die Rundfunkaufzeichnung Uberrej:',lona-
les Interesse bekundet wurde. Bereits 1m Mai des Fest.Jahres 

konnte der Schriftführer ~OO "Anmeldungen" re~lstrlp.ren, 

doch erwartete man "einq starke ErhBhunt!'; dieser Zahl", zie
le bekanntlich gar auf alle Einwohner, auf ein "iI;roBes , 
wirklich all~emeines Volksfest" ab. Das Motiv vieler Außen
stehender, von eln~r Festt~ilnahmp. Abstand zu nehmen , ver
mutete man 1n deren "falschen" Glauben an Vereinsschulden· 
Waren es der Pr esse zufol~e 1921 beinahe alle "Betriebe 
und BUros" . die anläßlich d~s Festes ~eschlossen hatten . 
so wird für 1934 an~ekUndi~t , daß "sämtliche Fabriken die 
Arbeit einstellen werden." Wie bei einem Jubel~est Ublicl1, 
luden auch di~ BUr~erschUtzen auswärti~e SChützenvereine 
zur Festveranstaltung. Um ihnen und anderen Gäst~n ~in~n 

ene:eJ1 
wUrdi~en Empfanp; zu bereiten, forderte man n(b)ei der . !1 

Verbundenheit des festgebenden Vereins mit der Stadt AhBuS 
die "ganze Einwohnerschaft" dazu auf, f Ur entsprechenden 
Fahnenschmuck Sorge zu tragen. 

Jett .. 
"(E)!ne bedeutend bessere Beteili~ung wie in .frUhp.ren 6 

19"'i , 
ren" attest1t!rte der SchriftfUhrer dem Fest dp.s Jahres 
zu dessen Be~inn 1~0 SchUtzen an~etreten war~n. 
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Dem ersten SchUtzenfest der Schützen~ild,= 15~4 stand zu
näChst wohl eine ~rnßere Anzahl Ahauser distanziert ge~en-
~ . 

er , doch wurde deren Reserve im Verlauf des Festes aufge -
~eben. Dieser Umstand verleitet,= den Verfasser d~s Presse
b,=richt es zu der kUhnen Pro~nose : "Und so wird es immer 
sein in Ahaus: ,j e mehr man davon spricht. ni r: ht hinzuv.ehen, 
desto h ~ 
ten w 

e er ~eht man eben. Alle die, die nicht kommen woll-
, aren doch da ( . .. ).11 BezoR; sich diese Feststellunv. auf 

das nachmittä 1. · .' 
f 

g ~che Sternschießen des ersten Ta~es, so er-
ahrQn wi . F - r von anfänglich schwachem Besuch des abendlichen 
es tballe d .s, em erst nach 21.00 Uhr ~rößeres Interesse ~e-

Widmet w d S ur e . tarke Beachtun.Si! hin~ep;en f'and der Zeitung 
ZUfol it d . e er Fackelzu~ des zweiten Ta~es sowi~ der Kr5-
~Mun~sball, der "alle Bevölkerungskreise" 8nsDrach und einen 

8Ssenand " bl rang entfachte. Schließlich soll nicht unerw~nt 
f eiben, daß die Bevölkerun.~ - wie wohl bei allen SchUtzen
esten ZUVOr d - 1e Veranstaltun~ durr:h Fahnenschmuck si~ns-

11sierte. 

Anteil hin na e der Presse 

Bei Dur 
a f chSicht des Protokollbuches der BUr~erschUtzen fällt 

U , daß der SchriftfUhrer seinen Aufzeichnungen eine Viel-
;;hl einschlä~i~er Pressemitteilun~en beigefUgt hat. Der 
g Sg~ , inwieweit diese Dokum~ntation sämtliche einschlä~i
en, ni cht hl auftragsgebundenen Informationen erfaßt, soll 
er nlcht un weiter nachgegan~en werden. Art und Umfang der 
s vorli nahm egenden Texte beweisen zur GenUge stärker~ Anteil-

~ e Sm Vereinsleben und i nsbesondere dem Sch~tzenfest; 
\lSrsu 

s Wiederum auf Relevanz des Vereins zu s~hließen, dU<ft 
e ZUläsSi~ sein. 
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Den im allgemeinen umfanl?:reicheren, das Fest betreffenden 
Schilderungen treten solche über Versammlungen und deren 
Resultate sowie Aufrufe zur Seit~ , wobei es etlichen dieser 
Beri~hte an Ob,jektivität mangelt: Man stand dem Vere in und 
seinen Unternehmun~en zweifellos positiv ge~enUber und pole
misierte ~ar, wie 1939 ~eschahen , ~~~en mißliebir,e Skept i
ker,145 ) regte zuweilen verbesseru~~en an, begrUßte das Vo
gelschi eßen als Volksfest oder stellte dieses als nahelie
gendes Ziel h~raus, Ubte Kritik an fernbleibenden Mitglie
dern, äußerte ~Unsche und Pro~nosen, stimmte der Fusion und 
den Vorstellungen "ma ßgebender Instanz" zu und vieles a.m. 
Der mehrfach von einem sch ..... 'llstigen Pathos getra~enen Dik
tion der Texte (1928: "Wi~ ein heimliches ~'leh zuckte es 
durch die SchUtzenherzen, als das kostbare Kleinod (Fahne) 
nun seinen letzten EhrenWeR;2';ehen soll") sind zuweil"!n auctl 
militärischem Sprachgebrauch entstammende termini inte-

. delll 
griert. So wird bspw. über eine Generalversammlung unter 
Titel "Das BUrgerschützenkorps rUstet weiter" und "General" 
appel l der Ahauser SchUtzen" berichtet sowie zur Teilnal1me 

eran einer Ubun~ auf~efordert, "damit Heerschau ~ehaltp.n w 
den kann über Zahl und Stimmun'!: der in 8 Tap,en zu frohen 
Taten ausziehenden Truppen" 11 

Stellun~ zu anderen Vereinen 

~!
Im Verlauf der bisheri~en AusfUhrun~ k1an~ bereits deS 

tlHt ... te ren die VerbindunQ; der BUr,!:ersch;ltzp.n zu anderp.n Sc 
V~r

zenver~inen an. Unter dies~n nahm~n die beiden Ahauser . 
der'" 

eine der Jun~gesellen und Feldmarker SchUtzen eine Son 
stellung ein, da zu ihnen eine en~ere Bezi~hun~ beStand"den 
So faßte 1921 das FUhrun~s~remium des BSV den Beschluß, 
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Vorstand der Feldmark darum anzugehen, "sich beim Schützen

fest dem Vorstand des BUrgerschUtzenvereins anzuschließen." 
Auch 1924 stand die Beteiligung der Feldmärker zur Beratun~ 
an, wobei die Generalversammlung diese jedoch aufgrund der 
Annahme, "daß die Bewohner der Feldmark sich als Bürger der 
Stadteemelnde Ahaus betrachten C ... )" als unproblematisch 
ansah. Ende der 3Cer Jahre eini~ten sich alle drei Ahauser 
Vereine auf den Erwerb eines Fahnenschrankes, der 1m Rat
haus seinen Platz finden sollte. _ Am Rande sei bemerkt, 
daß man sich _ wie bei etlichen Vereinen zuvor - selbstver
ständlich auch am Vereins j ubiläum der Feldmarker SchUtzen 
in 1930 beteiligte. 

In Cp.stalt einer Fahne, die nach Ausweis des Protokollbu
ches BUr~er_ wie Jung~esellenschUtzen jahrhundertelan~ dien
lich w ar, zeigt sich u.a. ein Bezu~ zwischen diesen beiden 
Verein en. Als sie we~en des Gewebeverfalls nicht mehr ~e-
fahrlo 

8 verwendet werden konnte, sprachen si~h bekanntlich 
die Mitglieder in einer Generalversammlung 1928 für den An
kauf ei h nes neuen derartigen Gruppensymbols aus, an dem sie 
aUCh die Junggesellen beteili~en s ollten. Diesem so schein-
~un h prOblematischen Entscheid waren allerdin~s erheblic e 
Meinun h gSdifferenzen voraus~egangp.n, die offenbar erst nac 
der V 

ereinbarung des JunggesellenschUtzenvorstandes, sich 
dafUr 

Zu enga~ieren, "daß das Junggesellenschützenfest in 
diesem Jahre mit RUcksicht auf die Heimatwoche fortfalle, 

-~ ß 
( 

r Verein sich dem BUrgerschUtzenverein anschlie en 
werde) " , mehr oder minder ab~ebaut wurden. 

Drei J h a re später schickten sich die Junggesellen an, das 
JUblll1 
S ~ ihres 325jährigen Bestehens fe stlich zu begehen. 
9ltens der BUrgerschUtzen war jies Anlaß, ihre Beteiligung 

~it Ca J h i "Da . 100 Mitgliedern zuzusagen. Als im gleichen are ne 
nkmalseinweihung" in Aussicht stand, an der die Bürger-
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schUtzen teilzunehmen beabsichtigten, wOllte man den Jung
gesellenvorstand darum anQ;:ehen, !lsich möglichst der gemein
samen Fahne anzuschließen." Was das Verhältnis zum BUrger
s chützenverein betrifft, so sei bemerkt, daß sich sowohl 

• Feldmärker wie Jun~gesellen8chUtzen häufiger "UnlformstUcke 

von den BUrgerschUtzen gegen Ent~p.lt aUBll~hen. Wie oben 
mehrfach angesprochen, ließ die Glelchschaltungstendenz des 
Nationalsozialismus natürlich auch die 3 Ahauser Schützen
vereine nicht unberUhrt, deren Zussmmenschluß quasi als 
Dienst sm Vaterland propagandistisch gefordert wurde. Die 
1m Dritten Reich kurzfristig verordnete Namensmodlflkatlon 

dUrfte dabei den zentraldlrlg1stisch verfUgten Funktions
wandel anschaulich erweisen. 146 ) 

Neben den beiden Ahauser SchUtzenvereinen muß in diesem Zu
sammenhang auch die SchUtzen~ilde Erwähnung finden, die, 

ht-1927 ins Leben gerufen, dem Schießsport nachp;ing und beBe 
liehe Erfolge erzielte. Die damit verbundenen Auszeichnungen 
sollten 1929 seitens einer Deputation der "Westfälischen 
SchUtzen~ildevereini~~" überreicht werden. Diesem .feier
lichen Akt wollten sich die Bürgerschützen nicht entziehen, 

_"'lung 
vertraten sie doch bei Gelegenheit ein~r Generalversa~ 

d eine 
die Ansicht, daß der Verein "an der Ehrun~ auf irgen 

stadt ... 
Weise (teilnehmen müsse), auch in Verbindung mit der · 
verwaltun~." Wie wir wissen , war es ebenfalls die Schutzen
gilde , deren Inte~ration in den A1I~emeinen Burp;erschutzen

vereinen erhebliche Schwierigk~iten bereitete. 

Nicht dem SchUtzenwesen zu~ehöria standen zwei weitere 
~ ~ , d 

Ahauser Organisationen in Beziehung zum BSV. Gemeint sin 
die Städt. Kapelle sowie das dem Turnverein AhauS eigene 

11e "Trommler- und Pfeiferkorps". Während die Städt. Kape 
vornehmlich im Rahmen des Schützenfestes auftrat, könnte 

1e-
dem Trommler- und Pfeiferkorps, fUr dessen Einsatz uns 
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di~lich zwei eindeutige Bele~e vorlie~en, die Auf~abe zuge
fall'!n sein, fUr den Besu.,,:h bevorstehender Grmeralversamm
lun~en '!indrucksvoll zu werben. Ein Einsatz bei Gele~enheit 
der Versammlung am 24.3.1928 ist ebenfalls ni~ht auszuschl ie
ßen- W" 1 , _n ~e Jahre darauf sora,:h man sich da fflr aus, die 
Städt. Kapelle aus GrUnd~n- der Attraktivität fllr ein En~a
~ement im Rahmen d~r Generalversammlun~ zu ver?flichten. 

Standen außerll;ewtshnliche Ver'!insvp.ranstal tun,~en bevor, wie 
sie in Gestalt der Fahnenweihe und des Jubelfestes bege~e-t . . 
en, bat man eine Anzahl auswärtill;er SchUtzenvereine zum 

Fest A • n der Fahnenweihe 19?8 partizipierten bsow . neben b . 
b n 3 Ahauser 11 SchUtzenor~anisationen der näheren Um~e -
1ung , Wobei die Wessumer gar mit 150 Mitgliedern nachdrUck-

i ch in Erscheinun~ traten . Andererseits erklärten si~h 
:UCh die BUrll;erschUtzen bereit, den Einladun~en benachbar
er Verei F ne zum Jubelfest,zumindest in Form einer Abordnun~. 

101ge zu leisten, was aus den Jahren 1924 , 1926, 1928 und 
936 belegt 1st. 

eUter 

E1n1~e Hinweise auf VereinsgUter sollten die Darstellung 
der Ent 
krl wiCklun~ des Vereinslebens zwisr.hen den beiden Welt-

egen beSChließen. Dabei wird zunär.hst vornehmlich die 
sPezi f i h ti~ sc e Kleidung der Offiziere, die Uniform, BerUcksich-
d g finden. Das einfache Mit~lied erwies sich lediglich 
Urch Ei 

• h nzelattrlbute wie Schützenhut, farbige Ansteck-
e lei fe Mit und Spazierstock als festteilnehmender SchUtze. 

SChwer 1 d d ko~ zem Anzug und Zylinder weitaus impon eren er un 
.uPlexer d uniformiert,artikulierten sic h die Vorstan san~e-



- 316 -

hörigen 1m Rahmen der SchUtzenfeste als vereinsfUhrende und 
-verwaltende Gruppierung. 

Haben all diese materiellen Indikatoren der Selbstdarstel
lung die Eigenschaft, frei ~ewählte Güter zu s~ln, so be
trifft dies nicht mehr die r.grau-S;rUne" Montur unserer hei
mischen Kampfmannscha ft beim SchUtzenfest 1939, die nach
weisbar aufoktroyiert war . 

Der Besitz vollständiger eigener Uniformen s cheint fUr die 
Ahaueer Schützenvereine durchaus keine Selbstverständlich
keit ~ewesen zu sein. Es war bere its davon die Red~, daß 
die Feldmärker und mit Einschr~kun~ auch di~ Jung~p.sellen 
des öfteren beim BSV entgeltlich "UniCormstUckp." ausliehen, 
während dieser allem Anschein nach in 192 1 ~lp. iches beim 
SchUtzenverein Oldenburg erbat. Ferner trafen di'" Bljrp;er
schUtz~n 192" di<.;!' Vereinbarun~, "(d)1e f~hlend en Unifor!'l1-
stUcke"zum Fest zu bes orR;en, wobei nicht klar wird, ob da" 
bei an Erwerb oder Ausleihen gedacht war. Einen weiteren 
einschlägigen Fingerzeig gibt ein Versammlun~sbericht deS 
MUnsterischen AnzeiR;ers 1926. Danach stand zur Klärung an, 
n inwiewei t die Offizie-rssachen zur RUckgabe gelan~ten (." )", 

Bildquellen zufol~e bestanden zwischen den Offiziersuni
formen der Junggesellen und BUrgerschUtzen keine wesentli" 
chen Differenzen, was nicht verwundert, hatten jene dOc~ 
Mitte der 20er Jahre bekanntlich vereinbart, "die von dem 
BUrgerschUtzenverein Ahaus neu beschafften und in dessen 
Besitz befindlichen UniformstUcke mitzubenutzen und Eigen" be
tumsrecht da ran mitzuerwerben." Dabei erklärte man sicb 
reit, die Hälfte der Kosten ratenwe i se zu erl~gp.n. 19~6 • 
f ine 

Uhrte der Ankauf derartiger neuer Reauisiten u.8. ZU e ~t 
defizitären Kassenstand nAch Ende des Schützenfestes. Nic 

~5B" 
immer erf uhr das ~enannte Sach~ut die erforderlichp. sor 
me Verwahrung , wie wir von einer Generalve rsammlun~ deS 
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Jahres 1929 i . w ssen. D1~ aus dAr blsherl~en Praxis ge zo~ene 

Konseque 11 . . nz s o te dar1n bestehen, ~ntsorechp.nde Ge~enstände 
fortan R d vom athaus aus zu kontrollieren , wo sie wohl auch 
eponiert wurden. 

Als ~ ln it - we er~s Vereins~t bev,"'F.net di'" 1928 ~ewp.ihte Fah-
ne. Durr. h S 1 . amm un~~n und ein Darlehen, für das vier Bürger-
schUtzen bU t so r~ en, gedachte man ihre Kosten zu decken. Si~ 

llte, wie s chon zuvor die alte Fahne, beiden Vereinen zur 
VertU 

~ung stehen. Ihrer Gestaltun~ hatte sich e ine ei~ens 
eingerichtetp. Kommission anzunehmen, dip vorwieR;end aus 
chargierten Mit a 1iedern 
k 

~ des BSV bestand. Im fo l v,enden J ahr 
amen dip. 'Z A 

h 
- ~ hauser SchUtzenver~ine tibere!n, einen Fahnen-

Sc r ank zu e rwerben und ihm dem Interieur des neuen Ra thau-
ses beizust 1 euern, wobei die Kosten ungleich antetl i~ um~e-
egt WUrden N b i . e en d~r genannten Fahne beschaffte sich der 
nZ"'ische ei n zur SchUtzen~ilde 1584 avancierte Verein in 1939 

ne ",e ite re, sog. "Tragefahne", die mit der im Festbericht 
!:~. Jahres angefUhrt~n Hakenkreuz fahne identisch sein könn-

An1äßl1 h ~a C der Feier des 3~Ojähri~en Bestehens in 1934 gab 
n Sich kund ausdrUcklich ~eschlchtsbewußt. Sach~Uter wie "Ur-

e, KtsnigsSchilder Protokolle" u. d~l., die sich noch 
nicht i • 

n Vereinsbes1tz befanden , sollten zurUckerstattet 
Werden d d. t tenn so Wurde ar~ument1ert, "(f)Ur die Besitzer be-

U en diQ ge pse historischen Sachen keinen, fUr den Verein da-
ru~en einen bedeutenden Wert . ,,147) Welcher Erfol~ dem Auf

besChieden war, ist uns nicht Uberliefert. 

Eil') Wor 
le~_ t sei abschließend dem viel zitierten Ahauser SchUt

'üUarsch Er geWidmet, der im Rahmen der SchUtzenfeste erklang. 
8cheint Ub Ob ~el') erdies fester Bestandteil des während der un-

1= z~eSPielten Re?ertoires der Musikkapelle ~ewesen zu sein. 
Uge des Jubelfestes 1934 intonierte die Kapelle das 
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StUck, "das alle Anwesenden mit Begeisterung mitsan;;en", 
vor Beginn des Vogelschießens; 1932 stimmten es die Teilneh
mer des Sommerfestes nach einem Hoch auf Stadt und Verein 

an . 

c . Von 1948 bis 1977 

Zweck und Ziel 

Krle~sbedln~t und infolge der Sor~en und Probleme in d~n 
ersten Nachkrle~s ,iahren. fanden offensichtlic h von 1942 biS 

1948 keine Vereinsaktivitäten statt. 
Das Jahr der Währun~sretorm (1948) b~zp.ichnp.t den Beginn 
der Wiederaufnahme des Verelnslebens, das noch 1m gleiChen 
Jahr 1n der Feier des ersten NachkriegsschUtzenfestes giP
felte und 1950 einer neuen Satzun~ unterworfen wurde. Der 
dort mitgetel1tp. Vereinszweck entspricht 1n seinpr Forde-
run~ nach "Pflege von BUrgersinn , Frohsinn , Heiterkeit und 
~eselli~er Unterhaltun~ durch entsorechende Veranstaltun-
~en" (§ 2 ) weit~ehend der 1893 nieder~eschriebenen Auf.ga-

hie'" 
benstellun~, blieb aber von einer bereits 1956 verabSe 

lerte 
deten SatzunR:sneufassunp; nicht unberUhrt. Danach evanc 

. t -
nun die "Pfle~e der Tradition der BUr~erschUtzen durch en 
sorechende Veranstaltun~en" (§ 2) zur bis heute geltenden 

h ten-
Zwecksetzung . Mit der Subsumierun~ der zuvor v~rpflie ... 

tion "er 
den Leitbe~riffe unter den komple xp.n Term inus Tradi 
folgte man neben einer zweckmäßi~en Zusammp.nfassun~ 811e~ 

IbSt ... 
Anschein nach eine Überhöhung eine Steigerun~ deS se . , . rn'" 
verordneten Anspruchs, gilt doch das übe rkommene von "0 

• 
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herein als signifikanter 'Jert , dem man sich offiziell pri
m· · 
ar verpflichtet weiß . Erhalt und Pflege üb&rlieferten 

Brauchtums, d.h. vor allem Feier eines Schützenfestes sowie 
Demonstration der Verbundenheit mit Stadtverwaltung und Be
Völkerung, werden dabei als zweckentsprechendes Handeln in
terpretiert . "Trad ition und Geschichte unseres Vereins soll
ten jedem SchUtzen bruder zu einer Verpflichtung werden, an 
den öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Nur so kön
nen wir den noch abseits stehenden Bür gern (!) unserer Stadt 
bewegen, sich uns anzuschließen. KaceradschRft, Freude und 
FrohSinn k·· ornlen unsere Aufgabe als traeenden Verein zur 
Pflege heimatlichen Brauchtums nur stärken. Besinnen wir 
uns immer wieder auf die im alten Brauchtue begrUndeten 
Werte, die einst das Leben lebenswert ger.lacht haben.,,1 48) 
Die seit 1958 nachweisbare Zielvorgabe "Cemeinsinn!! zu 
Schaff en, also eine Beziehung der Einwohner zueinander als 
BUrg er einer Stadt und damit ein Ortsbewußtsein zu beg~jn-
~ b • 

f egegnet als sozialpädagogische Funktion, die au. der 
BaSis 1 . e nes SchUtzenfestes als !!Volltsf est" reali s iert werden 
BOll ("N ur durch die Mitarbeit aller Einwohner der Stadt 
kann die Grundlage fUr ein wirkliches Volksfest geschaffen 
werden ll ). 149) 

Ebenso wird der bereits frUher mehrfach behandelte Konnex 
lW1schen Verein und Obrigkeit auch nach dem zweiten Welt
krieg greifbar . So obliegt anschließend an den 1931 unter-
bro h • 

c enen Brauch dem Stadtdirektor seit 1953 als "gebore-
nem ' 

Vorsitzenden" die Vereinsleitung, während der BUrger-
meister t 1955 , im Falle einer Vereinsmitgliedschaft, sei 
Zwang 1· k i S äufig zum Vorstand zählt . Wie schon aus der Vor r egs-
zeit b k hi ß e annt, hält letzterer vor Einsetzen des K~nigssc e-
ene eine kurze Rede und rückt als erster dem Vogel mit ei-

:em SchUß zu Leibe. Seiner Anregung folgend, entschied die 
auptversammlung 1965, einen Empfang des neuen Königspaares 
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1m Rathaus als Programmnovatlon zu verankern, wodurch , wie 
es hieß, "die Verbundenheit zwischen der Stadt Ahaus und 
dem BUrgerschUtzenvereln besonders erkennbar gemacht werden 
(soll)." Von den interviewten SchUtzen wurde auf die Frage 

nach dem Zweck ihres Vereins vornehmlich die Pflege von Ge-
8elll~kelt herausgestellt, wobei diese nicht als traditio
nelle Funktion begriffen wurde. Wahrun~ bzw. Pflege der 
Tradition fol gt der Häufigkeit der Angaben zufolge erst an 
zweiter Stelle. Eines der fUhrenden Vereinsmltglieder (15) 
sprach sich dafür aus, "die Traditionen jeweils der Zeit 
anzupassen", wobei jedoch der "Inhalt" nicht zu "verwässernIl 
sel. Das Bewußtsein, daß die Schützenvereine aus der Not
wendigkeit des Schutzes erwa~hsen seien, müsse aufrechte~
halten werden. Ein weite~e~ Befra~ter (10) , der in d~~ Ve~
einst~adition den einzigen Bestands~aranten zu e~kennen 
vermeinte, hielt eine neuere Auf~abp. fü~ an~eb~acht, glaub~ 
te aber andererseits diese bereits von anderen Vereinen 
wahrgenommen, "so daß der Schützenverein weni~ Aussicht hat, 

" wirklich relevant zu werden, der verändernd was tun kann· 
Nach Meinung eines älteren SchUtzen (1) wird der Verein 
ohne soezielle Aufgabe von der Jugend als unattrakt!V 
empfunden. 

Statuten 

n""uen 
Im Zu~e der Reorganisation wird dip. Errichtung e iner . 
Satzung (1950) gre ifbar, die die Statutp.n des Jahres 189' 
sowie deren zwischenzeitlich erfolgten Änderungen bzW. zu~ 
sätze außer Kra ft setzte. ZUQ;leich erlane:te der Vere:ln 1. 

b 1e eil 
durch Eintrag ins Vereinsre~ister Rechtsfähi~keit. 0 g 1 

f lsf~e der frühere Regelkanon der neuen Normen~ebung zwei e 

, 

- 32 1 -

als Vorlage zugrunde lie~t. unterscheidet sich diese je
doch durch zahlreiche modifizi p. rte und neu aufgenommene 
Setzungen. So werden nun bspw. der Vereinsbez~ichnung das 
vermutete CrUndungsdatum (1~84) beigefügt, ?olitische Neu
tralität festgesetzt, dem Vorstand Aufnahme ~ Ablehnung 
von MitQ;liedschaftsanträgen überlassen, Rechte der Mit~lie
der formuliert, Ehrenmit~lied5chaft als Statusmöglichkeit 
verankert, eine Neufassung vorstandsbetreffender Bestlmmun
~en vor~enommen, die der Hauptversammlung ~eltendp.n Verfü
~ungen erweitert und zum Teil modifiziert, die Mö~lichkelt 
Potentieller Vereinsveranstaltungen erweitert und deren 
Init i ierung auch in Fest jahren ermöglicht, der Ausschluß 
eines Mitglipdes 8usn8hmslos dem Votum der Hauptversamm
lun~ anheimgestellt und dem Betroffenen Berufun~srecht ein
~eräumt, schließlich die Ver~insauflösun~ unkomplizi~rtp.r 
~ere.e1t 150) 

~ . Schon wenige Jahre nach Verabs~hiedung dieser 
Satzun 

~ einigte sich die Hauotversammlung auf eine Neufas -
sung (1956) und hob die Verbindlichkeit der bisher ~eltenden 
Besti lDlD 

un~p.n auf, nachdem man bereits 1955 zwei Satzun~s
ZUsätze 

genehmi~t und. dem Vorschla~ des Königs fol~end, be
sChlos sen hatte, "die bisherip;e Satzum~ des Vereins ein~r 
gründlichen Uberarbeitung (zu unterziehen), um s i e den ver
änderten Zeitverhältn i ssen anzupassen . 11 Die Aufgabe fiel 
einem tn-

u.Llfköpfi~en "Satzungsausschuß" zu, dem U.8. der vor
Sitzend e alte König und BUr~ermeister an~ehörten. Ent~p.~en 
den 1950 z ~ebilligten Regelun~en .l!:ri.ff nun eine Neufestset-
un~ der Zweckbestimmung Platz , di~ man fortan bekanntlich 

1n der T h Ärlde raditlonspflege .~e~eben sah . Weitere wesentlir. e 
h rungen betrafen die B!nnendifferp.nzierun~ . Galten bis-
er Vorst i i V and und Hauptversammlung als die beiden e nz gen 
ereins d d d organe, so traten diesen nun der Vorsitzen e un 
eSsen V t t 1 ertreter als weitere zur Seite, wobei era gensnn er 
n der p erson des jeweili~en Ahauser Stadtdlrektors vorge-
~eben war D 111 • as Amt des Stellvertreters sollte dem jewe -
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gen Vorsitzenden der SchUtzen~11de zufallen. Eine weitere 
Modifikation wird mit der pers onellen ~rwelterun~ des Vor
standes greifbar. Diesem gehörte nun auch der .1ewel11~e 

BUrgermeister der Stadt (sofern Vereinsmitgl i ed) sowie der 
amtierende König und sein Vor~änger an . Als neue Vorstands
charge erscheint die des "GeschäftsfUhrers", dessen Befug
nisse ihn als eigentlichen Verelnsleiter erweisen. 151 ) 
Schließlich erhöhte man die Zahl der Beisitzer von 6 au~ 
10. Die Vorstandswahl, nunmehr im 4- J ahresrhythmus durchzu
fUhren, sollte kUnftlg ".r;rundsätzllch erst dann statthaben, 
wenn Uber die vorhergegan~enen SchUtzenfes~ Rechnun~ ~elegt 
1st, die Unterlagen geprUft sind und dem Vorstand durch die 
Hauptversammlung Entlastung erteilt worden ist" (§ 9) . Der 
in der voraufgehenden Satzun~ Bn~esprochene Verlust de s 
Vorstandsamtes fand Bu,"h 1956 wiederum Erwähnun J1: . Es wurde 
nun jedoch katei;or i sch dem ,jenigen I Amtsenthebun~ I in Aus
sicht gest~llt, der "unentschuldi.2;t " eine VorstandssitzunQ; 
oder eine Veranstaltung, zu der eingeladen war , (§ 9) , in 
drei aufeinanderfol~enden Fällen versäumt. Modifiziert er
scheint ferner die Zuweisun~ der Jahresrechnun~sprUfung· 
War dies~ bisher Vorstandsaufgabe , sol lten fortan ~ewählte 
KassenprUfer entsprechend tätig werden . Schl i eßlich s e i auf 
einen neu aufgenommenen Zusatz hin ~ewie sen, nach dem der 
Vorstand "in Ausnahmefällen" das Recht besaß, Eintritts
~e ld und Mitgliedsbeiträge zu bestimmen (§ 10). Neben die
sen VerfUgun~en bestehen weitere Satzungsd iffe r enzen. So 
wurde 1956 das Mindestmit~liedsalter auf 21 Jahre heraufge
setzt , die Teilnahmepflicht der Mitglieder allgemein auf 
"Veranstaltungen" ausgp.weite t, Nlchtteilnahm~ de jure er-

" zuleichtert und allen Mitgliedern mit "trift i gen GrUndp.n 
begestanden und von einer "Befreiun~s - " bzw. StrafgebUh:l' 

gründet bzw . grundlos Fernbleibender abgesehen; darUber 
. . d 

hinaus hob man di~ bisherige Ein~renzung der Ehrenmit~l le -
schaft auf den Kreis der VereinsmitQ;lieder auf und stellte 

liehsie unbeschränkt besonderen Ve r einswohltäte rn als Mög 
keit in Aussicht. 
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Es dauerte ca . 11 Jahre , bis eine w~it~re Satzungsn~ufas
sung durch Hauotv~rsammlunqsb~schlul3 Rechtskraft erlanq;te, 
doch lassen sich ber eits fUr den zwisch~nliegenden Zeit
r aum vers chiedAne 5atzungseingriffp nachwe isen; 1957 knUpf
t~ man die Amtsinhabe des stellv. Vereinsvorsitzenden an 
die Bedin~ung der Ver~insmit~liedschaft , erwe iterte den 
Vorstand um die Vertreter des Vorsitzenden und des Kassie 
rers und f i xi erte au fgrund des umfan~r~ichen Vorstandsper
sonalstandes einen vom ersten und zweit~n Vorsitzenden so
Wie GeschäftsfUhrar zu bildenden "enp;eren Vorstand" " ( z )ur 
Unterzeichnung von Abmachungen , die den Verein verpflich
ten,,152) 6 

. 19 2 folv,te die Hauptversammlun~ den WUnschen des 
VOrstandes , ihm Offizierskorps und Kammerherren als Mit
glieder zuzuschla~en sowie den jeweils dienstRradältesten 
~ , 

fizier dem engeren Vorstand anstelle des zweiten Vorsit-
zenden beizugeben und ver fügte die er forde rliche Satzun~s
er H_ 

g~lZung bzw. -modifi kation. Schlie~lich fand 1964 ein 
wei terer Vorstandsvorschla~ die Zustimmun.~ der Hauptver 
sammlun~. Er zielt~ darauf ab , die satzungs immanente Ver
ordnung der Identifikation des zw~iten Vorsitzendp. n mit dem 
Jewe l1i~en Vorsitzenden dp.r Ahauser Schützengilde zu e lirni
nier"'n d d 

y un ie '.'Iahl des Stellvertreters derjeni.~en der 
Ubri. V . 

~en orstandsmit~l ieder anzu~leichen. 

Oas Z t us andekommen e ine r d.ritten Satzungsneuf::l ssung (1967) 
nach dAm zweiten Weltkrie~ findet s eine Ursache in eine r 
allltSD' i 
d 

~er ~htlichen Prüfung des Vere insre~iste rs , di'" erp,ab, 
aß -

b alle der Satzung des BSV von 1950 fol~end~n Änderun~en 

U
ZW

. ZUSä tze nicht wi e er ~orderli~h fixiert wordp.n war"'n; 
~~ . es wurden "WidersorUche und Mehrdeutifi{ke~ten" der 

gelte d 
R n en Bestimmune; konstatiert und "(l )m Interesse der 
eChtsklarheitll darum Rebeten, "die Satzung; zu ilberprüfen 

und den Willen des Vereins durch ~ebräuchli~he Bezp.i~hnun-
~en in Satzun. A d k b i und Eintragun~ klar zum us ruc zu r n-
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gen. n15 '3) Das daraufhin vom SchriftfUhrer überarbeitete 
Statut fand d!'? Zustimmun.q; von Vorstand und Hauptversamm

lung. Es waren im Vergleich zur 1956 auf~e Btellten Satzung 
beinahe ausschlie ßlich die Pare~raphen 7, 8 und 9, die, 
bzw. deren Teilausasgen, neu gefaBt wurden . Das zuvor als 
Vorstand apostrophierte Vereinsorgan erh1el t ,1etzt die Be
zeichnung "SchUtzenrat", während jener ledi~lich aus dem 
"Präsidenten", "Chef des Protokolls" und IIdlenstgradälte
sten Offizier" bestand, wobei die Änderung der Titel lIaus 

repräsentativen GrUnden" erfolR:te. Als drittes Vereinsor~8n 
trat die Hauptversammlung den belden vorstehenden zur Sei
te . Damit war nun der 19157 und 1962 b~handelte "enp;ere Vor
stand" in seiner char.R;enmäßi~en Zusammensetzung und mit sei
nen Beful!':nissen zum 8l1e ini~en Trä,ger der Beze i chnun e: "vor
stand" avanciert, wobei ihm eX?lizit auch die Funktion der 
Vertretung des Vereins nach außen e ignete . Vollends ~egen
standslos wurde die 1956 verordnete Et ikettierung des Ge
schäftsführers (nun Chef des Protokolls ) als "Vorstand im 
Sinne des Vereinsrechts" und fiel dahe r fort . Desg;leichen 

entfiel die bisher diesem Amt anhängende Verantwortung 
"ordnunQ; smäßlR;er KassenfUhrunp;" , di e nun dem Scha tzme ister 
zur Pflicht ~eriet. FUhrun~ der l au fenden Geschäfte, Or~a
nisation der Vereinsveranstaltun~en sowie Erstattung eines 
Geschäftsberichtes in der Hauptversammlung traten dap,egen 
erstmals als satzungsverfUgte Aufgaben de s Chefs des Proto
kolls in Er6che inun~. Der Passus, demzufol~e das Offiziers
korps fUr das " ,jedesmali&!:e SchUtzenfest" s e i tens des Vor
standes der Hauptversammlung vorzuschla~en ist, fand kpinen 
Sin~ang mehr in die modifizierte Satzung. Damit unterlag 
das Korps , mB~licherweis p. bereits seit seiner Integr~tlon 
in den Vorstand ( 1962) , fortan e indeutig der dem Ubri:~en 
Schützenrat gel tenden 'llahloraxis. 
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Die vo rerst le tzten satzunF,svo:;.rändernd~n Beschl'lsse datie-
ren aus dem Jahre 1973 und ~anden am 11 . 4 .1974 ~in~ang in 
das de~ Ve reinsrp. ~ister be i qe~eben~ St atut. Schon im Zu~e 
der Fusion der Bürger- und JunlS~~sellens~hUtzen (1370) war 
eine Modi fika tion der Ver=insbo:;.zei~hnunF. vereinbart worden 
:i!'? fortan als "BUr~er- und Jun1;'p;esellenschUtz~nverein ' 

haus 1534/1606 e . V. " ,go;re ifbar sein sollte. Darüber hinaus 
hatte mn t 'h i t n en s~ ~d~n , die untf'!r~ Crpnze des Mitp,liedsal-
ers von 21 au f 18 Jahre zu f i xi eren. Als unmittelbare Fol

~e des Zusammenschlusses trat"!n daneben z·,..ei weitere Neu
verordnun~en in Ersch~inun~ . ~s hand~lt s i r.h dabei um die 
Regelun~ der Beitra~sentrichtun~. diQ don Jun~gesQllen 
"frUhe t - ~ .. 

sens vom 13. Lebens.iahr an" aufge9:eben wird dip. Er-wei t . , 
erun,R5 d)es Bei s i t zerkreise s des S~hUtzenrats auf 17 Mit-

~lieder 4 d 
d

un schließlich die den S~hatzmeister b~treffen-
e Zute il i un~ e nes zweiten Stellvertreters . Weitere Er~än-

;un~en erfuhren die §§ 5 , 8a , 11 und 13. Dana~h besteht nun 
u

Ur besonders verdient~, v~reinsan~ehörp.nde AmtsinhAber dia 
" ,/j ~lichk p. it 
V 

. , im Falle ihrer Amtsau"''!ab'!'! . dur ch di e Hauot-
ersamml 

un~ mit dem ehemali R;'?n Amtstitel honoris causa 8 ·.'S-
I?;ezeichn t 
d 

e zu werden. Um dl~ potentielle Vakanz der Char~e 
"5 Pr " 

P
-. aSidenten auszuschlie ßen, entschlotl man si~h zu e iner 
r äzisie bl run~ des § .ga , dem zufolp:p. der j~wp. ili ~<:' Präsident 

1 S ZUr Wahl seines Nachfol~ers zu amt ieren verofl i r.htet 
st. Bin~edenk des Öff~ntlichkeitscha rakters von Vereins

Ur!tternehmun !:t'Ö! n wurde i m § 11 Abs. ';) dp.m Substantiv "Veran
S altun " z ~en das einschr änkende Attribut "~eschlossen" hin-
ugesetzt. S~hlie ß li r:h hielt es die Hauptversarnmlunp; f{l r 

anoltebracht. fUr die "lm einzelnen ~p.faßten (der Satzune: 
I?:eltenden) Änderun~sbeschlUsse" eine "3/4 Mehrheit" zu 
fordern. 
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Mitglieder 

Erst seit Beginn der 60er Jahre läßt sich die numerische 
Entwicklun~ des BSV kontinuierlich verfolgen; aus dem vor
aufgehenden Zeitraum lie~t lediglich eine von 1954/55 da
tierende Mitgliedsliste vor, die 206 Verelnsan.q;ehöri~e be

nennt. 1951 sind es dann 250 SchUtzen, die den Verein tra
gen. Das die z.Z. der Hauptversammlung ~eltenden Mit~liedS
stärken seit 196~ v~rzeichnende Säulendla~ramm (Diagramm 
Nr. ~, s. 329) verdeutlicht von 1964 bis 1968 einen fort
lauf~nden Anstle~ des Bestandes, der anschließend gerln~ 
abfällt , bedln~t durch die mit den Jun~~p.s~llen vollzo~ene 
Fusion (1970) jedoch sprunghaft stei~t. Au~h in den folgen
den Jahren be~egnet eine kontinuierliche Stel~erung, die 
erst 1975 durch eine merkliche Abnahme ~ebremst wird. Mit 
379 SchUtzen, d.h. einem Zuwachs von 34 Mitgliedern, avan
c iert die das Jahr 1976 bezeichnende Säule eindeuti~ zum 
Maximum des Diagramms , das mit Ausnahme der Jahre 1969, 

dS ' 
1975 und 1977 somit eine fortlaufende Erh~hun~ des Mitglie 

bestandes manlf~stiert. 

Mittels dreier jeweils durch rund zehnjährige Altersdiffe
renz charakterisierten SchUtzenauflistungen war es m~~llch l 
den Anteil der Mitglieder an differenzierten Berufskatego
rien ver.~leichend darzustellen und auf diese Weise zur Er
hellun~ der Vereins struktur der Nachkriegszeit beizutra~en 
(Diagramm Nr. 1 , S . 327) . Dabei p.rwies sir.h in allen drei 
Fällen di~ Sparte der selbständi~en Kaufleute und Freien 
Berufe, d.h. ~enz Ub~rwie~end des gewerbl ichen Mittelstan
des, als souv~r::lnes Maximum, dessen Dom.tnanz im aktu~llsten 

un
Diagramm jedoch durch den hohen Anteil an An~~stellten 
verkenn bar am stärksten relativip.rt ~rschelnt. Auch die 

s"nt -zeitlich vorauf~ehende Situation vergibt, wenn auch wP. ~ 
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B: '966 

ANTEIL DER MITGLIEDER AN DIFFERENZIERTEN BERUFSKATBGORIEN 

DiA~r8mm Nr. 1 

C: 1975 
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ALTBRSSTRUKTUR DER MITGLIEDER 

St and: 17.2.1975 Diagramm Nr. 2 

,I" 3~ 
4H"" 

-11.0'% 

1$ ,,t 

I;.-hre - JO JJ - .0 Itf - so SI - 60 61 - '10 
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VERR.i:LTHIS DES NITGLIEDEliSTANDES ZUr! HAUPrVEHSAt-iMLUNGS

BESUCH ( jO ) 

1964 1977 

Diagr amm Nr. 3 

F" ~ die Jahre 1963 und 1965 war der Hauptversammlungsbesucb 
1l1.Cht zu ermitteln 
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lieh wenige r eindrucksvoll, die zweite Position an die Ka
te~orie der Angestellten, der hior wie dort die der anteil
mäßi~ deutlich zurückstehenden Beamten fol~t . Um die Mitte 
der 50e r Jahre dominierte diesbezU~lich im Ce~ensatz da zu 
noch knapp die letztgenannte Sparte . Durchwe~ ~erlnge Werte 
zeigen die Kategorie der Arbeiter und Rentner sowie die im 
Diagramm C erstmals greifbaren Studenten. Es gilt fes tzu
halten, daß vom berufsbekannten Mitgliederzuwachs zwischen 
den ca . 10jähri~en Intervallen 1966 1n der ge~ebenen Rei
henfolge die Ka tegorie der An~estelltenf Selbständigen und 
Beamten profitierten, während sich der Anteil der Rentner 
und Arbeiter verringerte. 1975 verteilt si~h die Zuwachsra
te auf Angestellte, Rentner, Arbeiter und Beamte, die An
zahl der Selbständi~en i st hingegen deutlich gesunken. 

Ledi ~lich von 2~4 der 1975 registrierten 350 SchUtzen konn
te das un~efähre Lebensalter ermittelt .... erd~n, so daß die 
erui~rte Altersstruktur nur mit Einschränkun~ ~~lten kann. 
Ihrzufol~e st~ll p. n dio 41 _ ?Ojähri~en das Gros der Mit
glieder (73), ~efolll;t von den Altersstufen - 30 Jahren (4~), 
61 - 70 Jahre (40) , 31 - 40 Jahre (39), ,1 - 60 Jahre (31) 
und älter als 70 JAhr~ (9) (Dia~ramm Nr. 2 , S. ~28) . 

Als Vereinsmitgl i eder be~e ~n~n nur Männer, doch besteht 
nach Mitteilung des eh . d. P. kein ?rinzioip.lles HinderniS , 
au~h Frauen aufzunehmen. Kon f essionell un~ebunden ha t der 
vornehmlich von katholischen Sr.hUtzen fi!;etra~Ane Verein .je
doch die Feier eines katholischen Gottesdienstes für leben
de und verstorbene Vereinsan~ehöri~e dem Sr.hUtzenfest inte
griert. 

ins'" 
Anband der Befra~un~en wurde u.a. versucht , die dem Vere 

dabeitritt zUll;rundeliA~ende Motivation zu er~rUnden. Das 
bei erhaltene V1Also::hi~hti~e Ant .... ortmatp. ria l erlaubt e in

P 

sChwerpunktmäßige BUndelun~ der Aussa gen. Danar.h erfol~te 
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der B~itritt primär auf~rund ~ines Ges~lli~keits- od~r 
KommunikationsbedUrfnisses, durch den ~lnfluß nahestehp.nder 
Personen bz .... . aus "Familientraditionen" und - ode r ver
Schiedentlich aus e iner Beziehun.~ zur Tradition heraus. 

Rechte und Pflichten , StrRfen, Aufnahme 

U ber die Rec~te und Pflichten des einzelnen V~reinsmitglie -
des '!;eben die Satzun~en Auskun ft . Danach hat er das Re~ht, 
a llen Vereinsveranstaltungp.n be izu .... ohnen so .... ie Anträ~e an 
den Verein zu stellen, und die Pflicht, r egelmäßi g den Bei
trag abzufUhren und die "öffentlichen Veransta ltungen, zu 
denen der Verein einlädt", zu besuo::hen. Das Recht bz ..... die 
Pflicht der Teilnahme .... ird zuweilen als Exklusivbestimmun~ 
~re ifbar. So hören wir bsp ..... 1954, da ß ledi~l ich Vereins 
mit~lledern der Zugan~ zu den Festllchkeite~ Il;estattet sei;155) 
1963 Sollte der zweite Abend des SchUtzen festes allein den 
Mlt~lledern sowie ihren Angehörigen offenstehen. S!p.ht noch 
die 1950 vp.rabschledete Satzung bei Verletzung, der Te ilnah
meOflicht ausdrücklich eine St~afe vor,1 56) so schlä~t sich 
eine d erartige Anordnung in den soäteren Satzungs texten 
~icht mehr ni~der; unverändert bestehen bleibt die pauscha-

e Androhung d~s Vereinsausschlusses im Falle von Pfl i cht
verletzunIl; oder Rufsc:hädi~nl<;, der m.W . . 1edo~h bisher nicht 
r~alisiert Wurde. Als Satzungs zusatz be schloß man 1955 eine 
Weitere Strafbestimmun~ der2Ufol~e der Hauptve rs~mmlung un .~ , .... 

entschuldi~t Fernbleibende von der Mö~l ichke it d~r Amts
zu ..... A1s - un~ dur~h dort erfolgende Wahl Auszuschlie ßen sind. 
AUf 

~rund mäßi ger Beteili~n~ an den Vorstandss itzun~An .... ur
de 1 n einer Zus8mmenkun~t 1957 mit eine r satzun~simm8nenten 
Vertu~un~ gedroht , die f~r dreimalige s unents o:: huldi~tes 
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Versäumen ein~r derartl~en Sitzun~ d~m betroffenen Vor
standsmlt~lled Amtsenthebung 1n Aussicht stellt. 

Als mittelbare Sanktion ge~enUber weniger aktiven Mit~lie
dern und zugleich ~ädap'o~i~ches Mittel be~e~net die seit 
196~ bzw. 196? bekannte Ausgabe kostenloser Bier- und Bs
sensmark':m an Sch:jtzen. die durch Bet~111gun~ am SchUtz~n

"'est. , vornehmlich sein':'n UmzU&!:~n,odp.r durch BeBu~h der 
Hauptversammlun~ ihr Interesse am Verelnsleben bekunden. So 
erhielten z.B. 1966 die anwesenden Verelnsan~eh~rlgen bei 
der Hauptversammlunp.: ,j e vier , während der PAroleR.us~abe .1e 

5 , zum Antreten wiederum ,je 4 Bier- sowie zum Vo~p.lschleßen 
,je eine Essensmnrke .l:l;ratis verehrt. Eine s cherzh.;:r,ft ver
hän~t~ Strafe schlie81ich traf einen Hauotmann, dem man we
~en 'unerlaubtAn Entfernp.ns von der Truoo~' Ain Faß Bip.T 
abv",rlan~t~. 

Wenn nicht bp.i der Hauotversammlun~, so vollzo~ sich die 
Au~nahme neuer Mit~lieder im Verlauf der ?aroleaus~abe bZw· 
des Fr~hschoopens am ersten SchUtz~nfestta~, wobei die HtihP. 

des Eintrittsgeldes nicht dur?hwe~ 6atzun~s~~mäß erhoben 
wurde. 1954 hatten län~er als 2 Jahre am Ort ans~ssi~e sUr
~er, die die Mit~liedschaft zuvor hätten erw~rben kBnnen , 
den dopnelten Jahresbeitra~ (18 DM) zu entri~hten , während 
von Einwohnern , die ein Jahr vor dem SchUtzenfest zu~ezo~en 
waren, der einfache Jahresbeitra~ gefordert wurde . In den 
Fest jahren 1957 (12 DM) , 1967 (16 DM) und 1971 (16 DM) ent
sprach die Aufnahme~ebljhr nachweislich der Jahreszahlun12: 

der Mit~lieder . 

- 333 -

Aktivität, GruP?i~run~en 

Cemessen am Mitgliederstand ist es nur eine rer.ht beschr3nk
te Anzahl SchUtzen, der Aktivität attestiert werden kann. 
Als anschaullch~s Beispiel mag das beigebrachte, die Betei
~igun~ an der p'p.uotversammlun~ anzei~endp. Dia~ramm ~eltp.n. 
em~rol~e mit Ausnahme in den Jahren 1971 , 1974 und 1975 

weni~er als ein Dritte1 der SchUtzen dieser bedeutendsten 
Vereins 1 . versamm un~ beiwohnte. Des~leichen stellten aur.h 
mehrere Befra~te die man~elnde Aktivität heraus. 'Wenn der 
Verei n antritt, sind höchstens 50 bis 80 Mit~li~der ~reif-

bar' (1); 'es sind nur höchst~ns 50 % aktiv' (5)· ,~o % sind 
b i ' e m SchUtzenf'est nicht aktiv' (8); '150 Leute machen mit' 
(12), 'd V • er erein hat fas t ~OO Mit~lieder und davon sind 
etwas wenl~~r als die Hälfte aktiv, 100 Mit~lip.der habe i ch 
noch nicht ~esehp.n' (1ry). Des äfteren vermutete man dement
s~rechend viele passive Mit~lieder, wobei ein Interviewpart
ner die i Cl se m t der "haute-vol ee" id"!ntifizi~rt~ (12), eine 
1 e lchsetzun~, die mit Einschränkunv von fUhr~nder Stelle 
ndirekt bestätl~t wurde . Ein weiteres Mit~lip.d (11) ver-

Wies in diesem 2u· s"mmenh". n.-. 1 ~ ~ ~ au~ das unorooortiona e Ver-
htlltni . ~ von Festumzu~s- und Ballbetetligung. wona~h Iptzte-
~: weitaus höher li0.~e. Sine adäauate G~wichtung nahm i m 

r l~en au~h der S-hriftfUhr~r im Zu~e der Beantwortunp, ei
~es von der Volkskundlichen Kommission des LandschaftBver-
and •• W tf 157) Da es alen- Liope verschi ckten Fragebogens vor. 

8 VOr Rllem dieser Sachverhalt die VereinsfUhrung schmerz
l i ch b 
d

erUhren muß, liecrt auf der Hand, artikul iert si,;h 
och d t:o er Verein ~erade durch seine FestumzU~e in besonders 

sinnftllli 
1 

~er Weise nach außen. So bege~nen auf den Festein-
ad . 

Utlgen fOl.~erichtig immer wieder Bitten um rege Beteili-
~un~ , insbesondere an den UmzUgen zu der , wie vermerkt , 
mittel s kostenloser Bier- und/oder Essensmarken na~hdrUck-
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lieh animiert wird. 

Auf die Fr age nach exponiert aktiven, das Vereinsleben auf
r echterhaltene SchUtzen wurde seItens der Info rmanten deren 
Anzahl häufl~ auf unter 10 % der Vereins8n~eh~rl~en ange

setzt und zuweilen auf Vorstand und Offizierskorps, 1m Falle 
von Namensnennung auf Schri ftfUhrer, eh. d. P., Oberst und 
Schatzmeister hingewiesen (12, 14), Die Abstln~nz eines be
trächtlichen Mltgliederantel1s am Vereinsleben erhellt 
s i cherlich e in dem Ver einsbeitrltt auch von zwei Befra~ten 
(12, 13) angeführte s beruflich bestimmtes Motiv: ' Einige 
meinen , Mi t glieder aus ~eschäftl lchen GrUnden wp.rden zu 
müssen' (12) . Ein derartl~er, nrimär ~konomlsch be~rUndeter 
Vereinsbe itritt ma cht in der Tat eine ~enerell rege Teilha~ 
be am Vereinsleben wenig wahrsche inlich , s cheint demge~en
Uber aber al s e ine Ursache weithin pass i ven Verhaltens 
durchaus nAhelie~end , wenn man s i ch di~ bekundete kulturel~ 
le Bed~utun~ der SchUtzenor ganisation im Vereinsspektrum 
der Stadt s owie ihre Sozialstruktur ver~egenwärti~t . Ein 
j Unger e r SchUtze (5) glaubte, in der "Mentalität" das Mo
tiv manp;elnden Engagements zu erkennen . DiesbezUgliehe In~ 
struktive Hinweise lieferten zudem die Statements weiterer 
Befra ~ter (12, 3), die einen im Vergl e i ch zu Nachbarorten 
wie Vreden und Stadtlohn mang~lnden "BUrge rsinn" beklagten. 
Der debei herausgestellte und monierte, desintegrierende 
StandesdUnkel dUr f te sich in manchen Fällen ebenso aktiVi~ 
t ätahemmend auswirken. Wie oben bemerkt, wurde u.a. dem 
Off l z l erskoros besondere Aktivität besche inigt , ihm aber 

i enauch auf di e fas t durchweg be jahte Frage: 'Besteht e n 
ger er Kontakt bestimmter Mit~lieder innerhalb des Ver e inS 
oder nicht ' (Nr . 18) , oftmals info rmeller crupnencharakt:~e 
zugeschrieben (3, 9 , 15). Ma n verwies zudem darauf , daß ~ 
Off izier e , die s i ch als uniformierte Funktionstr*ger von 

einen 
den ~emeinen Mit~liedern eindrucksvoll unt erscheiden, 
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eigenen Stammtisch pflegen (3, 9) und eigene Unternehmun
gen realisieren (Offiziersabende: 15 , 14, 4) . Im Zuge der 
Beantwortung der gestellten Frage deuteten die interviewten 
SChUtzen darUber hinaus vor allem auf Kegelklubs, die als 
intormelle Gruppen somit offensichtlich auch im Rahmen des 
Vereins, d.h. insbesondere bei Gelegenheit der Feste, ihre 
SOZiale Konsistenz zeigen. Es ist durchaus nicht ungewöhn
lich, daß die KegelbrUder jemand aus ihren eigenen Reihen 
dazu animieren, die Königswürde anzustreben und dem Betrof
tenen dabei eine bestimmte Geldsumme zur Bestreitung der 
dem König entstehenden Kosten in Aussicht stellen. 

Die Von einern Mitglied (7) getroffene Feststellung, es könne 
im Verein jeder mitmachen, Klüngel gäbe es nicht, trifft 
zwar insofern zu, als der Verein als jedem offene Organisa
tion begegnet, darf jedoch nicht darOber hinwegtäuschen, 
daß SOzial differenziert wird, da während des Königsschie
Bens 
rium 

Zuweilen offensichtlich nicht zuletzt 
der Solvenz selektiert wird (5, 15) . 

Werbun g und Nachwuchs 

nach dem Krite-

Den Vorliegenden Quellen nach wurde die Wer-bung neuer Mit
glieder des öfteren ausdrUcklich gefordert. Bestrebt, künf
tig in Gestalt des Schützenfestes ein ftwirkliches Volka
test ft zu begehen sprach man sich 1950 dafür aus, im Zuge 
e1 • 

Der "Werbe aktion" Nachbarschafts- und Vereinsvorstlnde 
SOWie Betriebsräte zur Hauptversammlung einzuladen, um mit 
ihnen über ein gesamtstädt. Schützenfest zu beraten. Es 
dürfte sicher sein daß der Verein auf einen beträchtlichen 
Mi • 

tgliederzuwachs hoffte. Inwieweit dieser Aktion Erfolg 
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beschieden .... ar, 1st nicht bekannt, wir .... lssen .1edoch von 
einem Anstieg des Mltgllederstandes aUB dem fol~enden Fes t -

jahr. In einem 1957 an den Geschäftsführer gerichteten 
Schreiben postulierte der verelnsvorsltzende Stadtdlrektor 

ebenfalls eine Werbeaktlon und schlug vor, zu ermitteln, 
"wer Mitglied sein kann, es noch nicht 1st und es nach Mei
nung des Vorstandes werden soll." Mit dieser Aufforderung 
zur Selektion ergibt sich zweifellos ein gewisser Wider
spruch zu den beinahe stereotyp auftauchenden Volksfest
parolen. Der genannten Anregung des Vorsitzenden wurde 1m 
Ubrigen offenbar entsprochen. Im gleichen Jahr beschloß der 
Vorstand,einen 1n Aussicht gestellten, Uber Brauchtum und 
SchUtzenfeste handelnden Vortrag eines auswärtigen Referen
ten gleichzeitig als Werbeveranstaltung auszugeben. Mit 
Blick auf das 1959 zu feiernde Jubelfest wurde die Frage 
der Werbung im folgenden Jahr erneut auf~egriffen. Nach den 

beVorstellungen des Vorstands sollte nun anband von straßen 
zogenen Namenslisten geworben werden. Im Jubel .jahr selbst 
vereinbarten Vorstandsmitglieder und Offiziere, die stadt 

er' geographisch aufzuteilen und "die infrage kommenden BUr~ 
fUr den Verein zu gewinnen. An die gleiche Grupoe richtete 
sich 1969 die in einer SchUtzenratssitzung geäußerte Bitte 
um Teilhabe an der Mitgliedswerbung, während man post 
festum 1971 kUnftig eine intensivierte Werbetätigkeit ge
rade an den Festtagen forderte. Um einer BeitragserhBhun~ 
zu entgehen, wurde in der Hauptversammlung des folgenden 

- tar'" 
Jahres vorgeschlagen, eine "Mit~liederwerbeaktion" zu s " 
ten und wenn erforderlich, diesbezüglich einen "WettbeWerb 
einzurichten und in der d~s Jahres 1973 dem Schützenrat 

tllraufgegeben, die Bemühungen um neue Mitglieder zu vers 
ken. Darauf bezogen rief der Ch. d. P. die SchUtzenrats-

bere!mitglieder im gleichen Jahre auf, sich in ihren Wohn 
benehen entsprechend umzusehen und aktiv zu werden. Der e 

ge
falle 1973 verabschiedete, die Beitragszahlung der Jun( 

- 337 -

8ellen berührende Satzungszusatz wurde seitens seines Ini
tiators nicht zuletzt wegen vermuteter Werbewirksamkeit als 
adäquat empfohlen. Schließlich erfahren wir 1975 von einer 
Vereinbarung, der zufolge "nach M6glichkeit Mitglledslisten 
an alle ausgegeben werden (sollen), um eine gr6ßere Mlt
gliederwerbung durchfUhren zu k6nnen." Ober den unmittelba
ren Erfolg all dieser Werbe initiativen bzw. Appelle sind 
uns keine Angaben überliefert, doch kann ein Blick suf das 
beigebrachte Gr6ßenentwicklungsdiagramm ein wenig weiter 
helfen, da in ihm die Ergebnisse der WSrbetätigkeit fraglos 
eingegangen sind. Festzustellen ist, daß die den Jahren ei
ner intendierten bestimmten Werbestrategie (1966, 1973, 
1975) folgenden Bestandswerte allesamt z.T. beträchtlichen 
Zu~achs zeigen. 

Mit der Werbung zwangsläufig verbunden ist die Frage nach 
dem Vereinsnschwuchs, die auch den Interviewten gestellt 
~rde. Die weitaus meisten dabei erhaltenen Antworten be
zeichnen die Nachwuchssituation als problematisch, wobei 
man als Ursache vor allem ein heute bestehendes zu großes 
Freizeit_ und Unterhaltungsangebot anführte. Als weitere 
Motive WUrden die Fusion mit dem JunggesellenschUtzenverein, 
der bekanntlich den Nachwuchs bereitstellte, sowie die für 
die Jugendlichen durch den Mangel einer speziellen Aufgabe 
angenommenen Unattraktivität eines rein geselligen Vereins 
vermutet (1); ein jUngerer SchUtze . (5) erkannte in der Per
son dee Ch. d. P. ein potentielles Hindernis ("der starke 
Mann"j "was der bestimmt wird gemacht"), während ein ande-
<ee M • itglied (10) äußerte es träten vielleicht weniger dem 
B~ • 

als zuvor den Junggesellen bei da junge Schützen im 
BSV ' "nie so zum Tragen gekommen sind". An dieser Stelle sei 
nOch d arauf verwiesen, daß auf die Frage nach Differenzen 
Z~18chen Jung und Alt solche von einigen Befragten, wohl 
vOrwi d egend unter dem Aspekt des Integratlonsprozesses er 
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Junggesellen in den BSV nach der Fusion, als inzwischen 
beigelegt oder noch bestehend herausgestellt wurden. Eine 
M~gllchkelt, dem Verein Attraktivität zu schaffen und da
durch das Nachwuchsproblem zu IBsen, glaubte ein SchUtze 
(11) in der Intensivierung des Vereinslebens durch dip. In
stltutional1s1erung zwlschenzeltllcher Veranstaltungen ge
geben; ein anderer Informant (7) erhoffte sich durch die 
Verlegung der Feststätte Besserung; darüber hinaus wurde 
schließlich unspezifiziert ein gelegentliches Abschneiden 
"alter ZBpfe" als probates Mittel nahegelegt (15). 

Ehrenmitglieder 

In der 1950 verabschiedeten Satzung wird Ehrenmltgli~d
schaft de jure institutionalisiert und den jenigen Mltg1ie-

V reins 
dem in Aussicht gestellt, "die sich um das Wohl des e 
besonders verdient gemacht haben" (§ 5). Bis auf die 1956 

ablfixierte Ausweitung der EhrungsmBglichkeit auf Vereinsw 

täter schlechthin, blieb die betroffene Regelung bis bP-U
te 

in Kraft, erhielt allerdin~s, wie ange fUhrt , 1973 einen 
differenzierenden Zusatz. Die darin grundgelegte Be8ti~un( 

Mit
bedeutet de facta nichts Neues. Bereits 1952 wurde ein 

hS t -glied, das das Offizierskorps jahrzehntelang angeführt 
te, mit dem Titel eines "Ehrenoberst" ausgezeichnet. fUnf 
Jahre darauf der Beschluß gefaßt, einen aus KrankheitSgrÜO-
den ausscheidenden Hauptmann verdiensthalber "auf Lebens-

" Seide Ge'" zeit als zum Offizierscorps gehBrig zu ernennen • .r
ehrte sollten beim anstehenden SchUtzenfest den vorzug .rhalten, an den UmzUgen "im Wagen" teilzunehmen; zudem 
Bffnete man ihnen die Alternative, "Uniform oder zylinder 

K eV'slsmit schwarzem Anzug zu tragen." Im Verlauf der am 
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veranstsltung 1969 fand eine weitere entsprechende Ehrung 
statt. Dort wurde einem ehemaligen Landesminister, der län
gere Zeit in Ahaus ansässig gewesen war, 1954 die KBnlgs
wUrde errungen und einige Jahre das Amt des BUrgermeisters 
bekleidet hatte, die Ehrenmitgliedschaft "auf Lebenszeit" 
angetragen. Beim SchUtzenfest gleichen Jahres sollte er in 
der dem KBnigswagen folgenden Kutsche Platz finden. 

Anlaß, den voraufgehend angesprochenen Satzungs zusatz zu 
konZipieren, bildete die mit der Pensionierung des vormali
gen PräSidenten (1973) verknÜpfte Absicht des SchUtzenrats, 
den bisherigen Amtsinhaber zum "Ehrenpräsidenten" zu kUren. 
ZugleiCh kam man Überein, der Hauptversammlung die Ernen
nung dea ehemaligen Generals zum "Ehrengeneral" vorzuschla
gen. Beide Vorschläge fanden ungeteilt Zustimmung und soll
ten im Rahmen des SchUtzenfestes bei der Paroleausgabe rea
lisiert werden. Ober weitere, dementsprechende AU8zeichnun
~en geben die vorliegenden Quellen keine Auskunft. Wir wis
sen lediglich von verschiedenen, zum SchÜtzenfest Ublicher
Weise 1 ge adenen "Ehrengästen" wie Landrat, Oberkreisdirek-
tor und Ceistlichen beider Konfessionen. 

Beiträge und Finanzierung 

Eine der wesentlichsten Einnahmequellen des Vereins bilden 
die 1 f au enden Mitgliedsbeiträge, deren Festsetzung 1m Zuge 
der Vereinsneuformierung nach dem Kriege erneut zu entschei
~w Il!! 8r, Man beschloß einen monatlichen Beitrag von 0,75 
Dl1 t ' 

Beginn des Jahres 1950 zu erheben und kam 1955 Uberein, 
d1ese nk n rückwirkend ab 1.1.1955 auf 1 DM zu erhBhen. Die 

ehste, finanzieller Schwäche wegen geforderte Heraufset-
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zung (um 0,25 DM) fixierte die Hauptversammlung 1953, 50 

daß nunmehrän Jahresbeltrag von 15 DM zu zahlen war, der 
sich 1957 jedoch nachweislich auf 16 DM belief und nach 1975 
erfolgter Ablehnung im folgenden Jahr "(m)it Rücksicht auf 
die angespannte Finanzlage" auf 20 DM festgesetzt wurde. 

Besorgte bis 1968 ein eigens dafUr entlohnter Geldkassierer 
allein den Einzug der Mitgliedszahlungen, so richtete man 
mit Beginn des Jahres 1969 bargeldlosen Zahlungsverkehr 
mittels Lsstschriftverfahren ein, dem sich jedor-h bis zur 
Gegenwart offenbar ni~ht alle Mitglieder anschlossen. 1972 
bspw. informierte der Schatzmeister darUber, daß die Jung
gesellen diese M6glichkeit der Beitragsentrichtung bisher 
kaum in Ans~ruch genommen hätten und äußerte die Abs icht , 
die noch ausstehenden Beiträge von SChUtzenratsmitgliedern 
anhand von Listen einfordern zu lassen. 1973 schließlich 
wird moniert, daß noch bei 120 SchUtzen der Beitrag konven
tionell einzuziehen sei. 

Um eine Zahlungsermäßigung aufgrund ihres Alters kamen 1956 
ti-

3 SchUtzen nach, während aus 1962 von einem fUnfzigprOZen 

gen Beitragsnachlaß zu erfahren ist, der einem Mitglied 
"anläßlich der Uberschreitung des 70. Lebensjahres" konze
diert wird. Daß eine solche Regelung bislang Usus, jedoch 
nicht offiziell fixiert war und nunmehr beschlossen wurde, 

1964, verrät das Protokoll einer Vorstandssitzung des Jahres 
"daß Dementgegen votierte die Hauptversammlung 1976 dafUr, 

t werab sofort fUr Rentner keine Beitragsermäßi~un~ gewähr 
auch den soll." Im Verlauf der Befragung interessierte u. a • 

des Verhältnis der Interviewten zur momentanen Beitra~sh6he 
(16 ) hen und DM , die beinahe durchweg als an~eme ssen angese 

von keinem der Befragten als zu hoch empfunden wurde . 

Galt das Interesse an den Mitgliedsbeiträgen bi9lan~ 
Basis der Vereinsfinanzierung, so sollen nachfolgend 

der 
Ein-
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nahmen und Ausgaben des Vereins kurz beachtet werden. Dabei 
1st Vorauszuschicken, daß spezifizierte Kassenberichte erst 
seit 1963 vorliegen. Ihnen zufolge ergeben sich neben den 
lautenden Mitglledszahlungen mehr oder minder regelmäßige 
EinkUnfte, z.B. aus Zinsen, Überschüssen der Karnevalsver
anstaltungen, MletgebUhren fUr die vereinseigenen Kutschen 
und Spezifische SchUtzenfestelnnahmen (z.B. Eintritts-, 
Schuß_ und Standgelder, Er16se aus Fackel- und Essensver
kaUf, Wirtszuschuß u.a.m.) sowie einmalige oder seltenere 
Zu~endungen durch Spenden, Verkauf von KarnevalsmUtzen, 
SaalschmuckgebUhren, UniformkostenvorschUsse von Offizieren 
U.a.m. Ausgaben hingegen werden bspw. mit den Kosten tur 
Schützenfest, Nachrufe, Kränze, Beitragseinforderungen, 
Unito rmen, Ceschenken, Essenszubereitungen, Fahrten, Pokal-
sChießen, Orden, Filmen, Runden sowie in Form von ZuschUs
Sen und Spenden greifbar. Vom restlichen Bestand fUhrt der 
Verein beinahe kontinuierlich eine gr6ßere Summe an eine 
e igens eingerichtete, fUr anstehende Ankäufe vorgesehene 
RÜCklage ("Uniformrücklage") ab, die 1958 erstmals gefor
dert w urde. Nach einem 1975 getroffenen Entscheid des 
SChützenrates soll diese. 1976 4 562,73 DM betragene Re
serve. "(m)1t Rücksicht auf die zu erwartenden Jubelfeste 
'" jährlich um 1 000 DM aufgestockt werden". Der Verein 
besitzt überdies ein 1969 mit einer Einlege von 200 DM ge
stiftetes Sparbuch. 

Spenden 

Ober den Bereich pflichtmäBiger Zahlungen hinausgehend sei 
8chl1 eßlich Spenden und Spendern ein kurzes Wort gewidmet. 
Kostenl Ose Zuwendungen begegnen häuf ig in Gestalt von 
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Alkoholspenden, die sowohl dem Verein wie einzelnen Mit
gliedern gegeben wurden. S~hon oben WBr davon die Rede, daß 
engagierte SchUtzen offiziell Bler- und Essensmarken er
hielten, bisweilen spendete der Ver ein auch ein Faß Bier, 
wie hspw. bei Gelegenheit der Hauptversammlung 1971, 1976 
und 1977, zum Abschluß des Schleßtralnlngs 1976 oder den sm 
"Probemarschleren" teilnehmenden SchUtzen (1971). Gaben 
dieser Art erscheinen daneben des ~fteren euch als Spenden 
des jeweiligen Schützenkönigs . Neben Verein und König wer
den gelegentlich exponierte Spender greifbar (Bürgermeister 
1963, stellv. Präsident 1975) und versch iedene Schützen, 
die, zum Teil unter Vorbehalt, eine entsprechende Zuwendung 
ankUndigen. Nicht allein Alkohol t ritt als Genußmittelspen
de entgegen, 1969 erfahren wir, daß der König "auch in die
sem Jahr die fUr die Essensausgabe (während des Schützen
festes) erforderlichen Bröt chen stiften (wird)". Eine eben
solche Zusage dea Schützenkönigs i st uns darUber hinauS von 
1973 bekannt. Den Genußmittelspenden treten eigentliche 
Sachspenden zur Seite, wie sie bspw. in Gestalt eines vom 
BUrgermeister verehrten KBnigindiadems (1969) oder einer 
von der K6nigin gestifteten Schärpe (1969) begegnen. Zu 
dieser Kategorie der Schenkung zählt fe rner ein fUr einen 
einheimischen Missionsgeistlichen e rworbener Miststreuer, 
dessen Kauf auf Anregung und dank des Einsatzes des eh. d. 
P. durch Geldspenden vers chiedener SchUtzen zustande kam . 
Zum SchUtzenfest 1973 stif tete ein Vereinsmitglied die zur 

mit Essens8usgabe benBtigten Töpfe und L6ffel und gemeinsam 
. hr 

seinem Bruder der Schießgruppe 1977 ein Kle inkalibergewe ' 
während ein andere r SchUtze die dazugehör ige Munition zU 

stellen versprach. Als der Verein im Jahre 1974 Uber den 
Bau einer Kapile beriet,158) erklärte sich der damalige 
Oberst bereit, den fUr dieses Vorhaben n6tigen Zement 
kostenlos zur VerfUgung zu stellen . Schließlich erfahren 

~ir von der Versicherung 
( •• • ) eine neue Fahne zu 
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zweier SchUtzen, 
stiften" • 

"zum Jubelfest 

SChenkungen werden Uberdies in Form von Geldspenden greif
bar: so steuerte der Verein Mitte der 60er Jahre zum Neubau 
drer Stadtkirche 100 DM bei und erhielt selbst beim nächst
ol~enden J 

(4 
ungges ellenschUtzenfest eine gr ößer e Geldsumme 

00 DM) i 196 von e ner alten Dame gesti f tet. Weiterhin 1st aus 

t 
7 und 1968 bekannt, daß der Stadtdlrektor die Fahrtko

S en der a d W 
h 

n en estf. SChUtzentagen teilnehmenden BUrger-
8 C Utzen b h 
1 

ezusc ußte . In 1969 stellte ein SchUtze 2 000 DM 
a 8 Finen i z erungshllfe in Aussicht, wenn es gelänge eine 
generelle Vi' 
uni~ ere nsuniformierung zu erreichen. Für Offiziers-

ormen s chließlich sollte ein Betrag von 200 DM bestimmt 
sein, den Ah 
70 auser Geldinstitute den SchUtzen Anfang der 

di
er 

Jahre bereitstellten. Bemerkt sei daß der Verein auch 
r ekt um Z ' 

Seih uschUsse anging : 1950 bat man die Stadt um eine 
Ufe von 500 DM ~SchU ' um die Erringung der Königs~Urde den 

ne t~enbrUdern aller Volksschichten"erm6glichen zu kön
J n, ~ährend im Jubeljahr 1959 mit Berufung auf die den 
unggeselle Fahn n zum JUbiläum (1956) gegebene Schenkung einer 

e und mit Hi li nweis auf die Neuuniformierung des Offi-
erskorps ein wert gleicher Zuschuß erbeten wurde. 

Den bishe b 
8ngerU t r eachteten Spendenkategorien muß eine weitere 
stun ~ werden, die den Bereich unentgeltlicher Hilfelei-

~ abdeckt B . Rot . ezu~nehmend auf ein Schreiben des Deutschen 
en Kreu mit 1 zes rie t der Geschäf tsfUhrer 1965 alle Vereins-
g leder dazu auf "in Lebensnot be findliche Mitmenschen lIIit ei ' 

ner Blutspende zu helfen" . 

Des Bf'tere 
bar n werden organisatorische Hilfestellungen greif-

• Sie b l en estanden z.B. im kostenfreien zur VerfUgungstel-
eines Kö i geltl! n gs~agens fUr die Schützenfesttage, in unent-

chen, in der Regel von bezahlten Kräften wahrgenomme-
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nen, festvorbereitenden Tätigkeiten durch SchUtzenratsmit
glieder bzw. Kompanien sowie in kostenloser Firmenhilfe. 
Außerdem wurden Uber mehrere Jahre hin entstehende Druck
kosten nicht berechnet und RechnungsabzUge von einem ge
schäftlich beanspruchten Mitglied gewährt. Es sind nicht 
zuletzt Spenden bzw . ZuschUsse, die das Verhältnis zwischen 
BUrgerschUtzen- und JunggesellenschUtzenverein vor der fu

sion charakterisieren. Abgesehen davon, daß den Junggesel
len die Teilnahme am BUrgerschUtzenfest durch finanzielle 
Konzessionen sehr erleichtet wurde, wissen wir von namhaf 
ten ZuschUssen zur Kostendeckung ihrer SchUtzenfeste. 

Vorstand/SchUtzenrat 

Ober die Verwaltungs- und Leitungsinstitution des VereinS, 
den Vorstand (SchUtzenrat), wurde bereits im voraufgehenden 
Abschnitt "Statuten" ausführlich gehandelt, so daß auf die 
dort getrofffenen Feststellungen an dieser Stelle verzich
tet werden kann. Unsere Aufmerksamkeit soll hier zunächst 
strukturellen Sachverhalten gelten. 

Bezogen auf die Jahre der Vorstandswahl (1950, 1955, 1959, 
1966, 1970, 1971, 1975) ergibt sich eine durchschnittliChe 
Mitgliedsstärke von 19 Personen, wobei die satzungsgemäß 
zum Vorstand zählenden K6nige sowie das diesem seit 1962 
ebenfalls angeh6rende Offizierskorps ausgeschlossen sind. 
Die langjährige Dauer der Amts!nhabe einzelner Mitglieder 
erweist den geschäftsführenden Vorstand als sehr stabil. 
Gemäß der spezifischen, den Stadtdirektor automatisch z~ 
Vereinsvorsitzenden bestellenden Verordnung, besetzte der 

biS vormalige Verwaltungschef diese Position 20 Jahre lang 
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zu seinem Dlenstau88chelden 1973. Der gegenwärtige Chef des 
Protokolls (vorm. Geschäftsführer) bekleidet sein Amt seit 
18 Jahren und war bereits Jahre zuvor als stellv. Ceschätts
fUhrer aktiv. D1es8s gilt auch tUr den 1. SchriftfUhrer und 
Zugleich stellv. Chef des Protokolls, der nach langer Zeit 
atellv. SchrlfttUhrertätlgkelt nunmehr seit 11 Jahren als 
1. SChriftführer fungiert. Schließlich 1st der 1. Schatz
meister anzuführen, der sein Amt seit 15 Jahren ausübt. Da
mit besetzen durchweg städte Beamte (außer dem eh. d. P.) 
die klassischen Vorstandsposltlonen. Selbst mit Einschluß 
der Stellvertreter und auf der Grundlage des Zeitraums von 
1950 - 1977 begegnen die Beamten, ganz entgegen der Struk
tur des Gesamtvereins, als eindeutig dominierende Berufs
kategorie des hier einmal sog. engeren Vorstandes, der die 
der Freien Kaufleute/Selbständigen folgt. Erst an dritter 
SteUe erscheint abgeschlagen die Sparte der Angestellten. 
Arbeiter, Rentner oder Studenten werden in keinem Falle 
grei~bar. Ein v~llig anderes Bild ergibt eine Analyse der 
b0181t d zen en Vorstandsmitglieder. Danach behauptet sich mit 
abnehm d / en er Souveränität die Gruppe Freie Kaufleute Selb-
ständige bis 1971, wobei die Einbuße im letztgenannten Jahr 
Z.ei~ell08 der Fusion zuzuschreiben ist. Die vorerst letzte, 
1975 VOllzogene Beisitzerwahl änderte die Situation grund
legend. Ihr zUfolge rangierte die Kategorie der Angestell
ten Vor den gleich aufliegenden Beamten und Kaufleuten. Be
trachten wir schließlich die Berufsstruktur des Gesamtvor
standes159) auf der Basis der Wahljahre, 80 tritt bis zum 
Jahre 1970 eine deutliche Dominanz der Freien Kaufleute/ 
Selbstll An ndigen in Erscheinung, während die Beamten vor den 

gestellten unangefochten die zweite Position besetzen. 
AUa d en beiden letzten Wahlen resultierte hingegen eine 
Völlig t b g andere Verteilung: Alle drei genannten Spar an a-
eBnen anteilmäßig jetzt beinahe gleich stark, wobei gegen

Uber 1970, analog der Entwicklung des Gesamtvereins, eine 
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relativ geringe Abnahme des Anteils an Freien Kaufleuten/ 
Selbständigen bei ~lelchzeltger Zunahme an Beamten und er
heblichem Anstieg an Angestellten nachzuweisen 1st. Die Be
rufskategorle "Arbeiter" wurde 1m Vorstand bisher kaum re
präsentiert, wobei zu berücksichtigen 1st, daß auch der Ar
belterantel1 sm Ges8mtverein nur sehr gerln~ erscheint. Wir 
wissen lediglich, daß ein Arbeiter von 1950 - 1964 dem Vor
stand ununterbrochen als Beisitzer angeh6rte; möglicherwei
se erfUllte er in dieser Eigenschaft vornehmlich Alibifunk
tionen. Der Mangel an Arbeitern als Vorstandsmitglieder 

runwurde in zwei Fällen nachweislich als echtes Defizit eIDP 
den. So 1957, als in der Hauptversammlung der Vorschla g 
auftauchte, "zu gegebener Zeit" auch zwei Arbeiter tUr den 
Vorstand zu wählen; diese Anregung, Uber die man bei Gele
genheit der Neuwahl 1959 "diskutieren" wollte, fand offen
sichtlich keine Verwirklichung. Ein älteres befragtes Mit
glied (3) monierte desgleichen ein derartiges Defizit und 
verwies zugleich auf frühere Zeiten bei den Jun~~es ellen

schützen, in deren Vorstand durchweg auch eini~e Arbeiter 
Platz gefunden hätten. 

Bei einer Betrachtun~ des Vorstandspersonals fällt nicht 
n ihre nur auf, daß zahlreiche Namen immer wieder be~egne , 

Träger daher häufig wiedergewählt worden sind, sondern 
auch, daß manche bereits vor dem II. Weltkrie g als Vor
standsmitglieder aktiv waren. Dies gilt zunächst f Ur den 
bereits 1931 zum Vorsitzenden gewählten SchUtzen, der den 

A fan~ der Verein in dieser Position bis zu seinem Tode zu n 1ft -

50er Jahre leitete. Ebenso bekleidete der ehemali~e SchI' 
fUhrer wieder ein Vorstandsamt nach dem Krie ge : man Uber -
trug ihm 1956 die Schlüsselposition des Geschä fts führers, r 

eitere' aus der er ebenfalls erst durch Tod ausschied. Als w .rbereits vor dem Krie~ als Amtsinhaber aktiver SchUtze 
V rS it-scheint der ehem., aufgrund seiner Ei~enschaft als 0 
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zender der SchUtzengilde ernannte stellv. Vereinsvorsitzen
de, der die gleiche Charge auch nach Krie gsende wieder 
Ubernahm und Mitte der 50er Jahre abgelöst wurde. DarUber 
hinaus wissen wir von 3 BUrgerschUtzen, die als beisitzen
de Vorstandsmitglieder sowohl vor wie nach dem Krieg bege~
nen. Ein 1938 als Schießwart greifbarer Vereinsangehöriger. 
erscheint ebenfalls von 1958 bis 1970 als Beisitzer im Vor
stand des wiederbelebten Vereins. 

Im Gegensatz zu den gemeinen Vereinsmitgliedern, die in der 
Regel einmal jährlich in der Hauptversammlung zusammentref
ten, ist der Vorstand aufgrund seiner Verwaltungs- und Orga
nisationsfunktion gehalten, sich des ~fteren in Sitzungen, 
Zu denen per Rundschreiben oder in der Lokalpresse eingela
den Wird, zu versammeln. Diese finden in verschiedenen 
städt. Lokalen statt und wurden auch vor Integration des 
OffiZierSkorps in den Vorstand zumeist mit ihm bzw. mehre
ren seiner Angehörigen durchge führt. Im allgemeinen vom eh. 
d. P. geleitet , dienen sie dazu, alle den Verein berUhren
den· Angelegenheiten abzuklären, Veranstaltungen zu konzi
Pieren und vorzubereiten. Dieses betrifft neben der karne
valistischen "Prunksitzung" insbesondere das Schützenfest, 
dessen Or ganisation den SchUtzenratsmitgliedern etliche 
AUfgaben stellt (z.B. bezUglich der Musik, Pferde, Unifor
men, Einladungen Festbeiträge Schießpreise, Festabzeichen, d • • 
es Programmentwurts der Versicherung , Festwirtbestimmung, 

V • 
ogelherstellung, Wahl der Offiziere, des Zuschusses an den 

K~n1g u.v.a.m.). 

Deren BeWältigung wird neben einzelnen oder mehreren Mit
gliedern dieses Vereinsorgans bisweilen sog. "AusschUssen" 
bzw . "Kommissionen" aufgetragen. So begegnen außer dem be
reits erwähnten "Satzungsaus8chuß" spezielle Festgestal
tungSkommissionen ("Verfassungsau88chuß", "Ordenverleihungs
kOlUIDiSslon", "Verhandlungskommission", ein Uber ein Bauvor-
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haben beratender Ausschuß). die, soweit deren Personalbe
setzung bekannt ist, vornehmlich aus Vorstands- bzw. SchUt
zenratsangehörigen (vielfach Amtsinhaber) bestanden . 

Es kann nicht verwundern, daß Novationen und Anregungen 
häufig gerade auf diese engagierten Vereinsmitglieder zu
rJckgehen. Erinnert sei bspw. an die z.T. realisierten Vor
schläge des Ch. d. P., die Vorstandsangehörigen der Städt. 
Kapelle geschlossen als Ehrenmitglieder zu integrieren, 
Karnevalsmützen einzufUhren, Kompanieabende "zur Belebung 
des SchUtzenwesens" zu veranstalten und ein gemeinsames Es
sen aus der "Gulaschkanone" im Rahmen des Schützenfestes 
einzurichten. Der relativ enge Kontakt, in dem die Vor
stands- bzw. SchUtzenratsmitglieder durch die Teilnahme an 
zahlreichen spezifischen Sitzungen zueinander stehen, wird 
zuweilen festlich überhöht. Gemeint ist neben festvoraufge
hendem "Vogelaufhängen" und "Weinprobe" ein aus dem Jahre 
1964 nachweisbarer, vom Offizierskorps getragener "Kamerad-

ge
schaftsabend", zu dem auch der Ubrige Vorstand mit Damen . 
laden wurde. über diese spezifischen Unternehmungen hinauS 
erweisen weitere Indikatoren den Sonderstatus des VorstandS

die bzw. SchUtzenrats: Diesbezüglich ist insbesondere an 
exponierte Stellung beim Schützenfest zu denken, die z.B. 
innerhalb der Zugordnung (hinter dem Königswagen und vor 
den einfachen SchUtzen) durch die uniformierende Kleidung 

• d 
(schwarzer Anzug, Zylinder), durch Thronzugehörigkeit un 
Schießfolge zum Ausdruck kommt. 

oft fUh-Es wurde schon bemerkt, daß mit dem Amt des Geschä s h 
t die sie rers/Ch. d. P. eine Schlüsselposition greifbar is , 

aus den ihr statutarisch verbundenen Rechten ergibt. Die 
f rn eine Institutionalisierung dieser Chargen markiert inso e 

Ver
entscheidende Modifikation der folachtstruktur, als der 

ntative 
einsvorsitzende faktisch nunmehr lediglich repräse 
Funktionen wahrnimmt, die eigentliche Verwaltung und 
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Leitung jedoch vom eh. d. P. ausgeht. Es kommt hinzu, daß 
dieses Amt mit dem derzeitigen eh. d. P. ein nicht unum
strittenes Verelnsmitglled bekleidet, das offenbar FUhrungs
qualitäten besitzt, was nicht zuletzt dadurch evident wird, 
daß von ihm Orts- und Fraktlonsvorsitz der CDU 1m Stadtrat 
in Personalunion besetzt werden. Die Bedeutung dieser Vor
standscharge wird nicht zuletzt dadurch besonders sinnfäl
lig, daß sein Inhaber beim SchUtzenfest gemeinsam mit dem 
2. PräSidenten in einem Königswagen am Festzug teilnimmt, 
als einer der ersten SchUtzen dem Vogel zu Leibe r Uckt und 
dem Empfang des neuen Königspaares im Rathaus beiwohnt. 
Seit 1976 ergänzt mit dem "Schießwart" eine weitere Charge 
den bisherigen Kanon der Vorstandsämter, dessen Aufgabe mit 
der Betreuung des schießsportlichen Bereichs des Vereins 
genannt ist. 

Oft~ziere 

Eine speZielle Gruppe innerhalb des Vereins bildet das Of
~iZierskorps, das, wie wir oben sahen, von Satzungsmodifi
ationen nicht unberührt blieb und 1962 ·dem Vorstand inte

griert WUrde. Obgleich laut Statut alle 4 Jahre zu wählen 
bz~. zu bestätigen, fanden in der Praxis auch zwischenzeit
liche Eingriffe in Personalbestand und Chargenbesetzung 
statt. Von besonderem Interesse _ da sie die Rezeption mi
litärischer Gepflegenheiten manifestieren und diese z.T. 
aUCh eXPlizit als Wert begreifen _ dUrften die Mitteilungen 

~~enaer Vereinsmitglieder sein, aie auf die lebenslängli-
e Inhabe aes Offiziersstatus hinwiesen, womit eine dieses 

Ve~ein80tfiz1erstum signifikant Uberh~hende Ernsthaftigkeit 
aeutlich wird. Bis zur Fusion umfaßte das Offizierskorps 
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allem Anschein nach nur 15 aktive Mitgli eder, erreichte dann 
j edoch e ine Stärke von 20 Personen. Die Ermittlung der Be
rufs struktur auf der Basis aller mir seit 1950 bekannten Of
fiziere (lncluslve Ehren- und Reserveoffiziere) ergab ein 
Ubergewicht des gewerblichen Mittelstandes. Ihm folgen an
teilmäBlg die Angestellten, während Arbeiter und Beamte 
gleichaufllegend sm geringsten repräsentiert sind. Neben de~ 
Ubrigen Vorstand bzw . SchUtzenrat wird das OffizierskorpS 
als zweite, verelnsinterne Gruppierung herausragender Akti~1; 
tät greifbar, die in eigenen ZusammenkUnften wie auch gemein
sam mit jenem tiber Vereinsangelegenheiten berät sowie sich 
notwendiger organisatorischer Aufgaben annimmt . Dieses be
trifft vornehmlich Offiziere oder einzelne Ränge tangierende 

BeAnliegen wie bspw . Uniformfrage, Beschaffung von Pferden, 
f~rderung, Ernennung' von Reserveoffizieren u.a.m.; ferner 
stehen Veranstaltungen und Tätigkeiten i m Vordergrund, deren 
Gestaltung des besonderen Einsatzes von Offizieren bedarf. 
Hier ist zuvorderst das Schützenfest anzuf~hren, das durcn 
den Einsatz der Offiziere und ihrer Funktionen pseudomilitä-
risch ausgerichtet wird. Daneben erfüllten Offiziere z.B . 

J b1-
Aufgaben bei Beerdigung von Mitgliedern, im Rahmen der u 
läen und Schützenfeste anderer Vereine, am Volkstrauertag 
sowie bei Gelegenheit Westfälischer SchUtzentage und Grüner 
Abende. 160) Mehr noch als der SchUtzenrat erweist sich daS 
Offizierskorps durch eine Reihe gewichtiger I ndikatoren alS 

1 1 d-re ativ geschlossene Gruppe. Dazu zählen nicht nur d e ~ 
nder 

angesprochene Mitteilung führender Vereinsmltglieder, SO 

auch verschiedene mit den Schützenratsmitgli edern gemein5~ 
tin'" 

durchgeführte ZusammenkUnfte mehr oder minder großer Fes ~' 
Tllro 

tensität (Vogelaufhängen, Weinprobe), Privilegien (z . B. d-
zugehBrigkelt). spezifische Unternehmungen wie ein "Kamera b 

ti sc I 

schaftsabend" , ein inzwischen aufgelBster eigener stamm n ir 1/0 
Uniformappelle sowie eigene Sitzungen. Daneben wissen ~ 

iere • 
singulären Einladungen des Korps durch einzelne Offi z 
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NiCht zuletzt ist ein Beweis der bereits bekannte, 1962 er
gangene Hauptversammlungsbeschluß, demnach das Offiziers
korps als "korporativ ( ..• ) geschlossene Einheit" dem Vor
stand einzugliedern ist. Schli e ßlich wird die Gruppenzuge
h~ri~keit durch Uniformen sinnfällig, die wiederum anhand 
von Wappenemblem und rotgelbem Federbusch den Bezug zur 
Stadt dokumentieren. Es sei an dieser Stelle nachdrücklich 
daran e 1 r nnert, daß auf die oben zitierte Frage Nr. 18 hin 
häUfig d as Offizierskorps herausgestellt wurde. 

Als -kU o ve Chargen begegneten bislang General , Oberst, 
berstleutnant, Major, Adjutanten , Hauptleute, Fahnenoffi

z1ere, Feldwebel , Unteroffiziere und Kammerherren. Eine 
ran~äßig S ( e pezif1zierung ist des ~fteren für Adjutanten 
(Leutnant, Oberleutnant, Ri ttmeister), für Fahnenoffiziere 

O
Leutnant , Oberleutnant) und Thronkommandanten (Leutnant, 
berleut ) nant nachzuweisen. Den aktiven gesellen sich Re-

serveoffi i t z ere zur Sei te , die allem Anschein nach erst An-

M
ang der 60er Jahre eingeführt wurden und bisher als Oberst , 
ejor H t , auptmann , Leutnant und Fähnrich in Erscheinung tra-
en. Zu ihr b em Kreis zählen im übrigen bedeutende Amtsinha-

der Wi e der eh. d . P. (Major d. R.), Schriftführer (Oltnt. 

i
o R. ) und SChatzme i ster (Oltnt. d. R.). 1977 ernannte man 

Ib t dem d t ~m Schützenrat angehör enden Schießwart einen we1-
eren Amtsträger zum Reserveoffizier. Aktive und Reserve

offizi ~_ ere werden durch Ehrenoffizier e ergänzt , die uns in 
~stalt Von "Ehrengeneral" "Ehrenoberst" und "Ehrenhaupt-
mann" ' 

ent~egentreten Letztgenannte fanden bereits oben 
aUSfUhrli • 
d 

cher Beachtung- während ihnen der Ehrentitel in 
en 50e ' 

_ 
r Jahren zufi el datiert der des Ehrengenp.rals erst 

Us jUn ' 1 gster Zeit (1973); man verlieh ihn während der Paro-
eaUsgabe des Schützenfestes mittels einer Urkunde. 

Die der 
VOraUfgehenden Aufzählung entnehmbaren höchsten Rän

ge der Off lziere traten niemals vereint 1m jeweiligen Off1-
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zlerskorps auf. Bis in die frUhen GOer Jahre sind es Oberst 
und Major, anschließend General und Major, General und 
Oberstleutnant, General, Oberst und Major, Oberst und Major 
und endlich General, Oberst und Major, die die Creme des 
Korps bilden. Dabei fällt auf, daß die Besetzung dieser Pe
sltlonen bis zur Gegenwart nur sehr wenige , zum Teil die 
gleichen Mitglieder aufweist, hier also ein recht stabiler 
Personalbestand erscheint, dessen Berufsstruktur durch 3 
selbständige Kaufleute, 2 Beamte und einen Arbeiter be
stimmt wird und dem ein l ang jährig als 2. Vorsitzender 
fungierender SchUtze zugehBrt. Bekanntlich beschloß die 
Hauptversammlung 1962, den zweiten Vorsitzenden 1m "enge ren 
Vorstand" durch den j eweils "dienstrangältesten Offizier" 
abzulBsen, "(u)m eine engere Verbindung des Offizierkorps 
mit dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer zu erreichen 
••• ". In den Satzuneen der Jahre 1967 und 73/74 erscheint 
dieser gemeinsam mit dem Präsidenten und eh. d. P. als Vor
stand "im Sinne des Vereinsrechts ( § 26 BGB) ." Zu~leich 
steht er dem Offizierskorps vor, erscheint wie dil? Ubrig.en 

ranghBchsten Offiziere mit Adjutanten und KBnigsadjutanten 
beim SchUtzenfest beritten, führt jedoch nicht das Komman
do, das in der Regel dem Major gebührt. Von 1963 u. 69 ist 
bekannt, daß neben dem KBnigspaar auch der General e in 
Schilderhäuschen vor seinen Wohnun~seingang ~e stellt beka~, 
seines Alters wegen beim Fest 1969 im zweiten Köni~swagen 
mitfahren und 1967 im Rahmen des in AhaU8 stattfindenden 

A eineID West!. SchUtzentages den Festzug anfUhren sollte. n s 
. Ab-

70 ., 75. und 80 . Geburtstag nahm de r Verein durch eine 
ordnung und ein Präsent anteil und ernannte ihn 1973 zum 
"Ehrengeneral". Der in der militärischen Rangfolge nach-

3 zo
rUckende Oberst sollte einem Vorstandsbeschluß von 195 

itzun-fol ge gemeinsam mit dem Ma j or kUnf tig den Vorstandss 

gen beiwohnen, lud wie Oberstleutnant und Major zu Veran
staltungen ein, hielt "Generalproben" ab, partizipierte 
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beim Schützenfest mit dem Major am Empfang des neuen KB
nigspaares im Rathaus und fUhrte den Fackelzug an . 

Ein kurze s Wort sei abschließend den Funktionen der übri~en 
Offiziere gewidmet. Wie erwähnt, sind den fUhrenden Chargen 
jeweils Adjutanten zugeordnet, die deren Befehle zu über
mitteln oder fUr diese Besorgungen auszufflhren haben, wäh
rend die Königsadjutanten dem KBnigspaar zu Diensten stehen 
und sich der Ehrendamen annehmen. Die Hauptleute fUhren die 
Kompanien im Festzug an und sorgen fUr deren Ordnung. Ihnen 
stehen quasi in Adjutantenfunktion Feldwebel zur Seite, die 
1965 Offenbar erstmals und zunächst .fUr die Essenssusgsb~ 
eingesetzt wurden . Kammerh~rren bzw. Thronkommandanten kllm
mern sich um die finanziellen Belange des Throns, besorgen 
daher die ordnun~s~emäAe Erfassung der vom Thron ausgehen
den Bestellungen und l e isten Hilfestellung bei dessen Be
dienung. Wie schon die Beze i chnung verrät , nehmen sich die 
Fahn~no ffiziere der Vere ins fahne ~n und tragen sie beim 
SChUtzenfest im Umzu~ sowie bei Beerdigun~en und allen Ver
an8taltun~en, an denen der Verein r epräsentiert ist. Den 
Re serveOffizieren schließlich obliegt ein Einsatz bei ei
nem Ausfall aktiver Offiziere. 

~auPtversammlung 

Als 3. Verelnsorgan neben Vorstand und SchUtzenrat ist mit 
der Hauptversammlung die 1m Idealfall von allen Vereinsmit
gliedern getragene und faktisch vereinsrepr§sentierende Ent
scheidungSinstanz an~esprochen, deren bereits nahegebrach
te Funktionen auf eine prinzipielle Bestimmung des Vereins
lebens abZielen. Anhand von Rundschreiben, in denen kurz 
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mit der Tagesordnung bekanntgemacht wird, und aus der Lo
kalpresse erfahren die SchUtzen von de r bevorstehenden 
Hauptversammlung, die in der Regel e1nmal jährlich sm Mor
gen des Ostermontag stattfindet. Dienten dabei bis 1970 ei
nige wenige Innerstädtlsche Lokale unregelmäßi g wechselnd 
als Tagungsstätte, so traf man seit 1971 durchweg in der 
Ahauser Stadthalle zusammen. Die Bete ili~ungslntensität 
läßt sich erst seit 1966 fortlaufend darstellen. Das ent
sprechende Diagramm (Diagramm Nr. " S. 329) verdeutlicht, 
daß vorwiegend weniger als ein Drittel alle r Vereinsmit
glieder der fraglos wichtigsten Verelnsversammlung beiwohn
te, wobei es jedoch zu differenzieren gilt. Nach der Fusion 
nämlich 1st eine stärkere Anteilnahme zu bel egen. Ja, in 
diesen Zeitraum fallen al~ein drei Versammlungen, an denen 
mehr als 33 % der Schützen teilnahmen. Der Versammlungsab
lauf selbst liegt weitgehend f est: Eröffnung und BegrUßun~ 
der Anwesenden übernimmt der Präsident oder, f alls dieser 
verhindert ist, dessen Stellvertreter bzw. der eh. d . P., 
wobei letzterer nach dem mit einem kurzen Schweigen und in 

erstehender Haltung vollzogenen Gedenken der l e tztjährig v 
eSstorbenen Mitglieder mit der weiteren Abwicklung der Tag 

ordnung betraut wird. Der Schriftführer trägt na ChfOlgend 
Ceschäftsberi ~ht und Protokolle vor, der Schatzmeister den 

ErKa8senbericht. Anschließend erfahren die Teilnehmer daS 
gebnis der KassenprUfung. Im weiteren Verlauf stehen die 
Beratungsgegenstände, Wahlen, SchUtzenratsvorschläge , An
träge , kurz alle gerade anlie~enden Probleme und Fragen i~ 

. der 
Mittelpunkt des Interesses. Daß wie häuf i a zu be l egen, 

, n der 
amtierende König den Vereinsmitgliedern bei Ce1egenheit 

..urHauptversammlung ein bestimmtes Quantum Bier spendete, 
de bereits mitgeteilt. 

Mehrfach wird im Rahmen dieses Vereinsforums der Einsatz 
der Städt. Kapelle sichtbar, die wohl primär aus GrUnden 
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der Versammlungsattraktivität verpflichtet wurde. Wie seit 
1969 beinahe durchgehend nachzuweisen. endete die Zusammen
kunft mit dem "Ahauser Schützenlied". 

Anteilnahme bei Geburtstag, Hochzeit, Tod und anderen 
Ereignissen 

Im folgenden soll darUber informiert werden, wie der Verein 
aUf bestimmte Ereignisse im Leben seiner Mitglieder rea
giert, wobei neben der Anteilnahme an den regelmäßig wieder
kehrenden Geburtstagen insbesondere das Engagement im Blick 
aUf die Zäsuren menschlichen Lebens wie Hochzeit und Tod 
interessiert. Was das Vereinsverhalten bei Geburtstagen an
langt, ist festzustellen, daß lediglich exponierten Schüt
zen GlUckwUnsche ausgesprochen wurden. Davon zeugt nicht 
nu~ der SChon genannte Einsatz bei Gelegenheiten des 70., 
75 • und 80. Geburtstages des Generals, den man mit Abord-
nungen. Städt. Kapelle und Präsent aufsuchte, gleichermaßen mu . 

ssen hier die Altersjubiläen des GeschäftsfUhrers, Ehren-
Oberst, AltbUrgermeisters und Stadtdirektors genannt werden, 
die mittels eines Vereinspräsentes Beachtung erfuhren. Ein 
vom SChriftfUhrer 1963 erstelltes Konzept. demnach "lang
jährigen", zumindest schon mit einem "Verdienstorden" aus
~eZeichneten Mitgliedern zum 80., 85. und 90 . Geburtstag 
ein Präsent in Form einer Flasche Weinbrand mit einem 
~Uk d c WUnachschreiben des Vereins" zu dedizieren sei, fsn 
nicht die Billigung des Vorstandes. Das aus der Befragung 
Zu diesem Problembereich gewonnene Antwortmaterial läßt 
vermuten, daß bezüglich der Beachtung von Geburtstagen keine 
feste und obligate Verfahrensregelung besteht. 
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Die der Hochzeit voraufgehende Verlobung eines Mitgliedes 
wird 1m allgemeinen nicht zum Anlaß genommen, etwas zu un
ternehmen. Wir wissen lediglich von zwei Fällen, in denen 
der Verein mit einem Geschenk gratulierte, wobei jedoch zu 
beachten ist, daß es sich jeweils um die Verlobung des 
stellv. Vereinspräsidenten handelte. Desgleichen dUrf te 
auch anläßlich sog. Gr:1ner Hochzeiten im all~emelnen nichts 
Offizielles stattfinden. Dieses gilt nicht a prior! fUr 
Ehejubl1äen, wie Silberne und Goldene Hochzeiten. Eine Ab
ordnung überbrachte 1954 dementsprechend einem Vereinsange-
hBrigen GlückwUnsche zum "Diamantenen Ehejubiläum ll , während 
zur Silberhochzeit zweier SchUtzen 1961 jeweils eine Fla
sche Weinbrand verehrt wurde. Die gleiche Gabe sowie einen 
FrühstUckskorb erhielt bald darauf (1953) ein Mitglied zur 
Goldenen Hochzeit Uberreicht. Von einem Entwurf des Schrift~ 

Geführers zur Regelung der Vereinsaktivität bei derartigen 
legenheiten erfahren wir 1953. Danach sollte auf Silber
hochzeiten mit einem "G1Uckwunschschreiben" reagiert, zU 
Goldenen Hochzeiten hingegen !lein FrühstUckskorb im Wert~ 
von 35 DM - 40 DM mit einem GlUckwunschschreiben!l gegeben 
werden, letzteres jedoch nur unter der bereits der Wahrneh
mung h6herer Geburtstage geltenden Bedingung . Der Entwurf 
scheint partiell Verwirklichung gefunden zu haben, da der 

1 01-Vorstand im gleichen Jahr entschied, "Präsente nur be g 
J bel~ denen Hochzeiten der Mitglieder zu Uberreichen." Daß u 

pBsre Buch in der Folgezeit Geschenke erhielten, ist auS 
den Jahren 1954, 1970 und 1975 Uberliefert. 1972 fand daS 
1963 verordnete Verfahren vom SchUtzenrat Bestätigung, 
blieb also de jure Buch nach der Fusion in Kraft. Hinsicht
lich der JunggesellenschUtzen sprach man sich jedoch dafÜr 

hUtaus, "(b)ei Hochzeiten von aktiven Junggesellen des Sc 
zenrates ( .•• ) wie bisher (durch) eine Abordnun~ auS dem 
engeren Kreis (zu) gratulieren ( ..• ), wie es ( •.• ) bei den 
Jun~gesellen Ublich war. Dieses jedoch nur auf Einladung 

- 357 -

hin". Damit wird der potentielle Einsatz des Vereins anläß
lich GrUner Hochzeiten eindeutig wiederum allein exponier
ten Vereinsangehörigen erwie~en. Vier Jahre darauf befaßte 
Sich der SchUtzenrat erneut mit diesem Thema, konnte sich 
aber Uber das Procedere bei "Hochzeiten u. Verlobungen von 
SChUtzenratsmitgliedern ll nicht einigen. Es wurde die Insti
tutionalisierung einer "Ehrenordnung" angeregt und bis zu 
deren Realisierung vereinbart, "Hochzeiten u. Verlobungen 
nicht mehr wahrzunehmen ••• " Die Antworten der mit diesem 
PrOblem konfrontierten Interviewpartner differieren zum 
Teil merklich und dUrften den Mangel einer kontinuierlichen, 
allgemein bekannten und eindeutigen Verhaltenspraxis des 
Vereins indizieren (4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15). 

Im Gegensatz zu Geburtstag und Hochzeit erlan~en die Beer
digungen durch stabilere und umfangreichere Zuwendungen 
größere Bedeutung, wie auch das in der Hauptversammlung 
PraktiZierte Totengedenken und die dem SchUtzenfest inte
~r~erte HI. Messe fUr Lebende und Verstorbene totenkulti
SChes Engagement erweisen. Im Zuge der Neuformierung nach 
dem 11. Weltkrieg war auch die Art der Anteilnahme des Ver
eins am TOde eines Mitgliedes zu beraten. Daraus resultiert 
die Absicht (1949) verstorbenen SchUtzen mit Musik das 
1 • 
etzte Geleit zu geben, wobei die Vereinsfahne nicht fehlen 

SOllte. Wenige Jahre darauf (1953) entschied die Hauptver
sammlung, im Beerdigungsfalle fortan einen Kranz zu spenden 
und die Fahne mitzuführen den Abdruck eines Nachrufes in 
d • 
er Zeitung und den Einsatz von Musik jedoch dem Vorstand 

8nheimzustellen. Ober die Verpflichtung von Musikern zum 
Grabgeleit sollte einem 1957 gefaßten vor.standsbeschluß ge
mäß "von Fall zu Fall" entschieden werden, wobei deren Ver
d1enstausfall auf die Vereinsmitglieder umzule~en sei. Das 
gleiChe Thema behandelte eine spätere Hauptversammlung (1953) 
und erklärte die Inanspruchnahme von Musik in 3 Fällen fUr 
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adäouat: 1. Wenn der Verstorbene Ehrenmitglied der Städt. 
. 161 ) 

Kapelle 1st, 2. eine Sterbeverslcherun~ aufgrund seiner 
Mitgliedschaft zum BSV abgeschlossen ha t oder 3 . als ver
dientes Vereinsmltglled gilt. Entsprechend der 3. Mö~lich
kelt Ubernahm der Verein m.W. bisher bei zwei Be~räbnissen 

t Fahdie Muslkkosten. Durch eine von Uniformierten gestell e 
nenabordnung und mit Nachruf und Kranzspende bekundet man 
seit den 50er Jahren kontinuierlich Verbundenheit mit dem 
Tod. Darüber hinaus beteiligen sich der Chef des ProtOkollS 
bzw. ein Vertreter als Repräsentant des Vorstandes und j e 
nach beruflicher Abkömml i chkelt und persönlicher Bereit
schaft weitere Vereinsmitglieder am Grabgeleit. Allein die 
Offiziere treten dabei unmittelbar als Vereinszugehörip,e in 

Erscheinung . Die gemeinen Schützen unterscheiden sich in 
l nsich der Kleidung nicht von anderen Trauergästen und asse 

nach Auskunft eines Befragten (1~) im Trauerzug ' eher be i 
den Nachbarn oder in ihrem Kegelklub' antreffen. Nachbarn 
sind es im allgemeinen auch, die als Sargträ~er fungieren, 

1 i hen ge" lediglich verstorbene Offiziere werden von ihresg e c 
Rahtragen . Die im Leichenzug mitgeführte Fahne erfüllt im 

äsenmen des Begräbnisses zwei Funktionen: als Symbol repr 
tiert sie einerseits den Verein und dient andererseits da-

d d zu dePl durch daß sie über das offene Grab ge senkt wir, a , 
, ver" 

Bezug zwischen Totem und Verein sinnfälli~ Ausdruck ZU 
"ftereJl 

schaffe n. Daß diesbezüglicher Mit~liedereinsatz des 0 
ä i ge Bezu Klagen Anlaß bot, verraten verschiedene einschl g die 

merkungen wie bspw. die 1970 und 72 ~eäußerte Absicht, 
• H -~ Betelli~ung am Grab~eleit in der bevorstehenden aup 

of fen" 
sammlung zu besprechen. Besonderen Zuspruch erfuhren 1954 
sichtlich die Beisetzungen des ehemaligen Vorsitzenden 
und des bis 1974 tätigen Oberst. 

11 wird u. a . Mit der Einrichtuna der zitierten "Ehrenordnung • gs-
anl!e strebt, auch eine Regelung der "leidigen Beerdigun 
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frage" zu fixieren , die der SchUtzenrat bis zu deren Verab
Schiedung dem Ermessen des Chefs des Protokolls anheimstell
te und zugleich verfügte, "den Kranz durch einen Gärtner 
ZUr Leichenhalle bringen zu lassen." 

Zu d~n Veranstaltungen, die den Ahauser Schützenvereinen ge
meinsam gewidmet sind, zählen das Bür~ermeister-Pokal-Schie
Ben sowie der GrUne Abend. Daneben erfordert das 1976 im 
Rahmen eines "Stadt festes" erstmals vollzo,ll;ene Ausschießen 
des "Stadtkönigs" an dieser Stelle Beachtung. Eine zentrale 
Komponente der mehrtä~i~en, durch eine Vielzahl unterschied
liChster Aktivitäten charakterisierten städtischen Selbst
darstellung162) bildete die Er8ffnun~ einer innerstädti
schen Fußgän~erzone, deren Einrichtung zugleich den Anlaß 
des Stadtfestes bot. Als weiterer Höhepunkt kann zweifellos 
das genannte Schießen der Ahauser SchUtzenköni~e um die 
• . 163) _ 
.rstmals vergebene Würde eines Stadtkönigs gelten. Die 
Sem Tun war der Nachmitta~ des letzten Festta~es ~ewidmet, 
der lt. Pro~ramm um 13.00 Uhr mit einem "Einmarsch sämtli
cher Ahauser Schützenvereine in die fUnf Eingänge der Fuß
gän,ll;erzone mit Sternmarsch zum neuen Marktbrunnen" anheben 
SOllte. Da s anschließend in unmittelbarer Nähe stattfinden
de K8n1~sSchießen zo~ sich der Beschaffenheit des Holzvo
~els we~en bis in di~ Abendstunden hin und endete mit der 
vom BUr~ermeister vor~enommenen Proklam~tion des Stadtkö
nl~s. Pro~rammgemäß fol~te ein Festumzug aller Schützenver
eine mit Köni~en und St~dtkönig durch die fußgängerzone, 
diesem Wiederum als Ausklang ein ffSchützenball im Festzelt", 
bei deSsen Gele~enheit die Übergabe eines pokals an den 
"ersten Stadtköni~" erfol~en sollte. An der Seite der männ
liChen "Majestäten" wohnten dem Fest selbstverständlich 
aUch die .jeweiligen Königinnen bei, doch blieb m.W. die mit 
Ermittlung eines neuen K8ni~s Ublicherweise verbundene K8-
nl~innenwahl in diesem Falle aus. 
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Im Gegensatz zum Stadtfest findet das zu Anfan~ der 60er 
Jahre institutionalisierte und allen Ahauser S~hUtzenverel
nen zu~edachte Schießen um den Pokal des Bürgermeisters re
ge lmäßig statt. Neben dem Hsuptprels dieses 1m Herbst von 
der SchUtzenglIde ausgerichteten schleßsportlichp.n Wettbe
werbs, dem vom BUrgermeister gestifteten Wanderpokal, wer
den an die Ble~relchen vereinsrepräsentierenden Mannschs f -

ten weitere, von Presse und örtlichen Geldinstituten ausge
setzte Pokale sowie Gold-, S11ber- und Bronzemedaillen rUr 
herausragende Einzellelstun~en vergeben. Aus Abslchtserklö-
rungen der Jahre 1962 und 63 ergibt sich, daß der BUrger
schUtzenverein seine Wettbewerhsteilnehmer durch den Vor
stand nach dem Krit~rium vermuteter bzw. nach~ewiesener Ei~
nung zu rekrutieren suchte. 1966 fol~te die Hauptversamm
lung dessen Vorschlag, die Einrichtun~ einer "ständi~en 
Schießgruppe" zu beschließen, 4 Jahre darauf beschloß eine 
"außerordentliche Generalversammlung", der nächsten Haupt
versammlung die "GrUndung" einer derartigen Vereinigun~ als 
wünschenswert nahezulegen . Allem Anschein nach führte "je ",:, 
doch weder Beschluß noch Absicht zur Einrichtun~ einer daU
erhaften, festen Gruppe, es blieb wohl bei ein~r losen, 
temporären Vereinigun~ schießsportinteressierter Vereins
mitglieder. Um annehmbare Er~ebnisse erziel en zu k~nnen , 

wurde den SchUtzen die M~glichkeit zum Trainin~ ~eboten und 

zu diesem geladen. 1967 erwarb der Verein zu IJbungszwec~p.n 
ein ei~enes Gewehr, nachdem im Jahr zuvor ein Kau~ "aUS fi
nanziellen GrUnden" zurück~estellt worden war. Der zweite 
Vorsitzende hatte sich jedoch bereit erklärt, seine ei~ene 
Waffe zur Verfügung zu stellen. 

Die Anteilnahme an der s chießsoortlichen Sp.ite des VereinS 
ließ häuf ig sehr zu wUns~hen Ubrig . 1969 wurde bsPW. die 
Beteili~R in den "ver~anR;enen Jahren" als IIsehr mäßi~" 
qualifiziert und um entsprechenden Einsatz gebeten, doch 

- 361 -

äußerten lediglich 11 SchUtzen ihre Bereitschaft, trainie
ren zu wollen. In den Jahren 1971, 72 und 75 beklagte man 
einen zum Teil katastrophalen Einsatz, so daß z.B. 1975 nur 
mit MUhe die geforderte 12köpfige Mannschaft zu bilden war. 
Diese Offensichtliche Interessenlosigkeit zog Konsequenzen 
nBch sich. 1975 trat der auch als Schießwart fungierende 
SChriftführer, dem 1974 als erstem die Verdienstmedaille 
der SchUtzengilde "fUr besonderen Einsatz beim Bürgermei
ster-pokal-Schießen" verliehen worden war, vom erstgenann
ten Amt zurUck. Man wählte daraufhin zwei Schießwarte, wäh
rend einer aus gleichem Grund (Desinteresse d. Mitglieder) 
bereits 1976 wieder freiwillig ausschied. Der vom SchUtzen
rat angeregten Aufnahme seines Nachfolgers sowie des ver
bliebenen zweiten Schießwarts in den SchUtzenrat stimmte 
di. H t • aup versammlung 1976 einstimmig zu. Im folgenden Jahr 
sprach sich der SchUtzenrat dafür aus, den ersten Schieß
wart als Reserveoffizier und seinp.n Stellv. als Unteroffi-
Zier d Cf em fizierskorps einzugliedern. Über die Institutio-
nalisierung eines Schießwartes ist vor 1971 nichts zu er
fahre 1J n. "ir wissen lediglich, daß 1970 zwei Schützen, dar-
unter dem SChatzmeister, die Leitung des Trainings übertra
gen WUrde. 

Intol ge der 1969 erfolgten E1ngemeindun~ des Amtes WUllen 
in di . e Stadt Ahaus sowie der zum 1.1.75 wirksamen kommuna-
len Ne 1 ug iederung vergr~ßerte sich der Kreis der teilneh-
llIe d " n en Schützenvereine erheblich: Waren es 1962 fUnf, so 
kämPften ab 1969 sieben Vereine um den begehrten pokal. 
1975 und 76 hatte sich deren Anzahl bereits auf 12 bzw. 11 
erh~ht. Die vom BSV beim Pokal s chießen er"zielten Resultate 
s Ch""8nk 196 en merklich. 1966 konnte man "pokalsieger" werden. 

8 und 1973 den vierten 1969 und 1970 den dritten, 1971, 
1972 ' und 1975 den fUnften und 1974 lediglich den letzten 
Rang b " elegen. Daneben wurden des ~fteren Vereinsmitglieder 
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mit Medaillen bedacht. Eine deutliche Aufwärtsentwicklung 
setzte im Jahre 1976 ein. Bereits in der Hauptversammlung 
hatten 35 Schützen ihre Trainin~sbereitschart bekundet, 
wurden namentlich erfaBt und sollten zu den Ubun~sschieBen 
geladen werden. Von 43 angesprochenen SchUtzen erschienen 
tatsächlich 38 zum Trainin~ und erbrachten z.T. akzeptable 
Leistungen . Wie oben bemerkt, wurde ihnen - man wollte die 
Übung auch im Winter fortsetzen - bei Trainingssbschluß auf 
Vereinskosten ein Faß Bier spendiert und überdies verspro
chen, Munition und Scheiben gratis zu stellen. Dem unüber
sehbar stärkeren Engagement war s chon beim POkalschießen 
gleichen Jahres Erfolg beschieden. Man belegte unter 11 
teilnehmenden Vereinen den 2. Rang und konnte damit den po
kal der Ruhr-Nachrichten in Empfsng nehmen. Die der Haupt
versammlung 1977 vom ' Schießwart angezeigte erfreuliche Bi
lanz des vergangenen Jahres veranlaßte zwei Vereinsmitglie
der dazu, ein "Meisterschafts- KK.-Gewehr" zu spenden. 
5000 Schuß dazugeh~rige Munition stellte ein weiteres Mit
glied kostenlos zur Verfügun~. 

Auf eine stärkere Konsolidierung der Schieß~ruppe verweist 
der Inhalt einer Pressenotiz vom 19.5.1977. Darin wird ne
ben dem l?;ewi:5hnlichen "Uebungsschießen" ein Schießen um den 
"Tagessieger" erwähnt und zugleich au'" die anschließende 
Inszenierun~ eines "Mai~anges" aufmerksam ~emacht. Die Ent -
wickl.ung zur Bildung einer festen Gruppe zeigt ein weitArer 

Pressebericht vom Ende des bezeichneten Jahres, der Auf eine 
eigens durchgefUhrte"Jahresschlußbesprechun~" hinweist, in 
deren VerlaU.f u.a. erfolgreiche Schützen geehrt wurden. 
"Der Versammlung schloß si~h eine geselli~e Runde mit TanZ 
sn. "164) 

Zum Programm des 1967 1n 
zentages zählte auch ein 

bUt -Aheus durchgefUhrt~n West!. Sc 
"GrUner Abend", der den teilneh-
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menden Vereinen gewidmet war. Nach Entscheid der Vorstands
mehrheit sollte sich der BUrgerschUtzenvereln daren "ohne 
Damen" beteiligen. Zugleich wurde den Offizieren aufgegeben, 
uniformiert, dem Vorstand, "1m schwarzen Anzug mit Zylinder" 
aUfzutreten. Es scheint sicher, daß dieser Veranstaltungs
teil das Vorbild des 1m folgenden Jahr eingerichteten,je
weils 1m Herbst in der Stadthalle stattfindenden GrUßen 
Abends der Ahaueer Schützenvereine abgab , der laut Presse
bericht einer "Anregun~ aus dem Kreis der engeren Vorstände 
d . 
er Ahaueer Schützenvereine und des SchUtzenvereins Ammeln" 

zu verdanken ist und bezwecken soll, "die heimische Schüt
zenbruderschaft (zu vertiefen)" bzw. "das bisherige Freund
sChaftsverhältnis zueinander (zu) festigen und (zu) f ör
dern" 165) • Das 1968 erstmals durchgeführte Unternehmen, zu 
dem vom BUrgermeister eingeladen wird, sollte mit Damen, 
dekorierten Königspaaren, uniformierten Offizieren und un
ter Mitwirkung der Städt. Kapelle durchgeführt, durch ein 
Konzert eröffnet und mit Tanz und Unterhaltung fortgesetzt 
wer~en. Dem Programm wurde wohl seit 1970 die "Siegereh
l"Ung" des kurze Zeit zuvor abgehaltenen BUrgermeister-Pokal
SChießen integriert d.h. Pokale und Medaillen übergeben. 
De • 

r Abend, dem 1974 als "Ehrengäste" der Stadtdirektor und 
seine Frau beiwohnten, gilt allen Ahauser Schützenvereinen, 
ungeachtet ihrer Teilnahme am Pokslschießen,sls auch dem 
Wettbewerbsorgani8ator der SchUtzengilde. SchieBleistungen 
und Verdienste ihrer Mitglieder erfahren dort ebenfalls ma
:erielle Anerkennung. Der Abwicklung der Siegerehrung folgt 
er gesellige Veranataltungsteil 1974 von den Königspaaren 

Ut 1 • e nem Tanz eröffnet. 

E1n kurzes Wort sei der Einladungspraxis des BUrgerschUtzen
Vereins gewidmet. In einem Informetionsschreiben an die 
Mitglieder des SchUtzenrates unterrichtete der eh. d. P. 
über die allen S~hUtzenvereinsangehörigen und ihren Damen 
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geltende Einladung des Bürgermeisters zum Grünen Abend 1970• 

Auch 1976 sollte den SchUtzenrat8mlt~11edern eigens eine 
s chriftliche Einladung zugehen, während beabsichtigt wurde, 
"durch Ver8ffentlichung in der Zeitung alle Mitglieder zu 
diesem Abend (einzuladen)". Anders verfuhr man 1974 . Wie 
berichtet, hatte der SchUtzenrat den von der Hauptversamm
lung beschlossenen "SchUtzenbell" abgesetzt. Dieser Schritt 
wu~de allen Mitgliedern unter An~abe der GrUnde in einem 
Rundschreiben nahegebracht und zur Teilnahme sm GrUnen Abe~ 
aufgefordert. Mittels beigefügter Antwortkarte erhoffte man 
die genaue Tel1nehmerzahl ermitteln zu kBnnen. Demgegenüber 
war 1975 vorgesehen, die Einladung zum GrUnen Abend "durch 
die Tageszeitung 8 Tage vorher und am Ta~e des Festes auS
zusprechen. Diese Informationen bzw. Ladun~en enthalten 
auch Kleidungsempfehlungen, die den Offizieren Uniformie
rung und des ~fteren auch den übri~en Vereinsmitgliedern 
das Tragen eines "dunklen Anzugs" o.!:!.. nahele~en. Dem K6-
nigspaar ist aufgegeben , mit Kette und Diadem aufzutreten. 
Als Vereinssymbol dürften darüber hinaus die Fahnen deS 
Bürger-Junggesellenschützenvereins nicht fehlen. Gemeinsam 
mit den übrigen Vere ins fahnen im geschmUckten Saal aufge
richtet, tragen sie zu einem deko~ativen Veranstaltungsrah
men bei. Wie schon bezUglieh des Pokalschießens gab auch , s 
die Beteili~g des Bürger- und Jung~esellenschützenverein 
sm GrUnen Abend verschiedentlich zur Rüge Anlaß. So wird 
1972 die Anteilnahme "(i)n den letzten Jahren" als recht 
dürftig beklagt und wie 1975 zu zahlreichem Erscheinen auf
gefordert. Als beweiskräftiger Beleg mag des Resultat der . 
1974 vom eh. d. P. angestrengten Antwortkartenaktion gelten . 
Danach wurden von 350 verschickten Karten ledigl i ch 30 zu
rückgeschi ckt, von dessen Absendern wiederum nur wenige 
der Zusammenkunft tatsächlich beiwohnten. 
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Teilnahm e an externen Veranstaltungen 

Nicht all . e~n durch eine R~ihe ei~en~r Untern~hmunl2:en, Uber 
die noch zu sprechen sein wird, sondern aur.h durch Teilnah
me an Vorhaben anderer Veranstalter, verhilft der Verein zu 
einer w it . e eren Klärung seines kulturellen Profils und sei-
ner ideellen Ausrichtung. 
Hier i t s zunächst die Repräsentanz der Schützen bei einem 
in den 50er Jahren durch~efUhrten "Heimattag" anzuführen, 
über d i . en n chts Näheres mitgeteilt wird. Gleiches betrifft 
die Einweihung eines "neuen Ehrenmals" 1954, an der man 
sich eb f 1 ( en a ls beteili~te. In ungefähr die gleiche Zeit 
1955) fällt die AnkUndigung eines fußballspiels zwischen 

Vertret em des NWDR Köln und der Stadt Ahaus, die in einem 
Festz Ug zur Austragungsstätte ge fUhrt werden sollten. "Um 
diesem Zug ein festliches Gepräge zu geben", wurde der Ver
ein um Entsendung einer Fahnenabordnung gebeten , der in die
Sem Fall also lediglich die Erfüllung einer Dekorations
funkti on aufgegeben war. Wenige Jahre später (1958) stand 
die Stadt im Zeichen einer vornehmlich von Ver~inen gestal
teten "Jubibläumswoche". Der BSV erklärte sich bereit, dar
an in Form eines abendlichen "Sommerfestes" mitzuwirken, 
""obei ihm b ei Bestreitung der Musikkosten von 250,- DM das 
gesamto. Ei n ~ ntrittsgeld zufallen und seinen Mitgliedern mit 
amen freio_r Zutritt Ilt gewährt werden so e . 

Bei di esen, auch vom BSV mit~estalteten Veranstaltun~en , 
handelt e es sich vornehmlich um sin~uläre Ereignisse. Die-
ses ~llt nicht fUr den VolkstrauertaR, der dem Gedenken der 
Cefall ' b enen beider Weltkriege gewidmet ist und 1952 ins Le-

en gerUfen wurde. Die SchUtzen, deren Beteili~ng bis Ende 
der 60er Jahre beinahe durchweg nachzuweisen 1st, traten 
dabei mittels uniformierter Fahnendeputation und Kranzspende 
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in Erscheinung. Ob~lelch nicht Mitglied des Deutschen 
SchUtzenbundes, beschickte man tiberdi~s m~hrfach den West
fälischen Schützenta~ , der 1967 mit ca . 800 Teilnehmern in 
Ahaus selbst stattfand und prim~r von der Ahauser SchUtzen~ 
gilde getragen wurde. In der Hauptversammlunp, des vorauf
~ehenden Jahres hatte der zugleich als Vorsitzender der 
SchUtzen~11de fungierende stellv. Verelnspräsident d~n BSV 
erfolgreich um Unterstützung und Stellung einer Abordnung 
ersucht. Man bestimmte den General zum FUhrer des FestzUgeS, 

den Oberstleutnant zum Inhaber der Kommandogewalt und die 
Fahnenoffizlere zu Trägern des "Bundesbanners", das auch 
beim Schützenfest gleic hen Jahres zeitweilig mit,ose.fUhrt 

wurde. Die eigene Fahne unterstand der Obhut weiterer Uni
formträger. Ihnen gegenüber sollten sich die SchUtzenrats
mitglieder "im schwarzen Anzug mit Zylinder", gemeine SchUt ... 
zen "in Zivil mit Hut und Handstock" präsentieren. Wie 1961 

berichtet, wohnten 80 BUrgerschUtzen der festlichen Demon
stration bei und erhielten aus di~sem Grunde beim fol~enden 
SchUtzenfest je 5 Biermarken in Aussicht ~est9llt. Einp. 
"maglichst ~roße Abordnung" erhoffte man zum fo l genden 
SchUtzenta~ (an dem der Oberst mit seinen Adjutanten alS 
berittene Offiziere teilzuhaben beabsichtigten) ins sauer
ländische Plettenberg entsenden zu kannen, wo das bis dat

o 
Tst

in Ahaus verbliebene Bundesbanner zu Ubergeben war . Die 
sache, daß der Stadtdirektor die Fahrtkosten der in Begle!

tun~ der Städt. Kapelle reisenden Vereinsmitglieder begliCh, 
kann als Hinweis auf deren hier wohl primär der Kommune 
~eltenden Repräsentationsfunktion gedeutet werden. Es ist 
dies im Ubri~en nicht der einzl~e Fall einer derartigen 
Fahrtkostenerstattung. Gleichermaßen wurde in 1976 verfah-.. -
ren, als mit Hinweis auf den fUr 1977 erneut in Ahaus enD 
setzten SchUtzentag vom SchUtzenrst wiederum die Entsendun~ 
einer "stark~n Abordnun,q:" zum Ausrichtungsort gefordert 
wurde. Auch im RahmQn dieses Unternehmens kam die Städt . 
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Kapelle zum Einsatz. Ahauser Beteiligung erfuhr ebenso der 
1973 in MUn ster durchgeführte Westf. SchUtzentag, dem nach-
weislich zahlreiche Offiziere beiwohnten,während man 1969 
nicht teilgenommen hatte, nachdem die SchUtzengilde ent
Schieden hatte, "in diesem Jahre die Dienste des BUrger
schUtzen vereins nicht unnBtig in Anspruch zu nehmen" und 
seitens ih 
B 

res Vorsitzenden auch die Nichtmitgliedschaft des 
SV im D t S eu s ehen SchUtzenbund betont worden war. Daß die 
tadt Ahaus dem 1977 in ihren Mauern zum 2. Male stattge

.fundene G 
G 

n esehehen besonderes Gewicht beimaß - ca. 5.000 
äste bed euten eine ergiebige Einnahmequelle und ein an-

sehnliches Kontugent potentieller Werbeträger - kann aus 
einschlä i g gen Hinweisen von Stadtdirektor und BUr~ermeister 
geschlos 
k 

sen werden. Das mehrtägige Vorhaben wurde von Ver-
ehrsver i G 

d
en, ewerbeverein und Stadt zum Anlaß genommen, 

urch ein R e eihe differenzierter Veranstaltungen, die z.T. 
Schon sm V ortage stattfanden, ein dem vergangenen Stadtfest 
analoges Ereignis einzurichten. So erscheinen Unternehmun
~n und Veranstaltungskalender, die erstmals beim Stadtfest 

ErSCheinung traten und z.T. später au~h dem SchUtzenfest 
~d Jubiläum des Heimstvereins Akzente setzten ("City-Treff", 
tBUrgerabend", "Demons~ion alter Handwerkskunst", Trach
entänze, "Oldtimer-Tänze 11 des VFL Ahaus). Als Programmbe

standt i1 e e des eigentlichen SchUtzen tages begegneten neben 
verband i s nternen Sitzungen Vorhaben wie "Damenfahrt", "Lan-
deSkBni " geschießen", "Großer Festumzug ••• zum Schloß", 
"BannerUbergabe 1m Sehloßpark und großer Zapfenstreich", 

d
Grüner Abend" der SchUtzen in der Stadthalle u.a.m . Beson
ere Bea h c tung verdient die Inszenierung eines "StadtkB-

;1gSSChießens" im Rahmen dieses Ereignisses, das nach dem 
tadtfest damit zum 2. Male veranstaltet und von den KBni

gen der 19 SchUtzenvereine des Stadtgebietes ausgetragen 
WUrde um d " it , en 2. Stadtkönig bzw'. n Stadt-Kaiser zu erm -



- 368 -

teIn. Wie bei den SchUtz~nfe sten des BUrger- und Junggesel
l enschUtzenvereins rUckte man dem Holzvogel im Schloßpark 
zu Leibe, wobei der amtierende Stadtkönig das Schießen er
öffne t e , gefolgt vom BUr~ermeister, Stadtdirektor, Veran
staltungsorganisator und Le ite r e ines Bankinstituts, der, 
zugl e i ch stellv . Ve rkehrsvere insvorsitzender, "zum Kaiser
s chießen begrüßte und die Ver anstaltung leitete. Er lud 1m 
Namen der Volksbank die Kßniginnen aus dem gesamten Stadt
~ebiet e in zur Kaff eetafel in einem Zelt auf der Schloßwie
se, von wo aus die Damen das Schießen um die h öchste SchUt
zenwUrde der 19 Majestäten verf olgten." Nach Ermittlung deS 
neuen Stadtkönlgs "schritt (dies er) die Front der angetre
tenen Majestäten zusammen mit seiner Kaiserin ( ... ) ab, ehe 
das Paar in offener Kutsche im Festzug der 3000 SchUtzen 
aus ganz ~lestfalen mitfuhr." Es zählte darUber hinaus ZU 

den 800 Teilnehmern des GrUnen Abends, durch dessen off1z1-
ufelle s Programm ein Conferencier führte, bevor zum Tanz 8 

gespielt wurde. 

Einmalige oder seltene Verelnsveranstaltungen 

t enZu Vereinsunternehmun~en dieser Kategorie zählen "Schü z 
ball", "Damenausflug", "Sommer-" und "Kompaniefeste". 
" (Z)um Abschluß (der) diesjährigen Vereinsarbe it" rie f der 

deBSV 1961 fUr Mitglieder und JunggesellenschUtzen sowie 
r en An~ehörige e inen "großen SchUtzenball" ins Leben, der 
im Her bst des Jahres in der neu errichteten Stadthalle 

1 tzPlatz griff und mittels eines "Tonfilm(s) über unser e 
t es SchUtzenfest sowie (durch) eine Reihe bunter Dias " 
eröffne t werden sOllte. 166 ) Die weitere Programmgesta1-

AhStl" 
tung oblag eine r mUnsterschen Unterhaltungs gruppe und 
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ser "Tanzkapelle". Obgleich die Hauptversammlung 1974 f Ur 

die DurchfUhrung eines SchUtzenballs plädiert hatt e, sah 
~r SchUtzenrat 1n de r anstehenden Fußballweltmelsterschaft, 

SOmmerf erien und Termlnschwierigke lten ~ewlchtlge GrUnde , 
von dessen Durch f ührung Abstand zu nehmen. Er empfahl den 
Verelnsmltglledern stattdessen den Besuch des GrUnen Abends. 
Ein alle r di ngs ohne Damenbetel11gung intendier ter GrUne r 
Abend 1 g ng auch der m. W. einzigen reinen Damenveranstaltun~ 
voraus. Es handelte sich dabei um einen den Mltgllederf r au
en Zugedachten "Aus f lug" 1n die nähere Um/i!;ebun~ , den 62 
Teilnehme rlnnen unternahmen. 
Mehrfe h c s tand die Abhaltung eines "Sommerfestes" zur Bera -
tunR 

~ I s o e rstmals 1955 , als beschlossen wurde, ein derarti-
ges Vorhaben als Surrogatveransta ltung für das wegen eines 
Jubllä ums des Junggese llenschützenvereins ausfa llende Schüt-
~enfest des f olgenden Jahres zu verwirklichen. Ober ein als 

ommerfest bezeichnetes Unternehmen der BürgerschUtzen im 
Rahmen d J . er ubiläumswoche 1958 wurde bereits oben geschrie-
ben 1966 . wurde der vom Vorstand empfohlene Entscheid der 
Raupt versammlung befolgt, "in diesem Jahr erstmalig ver-
suchsweise e in Somme r f est mit Biwak und anschlie ßendem 
SChützenabend durchzuf ühren" wobei e ine "Gula schkanone" 
mit ' 

Erbsensuppe nicht f ehlen sollte . Die Organisation wurde 
~ie üblich dem Vorstand aufgegeben, der einen spezie llen, 
aus de 2 m . Vorsitzenden, Geschäfts f ührer, Schriftführer und 
Kassierer bestehenden Planungs- und Gestaltungs ausschuß ins 
Leben rief. Als Festtermin bestimmte man den 24.9. 1966 und 
inform.l t . er e die Mitgliede r mit einem Einladungsrundschrei
ben üb N er da s Programm. Danach war vorgesehen, am .frUhen 
aChmittag in der Stadt anzutreten und zum Stadtpark zu 

marSChieren, ~o e in St ernschießen stat t finden sollte, des
sen p 1 

re se 1n grav1~rten Medaillen aus Gold, Silber und 
Bronz b e estanden. Anschließend wurde Erbsensuppe aus~egeben, 
nach deren Verzehr um 18 .30 Uhr der RUckmarsch anzutreten 
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war und ein Dämmerschoppen mit Konzert das Fest beschließen 
sollte. Neben Vereinsmitgliedern konnten sich aur.h Jun~ge
seIlenschUtzen an diesem mBglicherweise von der BUrger
schUtzengilde Gronau167 ) Ub~rnommenen Biwak beteili~e:rJ.. nie 

Inszenierung eines Biwaks wurde auch 1n der Folgezeit ver
schiedentlich als Desiderat heraus~estellt, so 1969 bei Ge
legenheit einer SchUtzenratssitzung und 1m Jahr zuvor von 
der Hauptversammlung als SchUtzenfestersatz. 

Keine Kenntnis besitzen wir über den Erfolg eines Hauptver
sammlungsbeschlusses ~on 1976, der die Feier eines sommer
festes festlegte, dessen Organisation sich der SchUtzenrat 
"mit möglichst geringem Aufwand" annehmen Bollte. 

Als rezente Festveranstaltungen seltener Realisation begeg~ 
nen s chließlich sog. "Kompaniefeste" bzw. -"abende", deren 
Einrichtung erstmals 1968 vom Chef des Protokolls "zur Be~ 
lebung des Schützenwesens" vorgeschlagen wurden. Die Tat
sache, daß keine festen Zugehörip'keitsverhältnisse der Mit
glieder zu den damali~en beiden Kompanien bestanden, stand 
jedoch der Umsetzung des Vorschlags hindernd im Wege. Man 
vertagte, wie auch 1969, eine auf definitiven Entscheid ab~ 
hebende Themattsierung und bekundete 1973 die Absicht, den 
Mit~liederstand der einzelnen Kompanien namentlich zu fi
xieren und "{z)u späterer Zeit ( ... ) auch Kompanieabende 
ab(zu)halten." Ein derarti~er Abend fand erstmals im Nove~~ 
ber ~leichen Jahres statt und sah die 3. Kompanie, d.h . 
vorwiegend jun~e SchUtzen, als Veranstalter. '.>.1ie einem 
Pressebericht zu entnehmen ist, ~alt das mit 100,- DM vo~ 

10-
Verein bezuschußte Fest all denen,"die sich bei der para 
aus~abe zum letzten SchUtzenfest in die Liste eingetragen 
hatten" sowie allen SchUtzen "die die Schützenfesttage ~it , iS~ 

der Kompanie mit~efeiert haben." Das Programm sah ein Fre 
kegeln, die Darbietung von SchUtzenfestfilmen sowie eine 
Diskussion mit einem Vorstandsmitglied Uber den Ablauf deS 
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letzten S hU c tzenfestes vor. Für die Abhaltung der Kompanie-
abende zur Intensivierung des Vereinslebens votierte auch 
die Hauptv 
d

ersammlung des fol genden Jahres, dor.h erbrachte 
1eandi j e eweiligen Kompanieführer gerichtete Aufforde-

rllnR zur F t 1 
T 

es p anung kein Resultat, so daß die gewUnschten 
re ffen a bli ~ us eben. ~s war wiederum die 3. Kompanie die 

gemäß ih ' , 
Am 7 rer 1975 in der Hauptversammlung gegebenen Zusage, 

. 5. d.J. einen "Kameradschaftsabend" zu begehen, zu 
entspr<>ch d 
k 

- en er, wiederum finanziell geförderter Gesellig-
eit zusa " mmenfand. Ob sich die p,leicherorts getroffene, 
verbindliche" AnkUndigung eines Festabends der 1. Kompanie 

nach de S m chützenfest tatsächlich erfüllte, entzieht sich 
meiner Kenntnis. 

Karnevalsveranstaltung 

ZWisch d en er Vollendung der Ahauser Stadthalle (1961) und 
der Ei i k nr chtung einer regelmäßigen, auch der Ahauser Bev5l-
t erung Offenstehenden karnevalistischen Vereinsveranstal
kllng ("Große Gala-Prunksitzung") besteht offensichtlich ein 

aus al er Zusammenhang. Man besaß nun den Raum, "diesen 
Schönen B hö rauch, der schon mit zur Tradition des Vereins ge-

rt, Wieder aufleben zu lassen." Das Vorhaben, fast durch
\lieg im J anuar jeden Jahres inszeniert, wurde bisher vorwie-
gend auf i . 
h

e nen Samstag und 1976, nach fUnfmaliger Abwei-
C ung , erneut auf einen Sonnabend festgesetzt, dessen Inan-
s:pruchn hIn t a e der eh. d. P. als Ursache des guten Veranstal-
hungSbesuchs vermutete und daher fUr eine kUnftige Beibe-
a1tung dieses Tages als Festtermin plädierte. Er ist es 

aUCh d d ' er die Vereinsmitglieder an Hand gedruckter Einla-
ungs_ und Informationsrundschreiben zeitig auf die Veran-
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staltung hinweist, während die spätere, vor allem den Ksr
tenverkauf berücksichtigende AnkUndigung 1n der Lokalpresse 
wohl primär Nichtmitgliedern gilt. Die VerelnsdrucksBchen, 
also auch den Druck der numerlerten Tlschplatz/Elntrltts
karten zur Prunksitzung, besorgt die Ahauser Geschäftsstel
le einer Verlagsanstalt, die Buch die Ruhr-Nachrichten her
ausgibt. Als Geschäftsführer dieser lokalen Einrichtung 
fungiert der eh . d. P., der sich um den Kartenverkauf be
mUht und imstande 1st, über die Platzvergabe zu verfUgen. 
Die ihm verbliebenen Karten werden 8n der Abendkasse ange
boten. Gleichzeitig mit den Bl11ets erhalten die Teilnehmer 
gedruckte Programme, die seit 1963 vorliegen und zunächst 
nur schmale Faltblätter sind. Im Laufe der Jahre erfuhren 
sie aufwendigere Gestaltung . Als Schmuck der Titelseiten 
erscheint neben bildlichen Hinweisen auf die verpflichteten 
Karnevalsgesellschaften u.a. das Ahauser Stadtwappen. Der 
reinen Programmabfol~e des Hefts sind zumeist Liedtexte bei~ 
gefUgt, um den Besuchern die Beteiligung an angekUndigten 
Gesangsnummern zu ermöglichen. Jeweils ein Vorwort des 
Stadtdirektors enthalten die Programmschriften der Jahre 
1966 - 1972. Des des Jahres 1966 assoziiert die Einricht~g 

di die 
der Veranstaltung als Desiderat der Ahauser BUrger, e 
BUrgerschUtzen "( ... ) ale tragender Verein heimatlichen 

FoBrauchtums" realisieren sollten. Zuweilen illustrieren 
tos der letztjährigen Veranstaltung die Hefte (1966, 1967, 
1968, 1969). Danach trugen die Anwesenden, gem. eines 
gleichlautenden Vermerks auf mehreren Mitglledereinladungen 
des eh. d. P., "(f)estliche Kleidung", d.h. die Herren tr8~ 
ten 1m Abendanzug, die Damen in festlicher Garderobe auf. 
Fastnachtliche KostUmierung ist außer bei den Akteuren, , 65 
nicht zu ermitteln, dagegen läßt sich BUS den Jahren 19 
und 1968 Offiziersuniformierung na chweisen. Einer Anregung 

ge
des Ch. d. P. fol~end, erwarb man 1969 40 z.T. wappen ~~ 

stUc. 
schmUckte Narrenkappen ("Schif f chen"), die, zu einem 
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Preis Von 20, - DM vertrieben, vor allem von SchUtzenrats
mit~liedern erworben wurden. Daß aus diesem Bestand Ruch in 
den folgenden Jahren noch Exemplare veräußert werden konn
ten, beweist ein allgemeines Desinte resse an ein~r solchen 
KOPfbedeckung . Nicht une rwähnt sei, daß der bekanntlich m'it 
lebenslanger Ehrenmitgliedschaft au~gezeichnete "Stastsmi
ni ster a.D." im Rahmen der Karnevalssitzung 1969 zugleich 
di e "K arnevalsmUtze des BUrgerschUtzenvereins" verehrt er-
hielt. Ferner SOllten auf Wunsch des SchUtzenrates zur Ver
anstaltung gleichen Jahres alle Offiziere uniformiert und 
mit genanntem Fastnachtsrequisit erscheinen. 

Uber die Resonanz, die dieses Vere insunternehmen fand, gibt 
di . 

e Verkaufsmenge an Eintrittskarten Auskunft, die von 1964 
an fast durchweg in einer StUckzahl von 500 Exemplaren ge
drUCkt Wurden. Danach beteiligten sich 1967 444, 1968 460, 
1 • 
4970 414, 1971 416, 1972 469, 1973 405 und 1974 ca. 

00 Personen an der Prunksitzung des Vereins. Der Presse zu
fol~e war 1975 "die ~roßartig dekorierte Stadthalle C ••. ) 

ni~ht ganz so besetzt wie in den vergangenen Jahren", wäh
rend d~r Ch. d. P. der Veranstaltung 1976 "reg~n Besuch" 
:ttestierte , im f olgenden Jahr den SchUtzen hin~egen wegen 
s ChlepP~nder Kartennachfrage" die ursprUnglich nicht in

tendi~rte Einladung dennoch zusandte und "Corps~eist" be
SchWor. 

Uber den Kreis de r Mitglieder und interessierten Ahauser 
MitbUrger hinaus wissen wir von "Ehrengästen", politischer 
Prominenz wie bspw. Landrat, Oberkreis'dlrektor oder dem 
SChon mehrfach zitierten Stastsminister a.D., die ebenso 
wie BUrgerm~ister und Stadtdirektor im Verlauf der Sitzun
gen mit Orden ausgezeichnet wurden. Ordensverleihungen bzw. 
"Ehrungen" bilden eine feste Komponente des Veranstaltungs
programms . Zunächst von der unterhaltenden Karnevalsgesell
Schaft Vorgenommen, vergab der Verein seit 1965 ebenfalls 
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solche Auszeichnungen und beschloß 1967 durch den Vorstand, 
fortan einen eigenen "Karnevalshausorden des BtirgerschUtzen-
vere ins" auszugeben. So wurden 1969 z.B. 20 stadtfarbene 
und gravierte Orden BUS KInster, 1972 12 Exemplare mit 
Stadtwappen und Gravur von einem ortsansässigen und ver
e inssngehörenden Geschäftsmann bezogen . Neben den genannten 
Ehrengästen zählten offensichtlich vor allem exponierte 
Mitglieder der Karnevalsgesellschaft und des Vereins sowie 
Akteure zu den Ausgezeichneten. Die Finanzierung der Veran
staltung wird vornehmlich aus dem Erlös des VerkaufS an 
Karten bestritten, deren Preis bis 1969 zwischen Mitglie
dern und Nichtmitgliedern differierte. Erstgenannte hatten 
1962 2,- DM, 1963 - 1966 3,- DM und 1967 - 1969 4,- DM/ 
Person zu entrichten. Im gleichen Zeitraum steigerte sich 
der Eintritt tUr Nichtmitglieder von zunächst 3,- DM (1962 ) 
auf 6,- DM (1967-1969). Ab 1970 setzte man einen allgemein 
geltenden Preis (5,- DM) fest, der jedoch für die folgen
den Sitzungen merklich erhBht wurde (1971 6,- DM, 1972 und 
1973 7,- DM). Mit allgemeiner Kostenstelgerung motiviert, 
forderte man 1974 gar 9,- DM, reduzierte 1m folgenden Jahr 

dl auch dann allerdings auf 8,- DM/Person, eine Forderung, e t 

fUr 1977 galt. Dem KartenerlBs als Finanzlerungsbes!8 tr
it ."".

ein erheblicher Gewinn aUB der Anzeigenwerbung der ?regT 
hefte zur Seite. Daneben entstehen z.B. mehr oder minder f 
regelmäßige EinkUnfte durch ZUBchuß des Festwlrtes, Verk

8U 

. 0 genieß' von Luftschlangen sowie durch Zuwendungen anderer r 
deko-tionen aufgrund ihrer Inanspruchnahme der Stadthallen 

ration. Ausgaben ergeben sich durch die Honorare der enga
gierten Karnevalsgesellschaft, der Städte Kapelle, ver
schiedener Gruppierungen (Gesangverein und _gruppen) und ... 

stl0nS 
Einzelakteure, aus Druck-, Dlenstleutungs- und Dekor 
kosten und durch den Erwerb von Orden, Filmen usw. 
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Um die Organisation des Abends bemühen sich der Schützen
rat und hier insbesondere wohl der eh . d. P., Schriftführer 
und SChatzmeister. 1964 rief der Vorstand zur "weiteren 
Ausgestaltung des Programms" der nächstjährigen Karnevals
sitzung eigens eine "Kommission" ins Leben, die vom 1 . und 
2. VorSitzenden, Geschäftsführer und Major gebildet wurde. 
Von direkter Einflußnahme des Schützenrats au f den Inhalt 
der Beiträge des Programms, über das sich zuvor mit der Kar
nevalsgesellschaft abgesprochen wird, erfahren wir 1968. 
Danach wurden "Nachtwächter" (s.u.) und Gesellschaft ver
PfliChtet, sich "in keiner Weise" über ein neues Mahnmal, 
eine eigenWillige Metallplastik, die ihrer formalen Ausfüh
rung wegen vielfachem Spott ausgesetzt war, auszulassen, da 
"die Angelegenheit zu ernst (sei), als daß man hierüber ab
fällige Bemerkungen in einer Karnevalsveranstaltung macht." 

Die durch Büttenreden, karnevalistische Gesangs- und Text
Vorträge, TanzvorfUhrungen u.ä. bestimme Festgestaltung 
~rde seit 1963 einer auswärtigen Karnevalsgesellschaft 
Übertragen, wobei vor allem die "Witten Müse" aus MUnster 
favoriSiert WUrden. Seit 1970 engagierte man überdies "Prin
zenpaar und Gefolge" des eingemeindeten Nachbarortes WUllen , 
deren Karnevalsgesellschaft 1976 _ eine auswärtige KG konn
te aUS TermingrUnden nicht verpfliChtet werden - und 1977 
Vorrangig das Programm b~stritt. Auswärtige Einzelakteure 
SOwie Musik- und Tanzgruppen kamen ebenfalls zum Einsatz . 
NaCh Ablauf der Darbietungen prägen Tanz und gesellige Un
terhaltun~ den weiteren Abend. Da die ·Programme strukturp.ll 
und inhaltlich nicht wesentlich differieren, mag an dieser 
Stelle das des Jahres 1968 als Paradigma gelten : 

1. Musik zum Aufwärmen 
2. Begrüßung durch den Präsidenten des Bürger

schützenvereins, Stadtdirektor Petersen 

3. Einzug des Elferrates 
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4. ErHffnung durch den Präsidenten der 
kp; "witte mUse" 

5 . Lied: Ein flotter Geist 0 •• ?? 

6. Ballett 
7. Schunkellled: Westfalenland 
8. BUttrede: Der MUß1~gänger 
9. Parodie und Gesang: Die Gitarros 

10. Schunkell1eder 
Potpourri: Fröhliche Rhelnrelse 

11. BUttrede: Der Gammler 
12. Ehrungen 
13. Ballett 

Großer Gardetanz 
14. Karnevalsmarsch: Dann gehts TatU tata 
15. BUttrede 
16. Karnevalsmarsch: Und dann ziehen wir '0' 

17. BUttrede 
Die Kappesköppe 
Blmsteln und der leidige Wachtmeister 

18. Parodie und Gesang: Die Gltarros 
19. BUttrede: Der Gelegenheitsarbeiter 
20 . Ballett 

Französischer Can-Can 
21. Schunkellled: Einmal um die Erde 
22. Finale und Ausmarsch 
23. Tanz bis in den frühen Morgen 

Ein Vergleich der seit 1963 greifbaren Konzeptionen ergibt, 
daß trotz mehrfacher Bestrebungen, Einheimische oder gar 
Vereinsmitglieder als Akteure kaum in Erscheinung treten 

h"e1"'" und allem Anschein nach auch lokale Ereignisse und Sac 
halte verhältnismäßig wenig aufgegriffen wurden. Von 191

6 

und 1977 wissen wir allerdin~s von entsprechenden Be1trdgeß 
.. , iJ1'" 

eines erstmals auftretenden, aus einer benachbarten Kle 
I kaleß 

gemeinde stammenden "Conferenc1ers", der eine "von 0 
Pointen gespickte Büttenrede" hielt und 1977 als "Loks1-
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Matador" "lnnerstädtische Verhältnisse" glossierte . Vom 
Einsatz der jede Prunksitzung mitgestaltenden Städt. Kapel
le abgesehen, erschien 1m Rahmen dieser und früherer Veran
staltungen zudem ein Ahauser Gesangverein, deren Mitglie
dern, 1973 und 1974 als "Ahauser Hofsänger" vorgestellt, 
vornehmlich die Aufgabe zukam, beim Finale mitzuwirken. Der 
Beitrag eines Vereinsmitgliedes ist erstmals 1965 zu bele
gen. In Gestalt des "Nachtwächters mit der Laterne" , der 
"Ahau ser Zeitgeschehen" beleuchtete, begegnete ein karne-
valistischer Figurentyp, der bis 1968 in den Programmen 
auftauchte und zunächst (1965) von seinem Initiator und Au
tor der Büttenrede selbst dargestellt wurde. 1966 Ubernahm 
ein anderes Vereinsmitglied den Part des Vortragenden. We
nige Jahre darauf erfuhr die Nummer auf SchUtzenratsbe
schluß hin keine erneute Aufnahme mehr ins Veranstaltungs
programm. Grund dieser Maßnahme waren nach Angabe eines in

terviewten Schützen (1) zu kritische Aussagen des Nacht-
wä chters. Als Sänger bekannter Lieder und Operettenmelodien 
erSCheint im Rahmen der Karnevalssitzungen der folgenden 
Jahre (1969 _ 1972) ein weiterer einheimischer Mitwirken
der, der jedoch dem Verein mit angehörte. 1974 schließlich 
steuerte ein Ahauser eine BUttenrede bei. 

Die meisten der Darbietungen bestehen fra~los in austausch
baren, gelegentlich stere~typen ortsungebundenen und hin-
si h ' d e tlieh der Lieder z.T. allgemein bekannten Beiträgen, die 
ie Anwesenden an lan~en Tischen die im rechten Winkel zur 
B~ ~ , 

e stehen, verfolgen. Sie begegnen .als weitgehend inak
tive d un fremdbestimmte Konsumenten, die sich Uber "verord-
netes" Mi h tsingen und Schunkeln hinaus erst nac Programm-
schluß durch Tanz und Unterhaltung engagieren. Die derart 
gestaltete "Cala-Prunksitzung" besitzt als Vorbild zwei
fellos die anhand der Massenmedien, insbesondere des Fern
sehens vermittelten Karnevalssitzungen in Hoehbur~en wie 
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bspw. Malnz, was nicht allein durch die Programmkonzeption 
der Karnevalsgesellschaft selbst, sondern überdies durch 
deren verelnsmäßlge Verpflichtung überhaupt, durch techni
sche Anordnung (Tischordnung , BUhne), Garderobe, Namens
und Gruppenimitation ("Gala-Prunksitzung", "Ahauser Hof
sänger" ) sowi e Ankauf und Titulierung entsprechender Nar
renkappen (KarnevalsmUtze des BSV) und Orden (Karnevals
hausorden des BSV) e indeutlF, indiziert wird. Daß es s ich 
bei der Festlichkeit um die Veranstaltung eines SchUtzen
vereins handelt, wird kaum evident. 

1971 erweiterte man den festlichen Abend erstmals um einen 
"Frühschoppen" am anderen Tag , der auch in den folgenden 
Jahren stattfand168 ) und vom Festwirt verschiedentlich mit 
einer Bi erspende bedacht wurde . 

Daß die Pro~rammbeiträge nachträglich vom SchUtzenrat Kri
tik erfuhren und entsprechende Konsequenzen erfolgten, 
klang bereits oben an. Von 1966 und 1969 wissen wir zude~ 
von negativer Beurteilung der gebotenen Leistung der KG, 
die daraufhin fUr die kommende Sitzung j eweils durch einp. 
andere abgel öst wurde . Kritische WUrdigung im S~hUtzenrat 

befand ebenfalls die Veranstaltung des Jahres 1976. Dabei 
lOanstande te man die Programmlänge, bemängelte das Fehlen 

kal~r BezUge in den BUttenreden und wollte kUnfti~ "mehr 
Karnevalsschleger" ge sungen und die Darbietungen des Ge
sangvereins "mehr auf Karneval" ausRerichtet wissen. neut -

l ich~ Kritik an Frp.mdbest immung und U.8. durch Elntritts-
preis und Kle i dunp," R'?srebener Exkl uslvität Ubten verschie- 6 
dene Vereinsmitglieder vorwiegend jUnge ren Alters (4, 5, ' 
9, 11, 12 , 1 ~, 14). 
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SChUtzenfeste 

Zu den regelmäßig stattfindenden Vereinsunternehmungen 
Zählt vor allem die r anghöchste Veranstaltung, das SchUtzen
test , dessen Feier bisher 15 mal nach dem II. "/eltkrieg be
gangen wurde. Im Zuge der Reaktivierung des Vereins 1948 
sprach sich der Vorsitzende, "die Not der Zeit nicht ver
kennend",dafUr aus, wieder "in althergebrachter Weise SchUt
zenfeste zu feiern." Der Wunsch f and Zustimmung und wurde 
noch im gleichen Jahr verwirklicht: der 12. und 13.9. be
zeiChnen dabei den Termin des 1. NachkriegsschUtzenfestes, 
bei dem auf obrigkeitliche Weisung hin allerdings nur die 
Armbrust als Schußwaffe zur Vertilgung stand. 1949 faßte man 
den Entschluß, das satzungs gemäß 1950 anstehende Fest mit 
der Sommerkirmes am 1. Augustsonntag zu verbinden und die
Ses Datum auch fUr die kUnftigen Feste vorzusehen. Doch 
~de dieser Termin später nicht gewählt. Im folgenden Fest
jahr (1952) wurde die bis heute geltende Regelung einge
fUhrt, die Veranstaltung jeweils am Pfingstmontag und - dien
stag ins Leben zu rufen womit man offensichtlich den Ub-
11 • 

chen Festtermin der JunggesellenschUtzen Ubernahm. Eine 
Unterbrechung erfuhr der zweijährige Festrhythmus 1954. Da 
die Junggesellenschutzen 1956 ihr 350jähriges Bestehen fei
ern wollten, sah der BUrgerschUtzenverein vom turnusmäßig 
anstehenden SchUtzenfest ab und beschloß ein Sommerfest als 
Ersatzveranstaltung. Das aufgehobene Vorhaben wurde 1m fol
genden Jahr nachgeholt und seither wird kontinuierlich in 
ZWeijähriger Folge SchUtzenfest gefeiert. 

Über die eigentlichen beiden Festtage hinaus gehören Veran
staltungen wie das "Vogelaufhängen" und die "Weinprobe" zum 
erweiterten Festrahmen . Beide brauchtUmlichen Akte greifen 
jeweils kurze Zeit vor pfingsten Platz und waren mehrfach 
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mit einer Sitzung von Vorstand bzw. SchUtzenra t verbunden, 
1n der letzte organisatorische Fragen behandelt wurden. Bel~ 

Vogelaufhängen wird der vom amtierenden KBnlg 1n Auftrag 
gegebene Holzvogel zumeist 1n "einer bestimmten Gaststätte 
vom erstgenannten mit Sekt "getauft" und ihm ein Name 
("Thekla" 1965, "Ellsabeth" 1967, "Helnz" 1969, "Hermann
Franz" 1971, "Hans!" 1973, "Claudla" 1975, "Hanns" 1977) 
verliehen. Anschließend findet er seinen Platz vorwiegend 
"über der Theke" und verbleibt dort, Gästen und Schützen 
zur Bewunderung preisgegeben, bis zum zweiten Festtag. DBS 
Vogelaufhängen dUrfte ·1. d. R. alleln oder vornehmlich vom 
SchUtzenrat wahrgenommen werden, wenngleich es jedem Mit
glied fr~lsteht, daren teilzuhaben. Aus dem Jahre 1951 ist 
bekannt, daß dieser vorfestliche Akt "durch die Presse" be~ 
kanntzugeben war. Mit einer knappen AnkUndigung und einem 
kurzen Bildbericht informierte auch die Lokalpresse 1971 
Uber dieses Ereignis. 

D r ie Weinprobe, die beim Festwirt stattfindet, ist Angelege 

helt des SchUtzenrates, der aus der ~ebotenen Auswahl kre~ 
denzter l'1'elne verschied~ne, durch einfache Mehrheit alS ge~ 
eignet, fUr die Aus~ab~ beim SchUtzenfest bestimmt. Es ver~ 
steht sich z.T. bereits aus dem Veranstaltun~szweck, daß 
Vogelaufhängen und Weinprobe durch AlkOholko~sum charakte~ 
risiert sind. Eine weitere Veranstaltun~ 1m erweiterten 
Festrahmen, die "Generalprobe", ~eht Buf die Fusion zurUck , 
wurde jedoch nur kurzzeitig realisiert. Wir h8rten bereits 
von der Verwirklichung vorfestlichen Probens militärischer 
Gepflogenheiten bei den JunggesellenschUtzen, die dieses 
Unternehmen auch nach dem Zusammenschluß erhalten wissen 
wollten. So stimmte die erste gemeinsame Hauptversammlung 
dem Vorhaben mit knapper Mehrheit zu. Bereits 1m folgenden 
Fest jahr 1913 wurde die Frage nach erneuter Rezeption der 
Probe Uberwiegend abschlägig beschieden. Lediglich 28 der 
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insgesamt 118 Anwesenden plädierten fUr die Beibehaltung , 
doch erklärte sich der Oberst bereit , mit desen die gefor
derte Übung an Christi Himmelfahrt an der Stadthalle zu 
vOllziehen. 

SChon 1m Ab s chnitt tiber die Finanzierung des Vereins wurde 
auch die des S~hützenfestes angesprochen, so daß hier auf 
:1ne Darstellung der Einnahmen und Ausgaben verzichtet wer

en kann Ei ku Me • n rzes Wort sei jedoch den Eintrittsgeldern, 
ßnahmen und Vorstellungen gewidmet, die unmittelbar durch 

die jeweilige finanzielle Situation bedingt wurden. Wie 
von 1954 k und 1971 bekannt, offensichtlich jedoch bis 1975 
OntinUierli h d V c e jure verfUgt, sollte die Teilnahme an den 

veranstaltungen im Rahmen des SchUtzenfestes ausschließlich 
dereinsmitgliedern offenstehen, so daß fUr Nichtmitglieder, 
eren Beitritt möglich gewesen wäre, der aufwendige Erwerb 

der Mit 11 M g edschaft ZutrittsvorauBsetzung bildete. Als von 
itgliedern "ein~efUhrte Gäste" bestand fUr nichtorgani

sierte BUr 
b ger Uberdies die Möglichkeit der Teilnahme an den 

a endlichen TanzvergnUgen, jedoch tUr ein weitaus ~eringe
res Ti'ntg It d ~ e . Auch "Fremden" (d . h. OrtSfremden) Bollte, wie 
es öftersn zu belegen, bei Entrichtun~ einer bestimmten 

SllIDme Ei t t n ritt gewährt werden, während uniformierten Solde-
en mit Dame freier Zutritt gestattet wurde. Eine Sonder

regelung betrat schließlich auchdie JunggesellenschUtzen. 
NaCh Ent 

1 
richtung eines geringen Betrages war ihnen, inklu-

B Ve Da Da me, die Teilnahme an beiden Festbällen eröffnet. 
ß der Krönungsball eine besondere Bewertung Arfuhr, ist 

196
3 , 1965, 1967 und 1969 Uberliefert. Danach sollte der 

ZWeite Abend lediglich den Verelnsmitgliedern und ihren Fa
milie 

n vorbehalten sein. Diese, die Veranstaltungsteilneh
mer bet ~ 
Ti' re.fende Differenzierung, fand 1977 ein vorläufiges 
- nde. Ganz unspezifiziert wurde nunmehr allen Nichtmitglie-
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dem gestattet , gegen Zahlung eines geringen Eintrittsgel
des an beiden Tanzabenden 1m Festzelt t e ilzunehmen. 

Daß die Finanzierung des SchUtzen festes zur Sorge Anlaß 
gab , ist erstma ls 1963 zu vernehmen. Di e f inanzielle Situ
ation wurde in diesem Jahr "als sehr an~e spannt" bezeich
ne t und beschlossen, den Mitgliedsbeitrag zu erhöhen. Zu
gleich sprach man sich dafUr aus, mit der Städt. Kapelle 
einen "niedrigeren Pauschalsatz" zu vereinbaren. "Noch ein 
nie s o finanziell au_fwendiges Schützenfest" beging der 
Verein 1965. Als Ursaqhe dieser Entwi cklung erscheinen 
"neue Ideen" , wie die Ausgabe von Erbsensuppe , von kosten
losen Biermarken, Festabzeichen und ver billigten Fackeln. 
I m Zuge der Or ganisation des Festes 1973 entschied der 
SchUtzenrat, autgrund gesti egener Mietpreise lediglich z~ei 
Gespanne tUr die Königswagen zu beschaffen und evtl. ZU 
Uberlegen , "ob der Spie lmannszug nur am 1. Tage verpflich
t e t werden soll". Daneben hör en wir von kostendämpfenden 
Initiativen verschiedener SchUtzen, die sich bereiterklär-

des F~stzeltes zu übernehmen 
bei der Beleuchtungseinrlchtung 

t
im Schloßgarten zu leisten. Im fol genden Fest jahr 1975 en 

ten, das Auf- und Abladen 
bzw. tatkräftige Mithilfe 

schied der SchUtzenrat, der Hauptversammlung die ErhöhUng 
des Beitrags vorzuschlagen, ein Schritt, den man infolge 

" !iJl" der "negative (n) Preiskonjunktur in den l etzten Jahren 
angebracht hielt. Wie bemerkt, fand dieser Vorschlag nicht 
die erforderliche Zustimmung der Hauptversammlung . "(A)US 

be
KostenersparnisgrUnden" fand sich indes die 3. Kompanie 

der 
reit, einen Königswagen zu dekorieren . Gleiche s wollte 
Hauptmann der 1. Kompanie fUr seine S~hUtzen veranlassen. 
Die Festeinla~e dieses Jahres aibt einen weiteren HinweiS o pe_ 
auf das Bemühen um e i ne befriedigende Festfinanzierung· 

n' nach hatte man auf~rund lider beschlossenen SparmeßnahJDe 
uge

davon ab~esehen, wie bisher kostenlose Bie rmarken ausz 

- 383 -

ben. Im Ubrigen dUrfte auch der Verzicht auf ein aufwendi
ges Karnevalsprogrammheft als unmittelbare Reakt i on auf 
merkliche Kostenstelgerung gelten. Die 1975 abgelehnte Bel
tragserhöhung wurde 1976 "(m)it RUcks i cht auf die angespann
te Finanzlage des Vereins"bekanntlich gebill i gt. Zugleich 
entschied die Hauptve rsammlung , den Rentnern keine Beltrags
e rmäßlgung mehr zu gewähren. 'wie bereits 1976 erhielten die 
SChüt zen auch zur folgenden Karnevalsveransteltung das Pro-
gramm in Form eines e infachen Faltblattes zugeschickt, des
sen AUsgabe aus "KostengrUnden" ursprUngllch nicht geplant 
war. Ferner ist zu erfahren, daß hinsichtlich des Schützen
festes nunmehr den Kompanieführern die Sorge um angemesse
nen Schmuck der Königswagen aufgegeben wurde. Uberdies 
4Urfte das Bestreben, "möglichst viele (Zelt)Plätze (zu 
verkaUfen )" , weiterhin die unspezifizierte , generelle Zu
lassun g Von Ni chtmitgli edern auch wie der erweiterte Ge-
braUch eines Festzeltes _fUr einen vorfestlichen "Bayeri
schen Ab d" en und e ine sonntägliche Jugendveranstaltung 
nicht ZUletzt ökonomisch motiviert sein, zumal wenn man den 
M1etp~ des 1000 m2-Zeltes bedenkt (weit über 10.000,- DM). 

Um de~ König die z.T. mit erheblichen monetär en Belastungen 
verbundene Ubernahme seines Amtes zu erleichtp.rn, wurde ihm 
~1t einem festen Zuschuß aus der Vereinskasse und freiwilli
gen SChUtzenbeiträgen eine merkliche Finanzierungshilfe ge
boten Di . e nach Ermessen spendenden SchUtzen, d.h. der je-
dem Mitglied offene und bei jedem SchUtzenfest neu gebilde
te so R g . ing , genoß den Vorteil daß seine Mitglieder auf 
E~l • 

edung des Königspaares berechtigt waren, sich für kurze 
Zeit 

a~ Thron aufzuhalten. Eingefordert wurde das Rlnggeld 
zunäChst von eigens dazu bestimmten SchUtzen "unter der 
Vogelstange". Dieses änderte sich 1m Zuge einer 1969 ange-
regten d h di Z h un 1971 festgesetzten Neuregelung, wonac e a -
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lung von Ringgeld auf den Schützentag beschränkt wurde, deS
sen Mitglieder fortan jeweils 50,- DM entrichten sollten. 
Als Gegenleistung Bollte der "gesamte SchUtzenrat" dem 
Thron angehBren und dort bewirtet werden. Grund eines der
artig einschne idenden Entscheids war die Tatsache, daß 
"(d)as Einsammeln der Ringgelder ( ••• ) in diesem Jahr (1969 ) 
wieder zu Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten ge fUhrt 
hat", die man auf diese Weise zu umgehen beabsichtigte. In
folge dieser MOdifikation war die zu erwartende Summe nicht 
nur berechenbar, aie übertraf aufgrund der Gr6Be des SchUt
zenrats überdies die zuvor erzielten Beträge bei weitem. 
Einem 1954 vom Vorsitzenden gegebenen Hinweis zufolge, konn~ 
te der neue KBnlg auf ein Rlnggeld von CB. 700,- bis 800,
hoffen, und 1963 stellten 75 Schützen insgesamt 740,- DM zut 
Verfügung . Mit 1 .054,60 DM kam 1m folgenden Fest jahr ein in 

dieser Höhe bisher nicht erreichter Betrag zusammen. Eben-
Ben'" 

so überschritten die Ringgeldbeträge der beiden anschlie 
den Fest jahre die Summe von 1.000,- DM. Durch die 1969 ~er
tugte Änderung wurden nun durchweg Leistungen erbracht, die 

2 .000,- DM z.T. weit übertrafen. 

Dem Ringgeld tritt ein Zuschuß aus der Verelnskasse alB 
sei

weitere, dem Kßnig zugeeignete Finanzierungshilfe zur 
te, von der wir bereits seit 1860 wissen. In einem vom -g 
3.7. 1950 datierten Brief des Vereins an die Stadtvertre " 

Cht18 5 
wird kriegsbedingter Kosten wegen ein "einmaliger ZuS ) 
in HBhe von 500,- DM beantragt. Mit ihm glaubte ma~ "d(an 
SChUtzenbrUder(n) aller Volksschlchten" den Erwerb der .

lCö
'" 

iC~ · 
nigswUrde ermBglichen zu kBnnen. Auf 800,- DM belief S 
die Zuwendung in dem Fest jahr 1957 und 1959, während dem 
König seit 1961 kontinuierlich jeweils 1.000,- DM gewährt 
wurden. 

B i d •• i 
evor die Frage der Festorganisation behandelt w r , n-

hUt.· 
noch auf den Einfluß der 1970 mit dem Junggesellensc 
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verein erf olgten Fusion verwiesen, in deren Vollzug u. a . 
Vereinbarungen getroffen wurden, die das Schützenf est tan
gieren. So bestimmte man, "Fahnen und KBnigsketten •.. (zu) 
erhalten" und einem ledigen KBnig aufzuerlegen, die Junge:e
sellenschUtzenkette zu tragen. Im Ubrigen s ollte weiterhin 
ein SChützenfest im zwei j ährigen Rhythmus stattfinden. 
SChon bei der voraufgehenden Behandlung der Entwicklung von 
SChUtzenra t und Offizierkorps wurde ein Einfluß des Zusam
menSchlusses ange sprochen, gleiches gilt fUr die voraufge
~end~ Thematisierung der zweimaligen Rezeption einer Gene
ralprobe in den Festrahmen. Auch das Mitführen eines drit
ten Festwagens bei Gelegenheit des ersten geme insamen Schüt
zenfestes 1971 sowie Vermehrung und 'altersmäßige Gliederung 
der Kompanien ist als fusionsbedingt herauszustellen. Nicht 
vergessen sei schließlich der Hinweis auf die bei jedem 
SChützenfest mitgefUhrte Fahne der JunggesellenschUtzen. 

Bestrebungen, durch die Zusammenarbeit aller SchUtzenver
eine zum Gelingen eines "Volks.festes" beizutragen, bestan
den Schon frUher so z B nach Beendigung des zweiten Nach-k ,. • 
t:iegSBchützenfestes . Eine analoge Absicht wird 1954 erBr-
.rt. Nach Mitteilung des Vorsitzenden war ihm "aus allen 

Bevölkerungskreisen immer wieder die Bitte vorgelegt wor
den", sich für ein dem Vorbild benachbarter Orte (Stadtlohn , 
Vreden, Gronau) entsprechendes, d.h. von der Gesamtbevölke
rung zu tragendes SchUtzenfest einzusetzen. Seine Anregung , 
zu deren Verwirklichung wohl bei den Vorsitzenden der drei 
~~ hdi er Schützenvereine "Neigung" vorhanden sei, sa e 
Bildun~ eines SchUtzenkorps auf der Basis dieser Vereine 
v . 
or, die, selbständig bleibend ihr Schützenfest in jeweils 

d • 
reijährigem Rhythmus unter Be'teiligung der gerade festfrei-

en SChUtzenvereine begehen sollten. Ebensowenig wie dieser 
~nitiative Er f olg beschieden war, fand auch die 1964 im 

orstand diskutierte Frage eines potentiellen Zusammen-
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schlusses mit dem JunggeaellenschUtzenvereln positiven Ent
scheid. Der Vorstand sprach sich demgegenUber dafUr aUB, 
den Junggesellen einen FestzuBchuB (500,- DM) zu gewähren 
und ihnen den bisher geübten V~~kBUf von "Ehrenmltglleds
karten" an die BUrgerschUtzen weiter zu empfehlen. 

Der mit der Veranstaltung eines Schützenfestes gegebenen 
organisatorischen Notwendigkeiten nimmt sich der SchUtzen
rat - seitens der ersten Hauptversammlung des fusionierten 
Vereins ausdrUcklich mit dieser Aufgabe betraut _ an, wobei 
sich Amtsträger wie der eh. d. P., der Schri!tfUhrer, 
Schatzmeister und ~ende Offiziere das Zustande kommen deS 
Festes in besonderem Maße angelegen sein lassen. In dem 
Fest voraufgehenden Sitzungen werden organisatorische Er
fordernisse thematisiert und einzelnen Mitgliedern die Er
tilllung bestimmter Positionen, wie bspw. das B6llerschießen, 
die Beschaffung von Pferden, Bestellung des Gottesdienstes 
etc. aufgegeben. Verschiedentlich erfahren wir von eigenS 
ein~erichteten "Kommissionen", deren Bildung "(z)ur besse
ren Abwicklun~ der Veranstaltungen und zur Unterstutzung 
des SchUtzenrates" im Ubrigen schon der § 11 der Satzung 
ermöglicht. 1950 stellte man eine 6k6pfige "Kommission zur 
Regelun~ von Einzelfragen fUr die nähere Ausgestaltung deS 
diesjährigen SchUtzenfestes" zusammen, erhob 1957 den ae
samtvorstand zum "Festausschuß", erachtete 1959 die wahl 
eines "Organisators" und "Festausschusses" als notwendig 
und richtete 1976 eine ?köpfige Verhandlungskommission ein, 
die sich um die Verpflichtung des Festwirts bemUhen sollte. 
~ t~
wS kann nicht verwundern daß die Konzeption dieses zen • d 
len Festes einen umfangreichen Katalog zu bedenkender un 
klärender Fragen mit sich brachte, die hier nicht alle ge
nannt sein können. Man hattebspw. die Programmgestaltung 

1101>
zu planen, E1ntrittspreise festzusetzen, sich um VerPf 

tun~ von Musikkapellen, den Abschluß einer Versicherung, 
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DrUCksaChen, Ausgestaltung der Feststätte, BBll~rschießen, 
Munition, Kasslererdlenste, Sternenkränze, die Ver,~abe der 

BeWirtung, ein Festzelt und a ,m. zu bemühen. Daneben mußten 
für Kutschen und berittene Offiziere Pferde beschafft w~r
den, was ,nach einem Hinweis des Schriftführers 196~ "immer 
mit -gewissen Schwierigkeiten verbunden war", 1m genannten 
Jahr jedoch als besonders problematisch herausgestellt wur
de. Die autgrund dieses BeschaffungsprOblems vom Schrift
führer geäußerte Anregung, Uberlegungen über eine "andRre 
La sung (anzustellen), die auch unserem heutigen techno Zeit-
alter g'erecht wird", fand nicht die Zustimmung des Obersten, 
der Pferde beibehalten wollte und mitteilte, sich bereits 
erfolgreich um deren Stellung zum nächsten Schützenfest be
müht zu haben. Daß das PrOblem damit nicht gelöst war, be
weist e1n~ Zeitungsannonce 1975, in der der Verein "2 Zwei
ergespanne mit Kutscher tUr seine Königswagen" suchte. 

Um den Festcharakter der Veranstaltung auch nach außen zu 
demonstrieren, sorgte man fUr entsprechenden Fahnenschmuck 
~m Stadtgebiet i so wurden z.B. für die Feste 1959 und 1961 

ahnen und Masten l e ihweise von einem Verein des Nachbaror
tes Legden bezogen. Einer Plazierungseufstellung des fol
genden Fest jahres zufolge sollte. "wie in früheren Jahren". 
am Rathaus , Denkmal Stadtpark an der Stadthalle sowie auf 
d ., 

em Marienplatz Fahnendekoration erscheinen, d.h. überall 
dort geschmückt werden wo der Verein im Rahmen des Festes 
a 1 • gerte. 1977 wollte man neben Rathaus und Marienplatz Ört-
liChkeiten wie das Festzelt den Schloßgarten und di~ Fuß-
g~ • 

gerzone adäquat dekoriert sehen. 

Im Rahm d1 F en der Festorganisation war weiterhin e rage zu 
klären, ob Schilderhäuschen aufzustellen seien, wie es,mi
litärischem Vorbild gemäß bis zur Fusion offenbar prakti-
'1 • ert Wurde. Wie von 1954 bekannt, plazierte man diese 
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Häuschen neben dem Eingang der Wohnstätte des K~nigs und 
des Obersten; 1963 und 1969 sollten sie vor die Häuser des 
KBnlgspaares und des Generals aufgerichtet werden. In einer 
kritischen RUckschau beklagte der Vorsitzende 1954 die man
gelnde Organisation dieser "Ehrenwache", die die Junggesel
lenschUtzen zu stellen sich bereit erklärt hatten, und for
derte deren Einsatz nach Maßgabe der Weisungen des Majors. 

Aus monetären GrUnden und um SchUtzen und Zuschauern sm zen
tralen Festort, d.h. der Stätte des Vogelschießens, den Kon
sum begehrter Genußmlttel wie Bier, WUrstchp.n, Rauchwaren 
und Eis zu ermB~llchen und dadurch die Attraktivität deS 
Geschehens zu steigern, wurden gegen eine bestimmte Gebühr 
Verkaufsstände zugelassen. In den Fest jahren 1948 und 1959 
bestand überdies die Mö~lichkeit, sich an einer Schießhslle 

zu vergnügen. Ober die vor dem Kriege üblichen Kinderbe
lustigungen finden sich kaum Hinweise, so daß deren Fort
fall zu Beginn der 50er Jahre wahrscheinlich ist. Wir wiS
sen -lediglich, daß zum 1. Nachkriegsschützenfest neben der 
erwähnten Schießhalle "Waldidyll" und "Kasperltheater" zu
gelassen wurden. Die Hauptversammlung des folgenden Fest -
jahres stellte es dem Ermessen des Vorstandes anheim, "Ob 
eine Kinderbelusti~g mit dem Fest verbunden werden soll." 

Als zentrale Veranstaltung bildet das SchÜtzenfest den paS
senden Rahmen, verdiente Mitglieder auszuzeichnen . DarUber 

hinaus werden die im Zuge dieses Festes erbrachten Lelstun~ 
gen beim Stern- und Vogelschießen dort prämiert. Letzteres 
auf die Weise, daß auf den Abschuß der Reichsinsignien deS 
Vogels - was bereits seit 1898 nachgewiesen werden kann -
sowie der beiden Flügel jeweils ein Preis ausgesetzt ist. 
Die bis zum Fest jahr 1963 vergebenen Geldpreise differieren 
wohl durchgehend bis 1959 nach Art des Abschußobjekts, d.

b
. 

der Gewinn der Krone wurde höher als der der Ubrigen Acces~ 
soires bewertet, so bspw. 1957 mit 10 DM und 1959 mit 5 DM, 
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während Zepter und Reichsapfel lediglich jeweils 5 bzw. 
3 DM einbrachten. Für die beiden folgenden Feste setzte man 
die Abschußprämie undifferenzlert auf jeweils 3 DM fest und 
ging 1965 dazu über, die finanzielle Prämierung zugunsten 
einer Ordensverleihung aufzugeben. 

Eine schon seit 1858 bekannte Festkomponente begegnet mit 
dem St ernschießen, bei dem vom einzelnen SchUtzen möglichst 
~lele der als Endpunkte eines Metallstan~ensterns erschei
nenden Holzplättchen abzuschießen sind. Die dabei errunge
nen Ge~inne wurden offensichtlich bis 1961 als Sachpreise 
vergeben und sollten 1954, wie einer Äußerung des Vorsitzen
den z u entnehmen ist, von den Vorstandsmitgliedern und Offi-
'1 . . 

eren gestellt werden. Es kamen jedoch nur 11 Preise zusam-
men , was daher zur Klage Anlaß bot. 1963 sprach man sich 
darUr " aus, in diesem Jahr nur Geldpreise auszusetzen", d.h. 
jeden Plättchenabschuß mit 1 50 DM zu prämieren. Gleiches 
gal ' t fÜr das folgende Sternschießen 1965. Angeregt durch die 
AbsiCht, beim Sternschießen im Rahmen des 1966 inszenierten 
"Biwaks" 1 11 go dene, silberne und bronzene Meda len zu verge-
ben , WUrde vorgeschlagen kUnftig auf gleiche Weise bei den 
SChUt ' zenfesteternschießen zu verfahren. Der Vorschlag fand 
Anklang und führte dazu, daß nunmehr seit 1967 statt mit 
Sach_ oder Geldpreisen in Gestalt von Gold- , Silber- und 
Bronz emedaillen ausgezeichnet wird. 1971 hielt man im SchUt-
zenrat eine Modifikation des Schießmodus tur erforderlich. 
DanaCh sollte das 'brauchwidrige Verfahren der letzten Jah
re' , wonach Preise ungeachtet der Schußzahl allein nach Men-
ge der AbschUsse errungen wurden, durch eine Schußbeschrän
kung geändert werden. Wir hören davon erneut aus dem Jahr 
1973, in dem im Verlauf der Festplanung eine Begrenzung 

BUf 10 Schuß vorgeschlagen wurde. 

Ordens verleihungen größeren Ausmsßes waren bis zum 
1963 im Verein nicht üblich. Die Vergabe von Orden 

Jahre 
be-
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schränkte sich bis zu diesem Zeitpunkt .in der Regel ledig
lich auf das KBnlgspaar, das bei seiner Ab16sung vom Verein 
je einen silbernen, gravierten Erlnnerungs~rden dediziert 
bekam. Eine Ausnahme bildet die Auszelclul\.Ulg zweier Offi

ziere (Oberst 1961, Ehrenhauptmann), von denen der Oberst 
als einer der Geehrten mit einem "goldenen Stern mit Eichen
kranz und Widmung" dokoriert wurde. Eine Zäsur setzte das 
Jahr 1963, in dem der SchriftfUhrer dem Geschäftsführer eioe 
von ihm konzipierte "Ordnung zur Verleihung von Orden und 

1 "sEhrenzeichen 1m BUrgerschUtzenvereln Ahaus" als Diskus5 0 
grundlage zuleitete. Mittels derartiger Ordensverlelhung 
glaubte er, "(d)as Interesse sm Verelnsleben •• , vielleicht 
etwas (beleben zu können)n und vertrat darüber hinaus die 
Ansicht, daß "in dekorativer Hinsicht ( ••. ) ebenfalls kein 
schlechtes Bild (entstünde)." Man einigte sich in einer 
nachfolgenden Vorstands sitzung darauf, einen zweistufigen 
"Verdienstorden" auszugeben und stimmte dem Vorschlag ZU, 

Die eine "Ordensverleihungskommission" ins Leben zu rufen. 
Hauptversammlung gen. Jahres genehmigte das Vorhaben und 
die Bildung eines entsprechenden, aus dem Vorsitzenden, 
zwei Vorstandsmitgliedern und zwei SchUtzen bestehenden 

ite" Ausschusses und lehnte 1968 eine zuvor angeregte Erwe s .u -
rung des Personal bestandes ab. Man entschied, es bei 5 ut-

1 scb schußangehBrigen (Präsident, Oberst, eh. d. P., zwe 
5 hutze, zen) zu belassen. Mit Erfolg beantragte 1973 ein c 

. . tordeJl 
"fUr 25jährige und längere Mitgliedschaft VerdienS Mit .. 
zu verleihen." In Ermangelung alter und vollständiger. 

be-gliedslisten wollte man, um Ärger zu vermeiden, die n 
d in de treffenden Vereinsmitglieder durch Pressenotiz UD AUC~ 

Einladungsrundschreiben zur Selbstmeldung auffordern· d ~ 
in den Einladungsschreiben der Jahre 1975 und 1977 wir d1e 
eine entsprechende Anzeige gebeten. Vorgenommen wurde deS 

1 usga"bs Verleihung der Auszeichnungen im Zuge der Paro ea 
ndsJl 

jeweiligen SchUtzenfestes. Nach Ausweis der vorliege 

- 391 -

Angaben über die Adressaten des zweistufigen Verdienstor
dens - fUr langjährige Mitgliedschaft stand eine Verdlenst
medaille zur Verfügung _ waren es ganz überwiegend Amtsin
haber und Offiziere, die auf diese Weise eine Ehrung er
fUhren. 

Die Einladung von "Ehrengästen" zu besonderen Vere1nsveran
staltungen läßt sich vielerorts belegen. Dieses ist nicht 
v . 

f~~::~l~::;ö:~~:::e~~:: :!:zT;~~:~:: :::e::::::: ~: 
Vereins . in der Öffentlichkeit. Derartige, vom Verein zum 
SChützenfest geladene Ehrengäste wurden bereits genann~und 
es WUrde festgestellt, daß in der Re.gel Landrat, Oberkreis
direktor und die Geistlichen beider Konfessionen eine ent
sprechende Einladung erhalten. 1975 verehrte man dem Ober
krelsdirektor eine der bei Gelegenheit dieses SchUtzenfe
stes erstmals veräußerten "Vere1nskrawatten". Ober den 
Kreis der genannten hinaus ist an dieser Stelle auch der 
mehrfach zitierte Staatsm!nister a.D. anzufUhren, dessen 
OffiZielle Festteilnahme aus 1967, 1969 und 1971 bekannt 
1st. Im Verein mit ihm zählte 1967 eine Abordnung von Bun

deswehroffizieren zu den besonders begrüßten Gästen 1m Zuge 
der Paroleausgabe. 

Wenngleich fUr eine totale Uniformierung der Vere1nsmit
glieder während des SchUtzenfestes kein BedUrfnis bestand, 
so WUrde doch eine partielle Einheitlichkeit mehrfach aus
drucklich seitens der VereinsfUhrung gewUnscht und die SchUt
~en anband der Einladungsschreiben zuweilen aufgefordert, 
in der angegebenen Autmachung, d.h. mit Requisiten wie Hut, 
»utfeder, Handstock und Festabzeichen anzutreten. Die Ge
legenheit, Hutschmuck und Abzeichen zu erwerben, bot wohl 
Vorrangig die Zeit der Begrüßung und Paroleausgabe. Kriti
Sche Worte fand 1m Fest jahr 1954 der Vorsitzende Uber den 
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von den angetretenen SchUtzen h1nterla~8enen "Gesamtein
druck", der hinter dem der SChützenvereine der NachbarstKd-
te Vreden und Stadtlohn merklich zurückstehe. So sel man, 
trotz entsprechender Aufforderung in den E1nladungent"durC~; 
weg ohne Stock" erschienen und habe überdies nicht die Ab
sicht realisiert, "bei dem Antreten die Festabzelchen und 
Rosetten fUr die SchUtzenhUte auszugeben." Der konstatier
te Mangel sel bspw. durch "Anschaffung von einheitlichen 
HUten" abzustellen. Der beigebrachte Vorschlag wurde in ei
ner Vorstandssltzung des Jahres 1959 erneut dadurch aktua
lisiert, daß der Wunsch zum Ausdruck kam, "au! die Dauer 
fUr alle SchUtzen SchUtzenhUte einzufUhren mit Splelhabn
feder und einer Rosette in den Stadtfarben. Ob dem genann
ten Ansinnen kurzfristig entsprochen wurde, bleibt 1m oon
keln. Erst 1965 ist zu erfabren, daß den Teilnehmern der 
Hauptversammlung die Möglichkeit eröffnet wurde, ScbUtzen-
hUte käuflich zu erwerben. Drei Jahre darauf (1968) regte 

Geld man in einer SchUtzenratssitzung an, vom eingesparten ~ 

ca. 100 SchUtzenhUte zu beschaffen und fUr cs. jeweilS' 
den Vereinsmitgliedern anzubieten. Diese Anregung aufneh
mend, entschied sich die folgende Hauptversammlung fUr den 

Die 
Erwerb derartiger HUte und bat um Interesaentenmeldung· 
HOffnung, mittela einer solcben Offerte eine weitgehend 
uniforme Kopfbedeckung der festteilnehmenden Schutzen ZU 

hUterreichen, trog. Noch 1m gleichen Jahr verfUgte der Sc 
r~zenrat die Einstellung der Hutbeschaffung wegen "zu ge 

t.ate 
ger Bestellungen". Trotz dieser negativen ErfahrUng . nbute 
die Hauptversammlung 1974 erneut den Beschluß, Schütze ~ 

AUcV 
zu besorgen und 1nte~ierten Mitgliedern anzubieten. aus, 
in diesem Fall blieb ein Erfolg mangels Kaufinteresee 

Haupt
Ganz andere Resonanz fand demgegenUber der 1974 der 

"81s 
versammlung präsentierte Vorschlag eines SchUtzen, 

ge-äußeres Zeichen der Mitgliedschaft" uniforme, emblem 1a-
schmückte Krawatten einzuführen. Man bestellte 250 ExemP 
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re. die. während der Paroleausgabe 1975 zum StUckpreis von 
10 DM "reissenden Absatz"tBnden. 

Bevor in die eigentliche Festanalyse eingetreten wird, sol
len e1n1ge Gedanken über den Schützenkönig vorausgeschickt 
werden, Soweit sie seine finanzielle Belastung und, damit 
verbunden, die Frage der Bewerbung um die Königswtirde be
tretfen. Aus den voraufgehenden Zeilen wissen wir bereits 
um Trinkgeld und Vereinszuschuß, die den neuen K6nig in die 
Lage versetzen sollen, zur Deckung seiner Unkosten (z.B. 
Alkoholspenden. Feuerwerk , Ehrenkarten) beizutragen. Ist er 
Uberdies Mitglied eines Kegelklubs , Stammtisches oder Ver
eins. beateht für ihn zudem die Möglichkeit, eine bestimmte 
S . 

U&me als Finanzierungsbeitrag aus diesem Kreise entgegen-
2unehmen. Es sei hier ausdrUcklich bemerkt, daß beinahe al
le befragten Vereinsmitglieder auf die geschlossene Fest
teilnahme vornehmlich von Kegelklubs verwiesen und viel
fach deren Rolle als Produ2enten eines Bewerbers um die Kö
nigsWUrde herausgestellt wurde. Die vom König zu bestrei
tenden Kosten beschränkten sich 1m übrigen nicht nur auf 
den Zeitraum der beiden Rauptfesttage, er hat daneben ge
wOhnbeitsrecht11ch bei der Nachfeier Alkoholspenden zu lei
sten. Sein Sonderstatus verpfliChtet ihn weiterhin, den 
Verein bei zahlreichen Gelegenheiten zu repräsentieren. So 
nennt ein Terminplan vom 9. 5.1972 bspw. sieben, die Anwe

. senheit des K6nigs fordernden Ereignisse (SchUtzenfeste be
nachbarter Vereine. Bürgermeister-POkal-Schießen, Karnevals
fest) bis zu Beginn des folgenden Jahr~s. Bei diesen Anläs
Sen wie auch bei Sitzungen und Versammlungen ist er eben
falls mehr oder minder gehalten, Alkohol zu spenden, so daß 
letztlich merkliche Folgekosten zu begleichen sind. Die ihm 
insgesamt entstehende finanzielle Last belief sich nach Mit
teilung des Schriftführers !Ur 1975 z.B. auf 2.000 - 3.000 DM; 
ein stattlicber Betrag , der die Ubernahme der K6nigswUrde 
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durchaus zu einem finanziellen Problem. geraten lassen kann· 
Gleichwohl äußerten 13 der 15 interviewten SchUtzen zum 
Teil einschränkend die Ansicht, daß auch Minderbemittelte 
KBnig werden kBnnen. 169 ) Die bereits zitierte, 1950 an die 
Stadt gerichtete Bitte des Vereins um einen "einmaligen Zu~ 
schuß", der "die SchützenbrUder aller Volksschichten (in
standsetzen wUrde), die KBnlgswUrde zu erringen", erweist 
eindeutig die drohende Benachteiligung finanziell Bchwäche~ 
rer Verelnsmltglleder in diesem Jahr. Nur unzureichende An
gaben offenbaren die Quellen über die numerische Stärke der 
Bewerber, die ihr Vorhaben vor dem Fest vielfach offen sig
nalisieren, jedoch nicht immer zu ihrem Wort stehen. 1954 

beklagte der Vereinavorsitzende diese Praxis, die " 5 - 6 
ernstliche Bewerber"erwarten ließ! Keiner dieser SchUtzen 
wollte dann allerdings beim Vogelschießen seine Absicht 
tatsächlich realisieren, 80 daß schließlich 3 andere Ver
einsmltglleder als Aspiranten einsprangen. Ober den AUsgang 
einer Wette von 1951, der zufolge sich ein SchUtze bei fi
nanzieller Beteiligung eines anderen bereit Erklärt bBtte , 
den König zu stellen, 1m Falle des Fernbleibens vom VOgel
schießen oder "Kneifens" aber dem Verein 500 DM zugunsten 
des neuen Königs zu stiften hatte, ist leider nichts Uber
liefert. Dagegen wissen wir, daß das K6nigsschießen 196' 
"zuletzt" nur noch von einem einzigen SchUtzen bestritten 

der 
wurde und deswegen Kritik erfuhr. Dank einer Auflistung 
Bewerber des Ubernächste~ Festes (1967) wird ermöglicht, 
neben der Bewerberanzahl auch deren Berufszugehörigkeit , etl' 
zu eruieren; danach beabsichtigen 9 Vere1nsmitglieder, n 
er König zu werden. Bis auf eines (Leit. Angest.) zählen 
alle zur Kategorie Freie Kaufleute/Selbständige und dürfen 

ausnahmslos als gutsituiert gelten. 
BezUglich des nächstfolgenden SchUtzenfestes 1969 mUssen 

""..,.er' 
wir uns mit der unscharfen Feststellung des Schriftfw~ 
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begnUg en, die Schleßbeteiligung sei so groß gewesen, "daß 
schon g 11 egen .00 Uhr Schießpausen eingelegt werden mußten 
weil die Gewehrläufe haißgeschossen waren." Zwei Jahre dar: 
BUf stritten 6 Bewerber um die K6nigswUrde, während 1977 
Wie a ' us eigener Anschauung bekannt, zum Schluß, d.h. bei 
drOhendem Niederfall des' Vogelrestes, noch zwei bis vier 
Vereinsmitglieder zum Abschuß entraten. Das Recht, den K6-
nigsSchuß zu tun, gilt satzungsgemäß fÜr jedes Mitglied des 
SchUtz envere1ns. Es wurde von der Hauptversammlung 1967 al-
lerdings "eingehend diskutiert". Wissend um die Satzungs
Veri'''_, __ 

--&~~,ent8ch1ed man, "daß jeder BUrgerschUtze, der bei 
der HaUPtverSammlung vor dem SchÜtzenfest Mitglied ist. das 
Recht zum Abschießen des Vogels hat . ~170) Der auf dieser Ver
sicherung basierende, naheliegende Glaube an die allen 
SChUtzen gleichermaßen gegebene MHglichkeit der Obernahme 
der K6nigswUrde trUgt. Nach Aussage eines Vereinsangeh6rigen 
"dar:! d K" . er vnig nur aus bestimmten !re'isen kommen" (6). Dem 
entspricht die Mitteilung mehrerer, z.T. führender Vereins
mitglieder (5, 6, 7. 14. 15), es werde beim K6nigsschießen 
ZUletzt selektiert, 'manche wUrden ("unaUffällig" 14) ab.e-
~" . an. andere in Schußlinie gebracht' (15). Ein weiteres 
Mitglied wies darauf hin, daß 1m BUrgerschützenverein "tat
sächlich nur einer den Abschuß (riskiert), der viel Geld 
hat" (12). Eine unter dem Aspekt des SozialstatuB angestell
te BetraChtung der Nachkriegsk6nige scheint in der Tat die 
beigebraChten Bekundungen zu bestätigen: 13 der insgesamt 
15 K6nige sind nämlich der Berufskategorie Freie Kaufleute/ 
Selbständige zuzuschlagen, 2 begegnen als Leitende Ange
stellte. Es dUrfte zulässig sein, durchweg alle als gutsi
tUierte BUrger zu bezeichnen. 

Wurde da s SchÜtzenfest bisher unter bestimmten TeilBspekten 
behandelt, so sollen nun Feststruktur und -wandel 1m Vor
dergrund stehen, wie sie sich durch die Analyse der beiden 
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Festtage auf der Basis chronologischer Programmabfolge ma
nifest ieren . Dabei bleiben unwesentliche zeitliche Ver
schiebungen und Modif ikationen einzelner Aktionen in der 
Regel unberUcksichtigt. Der er8t e Festtag beginnt seit 19,4 
mit dem Antreten der t eilnehmenden Vereinsmltglleder vor 
dem FestzeIt bzw. auf einem innerstädt. Platz, von wo auS 
man 1m Festzug zum Rathaus marschiert, um die dort verwahr
te Vere1nstahne abzuholen . Anschließend geht es zur nahebei
liegenden kath. Pfarrkirche, in der ein Hochamt fUr die le
benden und verstorbenen Mitglieder gehalten wird. In den 
Fest jahren 1948, 1950 und 1952 war der Gottesdienst Tell 
des 2. Festtages, wurde dann jedoch verlegt, wohl um zu 
s chwachem Besuch - intolge Ubermäßigen Alkoholkonsums am 
Vortage - vorzubeugen. Wie schon 1965 bekannt, ministrier
ten auch 1977 Offiziere bei der von der Stldt. Kapelle mlt
gestalteten Messe, die übrigen nahmen mit den mitgetUhrten 
Fahnen hinter dem Altar AUfstellung. Aufgrund des Kirchen
neubaues versammelte man sich 1965 1m Schloßhof zum "Feld
gottesdienst". Die durch breite Zustimmung zur verlegten 
Gottesdienststätte initiierte Absicht des Vorstandes, zu 
versuchen, dort auch kUnftig das Hochamt feiern zu laasen, 
fand keine Verwirklichung . Ist der Gottesdienst beendet, 
begibt sich der Festzug zum Ehrenmal sm Rathaus. WAhrend 
die Kapelle das "Lied vom guten Kameraden" intoniert, wo
bei die Offiziere salutieren, wird vom VereinsprAsidenteD 
zum Gedenken der Gefallenen ein Kranz niedergelegt . An
schließend geht es zum FestlOkal, in dem die FestparoleD 
("Freut euch des Lebens" 1973, "Seid nett zueinander" 191', 
"Auf, auf zum frOhlichen Jagen" 1977) ausgegeben und die 
BegrUßung der Vereinsmitglieder und Gäste vom PrlsldenteD 

vorgenommen wird. Dies ist weiter der Ort Bef6rderungen 
• d 

und Ehrungen auszusprechen, Festabze ichen zu verteilen UD 
neue Mitglieder aufzunehmen. Diesen Tätigkeiten schlieSt d 
sich ein Frühschoppen an, währenddessen Städt. Kapelle on 

- 397 -

SP1elm annszug konzertieren. Am Nachmittag findet man wie
derum zusammen, um nun durch die Innenstadt zum Schießplatz 
zu Ziehen, der sich bis zum Fest j ahr 1969 1m peripheren St adt
park befand. Seit 1971 benutzen die SchUtzen dazu den zen
tralen SChloßpark, in dem zum Zwecke des Stern- und Vogel
Schießens e ine mobile Schießstange auf gerichtet wird. Nach 
Mitteilung des Schriftf ührers bestanden mehrere Einwände , 
es bei der langgeUbten Regelung zu belassen. So wollte man 
durch die Verlegung die 1m Stadtpark befindlichen Sportan
lagen schonen und insbesondere die Schattung von Getahren
quellen, wie sie sich bspw. durch umherliegende Scherben 
ergeben, vermeiden. Als weitere Argumente wurdQndie peri
Phere Situation des Stadtparks und verkehrstechnische um
stände angefUhrt. Mit der Verwirklichung der Änderungsab
sichten enttiel die zuvor bestehende beachtliche Entternung 
~ischen Schieß stätte und Festlokal, das in den Jahren 1971, 
1973 . und 1975 ledigliCh tur Paroleausgabe. Frühschoppen und 
Kr6nungsball beansprUCht wurde; 1977 konzentrierte sich das 
gesamte Festgeschehen _ int olge der räumlichen Nähe des als 
FestlOkal dienenden Zeltes zur Festwiese 1m Schloßpark -
erstmals ausschließlich auf den städt. Kernbereich. Zur 
Wahl des SchloBparks nahmen auch einige SchUtzen (3, 7, 10 ) 
Stellung. wobei vor allem die Integration der Feststätte in 
den WOhnbereich der Mitglieder Zustimmung fand. 

Der weitere Ablaut des ersten Festtages ist durch ein Stern
schieBen bestimmt, das nach dem Frontabschreiten des alten 
K6nigspaares bei Musik und Tanz Platz greift. Bis zum Jahre 
1969 fand anschließend ein "Rückmarsch" zum innerstädti
scben Marienplstz statt, wo sich der Festzug nach einer Pa
rade eut15ste . Mit e inem abendlichen Ball, der zunächst 1m 

Festzelt und seit ihrer Fertigstellung in der Stadthalle 
gefeiert wurde, endete der erste Tag, doch sah man in den 
Jahren 1971, 1973 und 1975 von einem derartigen, organi-
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slerten Tanzve rgnügen ab und bot den Teilnehmern stattdes
sen 1m Schloßpark ein Feuerwerk und die MBgllchkelt, dort 
auf einem Holzpod!um zu tanzen. Die bis 1969 Ubliche Praxis, 
den Pfingstmontag mit einem Festball zu beschließen, wurde 
1977 erneut aufgegriffen und darUber hinaus nach 16jähriger 

Unterbrechung wiederum 1m Zelt gefeiert. 

Ein außergew8hnliches Ereignis 1m Leben des Vereins bildete 
das aus Anlaß des 375jährigen Bestehens begangene Jubelfest 
1959, das zur Herausgabe eines "Festbuches" anregte. Man 
vereinbarte zudem, alle "alten K8nige" einzuladen und sie 
in Automobilen sm Festzug teilhaben zu lassen, der von be
rittenen "Herolden" angefUhrt werden sollte . Das Jubiläum 
bewirkte überdies eine partielle, den Nachmittag des erste't 
Tages betreffende Programmodifikation. Danach stand zunächSb 
der "Empfang " auswärtiger Vereine an, dem sich ein Zug durc 
die Stadt zum Schloßhof anschließen sollte. Nach Begrüaung 
und Festansprache des Vereinsvorsitzenden sah das Program= 
am gleichen Ort einen "Fahnenschlag" dreier Offiziere einer 
auswärtigen Schützenbruderschaft vor. Ein zweiter Fahnen
schlag sollte nachfolgend am FestzeIt durchgeführt werden, 
in dem anschließend Festveranstaltungen wie Konzert und 
"Schützenball" das Ende der montäglichen Festlichkeit mar
kierten. Der weitere Programmverlauf entsprach weitgehend 
dem des voraufgehenden "Üblichen" Schützenfestes (1957). 

1el
Mit dem sog . "Wecken" setzte der zweite Festtag ein . Sp 
manns zug und/oder Städt. Kapelle zogen frUhmorgens ZU den 
WOhnungen des K~nigspaare8, des Präsidenten und, soweit ~ 
engeren Stadtkern angesiedelt, der SChützenratsmitglieder 

d T _bens 
un weckten diese mit der Liedweise "Freut euch des ~ 

!)8r
•• • n, wobei dem Kßnigspaar zudem weitere musikalische 
bietungen gewidmet wurden. Wie aus 1954 1957 1965 und 

" en-
1967 bekannt, wurden gleichzeitig "BOIler" bzw. "Kanon 1-
SChläge" abgefeuert. Als Anerkennung ihrer Tätigkeit er~ 
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ten die Musiker seitens der betroffenen Ver elnsmitgll eder 
eine Alkohol_ oder Geldspende. Dem Wecken der Feste 1971 , 
1973 und 1975 folgte erstmals ein "Platzkonzert für das 
K1:Snlgspaar vor dem Schloßhotel. " Diesem geht das traditiQ

nelle "FrUhstUck" voraus, zu dem die Köni gin auf ihre Ko
sten zu s i ch oder in e in Lokal einlädt . ~"aren es zuniichst 
ledigliCh die Angehör igen des 1!engeren Vorstandes" sowie 
Thronmitglieder, die e ine Einladung erhielt en , so betrifft 
di es seit Anfang der 70er Jahre dsn gesamten S=hützenrat . 
Die geme inen Vereinsmitglieder finden erstmal s beim vor-
mittäglichen Antreten zusammen, dem die Parade vor den 
hMajestät en " folgt. Anschl i eßend geht es im Festzug zum 
Vogelschießen in den Schloßpark , wo erneut paradiert und 
der Holzvogel unter den Klängen des "Präsentiermarsches ll 

auf e ine Metallstange gesetzt wird. Hier sei ein kurzer 
Hinweis auf die Zugordnung erlaubt, der sich auf eine Mit
teilung des Schriftführers stUtzt. Danach fUhren der Obers t 
mit se i nen Adjutanten den Festzug zu Pferde an, es folgen 
die KönigSkutsche, berittene Königsad j utanten, die zweite 
Kutsche, der Major mit seinem Adjutanten zu Pferde , Spie l
mannszug und Städt . Kapelle, Fahnenoftizier e , S=hützenrat 
und schließlich die drei Kompanien, jeweils von e inem 
HauPtmann und ihm zugeordneten "Spieß" angeführt . "Gulasch
kanone" und/oder Transportwagen tur Gehbehinderte beschlie 
ßen den Zug. Di e Frage der Mitnahme gehbehinderter Mitglie
der Wurde in verschiedenen, dem Fest voraufgehenden Sitzungen 
angeSprochen. Von 1975 ist bekannt, daß vom Präsidenten am 
NaChmittag des ersten Festtages ein planwagenähnliches Ge
fähr t zur "Beförderung von Gehbehinderten , Fußkr anken und 
Market enderwar en" auf den Namen "Bumsi" getauft wurde. Bei 
den im Zug mitgeführten beiden Kutschen handelt es s i ch um 
vereinseigene, zweispännige und mit GrUnschmuck dekorierte 
Landauer, auf deren TUren das Ahauser Stadtwappen plazier t 
ist . Der e i gentliche Königswagen wird vom Königspaar, Prä-
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sidenten und Bürgermeister besetzt, während die Ehrendamen, 
der eh . d. P. Bowie der stellv. Präsident in der zweiten 
Kutsche Platz nehmen. Bisweilen setzte man überdies einen 
dritten Kutschwagen ein. 

Vor Beginn des Vogelschießens hält der Bürgermeister eine 
kurze Ansprache, nach deren Ende die Nationalhymne gespielt 
wird. Anschließend rUcken in entsprechender Abfolge BUrget~ 
meister, alter K6nig, Königin und Präsident als erste SchUt
zen dem Vogel zu Leibe. Wie aus e i gene r Anschauung bekannt, 
waren es 1977 alter K~nig, BUrgermeister, Präsident, stellY• 
Präsident, Kl:Snigin, eh. d. P., Ehrendamen, Ehefrau des K~~ 
nigs sowie verschiedene SChützenratsmitglieder und OfflZ1e~' 
die das Schießen erl:Sffneten. Nach einer mittäglichen unte~ 
brechung, in der sich Vereinsmitglieder und Zuschauer mit 
einer Erbsensuppe aus der seit 1965 mitgeführten FeldkUche 

stärken können, "ringen" die interessierten SchUtzen weitet 
um die KBnl gswUrde, die an den Abschuß des Vogelrestes ge
knUpft ist. In diesem Zusammenhang sei auf die blamable A.b
stinenz der SchUtzen beim Vogelschießen 1954 verwiesen, 

"C'0r08U" die Angehörige fremder Schützenvereine sowie "beherzte &~ 
en" zu dem spBttischen Angebot veranlaßte, selbst den ent -

b·scheidenden Schuß abzufeuern. Unter dem Eindruck dieses 
s chämenden Sachverhalts faßte der Vorstand im folgenden 
Jahr den Beschluß, selbst zum Königsschuß anzutreten, fallS 
"in Zukunft be im SchUtzenfest der Vogel um 11.30 Uhr noch 
nicht gefallen ist." Die Hauptversammlung entschied Über
dies, "in Zukunft dem ganzen Fest eine straffere Organi8S-
tion (zu) geben ." Ist der neue Kl:Snig s chließlich ermittelt, 
wird er unter Jubel von den nächsten Umstehenden auf die 
Schulter genommen und bisweilen zu einem, dem SChießberelC~ 
benachbarten Kleinzelt getragen wo ihm vom Präsidenten, 

• 1Jlld 
BUrgermeister, SChützenrat, Offizieren U.8.m. bei Sekt 
Toasten gratuliert wird. Nachfolgend steht die Beratung 
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über die Wahl der neuen Königin an, die zunächst in einem 
dem Stadtpark naheliegenden Lokal stattfand, seit 1965 im 

erwähnten Kleinzelt erfolgt. Die daran mitwirkenden Teilneh
mer sollten einer 1954 getroffenen Festsetzung gemäß neben 
dem König "nur der Vorsitzende und sein Stellvertreter" 
sein. Dementgegen beschloß der SchUtzenrat 1973, mit allen 
seinen Mitgliedern an der "Besprechung" teilzunehmen, doch 
dUrfte die Wahl, wenn Uberhaupt noch nötig, nach wie vor 1m 

"engsten Kreise", d.h. vom König, Präsident und eh. d. P. 
getrOffen werden. Ist eine Entscheidung gefallen - die Be
trOffene, in der Regel weder Braut noch Frau des Königs, 
~eiß vielfach schon vorher um ihre Wahl, da die Bewerber 
neben ihrem Vorhaben häufig auch über die ihnen zusagende 
Königin informieren bzw. diese selbst in Kenntnis setzen -
Wird die Gewählte durch Königsadjutanten oder Thronkomman
danten telefonisch oder persönlich benachrichtigt und per 
Taxi oder KBnigswagen zur Feststätte gefahren, wo nUn auch 
Sie GlückwUnsche entgegennimmt. Auf ein Trompetensignal hin 
treten nachfolgend die SchUtzen erneut an, um der Proklama
tion des neuen Königspaares durch den Vereinspräsidenten 
beiZUWOhnen. Anschließend übergeben die alten "Majestäten" 
ihre Insignien, Kette und Diadem und erhalten je einen Or
den. Sie gehören darUber hinaus im Fest jahr dem neuen 
"Thron" an. Nach Proklamation und Verabschiedung des alten 
KHnigspaares schreitet das neue die Front der angetretenen 
Vereinsmitglieder ab, bevor man sioh zum Festzug formiert 
und zum Rückmarsch ansetzt, der bis 1963 nach einem Umzug 
durch die Stadt zum Marienplatz fUhrte ". Dort wurde vor KI:S
nigspaar, Wagenbesatzungen und ranghl:Schstem Offizier para
diert, ehe sich der Zug aufl6ste. Dem Vorschlag des Bürger
meisters entsprechend, verfUgte die Hauptversammlung des 
Feet jahres 1965, "daß das neue K6nigspaar (als Ziel des 
RÜCkmarsches) 1m Rathaus der Stadt empfangen wird und sich 
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auf dem Balkon der Öffentlichkeit zeigt und dabei die Para
de abnimmt" , wodurch "die Verbundenheit zwischen der Stadt 
Ahaus und dem BUrgerschUtzenvereln besonders erkennbar ge
ma cht werden (soll)". Aus verkehrstechnlschen GrUnden zog 
man jedoch während der folgenden Feste die Parade dem Em
pfang des KBnlgspaares und seines "Gefolges" zeitlich vor 
und ve rmied auf "diese Weise einen langandauernden Stau des 
Zuges, der zum Marlenplatz weitermarschierte und dort endete. 
Nebenbei sei auf den vom Bürgermeister offiziell gegebenen 
Empfang hingewiesen. Die davon Betroffenen (KBnlgspaar und 
Wagenbesatzungen sowie SchriftfUhrer, Schatzmeister und 
ranghBchste Offiziere mit Adjutanten) werden zunächst 1m 
Rathaus begrUßt , kurze Reden wechseln1und bei Sekt und be
legten Broten unterhält man sich. Nach ca . 1 1/2 Std. wird 
der Empfang beendet. Dem Ausweis der Festprogramme zu/olge 

endete im Fest jahr 1969 die Parade am Rathaus, die seither 
wiederum am Marienplatz abgehalten wird. Erst anschließend 
begeben s i ch Königspaar und Gefolge zum Empfang ins RathauS. 
Der uns aus 1950 bekannte Programmpunkt, demgemäß nach pa
r ade und Stadtumzug eine "gemeinsame Kaffeetafel mit Damen 
und Konzert 1m Festzeit" anstand, bleibt einmalig. Die bei
den Festtage beschließt ein abendlicher "Krönungsball" und 

h vor"Fackelzug". wobei dieser jenem bis 1954 offensichtlic 

aufg ing, um einen durch die Dunkelheit bedingten größeren 
Effekt zu garantieren. Ausgehend vom Festlokal zogen dabei 

. 1 er 
die festlich gekleideten Paare, die Damen jeweils mit e n 
vom Verein entgeltlich ausgegebenen Fackel versehen, durch 

Wohzum Teil dicht umstandene Straß~n an den geschmuckten 
, t zu-

nungse ingängen des Königspaares vorbei zum Ausgangsor 
rUck. Um den angesprochenen, analog dem im Hochzeitsfalle 
angebrachten TUrschmuck , sorgten sich in der Regel Nachbarn, 

Alkohol-fUr deren Leistung sich die Betroffenen durch eine 
spende o.ä. erkenntlich zeigten. Die Unterbrechung deS Kö

Zu
nigsballes durch den Fackelzug fand 1968 nicht mehr die 
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stimmung des SchUtzenrates, der dadurch das Fest ause inan
dergerissen sah und der Hauptversammlung mit Erfolg eine 
prinzipielle Verfahrensmodifikation vorschlug , "wonach al l e 
SchUtzen mit Angehörigen, Königspaar und Gefolge gegen 
20.30 Uhr im SchloGhof zusammenkommen, dort den großen 
Zapfenstreich anhören, das Feuerwerk abgebrannt wird und 
dann 1m Fackelzug zur Stadthalle marschiert wird." 

NachdrUcklich sei hier auf die intendierte Inanspruchnahme 
des Schloßhofes verwiesen, der ja bekanntlich schon 1959 
und 1965 als willkommener Versammlungsort begegnet und auch 
bei Gelegenheit besonderer Ereignisse vor dem Ir. v.'eltkrieg 
Verwendung fand. Es ist wohl weniger die Eignung dieser 
Stätte als raumintensiver Ort, als vielmehr die romantische 
eindrucksvolle Kulisse des ehemaligen fUrstbis chöflichen 
BarockschloBses, kunsthistorisches Kleinod und Stolz der 
Stadt, dessen geschichtliche Größe auf den Verein Überstrah
len und ihm Buf diese \'Ie1se offensichtlich Geltung ver
schaffen soll. Dieses klingt u.a. auch 1m Festbericht des 
Schriftführers aus dem Jahre 1971 an, wenn er die Durchfüh
rung der 1969 eingefUhrten Neuerung schildert, bei der vor 
allem AUfstellungsordnung und Zeremoniell Beachtung verdie
nen: "Am Abend wurde im Schloßhof von der Städte Kapelle 
unter Mitwirkung des Spielmannszuges der große Zapfen
streich gebissen. Das Königspaar mit seinem Gefolge hatte 
auf der Freitreppe des Schlosses Aufstellung genommen, wäh
rend die Offiziere in ihren weißen Uniformen im Innenhof 
SiCh postiert hatten und salutierten. ·Vor der altehrwUrdi
gen Kulisse des Schlosses entstand so ein malerisches Bild 
( ••• ) Im Anschluß an den Zapfenstreich ging die Festgesell
schaft unter Führung des Kommandierenden Obersten Paul Abe

ler 1m Festzug zur Stadthalle, um dort den K6nigsball zu 
teiern." Vom Fest des Jahres 1975 ist uns die Ordnung des 
FaCkelzuges präzise Überliefert. Danach sollten sich in ge-
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nannter Abfolge dem anführenden Oberst die Offiziere , 
Städt . Kapelle, Königspaar mit "Throngefolge", SchUtzenrat 
und Festteilnehmer anschließen , wobei die Mitglieder des 
Spielmannszuges ihren Plat z irinerhalb der zweiten Zughälfte 
zugewiesen erhielten. 

Die angefUhrte Novation blieb nicht ohne Fol gen : mit ihrer 
Verwirklichung entf iel der bis dahin geUbte Vorbeimarsch an 
den WOhnstätten des Köni gspaar es wie auch das dort insze
nierte Abbrennen von Feuerwerk. Die Dekoration der Hausein
gänge blieb allerdings bestehen. Folgen zog ebenso die 1971 
dur chgeführte Neugestaltung des Festes nach sich, die ihrer
seits nun wiederum den 1969 modifizierten Ablauf des zwei
ten Festabends tangierte: So wurde 1971 _ 1975,entgegen der 
ursprUnglichen Absicht,das Feuerwerk bereits am ersten 
Abend, quas i als Surrogatsveranstaltung, realisiert. Durch 
die erneute Einrichtung eines abendlichen TanzvergnUgens sm 
ersten Festtag fand das Feuerwerk 1977 wiederum am pfingst-
dienstag, nun aber als ein den Fackelzug begl~itendeB Er
eignis statt. 

Ebenso wie die vortäglge Tanzveranstaltung feierte man den 
Krönungsball zunächst 1m FestzeIt, anschließend (seit 1961) 
in der Stadthalle. Nach 8 Fest jahren wurde 1977 erneut ein 
Zelt als Festlokal 1n Anspruch genommen und neben den Ver
elnsmltglledern und ihren Damen erstmals Buch interessier
ten BUrgern Zugang zu allen Veranstaltungen gewährt. Be
merkt sel, daß 1m Blick auf die Bälle Platzreservlerungen 
nicht alleln Gruppierungen wie Thron, SchUtzenrat und Eh
rengästen vorbehalten sind, sondern Uberdies auch dem ein
fachen Verelnsmltglled die Möglichkeit gegeben 1st, unter 
dem Frelbestand an Tischen zu wählen. Eine exponierte posi
tion nimmt 1m blumengeschmUckten Festraum der an erhöhter 
Stelle sitzende Thron ein. Ihm gehören neben den nMajestö-
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t enn und beiden Ehr endamen deren Ehepar t ner , die Königsad
jutanten und r anghöchsten Offiziere sowie Bürgermei ster, 
PräSident, eh. d. P. und seit 1971 der gesamt e SchUtzenrat 
ein. Ein kurzes Wort sei den Ehrendamen gewidmet , di e, je
weils mit Schärpe und Blumenstrauß versehen, dem Köni gspaar 
beigegeben sind. Sie erfüllen 1m Rahmen des Feste s keine 
andere Funktion als die, dem Königspaar bei seinen Auftrit
ten begleitend zur Seite zu stehen. Ihre Auswahl wurde 1954 
vom Vorstand ausdrUcklieh an den König delegiert und ihm 
empfohlen, unverheir atete Damen zu favorisieren. Desgl e i
chen besteht gegenwärtig offensichtlich eine modifizierte 
AuswahlpraXis, der zufolge König und Königin jeweils eine 
Ehrendame bestimmen, wobei die des Königs vielfach mit sei
ner Ehefrau identisch ist. Das Königspaar erhält eine be
stimmte Anzahl sog. Teilnehmerkarten, die fUr seine gel ade
nen, nicht 1m Verein organisierten Gäste gelten. Mehre in
ladungen sind aus eigener Tasche zu begleichen. Geladenen 
wie Ringgeldzahlern steht nicht zu, 'sich längere Ze it am 
Thron aufzuhalten. 1955 beschäftigte sich der Vorst and bspw. 
mit diesem Thema und fixierte die Verweildauer fUr "(v)om 
Thron geladene Gäste" auf "höchstens 20 Min." Erweist die 
angesprochene Plazierung sinnfälligde herausragende St el
lung des Thrones, 80 gilt dies nicht minder fUr die Tanz
ordnung des Krönungsballes. Mit ge zogenem Degen umringen 
die Offiziere das mit seinen Insignien versehene Königspaar 
bei seinem Eröffnungstanz, in den anschließend auch das 
Throngefolge eintritt. Musik fUr jedermann, Tanz und Unter
haltung prägen den weiteren Verlauf des festlichen Abends, 
bei dessen Veranstaltung in der Stadthalle zumeist auch ein 

kaltes BUffet zur VerfUgung stand. 

Bezüglich der Festkleidung bemerkte ein Informant (12), daß 
anfanga l ediglich 'der Thron in langen Kleidern ging' und 
erst seit 1967 eine derartige Garderobe auch seitens der 
Übrigen weiblichen Festteilnehmer Ubernommen wurde. Ein 
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weiterer Befragter (6), wie vorgenannter auch ehemaliger 
JunggesellenschUtze, sprach dem Krönungsball Festcharakter 
ab und qualifizierte ihn als "Modenschau". 

In den ersten Fest jahren nach dem Krieg dauerte die Veran
staltung f r aglos bis zum trUhen Morgen . Diesen Umstand griff 
der Verelnsvoraltzende 1954 auf und begrüßte angesichts der 
beruflichen Anforderung das relativ frUhe "Abrücken" des 
Throns in diesem Jahre als sehr praktisch": "Immerhin 
scheint es mir notwendig, daß den veränderten Zeltverhält
nissen Rechnung getragen werden muß. Der AckerbUrger konnte 
ruhig 3 oder 4 Tage feiern, ohne daß die Ausübung seinesBe
rufes in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wer aber am näch
sten Tag seinen Dienst wieder antreten muß , wird es be
grUßen, wenn um 4.00 Uhr offiziell Schluß ist, denn das 
Nach-Hause-bringen der Königin nimmt auch noch mal 1 Std. 

in Anspruch ." Die vom Vorsitzenden begrUßte Festsetzung des 
offiziellen Ballendes auf ca. 4.00 Uhr besteht auch gegen
wärtig. Nach wie vor schließt sich der Veranstaltung das 1m 
Zitat bemerkte, vornehmlich der Königin geltende Heimgeleit 
an. Musiker, Königspaar und eine mehr oder minder große An
zahl Schützen ziehen zur Wohnstätte der Königin, wo noch 
einmal aufgespielt und auf der Straße getanzt wird. Eine 
derartige Begleitung SCheint dagegen dem König auf seinem 
Nachhauseweg nicht selbstverständlich beschieden zu sein, 
obgleich von 1973 ein Beschluß des SchUtzenrates vorliegt, 
dem zufolge "der König wenigstens mit 3 Musikern und einer 
Abordnung des Vereins nach Hause begleitet wird." Bereits 
im folgenden Fest jahr erging' jedoch von gleicher Stelle le
diglich die VerfUgung, die Königin "mit Musik (Abordnung 
der Stadtkapelle) •.• " heimzugeleiten. 

Kommen wir nun zum Schützenfest des Jahres 1977. Bekannt
lich wurde im Rahmen dieses Festes nach 16jähr1ger Unter-
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brechung erstmals wieder an Zelt als Festlokal benutzt. 
Ober die GrUnde dieser Maßnahme sind wir gut informiert: 
" ••• auf mehrfachen Wunsch von Mitgliedern des Vereins und 
aus der Bevölkerung, und aufgrund der Erfahrungen, die beim 
Stadtfest 1m Oktober 1976 gesammelt worden waren", hatte 
man sich zu e inem derartigen Lokalwechsel entschlossen. Das 
daher beanspruchte Zelt besaß ein beachtliches Fassungsver
mögen (1.400 m2 ) und lag in engster Nähe zur Festwiese 1m 
SChloßpark, so daß sich das gesamte Festgeschehen erstmals 
ausschließlich auf den städt. Kernbereich konzentrierte. 
Über die zuvor in der Stadthalle durchgeführten Veranstal
tungen wie Paroleausgabe, Fest- und Krönungsball hinaus 

171) diente es zudem als Ort, an dem anzutreten war. Neben 
der Benutzung eines Festzeltes und seiner Inanspruchnahme 
fUr die vorgenannte Festkomponente bestanden die wesent
lichsten Programmänderungen 1m Fortfall der Tanzmöglichkeit 
am Nachmittag des ersten Festtages, in der Wiederaufnahme 
eines abendlichen Festballes am Pfingstmontag, 1m Fortfall 
des 1971 eingeführten "Platzkonzertes 11 am Dienstagmorgen 
sowie in der Verlegung des Feuerwerks auf den Abend des 
zweiten Festtages. Im Hinblick auf diese Eingriffe ins Fest
programm darf nicht unerwähnt bleiben, daß in einer vorbe
reitenden Schützenratssitzung,bei Gelegenheit der Diskus
sion um eine modifizierte Festgestaltung,vorgeschlagen wur
de, "wichtige Punkte, die schon Tradition sind, unbedingt 
beiZubehalten." Im Zuge der Festplanung war im Schützenrat 
angeregt worden, ndaß das Zelt am Samstag schon einen Abend 
für die Jugend zum Tanzen freigegeben 'werden sollte." Der 
VOrSChlag fand mit zeitlicher Verschiebung Verwirklichung. 
In Anlehnung an eine Veranstaltung im Rahmen des Stadtfe
stes Wurde der Jugend daher am Pfingstsonntag die Möglich
keit geboten, eine nDiskothek" 1m Festzelt zu besuchen, als 
deren Träger Sparkasse und konfessionelle Jugendgruppen 
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verantwortlich zeichneten. Wichtig 1st in diesem Zusammen
hang der Pres sehinweis, daß Bürgermeister und Königspaar zu 
diesem überaus gut besuchten TanzvergnUgen erschienen und 
es durch Grußworte erCSffneten. "Der Jugendd!skothek g ing be

reits am Samstag mit einem nBayerlschen Abend" eine offen
sichtlich folkloristische Veranstaltung voraus, die eben
falls direkt auf d~8 Stadtfest zurückgeht. Im Blick auf 

die unter dem Eindruck dieses Stadtfestea und der dabei 
empfundenen Zeltatmosphäre gereiften Absicht, ein Zelt von 
beachtlicher Kapazität einzurichten und der gesamten Bevöl
kerung Zutritt zu allen Festveranstaltungen zu gewähren, 
wurde die Identifikation des anstehenden SchUtzenfestes mit 
einem "Volksfest" nachdrücklich als Desiderat herausgestellt 
und ihm vom Schriftführer post festum Volkscharakter atte
stiert: "Das Ziel der BUrger- und JunggesellenschUtzen, auS 
dem Fest wieder ein Volksfest für die ganze Stadt zu ma
chen, ist - wie die Beteiligung auf der Festwiese und im 
FestzeIt zeigte - voll gelungen. Dieses wurde sogar in der 
Tagespresse bestätigt. Besonders erfreut wurde die große 
Beteiligung junger Leute festgestellt."172) Das Zitat er
weist den großzügigen Gebrauch des Begriffs Volksfest, des
sen Anwendung offensichtlich bereits beim Anwesenheitsnach
weis zahlreicher BUrger als zulässig gilt und induktiv von 
Veranstaltungskomponenten auf das gesamte Fest übertragen 
wird. Eigentliche Anteilnahme von Nichtmitgliedern konnte 
bei Gelegenheit des Fackelzuges als auch des TanzvergnUgens 

Platz greifen, denen isoliert oder als Festbestandteilen 
wohl generell besondere Attraktivität zukommt. Weiteres 
Engagement Unorganisierter mußte sich zwangsläufig auf op
tischen und akkustischen Konsum beschränken. Im Ubrigen 
dUrfte ein seltener durchgeführtes Unternehmen wie das 
Schützenfest mit seinen pittoresken Uniformen, der schmis
sigen Musik, dem verhältnismäßig spannungsrelchen Voge1-
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s chießen und seinem pseudomilltärisch-pseudomonarchischen 
Zeremoniell wie jedes spektakuläre Ereignis besondere Auf
merksamkeit auf sich ziehen. 

Erfährt das Fest in Gestalt des Krtsnungsballes "seinen 
offiziellen Abschluß", so finden die "Unentwegten" am fol
genden Tag zur "traditionellen Nachfeier" zusammen, deren 
Einrichtung erstmals 1884 begegnet und nach dem II. Welt
krieg auch aus den seit 1967 vorliegenden Programmkärtchen 
der Mitglieder ersichtlich wird. Die an diesem festbe
schließenden Vorhaben interessierten SchUtzen, zu denen 
selbstv~rständ1.ich altes und neues Ktsnigspaar zählen, tre
ten am frUhen Mittwochnachmittag in Straßenkleidung am Ma
rienplatz an und marschieren mit Musik durch die Innenstadt 
zu einer Gaststätte, um von dort per Omnibus das Ziel, ein 
Lokal in Stadtnähe, aufzusuchen, das bekanntlich schon den 
Junggesellen vor dem letzten Weltkrieg zu gleichen Zwecken 
diente. Traten 1977 ca. 60 - 70 Mitglieder als Zugteilneh
mer in Erscheinung, so entspricht diese Grtsße nicht der An
zahl der tatsächlich Mitfelernden, die sich z.T. erst nach 
Dienstschluß zum Festort begaben, so daß es dort nach Mit
teilung des Schrifttuhrers später "sehr voll" gewesen sei. 
Der Angabe eines befragten SchUtzen (4) zufolge, finden 
siCh jeweils rund "100 _ 150 Personen" zur Nachfeier zusam
men, an der auch Damen teilnehmen. Den Htshepunkt der feucht
frtshlichen Veranstaltung setzt zweifellos ein sog. Runkel
k~nig8Chießen, das erstmals 1932 1m Rahmen der Nachfeier 
des JunggesellenschUtzenfestes greifbar wird. Dabei paro
dtrt man das vortäglge Vogelschießen insofern, als durch 
Abwerfen einer den Holzvogel ersetzenden RUbe ein "Bier"
oder "Runkelktsnig" ermittelt wird, der als Zeichen seiner 
WUrde eine Bierdeckelkette entgegennimmt und den Anwesenden 

eine Alkoholspende verehrt. 
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Abschließend sei auf zwei Ersstzveranstaltungen aufmerksam 
gemacht, die in den festfreten Jahren 1972 und 1974 Platz 
griffen. Während sich 1972 anläßllch der Tatsache, daß 
erstmals seit 24 Jahren kein Schützenfest in Aussicht stand, 
eine Anzahl Junggesellen- und BUrgerschUtzen an Pfingsten 
zu einem "SchUtzenfestgedächtniafrUhschoppen" zusammenfan
den, lud das alte ~önlgBpaar die Vere1nsmltglleder 1974 
"als kleinen 'Trost' für das in diesem Jahre nicht stattfin
dende Schützenfest" zu einem Frühschoppen am Pfingstmontag 
in ein städte Lokal. 

Festbetel11gung 

Aussagen zur Festbeteiligung der Vereinsmitglieder, wie 
auch zur Anteilnahme der Bevö1kerung,liegen nur sporadisch 
vor. Ihnen ist u.a. zu entnehmen, daß die Teilnahme an den 
UmzUgen offenbar häufig zu wUnschen Ubrig ließ. So wird in 
der Festeinladung 1963 ausdrücklich darum gebeten, "daß 
auch die umzUge von jedem SchUtzenbruder mitgemacht werden~ 
und an gleicher Stelle wird den pünktlich Antretenden erst
mals die Ausgabe kostenloser Biermarken in Aussicht ge
stellt. 1967 sollten die Umzugste11nehmer eine Essensmarke 
gratis erhalten. Zuvor war den Mitgliedern die Beteiligung 
an den UmzUgen wärmstens empfohlen worden, -damit auch das 
äußere Bild der VeranstaltunS zeigt, vie eng der BUrger
schützenverein mit der Bev8lkerung der Stadt Ahaus verbun
den ist." In der Hauptversammlung 1973 kam man Uberein, den 
angetretenen SchUtzen ' am ersten Festtag Bier-, sm zweiten 
dagegen Essensmarken auszugeben , -(d)am1t die Beteiligung 
bei den UmzUgen gr ößer wird." Als Ursache dieses Teilnahme-
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defizits sm ersten Festtag vermutete man 1963 die Länge des 
Zugweges. 

Offensichtlich weit dUrftiger fielen infolge Ubermäßigen 
Alkoholgenuss8S mancher SchUtzen die RUckmärsche vom Stadt
park zur Innenstadt aus. Hinzu kam, daß aus gleichem Grunde 
vielfach die rechte Ordnung unter den wenigen Mitmarschie
renden fehlte. Exakte Daten Uber die Anzahl der Umzugsteil
nehmer liegen in keinem Falle vor. Nach Aussage der Festbe
richte fanden 1969 und 1973 "(v)iele BUrgerschUtzen und 
Junggesellen" zum ersten Antreten auf dem Marienplatz zu
sammen. Ein älteres Vereinsmitglied (1) bezifferte aber die 
Anzahl der teilnehmenden SchUtzen auf "h8chstens 50 _ 80 
Mitglieder" zu Beginn der Feier. Aus eigener Anschauung ist 
bekannt, daß 1977 am Morgen des zweiten Festtages ca. 70 
gemeine Vereinsmitglieder Aufstellung nahmen. Weitaus mehr 
Anklang als die militärischem Vorbild nachempfundenen Fest
zUge dürften bei den Vereinsmitgliedern die TanzvergnUgen 
finden. Auf diese Differenz zwischen Umzug und Festball 
wies neben einem befragten Informanten (11) auch der 
Schriftführer hin. 173 ) Die Beteiligung der Mitglieder am 
Kr8nungsball konnte indes nicht immer befriedigen und wurde 
1975 in einer dem Fest folgenden Sitzung als "sehr mäßig" 
beklagt. Entsprechend schwachen Besuch mußte man Uberdies 
trotz gewachsener Vereinsstärke "den einzelnen Veranstaltun
gen" attestieren. Dagegen verweisen die Festberichte 1967, 
1969, 1971 und 1973 auf die Anwesenheit zahlreicher Schüt
zen bei den Paroleausgaben und auf gute Beteiligung am Vo
gelschießen hin. Als Fest erfreulich starker Anteilnahme 
der Mitglieder begegnet das des Jahres 1969. Außergewöhn
liche Beteiligung wurde daneben dem Fest des Jahres 1965 
zuteil, das dem Kassierer "(d)ank der Teilnahme so vieler 
SchützenbrUder ( • .. ) so . echt die Stärke und Geschlossenheit 
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unseres BUrgerschUtzenvereins in der Öffentlichkeit gezeigt 
(hat).n 174) Weniger zufriedenstelIen können dagegen die 
Mitteilungen zweier befragter Mitglieder (7, 8). So 'macht' 
nach Versicherung des einen trotz großer Zuschauermenge 
'nur eine begrenzte Anzahl mit', sind 'von 300 1/3 aktiv 
am 2 . Tag'. Der zweite Befragte taxierte den Anteil der 
beim Fest inaktiven- Mitglieder auf 40 %. 

Bildete bisher die Festbeteiligung der Vereinsmitglieder 
das zentrale Thema, so 8011 nachfolgend die Anteilnahme der 
Bevölkerung im Vordergrund stehen. Schon oben wurde über 
die mehrfach beschwor~ne Zielvorstellung eines "Volksfestes" 
ausführlicher gehandelt. Die 1950 post festum geäußerte Ab
sicht, ein derartiges Fest fortan zu programmieren, läßt 
darauf schließen, daß die Bevölkerung 1m genannten Jahr 
nicht die gewünschte Festzuwendung tat. Gleiches gilt fUr 
das Fest jahr 1954. Vornehmlich unter dem Eindruck "einer 
großen Zuschauermenge" 1m Schloßpark qualifizierte der 
Schriftführer die Veranstaltungen 1971, 1975 und 1977 hin
gegen jeweils als "Volksfest", um dessen Verwirklichung in 
der Mitgliedereinladung 1977 vom eh. d. P. bereits aus
drücklich gebeten wurde. Auch aus den Jahren 1965 und 1957 
wissen wir um die "große Beteiligung ( •.• ) der Bevölkerung 
der Stadt", die im letztgenannten Jahr vom Vereinspräsiden
ten während der Paroleausgabe mit Befriedigung herausge
stellt wurde. Ein Hinweis über die konkrete Herkunft der 
Festbesucher des Jahres 1975 ist dem Schriftführer zu dan
ken, der in diesem Zusammenhang "Alt-Ahaus" sowie die be
nachbarten Ortsteile "Ammeln" und "WUllen" nannte. 

Anteilnahme der BUrger kann sich über das reale Dabeisein 
auch in anderer Form äußern. Gemeint ist der Fahnenschmuck 
der Häuser, um den die Stadtbewohner vom Verein direkt ge
beten werden. Die "Beflaggung" beschränkt sich weitgehend 
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auf den Bereich der Zugwege und der Innenstadt, die vor
nehmlich durch Geschäftshäuser charakterisi ert 1st. Dies
bezUglich sei auf die Aussagen zweier älterer SchUtzen 
(2, 3) verwiesen. Während der eine die geringe Teilnahme 
der Ahauser am Schützenfest betonte und dieses auf die 
'Ahauser Mentalität' zurückführte, machte der zweite darauf 
aufmerksam, daß "früher effektiv die ganze Stadt mit(fei
erte)". 

Anteilnahme der Presse 

Ganz zweifell os bildet die Lokalpresse fUr die städt. Orga
nisationen, Interessengruppen u.ä. ein beinahe unentbehr
liches Hilfsmittel der Informationsvermittlung, die vor al
lem unter einer spezifischen Sparte ("Aus Vereinen + Verbän
den") erfolgt. Auch für den hier in Frage stehenden Verein 
stellt die Zeitung neben den Rundschreiben ein probates 
Medium dar, seine Mitglieder zu erreichen und sie über Ver
einsinterna, wie Versammlungen oder sonstige Vorhaben und 
die näheren Umstände, in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus 
werden die BUrger dort auch vom Verein gezielt angesprochen 
und bapw. über Festprogramme, Mitwirkende, Kartenverkauf 
und außergewöhnliche BeschlUsse informiert oder direkt um 
etwas angegangen. Als Beispiel mag eine 1953 in den Westf. 
NaChriChten erschienene Aufforderung getten, alles den Ver
ein betreffende "historische Material" dem Schriftführer zu 
übergeben. Erinnert sei hier auch an die Bitte um Fahnen
Schmuck. Neben diesen auftragsgebundenen Informationen 
nimmt sich die Lokalpresse seit jeher vornehmlich großer 
und Wichtiger Vereinsereignisse an, wie des Schützenfestes 
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und der "Gala-Prunkaltzung". 1952 wurde 10 einem Vorbericht 
zum Schützenfest u.a. ein geschichtlicher RUckgri!f ge
macht und aus dem "Ahauser BUrger Gesellen Buch" zitiert. 
Zudem erschien an gleicher Stelle ein vierzel11ger "Urtext" 
des Ahauser SchUtzenmarsches von 1884. Aus dem Jahre 1954 
1st eine Pressederstellung bekannt, deren Verfasser das 
Schützenfest als eIn Fest begreift, "das in seiner Volks
tUmlichkeit kaum zu überbieten 1st und ein StUck Geschichte 
der Bürgerschaft darstellt, das, wenn auch seiner martiali
schen Aufgabe enthoben, doch zu dem Erbe gehBrt, das uns 
aus Vorväterzelten überkommen 1st und in seinem festlichen 
Ablauf seine Bedeutung hat. n175 ) Damit nicht genug: Die 1m 
Feiern des Schützenfestes angeblich greifbare Brauchtums
pflege erfährt im weiteren Verlauf des Berichtes eine ethi
sche Uberhöhung, in dem der damals zwischen Ost und West 
herrschende Kalte Krieg bemüht wird, eine S1nnidentität 
zwischen heutigem und ursprUnglichem SchUtzentreiben zu ma
nifestieren: "Bedeutete es damals den Sinn für Gemeinschaft 
und gegenseitiges Helfenwollen, dann heute auch noch oder 
wieder, hat doch der Gedanke der gemeinschaftlichen Hilfe 
im Ubernationalen Denken der westlichen Welt angesichts der 
Bedrohung unserer Freiheit Uberraschende Aktualität gewon
nen." Im Pressetestbericht des Jahres 1977176 ) wird die 
Veranstaltung als "Echtes Volksfest" etikettiert und dem 
Verein bescheinigt, sein "Ziel" erreicht zu haben. Die vor
liegenden, sich mit der Karnevalsfeier befassenden Preaae
mitteilungen beschäftigen sich vornehmlich, zumeist wohl-

• wollend kritisch, mit dargebotenen Leistungen auswärtiger 
Entertainer und Programmablauf. 

Daß Ereignisse und Veranstaltungen, die Uber den Einzelver
ein hinaus das städt. SchUtzenwesen betreften, selbstver
ständlich auch im Lokalteil der Zeitung Niederschlag finden, 
sei nur am Rande bemerkt (Bürgermeister-Pokal-Schießen, 
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Grüne Abende, Stadtfest, Westf. SchUtzentag). 

Wenn man also bedenkt, daß die Presse über die reine Infor
mation der Mitglieder hinaus zugleich das Inkenntnissetzen 
einer breiten Öffentlichkeit über die Aktivitäten des Ver
eins leistet und auf diese Weise zwangsläufig auch mehr 
oder minder effektiv Werbung betreibt, wird ihre Bedeutung 
für den Verein unmittelbar einsichtig. Als glücklicher Zu
fall kann zudem gelten, daß mit dem Ch .d.P. ein leitendes 
Vereinsmitglied der Ahauser Geschäftsstelle der Zeitung be
ruflich vorsteht. 

Kritik 

Im Verlauf der Befragung ergaben sich bisweilen kritische 
ÄUßerungen einzelner Interviewpartner. So führte ein Mit
glied (1) die geringe Umzugsbetelligung auf "Desinteresse" 
zurück, während ein anderer Befragter (2) bedauernd fest
stellte, 14 Tage vor Festbeginn sei die Veranstaltung aktu
elles Thema, 8 Tage danach spreche niemand mehr davon. Ein 
ehemaliger JunggesellenschUtze (12), der in seinem Verein 
eine fUhrende Rolle gespielt hatte, teilte mit, dort habe 
man immer ein "aufgelockertes SchUtzenfest gefeiert, nicht, 
Wie jetzt bei den Bürgern, exakt nach Vorschrift und vor 
allen Dingen hoch hinaus." Ferner wurde kritisch angemerkt 
(13), daß BUrgerschützen gern an den Schützenfesten anderer 
Vereine teilnähmen, da sie dort unbefangen feiern könnten, 
"ohne schräg angeguckt zu werden ." Weitere kritische Bemer
kungen hoben auf den Verein ab . Nach Meinung eines SchUtzen 
(5) müsse es dort "ziviler, demokratischer zugehen," es sei 
alles "zu ernst", man achte zu viel !lauf Etikette und nähme 
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sich zu wichtig dabei." Weiterhin hieß es (13), der Verein 
sei nur fUr "wenige Leute attraktiv" , "ganz schön hochnä
sig" (12), wohl "nicht aus dieser Stadt wegzudenken" (15). 

Auf die allen Intervlewpartnern gestellte Frage, "Welche 
Meinung besteht in der Stadt Uber den Verein" (Nr. V I), 
wurde recht unterschiedlich geantwortet, wobei sich positi
ve wie negative Einschätzungen ungefähr die waage hielten. 
Drei Befragte verwiesen auf eine geteilte Meinung. Die Ant
worten, die positive bzw. geteilte Beurteilung herausstell
ten, beinhalten vere~zelt überdies instruktive Zusätze: 

'Im allgemeinen besteht eine gute Meinung in der 
Stadt über den Verein, aber viele aus Arbeiter
kreisen stehen abseits, das ist in Stadtlohn und 
Vreden anders.' (3) 

'Es besteht eine positive Meinung in der Stadtj 
Die Meinung, zum Verein gehörten nur Geschäfts
leute oder dergI., ist dummes Zeug.' (11) 

'Die Meinung Uber den Verein ist sehr differenziert. 
Bei einem sind es politische GrUnde, bei anderen 
unterschiedliche Berufsstände, andere gibt es, 
die sich an unbeliebten Personen stoßen.' (4) 

Die Motive der von verschiedenen Mitgliedern versicherten 
negativen Außenbewertung des Vereins decken sich in der Ten
denz weitgehend mit den voraufgehenden Erläuterungen und 
sind untereinander sinngemäß deckungsgleich: 

'Es besteht keine sehr gute Meinung, weil der König 
nur aus bestimmten 'Kreisen kommen kann und .bestimm
te SchUtzenratsmitglieder auch bestimmten Kreisen 
angehören.' (6) 

'Andere Vereine sehen den BUrgerschUtzenverein 
als zu hochmUtig, zu fein an.' (7) 

'Hinsichtlich des allgemeinen Rufs steht der Verein 
nicht gut da, das sind die Oberen, Besseren.' (13) 
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Ein lokalhistorisch interessiertes Mitglied stellte die Be
rechtigung einer derartigen, seiner Antwort zufolge zwei
fellos bestehenden Außenbeurtel1ung in Frage: 

'Die Meinung, der BUrgerschUtzenverein sei nur 
fUr bestimmte Leute, kann ungerechtfertigt sein, 
da von altersher die Kaufmannschaft im Stadtkern 
angesiedelt war.' (10) 

Zieht man aus dem gewonnenen Antwortmaterial negativer Be
wertung ein Fazit, so ist festzuhalten, daß den ·Verein bzw. 
führenqen Mitgliedern vor allem elitäre Bestrebungen, DUn
kel und schichtenspezi!ische Struktur zum Vorwurf gemacht 
werden. 

Stellung des Vereins zu gleichartigen oder fremden Vereini
gungen 

Beziehungen des BUrgerschUtzenvereins zu anderen Organisa
tionen wurden 1m Verlauf der bisherigen Darstellung des öf
teren evident. Dies gilt insbesondere 1m Blick auf den Jung
gesellenschUtzenverein, der in außergewöhnlicher Weise Un
terstUtzung und Förderung erfuhr. Seinen Mitgliedern stand 
bekanntlich die Möglichkeit offen, bei Zahlung eines gerin
gen Festbeitrages den Einzelveranstaltungen des BUrger
SChützenfestes beizuwohnen. Dartiber hinaus wissen wir von 
Geldzuwendungen an die Junggesellen als Hilfe zur Bestrei
tung der Festkosten. 1964 schlug man in einer Vorstandssit
zung der BUrgerschUtzen vor, dem JunggesellenschUtzenverein 
Zu seinem SchUtzenfest einen Zuschuß von 500 DM zu zahlen. 
AUßerdem konnten die Junggesellen an die BUrger weiterhin 
Ehrenmitgliedskarten verkaufen. Die Hauptversammlung des 
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Jahres 1966 beriet U.8. ebenfalls über eine Unterstützung 
und beschloß, dem JunggesellenschUtzenverein "jedes Mal zu 
seinem Schützenfest eine Pauschalsumme in Höhe von 500 DM 
(auszugeben). Dafür erhält der .BUrgerschUtzenverein jeweils 
100 Ehrenmltglledskarten." Einen nicht bekannten.finanzlel
len Beitrag hatte man 10 Jahre zuvor den Junggesellen zum 
Jubelfest in Aussicht gestellt, die dafür von einem Fest
beitrag der BUrgerschUtzen absahen. Bis auf das Vogelschie
ßen wurden diesen zudem "gleiche Rechte und Pflichten" zu
gestanden. Das enge Verhältnis belder Vereine manifestiert 
sich daneben auf einer . anderen Ebene. 1952 wurde verein
bart, jeweils in zweijährigem Rhythmus SchUtz~nfe8t zu fei
ern, wobei der "pausierende Verein ( ••• ) eine Ehr~nkompanie 
stellen (sollte). n177) In der Folgezeit beteiligten sich 
daher Junggesellen- wie BUrgerschützen auf diese Weise an 
der Veranstaltung des gerade feiernden Vereins und erhiel
ten verschiedentlich nachweisbar die Gelegenheit der Teil
habe ihres K~nigspaares in einer dritten Kutsche am Fest
zug. Nicht immer beschränkte sich die Anteilnahme der Jung
gesellen am Schützenfest der Bürger auf die Stellung einer 
Kompanie und den Besuch einzelner Festveranstaltungen. Es 
ist überdies bekannt, daß in Einzelfällen bestimmte Funkti
onen 1m Rahmen des Festes durch Junggesellenschützen wahr
genommen bzw. deren Ubernahme durch diese vom BSV erwogen 
wurde. So hatten sich Junggesellen 1954 zur Stellung der 
nEhrenwache" bereiterklärt und sollten im nächstfolgenden 
Fest jahr als K~nigsadjutanten fungieren. Als 1967 durch 
Rücktritt das Amt des Kammerherrn vakant wurde, sprach sich 
der SchUtzenrat dafür aus, "den Kammerherrn der Junggesel
len ( •.• ) für dieses Schützenfest zu gewinnen." Neben den 
bisher präsentierten Indikatoren bestehen weitere, die eine 
enge Verbindung zwischen beiden Vereinen anzeigt. Dazu 
zählt zweifellos die vom Vorstand 1964 angestellte Uberle-
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gung, sich mit dem JunggesellenschUtzenverein zu fusionie
ren, eine Vorstellung, die 1970 Verwirklichung fand. In den 
50er Jahren vereinbarte der Vorstand, Mitgliedern und Jung
gesellen "besondere Mitgliedskarten mit Festprogramm" aus
zugeben und lud 1961 "(a)lle Mitglieder unseres Vereins und 
des Junggesellen-Schützenvereins" zu einem SchUtzenball . 
Letzteren wurde ebenso erm~glicht, sich sm 1966 inszenier
ten "Biwak" zu beteiligen. Aus dem Jahre 1963 ist die Emp
fehlung bekannt, den Restbestand alter Festabzeichen den 
Junggesellen zu Überlassen, während wir 1969 von einer 
"leihweisen Ubergabe" des alten KCSniginnendiadems an diese 
erfahren. Das enge, aber ungleiche Verhältnis beider Organi
sationen beweist eine 1965 geäußerte Vereinbarung des BUr
gerschUtzenvorstandes, der zufolge "darauf hinzuwirken (ist), 
daß bei der Neuanschaffung von Uniformen (der Junggesellen), 
diese denen der BürgerschUtzen angepaßt werden." 

Aus dem bisher Gesagten erhellt, daß die Beziehung zwischen 
Junggesellen_ und BürgerschUtzenverein keineswegs als wech
selseitiges Kontaktieren gleicher Partner zu begreifen ist, 
Vielmehr erscheint der BSV eindeutig, offensichtlich seiner 
finanziellen Uberlegenheit wegen, als der dominierende Teil 
und nicht ganz selbstloser Protektor des den Nachwuchs be
reitstellenden Junggesellenschützenvereins. 

Neben dem geschilderten Verhältnis zu den Junggesellen las
Sen sich Beziehungen zu weiteren Vereinen vornehmlich glei
cher Zwecksetzung belegen. Hier sind vor allem die Einla
dungen Uberwiegend benachbarter Schützenvereine (z.B. Feld
mark, WOllen, ASbeck, Epe, Gronau, Sch~pp1ngen) zu ihren 
JUbiläen und Schützenfesten anzuführen, über deren Annahme 
man berät und 1m Falle vereinbarter Teilnahme eine Abord
nung entsendet, die bisweilen in Begleitung der Städt. Ka
pelle und/oder des Spielmannszuges der Einladung folgte. 
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In außergewöhnlicher Weise beteiligte man sich 1972 am Ju
belfest der BUrgerschützengl1de Gronau, dessen 1969 veran
stalteter "Kommers" von den BUrgersehUtzen ebenfalls be
sucht worden war. Nachdem sich die Gronauer daraufhin beim 
Schützenfest 1971 in Ahaus mit "einer krlegsstarken Kompa
nie und einem Spielmannszug" revanchiert hatten, nahmen 25 
Offiziere, 15 SchUtzenratsmitglleder sowie Städt. Kapelle 
und Spielmannszug aus Ahaus im Gegenzug in Gronau teil, wo
bei Oberst und Adjutant beritten auftraten und das Ahauser 
Königspaar in offener Kutsche 1m Festzug mitgeführt wurde. 
Als Präsent erhielt der feiernde Verein vielfach einen Fah
nennagel verehrt. Dies traf freilich im Falle des Gronauer 
JUbelfestes nicht zu: man überreichte den Gastgebern einen 

"Wappenteller" • 

In der Eigenschaft des Gastgebers begegnen na türlich auch 
die Ahauser BUrgerschUtzen während ihrer Schützenfeste. Wie 
mehrfach nachweisbar, entstammten die geladenen Vereine 
häufig der unmittelbaren Nachbarschaf t. Die Anfertigung von 
"26 Tragschildern für auswärtige Vereine" anläßlich des Ju
belfests 1959 l äßt vermuten, wie wichtig dem Verein die 
Teilnahme zahlreicher gleichgesinnter Organisationen aus 
GrUnden der Selbstdarstellung und des Prestige gewinns war. 
1977 vereinbarte der SchUtzenrat, "Einladungen ( •.. ) an al
le Vereine des neuen Stadtgebietes herausgeben (zu lassen)", 
ein Entscheid, der 18 Adressaten galt. Es sei daran erin
nert, daß die städt. Schützenorganisationen bekanntlich in" 
eigenen Veranstaltungen zusammenfinden, wie bspw. im GrUnen 
Abend, der expressis verbis bezwecken soll, "durch geselli
ges Beisammensein aller Schützenvereine mit AngehHrigen das 
bisherige Freundschaftsverhältnis zueinander zu festigen 
und zu f ördern." Bereits 1m Zuge der Neuformierung nach dem 
11. Wel tkrieg waren vom BSV ohne durchschlagenden Erfolg 
Initiativen ausgegangen, eine "Zusammenarbeit aller Schüt-
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zenvereine in Ahaus" zu verwirklichen. Wenige Jahre darauf 
(1955) forderte der BUrgermeister die Schützen der Stadt, 
"die doch Brüder sein wollen und daher eine große Familie 
zu bilden haben", zu "Einmütigkeit" auf. Als spektakuläre 
Novation und HHhepunkt gemeinsamen Handelns kann die Reali
sierung des allen Vereinen gemeinsamen zentralen Brauches, 
des KHnigsschießen, gelten. Dieses griff bekanntlich, als 
"StadtkHnigschießen" vorgestellt, 1976 ' erstmals 1m Rahmen 
eines "Stadtfestes" Platz und wurde 1m folgenden Jahr er
neut inszeniert. 

AUfgrund ihrer Zwecksetzung kann die schießsporttreibende 
SchUtzengilde, deren Vorsitzender lange Jahre dem BSV zu
gleich als stellv. Leiter diente, den Ahauser Schützenge
sellschaften nicht zugeschlagen werden. Dennoch besteht 
Zwischen ihr und dem BSV ein nennenswertes Verhältnis. Im 
Dritten Reich zwangsweise fusioniert, äußerte sie 1949 den 
WunSCh, dem BSV integriert zu werden. Dieser stand dem Vor
haben positiv gegenUber und sprach sich dafür aus, die Gil
de als "besondere Abteilung" zu fUhren. Eine 1953 datieren
de Bemerkung, derzufolge die SchUtzengilde dem Verein "kor
Porativ" angeschlossen sei" erweist die Erfüllung des Wun

BChes, doch war der Verbindung offensichtlich keine lange 
Dauer beschieden. So erfahren wir 1957 vom Beschluß der 
BUrgerschUtzen, an einem "Werbe- u. Preisschießen" der 
SChützengilde teilzuhaben und hHren 1958, daß man anläßlich 
errungener Meis~erschaft ein Geschenk zu übergeben beab
Sichtigte. Au! ihre Bitte hin stand ihr der BSV bei der 
Durchtuhrung des Westf. Schützentages 1967 hilfreich zur 
Seite und beteiligte sich in der Folgezeit des Hfteren an 
diesen Tagen. Das Bestreben der Gilde um Anschluß an den 
BSV endete keineswegs mit der miBglUckten Liaison der frU
hen 50er Jahre. 1969 und 1970 signalisierte sie erneut ih-
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ren Wunsch nach Verbindung belder Organisationen, d~ wie es 
1969 begrUndend hieß, sie "sich hierdurch einen besseren 
Kontakt mit den BUrgern und der Stadt Ahaus" erhoffte. Ob
gleich der SchUtzenrat in beiden Fällen diesem Verlangen 
aufgeschlossen begegnete, fand ein entsprechender Zusammen
schluß m.W. bisher nicht statt. 

Aufmerksamkeit widmete der BSV nicht allein den Jubiläen 
benachbarter Schützenvereine. Er bedachte überdies auch die 
1m Rahmen seiner Veranstaltungen spielenden Muslkervere1ni
gungen, wie Spielmannszug und Städt. Kapelle, bei ihren Ju
biläen mit einem Präsent. Es sel hier an den ,an die Vor
standsmitglieder gerichteten Vorschlag des eh. d. P. erin
nert (1961), die Ehrenmitgliedschaft der StAdt. Kapelle zu 
erwerben, der er 1m Ubrigen vorsteht, während sein Stell
vertreter und gleichzeitiger Schrifttuhrer als Schatzmei
ster ebenso zum Vorstand der Städt. Kapelle zählt. Biswei
len wurden Vergleiche zu anderen Vereinen angestellt, wobei 
man das SchUtzenwesen der Nachbarorte Stadtlohn und Vreden 
mehrfach als vorbildhaft herausstellte. In einer SchUtzen
ratssitzung post festum 1975 stand u.a. die mäßige Beteili
gung der Vereinsmitglieder an den Festveranstaltungen im 
Mittelpunkt der Kritik, und es erging der Beschluß, "Über
legungen" zur Abhilfe anzustellen.' "Während der Diskussio
nen hierUber (wurden) Vergleiche zu anderen Vereinen gezo
gen . " Schließlich nahm man in einer Vorstandssitzung des 
Fest jahres 1954 die Frage nach Einführung einer Kette !Ur 

den Vorsitzenden zum An1aß,'auf die Ubliche Existenz" eines 
derartigen Attributs "in anderen Vereinen" zu verweisen. 
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GUter 

Zu den kulturhistorisch relevantesten SachgUtern des Ver
eins zählt das KBnigssilber, d.h. die KBnigsketten der BUr
ger- und JunggesellenschUtzen. Letztere umfaßt gegenwärtig 
(1979) 60 Silberschilder, auf denen der Name des jeweiligen 
Königspaares eingraviert steht. Ältestes StUck der Kette 
bildet der Kettenanhänger, ein getriebener, datierter (1610) 
Sllbervogel an zwei wohl gleichalten, getriebenen und steln
besetzten Rundschlldern, deren größeres 1m Mittelfeld das 
Ahauser Wappen mit Helmzier zeigt. Die ältesten KBnigsschil
der entstammen dem 18. Jh. (1727, 1743, 1763, 1776). Zwei 
von ihnen verdeutlichen durch Vredener Beschau und die Mel
atermarke eR (1727) und ER (1763),1 78) daß man zu damaliger 
Zeit bei Vredener Silberschmieden arbeiten ließ. Schlicht, 
nichtsdestoweniger aber von historischer und kulturhistori
scher Bedeutung, ist das KBnigsschild aus dem Jahre 1811, 
in dem, vermutlich auf obrigkeitliche Weisung, ein SchUtzen
fest anläßlich der Geburt des Sohnes Napoleons gefeiert wur
de. Dem Schild ist daher die Umschrift "Zum Angedenken der 
Tauffeler des KBnigs von Rpm - gewidmet von der Stadt Ahaus" 
eingraviert . Bis in unsere Zeit begegnen auf den Schildern 
neben den Namen der "Majestäten" zuweilen auch deren Be
rufs symbole , wie z.B. gekreuzte SchlUssel (1763, KUster) , 
Winkelmaß und Zirkel (1776, 1824 Schreiner) , Ahle und Mes
ser bzw. Schuh, ·Hammer, Zange, Messer (1884, 1909 Schuhma
Cher) , Hammer, Kelle u.? (1851, Maurer"), Faß (1935 , Wirt), 
Harke, Schaufel, Gießkanne (1960, Gärtner) und Rosen (1968 
Blumenhändler). Eines der KBnigsschilder, von denen 1m 

Ubrigen zahlreiche Exemplare stilmäßig identisch sind, be
sitzt auf der RUckseite einen Spruch (1949: "Keine Guten, 
aber es gibt noch Schlechtere! Hopp, hOpp, vorwärts"). 
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Gemäß der Fusionsverelnbarung von 1970 soll die Kette der 
JunggesellenschUtzen auch nach dem Zusammen schluß einem 
ledigen SchUtzenk6nlg zustehen. 

Die Kette der BUrgerschUtzen besteht aus 39 Könlgsschildern. 
Auch hier erweist sich der getriebene, ehemals vergoldete 
und datierte S11be.rvoge1 (1584) gemeinsam mit dem daren be
festigten getriebenen Silberschl1d als ältestes StUck. Die 
frappierende Ähnlichkeit belder Vögel (Taube?) läßt vermu
ten, daß sle aus einer Hand, zumindest aber einer Werkstatt 
stammen . Auch das anh~gende, s11bervergoldete Schild zeigt 
insofern analoge Gestaltung, als es im zentralen Oval Ahau
ser Wappen und Helmzier aufweist. Das Mittelfeld wird je
doch, entgegen dem entsprechenden Kettenanhänger der Jung
gesellenschUtzen, durch eine Bordüre von 12 Wappen umrahmt, 
von denen 7 durch Hausmarken charakterisiert sind. Hausmar
ken kennzeichnen ebenso die jeweil'B ältesten Königsschilder 
beider Ketten, wobei dem der Junggesellen (1727) erstmals 
der Name einer KBnigin und zwei derartige Eigentumszeichen 
eingraviert sind. Das älteste Silberschild Uberhaupt eignet 
den BUrgerschützen, datiert von 1716 und benennt nur den 
König. Alle übrigen Schilder der BürgerschUtzenkette ent
stammen dem 19. und 20 . Jh. und offenbaren in Elnzelexem
plaren (1928. 1939. 1948. 1969. 1973. 1975. 1977) ebenfalls 
bis in die unmittelbare Gegenwart Berufssymbole. Auch hier 
kehren bestimmte Schildformen und Schmuckattribute (Krone, 
Voluten , Akanthusornament) immer wieder. 

• 
Aufbewahrt werden die SchUtzenkleinodien , die vom König 
nicht nur beim SchUtzenfest, sondern auch bei anderen Gele
genheiten präsentiert werden, (z.B. GrUner Abend, Jubelfe
ste anderer Vereine) , ·im Rathaus der Stadt oder beim König. 
Der Kette des BSV wurde zu Anfang der 50er Jahre eine Pla
kette eingefügt, die dem langjährigen Vorsitzenden F. Bran
dis gewidmet ist, der "ni cht nur die Geschicke des Vereins 
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leitete, sondern gerade in schwerer Zeit und vor allem in 
den Nachkrlegsjahren dank seiner Persönlichkeit das Ahauser 
SchUtzenwesen zusammenhielt und neu aufbaute." 

In Verelnsbesitz befindet sich eine weitere Kette, die wäh
rend des Schützenfestes vom Präsidenten getragen wird. Sie 
wird erstmals 1954 erwähnt, als vom Vorstand, angesichts der 
Lage bei anderen SchUtzenvereinen,die Einführung einer Vor
sltzendenkette "aus Eichenlaub mit der Aufschrift der je
weiligen Amtsperiode" erwogen wurde, an der die angespro
chene G.edenkplakette "einen bevorzugten Platz erhalten 
(SOllte)." TatsächliCh fand diese erst in 1973 dort Platz. 

Infolge der Fusion gesellte sich zu den bereits oben gena~ 
ten Vereinsfahnen, die BUrger- und JunggesellenschUtzen be
nutzt hatten, mit der 1956 von der Stadt gestifteten Jung
gesellenschUtzenfahne ein drittes derartiges Sachgut, Uber 
das bereits gehandelt wurde. Es wird seit der Fusion ge 
meinsam mit der 1928 geweihten Fahne zum Schützenfest und 
anderen Gelegenheiten, bei denen der Verein repräsentiert 
ist. in Anspruch genommen. 1968 beschloß die Hauptversamm
lung, dem im voraufgehenden Jahr geäußerten Wunsch des kom
missarischen Vorsitzenden, ' der "Kriegerkameradschaft Abaus -
~eln (KYffhäuserbund)", die lediglich noch aus 4 Mitglie
dern bestand, zu entsprechen und deren Fahne in die "Obhut" 
des Vereins zu nehmen. Zum Fest 1969 und in den folgenden 
Fest jahren wur~e sie zum Kirchgang und zur Kranzniederle
sung mitgeführt . 

In Vereinsbesitz befinden sich ferner die Offiziersunifor
men, die bis zum Jahre 1957 allem Anschein nach l eihweise 
von einer auswärtigen Firma bezogen wurden. Zum Jubelfest 
1959 beschaffte man sich eigene Uniformen, deren Ausführung 
bis heute keine wesentliche Veränderung erfuhr. 
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Wie die Uniform zählen auch die beiden schwarzen, mit dem 
Ahauser Stadtwappen versehenen Kutschen, zum Vermögensbe
stand des Vereins. Durch Verleih an andere Vereine erbrin
gen sie mehr oder minder großen Gewinn. Es handelt sich bei 
ihnen wohl um die 1957 von Vereinsmltglledern auswärts er~· 

worbenen Wagen. 1969 stellte der Oberst dem Verein bei Be
darf eine eigene Kutsche für die Schützenfeste gratis zur 
Verfilgung. Vor Ankauf der beiden Fahrzeuge mußten die Kö
nigswagen gegen eine MietgebUhr oder - wie 1954 geschehen 
gar aus den benachbarten Niederlanden beschafft werden. 

In Gestalt des ehemaligen, zu einem Planwage~ umgebauten 
Leichenwagens, besitzt der Verein ein weiteres Gefährt, 
das jedoch dem Transport gehbehinderter Mitglieder und Mar
ketenderwagen dient und den SchUtzenfestzug beschließt. 

Als vereinseigene SachgUter sind ferner die beim BUrger
meister-Pokal- Schießen errungenen Schießpreise, POkale, an
zuführen sowie zwei KK Gewehre, die beide nach greifbaren 
Erfolgen der Schießgruppe durch Kauf bzw. Stiftung erworben 
wurden. 

Herausragender Quellenwert unter den VereinsgUtern kommt 
den schriftlichen Zeugnissen beider Vereine zu, d.h. den 
ProtokollbUchern und dem Aktenmaterial. Als Anfang der 50er 
Jahre das "alte traditionsgeladene" Protokollbuch der BUr
gerschUtzen, "das fUr den Verein einen großen ideellen Wert 
bedeutet", nicht auffindbar war, setzte man 100 DM Prämie 
fUr dessen Wiederbeschaffung aus. 1953 beabsichtigte der 
Verein , " jegliches historisches Material ( ••. ) aus alter 
und neuerer Zeit an einer Stelle zusammenzufassenn179 ) und 
bat daher die BUrger, alle in ihren Händen befindlichen, 
vereinsbetreffenden Gegenstände abzuliefern. 
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Verschiedene Bemerkungen 1m "Ahauser Bürger Gesellen Buch" 
Von 1800 beziehen sich auf allgemeine politisch-historische 
Entwicklungen, ökonomische Situationen und vereinzelt auch 
kulturhistorische Ereignisse. So wird zu Anfang des 19. Jh. 
Uber den Tod des Fürstbischofs Max1milian Franz und seinen 
Nachfolger Anton Victor sowie die sich aus dem Reichsdepu
tationshauptschluß (1803) ergebenden Konsequ~nzen fUr Stadt 
und Amt Ahaus informiert. Ein umfangreicher Bericht orien
tiert Uber die Folgen des I. Weltkrieges fUr die Junggesel
lenschUtzen und die durch ihn bedingten politisch-akonomi
schen Wirkungen. Auch die zu Beginn der 30er Jahre herr
schende Wirtschaftsmisere und die nachfolgende nationalso
zialistische "Machtergreifung" schlagen sich nieder. 1928 
fUgte der Schriftführer seinem Festbericht "der Nachwelt 
zur Erinnerung" an, "daß der Versuch Fritz v. 0 ., der mit 
seinem Raketen-Flugzeug zum Mond fliegen wollte, weder auf 
dem Mond noch auf der Erde landen konnte. Sodann gelang es 
den beiden deutschen Fliegern Hauptmann Kahl, Baron von 
HUnefeld und dem irischen Hauptmann Fritz Mauritze (rich
tig: Fltzmaurice)180) die erste Fahrt mit einem deutschen 
JunkerS-Flugzeug den Ozean nach Amerika zu Uberfliegen." 

Als vereinseigene GUter sollen ferner die seit 1959 vorhan
denen Dias und Filme genannt sein, die sich auf SchUtzen
feste und Karnevalsveranstaltungen beziehen. 

Als immateriellea Gut begegnet auch nach dem II. Weltkrieg 
durChgehend der Ahauser SchUtzenmarsch. Er fand bspw. Ein
gang in die zum Jubelfest 1959 herausgegebene Festschrift 
und wurde in den seit 1967 belegten SchUtzenfestprogramm
kärtChen der Mitglieder abgedruckt . 

DarUber hinaus markiert er den Abschluß des offiziellen 
Teils der jährlichen Hauptversammlung. Beschließende Funk
tion besitzt er des öfteren auch 1m Rahmen von Vorstands-, 
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bzw. SchUtzenratssltzungen. In einer festkrltlschen SchUt
zenratssltzung 1973 rügte man, "daß das Ahauser SchUtzen
lied nur einmal gesungen worden (sel)" und vereinbarte, 
darauf hlnzuwirken, daß es "(b')el den nächsten Veranstal
tungen ( •.• ) öfter gespielt und gesungen wird." 

Neben dem voraufgehend angesprochenen Vereinsgut tritt 
vielfach eine spezifische Grußformel in den Quellen entge
gen, ("mit SchUtzengruß, horrido"), mit der mehrere Elnla
dungsschreiben enden. Sie 1st Uberdies, wenn auch nur ver
einzelt, als versammlungsbeschlleßende Wendung nachweisbar, 
wird jedoch in der Regel von den Vereinsmltglledern unter
einander nicht gebraucht. Ebenso dUrfte die in den Rund
schreiben vorwiegend benutzte Anrede "SchUtzenbrUder" bzw. 
"SchUtzenkameraden" 1m privaten Verkehr der Vereinsangehö
rigen keine Rolle spielen. 
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C. ERGEBNISSE 

I. Nachbarschatten 

~ii ~esultate der NaChbarschaftsanalyse~ gliedern sich wie 
o g : Zunächst erfolgt eine Zusammenfassung unter phänome

~ologiSChem Aspekt, die aufgrund der angestellten Mikroana
Eysen besonders ausführlich gehalten ist (S. 428 _ 460). 

s schließen sich komprimierte Charakterisierungen des spe
~ifi8chen PrOfils beider Nachbarschaften an (S. 460 - 468), 

enen ein direkter Vergleich folgt (s. 468 - 475), wobei zu
~:c~~t die Differenzen, anschließend "die Gemeinsamkeiten der 
486 arschaften herausgestellt werden. Auf den Seiten 475 _ 
Be e

1
r folgt schließlich die Einbindung der Resultate in den 

re ch der ForSChung . 

Entsprechend der Arbeitskonzeption wurden 2 Nachbarschaften 
unterSchiedlichen Alters analysiert. Die jUngere Organisa
tion Nachbarschaft "Jägerskamp" basiert auf der Erstbebau
ung eines relativaltstadtfernen Bereichs, die ältere Nach
barSchaft "Coesfelder Straße I" in altstadtangrenzender la

ge begegnet als Produkt einer Nachbarschaftsteilung. Wie 
~eithin Ublich, bestimmt in beiden Fällen der Straßenname 
die offizielle Nachbarschaftsbezeichnung, ebenso ist beiden 
Nachbarschaften der RUckgriff auf vorbildgebende Nachbar
sChaftsstatuten zum Zwecke einer eigenen Ordnungskonzeption 
gemein. 

Infol ge geringer Verkehrsdichte, einer spezifischen Stra-
6ennetzstruktur sowie reinem Wohncharakter vermittelt der 
Raum Jägerskamp den Eindruck eines abgeschlosseneren, inti
meren und Uberschaubareren Bereichs als der der Nachbar
Schaft C oesfelder Straße I. Dieser erscheint als ein lage-
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strukturell differenzierteres und dadurch kommunikatlons
feindl i cheres und weniger einem ordnenden Gestaltungsprin
zip verhaftetes Gebiet, das zum Tell eine hohe Verkehrsdich
te und _ insbesondere 1m vorderen, altstadtnahen Teil - eine 
physiognomisch-funktionale Heterogenität aufweist. 

Beide Organisationen erwiesen sich zum Zeitpunkt der Analy
se sowohl im Blick Buf die personelle Gesamtgr6ße als auch 
auf die Anzahl der Haushaltsvorstände und deren Alter als 
nahezu kongruent und wurden von vorwiegend katholischen 
Nachbarn getragen. Dementgegen bestanden Unterschiede be
züglich der Berufsstruktur der Haushaltsvorstände, der HBhe 
des Kinderantells Bowie 1m numerischen Verhältnis zwischen 
Hauseignern und Mietern. Innerhalb der Nachbarschaft Jägers
kamp dominierte die Kategorie der Beamten und Angestellten 
und vornehmlich mit ihr der Anteil der AngehBrigen einer 
h6heren Sozialschicht, der gut ein , Drittel der Haushalts
vorstände repräsentierte. Im Gegensatz dazu wurde das be
rufsstrukturelle Profil der älteren Nachbarschaft durch 
Freie Kaufleute und Angestellte bestimmtj Beamte waren kaum 
vertreten. In dieser Nachbarschaft ergab sich ein weitaus 
stärkerer Anteil der AngehBrigen mittlerer und unterer So
zialschichten. Hinsichtlich des Kinderreichtums dominierte 
eindeutig die Nachbarschaft Jägers~amp, was in ungleich 
stärkerem Maße auch fUr den Anteil an Hauseignern (4 Mieter, 
26 Eigner) galt. Das num~risch relativ enge Verhältnis von 
19 (Eigner) zu 14 (Mieter) innerhalb der älteren Organi sa
tion bildet eindeutig einen' Indikator grBßerer 1nnern~chb8r
schaftlicher Mobilität. 

Die abstrakte Forderung nach harmonischem Zusammenleben und 
Zusammenstehen der Nachbarn kann als übergeordnetes Ziel 
beider Nachbarschaften gelten. Konkrete Zweckbestimmungen 
werden mit gegenseitiger, unentgeltlicher Hilfeleistung 
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"in Freud und Leid", insbesondere durch die Institution des 
Notnachbarn sowie in der Pflege der Geselligkeit greifbar, 
wobei die ältere Nachbarschaft Coestelder Straße I de jure 
bevorzugt die HilfsPflicht 1m Todesfall betont, eine Gewich
tung, die die jUngere Organisation zugunsten eines pauscha
leren Postulats (§ 12) vermeidet. Aus der besonderen Situa
tion der Erstbesiedlung und -institutionalisierung einer 
Nachbarschatt erhellt, daß man am Jägerskamp überdies die 
F6rderung gegenseitigen Kennenlernens als nachbarschafts
spezitische Funktion satzungsgemäß verankert hat (§ 1). Das 
ebenfalls dort herausgestellte Grundprinzip "Toleranz und 
Eintracht" verheißt ein gewisses Maß an Liberalität. 

Eine gemeinsame Zwecksetzung beider Nachbarschaften, die für 
die Coestelder Straße I erstmals in der 1962 durch den Ge
SChäftSführer erstellten Satzung sichtbar ist , wird mit der 
Forderung nach Demonstration und Pflege von Heimatverbunden
heit evident . Im Spiegel der dazu bezogenen Stellungnahme 
der Interviewten erwies sich diese Zielvorgabe in beiden 
Fällen weitgehend als Leerformel und 1nsignifikante Funk
tionszuweisung, als subjektives Desiderat und schmückende 
UberhBhung der Satzungsverfasser . Die Befragungen in beiden 
NaChbarsChaften ergaben daruber hinaus Übereinstimmend die 
EinSChätzung der Hilfeleistung als dominante Zwecksetzung, 
der die Geselligkeitsptlege zur Seite tritt. Ebenso vertra
ten d1e Nachbarn hier wie da die Meinung, daß Hilfeleistung 
und Gesel'rigkeit zusammengehBrten. Trotzdem wurde in der 
älteren Nachbarschaft auf den h6heren Stellenwert und eine 
intensivere Praktizierung der Hilfe intolge stärkeren Auf
einanderangewiesenseins und echter Not vor dem letzten Welt
krieg aufmerksam gemacht . Streitereien seien nicht selten 
gewesen, ein UMstand, der aus dem sich infolge notwendig 
intensiverer Kommunikation und differenzierter Bkonomischer 
Situationen der Nachbarn ergebendBnMehr an KonfliktmBglich-
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keiten verständlich wird . Weiter war zu hören, heute exi
stiere aufgrund des Netzes an sozialer Sicherung keine di
rekte Not mehr. 

Hilfeleistung und Geselligkeitsptlege begegnen also als zen
trale nachbarschaftliehe Ausdrucksformen,1) wobei es scheint, 
daß nachbarschaftltche Hilfe faktisch - nicht 1deell - zu
gunsten einer aufwendigeren Geselligkeitsptlege stark an Ge
wicht verlor und verliert. 

Eine Differenzierung zwischen verheirateten Hauseignern und 
Mietern, denen ein Sonderbeitrag auferlegt wurde, zeigt das 
älteste Statut der Nachbarschaft Coesfelder ~traße . I, doch 
bestand faktisch offensichtlich keine gravierende Desinte
gration. Nichtsdestoweniger dUrfte jedoch, vor allem vor dem 
11. Weltkrieg, ein gewlsses, durch Hausbes1tz und generatl
onenwährende Aneässigkelt motivlertes Standes- und "Paohl
börgerbewußtseln" vorhanden gewesen seln, das auch nach 
1945 noch nicht völlig geschwunden 1st. Infolge starker Mo
bilität und erheblicher Zunahme des Mieteranteils in der um 
Nachwuchs besorgten und liberalisierten Nachbarschaft Coe8-
felder Straße I ist eine Statuadifferenz zwischen Hauseig
nern und Mietern gegenwärtig nicht mehr erfahrbar. 

Innerhalb der Nachbarschaft JägerSkamp wurde a prior! nicht 
differenziert, ein Umstand, der bereits aUB dem ursprUng
lich beinahe totalen Hauseignerantel1 verständlich wird. 

Obgleich erst 1950 expressis' verbis belegt,. kann ein Ein
trittsgeld neuer Nachbarn tUr die Nachbarschaft Coesfelder 
Straße I von Anfang an als selbstverständliche Einrichtung 
gelten und ist in Fo~ eines pekuniären Obolus oder Alkohol
quantums zu erbringen. Die Leistung einer derartigen GebUhr 
ist demgegenUber sm Jägerskamp nicht satzungsverfUgt und 
wohl auch keine gewohnheitsrechtliche Praxis, vielmehr dem 
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Ermessen des Betroffenen anhelmgestellt, eine Sachlage die 
aUB der von vornherein gegebenen Mlnlmalmögllchkeit de~ Zu
zugs neuer Nachbarn resultieren dUrfte. Werbelnitiatlven 
erUbrlgen sich daher in dieser Organisation doch äußerte 
die Mehrzahl der Befragten die Melnupg, die'NBChbarSChaft 
8011e zuerst den Kontakt zu neuen Mitbewohnern suchen. Ein 
anderes Bild ergibt sich tür die ältere Nachbarschaft Coes
felder Straße I. Hier s1nd Werbe1nitiativen aufgrund der Mo
bilität und Unkenntnis vieler Zuzügler angezeigt und werden 
auch ergriffen. Der ephemere Aufenthalt vieler Zuziehender 
~lt . s der vom Baubestand und der Lage her wenig attraktiven 
Nachbarschaft fast Sprungbrettfunktion zu. Im Bereich der 
Nachbarschaft lebende tUrkische Arbe·i tnehmer wurden nicht 
angesprochen, Buf meine Anfrage hin aber die Möglichkeit 
ihrer Mitgliedschaft nicht ausgeschlossen. Daß es an Nach
WUchs aus den eigenen Reihen mangelt, zeigt bereits das ge
gebene Altersdias ramm. Der Mitteilung interviewter Nachbarn 
ZUfolge verlassen junge Leute im allgemeinen die Nachbar
schaft, da die Räumlichkeiten zu beengt seien und die Mög
liChkeit des Ausbaues nicht bestUnde. Verschiedentlich wur
de auch das Desinteresse der Jugend an der Nachbarschaft 
autgrund eines zu groBen Unterhaltungsangebots als Argument 
gebracht. Gezielte Maßnahmen, die nachwachsende Generation 
dem nachbarschaftlichen Leben stärker einzubinden, gab es 
nUr sporadisch. In diesem Punkt besteht ein weiterer Gegen
satz zur .Nachbarschaft Jägersksmp, in der der Vorsitzende 
BIs s 1 1 . oz a aktive Persönlichkeit gerade auch die Integration 
der Kinder und Jugendlichen ausdrUcklfch forderte und die 
Vermittlung des "Nachbarschattsgedankens" sn den Nachwuchs 
durch vorbildgebendes Verhalten im Sinne der Nachbarschatts
Ziele als "Aufgabe"expllzit herausstellte. 

BOld S e OZialgruppen kennen die nachbarschattsspezlfische 
Illatit utlon des Notnachbsrn, mit der das nachbarschaftliehe 
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Prinzip gegenseitiger Hilfe vorrangig Gestalt gewinnt. Vor
nehmlich BUS lage technischen GrUnden 1st innerhalb der Nach
barschaft Coesfelder Straße I jedoch, entgegen der Regelung 
am JägerskaMp,nicht der nächstwohnende Nachbar Notnachbar, 
es bestehen vielmehr zumeist übergreifende Notnacbbarver
hältnlsse (Lagesklzze). Darüber hinaus differieren beide 
Organisationen In'- der Anzahl des jedem Nachbarn zustehenden 
Notn8chbarn . Der in der älteren Ordnung der Nachbarschaft 
Coesfelder Straße I jedem Mitgli ed namentlich zugewiesene 
"Ansprecher" kann als Synonym gelten, und dessen jeweilige 
Zuordnung verweist auf die Stabilität der damals noch jungen 
Organisation. Er verdankt einer spezifischen ' Notnachbarfunk
tion, der pers~nlichen Benachrichtigung der Nachbarn vom 
Tod eines Mitgliedes, seinen Namen, während der abstrakte 
Begriff "Notnachbar" eine pauschalere Funktionsaussage im
pliziert. Notnachbarliche Hilfeleistung be schränkt sich 
innerhalb der Statuten der Nachbarschaft Coesfelder Straße I 
konkret auf die Hochzeit und vor allem den Todesfall, wird 
jedoch in der Satzung der Nachbarschaft Jägerskamp pauscha
ler und allein fÜr den Fall der Hochzeit präzise behandelt . 
Es ist festzusteJ.len, daß sich notnachbarliche Tätigkeiten 
in der älteren Organisation trotz eines offensichtlichen 
Funktionsschwundes im Todesfall, der durch generelle Inan
spruchnahme von Institutionshilfe nach dem 11. Weltkrieg be
dingt ist, nach wie vor ganz Überwiegend auf diesen bezie
hen und wohl zumindest der Notnachbar am Beisetzungstage 
vom Trauerhaus zum Mittagessen bzw. Kaffeetr1nken ge~aden , 
wird. Die seit etwa 10 Jahren dem Notnachbarn er~ffnete M~g-
lichkeit, Funktionen zu delegieren, indiziert u.a. eine Mo
difikation bisheriger Verhaltensmuster 1m Sinne eines Llbe
ralisierungBproze88e8~ 

Als signifikanteste Bereiche notnach~arlichen Engagements 
müssen im Fall der Nachbarschaft Jägerekamp Hochzeit und 

- 434 -

Todesfall gelten, wobei eine außergewBhnliche Gewichtung 
einer der beiden Lebenszäsuren, wie fUr die Nachbarschaft 
Coesfelder Straße I nachweisbar, nicht zu eruieren war. Die 
notnachbarlichen, soweit nicht vom Beerdigungslnstltut 
wahr~enommenen Funktionen anläßlich des Ablebens eines 
Nachbarn, differieren in beiden Organisationen nicht we
sentlich . Desgleichen besteht keine verbindliche Einladungs
ordnung, doch wurde Sm Jägerskamp seitens der Hinterbliebe
nen häufig die gesamte Nachbarschaft zum Beerdigun~skaffee 
geladen. Gleiches trifft auf den Hochzeitefsll zu . 
Aus den Antworten der zur Einrichtung des Notnschbarn be
fragten Mitglieder der Nachbarschaft Jägerskamp resultier
te der Eindruck, als be stUnde lediglich ein sehr lockeres 
Übereinkommen Uber den notnachbarlichen Aufgabenkatalog, 
als sei alles nicht so ganz genau fix iert. Ein derarti~er 
Sachverhalt zeigt ebenso wie bspw. der Mangel einer festen 
Sargträgerregelung einen liberalen Grundzug der Nachbar
Schaft. 

Leitung, Vertretung und geschäftsfUhrende Aufgaben der Nach
barschaften obliegen einem "Vorstand", einer Einrichtung, 
die aus dem Vereinswesen bekannt ist . Seine Funktionen wur
den in der Nachbarschaft Coesfelder Straße I vor dem 11. 
Weltkrieg allem Anschein nach lediglich von ein oder zwei 
Personen Ubernommen, die im Zeitraum 1925 bis 1937 von der 
Jahresversammlung wohl jährlich neu bestimmt wurden. 1937 
ernannte man einen Nachbarn zum "dauernde(n) Präsident(en)", 
der nachweislich bis 1940 im Amt verblieb. 

Neben seinen satzungsgemäßen Aufgaben zeichnete der Vorstand 
vor allem für die Buchaufzeichnungen verantwortlich. Großer 
Wert WUrde auf da s Reihumgehen des Nachbarschaftsbuches ge
legt, dessen jeweiliger Inhaber außer dem Vermerk von Pflicht-
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verletzungen, Einladungen und Geldeinforderungen nach Mit
teilung zweier Gewäh~ute auch die Organisation des fast
nachtlichen Neohbarschaftsfestes zu besorgen hatte. Ein be
merkenswerter Wandel vollzog sich nach dem zweiten Weltkrieg 
durch eine arbeitstel11ge Ausweitung und Differenzierung in 
die klassischen Vorstandspositionen Präsident, Stellvertre
ter, Schriftführer 'Und Kassierer, wobei letztgenannte, of
fensichtlich ungellebte Charge, bereits nach wenigen Jahren 
zugunsten monatlichen Kassiererwechsels eliminiert wurde. 
Infolge der Instltutionalisierung eines Schriftführers wur
de vom üblichen Buchwechsel abgesehen und die Registrierung 
von Pflichtverletzungen nun dem SchriftfUhrer bzw. Kassie
rer aufgegeben. Die 1962 verabschiedete Ordnung, die aus der 
Feder des in gleicher Funktion beim BUrgerschUtzenverein ak
tiven SchriftfUhrers stammt und jährliche Vorstandswahl vor
sieht, offenbart mit der EinfUhrung eines "Geschäftsfüh
rers", der in der Nachbarschaft allerdings die Charge des 
Schriftführers ablöst, eine offensichtliche Übernahme aus 
dem BUrgerschUtzenverein. Aufgrund der zuverlässigen Aus
führung der ihm Ubertragenen Aufgaben und freiwilliger Lei
stungen, kurz außergewöhnlichen Einsatzes wegen, muß der 
Geschäftsführer als die sozialaktive Persönlichkeit 
und treibende Kraft innerhalb der Nachbarschaft Coesfelder 
Straße I gelten, eine Bewertung, die durch besondere Ehrung 
(1966) und Meinungsäußerungen mehrerer Nachbarn, denen zu
folge ohne die Aktivitäten des GeschäftsfUhrers und Präsi
denten der Nachbarschaft keine große Überlebenschance ein-

• geräumt wurde, eindrucksvoll gestUtzt wird. Die Tätigkeit 
des Präsidenten beschränkt sich jedoch de facto vor allem 
auf die AusUbung der Repräsentationsfunktion. Beide Amtsin
haber gehören automatisch einem 1949 erstmals greifbaren 
"Festausschuß" an, der - jährlich neu gewählt und von 1966 
bis 1975 in seinem Personalbestand äußerst stabil - fUr die 
Festgestaltung und Organisation der Karnevalsfeier Sorge 
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trägt und 1975 erstmals Nachbarinnen zu seinen Mitgliedern 
zählte. Trotz der zeitlichen Nähe zum jUngsten Statut der 
Nachbarschaft Coesfelder Straße I beinhaltet die Satzung 
vom Jägerskamp diesem gegenUber hinsichtlich des "Organs" 
Vorstand beachtliche Unterschiede . Explizit wird Männern 
wie Frauen die Möglichkeit der Ubernahme eines Vorstands
amtes konzediert und zugleich zum "Grundsatz" erklärt, "daß 
sich möglichst alle Mitglieder nach und nach der Vorstands
arbeit zur VerfUgung stellen" (§ 5). Nachbarschaftliches 
Selbstbewußtsein motiviert offensichtlich die ungewöhnliche 
Einrichtung eines "Chronisten" neben dem Vorstand (Vorsit
zender, Schriftführer, Kassierer), dem die historische Do
kumentation nachbarschaftlichen Lebens aufgegeben ist. 
Dem Ermessen des Vorstandes wird anheimgestellt, zeitweise 
"BeiSitzer" heranzuziehen. Die Bestimmungen der Satzung 
hinsichtlich der Wahl des Vorstandes wurden in der Praxis 
allerdings nicht befolgt. So wurde der geforderte Wahl
rhythmus nicht beachtet, und der angestrebte kontinuierli
Che Vorstandswechsel betraf seit 1973 lediglich den Kassie
rer. Zudem wurde das Amt des SchriftfUhrers offenbar nicht 
entsprechend verwaltet und kann wohl gegenwärtig als nicht 
mehr institutionalisiert gelten. Im Gegensatz zur erstbe
sprochenen Nachbarschaft Coesfelder Straße I stellt hier 
der zeitlich und gegenwärtig erste Vorsitzende die 
zentrale Figur und erweist sich als organisationsfähige und 
fUhrungsstarke Persönlichkeit, der Novationsfreudigkeit und 
Uberdurchschnittliche Einsatzbereitschaft attestiert werden 
mUssen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an seine 
inZWischen ausgefUhrte Anregung zur Bildung einer Kinder
und Jugendvertretung sowie an seinen maßgeblichen Anteil an 
der Satzungskonzeption. Aufgrund der Art und Position seines 
BerUfes scheint er Uberdies prädestiniert, die Funktion der 
Vertretung der Nachbarschaft und ihrer Interessen gegenUber 
Dritten, wie beispielsweise der Stadtverwaltung, erfolgreich 
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wahrzunehmen. Hier sel Hamm angeführt, der v. Oppen zi
tiert: "NeugrUndungen waren ganz besonders auf die Initia
tive tatkräftiger und geeigneter Persönlichkeiten angewie
sen ( ... )."2) Wie in der Nachbarschaft Coesfelder Straße I 
werden die Nachbarn seitens der NachbarschaftsfUhrung mit
tels hektographierter Rundschreiben Uber Anliegendes in 

Kenntnis gesetzt'; so daß das Rundschreiben in beiden Orga
nisationen gegenwärtig fraglos als beliebteste Form der In

formatlonsvermlttlung gelten kann. 

Die Generalversammlung, um bei dem geläufigeren, im Vereins
wesen üblichen Terminus zu bleiben, begegnet als grundlegen
des demokratisches Instrument beider Nachbarschaften, als 
das Grundorgan mit totaler Entscheidungsvollmacht über 
Form und Inhalt nachbarschaftlichen Lebens. Versammlungs
inhalte wie bspw. Vorstandswahl, Beitragsfestsetzung, Fest
planungen, L~sung organisatorischer und verwaltungstechn. 
Probleme. Kritik und Gegenkritik indizieren unzweideutig 
die Signifikanz dieser i. d. R. einmal jährlich anberaumten 
Zusammenkunft aller Nachbarn. Daß eine derartige Veranstal
tung zur Pflichtversammlung avanciert, ist unmittelbar ein
sichtig. Diesen und anderen gemeinsamen, versammlungsbe
treffenden Eigenheiten, treten in beiden Nachbarschaften 
z.T. gravierende Unterschiede entgegen. So besaßen in der 
älteren Nachbarschaft, deren Versammlung protokolliert wird, 
zunächst nur die Haushaitsvorstände Stimmrecht, während am 
Jägerskamp jeder anw~sende Nachbar von vornherein stimmbe
rechtigt ist. Dies gilt neuerdings auch fUr die Nachbarn der 
Coesfelder Straße I. Im übrigen beteiligen sich Frauen erst 
seit 1974 an der Jahresversammlung der Nachbarschaft Coes
felder Straße I, werden seither jedoch ausdrUcklich dort 
willkommen geheißen. Unterschiedlich erweist sich ferner 
die geforderte Beschlußfählgkeitsquote, die in der jUnge ren 
Organisation um ca. 20 % h~her angesetzt ist. Während einem 
Gewährsmann zufolge die Pflichtversammlung der älteren 
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Nachbarschaft frUher, d.h. zumindest vor 1935, in einem 
Nachbarhause stattfand, wurde später - wie auch heute bei 
der anderen Nachbarschaft - ein Lokal in Anspruch genommen. 

Der Grad der oben angesprochenen Verbindlichkeit des Ver
sammlungs besuchs offenbart sich im Spiegel angedrohter und 
realisierter Sanktionen als unterschiedlich. Die in der 
ältesten Satzung dem fernbleibenden Naohbarn zugedachte 
finanzielle Strafe wird in der nachfolgenden Ordnung (1962) 
zwar aufrechterhalten, de facto seit 1972 jedoch nicht mehr 
ausgesprochen. DemgegenUber beinhaltet die Satzung der 
Nachbarschaft Jägerskamp eine strengere Regelung. Fehlende 
Nachbarn wurden in einem Unterhaltungsbeitrag 1975 seitens 
ein.es Mitgliedes unmißverständlich gerUgt und mit versteck
tem Ernst zur Spende von Getränken angegangen, einer Auf
forderung, welcher einige der Betroffenen auch nachkamen. 

Än derungen der Strafpraxia weisen auf einen Wandel des Wert-
beWUßtseins. FUr die Nachbarschaft Coesfelder StraBe I sind 
folgende Modifikationen zu beachten: Der Spielraum der 
Strafregelung reicht von differenzierter Disziplinierung in 

zahlreichen Fällen vor dem 11. Weltkrieg bis zu beinahe to
taler Straflosigkeit in neuester Zeit. Unter den verschie
denen strafwUrdigen Vergehen der älteren Satzung ragen -
gemessen am Strafmaß _ heraus: Nichtentrichtung pflicht
mäßiger Gelder am Versammlungstag (Entnachbarung), ausge
SChlossenen Nachbarn gewährte Hilfe (2 RM) sowie später 
(1935) die Verweigerung der Buchübernahme (5 RH, bzw. Ent
nachbarung). Leichentrage- und -folgeverweigerung wurden 
bis zum Ende der 20er Jahre weniger stark sanktioniert, 
finanZielle Ahndung der Pflichtverletzungen bis zum 11. Welt
krieg Offensichtlich kontinuierlich vollzogen. Starke gegen
Seitige Kontrolle erm8glichte die Registrierung der ent-
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sprechenden "Verstöße". In Gestalt des jeweiligen Buchinha
bers bestand darüber hinaus eine "offizielle" Kontrollin
stanz. Den drei voraufgehend angeführten gravierendsten 
Vergehen 1st zweierlei gemein: 

1. der durch ihre exponierte Ahndung gegebene Hinweis auf 
die Relevanz d~ß Prinzips, gleiche Rechte erfordern 
gleiche Pflichten und 

2. ihr gegen die Gesamtheit der Nachbarn, die Nachbarschaft 
als Organisation, gerichteter Impetus. 

Der 11. Weltkrieg setzte eine deutliche Zäsur. Danach fand 
eine merkliche Lockerung statt; Pflichtverletzungen wurden 
häufig nicht mehr sanktioniert, Belege Uber verhängte und 
akzeptierte Strafen fanden sich nur noch sporadisch bis zum 
Jahre 1972, daneben mehrfach Strafandrohungen. 

Strafmaß und Kontinuität der stratwUrdigen Vergehen bilden 
einen wichtigen Indikator des geltenden Wertbewußtseins: 
So fUhrt das jUngste Statut der Nachbarschaft Coesfelder 
Straße I (1962) lediglich noch an: unspeziflziert Satzungs
verst~ße und Pflichtversagung, Versammlungabstinenz und 
-verlassen sowie Leichenfolgeverweigerung als direkt mit 
Sanktionen bedrohte Vergehen, wobei allein Folgeverweige
rung .und Versammlungsabstlnenz aus der älteren Ordnung über
nommen wurden. Die im ab~trakten Vergehens fall vorgesehene 
Entnachbarung verliert mittelbar dadurch ihre Wirkung, daß 
sie laut Statut mit 20 ,DM reversibel ist. Die intendierte 
Abschreckungs funktion wird also gleichzeitig desavouiert 
und damit irrelevant . 

Finanzielle Ahndung sollen die restlichen Pflichtverletzungen 
erfahren, wobei Abstinenz beim Grabgeleit am strengsten 
sanktioniert wird. Die in diesem Fall mehrfach vollzogene 
Erh~hun~ der Strafgelder weist auf Mißachtung des satzungs
verfUgten Postulats. 
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Gegenwärtig wird bewußt von finanzieller Strafe abgesehen. 
Der diesbezUglich von verschiedenen Nachbarn als Be~rUndung 
gegebene Hinweis auf die MUndigkeit der Mitgl ieder, die 
schon moralisch zur ErfUllung bestimmter Aufgaben verpflich
tet seln mUßten, muß wohl z.T. als vorgeschobenes Argument 
gelten. Die hier anklingende Liberalität dUrfte sicherlich 
nicht zuletzt in der Angst um die Existenz der Nachbarschaft 
wurzeln. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Strarpraxis in
nerhalb der Nachbarschaft Coesfelder Straße I seit dem 
II. Weltkrieg zusehends liberaler gehandhabt wurde und sich 
in neue ster Zeit h~chstenB auf die ~orm offizieller RUge be
schränkt. Als Motive dieses Liberalisierungsproz8sses kHnnen 
~achsende Mobilität, soziale Sicherung und 6konomische Bes
serateilung so~ie damit zusammenhängend, Abbau des Aufein
anderange~iesenseins und zunehmende Privatisierung gelten, 
so daß die einstige Selbstverständlichkeit nachbarachaftli
cher Existenz nicht mehr in gleichem Maße gegeben ist. Her
auszustellen ist die vorrangig mit der neuen Satzung offi
ziell bekräftigte Bedeutung der Leichenfolgepflicht, die 
jedoch realiter mehrfach nur ungenUgend Beachtung fand. 

Deutliche ~allelen zur jUngsten Strafregelung und -praxis 
der Nachbarschaft Coesfelder Straße I begegnen in der jUn
geren Organisation Jägerskamp, in der die Voraussetzung zur 
Entnachbarung in der Satzung ebenso pauschal und unscharf 
zum Ausdruck kommt. Sie ~ird lediglich in einem Fall präzi
Siert, der mehrfach unentschuldigte Veranstaltungsabstinenz 
betrifft. Bei begründetem Fernbleiben ~ird eine Alkoholspen
de vertUgt. Der Satzung zufolge besteht also eine exponierte 
Be~ertung der Veranstaltungsteilnahme. Verpflichtung zum 
Crabgeleit wird zwar hervorgehoben, bleibt jedoch als mora
liSChe Pflicht bei Zuwiderhandlung sanktionslos. Wie in der 
NaChbarSChaft Coesfelder Straße I entspricht die Praxis 
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nicht den Strafbestlmmungen. Sie beschränkt sich 1m Höchst
fall auf die geäußerten Erwartungen einer Alkohol- hzw. Ge
tränke spende bei Veranstaltungsabstlnenz, bzw. eine RUge. 
E!n liberaler Grundzug wird also Buch hier evident. 

Als augenscheinlichster Ausdruck nachbarschaltlicher Kommu
nikation begegnet in der älteren Organisation das fastnacht
liehe Nachbarschaftsfest, dem im Blick auf Kontinuität, Auf
wand und zustimmender Beurteilun~ keine andere Veranstal
tung gleichkommt. Der nach 1925 bis zur Gegenwart auf den 
Montag vor Estomihi verlegte Festtermin geht auf den exoge
nen Einfluß einer kirchlichen Maßnahme (40stUndiges Gebet) 
zurUck. 

Bevor ein Lokal besucht wurde, diente möglicherweise ein 
Nachbarhaus als Feststätte (vor 1925), die Veranstaltung 
selbst wurde offenbar vom jeweiligen Buch1nhaber bzw. 
Kassierer organisiert und beschränkte sich offiziell auf 
einen Abend. Lediglich die Jugendlichen fanden sich wohl am 
fol genden Tag zu einer zwanglosen Nachfeier zusammen. 
JUngere Nachbarn waren es auch, die laut Mitteilung des Ge
schäftsführers vor dem II . Weltkrie~ zuweilen das sogenann
te "Wostuphalen" durchfUhrten, ein Brauch, der in Ahaus 
nachweisbar bereits 1m 19. Jahrhundert begegnet. Zentraler 
Festlnhalt war das gemeinsame Mahl, das zu Anfang der 50er 
Jahre aufgegeben wurde. Daneben prägten Tanz, Musik, Alko
holkonsum und kurzwei11ge Unterhaltung das Fest, in dessen 
Rahmen Uberdies die in den 30er Jahren in die Pflichtver
sammlung verlegte Totenehrung stattfand. Die jugendlichen 
Nachbarscha ftsmitglieder feierten zunächst isoliert von den 
Erwachsenen, die Inte~tion einer gemeinsamen Feier ist erst
mals 1927 belegt. Im genannten und den zwei darauf folgenden 
Jahren bestand f Ur jene nachweisbar die M~glichkeit, auch 

- 442 -

sm gemeinsamen Mahl teilzunehmen, doch gesellten sie sich 
in der Regel erst nBch dessen Beendigung zu den Erwachse
nen und sorgten tür die rechte "Stimmung". Daneben müssen 
sie als ursprUngliche Träger der FestkostUmlerung gelten, 
die um die Mitte der 30er Jahre aufkam. Nach Hinweis mehre
rer Informanten entwickelte sich 1m Verlauf des Festes nicht 
selten Streit, als dessen Ursache übermäßiger Konsum harter 
Alkoholika sowie Sozlalneid angeführt Wurden. Im Ubrigen 
war man offensichtlich sehr darauf bedacht, für sein einge
zahltes Geld den angemessenen Gegenwert zu erhalten. Dem 
Nachbarschaftsfest als unbestreitbarem H~hepunkt nachbar
schaftlichen Lebens wurde nach Mitteilung eines älteren 
Nachbarnlange Zeit mit freudiger Erwartung entgegengesehen, 
ei~ Umstand, der wohl nicht zuletzt durch die allgemein ver
anstaltungsärmere Vorkriegszeit mitbedingt wurde. Nach dem 
zweiten Weltkrieg entwickelte sich das Fest zu einer viel
teiligen, differenzierten und weitaus komplexeren und auf
wendigeren Veranstaltung als vor dem Krieg. Es wurde nun 
durch einen eigens eingerichteten "Festausschuß" ein "Pro
gramm" erarbeitet und die Nachbarn mittels eines Rundschrei
bens zur Feier geladen, die vornehmlich in den 50er Jahren 
unter einem Motto stand. BezUglieh ihrer Darbietungen ließen 
sich die Ausschußmitglieder z.T. durch Massenmedien oder 
andere Nachbarschaften inspirieren, z.T. übernahmen sie Bei
träge. Der Ausschuß, der vorwiegend von jUngeren Nachbarn 
getragen wird und seit 1975 auch Frauen umlaßt, vereinigt 
im Gegensatz zum Kreis der Ubrigen, zumeist passiven und 
nUr konsumierenden Nachbarn die eigentlich aktiven, einsatz
bereiten Mitglieder der Nachbarschaft, die infolge ihrer 
AUS8chuBarbeit zwangsläufig stärker interagieren und zumin
dest im Rahmen des Festes ein Wir-GefUhl entwickelt haben. 

Unter den einzeasn Veranstaltungskomponenten (Dämmerschop
pen, abendliche Feier, Frühschoppen, Frauenkatfee ), die ,1m 
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übrigen den Männern eindeutig eine Dominanz der Festparti
zlpation sichern, ragt die abendliche, Nachbarn und Nachba
rinnen gle i chermaßen geltende Feier als gewichtigster Fest
part heraus. Der ihm vorausgehende Dämmerschoppen der Män
ner, dem bis zu Anfang der 60er Jahre ein brauchlntensive
rer Ablauf eignete, war nie sonderlich gut besucht und Boll
te belspielswelse -1961 durch Aussetzen kostenloser Alkoholi
ka zu besserer Beteiligung animieren . 

Die Teilnahme der älteren Nachbarschaftsjugend beschränkte 
sich vornehmlich auf die abendliche Feier, zu der sie sich 
mit den Nachbarn in einer nachbarschaftsinternen Gaststätte 
traf, um von dort, Fahne vorweg und bis in die 60er Jahre 
mit Musi~ zum Festlokal zu ziehen, wo der Präsident die An
wesenden begrUßte, Biermarken verteilte und der Festbeltrag 
der Jugendlichen eingezogen wurde, bevor das durch Tanz und 
Musik gegliederte Programm ablief. D~m Nachwuchs, von dem 
insbesondere KostUmierung erwartet wurde, stand offen, 
Freund bzw. Freundin einzuladen, um mit diesen sm eigenen 
Tisch oder,wie bspw. 1974, zwischen den älteren Nachbarn 
dem Fest beizuwohnen. Mangelndes Interesse der insgesamt 
stark differierenden Anzahl der Jugendlichen wurde mit dem 
heutigen komplexen Unterhaltungsangebot sowie dem Feiern 
unter Elternaufsicht motiviert. 

Der Hinweis des Geschäftsführers, dem zufolge sich die Teil
nehmer der abendlichen Feier fast durchweg "duzen", deutet 
auf eine gruppenbewußtsein8f~rdernde Wirkung der Verenstal-, 
tung. Als Programminhalte der Feier begegnen sehr vielge
staltige Beiträge , wobei in den 50er Jahren wohl Büttenre
den, Liedvorträge und Tanz dominierten und mehrfach offen
sichtlich der Zeit des gerade vergangenen Krieges entstam
mende Witze greifbar werden. Bis um die Mitte der 50er Jah
re trat die vorwiegend vom Präsidenten verk~r~erte und von 

- 444 -

ihm nach dem Vorbild einer Ahauser Organisation eingeführte 
Figur des Prinzen Karneval auf, der u.a. Orden verlieh . 

E!n wesentliches Element de's Programms bildeten scherzhafte 
Verspottungen der Nachbarn und persiflierende Einlagen, die 
z.T. RUgecharakter hatten. Daneben ist der Einfluß televi
sionärer Werbe spots und außernachbarschaftlicher Ereignisse 
unverkennbar . Nicht alle Darbietungen standen in Bezug zur 
Nachbarschaft. So treten zudem Beiträge politischer und 
kommunalpolitischer Thematik in Erscheinung. Erotische, 
Vornehmlich den Nachbarn geltende BezUge, spielen darUber 
hinaus eine wichtige Rolle. 

An konkreten, zum Teil kontinuierlich durchgeführten Pro
grammkomponenten der neuesten Zeit seien KostUmprämierung, 
Warenlotterie, Tombola und schriftliches Fragespiel ~enannt, 
Inhalte also, die vorwiegend als austauschbare Gesell
sChaftsspiele begegnen. 

Kleine Unterhaltungsbeiträge und Aktionen griffen mehrfach 
nachweisbar auch beim FrUhschoppen der Männer am folgenden 
Tag im Festlokal Platz, wobei die Teilnahme der Jugendlichen 
Vor allem in den 50er Jahren des 6!teren ausdrUcklieh als 
unerwünscht galt. Bis zum Nachmittag verblieben die beteilig
ten Männer im Festlokal, um dann unter Mitnahme der Nachbar
schaftsfahne die Veranstaltung in der nachbarschaftsinternen 
Gaststätte zu beschließen. Nach Auskunft verschiedener In
formanten schwindet die Teilnahme am Frühschoppen zusehends; 
~ls Motiv dieser Entwicklung fUhrte man urlaubserschwerende 
Berufsvielfalt bzw. den Verlust eines Arbeitstagea an. 

Der Frauenkaffee bildet eine spezifische, vornehmlich den 
NaChbarinnen geltende VeranstaltUng im Rahmen des Festes, 
als dessen Surrogat er 1949 erstmals greifbar wird. Mit ihm 
endet das Fest. Als zentrale Veranstaltungselemente begegnen 
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angeregte Unterhaltung sowie Kaffee-. Kuchen- und Alkohol
konsum der 1m allgemeinen weitgehend unkostUmlert erschei
nenden Nachbarinnen. Ab und an werden zudem kleine Unter
haltungsbelträge zum besten gegeben und Lieder angestimmt. 
Vornehmlich dank der Initiative einer jUngeren, zum Festaus
schuß zählenden Nachbarin, wandelte sich der Frauenkaffee 
seit 1974 durch den Einsatz beliebter Unterhaltungsmedlen 
und neuer Inhalte zu einer, den gewohnten Rahmen sprengen
den, arrivierten Festveranstaltung, die infolge des unge
wohnten Besuchs der Männeram Abend gar die M~gllchkelt zum 
Tanz erBffnete. 

Zahlreichen Nachbarn zuf olge hat das Gesamtfeat 1n den letz
ten Jahren an 'Farbigkeit' gewonnen, die Bere itschaft sich 
zu kostUmieren s e i bspw. merklich gewachsen. 

In der Nachbarschaft Jägerskamp erscheint das nachbarschaft
liche Fastnachtsfest als älteste, beinah kontinuierliche sm 
Samstag vor Estomihi in einem Lokal begangene Feier, die 
als einzige expressis verbis innerhalb der Satzun~ ("Winter
test") angeordnet wird. Die Veranstaltungsorganisation liegt 
beim Vorsitzenden und / oder einem von ihm damit beauf tragten 
Nachbarn. Gemäß der im vorauf~ehenden InformationsBchreiben 
geäußerten Bitte erscheinen die Teilnehmer des Festes, das 
am Abend beginnt und bis in die f rUhen Morgenstunden dau
ert, vorwiegend kostUmier.t; ein eigenes spezifisches Fest
programm besteht nicht. Unterhsltungsbeiträge sind zwar 
sehr erwünscht, werden jedoch dem Ermessen jedes Nachbarn , 
anheimgestellt. Neben solcherart nachbarlicher Eigeninitia
tive entspringenden Darbietungen charakterisieren gängige 
Festelemente (Musik, Tanz, Alkoholkonsum, zwanglose Unter
haltung ) die Feier, in deren Rahmen 1977 eine KostUmprämie
rung stattfinden sollte. 
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Bis zum Jahr 1974 endete die Veranstaltung am folgenden Tag 
im Festlokal mit einem Frühschoppen, der zwar kein Privileg 
der Männer bildet, de facto· aber vornehmlich von diesen be
sucht wird und sich bis zum Nachmittag hinzieht . In den 
ersten Jahren nachbarschaftlicher Existenz setzte msn das 
Tretten anschließend improvisiert in einzelnen Nachbarhäu
sern fort. 1977 sollte der FrUhschoppen, der nach Meinung 
zweier Befragter eine nur relativ geringe Anzahl Mitglieder 
vereint bzw. dessen Besuch sich stetig vermindert, im Par
tYkeller eines Nachbarn stattfinden, während er in den zwei 
VOraUfgehenden Jahren offensichtlich nicht durchgefUhrt 
Worden war. Angeregt von einer Nachbarin und von dazu aufge
forderten Frauen organisiert und gest~et, f and dagegen im 
"Jahr der Frau" (1975) erstmals ein "Frauen-Karnevals-Kaffee" 
statt, bei dem Kaffee, Kuchen und Alkohol verzehrt, Musik 
eingesetzt und kleine Unterhaltungsbeiträge zum besten gege
ben wurden . Unter Mitnahme der Kinder, die post festum auf 
Kritik stieß (St6rung der Feststimmung), erschienen am Abend 
die Männer zum "Dämmerschoppen", der auch im folgenden Jahr 
eingerichtet wurde und ausdrücklich auch den Nachbarinnen 
gewidmet war . Ein weiterer Frauenkaffee begegnet als Fest
part der Karnevalsveranstaltung 1977. Einfluß auf die übli
che FestpraxIs bedingte 1976 ein Trauerfall insofern, als 
die abendliche Feier auf einen Kegelabend reduziert wurde. 

Als äUßeres Symbol nachbarschattlicher Fastnacht trat 1977 
eine bekleidete, an erhßhter Stelle im Bereich der Nachbar
Schaft befestigte Strohpuppe in Erscheinung, der aus Ulk 
ein Schild mit dem Vornamen des Vorsitzenden beigegeben war. 
~.a 1 ngesorochenen UnterhaltungSdarbietungen, d.h. verba e 
Beiträge in Vers _ oder Liedform, erscheinen vornehmlich 
81s Werk einer jUngeren Nachbarin, doch ist schon 1975 ein 
diesbezüglich verstärktes Nachbarengagement einmal nachzu-
~ei8en V E i i i . or allem begegnen Persiflagen von re gn ssen m 
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Leben einzelner Mitglieder wie 1m Rahmen der Nachbarschaft, 
menschliche Schwächen und Verhaltensweisen werden scherz
haft aufs Korn genommen, wobei nicht 811e8 den Tatsachen 
entspricht. Zuweilen treten erotische BezUge auf. Bestimmte 
Mitglieder bilden in den Beiträgen immer wieder willkommene 
Zielscheiben, wobei es sich vor allem um Personen handelt, 
die an Stichstraße'n wohnen, in denen nicht zuletzt Infolge 
der Lage z .T. intensiveres nachbarliches Leben herrscht. 
Nicht ohne Stolz wird Festfreudlgkelt als Nachbarschafts
charakteristikum herausgestellt, in den Büttenreden eines 
jUngeren Mitgliedes aber auch gezielte Kritik an nachbarli
chem Verhalten und nachbarschaftllchen Einrichtungen geübt. 

Unter den präsentierten Liedern, die sowohl als beziehungs
trächtige wie neutrale Stimmungslieder vorlie~en, handelt 
es sich in der Mehrzahl um Kontrafakturen. Dazu zählen auch 
zwei, jeweils als "Nachbarschaftslied" etikettierte Beiträ
ge, die auf Lage, Kinderreichtum, Aktivität, Festfreudig
keit, Führungsqualität des Vorsitzenden , LebenstUchtigkeit 
der Nachbarn u.a.m. abheben und z.T. ein HeimatgefUhI zu 
suggerieren versuchen. Man identifiziert sich mit ihnen und 
singt sie dementsprechend auch bei anderen ZusammenkUnften. 
Dem nachbarschaftlichen Fastnachtsfest der Erwachsenen geht 
seit 1971 eine spezifische Kinderkarnevalsveranstaltung vor
aus, die im Sinne des Vorsitzenden zur Vermittlung eines 
nachbarschaftlichen Gruppenbewußtseins der Kinder beitragen 
soll. Für Vorbereitung und Gestaltung des Festes tragen Nach
barinnen Sorge, die sich in der Generalversammlung dazu be
reit erklären bzw. vom Vorsitzenden anges~rochen werden. 
Es handelt sich nur um eine geringe Anzahl Frauen, die sich 
diesbezU"~lich mehr oder minder regelmäßi~ stärker enga,cc-ie
ren, sufgrund der notwendigen Räumlichkeiten in ihren Häu
sern (Keller) wohl auch in diese Rolle z.T. unfreiwillig 
hineingedrängt werden, was schon zu Protest führte. 
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Am Donnerstag vor Estomihi treffen die Kinder der Nachbar
schaft frUhnachmittags kostUmiert zusammen und inszenieren 
einen Umzug durch die Nachbarschaft. Als Feststätte dient 
ein geeigneter Keller, wo Nachbarinnen die Kinder, die bei 
Spiel, Tanz und Gesang den Nachmittag verbringen, mit Ku
chen, Kakao, SUßigkeiten o.ä. versorgen. Anläßlich dieser 
Kinderfastnacht besuchen zahlreiche Frauen das Haus der 
gastgebenden Nachbarin und werden dort "mit Kaffee und Kuchen 
bewirtet. Je nach Interesse gesellen sich abends männliche 
Nachbarn bei. 

Ein Vergleich der Fastnachtsfeiern beider Organisationen 
ergibt neben der Aufdeckung institutioneller und inhaltli
cher Parallelen Unterschiede vor allem im strukturellen und 
figurativen Bereich. Das insgesamt komplexere und aufwendi
gere Fest der Coesfelder Straße I erweist sich als struktu
rell stabiler, konstruierter, mit programmiertem Enter
tainment einer konsistenten Nachbargruppe und stärkerer 
altera_ und geschlechtsspezifischer Differenzierung. 

Im Blick auf nachbarschaftliche Anteilnahme bei zäsursetzen
den Ereignissen im menschlichen Leben wie Geburt, Hochzeit 
und TOd konnte folgendes eruiert werden: In beiden Nachbar
BChaften wird im Falle einer Geburt nichts offiziell durch
geführt, vom Vater jedoch eine Alkoholspende erhofft. Die 
vom Vorsitzenden der Nachbarschaft Jägerskamp eingebrachte 
Novation des "Weggenbringens" wurde rasch aufgegeben. 

Be! einer Hochzeit zählt in beiden Organisationen das 
"Kränzen" des Hauses, soweit gewUnscht, zur Ublichen Praxis, 
desgleichen existieren seit Bestehen der Nachbarschaft hier 
Wie dort einschlägige, satzungsverfUgte Notnachbarpflichten. 
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Der Brauch des Kränzens 1st in beiden Nachbarschaften weit
gehend analog und in dieser Form allgemein verbreitet. Es 
bestanden jedoch unterschiedliche Trägergruppen. So oblag 
in der älteren Nachbarschaft die Funktion des Kränzens ganz 
der unverheirateten Jugend, während diese Aufgabe am Jägers
kamp allen Nachbarn aufgegeben 1st. Inzwischen wird diese 
brauchtUmIlche Handlung auf grund des Nachwuchsmangels auch 
an der Coesfelder Straße I von allen Nachbarn wahrgenommen . 
Die Verpflichtung des heiratenden Nachbarn zur Zahlung einer 
GebUhr an die Nachbarschaft gilt allein fUr die Nachbarn der 
Coesfe l der Straße. Dagegen 1st 8S sm Jägerskamp üblich und 
s8tzungsgemäß, dem Hochzeitspssr offiziell durch den Vor
stand ein Präsent zu verehren. Darüber hinaus kann zuweilen 
grßBere nachbarliche Anteilnahme durch zusätzlichen Hand
lungseinsatz sowie die Einladung der gesamten Nachbarschaft 
zur Hochzeit nachgewiesen werden. So erweist sich in der 
jUnge ren Organisation die Beachtung der Hochzeit eines Mit
gliedes offizieller und infolge komplexerer Aktivität be
weglicher und vielgestaltiger und - durch die Inanspruchnah
me der ganzen Nachbarschaft - von grßBerem Gewicht sowie 
sozial intensiver als die gewohnheitsrechtliche Praxis der 
Nachbarschaft Coesfelder Straße I. 

Fraglos gilt dem Tod eines Nachbarn ln beiden Gruppen erhßh
te Aufmerksamkeit, und die Institutionalisierung des Not~ 
nachbarn mit seinen spezifischen Pflichten signalisiert die
ses bereits sinnfällig. Festzustellen 1st jedoch eine auch 
in diesen zentralen Bereich nachbarlichen Engagements hin
einwirkende Liberalisierung. Im Gegensatz zur älteren Nach
barschaft, die, im Vergleich zu anderen Lebenszäsure~ im 
Todesfall einen beson~ers hersusragenden Anlaß zu nachbsr
schaftlicher Sorge und Hilfe erkennt und dieses in den Sat
zungen entsprechend gewichtet, fällt es ungleich schwerer, 
fUr die jUnge re Organisation eine gegenUber dem Lebensein-
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schnitt Hochzeit exponierte Beachtung des TOdesfalles eines 
Mitgliedes zu konstatieren. Gefordert ist jedoch hier wie 
dort die gesamte Nachbarschaft, insbesondere der Notnachbar. 

Wenn auch heute die Zuwiderhandlung weitgehend sankt ions los 
und mehr oder minder Ermessenssache des Einzemen ist, so 
ist es den Nachbarn beider Gruppen doch nach wie vor aufge
geben, sich zum gemeinsamen Beten fUr den Toten in der Kir
che einzufinden sowie der Leichentrage- und -folgepflicht 
nachzukommen. Gegenüber der jUnge ren Nachbarschaft kennt 
die ältere seit Beginn ihres Bestehens ein zur Bestreitung 
der Sargkosten den Hinterbliebenen gewährtes "Sterbegeld", 
das auch in Kriegszeiten "aufgeholt~ und ausgezahlt wurde. 
Die Nachbarschaft erweist sich damit auch als Sterbekas.se. 3) 
Nach Mitteilung des Vorsitzenden der Nachbarschaft Jägers
kamp trat man dort bewußt aus GrUnden der UnzeitgemäBheit 
von der Einrichtung einer derartigen Hilfe zurück. Man gibt 
jedOCh als Zeichen nachbarlicher Verbundenheit eine Kranz
spende. Ein weiterer gravierender Unterschied zur Praxis 
der älteren Sozialgruppe besteht in der Wirkung eines Todes
falles auf bevorstehende große Feste, auf deren Durchführung 
Zunächst verzichtet wurde. Später fand man in ranggeringerer 
Surrogatsveranstaltung zusammen und beschloß schließlich, 
von Festlichkeiten nur in der Sterbe- und Beerdigungswoche 
Abstand zu nehmen. Mit dieser Entwicklung wird eine Priva
tisierungstendenz, d . h. ein sukzessiver Schwund nachbar
sChaftlicher Trauerdemonstration und damit quasi ein Abschie
ben der gebotenen Trauer in die Privatsphäre der Hinterblie
benen evident. 

ObgleiCh satzUDgsgemäß zur Familie zählend, hatte der Tod 
"alleinstehende(r) Elternteile im Haushalt der Kinder w (§ 3), 
die de facto offenbar nicht als Mitglieder gelten,4) keinen 
EinflUß auf die Durch!Uhrung der Festveranstaltungen. Damit 
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manifestiert sich eine auf faktische Mitgliedscha f t und 
Teilhabe sm Nachbarschaftsleben beruhende Dif ferenzierung 
nachbarschaftlicher Verhaltensqualität beim Todesfall. Die 
Verbundenheit mit den letztjährig verstorbenen Nachbarn wird 
in der älteren Nachbarschaft, die daneben eine 1928 erstma
lig belegt e Hl . Messe zum Gedächtnis der Verstorbenen 
tutionalisiert ha'1:, durch ein Verstorbenengedenken in 
Generalversammlung demonstriert. 

instl-
der 

Nachbarschaftlicher Einsatz manifestiert sich nicht nur be i 
signif ikanten Anläs sen wie Hochzeit und Tod, s ondern zudem 
auch bei weniger r e levanten Ereignissen und Situationen im 
Leben des Einzelnen s owie bei Gelegenheit Ubernachbarschaft
licher Geschehnisse. 

Ein off izielles Beachten ist in beiden Nachbarschaften für 
Silberhochzeiten, hohe Geburtstage und die Erringung der 
SchUtzenkBnigswUrde nachzuweisen, wobei jedoch im Blick auf 
die Art der Reaktion und die Ublichkeit eines solchen Ein
satzes z.T. prinzipielle Unterschiede auftreten . So wird am 
J ägerskamp anläßlich e iner Silberhochzeit auf Wunsch wie bei 
einer GrUnen Hochze it verfahren, wobei verschiedent lich die 
Gesamtorganisation geladen wurde, während die ältere Nach
barschaft zu Anf ang der 50er Jahre nachweislich zweimal 
durch Glückwunschkarte und Blumenpräsent in Erscheinung trat 
und gegenwärtig offenbar , lediglich in der Pf lichtversammlung 
gratulie r t und eine Spende erhofft. H6here Geburtstage wer
den in der JUngeren Organisation mit einem Geschenk bedacht. 
Diese s Verhalten ist f Ur die andere Sozlalgruppe nach dem 
II. Weltkrieg nur zweimal zu belegen und, dem Hinweis des 
Geschäftsführers zufolge,gegenwärtig nicht mehr aktuell. 
Eine Parallele ergibt ' sich in der offiziellen Beachtung der 
SchUtzenkönigswUrde jeweils zweier Mitglieder, denen wunsch
gemäß wie im Falle einer Hochzeit gekränzt wurde. 
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An dieser Stelle 1st darauf hinzuweisen, daß die gesamte 
Nachbarschaft Jägerskemp durch eine in ihrer Heimatgemein
de zur Schützenk~nlg1n avancierten Nachbarin "au! den Thron 
geladen" Wurde. Auf Wunsch eines Mitgliedes, das dafür 
1 000 DM 1n Aussicht stellte, erklärte sich die gleiche 
Nachbarschaft offiziel l dazu bereit, diesem einen Garagen
bau zu erstellen. Auch der Bitte der Stadt um Pflege des 
anliegenden Spielplatzes wurde entsprochen. 

Stadtbetreffende Vorkriegsereignis se, wie die Einrichtung 
einer "Heimatwoche" (1928), der Besuch des Bischofs und des 
GaUleiters, nahm die Nachbarschaf t Coesfelder Straße I of
fenbar mit unterschiedlicher Billigung der zentraldirigi-
8tischen Weisung zum Anlaß, tätig zu werden. Abgelehnt ,wur
de 1974 die Aufforderung der Stadt, sich als "Bürgerinitia
tive" um straßenseitigen Blumenschmuck zu bemUhen. Im II. 
Weltkrieg schickte man den kriegsteilnehmenden Mitgliedern 
"Liebespakete" und entschloß sich beim Angebot eines Kar
tOffelklferbeklaPfungsinstrumentes in den 5Cer Jahren zum 
gemeinsamen Handeln. 

GleiChsam offiziöse nachbarschaftliche Aktivität zeigte die 
JUnge re Organisation Jägerskamp mit der Anfechtung von Er-
8ch1ießungskostenbescheiden, offizielle mit der Beratung 
Uber die Errichtung eines Lärmschutzwalles. 

Nachbarschaftliche Kommunikation und Einsatzbereitschaft 
~ollzieht sich daneben auf privater Ebene und bildet ein 
kaum faßbares Geflecht differenzierter zwischennachbarlicher 
BeZiehungen. Situationen und Gelegenheiten, die keine offi
Zielle Teilnahme der Gessmtvereinigung kennen, sind bspw . 
Anlässe wie Erstkommunion Krankheit und Unglücksfälle, 
1 • 
rrelevantere Notlagen kleinere Privatfeste u.8.m. Ihre Be • 
aChtung ist ganz dem per8~nlichen Ermessen des Einzelnen 

Uberlsssen . 
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Der Festkatalog der Nachbarschaft Coesfelder Straße I be
schränkte sich bis zum Jahre 1974 fast ausschließlich auf 
das fastne chtllche Nachbarschaftsfest, dem erst seit die
sem ZeltpuLkt eine Sommerfestveranstaltung zur Selte tritt. 
Nach wie vor bildet jedoch die Fsstnachtsfeler das Haupt
fest der Nachbarschaft. Eine andere Feststellung ergibt 
sich diesbezUglich fUr die Nachbarschaft Jägerskamp, in der 
nach VorbereitungsaufWand und Zuspruch das bereits 1968 vom 
Vorsitzenden anger egte Sommerfest dominiert. Die entspre
chende Veranstaltung der älteren Organisation, die bisher 
durchweg in Form eines "Ausflugs" zu einem stedtnahen Fest
lokal realisiert wurde, begegnet erstmals in den Jahren 
1938 und - als SurrogRt der Fastnachtsfeier - 1949 und wurde 
in Gedanken an diese außergewBhnlichen Unternehmungen 1974 
von einer novations- und einsatzfreudigen Nachbarin erneut 
initiiert. Konzeption und Organisation der Veranstaltung 
oblagen wie 1949 nachweislich einigen dazu bestimmten Nach
barn. Als Festelemente begegnen Musik, Tanz, gesellige un
terhaltung und gemeinsamer Verzehr vOn Kaffee, Kuchen und 
Alkohol; als Inhalte der beiden ersten, nicht zuletzt dem 
Nachwuchs gewidmeten Veranstaltungen, sind Kinderbeluati
gungen und den Schützenvereinen nachempfundene KBnigs8chie
ßen der Erwachsenen anzuführen. Herausragende Festinhalte 
der Jahre 1974 und 1975 bildeten Versteigerungen gestifte
ter Gegenstände. 

Das am J ägerskamp als ranghBchste Unternehmung greifbare 
zweitägige Sommer fest findet als kombinierte Kinder- /Erwach-
senenveranstaltung an einem Sommerwochenende in einem Zelt 
im Nachbarachaftsbereich statt. Organisation und Gestaltung 
leisten Nachbarschaftsvorsitzender und fUr diese Aufgabe 
herangezogene Mitglieder , wobei festzustellen ist, daß un
ter Berücksichtigung der gesamten Sommerfeste beinahe alle 
Nachbarn bereits irgendwelche Funktionen wahrzunehmen hatten, 
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womit offensichtlich eine bewußte Integrationsabsicht deut
lich wird. Der Nachmittag des Hauptfesttages steht den Kin
dern zur VerfUgung, die sich unter Erwachsenenleitung und 
-aufsicht zu programmierten Spielen und Unterhaltungsdar
bietungen einfinden. Prämierte Wettspiele zählen dabei zu 
stabilen und sehr beliebten Programmkomponenten. Dies gilt 
seit 1973 vorrangig fUr ein bis in Requisiten und Verhal
tensmuster den städt. ErwachsenenschUtzenfesten präzise 
nachempfundenes KinderschUtzenfest. Zum Abschluß der spezi
fischen Festveranstaltung, die allen Teilnehmern Präsente 
geWährt, werden fUr die Nachbarn - gleich welchen Alters -
Würstchen gebraten. Herauszustellen ist, daß anwesende 
fremde, nicht zur Nachbarschaft zähl'ende Kinder keinen Aus
SChluß , sondern Teilintegration erfahren. Die abendliche, im 
Festzelt stattfindende Feier gilt den erwachsenen Nachbarn 
und älteren Jugendlichen und wird durch gängige Festelemen
te und darUber hinaus zuweilen durch verbale Unterhaltungs
beiträge charakterisiert. Die bei dieser Gelegenheit into
nierten Nachbarschaftslieder dUrften als Emanation eines 
situationsgef~rderten Gruppenbewußtseins zu werten sein, 
das eich bspw . seit 1976 Buch im Tragen uniformierender, 
nachbarschaftsspezifischer T-Shirts Ausdruck schafft. An
läßliCh des 10jährigen Bestehens der Nachbarschaft 1977 
Wurde das Sommerfest als JUbiläumsveranstaltung konzipiert. 
Als dessen Indikatoren erscheinen: der Auftrag einer Fest
filmprOduktion (aus eigenen Reihen), e in Scheibenwettschie
Ben der Erwachsenen um ein "Jubiläumspaar", die entgeltli
che Ausgabe stadtwappengescbmUckter (!) und mit dem Namen 
der NaChbarSchaft versehener BierkrUge sowie die Verteilung 
einer "Festzeitschrift". Die am Abend beginnende Feier endet 
a~ frUhen Morgen. Ein FrUhschoppen am folgenden Tag sm Fest
ort, der Männern und Frauen offensteht, bildet den nächst
~olgenden Festbestandteil. Um den Nachbarinnen durch Ar-
eitaersparnis Freiraum zu verschaffen, wird seit 1970 eine 
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Feldküche eingesetzt, die ein gemeinsames Mittagessen im 
Zelt ermöglicht. Ein nachmittägliches Kaffeetrinken der 
Frauen findet seit 1973 statt. Am Spätnachmittag, bzw . frU
hen Abend, klingt die Veranstaltung aus. 

Besitzt in der äiieren Organisation die Fastnachtsveran
staltung die dominierende Position unter den Nachbarschafts
festen, so gilt dies am Jägerskamp für das Sommerfest, das 
die entsprechende Veranstaltung der älteren Nachbarschaft 
nicht nur an Konstanz, Aufwand, Dauer und Vielteiligkeit 
eindrucksvoll übertrifft, sondern gerade durch die Reali
sierung im Nachbarschaftsbereich seinen gruppenspezifischen 
Charakter akzentuiert. 

Eine nicht unwesentliche Differenz beider Nachbarschaften 
zeigen Art und Häufigkeit der DurchfUhrung offizieller, selb
ständiger Kinderveranstaltungen. Abgesehen vom üblichen nach
barschaftlichen Lambertussingen vor dem 11. Weltkrieg, das 
wohl der Eigeninitiative der Jugendlichen und Kinder ent
sprang, organisierte die ältere Nachbarschaft bisher ledig
lich 2 Kinderfeste. die in Stadtnähe gef eiert wurden und 
als Hauptinhalt die überaus beliebte Figurationsform des 
Schützenfestes (1950) bzw. Spiele (1977) aufwiesen . Eine 
ungew6hnlich engagierte Nachbarin arrangierte 1974 ein al
lerdings auf den Nachwuchs der anliegenden Straße beschränk
tes Privatfest. 

Dementgegen steht eine relative Fülle offizieller Kinder
und Jugendveranstaltungen der Nachbarschaft Jägerskamp. So 
tritt neben den erwähnten KinderkernevBl seit 1973 ein eben-
80 regelmäßig veranstalteter jährlicher Nachmlttags8uaflug 
in ein nahes Waldgeblet, wo 1m Beisein interessierter Nach
barn vor allem Geländespiele stattfinden. Als weiteres, 
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jedoch singuläres Unte rnehmen, begegnet die Einrichtung 
eines zum Teil programmierten VergnUgungswochenendes der 
s chulpflichtigen Kinder auf einem Kötterhof unter nachbar
licher Betreuung. 1976 institutionalisierten sich auf An
regung des Vorsitzenden ein "Jugend-li und "Klnderkomitee" 
als Interessenvertretung des Nachwuchses. Si e besitzen Vor
Schlags_, Mltsprache- und Gestaltungsm6gli chkeit hinsicht
lich spezifischer Kinder- und Jugendangelegenheiten und ver
anstalteten im gleichen Jahr einen Heischegang (Martinszug) 
aller Kinder durch die Nachbarschaft, deren selbstgefertig
te Lampions prämiert werden sollten. Als Abschluß war eine 
"Fete" schulpflichtiger Kinder intendiert. 

Ober den Kreis der bereits geschilde"rten Veranstaltungen 
hinaus sind f ür die Nachbarschaft Coesfelder Straße I kaum 
weitere Veranstaltungen nachzuweisen: Offenbar zweimal auf 
Initiative einer Geschäftsfrau stattgefundene Ausflugsfahr
ten Von Nachbarinnen zu Lebensmittelwerken, die offizielle 
E1nricht~ eines zeitweiligen monatlichen Frauenkaffees in 

1975 sowie ein inoffizieller w6chentlicher "Stammtisch" ver
Schiedener Nachbarn k6nnen lediglich als weitere Vorhaben 
an dieser Stelle genannt werden. Dagegen kennt die j Ungere 
Organisation ein vom Vorsitzenden initiiertes kontinuierli
Ches "Spanferkelessen" (seit 1969 ) zu Jahresende in e inem 
LOkal, als dessen zentraler Inhalt neben geselligen und zu
weilen Nachbarschaftsleben dokumentierenden und beratenden 
Bestandteilen das gemeinsame Mahl erscheint. Singuläre ge
samtnachbarschaftliche Unt ernehmungen bildeten Osterfeuer, 
Maigang, der ungew6hnliche Schritt des Zeltkaufs und das 
daraus resultierende "Zelteinweihungsfest" sowie ein gesel
liger NaChmittag 1m Hause einer verzogenen Nachbarfamilie. 
Zu den offiziellen gesellen sich zahlreiche inoffizielle 
Treffen, Festlichkeiten und Aktivitäten gr6ßerer oder klei
nerer Nachbargruppen, die oft nur s chwer faßbar sind und 
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vielfach spontan und improvisiert statthaben , wie Prlvatbe
suche , Einladungen und Prlv&t f este, z . B. enläßllch von Na
menstag, Geburtstag , Führerschelnerhalt, Kommunion, Party
kellerelnrlchtung . Daneben bestehen spontane Frühschoppen, 
Kaffeetrlnken, D~erschoppen, geme insamer Urlaub oder Eln
zelaktlvltäten wie musikalische Darbietungen 1m Hause kin
derloser Nachbarn. Derartiges tntormelles und inoffizielles 
Miteinander ergibt sich fraglos auch unter den Nachbarn der 
älteren Or ganisation, dUrfte dort jedoch weitaus weniger 
intensiv und spektakulär Platz greifen. Innerhalb der Nach
barschaft Jägerskamp erlangen hinsichtlich informeller Kom
munikation insbesondere die oberen Stichstraßen als Bereiche 
stärker e r Beziehungsintensität gehobene Bedeutung, was durch 
Lages i tuation , Mentalität, gl e i chen oder ähnlichen Sozial
status und z.T. jahrzehntelanges gegenseitiges Kennen mehre
r er Nachbarn erklärt werden kann. Der fraglos realistische 
Hinweis beinahe a ller am Jägerskamp befragten Nachbarn, daß 
insgesamt eine Abnahme der Festfreudigkeit und Vitalität der 
Nachbarschaft erf olgt sei, kann nicht die Feststellung rela
tivieren, daß dieser Gruppe ein signifikant gr6ßeres Fest
und Veranstaltungspotential, gr ößere Spontaneität, Beweg
lichkeit und Novationsfreudigkeit eignet als der älteren 
Organisation, obgleich auch die ser ein deutlicher Anstieg 
nachbarschaftlicher Festintensität und -quantität seit Mitte 
der 70er Jahre sowie ein partielles Heraustreten aus er
starrten Formen attestiert werden muß. An dieser Entwick
lung tragen Frauen entscheidenden Anteil. 

Daß die fraglos auffallende Agilität der jUngeren Nachbar
schaft offenbar auch im Urteil Außenstehender als ungew~hn
liches Charakteristikum registriert wird erweisen Hinweise 

• • 
zahlreicher Nachbarn, denen zuf olge der Nachbarschaft beSOn-
dere Festintensität und Trinkfreudigkeit nachgesagt werden. 
Mit Stolz hat die Verf asserin des Nachbarschattsliedes Nr. 2 
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die externe Beurteilung dort rezipiert. 

Nachbarliche Freigiebigkeit offenbart sich in Gestalt von 
S . 
penden, die in beiden Nachbarschaften zahlreich belegt 

sind. Es gilt jedoch zu di~~erenzieren zwischen Geber Art 
und Empfänger der Spende. Eingedenk dieser spezifizie~g 
begegnet in beiden Organisationen die Alkoholspende als ver
breitetste Art der Zuwendung, die vor allem im Rahmen der 
Generalversammlung von einzelnen Nachbarn aus unterschied
lichen Anlässen (z.B. Geburt, Silberhochzeit, Geburtstag) 
oder auch aus einer Augenblickslaune heraus den Anwesenden 
geWährt wird. Daneben treten des ~~teren Festveranstaltun
gen Sls spendenf~rdernde Gelegenheiten in Erscheinung, wie 
bspw. dss Sommertest der Nachbarscha'ft Jägerskamp 1975, fUr 
dss 8 NaChbarn insgesamt 500 1 Pils zur VerfUgung stellten. 
Derartige Spendenfreudigkeit bildet ~reilich die Ausnahme. 

Es Sind nicht iamer Alkoholika bzw. Geld, die der Gesamt
heit gestiftet werden, in der älteren Organisation spende-
ten Nachbarn nachweislich auch Versteigerungsgut tUr Sommer
veranstaltungen, Preise zum Fastnacht8~e8t und - vornehmlich 
VOr dem II. Weltkrieg _ mehrfach auch kleinere Geldbeträge. 
DarUberhinaus erwiesen sich Alkoholspenden in Form von Bier
runden aus der gemeinsamen Kasse in beiden Gruppen als nicht 
unUblioh. Die Nachbarschaft Coesfelder Straße I stiftete 1m 
DritteoReich zudem fUr das Winterhilfswerk und versandte 1m 
11. Weltkrieg "Liebespakete" an die 1m Felde stehenden Mit
gliede A b r. ls Spender kleinerer Summen ~Ur die ältere N8Ch-
arscha.tt trat in neuester Zeit de's tsfteren das Nachbar

Bchaftskonto fUhrende Geldinstitut in Erscheinung. Den Kin
dern d 
1 

er jUnge ren Organisation stellten Geschä~tsleute an-
IIßlich t Von Festveranstaltungen vereinzelt einige Genußmit-
el kostenlos bereit. 
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Im Blick auf nachbarschaftseigenen Gemelnbesltz, d.h. gei
stige und materielle GUter, grgeben sich fUr beide Sozlal
gruppen gleichermaßen Gemeinsamkeiten wie Differenzen. So 
besitzt die ältere Nachbarschaft als sogenanntes geistiges 
Gut lediglich den Namenszusatz "Doden End", der von der 
Mehrzahl der Befragten gutgehelßen~ von führender Stelle 
inzwischen bewußt ignoriert wlrd. 5 Dementgegen eignen der 
jUngeren Nachbarschaft zwei eigene, auf Nachbarschaftsspezl
fika abhebende Lieder sowie ein häufig gebrauchter Trink

spruch. 

Das aus der GrUndungszelt stammende und in städt. Nachbar
schaften Ubliche Nachbarschattabuch ist zweifellos das be
deutendste Sachgut der Nachbarn der Coesfelder Straße I. 
Ihm entspricht in der jUngeren Organisation in der Art und 
eingeschränkt auch in der Wertschätzung die "Chronik", die 
sich jedoch als Ausdruck bewußt intendierter Geschichts
schreibung von jenem unterscheidet. Beide BUcher beziehen 
Signifikanz aus ihrer Dokumentation nachbarschaftllchen Le
bens, d.h. als Objektivationen der Nachbarschaftshistorie. 
Als optische Ergänzung des Buches besitzt die Nachbarschaft 
Coesfelder Straße I ein vom Geschäftsführer angelegtes, die 
Fastnachtsfeiern 1966 - 1974 dokumentierendes Fotoarchiv. 

Gemeinsam ist beiden Gruppen Uberdies der Besitz einer Fah
ne, die als gruppensymbolisierendes Signum im Rahmen zen
traler Feste bzw. ZusammenkUnfte Verwendung findet. Neben 
einem finanziellen Guthaben begegnet hier wie dort zudem 
dem Geschäftsbereich zuzuordnendes Aktenmaterial u.ä. 

Als außergewöhnlicher Besitz erscheint ein Zelt, das die 
Nachbarschaft Jägerskamp 1974 erwarb und mit besonderem Be
sitzerstolz als Eigentum herausstellt (Lied Nr. 2). Durch 
die Anschaffung uniformierender namensgeschmUckter T_Shirts 
und mit Namen und Stadtwappen dekorierter Bierseidel zeigt 
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diese Organisation eine unverkennbare Tendenz zu sinnfälli
ger Gruppendemonstratlon. Ebenfalls deutet die 1977 dort 
analog einer Vereinspraxis herausgegebene Festzeltschrift 
einen derartigen Impetus an. nie Annahme einer Nachbar
Schattsfarbe (grün) und deren vielfältige Verwendung ist zu
Vorderst unter dem Aspekt des Einsatzes gruppensvmbolisie
render Phänomene zu betrachten. 

Im Gegensatz zu der älteren Nachbarschaft erweisen sich die 
GUter der jUngeren Gruppe insgesamt also als Indikatoren 
eines weitaus intensiveren und bewußteren Gruppenselbstver
ständnlsses. 

Die Voraufgehend beigebrachten Resultate der Nachbarschafts
analysen ergeben fUr die ältere Organisation folgendes Bild: 
Als Teilungsprodukt einer durch allgemeine Bevölkerungszu
nahme zu stark gewachsenen Nachbarschaft entstand die Ver
einigung Coestelder Straße I zu einer Zeit, als die organi
sierten städt. Nachbarschaften nicht nur in Ahaus, sondern 
ganz allgemein 1m mUnsterländisch-westfälischen Raum bereits 
bedeutenden Wandlungen unterlegen waren. Dieser Wandel re
SUltierte nicht allein aus dem Schwund einstiger zentraler 
und existenzs1chernder Funktionen (z.B. Brunnenpflege, Ar
menfUrsorge, BrandverhUtung), die von gemeindlicher Verwal
tung oder allgemeinen Hilfsinstitut10nen Ubernommen wurden, 
SOndern ebenso aus Modifikationen im Bereich des Totenbrauch
tums, wie die vorzUgliche Arbeit Löfflers eindrucksvoll nach
weist. 

~ 
~S ist autgrund von Änderungen der Vorstsndsstruktur und 
-funktionen der Strafpraxis der Festintensität und -struk-
t' • 

Ur, des Stellenwertes nachbarlicher Pflicht im Todesfall 
SOWie der vereinzelten Beachtung persönlicher Jubiläen 



- 461 -

zulässig, den II. Weltkrieg als zäsursetzende Marke 1m nach
barschaftlichen Leben zu qualifizieren. Für den voraufgehen
den Zeitraum l äßt sich die Nachbarschaft phänomenologisch 
folgendermaßen skizzieren: Als Hauptfunktlon begegnet die 
gegenseitige Hilfeleistung in Freud und Leid - vornehmlich 
1m Todesfall - als weitere die Geselllgkeitspflege t die 
vor a llem in der Fastnachtsfeler deutlich wird. 

Die s atzungsimmanente Differenzierung des Mitgliedsstatus 
zwischen vollberechtigten Hauseignern und minderberechtig
ten Mietern wurde de facto zumindest nicht gravierend ver
wirklicht. Aufnahme in die Nachbarschaft, Hausbau bzw. -kauf 
und He irat erforderten die Erlegun~ einer pekuniären lei
stung . Der Nachbarschaft stand ein ein- bis zweiköpfiger 
Vorstand vor, der von den Mitgliedern in der Jahresversamm
lung Offensichtlich bis 1937 jährlich neu gewählt wurde. Nur 
die Haushaltsvorstände hatten Stimmrecht in dieser die Nach
barn zur Teilnahme verpflichtenden Versammlung, die zunächst 
in einem Nachbarhaus, später in e inem nahen Lokal stattfand. 
Außer als Ort der Vorstandswahl galt sie als Stätte der zah
lung aller ausstehenden Gelder, die f Ur die Fastnachtsfei
ern verwandt wurden, ferner der Beschlußfassung tiber Termin 
und Ablauf eines Festes, der Erörterung nachbarschaftlicher 
Probleme und Angelegenheiten und des Wechsel des "Protokoll
buches". Die ses Nachbarschaftsbuch ging in jährlichem Rhyth
mua reihum und diente der Aufnahme von Abrechnungen, Ver
sammlungsbe s chl tis sen, Festschilderungen sowie Pflichtver
letzungshinweisen. Verstöße erfuhren finanzielle Ahndung in 
der Jahresversammlung. Als die nach Strafmaß gravierendsten 
Vergehen e rwie sen sich Nlchtzahlung geforderter Gelder, AuS
geschlossenen gewährt~ HilfSdienste Bowie die Verweigerung 
der Buchtibernahme. Die da f ür festgesetzten, bes onde rs hohen 
Strafen offenbaren die besondere Relevanz des nachbarschsft-
lichen Prinzips: Gleiche Rechte e rfordern ~le iche Pflichten, 
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überdie s die Empfindsamkeit gegenüber organlsationsschädl
genden Zuwiderhandlungen. 

Es herrschte 1m allgemeinen merkliche gegenseitige Kontrolle 
und stärkere ~konom18ch bedingte gegenseitige Interdepen
denz, die zuweilen Konflikte 8usl~ste. Ort solcher Konflik
te bildete vielfach das fsstnachtliche Nachbarschaftsfest, 
dessen Termin, wie in den anderen Ahauser Nachbarschaften, 
durch kirchliches Einwirken vor Estomihi verlegt werden 
mUßte. Zunächst vielleicht in einem Nachbarhaus begangen 
und Vom jeweiligen Buchinhaber bzw. Kassierer organisiert, 
rand es nach 1925 in einer Gaststätte statt. Als zentrales 
Element des Festabends begegnet ein .gemeinsames Mahl, dane
:en Festelemente wie Musik, Tanz, zwanglose Unterhaltung, 

lkoholverzehr. Die Jugend feierte zunächst isoliert und 
fand erst zu Ende der 20er Jahre,wohl zumeist nach dem Mahl, 
mit den Erwachsenen ZUSBmmen. Sie begegnet als Träger der um 
die Mitte der 30er Jahre aufkommenden KostUmierung. 

Lebenszäsuren wie Hochzeit und insbesondere Tod erfuhren 
nachdrUcklich Beachtung. Anläßlich einer Hochzeit oblag 
der unverheirateten Jugend das Kränzen des Hauseinganges, 
WOfUr VOm Brautpaar Geld gegeben wurde. Im Todesfall, der 
die ganze Nachbarschaft forderte, trat vor allem der Not
nachbar in Aktion (Ansage, Einladungen, Bestellungen, ver
mutlich Mithilfe beim Einsargen und Aufbahren, Vorbeten). 
SOlange die Leiche Uber der Erde stand, beteten die Nach
barn 1m Sterbe hause abends den Rosßnkranz, die links- und 
rechtswOhnenden Ubernahmen die Sargtrage, alle waren zum 
Grabgeleit verpflichtet. Ein Sterbe- oder Sarggeld wurde ge
geben und beim Fest, bzw. 1m Rahmen der Jahresversammlung, . 
~e8 Toten gedacht. Schließlich fand man sich seit 1928 zu 
einer den Verstorbenen der Nachbarschaft geWidmeten Hl. Mes
Se ZUsaM _ 

~en. 
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Stadtbetreffende Ereignisse, wie bspw. Heimatwoche und 
Bischofsbesuch, bewirkten nachbar schaf tl l ehen Einsatz in 

Form der Erstellung von Straßenschmuck. 

Ein in den Ahauser Nachbarschaften verbreiteter Brauch bil
dete das Singen und Tanzen der Kinder und Jugendlichen um 
den mit SpargelgrUn und Runkelkopf dekorierten Lambertus
baum. Mit einem Sommerausflug , dessen zentrale Inhalte Kin
derbelustigung und ErwachsenenschUtzenfest waren, wurde 1938 
erstmals neben dem Fsstnachtsfest eine zweite allgemeine 
Festveranstaltung durchgeführt. 

Im II. Weltkrieg organisierte die Nachbarschaft den Versand 
von Liebespaketen an die im Felde stehenden Angehörigen. 

Die komprimierte Darstellung de r wesentlichsten ZUge der 
Nachbarschaft Coesfelder Straße I vor dem II. Weltkrieg 
darf nicht zu der Annahme einer weithin erstarrten Form 
nachbarschaftlichen Lebens verleiten. Dürftige Quellenlage 
und mäßiges Entwicklungstempo erschweren lediglich die Er
kenntnis relevanter Wandlun~sprozesse. So wird aufgrund 
einer auffallenden Masslerung festbetreffender novatlonsan
zeigender Daten6 ) 1n den 30er Jahren bspw. evident, daß sich 
1n dieser Zeit durch forciertes Beachten nachbarschaftllcher 
Ceaelligkeitspflege ein verstärktes FestbedUrfnis artikuliert. 

Ein Vergleich von Form und Struktur der Vorkriegsnachbar
schaft Coesfelder Straße I mit anderen Ahauser Nachbar
schaftsverhältnissen, wie sie uns in verschiedenen Statuten 
bzw. Nachbarschaftsbüchern und einschlägigen Beiträgen ent
gegentreten,?) sowie mit zahlreichen weiteren Darstellungen 
nachbarschaftlicher Existenz bzw. Eigenart aus mehr oder 
minder näherer Umgebung der Stadt8 ) ergibt, daß das in 
komprimierter For m präsentierte Erscheinungsbild unserer 
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organisierten städt. Nachbarschaft im wesentlichen durchaus 
als typisch und repräsentatives Paradigma gelten kann. Die
se Bewertung bedarf auch dann keiner weitergehenden Korrek
tur, wenn man die Resultate der Krinsschen Recherchen Uber 
~estmUnderländlsche Nachbarschaften vergleichend anzieht. 
Seinen wie Löfflers Arbeitsergebnissen zufolge offenbart 
Sich die Nachbarschaft Coesfelder Straße I in diesem Zeit
raum als eine relativ stark von alten Formen, Strukturen 
und Setzungen bestimmte Vereinigung. Hierbei ist zu denken 
an: die Zentralfunktion gegenseitigen Hilfsdienstes - vor
nehmlich 1m Sterbefall _ , an die Einrichtung einer ver
Pflichtenden, nachbarschaftliches Leben regelnden Jahres
versammlung, an Eigengerichtsbarkeit . und spezifische Stra
fen, Nachbarschaftsfest mit gemeinsamem Mahl, vermutliche 
InanSPruChnahme von Nachbarhäusern !Ur Versammlung und Fest, 
speZifische Gebühren und Leistungen (Hochzeit, Todesfall), 
die Institution des Notnachbarn, die sozial-rechtliche Diffe
renZierung zwischen Hauseignern und Mietern, merkliche ge
genseitige Interdependenz sowie an die Existenz von Buch und 
Ordnung. 

Neue Entwicklungen zeigen die Inanspruchnahme eines Lokals, 
~Omit ein Int1mitätsverlust verbunden ist, ferner die dem 
Vereinswesen entlehnte Bezeichnung der nachbarschaftlichen 
Führungsinstanz die faktisch unerhebliche sozial-rechtliche 
D • 
1 ifferenzierung, die Einführung laufender Beiträge, schließ-

ICh aas durch verschiedene Novationen signalisierte, in den 
30er Jahren aufkommende FestbedUrfnis. 

Weitaus spektakuläreren Wandlungsprozessen unterlag die 
NaChbarschaft nach der Zäsur des II . Weltkrieges bis zur 
Gegenwart. Festzustellen 1st ein faktischer Bedeutungs
sCh~d nachbarschaft11cher Hilfeleistungen zugunsten auf
wendigerer Geselligkeitspflege, die Eliminierung sozi81-
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rechtlicher Differenzierung zwischen Eignern und Mietern, 
die Einrichtung eines umfangstärkeren Vorstandes nach Ver
elnsvorbl1d sowie Fortfall des Buchwechsels, eine Änderung 
des WertbewuBtse!ns durch weitgehende, sich nicht zuletzt 
auf Existenzangst gTUndende Liberalisierung im Bereich der 
Strafpraxls, 1m ~llck auf nachbarliche Funktionen 1m Todes
fall und schließlich neuerdings auch in emanzipatorischer 
Hinsicht, ferner eine verstärkte Akzentulerung der fast
nachtllchen Festsphäre durch Aufwand, Vleltel11gkelt sowie 
ein komplexes Festprogramm bei gleichzeitigem Verlust eines 
spezifischen Merkmales der Gruppenbl1dung durch Aufgabe des 
gemeinsamen Mahls, eine gewisse innere Differenzierung durch 
Bildung eines Festausschusses, weiterhin eine Intensivierung 
und Ausweitung geselligen Nachbarschaftslebens vornehmlich 
durch jUnge re weibliche Initiatoren um die Mitte der 70er 
Jahre und endlich die aus einem Satzungsvergleich gewonnene 
Erkenntnis einer vereinsmäßigen, d.h. wohl nicht zuletzt auf
grund eines Zuwachses an Zuzüglern Buch detaillierteren und 
präziseren Regelung und Organisation nachbarschaftlichen Le
bensvollzugs. 9 ) 

Was ist geblieben? Der unter diesem Aspekt betrachtete Ent
wicklungsverlauf verdeutlicht die Zählebigkeit des toten
kultlichen Einsatzes durch auch gegenwärtig noch aktuelle, 
wenng-leich zum Teil weitmehr von eigener Entscheidung ab
hängenden Leistungen wie . Ansage, Leichentrage und - fol ge, 
Zahlung eines Sterbegeldes, Totenehrung, Gebet und Messe. 
Durch die generelle Inanspruchnahme zentraler Hilfsinstitu
te, wie Krankenhaus und Beerdigungsinstitut, wurden bestimm
te notnachbarliche wie nachbarliche Funktionen (Herrichtuns 
des Toten und Einsarg~n , Gebet im Sterbehause ) aus der 
Intimsphäre von Familie und Nachbarschaft herausgel~st und 
z.T. eliminiert. So existiert auch gegenwärtig noch die Ein
richtung des Notnachbarn und eine feste Sargtr ägerordnung, 
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doch ist die Wahrnehmung der z.T. reduzierten Funktionen 
weniger persBnliche kategorische Verpflichtung, bedingt z.T. 
durch modernes Arbeitsleben. Geblieben sind überdies das 
Recht auf Einforderung der genannten Gebühren, eine nunmehr 
weitgehend nur noch formale Eigengerichtsbarkeit, die Ein
riChtung der "Pflichtversammlung", die nun auch Nacbarinnen 
offensteht und ihnen zudem Stimmrecht gewährt, ein seiner 
zentralen Elemente beraubtes, vor alle~ auch durch Unterhal
tungskonsum charakterisiertes Fastnachtsfest, das Nachbar
schaftsbuch und einer Vereinssatzung analoge Statuten. Der 
rezente Phänotyp demonstriert also ein synchrones Neben-
und Ineinander alter und neuer Formen und Strukturen, offen
bart aber auch eindeutig AuflBsungstendenzen (Liberalisie
rung, Nachwuchsmangel, vereinsartige Organisations- und 
OrdnungSstrukturen). 

Krins hat in seiner in den frUhen 50er Jahren herausgegebe
nen Arbeit bereits Entwicklungen angedeutet und Thesen bei
gebraCht, die mit den hier eruierten Fakten korrespondieren. 
So verweist er auf den Fortfall der zwischen Hausbesitzern 
und Mietern gegebenen Differenzierung und damit eines "be
BtiJmnenden Zuges" der Nachbarschaft. Er begrUndet f erner die 
Prä Z!sierung von Statuten mit dem erhöhten Anteil einer we-
niger "bOdenständigen Bevölkerung" und erkennt in einem An
stieg unwissender Zuzügler sowie in der MBglichkeit der In
anspruChnahme außernachbarschaftlicher Hilfsinstitute eine 
ernste Gefahr. Eine derartige Existenzbedrohung der Nachbar
Schaft Scheint ihm vor allem durch "Wandlungen im wirtschaft
!~chen Leben" gegeben, die zwangSläufig die von ihm zurecht 

B Bedrohung empfundene Privatisierung "gemeinnachbarlicher 
Bindungen und Pflichten" rardern und die Nachbarschaft zu 
einer "Gesellschaft zur Feier eines jährlichen Gelages und 
Nachbarfestes,,10) degenerieren lassen. 
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Die jUngere der analysierten Nachbarschaften entbehrt 
zwangsläufig eines historischen Hintergrundes und damit 
traditioneller Verhaltensmuster, doch wurde durch die Ori
entierung an alten Statuten und die seitens etlicher Nach
barn eingebrachte Kenntnis derartiger Sozlalformen der Man
gel in gewissem .. Maße kompensiert. So erscheinen a ls wesent
liche Uberkommene Charakteristika die Aufgabe gegenseitiger 
Hilfeleistung , die Institutlonalls1erung von Jahresversamm
lung und fastnachtllchem Nachbarschaftsfest, die Einrichtung 
einer Notnachbarordnung, exponierter Einsatz in Hochzeits
und Todesfall mit spezifischen Funktionen (Kränzeni Ansage, 
Lelchentrage und -fol~e , Gebet), beschränkte Elgengerichts
barkeit sowie die Einsetzung eines Statuts. Dem steht eine 
Fülle jUngerer ZUge zur Se ite, wie eine weitgehende, selbst 
satzungsgemäß angeregte Liberalität, bspw. in der Art der 
Wahrnehmung nachbarlicher Pflichten 1m Todesfall, 1m Bereich 
der Strafpraxis s owie in der Beachtung von SatzungsverfUgun
gen, eine die Geschlechter gleichberechtigende Öffnung tra
ditionell männlicher Domänen , exponierte Bewertung nachbar
licher Veranstaltungsteilnahme, die Festse tzung einer rudi
mentären Strafordnung , Institutionalisierung eines "Chro
nisten" sowie einer FUlle festlicher Veranstaltungen , inten
sive Integr ationsbestrebungen um den Nachwuchs durch Ins
zenierung zahlreicher Kinderfeste, offizielle Beachtung 
spezifischer Privatfeste, sukzessiver Schwund an außerge
wöhnl i Che r Gewichtung de"s Todesfalls durch BeschränkWlgen 
nachbarschaftlicher Trauerdemonstration, verstärkter Ein
satz be i Hochzeit, Ubernahme einer öffentl i chen, d.h. ge
meindlichen Aufgabe (Spielplatzpflege) und nicht zuletzt 
ein vereinsanaloges Profil durch Ämter- und Verssmmlungsbe
zeichnung, Satzungsaufbau, Or ganisationstrukturen und Selbst~ 
darstellung. 

Auch diese Nachbarschaftsbildung erweist sich s omit als e ine 
durch Ube rschi cht ung und Durchdringung tradierter Wld neuer 
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Formen, Strukturen und AttitUden geprägte Vereinigung , wo
bei als signifikanteste Nachbarschaftsspezifika die Zielvor
gabe gegenseitiger Hilfeleistung und, damit verbunden, An
teilnahme bei Hauptzäsuren menschlichen Lebens, wie Hoch
zeit und Tod sowie die Einrichtung des Notnachbarn fortbe
stehen. 

Die auf der Grundlage kompatibler Kategorien erstellten 
Strukturanalysen der Nachbarschaften erlauben einen direk
ten Vergleich , aus dem folgende Ergebnisse resultieren: 
AUfgrund unvorteilhafter Lagestruktur, partiell hoher Ver
kehrSdichte und starker Mobilität be.stehen an der Coesfel
der Straße, entgegen der Situation sm Jägerskamp,eindeutig 
ungUnstigere Rahmenbedingungen zur Entfaltung nachbarlicher 
Kommunikation und Bewahrung nachbarschaftlicher Stabilität. 
Der dortige Wohnbereich erfüllt offensichtlich für zahlrei
che Mieter Sprungbrettfunktion im Sinne eines ephemeren Auf
enthaltes, dem .eine spätere dauerhsfte Niederlassung folgt. 
D1 . e ungUnstige Verkehrsstruktur des Nachbarschaftsbereichs 
fÜhrt darüber hinaus zu Ubergreifenden Notnachbarverhält
nissen, so daß eine merkliche ErschwerUng des Kontakts zu 
dem NaChbarn gegeben ist, der einen gewissen Sicherheits
faktor darstellt . Wachsende Mobilität, mordernes Arbe itsle
ben, ein dichtes Netz sozialer Sicherungen und ökonomische 
Besaerstellung des Einzelnen sowie, damit verbunden, ein 
graVierender Abbau gegenseitiger Interdependenz und dadurch 
BOZialer Kontrolle sowie nachbarlicher Funktionen führten 
zu einer ErschUtterung der einstigen Selbstverständlichkeit 
nachbarschaftlicher Existenz und berechtigter Existenzangst, 
die eine im Bereich der Strafpraxis, der pers6nlichen Ver
PfliChtung 1m Todesfall und des Vollzugs weiblicher Integra
tion gr eifbare Liberaliaierung mitbewirkten. Am Jägerskamp 
begegnet eine liberale Grundhaltung in den gleichen Bereichen, 
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die freilich wohl zuvorderst als Ausdruck des Zeitgeistes 
zu erklären 1st. AußergewBhnliche Bestrebungen um Integra
tion und Enkulturation des Nachwuchses bilden zudem ein 
spezifisches Merkmal dieser Nachbarschaft. Das Fastnachts
fest begegnet in der älteren Organisation weiterhin als 
ranghBchste Festyeranstaltung und wird vor allem durch ein 
festes, z.T. auf Unterhaltungskonsum abzielendes Programm 
einer konsistenten Nachbargruppe geprägt. Die Dominanz der 
Festpartlz1pation eignet den Männern. In der jUngeren Nach
barschaft Jägerskamp besitzt das Sommerfest die ranghBchste 
Position. Es bezieht den Nachwuchs ein, 1st weniger ge
schlechtsspezifisch ausgerichtet und manifestiert die Inte
gratlonsfunktion der Nachbarschaft sowie den bekannten Grund
satz: gleiche Leist ung - gleiche Rechte durch gesteuerte 
Aufgabenzuweisung, die unte r Berücksichtigung a l ler bishe
rigen Sommerfeste beinahe alle Nachbarn betraf . Der gruppen
spezifische Char akter des Festes wird mit der im Nachbar
schaftsbereich - unüblicherwelse - in e inem Zelt inszenier
ten Feier demonstrativ betont. 

Entgegen der Satzung der jUnge ren Organisation erweist sich 
die der Nachbarschaft Coesfelder Straße I mehr regelnd und 
fordernd, wobe i die dort 1962 gesetzte Beschlußfähigkeits
quote der Generalversammlung um 20 % geringer ist als die 
der Nachbarschaft Jägerskamp. Aus die sen Bestimmungen er
hellt, daß ein starker Versammlungsbesuch vielleicht nicht 
erwartet wurde. 

Relativ offizielle Beachtung erfährt an der Coesfelder 
Straße I der Todesfall eines Nachbarn, der den gegenwärtig 
einzigen, die gesamte Nachbarschaft fordernden Hilfsdienst 
hervorruft. Hier s chlägt zweifellos noch die traditionelle 
Relevanz dieser Leistung sowohl im Sinne der Sorge um ein 
"ehrliches Begr äbnis,,11) wie der durch ökonomisch bedingte 
gegenseitige Abhängigkeit nötigen Unterstützung , bspw. in 
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Gestalt eines Sterbe- oder Sarggeldes, durch . Die in der 
älteren Nachbarschaft nachgewiesene Dominanz mittlerer und 
unterer Sozialschichten, deren Mitglieder aufgrund ihrer 
ökonomischen Verhältnisse offensichtlich eher ein Aufeinan
derangewiesenseln als soziale Oberschichten artikulieren, 
dUrfte einen Schwund der bevorzugten nachbarschaftllchen 
Reaktion in diesem Fa lle eher verzBgern, wa s z.B. an der 
auch heute noch durchaus akzeptierten Praxis pekuniär er Hil
fe im Sterbe fall deutliCh wird. Es ist bezeichnend, daß in 
der durch Dominanz höherer Sozialschlchten charakterisierten 
Nachbarschaft Jägerskamp die Stellung eines Sarggeldes da
gegen bewußt abgelehnt und als "eine Art Almosen" und un
zeitgemäß bewertet wird. Nach Vereihabrauch gibt man lieber 
eine Kranzspende. Festzustellen 1st dort ferner eine Priva
tisierung durch Abbau geme innachbarlicher Trauerdemonstra
tion, ein Umstand, der Löfflers Hinweis stUtzt, der bemerkt: 
"Die Tatsache vom Tode und Begräbnis wird in der Gegenwart 
von der Gesellschaft als unbequem empfunden, tabuisiert. Der 
Tod des einzelnen Menschen ist eine anonyme Angelegenheit 
geworden. Ein öffentlicher und dokumentierter Trauerstatus 
Wird kaum mehr zugebilligt . Tod und BegräbniS sind in die 
BereiChe Krankenhaus und Friedhof verbannt. Des BegräbniS 
1st heute '" eher eine ausschließlich f amiliäre Angelegen
heit geworden, denn eine öffentliche. n12 ) Eine alle Nachbarn 
~fassende, wohl auch auf einem Prestigedenken beruhende und 
als Indiz besonderer Gruppenbindung erscheinende Einladungs
praxis im Falle von Tod und Hochzeit, wie sie am Jägerskamp 
~achweiabar ist, begegnet in der Nachbarschaft Coesfelder 
traBe I nicht. Als Motive mBgen zu schwache gegenseitige 

Vertrautheit sowohl infolge des durch kommunikationserschwe
rende Lage mangelnden face to face-Kontaktes als auch eines 
Def1z1ts an offizieller Kontaktpflege sowie ökonomisch be
stimmte Bedenken maßgebend sein. Finanzielle Vorbehalte 
dUrften darUber hinaus einer VeranstaltungsfUlle wie sm 
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Jägerskamp 1m Wege stehen; diese jUnge re Organisation be
sitzt neben dem signifikant gröBeren Fest- und Veranstal
tungspotentlaI mehr Spontaneität, Dynamik und Novat!ons
freude. die sich bisweilen 1n Folklor181erungstendenzen13 ) 
Ausdruck schafft. Zwar wird die generelle ökonomische Besser
stellung der Naq~barn FestfUlle und -aufwand fördernd mlt
bewirken, sie jedoch letztlich nicht erklären können. Als 
Hauptmotlv begegnet vielmehr das Bedürfnis der mit zunächst 
ähnlichen Sorgen belasteten und dank der Kenntnis nachbar
schaftllcher Integratlons- und Hl1fsfunktlon zu einer Nach
barschaft vereinigten Familien nach Uberwindung der Fremd
heit (vgl. § 1). Gegenseitiges Kennenlernen wird aber vor 
allem in der lösenden Atmosphäre eines Festes ermöglioht. 
Der auf vielfachen Hinweis und nach eigener Anschauung ein
getretene Schwund anfänglicher Aktivität entspricht der Be
obachtung Bausingers in seiner Arbeit Uber "Neue Siedlun
gen": "Dem anfänglichen Fremdeein folgt eine Welle sozialer 
Interaktionen, deren Ausmaß und Intensität jedoch schnell 
wieder zurUckgeht ( •.. ) Diese Entwicklung von der Situation 
des Fremdseins über eine Welle von Interaktionen zu einem 
ruhigen Beziehungsablauf bestimmt überall das Verhältnis 
der Nachbarn untereinander ( •.. )"14) Privatfeste wie Sil
berne Hochzeit und höhere Geburtstage rufen am Jägerskamp 
eine stärkere offizielle Reaktion hervor. Anläßlich der 
SChUtzenkönigswürde von Nachbarn Ubte man in beiden Gruppen 
die dem Hochzeitsbrauchtum entlehnte Brauchform des KränzenS, 
das damit als frei verfügbarer Brauch greifbar wird . Inten
sivierung bestehender Festveranstaltungen und Ausweitung de~ 
Geselligkeitspflege bezweckende Einrichtungen kennzeichnen 
u.a. den Entwicklungsverlau! der Nachbarschaft Coe8felde~ 
Straße I seit Mitte der 70er Jahre, wobei sich einige 
jUngere Nachbarinnen als entscheidende Initiatoren erwie
sen, die ebenso eine Öffnung traditionell maskulin besetz
ter Positionen bewirkten. Derartige Initiativen er-
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folgten z.T. als bewußte Reaktionen auf den Prozeß existenz
bedrohender Erstarrung nachba~schaftlicher Strukturen. Die
sem Engagement entstammte u. a . die Neubelebung des Sommer
festes, das - vielleicht symptomatisch _ wiederum außerhalb 
des unattraktiven und ungUnstig strukturierten Nachbar
Bchaftsbereichs Platz griff. 

ungeaChtet der auf offizieller Ebene erfolgenden Kommunika
tion,bestehen innernachbarschaftliche "Verkehrskreise", wenn 
man in diesem Zusammenhang einmal den 1m soziologischen 
Schrifttum verwendeten Begriff fUr "durch Verwandtschaft , 
FreundSChaft, gemeinsame kulturelle Interessen, gl e iche 
KlasSenlage, gleiche cliquenzugehör~gkeit"15) charakteri
sierte Sozialbeziehungen verwenden darf. 16 ) Sie offenbaren 
sich in der Einrichtung eines informellen und inoffiziellen 
Stammtisches, in der Nachbarschaft Jägerskamp in zahlreichen 
Privatfesten und Unternehmungen, wie bspw. der Verbringung 
eines gemeinsamen Urlaubs. Die Beachtung von Kommunion bzw. 
Konfirmation, Krankheit Notlagen, geringerer persanlicher F . • 
este etc. liegt in beiden Nachbarschaften 1m persönlichen 

Ermessensbereich und erfolgt inoffiziell "von Nachbar zu 
NaChbar". Außergewöhnlich starke soziale Interaktionen, z.T. 
BUch im Sinne der Verkehrskreise, finden im Bereich zweier 
StiChstraßen der jUnge ren Nachbarschaft statt. Zwar scheint 
nach König "die rein physische Nähe (allein •.• ) nur recht 
lOCkere Beziehungen zu sChaffen",17) doch treten in diesem 
Fall .,_ 

~wlicher Sozialstatus, psychischmentale Verwandschaft 
und Z.T. langjähriges gegenseitiges Kennen hinzu. 

AUffallend ist in beiden Gruppen die Differenz des GUterbe
Sitzes. Während die ältere Nachbarschaft kaum Gemeingut be
Sitzt, sieht sich die jUngere Vereinigung als Inhaber grö
ßeren Eigentums. Überdies besitzen die Nachbarn dieser Or
ganisation verschiedene gruppensymbolisierende Gegenstände. 
Insg. samt erweisen sich die GUter der Nachbarschaft Jägers-
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kamp als Indikatoren eines weitaus intensiveren und bewußte
ren Gruppenselbatverständnisses, das bspw. Buch 1n offizi
eller Thematisierung und Vertretung von Nachbarlnteressen 
gegenüber Dritten (Stadt Aheus) greifbar wird. Daß diese 
Disposition durch das geringe Alter der Organisation mitbe
wirkt wird, dUrfte unbestreitbar sein. Der 1n der Presse 
vermerkte ungewöhnliche Besitz des Prestlgegutes Zelt, wirft 
die Frage der Außenbewertung auf. Nach Hinweis mehrerer Be
fragter wird die Nachbarschaft von außen als fest- und 
trinkf reudige Vereinigung charakterisiert. Man nimmt diese 
externe Bewertung mit Stolz zur Kenntnis und hat sie offi
ziell akzeptiert, ja sogar bestätigt. Eine Außenbewertung 
der Nachbarschaft Coesfelder Straße I ist mir dagegen nicht 
bekannt geworden, wes auf gr~ßere Unauffälligkeit ihres 
Lebensvollzugs deutet. 

Unter spezifisch volkskundlichem Aspekt scheint die Frage 
nach den Gemeinsamkeiten dieser in mancher Weise so unter
schiedlichen Organisationen gleicher Bezeichnung von beson
derem Gewicht. Es zeigt sich, daß Gemeinsamkeiten in zentra~ 
len Bereichen bestehen. Als übergeordnetes Ziel beider So
zielgruppen begegnet die Forderung nach ha rmonischem Zusam
menleben und -stehen, womit ein altes nechbarschaftsspezi
fisches Postulat greifbar wird. Weitgehend als Leerformel, 
subjektives Desiderat und schmückende Uberh8hung erwies sic~ 
dagegen die rezente Funktionszuweisung der Demonstration und 
Pflege von Heimatverbundenheit, eine AufgabensteIlung , die 
in ihrer Forderung nach konservierendem Einsatz gerade die 
lebensbedrohende Erschütterung der Selbstverständlichkeit 
naChbarschaftlichen Daseins sinnfällig dokumentiert. Hilfe
leistung und Gesellig~eitspflege bilden in beiden Organis:18) 
tionen zentrale, auch von den Befragten als "komplementär 
erkannte nnchbarschaftliche Ausdrucksformen, wobei es jedOC~ 
scheint, d8~ die Hilfe faktisch - nicht ideell _ zugunsten 
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aufWendigerer Geselligke itspflege stark an Gewicht verlor 
und weiterhin verliert. 

Gemeinsam ist beiden Gruppen auch die Einrichtung des Not
naChbarn. Seine im Todesfall zu leistenden unentgeltlichen 
Dienste differieren in beiden Nachbarschaften nicht wesent
lich. Als vorrangige Aufgabe erscheint die Ansage. Der im 
Hochzeitsfsll auf Wunsch geübte, verbreitete Brauch des 
Kränzens19 ) sowie spezielle traditionelle Verrichtungen, wie 
Leichentrage, - folge und Gebet 1m Todesfall, der die ganze 
NaChbarschaft fordert, stellen weitere, wesentliche nachbar
schaftliehe Gemeinsamkeiten. Tod und Hochzeit finden in allen 
Satzungen BeaChtung. 

Beide Nachbarschaften kennen ein Fastnachtsfest als älteste 
und einzige in den Statuten genannte Festveranstaltung, die 
ohne ein gemeinsames Mahl in einem Lokal stattfindet und 
strukturelle und inhaltliche Parallelen offenbart. Mehrtei
ligkeit, Integration der älteren Jugendlichen, Kosttimierung , 
stereotyPe Festelemente wie Tanz, Musik, Alkoholverzehr so
wie Unterhaltungsbeiträge vorrangig persiflierenden und zu
dem erotischen und rÜ.lil;'enden Charakters, die vornehmlich auf N . 
achbarn bzw. nachbarschaftliche Gegebenheiten abheben, 

treten in beiden Sozialgruppen ebenso wie die Instituti ona
lisierung eines Sommerfestes in Erscheinun~. Karnevals- wie 
Sommerfest besetzen im Blick auf den Unterhaltungswert nach
barschaftlicher Veranstaltungen führende Positionen und ver
stär ken bzw. f8rdern ein Wir- Bewußtsein. 

Weiterhin besteht hier wie dort ein libers.les Klima, das 
Sich aus geringer Sanktionierung nachbarlicher Pflichtver
letzungen, beschränkter Verbindlichkeit persönlicher Ver
PfliChtung im Todesfall und partieller Aufhebung geschlechts
differenzierender Zustände ergibt. Vergleichend sei Wurz
baChers 1954 gegebenes Resul tat über den Grad der Einbindung 
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des einzelnen 1n das aktuelle soziale System bestimmter 
nachbarschaftllcher Daseinsformen angeführt. "Die unreflek
t ierte, naive nachbarschaftliehe Eingebundenheit , das hohe 
Maß gegenseitiger Abhängigkeit und Geprägtheit, die Ge
schlossenheit der nachbarschaftlich-ortschaftl1chen Gruppe 
früherer Zeiten 1st einer offener en Struktur gewichen , die 
dem einzelnen ~d seiner Familie einen bedeutend gr ößer en 
Raum privater Entfaltungsfreiheit l äßt . 1I20 ) 

Als unverkennbare Gemeinsamkeit der anal ysierten Nachbar
schaften werden darUber hinaus vereinsanaloge ZUge greifbar, 
wie sie si ch in der Anlage der Satzung, in Vorstandsstruk
tur und Ämterbezeichnung, im Besitz einer Fahne als Gruppen
symbol sowie in organisatorisch- administrativen Regelungen 
nachbarschaftl i chen Lebens - das im übrigen in bei den Grup
pen von der Persönlichkeit eines Nachbarns entscheidend be
stimmt wird - Ausdruck schaffen . Beiden Gruppen ist schließ
lich die alte Institution der vorfastnachtlichen Jahresver

sammlung gemein. 

Ein beklagenswertes Defizit volkskundlicher Forschung tut 
sich auf, wenn versucht wird, tiber den Kreis orts- und sled~ 
lungsmonographischer Arbeiten hinaus Fachliteratur zur Ent-

ue
wicklung und Situation nachbarschaftlicher Daseinsformen ne 

Lester Ze it , d.h. seit Beginn der 60er Jahre, zu ermitteln . 
diglich die Beiträge Rulands (1963) und Schwedts (1965) kön
nen hier anerkennend genannt werden. 21 ) Beachtliche Aussagen 
stammen überdi es von soziologischer Seite . Um einen , wenn 

i enauch nicht repräsentativen, so doch Tendenzen manifest er 
den Übe r blick tibe r lokale und benachbarte Verhältnisse ZU g 

e-

winnen wurden alle seit 1975 gre i fbaren Pressemitteilungen d 
' ~ von bzw. tibe r Nachbarschaften des Ahauser Raums gesammelt 

ausgewertet . Die überaus zahlreichen , seitens der Nach-
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barschaften selbst annoncierten Hinweise erweisen die Zei
tung als beliebtes, wenn auch unpersönliches Medium rascher 
Intormationsvermittlung. Aus der Auswertung resultiert fol
gende Feststellung: Die eruierte Tendenz zur intensiveren 
Ceselligkeitsptlege wird allgemein und insbesondere für die 
Stadt AhBus bestätigt. Karnevals- und Sommerfest, M8igang 
und spezifische Kinderfeste begegnen als verbreitetste nach
barschaftliche FestverBnstaltungen. Als beliebte Festkompo
nente von Sommer- und Jubelfesten tritt neben Kinderbelusti
gungen mehrfach der aus seiner ursprUnglichen Bindung an 
die Schützenvereine ge16ste, von Kindern wie Erwachsenen ge
übte spannungsreiche Brauch des Königsschießens in Erschei
nung, so in den Nachbarorten Heek, Vreden und Legden. Viel
fache Institutionalisierung eines Sommerfestes, das offen
s1chtl1ch auch in Cestalt eines "kleinen Schützenfestes" 
inszeniert wurde ist in Borken in den 50er Jahren nachge-

2 ) , 
~iesen 2 und dUrfte auch im Altkreis Ahaus für diese Zeit 
belegbar sein. 23 ) Festbestandteile wie Frühschoppen und 
Frauenkaffeetrinken kehren als Komponenten von Karnevals
und/Oder Sommerfesten immer wieder und legen die Vermutung 
einer allgemeinen festen Einrichtung nahe. 

Die Ubertragung bzw. Übernahme gemeindlicher, d.h. 6ffent
licher Funktionen, wie z . B. die seitens der Stadt Ahaus ge
wünschte und von verschiedene'n Nachbarschaften akzeptierte 
Pflege von Spielplätzen ist uns zudem aus SUdlohn, Heek, 
Ni ' enborg und Legden sowie durch Ruland auch aus dem Rhein-
land bekannt.24) In Borken übernahmen einige Nachbarschaf:en nach dem 11 . Weltkrieg "die Errichtung und Pflege vo~5) 
i1dst6cken und die Aufstellung von Kriegerehrentafeln", 

~lhrend die Wü1lener Nachbarschaften zur Gestaltung des Ro
senmontagszuges des Ortes maßgebend beitragen und in Leg
den Offenbar auch von nachbarschaft1icher Seite am Zustande
kommen des traditionellen Blumenkorso mitgewirkt wird. 
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Ein t,..randel im Sinne der Aufhebung geschlechtsdifferenzieren
der Zustände klang schon bei Krins an. Von der Ahauser Nach
barschaft "Burghof" wissen wir, daß bereits im Jahre 1949 
die Aufnahme in den Vorstand auch Nachbarinnen mBglich war, 
aus deren Reihen später gar der "Präsidentn gestellt wurde. 
Die diesbezUgliqhe Öffnung des Vorstandes charakterisiert 
ferner eine neue Heeker Nachbarschaft. 

Das noch Mitte der 60er Jahre für die Ahauser Nachbarschaf
ten festgestellte Engagement im Todesfall in Form notnach
barlicher Ansage, Leichentrage und _folge 26 ) dUrfte ebenso 
wie der Brauch des Kränzens anläßlich einer Hochzeit nach 
wie vor verbreitet seln. Auf die zentrale Funktion des Sarg
tragens fUr die Nachbarschaften unseres Raumes hat neben 
LeiCher27 ) L6ffler hingewiesen, der ihre Aktualisierung im 
Totenbrauchtum westf. Nachbarschaften auch fUr die Gegen
wart ermitteln und feststellen konnte: "Dagegen greift man 
auf die Sargträger der Nachbarschaft nach wie vor gerne zu
rUck ( ... ) Sie sind bis in die Gegenwart vielerorts die 
letzten Zeugen gemeinschaftsgebundenen Brauchtums".28) Nach 
Vereinsmanier veranlassen neuerdings manche Nachbarn in 
Ahaus und vornehmlich einigen kleineren Nachbargemeinden 
die Aufgabe einer Todesanzeige fUr den aus ihren Reihen 
stammenden Verstorbenen, in der zur Teilnahme am BegräbniS 
aufgefordert wird. 

Ein insbesondere 1m Blick auf das Arheltsthema wichtiges 
Resultat der Nachbarschaftaanalysen bedeutet die Aufdeckung 
verelnsanaloger ZUge, die U.8. in der Rezeption spezlflSC~er 
Ämterbezelchnungen Gestalt gewinnen, worauf euch schon Krlns 

hinweisen konnte. Als sinnfälliges Paradigma derartiger ver' 
einsähnllcher Merkmale · bel Nachbarschaften in der näheren 
Umgebung kann die Ubergabe einer "Ehrenurkunde" an den 
"ersten Präsidenten" anläßllch des Jubilä.ums einer StadtlOh'" 
ner Nachbarschaft gelten, wobei die Inszenierung solcher 
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Jubiläen ebenfalls dem Vereinsleben entlehnt sein dUrfte. 
Schwedt kommt in seiner Analyse Schramberger "BUrgerverel
nlgungen" zu der Feststellung, daß sich "das BedUrfnis der 
nachbarlichen Gssellung" _ wie anhand der Schramberger Ziel
gruppen nachgewiesen werden konnte - in der Bildung "nach
barllche(r) Vereine, die unmittelbar an den Formenfundus 
der alten Nachbarschaften anschließen", artikulieren kann, 
womit "( ••• ) eine der m6g1ichen Entwicklungen des Nachbar
sChaftswesens bis in die Gegenwart hin gezeichnet (ist)".29) 
SChon 1954 hatte K.S. Kramer die M6g1ichkeit vereinsartiger 
Ett~icklung der "organisierten Nachbarschaft" bei Fortfall 
ds s uraprUngllchen Zwecks angedeutet und bemerkt: "In einem 
Gebiet wie dem westfälischen, das derartige Gemeinschafts
tormen besonders zu lieben scheint, entwickeln sie sich ,zu 
einer Sonderform des Vereinslebens, ( ••• )."30) Wurzbacher 
konnte in seinem 1954 herausgegebenen Buch "Das Dorf 1m 
SP&nnungsfeld industrieller Entwicklung" für seinen unter
Suchungsbereich konstatieren: "Zur Gegenwart hin nehmen die 
Bus dem Brauchtum erwachsenen Formen von Festlichkeiten der 
Nachbarschaft '( ) '--er -ebr ab oder erfahren eine Um-b ' • •• ,..wu ... 31 ) 

ildung zu mehr vereinsmäßig organisierter Geselligkeit". 

Besonderes Augenmerk verdient die eruierte intensivierte Zu-
~.ndun fl 32) g der Nachbarschaften zur Geselligkeitsp ege. 
Als Fazit seiner Recherchen über die Entwicklung westmUnster
ländischer Nachbarschaften faßt Krina zusammen: "~eblieben 
ist der Geist der Nachbarschaft der seinen Ausdruck findet 
1n • 

der nachbarlichen Hilfe und 1m unbedingten Vertrauen auf 
diese Hilfe~33) Der Verfasser spricht damit die nachbar
sChattliche Funktion der Gewährung sichernden RUckhalts an, 
die, Wie wir sahen primär und fast ausschließlich auf den 
~od ' esfall beschränkt 1st und der infolge mangelnder gegen-
seit ' 1ger Interdependenz gegenwärtig vornehmlich nur ideelle 
Bedeutung und beinahe klischeehafter Charakter zukommt. 
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Eine auch fUr die aktuelle Situation 1m Prinzip nicht Uber
holte Feststellung traf Kramer, der 1954 bemerkte: "Gegen
wärtig beschränkt sich ihr (d.h. der organisierten Nacbbar
schaften) Aufgabenkreis nur noch auf das gesellige Leben und 

34) auf die Hl1fepfllcht, vor allem 1m Todesfall." Die seiner-
seits beigebrachte und offensichtlich gebilligte These, der 
zufolge der Tote·iutult "ein Anliegen der Nachbarschaft von 
allereratem Rang 1st" (5. 80), fand in neuester Zeit bei 
Laffler eindrucksvolle Bestätigung. Dank soziologischer For-
8chungsresultate SCheint es berechtigt, die ermittelte Ten
denz zu einer das nachbarschaftllche Wlrkfeld weithin be
stimmenden Geselllgkeltspflege als generell beobachtbare 
Entwicklung zu werten. Heberle konstatiert in seinem 1959 
herausgebrachten Aursatz "Das normative Element in der Nach
barschaft": "In dem Maße, wie das gegenseitige HiltsbedUrf
nis (oder: das Aufeinanderangewiessnsein) in der modernen 
Stadt und auch in den modernen Landgemeinden geringer wird, 
verlieren die Funktionen der Nachbarschaft an Wichtigkeit; 
demgegenüber gewinnt das Moment der Geselligkeit an Be
deutung", wobei sich die "typischerweise traditional nicht 
emotional-atfektuell" bestimmte nachbarschaftliche Inter
aktion insofern wandelt, als nun "persßnliche Gefühle und 
Einstellungen der Nachbarn zueinander Häurigkeit und Inte'5) 
sität der "nachbarschaftlichen" Interaktion (bestimmen)". 

Voraufgehend wurde mehrfach die mit gegenseitiger Interde
pendenz ursächlich verbundene soziale Kontrolle angespro
chen, der in der jungen Nachbarschaft Jägerskamp mit der 
satzungs1mmanenten Forderung nach Toleranz expressis verb1s 
begegnet wird. In diesem Zusammenhang erlangt die Erkennt
nis Wurzbachers, nach .der "Die Respektierung der privaten 
Intimsphäre ( ••. ) sozusagen als eine neue Forderung den

36
) 

nachbarlichen Verhaltensnormen eingefügt worden (ist)", 
besonderes Gewicht. Dementsprechend wird bspw. die Beachtung 
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dieser Norm als Qualitätsgrad nachbarlicher Beziehungen in 
einem Artikel (B. Bender, Nachbarn gehören zum Leben) der 
MUnsterschen Zeitung vom 23.7.77 ausdrUcklich betont: 
"Eines a1lerdings dUrfen wir nicht vergessen: Auch gute 
NachbarSChatt hält auf Abstand und wahrt Diskretion." 

AbSchließend sei kurz die Situation der ländlichen Nachbar
schaften angedeutet, die nach Kr!ns prinzipiell denen ge
Schlossener Siedlungen entsprechen und "einen verhältnis
mäßig alten Zuatand bewahrt haben".37) "Im Gegensatz zur 
Stadt, wo seit dem 16. Jh. die Regeln in 'Nachbarschafts
bUcbern'niedergelegt sind, wurden Rechte, Pflichten und lei
stungen in den ländlichen Nachbarschatten meistens nicht 
schriftlich festgelegt, sondern nur mUndlich tradiert. 
NachbarschaftabUcher sind weitgehend unbekannt oder treten 
erst vereinzelt seit dem 19. Jh. aUf".38) Neueste siedlungs
analysierende Untersuchungen verweisen" aut einen durch die 
'*eitgehende Ma"schinisierung der Landwirtschaft erfolgten 
Verlust nachbarlicher Hilfe. 39 ) Wie schon 1m vierten ein
leitenden Kapitel erwähnt, wird in einigen ländlichen Nach
bargemeinden der Stadt Ahaus nachweislich ein auch gegen
wärtig noch stark durch überkommene Einrichtungen besttmm
tes Fastnachtstest "gefeiert. "So finden die Nachbarn der Hßke 
Zum "Oneeren", d.h. zu einer vorbereitenden ~e8prechung des 
aur einem Nacbbarhot stattfindenden Festes zusammen. Unter 
den Festkomponenten wie MännerfrUhschoppen, Frauenkaffee 
Ubd abendliche Feier ragt der alte Heiachebrauch des wWost
UPhalens " heraus dessen Ergebnis, die geforderten Mett-
ltUr • 

ste, abends ge.einsam verzehrt werden. 

E1.n. d 11 Phllnotyps ll1nd-etailllerte Darstellung des aktue en 
l1cher Nachba~schaften des stadtnBhen Raumes entspräche 
nicht der Zielsetzung der Arbeit und wUrde deren Rahmen 
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sprengen. Nur soviel sei gesagt: Im allgemeinen scheint 
durch Abnahme der Intensität sozialer Kontrolle und Zunah
me der Bedeutung emotiver Nachbarschaft40 ) eine Annäherung 
ländlicher Nachbarschaftsbeziebungen an die nachbarschaft
liehe Situation der Stadt zu erfolgen, wobei auch "die Norm 
des Dlstanzhal~en8, ( ••• ), in die ländlichen Solalbezlehun
gen eingeht n •

41 ) 
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Ir. BUrger_ und JunggesellenschUtzenvereln 

Die Analyse des Ahauser BUrger- und JunggesellenschUtzen
vereins hat gezeigt, daß sich deren Zlelsetzun~1 Funktionen 
und Ausrichtung 1m Laufe ihres Daseins vielfach gewandelt 
haben, daß andererseits aber auch, wenn auch zeitlich 
schiedlich akzentUiert, Kontlnultäten erkennbar sind. 

unter-

BUrger_ wie JunggesellenschUtzen ver~olgten o~~ensichtlich 
bis ins trUhe 18. Jh. den Zweck, durch SchieB- und Wa~~en
Ubung besondere Wehr- und Verteidigungs~ähigkeit zu erlan
gen. In~olge der allgemeinen wehrpolitischen Entwicklung 
verlor d1 Funk . ese tion immer mehr an Bedeutung. 80 daB.ent-
sprechend der generellen Situation in Westfale~wohl Buch 
bei d . 

an Ahauser Gesellschaften die Freude 8n Fest und "Gelag" 
1m 18. Jh. dominierte. Ober viel~ach bele~te,von SchUtzenge-
8ellScha~ten zudem wahrgenommene Aufgaben.wie bspw. Brand
bekämpfung, ArmenfUrsorge und polizeiliche Funktionen,gaben 
die angezogenen Quellen bis ins 19. Jh . keine Auskun~t. 
Wachdi enst, "Aufgaben polizeilicher Art", Brandschutz so-
Wie die auch seitens der Ahauser Gesellschaft übernommenen 
Funktionen des Ehrengeleits und der Spalierbildung werden 
~ Ubri~en Von Reintges42 ) ausdrUcklich als nichtspezifl
sChe Tät kl igkelten der spätmittelalterlichen SchUtzengilden 
a881~lz1ert. Die diesen durchweg eigene kirchliche Bin

dUng w b sr ~Ur die jUnge ren Ahauser Gesellschaften nicht zu 
elegen. Dieses muß nicht verwundern wurden doch die SchUt-

Zen ' 
gesellscha.ften "in der Barockzeit, ( •. • ) zu Vereinigungen, 

~ie Oft nur noch militärischen Charakter aufwiesen . n43 ) 

Der 1858 gegrUndete BUrgerschUtzenverein hatte laut Satzung 
l>r1lDär • 

eine Art sozialpädagogische Zielvorgabe ( Gemeinsinn 
lfecken 

, ein OrtsbewuBtsein ~ardernn), die insbesondere 
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zwischen den Weltkriegen exponiert wurde. Sie 1st auch in 

den Satzungen des Vereins bis in die 50er Jahre dieses Jahr
hunderts greifbar und klingt in ähnlicher Weise 1923 bei den 
JunggesellenschUtzen an. Die bis zur Gegenwart mehrfach auf
tauchende BeschwBrung eines Schützenfestes als Volksfest 
entspringt let~tendllch ebenfalls solcher Art Zielvorstel
lung. Aus der diesem sozialpädagogischen Anliegen inhärenten 
Konzeption des Vereins als eine alle Bürger der Stadt um
greifende Organisation wird im übrigen die fast permanente 
Inhabe des Verelnsvorsltzes durch das Stadtoberhaupt ver
ständlich. Die Rezeption einer derartigen sozialpädagogi
schen Zwecksetzung, die sich 1m Postulat nach "Gemein-" bzw. 
"Bürgersinn" o.ä. artikuliert und auf der Basis eines Schüt
zenfestes als "Volksfest", d.h. in Entsprechung des im en
denden 18. und frUhen 19. Jh. aufkommenden Dranges nach 
Überbrückung klassen trennender Gegensätze realisiert werden 
soll, kann als weitverbreitete, ja typische Eigenart der 
Schützenvereine im 19. Jh. gelten. Daß diese AufgabensteI
lung einer gleichsam sozialromantischen Perspektive ent
springt, wird besonders an einer These aus dem Jahre 1935 
deutlich, die z.T. fast gleichlautend in der Ahauser Lokal
presse im Jahre 1921 begegnete: "Das Schützenfest war und 
1st und bleibt das bedeutendste Gemeinschaftsfest der Bür
gerschaft und des Dorfes und bietet das Beispiel einmüti
ger Geschlossenheit aller. Da beteiligt sich arm und reich, 
alt und jung, vornehm und gering; da steht der Bauer neben 
dem Knechte, der Handwerksmeister neben dem Gesellen, der 
Kaufmann neben dem Arbeiter - es ist das Bild eines echten 
Volksfestes."44} Hier zeigt sich deutlich die ideologische 
Bewertung des SchUtzenfestes als ahistorischer Faktor tota
ler Integration und als ein quasi suprarealer Freiraum so
zialer Harmonie durch Aufgabe schichtenspezifischen Verhal
tens, ja durch Irrelevanz aller differenzierenden Faktoren 
schlechthin. Wenn wir nur an die weithin satzungsverfUgte 

- 484 -

SOZiale Differenzierung denken, die bspw. die KönigswUrde 
in Ahaus bis 1921 nur selbständigen eingesessenen Bürgern 
bzw. ordentlichen Mitgliedern zubilligte, oder an die unter 
dem Aspekt der Solvenz mögliche Selektion beim Vogelschießen, 
dann wird die "einmUtige Geschlossenheit aller" sehr rasch 
ale~real und Desiderat erkennbar. Eine sozialpädagogische 
Zielvorgabe und mit ihr die Deklaration der Schützenfeste 
als "VolkSfeste" lassen sich bis in die Gegenwart belegen. 
D. Sauermann hat bspw. in einer auf schriftlicher Befragung 
baSierenden Studie über "Hauptfeste 1n Westfalen" vo~ Jahre 
1976 als Offiziell propagierte Primärfunktion der Schützen
feste eine" sozialpädagogische Aufgabe" ermittelt, die dar
in besteht, das "Ortsbewußtsein (zu), fördern und die Kon
takte der Ortsbewohner untereinander (zu) intensiVip.ren".45) 

Nach AUsweis der 1. Satzung (1858) bezweckte der neue Ver
ein Uberdies die Förderung patriotisch-monarchistischer Ge
sinnung, was wohl für die SchUtzenvereine jener Zeit 1m all
gemeinen zutrifft. 46 ) Der verlorene I. Weltkrieg und das 
un~che Ende der Monarchie führte bei den Junggesellen
sChUtzen nachweislich zu einer zumindest formalen antimo
narchist1sch-antimilitärischen Reaktion im Jahre 1919. 
E1ner nationalen Attitüde in den 20er und 30er Jahren tolg-
te e1ne exogen-endogen bedingte Nazitizierung der Vereine, 
d1e Schließlich zur Zwangsfuslon fUhrte. Die neue Organi
setion (SchUtzengilde Ahaus 1584 e.V.) wurde paramilitärisch 
aUsgerichtet und ihr nicht zuletzt,mlt Berufung auf ur
sprüngliChe AUfgaben eine wehrpolit1sche Funktion zugewie-
sen. ' 

NaCh d 1 
em II. Weltkrieg wurden die Vereine verstärkt a S ge-

SChiCht i BbeWUßte und heimatverbundene Wahrer von Tradit on 
und BraUChtum herausgestellt was in besonderem Maße fUr die 
50erJh • i1 

a re zutrifft und für die BürgerschUtzen z.B. te -
~eise in 1t 

der 1956 vollzogenen und bis zur Gegenwart ge en-
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den Zweckneufassung (§ 2 "Zweck des Vereins ist die Pflege 
der Tradition der BUrgerschUtzen durch entsprechende Veran
staltungen") evident wird . Anklänge dieses Tradltlonsbe
wußtse!ns begegnen bei beiden Vereinen bereits im späten 
19. Jh. Tradition wird weitgehend unreflektiert als Wert 
an sich begriff.~n, der die zentrale Feier des SchUtzenfe

stes, ja, die Vereinsexistenz selbst legltlmlert. 47 ) In An
betracht des Umstandes, daß seitens der interviewten SchUt
zen als Vereins zweck vornehmlich "Ceselllgkeitapflege" ge
nannt wurde, muß jedoch in der Standortbestlmmung von 1973/4 

eine offizielle UberhBhung vermutet werden. 

Dem voraufgehend gezeigten Wandel der Vereinsziele und 
-ausrichtung stehen stabile Grundzüge entgegen. Dazu zählt 
zweifellos die bereits angesprochene Pflege der Gesellig
keit, die vor allem in der Feier der Schützenfeste zum Aus
druck kommt, und neuerdings Buch von Sauermann als für die 
westfälischen Schützenfeste von zweckhafter Bedeutung eru
iert wurde: "Au! die Frage nach den Z w eck endes 
Haupttestes entschieden sich die meisten Einsender fUr die 
vorgegebene Antwort 1Förderung des ZusammengehBrigkeitsge
tUhl der Bewohner des Ortes 1 ( ... ) Bei den Schützen scheint 
außerdem noch die Pflege der Geselligkeit einen sehr hohen 
Stellenwert einzunehmen."48) Wie wir wissen, artikulierte 
sich vor allem 1m frUhen 19. Jh. generell ein spezifisches 
Gesellungsbedürfnis, "ein Novum, für dessen Befriedigung der, 

49 
Verein die organisatorische Voraussetzun~ schaffen soll". 
Es kann daher nicht verwundern, wenn zahlreichen Schützen
vereinen im 19. Jh . die Forderung nach unbeschwerter harmo
nischer Geselligkeit zweckimmanent ist. 50) Die Signifikanz 
der Geselligkeitspflege 1m Rahmen des Ahauser BUrgerschutzen' 
vereins verdeutlichen nicht nur die Interviewresultate be
zUglich des Vereinszwecks und der EintrittsgrUnde (s.u.), 
darUber hinaus ist nachdrücklich auf die Satzungen der Bur-
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gerschUtzen ' von 1893 und 1950 zu verweisen, in denen u.a. 
Geselllgkeltsptlege expressis verbis zum Vereinszweck avan
Ciert. 

Herauszustellen ist ferner eine kontinuierliche, enge Bin
dung der SchUtzen an die Obrigkeit, vor allem was das Ver
hältnis zur zunächst aufsichtsfUhrenden Stadtobrigkeit be
trifft, wobei die Ube·rnahme öffentlicher Funktionen, wie 
~Pfang und Geleit des Landesherrn, bis ins 19. Jh. nachzu
weisen ist. "Die Geschichte der SchUtzengesellschaften (ins
gesamt) ist bis in unsere Zeit hinein gekennzeichnet durch 
deren Beziehungen und Abhängigkeiten von der Obrigkeit."51) 
Noeh ._- . 

~werhalb der ersten Satzung des Ahauser Bürgerschüt-
ze . 

nvereins von 1858 findet sich ein bezeichnender Hinweis 
über die "Mitwirkung (des Vereins) zu öffentlichen Zwecken", 
in dem sich das "BUrgerkorps, das der Stadt seine Dienste 
geWidmet hält . ( •.. )", dem Bürgermeister als Ordnungsinstru
ment anbietet, das dieser mit Polizeibefugnissen ausstatten 
kann J:'in . ~ e diesbezügliche, vornehmlich in der ersten Hälfte 
des 19 . . Jh. erfolgende Übertragung ~~fentlicher Ordnungs-
tunkt10nen an SchUtzengesellschaften war verbreitet. Ihr 
E1neat z als "BUrgermilizen" in Zeiten heftiger politischer 
Cärung ist uns von Ewald tUr das Rheinland verbürgt: "Diese 
TotS.eh ( f e daß verschiedene rheinische Schützengesellscha -
ten 81 B s Urgermil1zen begegnen) scheint mit der damals un-
ter de tUh m Druck der Re~olution veranlaßten abermaligen Ein-
hen~~)e1ner Bürgerwehr in engstem Zusammenhange zu ste-

• In Essen wurde 1830 1m Zuge einer Statutengeneh
~1gu" 

S g von Regierungsseite darauf hingewiesen, daß das 
ehUtz nk A e orps auch als "bürgerliChe Sicherheitswache" in 
nSPruch ti b zu nehmen sei und dieses bei der Statutenkonzep on 
eruckS1chtigt werden mUsse. Schließlich sei in diesem Zu

S&lIImenba Da ng auf eine von v. F6rster als fUr beinahe "ganz 
ut8chland~ als Paradigma herausgestellte "Gilden-
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Constltution der Jetztzeit" (1854) hingewiesen, in der es 
in § 39 (!) heißt: "Unlformlrt und armirt mUssen die SchUt
zen erscheinen (.0.) überhaupt wenn es von Seiten der vor- ' 
gesetzten Beh~rde oder dem SchUtzenhauptmann besonders be
stimmt wlrd. n53 ) 

Stellvertretend fUr zahlreiche weitere Belege der Affinität 
zur Stadtobrigkeit sei an dieser Stelle an die beinahe 
durchgehende Besetzung des Vereinsvorsitzes duroh das je
weilige Ahauser Stadtoberhaupt sowie den vom BUrgermeister 
in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts initiierten Empfang 
des neuen BUrger- bzw. JunggesellensohUt'zenkBnigpaares 1m 

Rathaus erinnert. Auch in Haltern besaß der BUrgermeister 
("nooh beim letzten Schützenfest vor dem Kriege") die FUh
rungsposition des "Oberstkommandierenden"54) und in Claus
thaI ist "noch heute ( ••. ) der oberste Stadtbeamte, also 
der Oberstadtdirektor, ObersohUtzenvogt".55) 

Uber die numerische Stärke der 'BUrgersohUtzen liegen bis 
zur Zeit der Vere1nsgrUndung 1m Jahre 1858 keine Angaben 
vor. MBglioh ist, daß sioh aus der allgemeinen" zunächst 
alle Bewohner umfassenden BUrgerwehr eine allein auf ~en 
wehrfähigen VollbUrgern basierende SOhUtzengesellSChaft 
entwiokelte. DemgegenUber ist Uber die Gesellsohaft der 
Jun~gesellensohUtzen bekannt. daß sie im status nasoendi 
offensichtlioh aus "semptliohe(n) Junge(n) Gesellen und 
Burgerkinder(n)"56) der Stadt bestand. 

Im Zuge der GrUndung des BUrgerschützenvere1ns erklärten 
181 Bürger ihren Beitritt. Auf der Basis der damaligen Be
vBlkerungsgrBße von 1 706 Seelen57 ) und ,unter Festsetzung 
des Anteils der Familienväter auf 20 % der Gesamtbev6lke
rung58 ) zählte somit statistisch mehr als jeder 2. verhei
ratete männliohe Einwohner im Jahre 1858 zu den BUrger
schUtzen, eine Relation, die sich in der Folgezeit immer 
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mehr zuungunsten der Beitrittsintensltät der verheirateten 
BUrger wandelte, aus deren Reihen bspw. kurz vor Ausbruch 
des I. Weltkrieges nur noch jeder 5. dem Verein angeh6rte. 
Es lassen sich mehrere GrUnde dieser Entwicklung benennen. 
Hier 1st zuvorderst ein seit den BOer Jahren des 19. Jhs. 
infolge des Industrlalls1erungsprozesses einsetzender stUr
mischer Anstieg der Einwohnerzahl anzufUhren, der vor allem 
einen merklichen Zuwachs an Arbeitern bewirkte, die wiederum 
durch die 1m Verein geltende soziale Differenzierung ver
ständlicherweise kaum zum Beitritt animiert wurden und in 
~en 1899 bzw. 1905 gegrUndeten SchUtzenvereinen "Oldenburg" 
bzw. "Feldmark" eine Bleibe fanden (wobei die Einrichtung 
~es letztgenannten mBglicherweise die existenz bedrohende 
Krise des BUrgerschUtzenvereins in 1907 maßgeblich bewirkt 
h~t). Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang auf das seit 
~em späten 19. Jh. erheblich steigende Unterhaltungs-, Bil
d.ungs_ und Fre'izeitangebot hinzuweisen, das auf viele neu
entstehende Vereine zurUckgeht. Nach dem I. Weltkrieg dUrfte 
die Tendenz zur wachsenden Differenz zwischen der Vereins
grBBe und dem Anteil der verheirateten BUrger sn der Gesamt
POPUlation der Stadt bei kontinuierlicher demographischer 
AUf'<ä rtsentwicklung und nur beschränkt gestiegener, mehr 
oder minder stagnierender Vereinsstärke im allgemeinen fort
bestanden haben. Mit dem Wiederaufbau nach dem II. Weltkrieg 
Verband sich eine weitere BevBlkerungszunahme, ohne jedooh 
SpektakUläres Vere1nswachstum nach sioh zu ziehen. So war 
~ Jahre 1961 beinahe nur noch jeder 11. verheiratete männ
liChe Einwohner Mitglied des Vereins. Ein weitgehend steti
ger Anstieg der Mitgliedstärke ergab sioh seit 1964, so daß 
im der Fusion voraufgehenden Jahr 1969 bereits 303 BUrger
SChUtzen registriert werden konnten. Eine Verdoppelung der 
bis zum r. Weltkrieg geltenden Durchschnittsgr8ße von 163 
Vereins8ngehBrigen trat allerdings erst infolge der Fusion 
ein, der ein neuerlicher Aufwärtstrend folgte, doch ist 
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dabei nunmehr auch die Differenz zwischen den unverheirate
ten Vereinsmltglledern und dem Anteil der ledigen, vereln~
fähigen BUrger an der Gesamtbev61kerung zu beachten. 

Der Mangel an Mltgl1ederllsten erlaubt es nicht, tiber den 
JunggesellenschUtzenverein konkrete Gr5ßenangaben zu geben. 
Aus den Quellen der 2. Hälfte des 19. und frUhen 20. Jhs. 
1st zu entnehmen, daß als Mitglieder die das Schützenfest 
mitfeiemden Junggesellen galten, die sich offensichtlich 
vorher in Listen einzutragen hatten. Sporadischen, seit 1867 
greifbaren Hinweisen zufolge, dUrfte die Anzahl der Mitfei
emden bis zum I. Weltkrieg in der Regel kaum mehr als 100 
Personen betragen haben, während die Höchstzahl zwischen 
den Weltkriegen sowie anschließend bis zum Jahre 1960 im 
allgemeinen mit ca . 150 SchUtzen anzusetzen ist. Danach er
folgte offenbar eine Abnahme. Am letzten eigenständigen 
SchUtzenfest des JunggesellenschUtzenvereins (1970) betei
ligten sich bspw. nur 84 Interessenten. 

BezUglieh der Struktur der Vereinsmitglieder auf der Grund
lage ihres Anteils an verschiedenen Berufskategorien ist 
seit Ende des 19. Jhs. durchgehend eine eindeutige Dominanz 
des gewerblichen Mittelstandes sowie seit 1954/55 ein rela
tiv starker Anstieg der Kategorie der Angestellten festzU
stellen, die, seit diesem Zeitpunkt deutlich vor den Beam
ten rangierend, die 2. Position behaupten. Der Anteil der 
Arbeiter erwies sich durchweg als minimal. Dementgegen ent
stammten der Angabe eines älteren SchUtzen nach viele Jung
gese llenschUtzen "frUher", d.h. wohl vor dem 11. Weltkrieg, 
auch "Arbelterkreisen". Einer desolaten Quellenlage we~en 
muß dieser fragmentarische Hinweis zur Klärun~ des berufs
strukturellen Profils der JunggesellenschUtzen genUgen. 

Beide Vereine, wohl von jeher hauptsächlich von Katholiken 
ge l -getragen, können als konfessionsneutrale Organisationen 

ten. 
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Im Blick auf die Altersstruktur konnte lediglich ein nur be
schränkt aussagefählges Resultat ermittelt werden. Danach 
bildeten unter den zu zwei Dritteln altersmäßlg bekannten 
AngehBrigen des fusionierten Vereins 1975 die 41 - 50jäh
rlgen SchUtzen den Hauptantel1, gefolgt von der Gruppe der 
bis 30jährlgen Mitglieder. 

In den ersten Satzungen des BUrgerschOtzenvereins aus den 
Jahren 1858 und 1893 findet sich eine soziale Diff erenzie
rung, der zufolge 1858 die "bei hiesigen Meistern stehenden 
Gesellen und Knechte" als Vereinsmitglieder unterprivile
giert und Stadtbewohner "im eigentlichen Gesindedienste" als 
solche gar nicht zugelassen werden. Im Jahre 1893 differen
Zierte man zwischen "ordentlichen",d.h. "selbständige(n) 
männliche(n) Eingesessene(n) der Stadt Ahaus" und "außer
ordentlichen",d.h. nicht selbständigen nicht eingesessenen 
Ahausern, wobei diesen gegenüber jenen weniger Privilegien 
geWährt wurden. In beiden Fällen war den unterprivilegierten 
Mitgliedern bspw. das fraglos relevanteste Mitgliedsrecht, 
die Teilna~e am KBnigsschießen, verwehrt. Eine derartige 
SOZiale Differenzierung die erst nach dem I. Weltkrieg 
1 • 

921 aufgehoben wurde, steht auf den ersten Blick in kras-
sem Gegensatz zu einer Mitteilung des BUrgermeisters von 
1829, der in einem Antwortschreiben an den Landrat Ober die 
SChUtzengeSellschaften in seinem Verwaltungsbezirk bemerk
te: "Von den verheirateten BUrger kann jeder BUrger, von 
den junggesellen jede~ junggesell ohna Unterschied Thail 
sm Feste und Schießen nehmen ( •.. )~ Wenn man BUrger als 
Status versteht und Junggeselle im Sinne von BUrgersohn 
interpretiert, l öst sich dieser Widerspruch allerdings auf. 
~r Umstand, daß aus dem Jahre 1893 lediglich vier und 1897 
eine außerordentlichen Mitglieder mehr bekannt sind, d.h. 

Zu einer Zeit in der ein hoher Anteil nlchtselbständiger 
zUgezogener B~ger bestand, stellt die Unattraktivität des 
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Vereins für diese Kategorie der Stadtbewohner unter Beweis. 

Innerhalb der zentraldirlgistlsch verordnet~n nationalso
zialistischen Elnheitssatzunp, werden allen Mitgliedern nur 
minimale, unwesentliche Rechte zugestanden, dem Vereinslei
ter dagegen, e~t8prechend dem FUhrerprinzlp, umfassende und 
zentrale Befugnisse übertragen. 

Die den interviewten SchUtzen gestellte Frage nach den Bel
trittsmotiven ergab, daß man primär aufgrund eines Gesellig
keits- oder KommunikationsbedUrfnieses dem Verein beigetre
ten sei. Als zweitwichtigstes Motiv wird der Einfluß Außen
stehender oder "Familientradition" angefUhrt, was bedeutet, 
daß man vom Verein direkt also nur wenig angesprochen wur
de. Erst an dritter Stelle erscheint die Beziehung zur Tra
dition als Eintrittsgrund. Damit zeigt sich eine auffallen
de Parallele zum oben beigebrachten Resultat der Interview
frage nach dem Vereinszweck, mit dem die Traditionspflege 
als offizielle Überh6hung wahrscheinlich wird. Die aus bei
den Auswertungen resultierende exponierte Position von "Ge
selligkeit" läßt sich als Mangel an einer klaren Aufgaben
steIlung des Vereins interpretieren, dessen offizielle FUn~
tionszuweisung weitgehend als Leerformel empfunden wird. 

Aktlvitätsbereltschaft und Engagement der verelnsmltglleder 
können lediglich einer beschränkten Anzahl attestiert wer
den. Gemeasen am Besuch der Hauptversammlung sowie auf der 
Grundlage der Interviews und eigener Anschauung, scheint eS 
nicht unrealistisch, weit mehr als ein Drittel aller Mit
glieder als passive Vereingsangehörige einzuordnen, deren 
Inaktivität, zumindest zum Teil wohl nicht zu Unrecht, ver
schiedentlich mit Zugeh6rigkeit zu gehobener Sozialschicht 
("Haute volee") und damit verbundenem StandesdUnkel sowie 
mit primär geschäftlich motiviertem Vereinsbeitritt mancher 
Mitglieder interpretiert wurde. Nach Meinung der Befragten 
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halten im Sch~ütt 1'3 " der SchUtzen das Vereinsleben auf

recht, ein Einsatz, der expressis verbis zuweilen auch Vor
stand und Offizierskorps zugesprochen wurde. Im Falle der 
Namensnennung stellte man Schriftführer, Chef des Proto
kolls, Oberst und Schatzmeister als die engagierten 

PerSÖnlichkeiten heraus. 

Als Entscheidungsinstanz mit weitreichendsten Befugnissen, 
die infolge der nationalsozialistischen Einflußnahme aufs 
stärkste beschnitten wurde, begegnet die General- bzw . 
Hauptversammlung. Daß letztlich nach Maßgabe ihres Votums 
zu verfahren ist, erweisen bspw. sehr anschaulich die 1907 
und 1924 mit dem Vorstand bzw . Vorsitzenden der BUrger
schUtzen ausgetragenen Kraftproben, als es darum ging, ein 
SChUtzenfest zu initiieren. Der ersten Satzung des BUrger
SChützenvereins zufolge sollten sich die Mitglieder am Mor
gen des 2. Festtages 1m Festlokal zu einer Generalversamm
lung zusammenfinden die _ nicht in das Festgeschehen inte-. . 
giert - bis 1940 6fter und unregelmäßig in verschiedenen 
LOkalen stattfand. Seit 1955 wird sie in Angleichung an die 
PraXis der JunggesellenschUtzen im allgemeinen einmal jähr
lich am Ostermontag durchgeführt, ein Termin~ der auch von 
anderen Schützenvereinen favorisiert wird. 59 Die Jungge
sellenschUtzen kamen zu Anfang des 19. Jahrhunderts u.a. 
auf Martini zusammen trafen sich ansonsten mehrfach jähr
liCh, vOrnehmlich am "sonntag und seit 1921 bis zur Fusion 
mit den BUrgerschUtzen 1970 kontinuierlich am Ostermontag 
Zur Generalversammlung, in der Neuwahlen, Vorschläge und An-
träg die Mitglieder e, Organisationsfragen, kurz alles, was 
berÜhrt . b hlossen wurde. Der , besprochen und wenn n6tig, esc . 
Abla # • 11 t bei den BUr-

u~ dieser regelmäßigen ZusammenkUnfte eg 
gersChUtzen seit Wiederaufnahme des Vereinslebens nach dem 
11 . Weltkrieg weitgehend fest und gleicht dem der General-
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versammlungen enderer Organisationen. Neben der Paroleaus
gabe 1m Rahmen des Schützenfestes 1st es 1m übrigen auch die 
Generalversammlung, in der interessierte Bürger als Mitglie
der aufgenommen werden. Im Dritten Reich hatte die Befugnis 
der Mltgliedsaufnahme, die laut Satzung dem Vorstand über
tragen 1st, der "VereinsfUhrer". Ein zwangloses, geselliges 
Beisammensein beschließt die Generalversammlung, bei deren 
Gelegenheit die Städt. Kapelle 1m Kreise der BUrgerschUtzen 
nach dem II. Weltkrieg der Attraktivität wegen verschiedent
lich konzertierte und z.B. auch 1931 aus diesem Grunde ein
gesetzt werden sollte. Damit stellt sich die Frage nach der 
Beteiligung. Seitens der JunggesellenschUtzen 1st diesbezUg
lich lediglich bekannt, daß 1950 mehr als 80 Mitglieder, al
so 50 %, zur Generalversammlung zusammentrafen. Eine über
durchschnittliche Anteilnahme fand offensichtlich auch die 
Generalversammlung der BUrgerschützen 1921. In heiden Fäl
len handelt es sich um frUhe Nachkriegsjahre, die durch die 
Wiederaufnahme des Vereinslebens und ein deutliches "Nach
holbedUrfnis" charakterisiert sind. Infol ge der allgemeinen 
Wirtschaftsmisere zu Anfang der 30er Jahre waren die Ver
sammlungen der BUrgerschützen aufgrund dürftiger Beteili
gun~ vielfach beschlußunfähig, so daß es zu entspreChenden 
SatzungsmOdifikationen kam. Nach dem II. Weltkrieg sind unS 
die Teilnahmewerte seit 1966 durchlaufend bekannt. Danach 
partizipierten vorwiegend weniger als ein Drittel aller 
Vereinsmitglieder an der Generalversammlung der BUrgerschut
zen. Erst mit der Fusion setzte eine stärkere Beteiligung 
ein. 

Bis ins 19. Jh. wurden heide Schützengesellschaften von 
Offizieren geleitet, wobei dieses fUr diejenigen der BUrget-
schUtzen bis zu deren AuflBsung in der 1. Hälfte, fUr die 
Gesellschaft der J unggese llenschUtzen bis in die 60er Jahre 
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des vorigen Jhs. gilt, als sich ein Wandel zur Organisati
onsform "Verein" voilzog • Wir erinnern uns, daß die BUrger
meister der Stadt zugleich als Hauptleute der Stadtkompa
nien agierten und maßgeblichen Einfluß auf das städt. Schüt
zenwesen hatten. Aussagen Uber den Umfang des Offiziers
korps lassen sich jedoch fUr die BUrgerschUtzen nicht fUr 
die Zeit vor der VereinsgrUndung treffen. Mehr als 25 Offi
ziere begegnen in den Anfangsjahren des BürgerschUtzenver
eins pro SChUtzenfest, doch reduzierte sich diese Anzahl -
möglicherweise bereits seit 1871 - bis zur Fusion in der Re
gel auf höchstens 20 Personen, eine Größe, die in der Folge
zeit Uberschritten wurde. Mit sicherlich jeweils nicht mehr 
als 10 Mitgliedern stellten die JunggesellenschUtzen zu
mindest seit Beginn des 19. Jhs. bis zum Jahre 1888 ein 
Weitaus umfangschwächeres Offizierskorps, das erst in den 
20er Jahren unseres Jahrhunderts durch Ausweitung auf bis 
zu 16 OffiZiere erheblich wuchs und diese Stärke bis zum Zu
sammenschluß 1970 beibehiit. 

Al. K 1 orpschef fungiert in der Regel ein Oberst, a s 
"Komm d h andeur ft der rangniedrigere Major. Vor dem I. un nac 
dem 11. Weltkrieg wird bei den BUrgerschUtzen zuweilen ein 
General als ranghBchste Charge greifbar, darüber hinaus er
fOlgte in diesem Verein nach Ende des letzten Krieges eine 
rangmäßige Aufschlüsselung von Positionen sowie die Insti
~~t10nal1sierung neuer Chargen. Das Amt des "dienstgrad-
b testen" Offiziers der. BUrgerschUtzen bekleidete im 19. Jh., 
aSierend auf der satzungsgegebenen M6glichkeit (1858) der 

Personalunion von Vorstandsmitglied und Offizier, zumindest 
bis 1884 der Bürgermeister während die Position des Ober
sten 1m gleiChen Jahre mit'dem Landrat, 1901, 1904 und 1907 
durCh einen Arzt und durchgehend von 1910 - 1952 (!) mit 
einem Weinkautmann besetzt war. Für die letzte Nachkriegs
zeit kann ein recht stabiler Personalbestand der hHchsten, 



- 495 -

wie bei den Junggesellen berittenen Chargen festgestellt 
werden, unter denen neben Freien Kaufleuten und Beamten aucb 
ein Arbeiter erscheint . Der Anteil der Gesamtheit der BUr
gerschUtzenofflz1ere an BerufsKategorlen seit 1921 erga~ 
entsprechend der Situation 1m Gesamtverein,elne Dominanz 
des gewerbllch~n Mittelstandes. Außer Angestellten und Be
amten begegnen - wenn auch in relativ geringer Anzahl -
Arbeiter und Offiziere. 

Offensichtlich bis in die 60er Jahre des letzten Jhs. fUhr
ten ein Hauptmann, Leutnants und Fähnriche als rangh6chste 
Offiziere das JunggesellenschUtzenkorps, wie es vor 1858 
vermutlich auch bei den BUrgerschUtzen Ublich war. Nicht je
der Junggeselle sollte laut einer im Jahre 1800 getroffenen 
Vereinbarung jedoch eine Offizierscharge bekleiden k~nnen: 
Man nahm vielmehr eine soziale Differenzierung vor und ge
stand dieses Recht nur den "BUrgers~hnen" zu, beschloß Uber
dies, ein Uberspringen der Ränge nicht zu gestatten. Mani
fest ieren diese Bestimmungen noch zum Teil die enge Bindung 
an die vorbildgebende militärische Praxis, s~ erweist der 
Umstand, daß die Offizierspositionen zumindest bis ?M 18,0 
durch ein bestimmtes Alkoholquantum "angepachtet" bzw. ver
steigert wurden, den Verlust der ursprUnglichen Funktion der 
Gesellschaft in drastischer WeiSe. In der 2. Hälfte des 
19. Jhs. erfolgte eine sukzessive Angleichung des Offiziers
korps an das Satzungsvorgegebene der BUrgers chUtzen von 
1858. Der Einsatz eines Generals a ls Korpschef ist ledigl1Cb 

fUr die JubelschUtzenfeste 1931 und 1956 zu belegen, eine 
außergew~hnliche Stabilität des Personalbestandes der rang
höchsten Char gen konnte es aufgrund des JunggesellenstatuS 
nicht geben. Im Zuge der 1919 stattgehsbten ant1milltlr1-

beschen Reaktion führten die Junggesellen neutrale Chargen 
zeichnungen ein. 
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Seit Anfang der 60~r Jahre unseres Jahrhund~rts begegnen 
1m Kreise der BUrgerschUtzen Reserveoffizier e , die vertre
tende Funktionen wahrnehmen, wie ihre aktiven Kollegen be
fördert werden können und führende Vorstandsmitglieder (Chef 
des ProtOkolls, Schriftführer und SChatzmeister) in ihren 
Reihen wissen; daneben avancierten nach dem Ir. 'N'e ltkrieg in 
Einzelfällen Offiziere verdiensteshalber zu Ehrenoffizieren. 
Neben der ursprUnglichen Leitungsfunktion besaßen die Offiziere 
d~s Recht, nach Cutbefinden den Festtermin zu bestimmen und 

- wie von 1745 bekannt _ die 1I0beroffiziere" das sicher hoch
geSChätzte Privileg, das Festbier auszuwählen. Bis zur Gegen
wart obliegt dem Offizierskorps, das vor allem durch pitto
reske, zum Teil kaiserzeitlichen Stil kultivierende Uni
formierung imponiert, vornehmlich die Aufgabe, fUr militä
rische Ausrichtung und Ordnung der Schützen 1m Rahmen des 
SChUtzenfestes Sorge zu tragen. In der Satzung der BUrger
SChUtzen VOn 1858 wurde ihm Uberdies die Aufsichtsfunktion 
beim Tanzen und Schießen zugewiesen. Außerhalb des Festes 
treten Offiziere z.B. als Deputationen bei Schützenfesten 
• d . Er n erer Vereine oder stadtinternen Veranstaltungen ~ -
sCheinung, beteiligen sich als Fahnenträger am Grabgeleit 
eines Mitgliedes und begegnen als vereins-, sowie bei den 
BUrgerschUtzen durch bestimmte Uniformaccessoires (stadt-
farb dt präsentieren-ene Federbüsche Stadtwappen) auch sta re 
de GruPPierung bei :uswärtigen Festlichkeiten. 

In enger Beziehung st'eht das BUrgerschUtzenoffizierskorps 
Zum Ve b eits vor dem reinsorgan Vorstand , mit dem es er 
II. W 1 51t gen zusammen-e tkrieg zuweilen in gemeinsamen zun 
traf und ihm 1962 gar integriert wurde. Im gleichen Jahr 
avanCierte der Oberst als'tiienstgradältester" Offizier zum 
Mitglied des 11 Vorstandes" und zählt seit 1967 zum V engeren 
orstand im Sinne des Vereinsrechts . 
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Unter BUrger- wie JunggesellenschUtzen tritt das Offiziers
korps neben dem Vorstand fraglos als Verelnsagens entgegen 
und bildet im BUrgerschUtzenverein eine Gruppierung, die, 
bestätigt durch die Aussagen der interviewten SchUtzen , ge
schlossener als der Vorstand in Erscheinung tritt. Wie aus 
eigener Anschau~g bekannt, agierten einige ihrer Mitglie
der beim Schützenfest mit 'wichtigtuerischer Ernsthaftig
keit', was auch mit darauf zurUckzufUhren 1st, daß - nach 
den Ausssgen zwe i er führender BUrgerschUtzen - de facta eine 
lebenslange Inhabe des Offlziersstatus gegeben 1st. Damit 
wird zweifellos eine signifikant überhahende Bedeutung die
ses Verelnsoffizlerstums von maßgeblicher Stelle evident. 

Leitung und Verwaltung des Vereins, Vorbereitung und Organi
sation von Veranstaltungen, kurz, die Regelung des Vereins
lebens auf der Basis der von der General versammlung gebillig
ten Kompetenzen, l eistet der aus ihrer Mitte gewählte Vor
stand . Er ist bei BUrger- wie JunggesellenschUtzen eigent
liche s Vereinsagens und nachweislich bei erstgenanntem eine 
vereinsinterne Gruppi erung, von der Anregungen und Novati o
nen ausgehen. Zur Bewältigung vornehmlich festorganisatori
scher Aufgaben treten dem Vorstand der BUrgerschUtzen kurZ· 
fristi g gewählte "AusschUsse" bzw. "Kommissionen" zur seite, 
deren Mitglieder wiederum zum großen Teil häufig dem Vor
stand entstammten . Ein durch gemeinsame Unternehmungen wie 
bspw. "Vogelaufhängen" und ~We1nprobe~ festlich Uberhöhter 
enger er Kontakt ist bei den Mitgliedern des Bilrgerschutzen-
vors t ands nach dem 11. Weltkrieg festzustellen und in bei
den Vereinen de r Sonderstatus des Vorstands beim SchUtzen
fe s t äußerlich z .B. durch Kleidung , Umzug- und Schießfolge 
hervor gehoben. In nationalsozialistischer Zeit wurde der 
Vorstand der JunggesellenschUtzen 1936 offensichtlich unter 
Druck gesetzt , die selbständige Existenz des Vereins auf ZU· 
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geben , was jedoch nicht gelang . Dagegen mußte der Vorstand 
in der schließlich ~wangsfusionierten SchUtzengroßorganisa
tion der späten 30er Jahre einem vom VereinsfUhrer ernann
ten ~Ältestenratn bzw . ~Beirat~ weichen. Es wurde nach dem 
FUhrerprinzip verfahren und damit eine tiefgr eifende Zäsur 
gesetzt. 

Der Umfang des BUrgersc.hUtzenvorstands, de r vor dem I. Welt
krieg von kaum mehr als 11 Mitgliedern getr agen sein dür fte , 
~chs in der Folgezeit langsam an und betrug nach dem 11. 
Weltkrieg durchschnittlich 19 Personen. Steigende Tendenz 
manifestiert ebenso die GröBenentwicklung des Junggesellen
sChUtzenvorstands, der bis zum Weltkriegsausbruch 1914 
hÖChstens 7 Mitglieder umfaßte, sich anschl i eßend jedoch bis 
ZUr Fusion 1970 auf bis zu 14 SchUtzen vergrößerte. 

Vor der Wandlung zur Organisationsform Verein zählten in 
b . 

eiden Ahauser SchUtzengesellschaften sog. Schäffer zum 
Kreis der Amtsinhaber. Wie auch sonst in den städtischen 
SChützengesellschaften Westfalens oblag ihnen ebenfalls in " . haus allem Anschein nach die ~Sorge für die wirtschaftli-
chen D1nge, die Gestaltung der Festfeiern und Schützengela
ge ( .. • )."60) Eine Differenzierung des Vorstands in die klas
SiSChen Vorstands ämter Vorsitzender, KassenfUhrer und Schrift
führer begegnet erstmals in der Satzung von 1893, wo auch 
die Besetzung des Vereinsvorsitzes dur ch den Bürgermeister 
geregelt ist. Die 185~ genannte MBglichkeit der Pers onal
union von Vorstandsmitgliedschaft und Offiziersposition ent
fällt. AUf e i genen Wunsch des BUrgermeisters wurde 1931 die 
ihn automatisch mit dem Vorsitz betrauende Verfügung aufge
hOben und ihm der Ehrenvorsitz Ubertragen . Der neue Vorsit
zende sollte nunmehr auf 5 Jahre von der Generalversammlung 
:ewähl t ~erden. Nach dem 11. Weltkrieg zählte der BUrger-
eister im Falle seiner Vereinsmitgliedschaft seit 1955/56 

ala ~geborenes Mitglied~ zum Vorstand, während infolge der 
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modifizierten Verwaltungsverhältnlsse nun der Stadtdlrektor 
als Verwaltungschef in der Nachfolge des BUrgermeisters seit 
1953 zum "geborenen Vorsitzenden" avancierte, wodurch neben 
einer in dieser Zeit akzentuiert aufkommenden Hinwendung 
zur "Tradition" zugleich sicherlich auch eine Steigerung deS 

Verelnspre8tlg~s vonstatten ging. Als stellvertretenden Vor
sitzenden bestimmte die 1956 verabschiedete Satzung den je
weiligen Vorsitzenden der Ahauser SchUtzengl1de, eine Rege
lung, die aus nationalsozialistischer Zeit stammte und 1964 
entfiel. Darüber hinaus wurde als wesentliche Novation das 
Amt eines "Geschäftsführers" institutionalisiert, dessen 
Befugnisse ihn als eigentlichen Verelnslelter ausweisen, 
während der Vorsitzende vornehmlich als "Repräsentant des 
Vereins" (§ 8) in Erscheinung tritt. 1957 und 1962 traf man 
weitere wichtige Modifikationen, so aus GrUnden des Umfangs 
die Bildung eines "engeren", d.h. in "verpflichtenden Ange
legenheiten" zeichnungsberechtigten Vorstandes aus dem 
ersten und stellv. Vorsitzenden sowie dem GeschäftsfUhrer 
(1957), ferner den Ersatz des Stellvertreters durch den 
"dienstgradältesten Offizier" und die Integration des Offi
zierskorps in den Vorstand 1m Jahre 1962. Eine amtsgericht
liche UberprUfung der Satzung fUhrte zu einer rechtlich ein
deutigen Neufassung 1967, in der die starke Position des 
GeschäftsfUhrers bestätigt, der Vorstand nun unter der Be
zeichnung "SchUtzenrat", der "engere Vorstand" dagegen als 
"Vorstand" greifbar ist. Weitere BezeiChnungsmodifikationeD, 
die aus "repräsentativen GrUnden", d.h. wohl 'Imponierbe
dUrfnis' erfolgten, betrafen Vorsitzenden, GeSChäftsführer 
und Kassierer, die fortan als "PräSident", "Chef des Proto
kOlls" und "Schatzmeister" entgegentreten. 

Den Inhabern der Vorstands ämter gesellen sich seit 1858 bel 
den BUrgerschUtzen Beisitzer hinzu, die von 1901 bis 1971 

vorwiegend dem gewerblichen Mittelstand angeh6rten, sich 
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nach der Fusion jedoch 1975 zuvorderst aus Angestellten und 
Arbeitern rekrutierten. 

ZWisChen den beiden Weltkriegen begegnen im BUrgerschUtzen
verein daneben "Ehrenvorstandsmitglieder", die beinahe 
durChweg von Wirten oder Kaufleuten gestellt wurden. Die 
Analyse der Struktur des BUrgerschUtzenvorstands auf der 
Grundlage der Berufszugehörigkeit ergab, daß von 1921 bis 
zum II. Weltkrieg vornehmlich städtische Beamte die Ämter 
des ersten und stellv. Vorsitzenden, des Kassierers und 
SChriftführers innehatten. Städtische Beamte sind es auch, 
die nach dem 11. Weltkrieg bis zur Gegenwart die klassischen 
VorstandsPositionen besetzen. 

~s 1 ~ ze gt sich dami~ entgegen der Gesamtstruktur des Vereins, 
eine eindeutige Dominanz der Beamten im engeren Kreis des 
Vorstands', dem m.W. zu keiner Zeit ein Arbeiter, Rentner 
Oder Student angehörte. Im Blick auf die Struktur des Gesamt
vorstands ergibt sich bis zum Fusionsjahr 1970 eine deutli
Che Vorrangstellung der Sparte Freie KaUfleute/Selbständige, 
der die der Beamten und Angestellten folgen. Eine Verschie
bUng bewirkten die letzten Vorstandswahlen von 1971 und 
1975, die _ analog der Tendenz im Gesamtverein von 1966 bis 
1975 1 - eine relativ geringe Abnahme der Kategorie Fre e 
KaUfleute/Selbständige bei Anstieg der Beamten und erhebli
~her Steigerung des Angestellenanteils erbrschten, so daß 
ngestellte, Beamte und Freie Kaufleute in beinahe numerisch 

gleiCher Verteilung den Vorstand bilden. Arbeiter stellen 
Seit jeher einen sehr geringen Anteil der Vereinsmitglieder 
Und waren lediglich von 1950 _ 1964 durch einen ihrer Ange-
~örigen 1m Vorstand repräsentiert (Beisitzer). Nach Mittel
ung eines Be~ragten s cheint ein höherer und stetiger Arbei-

terent 1 i "frU-hel 1m Vorstand des JunggesellenschUtzenvere ns 
er immer" existiert zu haben, wobei in diesem Zusammenhang 
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allerdln~s an das die gesamte Stadt umfassende Einzugsge
biet der JunggesellenschUtzen erinnert werden muß. 

BezUgllch der personellen Stabilität ist festzustellen, daß 
in den Jahren 1921 - 1929 sowie 1931 - 1936 ein sehr stabi
ler Personalbes.tand des BUrgerschUtzenvorstandes nachweis
bar 1st und erst durch nationalsozialistischen Einfluß und 
Zwangsfuslon Bewegung entstand, wobei jedoch die wesentli
chen Vorstands ämter weiterhin von den gleichen Leuten be
kleidet wurden. Große Stabilität besitzt nach dem II. Welt
krieg der leitende Vorstand (Vorsitzender, Chef des Proto
kolls, SchrlftfUhrer, Kassierer). Auch begegnen zahlreiche 
SchUtzen immer wieder als Mitglieder des Vorstandes, dem 
einige von ihnen bereits vor dem 11. Weltkrieg angehBrten. 
Im Gegensatz zu den BUrgerschUtzen tritt eine grBßere sta
bilität des Vorstandspersonals unter den Junggesellen
schUtzen nicht in Erscheinung, was nicht zuletzt durch den 
mit der Heirat gegebenen Vereins~ritt verständlich ist. 

Seit der Wiederaufnahme des Vereinslebens nach dem I. Welt
krieg ist in den Quellen häufig, vor allem zu Anfang der 
70er Jahre, von Werbeappellen und verschiedentlich auch _in!' 
tiativen die Rede, wobei die Werbetätigkeit nicht zuletzt 
Vorstand und Offizieren bzw. dem Schützenrat nahegelegt 
wurde. Als Werbemotive begegnen Volks- reep. BUrgerfestVOr
stellungen, die Absicht, imponierende JubelfeetdemonstretiO-
nen zu verwirklichen sowie in neue ster Zeit steigende FeSt -

kosten. Festzustellen ist, daß in allen, bestimmten Werbe
strategiekonzepten folgenden Jahren wie 1967, 1974 und 1976 

eine mehr oder minder bemerkenswerte Steigerung des Mit-
"et'~ gllederbestandes greifbar 1st. Der Umstand, daß der dem 

ein vorsitzende Stadtdlrektor 1957 eine differenzierende 
"Werbeaktion" empfahl, läßt erahnen wie sehr man von , et'~ 

hBchster Stelle darauf bedacht war, das Renommee der Burg 
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schUtzen als stadtverbunden und z.T. auch _repräsentierend 
zu bewehren. 

Eine groß angelegte Werbekampagne initiierten die Junggesel
lenschUtzen offenbar aus primär finanziellen Erwägungen 1968 
und hatten damit Erfolg. Im Zuge der Interviews wurde 1m 

Blick auf den Nachwuchs das heutige komplexe Unterhaltungs
angebot mehrfach als problematisch h~rauBgestellt und der 
dürftige Mitgliederstand der JunggesellenschUtzen im Fusi
onBjahr 1970 vom damaligen Protokollanten zudem mit dem Sin
ken des relativen "Heiratsalters" sowie dem Bemühen anderer 
SChUtzenvereine um "junge Mitglieder" interpretiert. 

Bereits Voraufgehend fanden Ehrenoffiziere und Ehrenvor
standsmitglieder Erwähnung, so daß auf die Behandlung dieser 
SpeZiellen Mitgliederkategorien nachfolgend verzichtet wer
den kann. Gleiches gilt für die zum Schützenfest geladenen 
Ehrengäste, über die bei Gelegenheit der Darstellung der 
ReSUltate der Schützenfeetanalysen noch gehandelt wird. 

Mit AUsnahme der 1893 verabschiedeten Satzung beinhalten 
alle Statuten Bestimmungen über die Ehrenmitgliedschaft, die 
der Ordnung von 1858 zufolge beitretenden Bürgern ab 60 Jah
ren SOWie vom Komitee bestimmten "auswärtigen Personen" zu
stand. Diese sollten von allen zahlungen befreit, jene zwar 
ZUr EntriChtung des üblichen Mitgliedsbeitrages gehalten 
sein, ohne jedoch Mitgliedspflichten erfUllen zu müssen. 
AUch 1940 waren Ehrenmitglieder dem gemeinen Vereinsange-
hßrig j leichgestellt. en hinsichtlich seiner Rechte de ure g 
Die Mßglichkeit mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet 
Zu werden, SOll~e nach dem 11. Weltkrieg (1950) zunächst 
~erdienstvollen Mitgliedern später (seit 1956) allen Ver
einswOhltätern offen stehen: Ein differenzierender Zusatz 
e~eiterte die letzte Satzungsfassung von 1973/74, in der 
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Amtsinhabern "beim AUBscheiden ( ••• ) aus diesem Amt" im 
Falle des Verdienstes die Verleihung des Amtstitels honoris 
causa in Aussicht gestellt wurde, eine Ergänzung, die de 
facto nichts Neues bedeutet, da sie bereits durch Inatitu
tionaliaierung von Ehrenoffizieren Anwendung fand. Der 197' 
rezipierte Zus.~tz stand in unmittelbarem Konnex mit der Ver
abschiedung des alten Präsidenten, der analog den ausschei
denden Bürgermeistern vor dem II. Weltkrieg zum "Ehrenprä
sidenten" bef~rdert wurde. Zum "Ehrenmitglied auf lebens
zeit" avancierte 1969 ein ehemaliger Landesminister, der zu
vor bereits als Bürgermeister und SChUtzenk!5nlg in Erschei
nung getreten war. 

Als Rechtsgrundlage des Vereins bilden die Satzungen zu
gleich den Indikator seiner Elgengerichtsbarkelt, die die 
Verletzung der selbst gesetzten Normen sanktioniert. Mit 
ihrer Entwicklung geht e1n Wandel des RechtsbewUßtseins ein
her, der sich in der Behandlung von Mltglledsvergehen nieder
schlägt. 

Das erste Statut des BUrgerschUtzenvereins kennt eine rela
tive FUlle qualitativ unterschiedlicher AU8schlußvergehen, 
womit die Absicht strenger Vereinsdisziplin deutlich wird. 
Es ist darUber hinaus bekannt, daß das Komit~e in den ersten 
Jahren des VereinSbestehens nachweislich Strafandrohungen 
!Ur nichtkonformes Verhalten während der Schützenfeste fi
xierte. Die Satzung von 189' charakterisiert eine Ab5trabie~ 
rung und Reduzierung de~ AU88chlußvergehen, zudem Strafmil
derung bei vergleichbarem Fehlverhalten. Durch den mit der 
Zahlungsentbindung rechtmäßig von den UmzUgen dispensierter 
Mitglieder gegebenen Sanktlons8bbau wird zwischen den Welt
kriegen die schon 1893 greifbare LiberallslerungstendenZ 
weiter fortgesetzt. Finanzielle Strafen, insbesondere tut 
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unentschuldigtes Fehlen bei den FestzUgen, dUrften jedoch 
bis in die 30er Jahre verfUgt worden seln. Die nationalso
zialistische Elnheltss8tzung markierte nicht zuletzt 1m Be
reich der Elgengerlchtsbarkelt eine merkliche Zäsur. Ver
e1nsfUhrer und "FUhrer" des Ubergeordneten NSRL waren be
rechtigt, Mitglieder auszuschließen und "Disziplinargewalt" 
aU8zuUben, wobei die "Vorschriften der Rechts- und Straford
nung des NSRL" galten, und die Einberufung einer Generalver
sammlung ausgeschlossen war. Als bezeichnende AusschlußgrUn
de begegnen die Verletzung nationalsozialistischer Wertvor
stellungen Sowie die Verwirklichung eigenständigen Verhal
tens. Nach dem II. Weltkrieg erfolgte eine starke Abstra
h1erung der zum Mitgliedsausschluß führenden Vergehen, der 
dem Votum der Hauptversammlung anheim stand. Dem Betroffe
nen wurde Berufungsrecht konzediert Eine atavistische Set
zUQg61) enthält das Statut aus dem ;ahre 1950, in dem erneut 

eine "Befreiung.sgebUhr" den FestumzUgen entschuldigt fern
bleibenden Mitgliedern verordnet wird. 62 ) Bereits 1956 wur
de diese VerfUgung aufgehoben und darUber hinaus auch unbe
gründete Abstinenz nicht mehr expressis verbis mit finan
Zieller Sanktion bedroht. Die hier greifbare Liberalisie
rung wird nicht nur als Reaktion auf die Pers8nlichkeits
~terdrUckung im Dritten Reich und als Angleichung an die 
Prinzipien des demokratischen Staates verständlich, sondern 
Schien auch, letztlich daraus resultierend, im Blick auf das 
waChsende Unterhaltungsangebot und bevormundungsfeindliche 
IndiVidualiSierung und Selbstbestimmung als vere1nserhaltend 

dringend geboten. Es bestanden allerdings indirekte Sank
tionen gegen potentielle dem Verein nicht beitretende Mlt-
81 ' 1 ieder bis 1977 zum Beispiel durch erh8hte Eintrittsge -
der Oder beab8ic~tigten Ausschluß von den Veranstaltungen 
~m Rahmen des SchUtzenfestes. Letztgenannte Vertugung be
egnete auch bei den JunggesellenschUtzen. 
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Wurde bei den BUrgerschUtzen bis in die 30er Jahre den den 
Umzügen Fernbleibenden finanzielle Strafe angedroht, 80 gtpg 
man Mitte der 60er Jahre dazu über, durch den Einsatz des 
Anreizes bzw. der Belohnung in Form von Bler- und/oder 
Essensmarken für die Antretenden die gewünschte Beteiligung 
zu erreichen • .. Das durchgehend nachweisbare Gebot bzw . Drän

gen zur Umzugsteilnahme der Verelnsmitglieder ist verständ
lich, artikuliert sich der Verein doch gerade durch seine 
Festzüge in besonders sinnfälliger Weise nach auBen. Auch 
an die Einführung einer Ordensverleihungsordnung ist in die
sem Zusammenhang zu erinnern, Bollten 'die Orden doch expli
zit dazu dienen, das Interesse am Verein zu f6rdern und de
korativ zu wirken. Die Absicht, Mitgliederengagement zu 
prämieren, begegnet erstmals bereits 1934. 

Auf der Grundlage der vorliegenden, wenig ergiebigen Quellen 
fUr die Zelt vom Entstehen der SchUtzengesellschaften bis 
ins 19. Jh . l assen sich hinsichtlich der Schützenfeste fol
gende Aussagen treften: Als wesentlichste Festkomponenten 
begegnen Vogelschießen und festliches Beisammensein, das d89 
als ftGela g" bekannte gemeinschaftliche Feiern impliziert 
haben dUrfte und dem einem 1745 gefaBten Beschluß zutolge 

auch die Ehefrauen beizuwohnen berechtigt waren. Als Fest -

stätte diente offensichtlich d88 Rathaus. Nach Vagedes war 
8S Ublich, anläßllch des SchUtzenfestes die Bürger auf Of
[entliehe Kosten zu bewlrten. 63 ) Wie in Westfalen weithin 
der Fall, besaß auch der Ahauser SchUtzenkanlg das Prl~l
leg der Befreiung von Stadtdiensten. Eine Königin tritt bier 
relativ früh (1727) in Erscheinung . Nach Ausweis einer C8' 

'])0' ) dizinischen Topographie des Gerichtsbezirks Ahaus wurde 6b 
gefährliche Vogelschießen" zu Anfang des 19. Jhs. seltener, 
doch feierte man 1811,wie auch anderswo in Westfalen und ~ 

dne-Rheinland, e in offensichtlich zentraldirigistisch angeor 

tes Fest anläBlich der Geburt des Sohnes Napoleons, deS 
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"K6nigs von Rom". Instruktiven Einblick in Festverlauf und 
Organisation 1m ersten Drittel des 19. Jhs. gewähren Be
richterstattungen des damaligen Bürgermeisters an den land
rat . Danach wurde "gew6hnli ch" nachmittags auf den Vogel 
geSChossen und abends "Tanzlustbarkeit" veranstaltet, ( ••• )", 
Wobei "von den verheirateten Bürger C ... ) jeder Bürger, von 
den junggesellen jeder junggeselle ohne Unterschied Theil 
am Feste und Schießen nehmen (konnte)".65) Wie in Legden 
erhielt offenbar auch der Ahauser JunggesellenschUtzenk6nig 
einen neuen Hut verehrt, dafUr spricht zumindest ein Hinweis 
vOn 1850. Nach Festende wurden die entstandenen Kosten zu 
gleichen Teilen auf die Gesellschaftsmitglieder umgelegt. 
Das Statut des Jahres 1858 stellt das Fest als prObates Mit
tel ZUr Verwirklichung eines 'sozialpädagogischen' Anliegens 
heraus, doch wird zugleich nur Bürgern die Übernehme der 
K6nigs_ bzw. K6niginwUrde konzediert. Wie bemerkt, endete 
die soziale Differenzierung de jure erst 1921. Bis weit in 
die 2. Hälfte des 19. Jhs. _ man k6nnte ssgen, bis zur Aus
bildung der. Organisstionsform "Verein" _ bestand keine Kon
tinUität der Junggesellenschützenfesi&.Mit deren Einsatz in 
den 70er bzw. SOer Jahren läuft zugleich der Beginn eines 
g~'-d parallel, der ~_l legenden Industrialisierungsprozesses 
einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung bewirkte. Im 
Blick auf die BUrgerschützen ist festzustellen, daß sich 
au h 1 e1t 1876 eine c hier insofern ein Wandel vollzog, asS 66) 
merkliChe Zunahme von Novationen zu verzeichnen ist . h 
Wenn man bedenkt daß das Schützenfest in dieser Zeit durc -
au' 1 d diese Entwick-

8 noch lokale Selbstdarstellung war, w r 1 
lun u r und Junggese -g einSiChtig. Die Schützenfeste der B rge 11 
len dere Festsnte -, die durch materielle Hilfe und beson d 
na~ 1 eine weitgehen e 

e jener Unterstützung erfuhren, ze gen 
anal i me und durchge-oge Struktur. Als wesentliche geme nsa hi _ 
hend V el- und sternsc e stabile Festkomponenten begegnen og 
Gen, Festbälle, Paraden und umzU~. Bei den Junggesellen-
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schUtzen muß Uberdies der Fackelzug sm Abend des 2. Fest
tages als stabiler Bestandteil gelten. Ob dieses auch fUr 
den Kirchgang 1m Rahmen des BUrgerschUtzent9stes zutrifft, 
1st letztlich nicht eindeutig zu belegen. Bei den Jungge
sellenachUtzen war er vor dem 11. Weltkrieg offensichtlich 
nicht geregelt.. Ebenso 1st die mit einer Kranznlederlegung 
verbundene Gefallenenehrung Bm Krlegerehrenmal erst Dach 
dem 11. Weltkrieg als kontinuierlich durchgefUhrter Festbe
standtell beider Vereine faBbar. 

Initiierung und Gestaltung der Schützenfeste unterlagen ver
schiedentlich neben dem E1n~luB städtischer Ereignisse _ 
wie Ahauser Stadtbrand (1863), hohe jUdische Feiertage (1860), 
Begräbnis des Pfarrers (1901) - auch aktuellen Okonomischen 
und politischen Entwicklungen und Situationen. 

Wie andernorts belegt, wirkte sich z.B. die RTeuerung" deS 
Jahres 1848 auch auf das SchUtzenfest der Junggesellen auS, 
dessen Kanig statt des üblichen Silherschildes Bier zu geben 
verpflichtet war. Von mehreren BUrgerschUtzen wurde 1859 u. a. 
mit dem Argument, die Ernte sei gUnstig, die Feier eines 
Schützenfestes gefordert. Auch die inflationären trUhen 
20er Jahre unseres Jhs. beeintlußten die SchUtzenteste hei
der Vereine, wobei das der Junggesellen 1921 ("lnfolge de~ 
Teuerung") auf einen Tag beschränkt wurde, wAhrend hei den 
BUrgerschützen (1924) ein Fest nur unter bestimmten Bedin
gungen statt~inden sollte. Die durch die Weltwirtschafts
krise und ihre Folgen bedingte katastrophale ~konomische 
Situation der frUhen 30er Jahre schlug sich bei den Ahsusef 

SchUtzenvereinen einschneidend nieder. So beschloß man ~ 
BürgerschUtzenverein 1930 erst nach einer eigens durchge
führten Abstimmung die Feier eines dann allerdings finanzi
ell eingeschränkten SchUtzenfestes. 1932 nahm man von dessen 
I i S· _.r' 
nszen erung gar v6l1ig Abstand, vereinbarte aher ein o~ 

fest als Surrogatveranstaltung. Entgegen den Warnungen 
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"errah . 
rener Leute" sprachen sich die JunggesellenschUtzen 

1932 tu i ren Fest aus, dessen Feier jedoch halbtägig "ohne 
jegl1ch A an ufwand und ohne K6nigsschuß" und unter Strei-
Chung aller unkostenträchtlger Posten intendiert wurde. Aus 
dell1 zwa 1 

ng osen Frühschoppen des folgenden Tages entwickel-
~e SiCh als Reaktion auf die zentraler Inhalte beraubte 

ortaD'sve t 
~ rans altung ein spielerischer parodistischer Er

satz\olettk ~ all1pL um die "Krisenk~nigswUrdew. Auch in JUngster 
Zeit nahm 
F die wirtscha~tliche Entwicklung Einfluß auf die 

Eestorganisation und bedingte kostendämpfende Initiativen. 
s war W hl in 0 die 1975 konstatierte "negative Preiskonjunktur 

den letzten Jahren",67) die 1973 zu der Vereinbarung 
fÜhrte 
11 ,zum Fest nur 2 Gespanne zu gestatten und die M~g-
S chkeit eine s tell1porär eingeschränkten Engagements des 
Pielma 

1I1 nnszuges ins Auge zu fassen. 1975 sollten aus "Spar-
aßnabJne w n· keine Biermarken ausgegeben und "aus Kostener

sPsrnls On 
gr denn -auf eigenen Wunsch der 3. Kompanie ihrer

seits fUr 
Wagenschmuck gesorgt werden. 

Ebenso wi . 
ein e die Einflußnahme 6konomischer Entwicklung ist 
t direktes Einwirken politischer Umstände auf Veranstal

Ung und Organisation der Schützenfeste beider Vereine nach-
zu .... eisen S 
11101 • 0 wurde das BUrgerschützenfest des Jahres 1811 an-

i Ch d G IIrt Cf er eburt des "K~nigs von Rom" wie auch anderv s 
tensiChtl 

Zahl ich zentraldirigistisch verf~gt und 1859 von 
F reichen Schützen die Forderung nach Inszenierung eines 
astes 

RU k u.a. mit dem wiederhergestellten Frieden und der 
C kehr " " begrun unsere(r) Landwehr ( ••• ) in den nächsten Tagen 

8011 det. Unter dem Eindruck des siegreichen Krieges 1870/71 
"Kr te das Schützenfest des Jahres 1871 gemeinsam mit den 

iegern" 1e i gefeiert werden wobei diesen bedeutende Privi-
g en k ' 

SChU onzediert wurden. Darüber hinaus k6nnen die 1m 
Art tzenfest aktualisierte pseudomonarchle,68) die spezielle 

der Unitormierung, der vom Bürgermeister als Repräsen-
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tanten der Obrigkeit vor Beginn des Vogelschießens auf den 
Kaiser ausgebrachte Hochruf, die Intonation der National
hymne sowie die Reaktion der JunggesellenschUtzen 1919 als 
Indizien der Affinität zur aktuellen Staatsform des kalser
zeitlichen Deutschland gelten. Das Ende der Monarchie nach 
dem I. Weltkr~~g führte zu einer wesentlichen Umgestaltung 
des 1. NachkriegsBchUtzenfestes der Jun~ge8ellen, das "In 

Anbetracht der Umwälzung im Vaterlande" 9) durch Bezeich
nungsmodiflkationen und Eliminierung des KBnigsBchießens 
von der Pseudomonarchie Abstand nahm. Infolge des "Natlona1-
trauertages" beschlossen die BUrgerschUtzen 1924, von "frO
heren (Fest-) Gebräuchllchkelten zum Teil" abzusehen und 
"dem Ernste des Tages" Rechnung tragend, eine Gefalleneneh
rung vorzunehmen, womit eindeutig eine Internalisierung 
greifbar wird. Im Jahr der nationalsozialistischen Machter
greifung 1933 hatten die Junggesellen ihren KBnigsvogel mit 
Reichsfarben und Hakenkreuz dekoriert und als Zeichen der 
"Verbundenheit mit dem neuen Staat" auch die Festabzeichen 
in den Reichsfarben gehalten. Erstmals erklang zu Beginn 
des Vogelschießens das auch beim nächstjährigen Jubelfest 
der BUrgerschUtzen nachweisbare Horst-Wessel-Lied. "Beim ein'" 
zigen gemeinsamen Schützenfest der zwangsfusionierten Ah8U
ser SchUtzenvereine 1939, dem Teile der Bevölkerung zunächst 
distanziert gegenUberstanden, begegneten neben der heimi-.rschen, schießsporttreibenden "Kampfmannschaft" in zwangs~ 

" ordneter "Montur", Hakenkreuzfahne und "nationale Lieder· 
Darüber hinaus hielt der Ortsgruppenleiter der NSDAP, zu
gleich fUhrendes Vereinsmitglied, eine Rede und er6ffnete 

als einer der e~sten SchUtzen das Königsschießen. Die durc~ 
die englische Militärregierung nach Weltkriegsende besttmm-
te politische Situation wirkte sich auf die ersten Nach-
kriegsfeste beider Vereine insofern aus als zum Vogel- t 

• tZ 
schießen anatatt des Ublichen Gewehres eine Armbrust benu 

werden mußte. 
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Unter den SchUtzenfesten der BUrger und Junggesellen nehmen 
die Jubelfeste eine besondere Stellung ein. Sie bieten dem 
feiernden Verein die willkommene Gelegenheit zu außergewöhn
licher Selbstdarstellung. Man versucht mittels eines beson
ders präChtigen, durch Fahnen, MusikzUge und pittoreske Uni
formen auffallenden Festzuges sowie durch die Teilnahme 
ZahlreiCher auswärtiger Gastvereine zu beeindrucken. Diese 
fungieren nicht nur als Mittel, sondern auch als Adressaten 
dieses Imponierverhaltens, in dem ihnen durch Exponierung 
des Vereinsalters, durch glänzende Festorganisation, aufge
botenes Sachgut, Beteiligung der Mitglieder und Bevölkerung 
u. a •m., Respekt zu vermitteln erhofft wird. Zu imponieren 
~lrd bevorzugt versucht durch Indizierung historischer Größe 
und Relevanz, wie sie bspw. in der Einrichtung zugeröffnen
der historisch gekleideter "Herolde", in der Hofbenutzung 
des fUratb1schöfllchen Barockschlosses sowie in Reden und 
FestSChriften greifbar wird, in denen ruhmreiche Geschichte 
und Traditionsverbundenheit beschworen werden. Einladung 
und Teilhabe aller alten Könige am Festzug liegt letztlich 
fraglos die Absicht zugrunde, Kontinuität zu dokumentieren. 
Be! den SchUtzenfesten traten wohl primär, um Geschlossen
heit zu demonstrieren die gemeinen Mitglieder tellunifor-
1Il!' tkin ert, d.h. lIlit federgeschmUcktem Hut und/oder Hands oc 
ErSCheinung. Eine einheitliche Kopfbedeckung wurde bei den 
BUrgerschUtzen seitens der Verelnsleitung allem Anschein 
nach durChgehend gewünscht und z.T. zur Pflicht gemacht 
(1901, 1924). Das nach dem 11. Weltkrieg den Mitgliedern 
lIlehrfech offerierte Angebot spezielle SchUtzenhUte zu er-
~erbe ' n, fand nicht den gewUnschten Zuspruch. 

Nach A 1924 bis 1960 uBweis sporadischer Angaben bestand von 
eine recht gute Festbeteiligung der JunggesellenschUtzen, 
d(l& Offenbar vor allem zum ersten NachkriegsschUtzenfest 
1949) ilt nachweislich zahlreich zusammenkamen. Gleiches g 
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fUr die Anteilnahme der BUrgerschUtzen am ersten Fest nach 
Ende des I. Weltkrieges (1921), womit sich in beiden Fäl~en 
zweifellos ein NachholbedUrfnis artikulierte. Im übrigen 
ergab sich zwischen den We1tkriegen eine schwankende Festbe
teiligung der BUrgerschUtzen, die ebenso fUr die letzten 30 
Jahre anzunehmen ist. Festintern bestehen allerdings hin
sichtlich der Intensität der Anteilnahme an einzelnen Fsst
komponenten merkliche Differenzen, so etwa zwischen den Um
zügen und den weitaus besser besuchten Tanzveranstaltungen 
1m Rahmen des BUrgerschützenfestes. 

Als festbeschließende Veranstaltung kennen beide Vereine ei
ne den beiden Festtagen direkt folgende "Nachfeier", womit 
ein weniger spektaku1äres, mehr vere1nsintern-inof!izielles 

Treffen interesaierter Mitglieder gemeint ist, das fUr oeide 

Organisationen seit den 80er Jahren des vorigen Jhs. bekannt 
ist . Es fand bei den Junggesellen bis 1924 in Form feucht
fr~hlicher "AusflUge" in benachbarte Orte, seit. 1928 in ei
nem stadtnahen Lokal, das auch nach dem II. Weltkrieg kon
tinuierlich diesem Zwecke diente, oder in Ahaus selbst statt
Als konkreter Inhalt der Nachfeier begegnet 'die 1932 von den 

. rte Junggesellenschützen als Ersatzhandlung erstma1s inszen1e 
Parodie der Ermittlung eines Runkelk6nigs, die fortan wohl 
regelmäßig geUbt wurde und offensichtlich als vorbildgebend 
auf die BUrgerschützen wirkte. DBmenbeteiligung ist ans aUS 
den Jahren 1924 und 1958 belegt, muß jedoch nach Hinweis 
eines Befragten nach dem II. Weltkrieg fUr beide Vereine 
als Ublich angenommen werden. Zu den stabilen Festelementen 
der Nachfeier zählt neben Musik, Alkoholkonaum und geselli
ger Unterhaltung auch der Tanz. 

Infol~e des Mangels weiterer Unternehmungen stellte des 
Schützenfest die Hauptveranstaltung und HauptattraktloD 

JunggesellenschUtzenvere1ns dar. 

deS 
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Bei den BUrger.8chUtzen~e8ten 1st seit 1658 eine Zunehme 
festzustellen. Nach ' dem 11. Weltkrieg glichen die BUrger
schUtzen zu Anfang der 50er Jahre nach einer Vereinbarung 
mit den JunggesellenschUtzen über den Festrhythmus auch 
ihren Termin den seit 1872 kontinuierlich bestehenden Fest
termin (Pfingstmontag, -dienstag) der Junggesellen 8n. Trotz 
bestimmter Zuwendungen (z.B. Ringgeld und VerelDszuschuB) 
bedeutet die Ubernahme der KBnig8wUr~e eine nicht unerheb
liche finanzielle Belastung, die wohl nicht zuletzt sus den 
FOlgeko8ten erwächst und somit für minderbemittelte Schützen 
ein gewisses Risiko bildet . Autgrund dieser Belastung erba
ten die BUrgerschUtzen 1950 einen Zuschuß seitens der Stadt, 
um den "SchUtzenbrUder(n) a11er Volksschichten" die Erlan
!Ung der K6nigawUrde zu ermBglichen, während die Junggeael
lenschUtzen wenige Jahre darauf (1955 ) durch einschneiden
de Modifikationen eine finanzielle Entlastung der Majestä
ten anstr~bten und damit expressls verbis jedem Mitglied 
• ~_ . ur K6nigs-
o~e RUcksicht auf seinen Geldbeutel" den Zugang z 
~de auch praktisch er6ffnen wollten. Wie wesentlich der 
finanzielle Aspekt 1st, erweist die Tatsache, daß es sich 
bei A 11 amt um offenbar 

~en Nachkriegak6nigen der BUrger a es 
gut Situierte Ahauser handelt. SatzungsverfUgte Forderungen, 
di wUrde nicht von e daraUf abheben die Übernahme der K6n1gs 
tin' h sind be-anzleller Leistungsfähigkeit abhängig zu mac en, 
reits BUS dem 16. Jh. bekannt und werden heute erneut er
hOben.70) Wie erwähnt fand eine diesbezUgliche Anordnung 
aUCh ' BürgerschOt-

Eingang in das GrUndungsstatut des Ahauser h 
zen Grunde lediglic 

vereins. Die aktuelle Situation, die 1m t 
Sol b rundet erneu 

venten BUrgern den K6nlgsschuß erlaubt, eg 
ein hauch gegen-

e SOziale Differenzierung, die, wie w1r sa en, dt 
stau 1t rn gab die Sta 

emde Initiativen provozierte. In Ha e 
Z.B 1m d in den 50er Jah-

• 19. Jahrhundert einen Zuschuß, un 
ren A1 "d1 Ausgaben des 

~ eses Jhs. hatte die SchUtzeng1lde e 
kBni hränkt. denn 

gs aur das geringst m6g11che Maß besc , 
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"Der Könlgschuß soll nicht das Vorrecht begUterter Kreise 
seln."71 ) Nichtsdestoweniger werden jedoch ebenso Maßnah~ 
men durchgefUhrt, die den durch Prlvi1egierung vermögender 
SchUtzen charakterisierten Zustand nachdrUck1ich fördern: 
Einer praktischen Umsetzung der theoretisch allen Ahauser 
Vereinsmitgliedern gegebenen M6g1ichkeit des K6nigsschus
ses steht n!m1ich neben der Kostenfrage ein weiterer, zu
mindest gleich wichtiger Umstand entgegen. Gemeint ist eine 
versteckte. wohl nicht zuletzt nach dem Kriterium der Sol
venz angestellte Selektion unter den sich am "Endkampf" be
teiligenden Schützen. Chancengleichheit aller SchUtzen be-

• steht daher de facto nicht. Mlt einer derartigen "Regelung 
wird die soziale Differenzlerung fraglos konserviert, ein 
Umstand, der frei11ch nicht als lokales Spezifikum zu werteD 
ist. Ewald, der 1933 über die "Rheinische SchUtzengesell
schaften" sChrieb. 72 ) kann auf gleiches verweisen, und Weht
han bemerkt in seinem der gleichen Zeit entstammenden Au{-

e1-satz Uber "Schützenfeste im Lippischen": "Es sol·l nicht 8 
ten vorgekommen sein, daß hin und wieder etwas nachgeholteD 
wird, um eine genehme Pers6nlichkeit a18 leistungsfähigen 
K6nig zu erhalten." 73) Schließlich sei v. F6rster z.itiert, 
der allerdings zu einer Zeit, da die soziale Differenzie
rung offenbar in den Statuten der deutschen Schützengilden 
festgeschrieben wurde, eine derartige Praxis fraglos gut
heißt: "Jeder kann fUr das laufende Jahr BUrgerschUtzenk6nig 

werden; ( ••• ); aber man pflegt doch hier und da die sach8ält_ 
80 einzuleiten, daß der, der nicht in seinen übrigen Verb 
nissen dazu paßt, selbst die Bescheidenheit hat, diese K~-

genigswUrde abzulehnen und sich statt ihr mit einem Ehren 
schenk zu begnUgen."74) 

feste 
Verkaufs stände , die zur Erhöhung der Attraktivität der 

llt8!h und deren intendierten Volksfestchsrskter beitragen 50 
deO 

können erstmals seit Ende des 19. Jhs. belegt werden. Zu 
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SChützenfesten-he1der Vereine wurden Ehrengäste geladen, 
vornehmlich Repräsen"tanten der Verwaltung und Kirchen, deren 
Teilnahme fraglos dem Ansehen des VereinS zugute kam. Auf 
der end,eren Seite war es aber Buch ohne Zweifel nUtzllch, 

Sich ihres Wohlwollens zu versichern. 

Für die sich sm Feet beteiligenden Damen, Ehefrauen, Bräute 
oder Angeh8rigen der SchUtzen, bestanden in der Regel keine 
SpeZifischen, bzw. vornehmlich ihnen geltende Veranstaltun
gen. Ihre aktive Festtellnahme erschöpfte sich mit dem Be
SUch der Festbälle und der Beteiligung am Fackelzug. Die bei 
de~ BUrgerschUtzen seit 1816 belegte, ebenso der Festattrak
tiVität dienende Kinder- bzw. Volksbelustigung fand zu Be
ginn der 50er Jahre keinen Eingang mehr in das Festgeschehen. 

Seit Mitte der 60er Jahre unseres Jhs. ist bei den BUrger-
SChUtz __ t1 seit Ende der eu . ..Le·sten eine Zunahme an Nova onen, 
60er J t taltung zu kon-ahre besondere Bewegung in der Fes ges 
statieren. Als wesentliche Neuerung begegnen der Empfang des 
Königspaares .im Rathaus die Verlegung der Feststätte in den 
tentralen Schloßpark 8o~ie die Institutionalisierung des 
8bend11 f Daneben sei bsPW. chen Zapfenstreiches 1m SchloßhO . 
8n attraktivitätshebende Novationen wie die EinfUhrung von 
Bier_ und Essensmarken die Ausgabe einer Erbaensuppe und 
die I ' ~_.. t nszenlerung eines Platzkonzertes er~u~er . 

Eine eXponierte Stellung unter den jüngsten SchUtzenfesten 
kO~t d . issen nostelem des Jahres 1977 zu. Neben einer gew 
glachen Wiederaufnahme zwischenzeitlich abgeschaffter Ein-
r1ch~·_ h änkung auf den 

w~gen und der geographischen Besc r 
Btädti verkennbaren 
eschen Kernbereich, wird es durch den UD 
!tttluß d t harakterisiert • o es Vorausgegangenen Stadtfes es c 
ieser tritt z.B. in der Anfügung einer folkloristischen 

'Verallstsl ur Jugend, in un
b tung, 1n besonderer H!nwendung z 1t 
eSchrH_._· Klkerung und dem 

~lAter Öffnung fUr die gesamte Bevv 
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verbundenen Volksfestvorstellungen sowie, nicht zuletzt. 
in der erwähnten Wiedereinführung des Festzeltes in Erschei
nung. Derartige Rezeptionen folkloristischer Komponenten in 

den letzten Jahren sind Buch bei anderen SchUtzenvereinen 
nachzuweisen. 75) 

Die Schützenfeste der BUrger- und JunggesellenschUtzen waren 
bis zum I. Weltkrieg stark militärisch ausgerichtet. Diese 
Ausrichtung, die nicht zuletzt 1m Bereich der Terminologie 
greifbar ist, ersch6pfte sich nicht in bloßer sinnentleer
ter Imitation militärischer Gepflogenheiten und Strukturen, 
sondern war offensichtlich ein vom Zeitgeist bestimmter AuS
druck des eigenen Selbstverständnisses des Vereins als va
terländisch-monarchieverbundene Vereinigung. Dieses erhellt 
paradigmatisch die mit den Kriegern 1871 gemeinsam durchge-
fUhrte Veranstaltung, die unter den Schützenfesten jener 
Zeit insbesondere als patriotisch-nationale Demonstration ZU 

qualifizieren 1st und dem von Bismarck geprägtem Wort, nac~ 
dem neben Sän,ern, Turnern auch SchUtzen "des Reiches Stut
zen" se1Bn,76 nachdrücklich gerecht wurde . An dieser stelle 
sei auf einen für die geistige Situation jener Zeit bezeicb~ 
nenden "Erlaß" des SChützenk6nigs von 1863 hingewie~en, in 
dem mit Markigen Worten u.a. die Festsituation scherzhaft
pathetisch mit der bestehenden Staatsform der Monarchie 
identifiziert, Leitbegriffe wie Frohsinn, Eintracht und ord
nung herausgestellt, und das Schützenfest unter der Vor
stellung eines siegreichen Kampfes angesprochen wird. 

Auch zwischen den beiden Weltkriegen wurde auf militärische 
Ausrichtung weit.erhin Wert gelegt , was vor allem fUr die 
Zeit des Dritten Reiches zutrifft, 1n der dem Verein eine 
paramilitärische Funktion zugesprochen wurde . Die Schützen
feste gerieten mehr oder minder zu Demonstrationen n8tloß8~ 
11stischer GeSinnung. 
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Die Tendenz zum Militärischen erwies sich ebenso nach dem 
11. Weltkrieg als recht stabil. Doch scheint die Vere insba
als, wenn wir bspw. die relativ geringe Anzahl antretender 
und umZugsbeteiligter SchUtzen sowie mangelnde Uniformle
rungabereitschaft und Fortfall der Generalprobe bedenken, 
~111tärlschem Ritual gegenüber reservierter e ingestellt und 
primär geselll gke itsorientlert zu seln. Daren ändert auch 
die offizielle Uberhöhung des SchUtzenfestes als traditions
Pflegende Demons~ion und damit indirekt auch als Veran
staltung kult ureller Bedeutsamkeit offensichtlich nichts. 

Wie bereits bemerkt, sind uns von den JunggeaellenschUtzen 
aUßer ihrer zentralen Feier, dem SchUtzenfes t, fUr die letz
ten 100 Jahre weitere Veranstaltungen kaum bekannt. Wir wis
sen jedOCh für die voraufgehende Zeit, daß man siDhneben dem 
SChützenfest jeweils zur Anna-Kirmes, auf Martini und Fast
nacht zu speziellen mehrtägigen Feiern, fUr die ei~ens Mu
Sikanten verpflichtet wurden zusammenfand. Für das 20. Jh . 
ke . , 

nnen Wir. überdies einige wenige singulär e Unternehmungen, 
;ie einen Konzert- u. Theaterabend, einen "Ausflug" im 

Ubiläumsjahr 1910 ein aus finanziellen Gründen inszeniert~ 
Pr i ' e skegeln 1967 und 1970 und schließlich einen zur Belebung 
des Vereinslebens angestellten Sommerauaflug mit Damen (1969), 
der n d n soll-ach Meinung des SchriftfUhrers wiederholt wer e 
~e, "um auch ohne Schützenfest dem Verein etwas Zusammen
alt Zu geben". Auf ei~ "inzwischen eingeführtes Winterfest 

;er Junggesellen", von dessen Einrichtun~ wir 1958 erfahren, 

anden SiCh ke ine weiteren Hinweise. 

Ein 1 
anderes Bild ergibt sich fUr den BUrgerschUtzenvere n, 

~~ ~essen Statuten seit 1893 _ mit Ausnahme der national so-
a 1stisCh E ausdrUcklieh die Mcsglichkeit sChU en inheltssatzung -

tzenfestunabhängiger Festlichkeit eingeräumt wird . -
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Am Rande seien an dieser Stelle Ergebnisse tiber den Komplex 
der Initiativen bei Zäsuren 1m Leben der Vereinsmltglleder 
wie Geburtstag, Verlobung/Hochzeit und Ableben angefUhrt. 
Festzustellen 1st, daß m.W. bisher lediglich einigen expo
nierten Mitgliedern GlückwUnsche zu hBheren Geburtstagen 
ausgesprochen wurden. Das aus den Interviews gewonnene Ant
wortmaterlaI läßt überdies keine feste und obligate Verfah
rensregelung 1m Falle von Geburtstagen vermuten. 

Verlobungen finden in der Regel keine oftizielle Beachtung, 
ähnliches dUrfte auch f'Ur GrUne Hochzeiten zutreffen: die
ses gilt einem Entsche id aus 1972 zufolge jedoch nicht fUr 
Hochzeiten der im SchUtzenrat vertretenen ehem. Junggesel
lenschUtzen, denen "wie bisher (im Jun~gesellenschUtzenver
ein) durch eine Abordnung aus dem engeren Kreis ( ••• ) " 
Aufmerksamkei t gewidmet werden soll. Ein poten:tieller Ein

satz bei GrUnen Hochzeiten beschränkt sich demnach nur auf 
. h 

einen bestimmten Kreis führender Mit~lieder und .erweist siO 
damit als Relikt. Anders steht es um die Beachtung Silber
ner- und Goldener Hochzeiten der Vereinsangehörigen, die 
offiziell mit einem Geschenk bedacht wurden. Partielle Zu
stimmung fand 1963 ein diese Thematik behandelndes Konzept 
des SchriftfUhrers: Präsente seien f ortan nur anläßlich 
Goldener Hochzeiten durch eine Abordnung zu Uberreichen, 
eine Re~elung , die 1972 bekräfti~t wurde. Das 1976 vom 
SchUtzenrat erneut aufge~riffene PrOblem fUhrte zu keiner 
verbindlichen "Ehrenordnung", so daß bis zu deren Verab-

lcbt 
schiedung vereinbart wurde, "Hochzeiten u. Verlobungen n 
mehr wahrzunehmenlI. Wie unbefriedigend letztlich offiziel-

. An t -les Verhalten in dieser Frage gere~elt ist, erweist daS 
wortmaterial, das den Man~el einer kontinuierlichen, allge
mein bekannten und eindeutigen Verhaltenspraxis des Vereins 
zeigt. 
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Umfangreichere und ständige Zuwendung, bspw. in Gestalt der 
Lelchenfolge, wird 1m Todesfall deutlich und dUrfte als 
Nachhall einer vielfach bezeugten originären Funktion und 
AusriChtung der alten SchUtzengesellschaften greifbar sein. 77 ) 
SPuren totenkultischen Engagements treten ferner mit der 
Sogenannten Totenehrung der Hauptversammlung sowie nicht 
ZUletzt in Form der fUr die Verstorbenen zelebrierten Messe 
i~ Rahmen des SchUtzenfestes entgegen. Seit den 50er Jahren 
di . 

eaes Jha. wird die Verbundenheit mit dem toten MitschUtzen 
durch einen Nachruf in der Presse Kranzspende, uniformier-
t • 

e Fahnenabordnung und Teilnahme des Chef des Protokolls 
bz~. eines Vertreters beim Begräbnis deutlich gemacht. Dane
ben beteiligen sich je nach Abkömmlichkeit und persönlicher 
Bereitschaft weitere Vereinsmitglieder an der Beisetzung, 
die jedoch als solche nicht in Erscheinung treten und nach 
Meinung eines Befragten im Falle ihrer Zugehörigkeit 1m 
Lei . 

chenzug eher bei ihrer Nachbarschaft oder ihrem Kegelclub 
anzutreffen sind. In der Regel fungieren Nachbarn als Sarg-
träg i d s er. Die mitgeführte Fahne als vereinsrepräsent eren e 
S~bOl 1 soll, tiber das offene Graf gesenkt, den Bezug zw -
sehen Totem und Verein sinnfällig zum Ausdruck bringen. 

In jUngster Zeit wurde die Art der Teilnahme am Grabgeleit 
verschi d Im üb edentlich beklagt und sollte diskutiert wer en. 

Tigen vereinbarte man die Regelung der leidigen Beerdi
~gBtrage der genannte~ noch ausstehenden Ehrenordnung zu 
Chertragen und bis zu deren Konstituierung dem Ermessen des 
übets des Protokolls anhelmzustellen. Veranstaltungen, die 
tner 

den Rahmen des SchUtzenfestes hinausgehen, sei es nun 
Fo~ selbstinszenierter oder vereins fremder Unternehmung, 

Zu denen d bi um 11. Welt-
krl ie SchUtzen geladen werden, sind s z 
J eg insgesamt nur sehr sporadisch und erst in den 3Cer 
b:

h
: en häutiger greifbar. Aus der Zeit vor dem I. Weltkrieg 

g gnet lediglich eine ei~ene Veranstaltung (Tanzver~Ugen) 
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1m Jahre der EinfUhrung einer neuen Satzung (1893). Über 
Absichtserklärungen hinaus, die auf eine Teilnahme bzw. Re
präsentation des Vereins anläßlich differenzierter Vorhaben 
fremder Träger bzw. ein Elgenvorhaben abzielen, 1st auf eine 
in nationalsozialistischer Zeit mitgetragene DenkmalsUberga
be zu verweisen.: Nach dem Ir. Weltkrieg beteiligten sich die 
BUrgerechUtzen durch Deputation oder in größerem Rahmen wei
terhin an zahlreichen Veranstaltungen verelnsfremder Träger, 
unter denen lokale, stadtbetreffende Ausrichtungen dominie
ren. Hier 1st vor allem das 1976 erstmals initiierte "Stadt
fest" zu nennen, des bspw. neben folkloristischen Elementen 
nicht zuletzt durch ein allen Ahauser Schützenvereinen gel
tendes, in Teilen dem üblichen Schützenfest analoges "Stadt
kBni gschießen" charakterisiert ist. Ein zyeites derartiges 
Schießen wurde im Rahmen des 1977 in Ahaus realisierten, 
stark besuchten Westfälischen SchUtzentages 8lTangiert, der 
die Stadt zu demonstrativer Selbstdarstellung bewegte. Da
bei erwies sich das voraufgehende Stadtfest als "vorbildge
bend. Ubernahmen aus der Gestaltung dieses Produkts kommu
naler Kulturpolitik kBnnen ferner beim nachfolgenden Schüt
zenfest und Heimatvereinsjubiläum nachgewiesen werden. Der 
Verein beteiligte sich zudem an spezifischen , allein den 
Ahauser SchUtzenorganisationen gewidmeten Unternehmungen, 
wie dem BUr~ermeister-Pokal-Schießen, einem Wettkampf, der 
nach deutlicher Leistungssteigerung der beteiligten SchUtzen 
und gutem Trainingsbesuch in den letzten Jahren eindeutig 
zur Konsolidierung der bis dato lockeren und instabilen 
Schießgruppe und zu Ansätzen gruppengebundenen Eigenlebens 
fUhrte, womit eine Binnendifferenzierung einsetzte. Als 
zweite Gemeinschaftsveranstaltung, zu der ebenfalls der Bür
germeister einlädt , begegnet der "GrOne Abend", der offen
sichtlich einem gleichbenannten Treffen im Rahmen des West
fälischen SchUtzentages 1967 in Ahaus nachempfunden ist und 
1968 auf Anregung der Führungen der Ahauser Schützenvereine 
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zwecks Vertiefung freundschaftlicher Beziehungen institu
tionalisiert wurde. Unter den Vereinsveranstaltungen, die 
neben dem Schützenfest erscheinen und fast ausnahmslos fest
liche Unternehmungen darstellen, gilt es zu differenzieren 
Sowohl zwischen solchen einmaliger bzw . seltener und sol
chen häufiger bzw . kontinuierlicher Realisierung als auch 
ZWischen den Gesamtverein ansprechenden und nur bestimmten 
GrUPPierungen vorbehaltenen Veranstal"tungen. Zum Kreis der 
jeweils erstgenannten zählt das bereits erwähnte Tanzkränz
chen von 1893. Daneben fallen in diese Kategorien aus der 
Zeit vor 1945 ein durch Festelemente wie Musik und Tanz ge
prägtes Sommerfest im Jahre 1932 als Surrogat- und Werbever
anstaltung und staatlich ver~Jgte "Opferschießen" in den 
ersten Kriegsjahren . Nach dem Krieg fanden ein zum Teil 
durch auswärtiges Entertainment bestrittener "Schützenball" 
SOWie ein ""Biwak"statt , wozu der Gronauer Schützenverein 
möglicherwe ise das Vorbild lieferte, und das vorrangig aus 
einem prämierten Sternschießen 1m Stadtpark und feucht
fröhliChem, musikalisch begleitetem Beisammensein bestand. 
BiSher nur .einmal realisiert (1967) und den Damen der Ver
einsm1tglieder vorbehalten, erscheint ein "Ausflug" in die 
nähere Umgebung, intendiert wohl als Ausgleich für den vor
aUfgegangenen, lediglich von Männern verbrachten "GrUnen 
Abend". Schli eßlich sei auch auf "Kompanieabende" verwiesen, 
die, bereits Jahre zuvor und zwischenzeitlich angeregt, le
digliCh seitens der dritten, d.h. vorwiegend die jUnge ren 
~itglieder vereinigenden Kompanie, inszeniert wurde (1973, 
975) und besseres gegenseitiges Kennenlernen und stärkeren 

ZUsammenhalt bezweckte. Beabsichtigte VeranstaltungskompO
~enten bestanden 1973 z.B. in einem Preiskegeln, Filmvor

fÜhrungen und einer Festdiskussion. 

NaCh AUfwand, Zuspruch und Häufigkeit der Realisierung wird 
die Karnevalsfeier des Vereins ("Kostümfest", "Gale-PruDk-
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sitzung") neben dem übergeordneten Schützenfest als zweite 
Hauptveranataltung greifbar. Entstanden als Reaktion auf 
Anregungen zur Intensivierung des Verelnslebens (1934), 
wird sie erstmals zu Beginn des darauffolgenden Jahres als 
"KostUmfest" eingerichtet und bis 1939 kontinuierlich zum 
Jahresanfang du!chgefUhrt. Das Unternehmen, das neben den 
ausrichtenden BUrgerschützen auch Gästen, Freunden und G~n
nern offenstand, fand großen Anklang, erbrachte ausnahms
los finanziellen Gewinn und beinhaltete als Festbestandtei-
1e KostUmprämlerungen und Attraktionen wie Schießstand, 
"Likörbude" und "Rutschbahn". Von grundlegender Bedeutung 
1st, daß die Veranstaltung offensichtlich durchweg vom per
sönlichen Einsatz der Teilnehmer getragen und gestaltet wur
de. 

Die der Novation KostUmfest rasch folgende Adoption und ihre 
Relevanz wird unmittelbar einsichtig , wenn wir be,denken, daß 
die Satzungen seit 1950 neben dem zentralen SchUtzenfest 
einen "Fest- oder KostUmball" ausdrücklich als potentielle 
Vereinsveranstaltung herausstellen . Die kurze Realisierungs
phase vor dem 11. Weltkrieg blieb bis zur Fertigstellung der 
Stadthalle 1961 ohne Anschluß, da angeblich kein Raum zur 
Verfügung stand. Seither zählt die jährliche, der Bevölke
rung zugängliche "Gala-Prunksitzung" zum festen Bestandteil 
der Veranstaltungspalette des BUrgerschUtzenvereins, wobei 
der Stadtdirektor 1966 die Assoziation weckte, die Karne
valssitzung sei ein Desiderat der Ahauser, das der BUrger
schützenverein "als tragender Verein heimatl i chen BrauchtumS 
( ••. )" 78) realisieren Bollte . 

Eine gewisse Exklusivität dieses Festes ist nicht zu leug
nen. Darüber hinaus ist festzustellen, daß Programm und Ge
staltung, zuvor mit führenden Btirgerschtitzen abgestimmt, 
vorwiegend von auswärtigen Karnevalsgesellschaften und Ak-
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teuren geleistet werden. Einheimische, d.h. Ahauser, treten 
in der Regel nur vereinzelt und unterrepräsentiert in Er
SCheinung, was trotz gegensteuernder Bestrebungen gleicher
maßen für lokale Bezüge aufgreifende Darbietungen zutrifft. 
Das geht soweit, daß in den letzten Jahren ein auswärtiger 
"Conferencier h lokale Ereignisse und sachverhalte mit Er
folg persiflierte. Der Programmbeitrag eines Vereinsmit
gliedes, das als "Nachtwächter mit der Laterne" "Ahauser 
Zeitgeachehen" beleuchtete, ist erstmals 1965 bezeugt und 
~rde nach wenigen Jahren aufgrund zu kritischer Ausrichtun
gen "abgewUrgt". Die Empfindlichkeit führender Mitglieder 
äUßert sich daneben in Gestalt einer prophylaktischen Zen
Sur (1968) , mit der in offensichtlich falscher Beurteilung 
umlaufenden Spotts die Thematisierung einer Mahnmalgestal
tung untersagt wurde. 

Die meisten der ,Programmbeiträge des Abends erscheinen als 
austaUSChbare, gelegentlich stereotype Darbietungen, die 
Teilnehmer als weitgehend inaktive und fremdbestimmte Kon
sumenten, ~ie sich über Mitsingen und Schunkeln hinaus erst 
nach Programmschluß durch Tanz und Unterhaltung engagieren. 
VOTbildgebend wirken die durch Massenmedien , insbesondere 
das Fernsehen vermittelten Karnevalssitzungen in Hochbur
gen Wie bspw . Mainz und KBln, die durch Programmkonzeption 
der KarnevalsgeSellschaft Sitzordnung, Garderobe, KostUme, N • 
amen_ und Gruppentibernahme, Requisiten, Titulierungen 

u.a.m. zweifellos imitiert werden. Genannt sein soll an 
dieser Stelle zudem die Verleihung von Karnevalsorden, die, 
aUßer an Ehrengäste, exponierten Mitgliedern von Karnevals
gesellschaft und Verein sowie Akteuren verliehen werden. 

Daß es sich bei der "Gala-Prunksitzung" um die spezifische 
Feier eines Schützenvereins handelt, wird kaum evident. 
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Die Recherchen tiber vereinseigene und solche Veranstaltungen, 
an denen der Verein in irgendelner Weise teilnimmt, erlaubt 
die Feststellung, daß tatsächlich erst in den 30er Jahren 
aus der weitgehenden Beschränkung auf das Schützenfest her
ausgetreten wird. Diese Tendenz zu verstärkter Verelnsreprä -

sentation und Ausweitung des eigenen Veranstaltungsangebots 
äußert sich nach dem II. Weltkrieg in zunehmender Weise. 
Über das SchUtzenfest hinausgehende Unternehmungen sind auch 
von zahlreichen benachbarten SchUtzenvereinen bekannt, wobei 
numerisch vor allem die Veranstaltung eines Sommer- und Kar
nevalsfestes herausragt. Neben spezifischen Schießwettbe
werben begp.gnen als Vereinsunternehmungen ilberdies Kompanie
fest, Oktoberfest, Erntedankfest, Weinfest, Maifest sowie 
Museumebeeuche. 

Die Anteilnahme der Bevölkerung am Vereinsleben, vornehmlich 
am zentral~n SchUtzenfest, manifestiert sich in Gestalt von 
Fahnenschmuck, Zuschauerkulissen sowi~ durch Beteili.~P; an 
den TanzvergnUgen . Die Beteiligung der Ahauser an den Schüt
zenfesten der Junggesellen galt im allgemeinen als durchauS 
zufriedenstellend, und den SchUtzen wurde vor dem ~I. Welt
krieg zweimal seitens der Bevölkerung ein Feuerwerk "gespen
det". 

Auch den BürgerschUtzenfesten gal t in der Zeit zwischen den 
Weltkrie~en wohl weitgehend ~esteigerte Aufm~rksamkelt der 
Stadtbewohner, was Insbesonder~ für das 1. Nachkriegsschüt
zenfest 1921 zutrifft, an dem nach Uberschwenglichem Bemer
ken in der Lokaloresse fast die ~esamte Bevölkerung der 
Stadt und Umgebung Anteil nahm und aus dessen Anlaß "fast 
sämtliche Betriebe und BUros" ~eechlossen waren. Auch nacl'l 
der zweiten Kriegskatastrophp. stand die Bevölkerung dem 
F~st~eschehen der BUr~erschUtzen nicht unbeteiligt ~egen
Uber, wie aufgrund des spektakulären Treibens nicht anders 
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zu erwarten war. Allem. Anschein nach ergab sich jedoch eine 
im Vergleich zur Einwohnerzahl geringere Beteiligung wie 
VOr dem Kriege, eine Entwicklung, die durch die Mitteilung 
eines interviewten SchUtzen bestätigt wird, der bemerkte, 
frUher habe effektiv die ganze Stadt mitgefeiert. Hier dUrf
te zutreffen, was Wilmsen für Dinslaken nach dem I. Welt
krieg feststellen konnte, daß nämlich die Schützenfeste zwar 
noch ' stark beachtete Ereignisse' waren, aber aufgrund des 
Schnellen Wachstums der Stadt nicht mehr die ~instige, kom
Plexe Resonanz gefunden hätten. 79 ) V. Pfeils These, daß im 
Gegensatz zur kleinen Gemeinde das Schützenfest" in einer 
größeren Stadt ( ... ) für die meisten Einwohner allenfal~~) 
ein Schausoiel ( ... ), nicht aber ein Fest sein (wird)," 
ist für die aktuelle Situation in Ahaus nicht von der Hand 
zu weisen. Die Bfter erscheinenden und auf Partizipation der 
BeVölkerung abhebenden Volksfestbeschwörungen werfen ein be
zeichnendes Licht auf den prinzipiellen Wert, dem der Ver
ein einer Beziehung zur Stadtgemeinde beimißt . 

Der Bitte des Vereins um Fahnenschmuck scheinen die BUr~er 
nach eigenem Eindruck gegenwärtig nir.ht mehr in gleicher 
Weise nachzukommen wie bspw. no~h in den 50er Jahren. Dies 
liegt z.T. sicherlich in der Verlegung der Feststätte und 
damit einem Wegfall langer Zugwege begrUndet, die heute, 
aUf die Innenstadt beschränkt, vornehmlich durch Geschä.fts
häUser "beflaggt" werden, doch scheint mir daneben ein ~e
wieser Schwund des FahnenschmuckS schlechthin unverkenn
bar.81) 

UrsaChen dieser Abnahme öffentli chen Interesses sind offen
SiChtliCh zu sehen im r aschen Bevölkerungswachstum nach dem 
I. Weltkrie~ und einem nicht synchronen, entspreChenden Ver
~1newaChstum, im Zugang ortsfremder Personen, in dem gegen-

ber den 20er und 30er Jahren gewachsenen und differenzier-
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te ren Freizeitangebot durch zahllose Interessengruppen und 
möglicherweise nicht zuletzt in ideologischen Vorbehalten, 
wie z.B. einer Beurteilung des Schützenfestes als eines un
zeitgemäßen, infantilen militärischen Spiels. Nichtsdesto
weniger scheint die Verlegung der zentralen Feststätte in 

den 1nnerstädt~schen SchloBpark einer stärkeren Bevölke
rungszuwendung 10 den letzten Jahren zugrunde zu liegen. 

Die 1m Verlauf der Mltgllederbefragung vorwiegend geäußerte 
Festkrltlk einzelner SchUtzen ael an dieser Stelle ergänzend 
dem Resultat der 1m Interview gestellten Frage nach der Ver
elnsbeurtel1ung durch die Stadtbev61kerung vorausgeschickt. 
Sie 1st fsst durchweg negativ akzentuiert und läßt sich zu
sammenfassend etwa so formulieren: Es wird 1m Verein zu sehr 
reglementiert und kontrolliert, Renommlergehace und Geltungr 

bedürfnis sind nicht zu leugnen. Daneben deuten Bemerkungen 
verschiedener Mitglieder auf eine 1n neuerer Ze~t g reifbare 
Einbuße an Attraktivität und Relevanz des SchUtzenfestes. 
Als durch seine Resonanz und Volkanähe vorbl1dgebend,wurde 
des öfteren dagege~ das SchUtzenwesen der Nachbarorte Vre
den und Stadtlohn herausgestellt. Aus dem auf die vorausge
hend genannte Frage erhaltenen Antwortmaterial resultiert 
ein numerisch beinahe ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
positiver und negativer Vereinsbeurteilung. Ein Fazit der 
nach Meinung der Befragten negativen Außenbewertungen er
gibt - mit partieller Ubereinstimmung der erwähnten einzel
kritischen Aussagen -,daß dem Verein und fUhrenden Mitglie
dern vornehmlich militärische Bestrebungen, DUnkel und 
s chichtspezifische Struktur zum Vorwurf gemacht werden. 

Schon im 19. Jh. nahmen beide Vereine die Lokalpresse als 
Kommunikationsmedium in Anspruch, um durch sie oder durch 
8ffentli chen Ausruf Mitglieder und Bevölkerung Uber ihr 
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Anliegen zu informieren. Zwischen den beiden Weltkriegen 
Spiegelt die "Heimatzeitung" Vereinsunternehmungen in z.T. 
ausführlicher Berichterstattung und erweist damit indirekt 
die relevante Position des Vereins im städtischen Kultur
spektrum . Die mehrfach in schwülstigem Pathos und militä
rischer Diktion gegebenen Informationen, in nationalsozi
alistischer Zeit zudem durch aggressiven Impetus charakteri
siert, manifestieren ein erwartetes Wohlwollen der Presse 
gegenüber der Organisation und ihren Veranstaltungen. Nach 
dem II. Weltkrieg begegnet die Lokalzeitung, als deren Ge
schäftsführer im übrigen der Chef des Protokolls tätig ist, 
für den Verein gleichble ibend als unersetzliches Instrument 
der Informationsvermittlung fUr Mitglieder und Bürger und 
damit zugleich als Werbeträger. Gemäß ihrer Bedeutung werden 
SchUtzen_ und Karnevalsfest in der Berichterstattung beson
ders berUcksichti gt und selbst im Falle von Kritik den Le
sern 10 der Regel mit wohlwollender Bewertung nahegebracht. 
Die mehrfach betonte Charakterisierung der frUhen und mitt
leren 50er Jahre als Zeitraum außergew8hnlicher Propagierung 
vOn Geschichte und Tradition, die offenbar im Zuge eines 
durch Nationalsozialismus und Krie~ bedingten Prozesses der 
SUche nach Identi tät als Werte neu entdeckt wurden, wird 
aUch durch Presseberichte nachdrUcklich gestUtzt. 

Freundschaftliche Beziehungen zu SchUtzenvereinen der nähe
ren Umgebung bzw. unmittelbarer Nachbarschaft, die sich 
durch beiderseitiges Einladen von Abordnungen zu herausra
genden Vereinsfestlichkeiten artikulieren, sind fUr den BUr
gerschUtzenverein seit VereinsgrUndung, fUr die Junggesel
lenschUtzen mit Einschränkung erstmals zu Anfang des 20. Jhs. 
belegt, wobei insbesondere Verelnsjubiläen als spezifische 
Anlässe derartiger Ladungen greifbar werden. Ausstattung und 
Gr6ße der Ahauser BUrgerschUtzendeputationen differierten 
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zuweilen merklich, da tiber eine Standardbesetzung hinaus
gehende weitere Beteiligung dem Ermessen jedes EinzelschUt
zen enheimgestellt war und seitens der VereinsfUhrung offen
sichtlich zudem verschiedene Nachbarverelne favorisiert , 
d.h. größerer Aufwand betrieben wurde (z.B. durch Mitnahme 
von MUslkzUge~). Beliebte Präsente an den gastgebenden Ver
ein bildeten Fahnennägel. Den Einfluß auswärtiger Schützen
vereine auf die BUrgerschUtzen offenbaren die Präsldenten
kette und wohl auch die Biwak-Veranstaltung. 

Zum Kreis der näherstehenden Interessengruppen zählt neben 
den Junggesellenschützen ferner die schießsporttreibende 
SchUtzengilde , die gemäß der nationalsozialistischen Präfe
renz des Schießsports der zwangsfusionierten SchUtzenor~ani
sation ihren Namen lieh. Sie stellte überdi es den 2. Vor
sitzenden, eine Regelung , die als Relikt dieser Zeit bis 
1964 im BUrgerschützenverein Geltung besaß. Bestrebungen der 
SchUtzengilde nach dem II. Weltkrieg, in den BUrgerschutzen-
verein integriert zu werden, blieben offenbar erfolglos, 
doch besteht in m~hreren Fällen Doppelmitgliedschaft, z.T. 
führender BUrgerschUtzen. 

Infolge ihres kontinuierlichen Einsatzes im Rahmen von Ver~ 
einsveranstaltun,o;en existiert weiterhin ein freundschaftli~ 
ches Verhältnis zum Spie lmannszug und zur Städt. Kapelle, 
zu deren Ehrenmitgliedern zahlreiche BUrgerschützen zählen. 

L iDaß deren Vorsitzender als Chef des Protokolls zugleich e 
tungsfunktionen im BUrgerschUtzenverein wahrnimmt und deren 
Schatzmeister als Schriftführer den SchUtzen dient, ist von 
Bedeutung, da hier Ämterhäufung und Interessenimplikationen 
maßgeblicher Vereinsmitglieder manifest werden. 

Neben diesen aus der Eigeninitiative der Vereine entsprin
genden Wechselbeziehungen begegnen bekanntlich institutiO
nell angebotene, allen Ahauser Schützenvereinen geltende 
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Möglichkeiten intensiverer Kontaktpflege.wie das BUr~er
meister-Pokal-Schießen, der Grüne Abend und neuerdings das 
Stadtkönigsschießen. Daß trotz der Annehme solcher Offerten 
das 1955 vom Bürgermeister vorgebrachte Desiderat einer 
Heile \'lel t-Großfamilie der Ahauser SchUtzen eine ideolo
gisch-irreale Wunschvorstellung ist, bedarf wohl keiner 

~eiterp.n Erklärung. 

Unter den zahlreichen SachgUtern des fusionierten Vereins. 
~ie Präsidentenkette, Kutschen, Pokale, Preise, Gewehre , 
Dias, Filme etc .• ragen aufgrund der ihnen vom Verein beson
ders erwiesenen Wertschätzung sowie der ihnen immanenten 
AUss8gekraft und kulturhistorischen Bedeutung drei Komplexe 
vereinshistorisch relevanter BesitztUmer heraus. Es handelt 
Sich dabei um die beiden Königsketten mit jeweils dem Sil
bervogel als äl·testem Uberkommenem Sachgut aus der GrUn
dungszeit der Gesellschaften, um die vereinsrepräsentieren
den Symbole .der Fahnen sowie um das in Büchern zugängliche 
SChriftliche Material. K6nigskette und Fahne gelten davon 
Z~eifellos als schützenvereinstypische GUter. 

Die b i eine Vielzahl eiden im Rathaus verwahrten Ketten we sen 
gravierter, mit dem Namen des jeweiligen Kanigspaares ver
sehene Silberschilder auf, die ausnahmslos dem 18., 19. und 
20 . Jh. entstammen. Ereignisse und Sprüche treten auf ihnen 
nicht in Erscheinung. Eine Ausnahme bildet das zum letzten 
BUrgerSchUtzenfest vor VereinsgrUndung gestiftete Silber
sChild aus dem Jahre 1811 das wie auch andernorts, auf 

• • h 
den Festanlaß , die Geburt des Sohnes Napoleons und durc 
8inzufUgung einer Taube auf den Festtermin, das Pfingstfest, 
hin~eist. Die zuweilen den Schildern des 18. Jhs. eigenen 
Beschau_ und Meisterzeichen der JunggesellenschUtzenkette 
informieren darUber daß man bei Vredener Gold- und Silber-

• 
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schmieden arbeiten ließ. Anschaulich dokumentiert sich in 
den Schildern der zeltbedingte Stl1wandel, wobei die Wie
deraufnahme vorgegebener älterer Schmuckformen und -attri
bute bis 1n unsere Zelt vielfach nachzuweisen 1st. 

Die in.fol~e ihres kul tur-, kunsthistorischen und materiel
len Werts sowle durch die Fülle von Silberschildern impo
nierenden Ketten demonstriAren anschaulich und unmittelbar 
AltAr, Geschichte und Tradition der Vereine. Ein in dieser 
Funktion zumindest ~leichwertiges SaGh~ut sind die Vereins
fahnen, die als vereinsrepräsentierende Symbole seit GrUn
dun~ der Cesellschaften durchweg jeweils ein exponiertes 
ReQuisit darstellen. Im frUhen 19. Jh. veräußerten die AhsU
ser Junggesellenschützen, wie auch andernorts belegt, gar 
etliche Silberschilder. um den Kauf einer neuen Fahne zu 
ermöglichen, was die überragende Bedeutung und zentrale 
Position dieses Gutes klar erweist. Es gibt dafür weitere 
Indizien, BO z.B. eine 1767 den BUrgerschützen dedizierte 
wertvolle Fahne als fürstlichen Wohlwollenserweis, oder, 
auf anderer Ebene, ein ebensolches Geschenk an die Jungge
sellenschützen seitens der Stadt 1956, ferner die besondere 
Verwahrung der Fahnen im Rathaus, die 1928 vollzogene Fah
nenweihe und nicht zuletzt die Einrichtung von Fahnenoffi
zieren. Die uns aus Literatur oder eigener Anschauung be
kannten vier Fahnen verweisen allesamt durch Wappen bzW. 
li~iertes Monogramm auf den fürstbischöflichen Landesherrn, 
wobei die beiden jUngeren (1928 und 1956) Fahnen, die in der 
Gesta ltung einer Tuchseite den älteren nachempfunden sind, 
auf der anderen Se ite zusätzlich Namen, GrUndun~sdaten und 
Ahauser Stadtwappen präsentieren. ~l1r dürfen annehmen, deO 
die z . Zt. der Fürstbischöfe mitge führten und mit deren wap
pen versehenen Fahnen die fürstliche Präsenz stellvertre
tend manifestierten, während Wappenrezeptionen in jUngerer ,-." Zeit Alter, ruhmreiche Geschichte, Tradition u.ä. assoz~· 
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sollen und daneben .Dekoratlonsfunktion besitzen. Die Bin
dung an die Stadt, die durch die rezenten Fahnen mltreprä
sentlert wird, wird durch großflächige Aufnahme des Stadt
wappens besonders sinnfällig. In die Fahne als verelnsre
präsentierendes Symbol werden, wie es 1m "Ahauser SchUtzen
marsch" bapw. anklingt, Stolz und SelbstwertgefUhl der 
SchUtzen hineinprojiziert, so daß sich in ihr gleichsam ein 
Wir-Bewußtsein Objektlvlert.82 ) 

Als dritter Komplex wichtigen Sachguts erscheint der dp.s 
schriftlichen Materials, vornehmlich der alten BUchp.r, deren 
Signifikanz ~anz eindeutig aus ihrer Eigenschaft als Zeug
nisse und Vermittler der Vereinsgeschichte resultiert. 

Zu Sogenanntem geistigem Vereinsbesitz zählt dp.r 1884 anläß
lieh der 300 Jahrfeier des BUrgerschUtzenvereins geschaffene 
"Ahauser ·SchUtzenmarsch", der nicht nur Stolz auf ein hohes 
Alter der SChützenorganisation und bewußte Traditionsverbun
denheit zum Ausdruck bringt, sondern auch - ein sympatlUscher 
Zug _ selbstironisch auf die recht große Anzahl der Offizie
re hinweist. Er erscheint als traditionelles Schützenfest
attribut beider Vereine ist daneben aber auch bei anderen 
V • 
eranstaltungen und ZusammenkUnften zu belegen und inzwi-

Schen Gemeingut aller städt. Schützenvereine. Manches, wie 
der seit 1967 bezeugte Textabdruck auf den Festprogrammen 
oder das 1973 gerügte seltene SpielAn des Marsches, deutet 
daraUf hin, daß dieser den gemeinen Vereinsmitgliedern nicht 
allzusehr Sm Herzen liegt und seine Inanspruchnahme und P.ile
ge nachdrücklich seitens der Vereins führung betrieben wird, 
~as Wiederum nahel1egt, da sich hier ein traditionelles und 
geschichts_ und traditlonspropagierendes Vereinsgut anbie
tet. 

Als geistige GUter begegnen schließlich eine vielfach im 
Ofr1 1 f 1 ("mit SchUt-z ellen Schriftverkehr benutzte Gruß orme 
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zengruß Horrido"), die ebenfalls dort gebräuchliche, zum 
Teil militärischer Terminologie entlehnte Anrede als "SchUt
zenkamerad" sowie ein spezifischer, viele BUrgerschUtzen 
angeblich st6render Trinkspruch der JunggesellenschUtzen, 
der nach der Fusion offenbar aufgegeben wurde. 

Festzuhalten 1st, daß das Verbindende der Signifikantesten 
VereinsgUter in der ihnen immanenten Beziehung zu Alter und 
Geschichte des Vereins besteht und sie den Eindruck einer 
ungebrochenen Tradition des Vereinslebens assoziieren. 

Infalge der unzureichenden Quellenlage des Junggesellen
schützenvereins mußten sich die vorstehenden Resultate 
zwangsläufig und primär auf den BUrgerechUtzenvereln be
schränken. Den grei fbaren Quellen zutolge kann jedoch bei 
beiden Vereinen eine weitgehende Übereinstimmung 1m zentra
len Bereich der Ausrichtung auf traditionelle Gesell1gkelts
pflege durch kontinuierliche Realisierung Bowie analoge 
Struktur und Gestaltung der alles Uberragend~n verelnsspe
zlflschen Feier des Schützenfestes nachgewiesen wer.den. 
Differenzen ergaben sich unter den Aspekten der geschicht
lichen Entwicklung (Gesellschaftsform bis in die 60er Jahre 
unter Leitung von Offizierenj offenbar Schwund der verelnS-

mäßigen Wahrnehmung Ublicher Feste (Fastnacht, Anna_KirmeS , 
Martini) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts), der 
Mitgliedschaftsprämisse (Ledigenstatus)83) und einer durch 
sie bedingten Mobilität und wohl auch beschränkten f inanzi
ellen Leistungsfähigkeit, die ein gr ößere s VeranstsltungS-
potential verhinderte. Unterschiede traten ferner im Bllc~ 
auf den topographischen Erfassungsbereich und einer u. a • 
offenbar daraus resultierenden Anderssrtigkeit der Sozial-

1%10-struktur sowie e iner sstzungsfixierten Regelung des Vere 
lebens auf. 
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Wie existenzgefährde.nd sich die alleinige, eine intensivere 
innere Bindung und Geschlossenheit apriori nicht zulassen
de Ausrichtung auf ein im Zweijahresrhythmus durchzuführen
des SchUtzenfest auswirkte, erhellt aus einer Bemerkung des 
SchriftfUhrers 1969 : "Zurückblickend muß man ssgen, daß der 
Sommerausflug ein voller Erfolg war und wiederholt werd~n 
Sollte, um auch ohne Schützenfest dem Verein etwas Zusammen
halt zu geben.,,84) Einfluß und Zunahme unterhaltender Mas
senmedien sowie e in komplexes, vielfältigste Interessen ab
deckende s Unterhaltungsangebot nach dem II. Weltkrieg muß
ten bei einer Vereinigung mit derartigem Defizit an präzi
ser Funktion und sozialer Integration und Geschlossenheit 
ZWangSläUfig zu e rnsthafte r Existenzbedrohung führen. In 
diesem Zusammenhang gewinnt Schwedts Feststellung von 1965 
naChdrücklich Gewicht: "der Verein als Selbstzweck verliert 
immer mehr an Anziehungskraft C ..• ). Eine bestimmte, fest 
umrissene Aufgabe wird als Vereinszweck C . • . ) ohne weiteres 
akzeptiert, ( ••• )."85) Es kann daher nicht verwundern, wenn 
als BlUtezeit des JunggesellenschUtzenvereins die 20er und 
30er Jahre . ~seres Jhs. erscheinen. Die vom BUrgerschUtzen
Verein ihm fraglos primär in seiner Ei genschaft als Nach
WUChs bereitstellende Organisation vor allem in den 60er 
Jahren unseres Jhs gewährte UnterstUtzung und Förderung 
indiZiert das ungl~iChe Verhältnis zwischen beiden Vereinen. 
DennOCh sind vorbildgebende Einrichtungen des Junggesellen
SChUtzenvereins durch die Übernahme des Generalversammlungs
und Festtermins und möglicherweise auch des Runkelkönigs
BChieBens durch den BUrgerschUtzenverein zu vermuten. 

AUs einem Vergleich der analysierten Vereine, insbesondere 
des BUrgersChUtzenvereins mit den Forschungsergebnissen der 
einSChlägigen Literatur r;sultiert die Festste llung, daß die 
Ahauser SchUtzenassoziationen in der Entwicklung ihrer f unk-
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tlonalen Ausrichtung, in ihrer organisatorischen Struktur, 
der Realisierung zentraler brsuchtUmlloher Akte und deren 
Figurationen sowie 1m Verhältnis zur Kommune prinzipiell 
zahlreichen anderen derartigen Organisationen gleichen. 
Dieses wird z.B. besonders deutlich, wenn fUr die Mitte des 
19. Jhs. die ~rstsatzung des BSV mit dem v. Förster beige
brachten und als exemplarisch etlkettler~n Statut vergli
chen wird. Dabei zeigen sich in zentralen Bereichen weit
gehend kongruente und z.T. auch zeittyplsche ZUge (ein an 
Geselligkeltspflege orientiertes und sozialpädagogisches 
Ziel, militärische Ausrichtung und patriotische Gesinnung, 
Exkluslvltät durch soziale Differenzierung, starke Obrlg
keltsbindung, Ordnungs funktionen , strenge Disziplin, weit
reichende Befugnisse der Vereinsleitung, demokratische 
Grundlage, moralisch-ethische Anforderungen, sehr detail
liertes und komplexes Statut). 

Die Vereinsanalysen haben gezeigt, daß in den letzten ca. 
120 Jahren weniger kurzfristige spektakuläre Modifikationen 
größerer Signifikanz - abgesehen von der Junggesellenreak
tion 1919, vom Einwirken des Nationalsozialismus so.wie der 
Fusion - als vielmehr sukzessive Wandlungsprozesse er
folgten. In diesem Zusammenhang ist bspw. auf die seit Ende 
des 19. Jhs. greifbare zunehmende Liberalisierung der Eigen
gerichtsbarkeit zu verweisen, die heute insofern ad adsur
dum gefUhrt ist, als z.B. eine gravierende Pflichtverlet
zung, wie die Nichtteilnahme an Bffentlichen UmzUgen, nicht 
nur nicht mehr sanktioniert, sondern deren gebotene Vermei
dung ga r durch bestimmte. Anreize prämiert wird, deM "Heute 
wird f ast nur noch veranstaltet und nicht mehr reglemen
tiert: ( ••• ) Wenn irgendwle etwas von Strafe zu hBren 1st, 
dann allein beim Schießen selbst (etwa Disqualifizierung) 86) 
oder, ( ••• ) t in Form von humorvollen Scheinstrafen, ( •.•• )." 
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Hervorgehoben sei ferner die Exklusivität bedingendp. soziale 
Differenzierung, die die ihr im Spätmittelalter und der frU
hen Neuzeit zukommende Berechtigung im 19. Jh. längst ver
loren hatte und, wie wir wissen, im BSV 1921 de jure aufge
hOben wurde. Nichtsdestoweniger besteht sie de facto durch 
PriVilegierung solventer SchUtzen weiter fort. 

Ein instruktives Resultat, dessen generelle Veri .f1zierWlg 
m.B. noch aussteht, dürfte mit der E~ittlWlg außergewöhn
liCher, vor allem in den 50er Jahren greifbarer Propagi~rung 
vOn Geschichte und Tradition genannt sein, di~ offenbar im 
Verlauf einer Suche nach Identität als unverfängliche und 
honorige Werte neu entdeckt wurden. Dieses Ergebnis wird 
nicht Zuletzt durch die 1953 vom Westfälischen Heimatbund 
"eranlaßte Edition der Schrift "Westfä.lisches SchUtzenwesen. 
Beiträge zur GeBchi~hte und zum Brauchtum der SchUtzenge
sellschaften in Westfalen" gestUtzt, in der bezeichnender
weise u.a. "Grun:dsätze und Vorschläge", vielfach eines päda
gogiSChen Impetus', zu einer Reformierung des SchUtzenwe
sens nahegebracht werden, da "das heutige Schützenwesen 
( ••• ) arm Und das Fest aus Mangel an innerem Gehalt ver
äUßerlicht (lst)."87) Durch das Bedürfnis nach sinnvoller 
Orientierung besteht damit offensichtlich der Bezug zu einer 
E ~. 
n~wicklung, die Moser in einem der gleichen Zeit entstam-

~enden Aufsatz anspricht. "Heute wächst das Traditionsge
fUhI mit dem Abstand von'der Traditionswelt ( ..• ) In einer 
groteSken Umkehrung ist in den Städten eine teilweise ganz 
falsche, von geschäftlichen Interessen bestimmte Traditlons
Pflege geradezu zu einer Zeltmode geworden. n88 ) Von v. Pfeil 
~lssen wir Sus seiner Untersuchung des niedersächsischen 
SChUtzenwesens, "daß sehr viele Schützenvereine ihre Auf
gabe nicht nur im Schießsport sondern auch in der Tradi-
t • 
lonsptlege sehen ja daß Bfter die Tradition vor dem Sport I . • 
l'wähnung findet. ,,89) An anderer Stell.,. verweist v. Pfeil 
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auf die "seit den letzten Jahrzehnten mit dauernd steigen
der Tendenz" spUrbare Inanspruchnahme des schillernden Be
griffe der Tradition. 90 ) In der Tat begegnen in offiziellen 
aktuellen Äußerungen von Schützenvereinen immer wieder ent
sprechende Bekundungen, wobei vor allem der Versuch ange
stell t wird, .~le Berechtigung der gegenwärtigen Existenz 

aus Tradition und Geschichte abzuleiten. Aktuelle Funktions
zuweisungen treten vorrangig unter dem Aspekt der "Pflege" 
in Erscheinung und okkupieren in diesem Sinne favorisierte 
Begriffe wie "Helmat" und "Brauchtum": Heute sollte "der 
Heimatschutz als Gedanke der Pflege von Brauchtum und Hei
mat in den Vordergrund rUcken. Unter diesem Aspekt hat slch 
in den letzten Jahrzehnten ein weitaus engeres Zusammenwir
ken zwischen den Heimatpfle gevereinen und SchUtzengilden 
entwickelt. n91 ) "Volkstums- und Brauchtumspflege sind die 
bedeutenden Pfeiler der Heimatpflege , deren stärksten (!) 92) 
Träger neben den Heimatvereinen die Schützenvereine sind". 

Die in den Zitaten anklingende, durch ein gemeinsames Ziel 
bewirkte Affinität zweier selbständiger Organisationen führ
te in e iner Nachbargemeinde der Stadt Ahaus zur Bildung 
eines "Heimat- und Schützenvere ins". Offenbar aus diesem 
Sel bstverständnis der Vereine a l s überaus heimatverbundene 
Gruppen erwächst bisw~ilen das Bedürfnis , ihre diesbezUg
liehe Ausrichtung anband folkloristischer Re zeptionen, die 
f Ur di e l etzten Jahre bei mehreren ländlichen (!) Schützen
vereinen nachzuweisen sind, zu demonstrieren. 

In der Retrospektive auf die ursprUngliehe PrimärfunktiOn 
der SchUtzengilde, zu b~sonderer Wehrfählgkeit zu verhel-

r fen und damit die Verteidigungaqualität der Gemeinde zu ve 
bessern, werden heute oftmals neue Aufgaben formuliert. so 
heißt es in einem 1977 erschienenen Bericht zum Westfäli
schen Schützentag in Ahaus: "Der damalige SChutzgeist, 
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sich mit der Waffe für die BUrger einzusetzen, hat heute 
e inen anderen Sinn erhalten : Die Pflege kultureller gesell
schaftlicher und ethischer Werte. Dazu gehört au~h der 
Sport_ und Kameradschaftsgeist ( • •• )."93) Kühn wird in der 
Festschrift der St. Josef Bruderschaft Kinderhaus von 1727 
ein Bogen vom "Schutz der Heimat" zur "Pflege des Heimat
und Geme1nschaftsgedankens" geschlagen94 ),und in einer 
"Ansprache" zum Jubil äum der St. Andr,eas SchUtzenbruder
schaft Velen erlangt der "Schutz der Heimat" weiterhin funk
tionale Bedeutung, "wenngleich es sie heute gegenüber anders 
gearteten Gefahren und mit andersartigen Mitteln zu schUtzen 
gilt. ,,95) Der nahtlose Anschluß jUngster Zielsetzungen an 
historische Schutzfunkt10nen wird schon von Brockpähler 1953 
VOllzogen: "Als HeimatschUtzen mUs sen die SchUtzen sich heu
te für die Güter und die ideellen Werte der He imat mitver
antwortlich fUhlen."96) Dabei ist interessant, daß der Ver
fasser bei der nachfolgenden Konkre t isierung seines Postu-
1 . 

Bta bereits eine heute so aktuelle Forderung wie den Um-
weltschutz anspricht. Ein diesbezüglicher Einsatz ist uns 
aus neue ster Zeit von zwei benachbarten Schützenvereinen 
bekannt. die sich um "die Säuberung von Wege (n ) , Gräben und 
angrenzende(n) Waldstücke(n) sorgten" bzw . "zu baumpflege
rischen Maßnahmen" und zum Ausbau von Wanderwegen bereiter
klärten. 97 ) Soziales Engagement bewies überdies ein weite
rer SchUtzenverein der Umgebung mit der Inszenierung einer 
"Adventfeier" fUr "die älteren BeWOhner",ge ) während der 
"lieimat_ und SchUtzenve'rein St. Ludgerus Heek" nicht nur 
lur Ortsverschönerung beltrug,99) eine Tätigkeit , die 1953 
bereits ebenfalls als Aufgabe gefordert wurde, sondern zudem 
als Träger der Anlage eines "Freizeitzentrums" hervortritt . 

1~ Zuge einer 1m Jahre 1976 von der Volkskundlichen KommiS
Sion des Landschaftsverbandes Westfal en-Lippe unter Feder
fUhrung von D. Sauermann angestellten Fragebogenaktion zur 
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Erforschun~ des "Westfälischen SchUtzenwesens der Gegenwart" 
wurden auch die inzwischen durch die kommunale Neugl1ederung 
erheblich vermehrten Ahauser Schützenvereine angeschrieben, 
von denen 10 , d.h. mehr als 50 %, antworteten. Abgesehen von 
einigen direkten lokalen Organisationen handelt es sich bei 
diesen be lnah.~ durc hweg um Vereine der unmittelbaren Umge

bung der Stadt , vorwiegend um ländliche Schützenvereine. 
Trotz der recht unterschiedlichen Ergiebigkeit ihrer Aussa
gen versetzten die eingegangenen Fragebogen doch in die 
g l Uckliche Lage , den analysierten BUrger- u. Junggese llen
schUtzenverein mit zahlreichen benachbarten Organisationen 
gl eicher Ausrichtung , vornehmlich 1m Blick auf Struktur und 
Figuration des SchUtzenfestes , vergleichen zu können. Zur 
Ergänzung wurden zudem die im Zeitraum der Jahre 1974 bis 
1978 gesammel ten Informationen der Lokalpresse Uber SchUt
zenvereine herangezogen. 100) 

Der Vergleich ergab eine weitgehende Übereinstimmung mit dem 
von den befragten Vereinen dokumentierten Phänotyp des 
SchUtzenfestes (Jahreszeitlicher Festtermin, FestrhythmUS, 
- dauer und -bestandteile, Zeitfolge der KBnigsschießen, 
Präferenz der Festveranstaltungen durch die Mitgli~der, Fa~ 
milienverhältnis der Königin zum König , Vereinszuschuß, fi
nanzielle Belastung des Königs, Art der Ehrengäste, 5~hieß~ 
folge, Kleidung des Vorstands und der SchUtzen); auch durc~ 
die Einrichtung von Karnevalsfest und Schießsportabteilung, 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen fremder Trär.er 
sowie in der Zielsetzung er~aben sich Gemeinsamkeiten mit 
ander~n Vereinen. Nach ~uswertung der Fragebogen und Pre8se-

informa tionen scheint die Pflege des Schießspor ts weit ver
breitet und eine nicht unwichtige Position im aktuellen 
Funktionsspektrum der Vere ine darzustellen. So besaßen bSpw. 
8 von 10 der be.fragten Vereine eine eigene SchießsportgI'1JP
pe, die beinahe durchweg erst nach dem Ir. 1r'1eltkrieg inst1-
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tutionalisiert worden war. 

Als weithin übl i che Festkomponenten begegnen neben dem all
gemeinen Vogelschießen Festgottesdienst, Festbälle , UmzUge, 
Getallenengedenken am Ehrenmal und Frühschoppen. Bis auf die 
Zwei letztgenannten entsprechen die hier vor~estellten Fest
bestandteile den auch von Sauermann eruierten verbreitetsten 
"HandlungselementenIl , während seine ,als 'wesentlicher Be

standteil des gegenwärtigen SchUtzen.fe stes' bewertete In
stitutionalisierun~ einer "Veranstaltung, die auf die Kin
der zu~eschnitten ist", in dieser Verall~emeinerun~ nicht 
nach Zuweisen ist . 101 ) Nichtsdestoweniger sind aus verschie
denen Nachbarorten spezifi sche, nicht nur mit einer Erwach
aenenfe ier verbund~ne KinderschUtzenfeste bekannt. Eine der
artige Veranstaltun~ war offenbar auch in Ahaus noch um die 
M1tt ( ) ,,1 02) e dez:' 20er Jahre "Eine allerliebste Sitte •••• 

Der VOraufgehend als wesentlichste Festkomponente naheF,e
braChte Festball verdient besondere Beachtung . Sauermann er
~ittelte bei seinen Analysen hinsichtlich des SchUtzenfestes 
eine "Uberragende Bedeutung des Tanzes ll fUr die mittlere Ge
neration, die ihm zuf'o lge "als die Hauptträgerschicht des 
(SChützen_) VereinSl~bens angesehen wird".1 03) Schon 1935 
~ies Wehrhan auf die außergewöhnliche Signifikanz des Tan
Zes für die Festteilnehmer hin. 104 ) Eine derartige Einschät
lung des Tanzes zeigt unmittelbar den exponierten Rang der 
GeselligkeitsPflege die bekanntlich im analysierten Ahau
aer Verein inoffizi;ll zum Zweck avanciert. Daß dieser Tat
bestand nicht allein fUr Ahauser Verhältnisse, sondern of
fenSiChtlich regional vorliegt, ist einem weiteren For-
sChun d bemerkt· "Die A gsresul tat Sauermanns zu entnehmen, er . . 
nalyse der Festelemente hat ( •. , ) ergeben , daß der Tanz 

Und die damit verbundene Gelegenheit zum Konsum von Alkohol 
a~ häUf i gsten erwähnt werden. Offensichtlich zeigt sich hier 
ein Widerspruch zwischen dem offiziellen Anspruch, der durch 
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die Veranstalter propagiert wird, und der Bedeutung, die 
weite Teile der Bevölkerung dem Fest bzw. Teilen des Festes 
beimessen. ,,105) 

Das Schützenfest als zentraler und spezifischer Brauch der 
SchUtzenvere ine erweist sich zunehmend als austauschbares 
Phänomen. 106) '·SO besitzen wir Kenntnis von Schlitzenfestp.n 
bzw. Vogelschie ßen verschiedenster formeller wie 1nformelle~ 
Vereinigungen benachbarter Gemeinden wie Landjugend, Alten
und Rentnergemelnschaft, Feuerwehr, Spielmannszug, Musik
kapelle, Stammtisch , Kegelklub und Kolpingj selbst dip. Fuß
ball schiedsrichter des Altkre ises Ahaus begingen in 1977 ihr 
ltraditionelles Schützenfestl . Es ist offenbar der aus Zere
moniell und spannender Wettbewerbssituation resultierende 
große Unterha ltungswert, der dem Schützenfest besondere Werv 
schätzung verleiht. 

Neben wes~ntllchen Gemeinsamkeiten indiziert die ver~lp.l
chende Betrachtun~ auch ein spezifisches Pro~11 des BUrger
und Jun.$gesellenschiltzenvereins, das sich in Beantwortung 
der Fra g"3 nach der Größe des "Hofstaates", dem Beruf' des 
Vorsltzp.nd~n sowie d"3r Art der Ehrengäst~ bereits andAutet . 
Es erweist den Verein als eine offiziell auf' Gemp,lndereprä-

sentation und R~nommee bedachte Organisation, wobAi die 
auf die Fragen nach Alter der Organisation und berufsstruk
tureller Situation der Mitglieder erhaltenen Antworten zur 
Erklärung die ser Vereinshaltung b~itra~en. 
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111. Nachbarschaften und Schützenverein 1m Vergleich 

Nachdem vor allem anhand des Indikators ihrer kulturellen 
Objektivationen Entwi cklungsverlauf und Funktionsverlage -
rllng der einzelnen Nachbarschaften und Vereine hp.raus~e
stellt wurden, soll nun in einem Vergleich der aktuellen 
Phänotypen versucht werden, prinzipi~lle Gemeinsamkeiten 
und Differenzen der analysierten Gruppen unterschiedlicher 
Bezeichnung, Or ganisationsform und Struktur sowie unter
s~hiedlichen Alters aufzuzeigen. Dabei basiert der Vergleich 
aUf den fUr Nachbarschaften wie Vereine f estgesetzten kom
patiblen Untersuchungskategorien. Es ist jedoch darauf hln
zu~eisen, daß hier kein Vergleich zwischen Nachbarschaften 
und der Organisationsform Verein schlechthin angestellt 
~lrd bzw.' angestellt werden kann, da dies die Pluralität 
der das Gruppenleben bestimmenden Vereinszwecksetzungen von 

vOrnherein ausschließt . 

Wie Schon 'in der Einleitung erwähnt, besteht ein Gemeinsames 
der Vere ine in der aus organisatorisch-administrativen Sach
Z~ängen sowie juristischen GrUnden nHtl~en Rezeption be
st~ter Ordnungskategorien denn "(a)lle Vereinssatzungen 
enthalten ( ••• ) Angaben 1. 'Uber den Zweck des Vereins, 
2·d1e AUfnahmebedingungen , 3. die Mitgliedsch~ft, 4. die 
Mltgliederversammlung, 5. die Leitung, 6. die zu entrichten
den Beiträg~ , 7. den Austritt und endlich 8. Uber die Auf-

1l:Ssun~ des Vereins ( .•• ) .,, 107) 

Zu den grundlegenden Gemeinsamkeiten zählt f raglos die Pfle
~e der Geselli~keit die zweckhafte Bedeutung erlangt. Ge
selli~keit ist naCh'Freudenth8l funktional geschichtslos , 
!.h. Sie hat ihre Rolle als unabdingbarer Lebensfaktor un-
erändert bewahrt.108) Ein deutlicher Widerspruch zwischen 
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offiziellem Anspruch und der inoffiziellen Bewertung durch 
das gemeine Mitglied wurde an der Funktlonszuwelsung der 
Pflege und Demonstration von Heimatverbundenhelt bzw. Tra
dition evident, die sich als Überhöhung und weitgehend als 
Leerformel erwies. Schließlich scheint es berechtigt, in dem 
in Volksfestb~schwörungen bzw. der Forderung nach harmoni
schem Zusammenleben und Zusammenstehen sich andeutenden 
sozialpädagogischen Anliegen eine weitere zwecksetzende Ge
meinsamkeit zu erkennen. 

Alle analysierten Organisati onen begegneten als berufs-, 
konfessions- und alter sneutr ale Sozialgebilde. Die bei den 
Nachbarschaften eruierten vereinsanalogen ZUge sind natür
lich zwangsläufig als Gemeinsamkeiten der Sozialgruppen ZU 
rubrizieren. Diesbezüglich dUrfte von Interesse sein, daß 
im Verlauf der Interviews einige Nachbarn der Coesfelder 
Straße I ihre Nachbarschaft mehrfach ganz spontan als "Ver
ein" ansprachen. Krins Hinweis auf die relativ · junge Set
zung der "Mi:lglichkeit" einer "Austrittserklärung" in Nach
barschaftsstatuten109 ) indiziert m.E. ganz eindeutig die An
näherung an die Organisations form Verein. Sein Schluß, die 
"Notwendigkeit" einer derartigen Statutenrezeption weise 
auf "ernste Auflösungserscheinungen im Gefüge des nachbar
lichen zusammensChlUSSes " ,110) trifft nur einen Aspekt deS 
Wandlungsprozesses. Sie läßt die neue Entwicklungsrichtung, 
d.h. die Transformation in eine Sozialform vereinsanaloge~ 
Strukturen, außer acht. Am Ende dieses Wandels könnte die 1ft' 

stitutionalisierWlg "nachbarlicher Vereine" stehen , wie sie 
WlS Schwedt aus ScbramQerg nachweisen konnte. 111 ) Ergänzend .' mag FreudenthaI zitiert werden, dem zufolge "alle bemerken 
werten menschlichen Institutionen dem kulturgeschichtliChen 
Ablauf (unterliegen) i sie ändern sich nach Inhalt und FO~ 
mit den Zeitverhältnissen und bestehen solange, als sie) 112 
Tradition und Innovation lebendig verkraften können." 
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Gemeinsamkeit besteht ferner in der durch Vorstand, Cene
ralversammlung und Elgengerichtsbarkeit gesetzten Organi
s8tlonsstruktur. Dem Vorstand obliegen Leitung, geschäfts
führende Aufgaben sowie organisatorische Funktionen. Durch 
Rundschreiben wendet er sich an die Gruppenbasis . Einzel
persönlichkeiten mit Führungsqualitäten und außergewöhnli
chem Einsatz, die nicht notwendi g mit dem Vorsitzenden zu 
identifizieren sind, haben an der Ge-staltung gruppengebun
denen Lebens maßgeblichen Anteil . Schmitts Feststellung, 
"daß eine bestimmte soziale oder politische Stellung zur 
Übernahme eines Vereinsamtes prädestiniert",113) trifft fUr 
alle untersuchten Gruppen zumindest bezüglich der wichtig
sten Chargen fraglos zu. 

Die Befugnisse der Mitgliederversammlung begegnen als Indi
kator der grundsätzlichen demokratischen Ausrichtung der 

untersuchten So.zialgebilde. 

Eigengerichtsbarkeit ist infolge weitgehender Liberalität 
beinahe nur 'noch de jure greifbar; auch Schmitt konnte 1963 
fUr das We1nheimer Vereinswesen konstatieren, daß im Blick 
aUf die "innere DisziplinIl "der Katalog der zu bestrafenden 
Ver! " 114) ehlungen bedeutend kleiner ist als früher • 

Als einschneidendste Lebenszäsur erfährt der Todesfal l eines 
Mitgliedes nach wie vor in allen drei untersuchten Gruppen 
Offizielle Beachtung • . Dieses gilt nicht fUr GrUne, Silberne 
Oder Goldene Hochzeiten oder fUr hohe Geburtstage. Gemein
same Bekundungen der Anteilnahme bildet das Grabgeleit. Eine 
kranzapende verbindet Uberdies Schützenverein und Nachbar
:Chaft Jägerskamp , Totengedenken in der Generalversammlung 
O~ie eine den verstorbenen Mitgliedern insgesamt geltende 

Hl. Messe Schützenverein und Nachbarschaft Coesfelder Stra
ße I. Wie verschiede12Nachbarschaften der näheren Umgebung 
der Stadt publiziert der Schützenverein anband einer 
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Presseanzeige den Todesf a ll. 

Im Bere i ch der Festveranstaltungen treten we itere Gemein
samkeiten und Analogien in Ersche inung. So kennen Nachbar
schaften wie Schützenvereine eine karnevalistische Veran
staltung , die - jährlich begangen - ein zentrales Fest bil
det. Generelle Festelemente,wie Tanz, Musik, Alkoholkonsum 
und gesellige Unterhaltung, daneben Persiflagen und humo
ristische Beiträge mit oder ohne Bezug auf einzelne Mitglie
der und lokale Ereignisse und Personen sowie austauschbare 
Darbietungen bilden verbindende Merkmale. Ein festes Pro
gramm, das in mehr oder minder sta rkem Maße durch den Ein
f luß des Massenmediums Fernsehen charakterisiert 1st, be
sitzen Schützenverein wie Nachbarschaft Coesfelder Straße 1, 
während in allen analysierten Organisationen nach der abend
lichen Hauptveranstaltung ein Frühschoppen durchgeführt wir~ 
Figurative und z.T. strukturelle und vereinstypische Gemein
s amkeiten manifestieren darüber hinaus das Sommerfest, ins
besonder e das in 1977 begangene Jubelfest der Nachbarschaft 
Jägerskamp, und die Hauptveranstaltun~ des Schützenvereins, 
das Schützenfest . 

In Gestalt der Fahne begegnet schließlich e in ebenfalls 
überall vorhandenes Sachgut, das aus seinem Charakter alS 
gruppensymbolisierendes Requisit Bedeutung bezieht, in den 

hUt -Nachbar schaft en allerdings weit weniger relevant ist. Sc 
zenverein und j üngerer Nachbarschaft Jägerskamp eignen zude~ 
Lieder bzw. ein Marsch, mit denen sich die jeweilige Gruppe 
identifizi ert , wobei diese Identifizierung im SchUtzenverein 
seitens der Vereinsleitting nachdrücklich forcier t wird. Ge
mein sind genannten Gruppen schließlich trinksprUche und 

i an 
eine im Ra hmen des Hauptfestes inszenierte Demonstrat on 
Geschlossenheit durch Teiluniformierung der Mitglieder. 
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Es ist reizvoll und als Ergänzung nicht unwichtig, einen 
Blick auf vergleichbare ältere Phänomene zu werfen, die auf
grund der Jugend der Nachbarschaft Jägersksmp allein beim 
SChUtzenverein und der Nachbarschaft Coesfelder Straße I 
erscheinen. 

Greifen wir zunächst auf die frühe Neuzeit zurück und gehen 
von einer Schutzfunktion der lokalen Nachbarschaften dieser 
Zeit aus,115) wird ein funktionaler Zusammenhang zwischen 
SChützenvereinen und Nachbarschaften unmittelbar einsichtig. 
Ebenso dUrfte ein akzentuierter totenkultischer Einsatz in 
beiden Sozialformen als wahrscheinlich gelten, denn "Toten
kUlt und Genossenschaftsdenken waren aufs engste miteinan
der verbunden ."116) LBffler, der sich mit dem Totenbrauch
t~ Westf. Gilden, Bruderschaften und Nachbarschaften aus
einandergesetzt hat , stellt die Verwandschaft der hier in-
ter . bi haus' "Ni cht essierenden Gruppenformen expressis ver s er • 
ganz unähnlich den Nachbarschaften waren in Stellung und 117) 
~tion in St ädten und Dörfern die Schützengesellschaften." 
Nähe, ja zum 'Teil Identifikation beider Sozialgebllde wer-
den überdies in verschiedenen einschlägigen Beiträgen evi
dent.118) Es 1st an dieser Stelle auch zu erwähnen, daß 
einige der von Sauermann befragten Ahauser Schützenvereine 
mit ausgeSprochenen nachbarschaftlichen Zielsetzungen be-
kannt machten. Die auch gegenwärtig noch greifbare offizi-
elle BeaChtung des Todesfalles eines Mitgliedes begegnet 
'1. g t Or ganisationen. emeinsames Merkmal aller analysier en 
Zu Jahrhundertbeginn verband das Charakteristikum sozialer 
OifferenZierung BSV und Nachbarschaft Coesfelder Straße I. 
Ebens t lle zumindest o ist die Existenz gegenseitiger Kon ro , 
für die gleiche Zeit bei beiden organisationen anzunehmen . 
.... r 1 • di t so dUrfte sein der Nachbarschaft ökonomisch be ng, 
die Weh im Schützenverein 
b rung guten Rufs soziale Kontrolle itt 
e~irkt haben. "Um seinen guten Ruf zu wahren", so H. Schm , 
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"war also jeder Verein auf m6g11chst gutes Benehmen aller 
seiner Mitglieder bedacht. Es wurde Wert darauf gelegt, daß 
auch deren Privatleben in Ordnung war ( ••. ) . Der Verein bil-) 

• 119 
dete in frOherer Zeit ein Medium der sozialen Kontrolle." 
Eine auffallende Marke 1m Entwlcklungsverlauf belder unter
suchter Gruppen bilden die 30er Jahre. Dieses in zweifacher 
Hinsicht. Einerseits 1st eine merkliche Akzentulerung der 
Festsphäre zu konstatieren, zum anderen wurden bis in die 
30er Jahre Pflichtverletzungen noch finanziell geahndet. 
Schmltt konnte fUr Weinheimer Verhältnisse ermitteln , daß 
Geldstrafen "zum Teil noch bis in die drelßlger Jahre" ver
hängt wurden. 120 ) Im Blick auf den Wandel 1m Bereich der 
Festsphäre 1st Klelnschmldt anzuführen, der in seiner Unter
suchung des "Wandels des Festlebens bei Arbeitern und Land
wirten im 20. Jahrhundert" desgleichen eine grundlegende 
Zäsur, allerdings 1m Entwicklungsverlauf der "Familien
feste" und in ähnlicher Weise der "Jahresfeste" in den 30er 

Jahren eruierte , bei Vereinsfesten jedoch eine Regression 
konstatierte. Er interpretiert diesen Prozeß primär als 
Reaktionen auf "politische Querelen" und den Einfluß des 
Nationalsozialismus, der insofern eine Korrelation ausge
löst habe, als der Schwund der Vereinsfeste eine verstärkte 
Betonung der Familienfeste infolge "innerer Emigration" be
wirkt habe. 121 ) Auch fUr den Wandlungsprozeß im Bereich der 
Festsphäre der hier interessierenden differenzierten OrgS-

nisationsformen scheinen mir Kleinschmidts Motive nicht ab
seitig. Wie wir wissen , war der BSV nationalsozialistiSch 
stark unterwandert, d.h.,das Vereinsleben wurde von NatiO
nalsozialisten , z.T. von lokaler Parteiprominenz, best~t. 
Daß ein derartiger, dem Nationalsozialismus ergebener Verein 
in der BlUtezeit nationalsozialistischer Diktatur mit ihrer 
Vorliebe fUr Feste zu einer Ausweitung seines Festkanons 

hen' schritt, scheint durchaus verständlich . FOr den entsprec 

den Wandel innerhalb der Nachbarschaft Coesfelder straße I 
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dUrfte vielleicht Kleinschmidts Interpretation zutreffen, 
der hinsichtlich der "Zunahme von Festen oder einzelnen 
Festelementen im familiären Bereich" bemerkt: liDer erzwunge
ne Verzicht auf einen wesentlichen Bestandteil des geselli
gen Gemeinschaftslebens (durch Gleichschaltung und Vereins
verbote) fUhrt zu einer verstärkten Hinwendung in der fami 
liären Sphäre.,,122) Henn wir die organisierte Nachbarschaf;23) 
um mit Kramer zu sprechen , als lIprivate Hilfsgemeinschaft" 
herausstellen, d.h. den öffentlichkeitscharakter negieren 
und damit auf die Erschwerung politischer Eingriffe verwei
sen und zudem die damit verbundene, mit allen Vorbehalten 
genannte und im Gegensatz zum Verein bestehende Nähe zur 

124) 
Familie als einer durch Intimität und Wir-Bewußtsein 
Charakterisierten Lebens- und Schicksalsverbindung anfUhren, 
So SCheint mir eine derartige Deutung durchaus realistisch. 

SChlienli~h sei auf die Gemeinsamkeit kurzfristiger ata
Vistischer Strafverschärfung zu Anfang der 50er Jahre auf
merksam gemacht. 

Den Gemeinsamkeiten der drei Organisationen stehen gewichti
ge Unterschiede entgegen . Herausgestellt sei zunächst die 
starke Obrigkeitsbindung des SchUtzenvereins, die eine emi
nent gefährliche Instabilität impliziert : sie verfUhrt zu 
einer raSchen und unreflektierten Anpassung an die machtpo
~itlschen Verhältnisse, d.h. an das jeweils herrschende 
Ystem und offeriert den Verein damit geradezu als Instru-

ment obrigkeitlichen Mißbrauchs , wie es bspw. die Annahme 
der Z kt· 1m Dritten Uweisung einer wehroolitischen Fun ~on 
ReiCh Sinnfällig belegt. · Daß eine derartige Affinität zur 
Obr! kUhist daß Uman 

g elt primär nicht darauf zuriJckzuf ren , 
gerne (Akademiker Stadt-

eine repräsentative Persönlichkeit ' 125) 
rat, Bürgermeister) zum Vereinsvorsitzenden (maCht)", 
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wurde mehrfach erklärt. Hinsichtlich des Schützenvereins 
ist hier überdies der von Slewert gegebene Hinweis auf den 
Verein als potentiellen Ort der Vorstrukturlerung kommunal
politischer Entscheidungen zu bedenken: nKönnen Vereine zum 
einen fUr die kommunale Elite die Funktion haben, durch 
Vorsitz Prestige und Anhängerschaft zu gewinnen ( ••• ), BO 

stellen sie zum anderen auch die Grundlage fUr ein Inter
aktionssystem lokaler Elite dar. Da sich Mitglieder kommu
naler Elite in Vereinen inoffiziell treffen, dabei unver
bindliche Vorschläge entwerfen und diskutieren können • 
letztlich auch Absprachen fUr Strategien 1m 'öffentlichen' 
Diskussionsberelch treffen, kann der Verein 80 als internes 
Dlskusslonsforum fUr eine Vorabklärung kommunaler Fragen ge~ 
sehen werden. n126 ) Wie wir wissen, besetzen 1m Schützenver~ 
ein der Stadtdirektor, der Fraktions- und Ortsvere insvor
sitzende der CDU (Personalunion) sowie der Bürgermeister 
exponierte Positionen. Im Stadtrat dominiert die CDU unange~ 
fochten als stärkste Partei. 

Einen beachtlichen Unterschied des Schützenvereins zu den 
Nachbarschaften manifestiert dessen Ausrichtung und öffent~ 
lichkeitscharakter, der Reaktionen der Presse sowie' von Tei~ 
len der Stadtbevölkerung provoziert . Neben militärischem 
Zeremoniell und einer schießsporttreibenden Abteilung begeg~ 
nen ein eindeutiger Impetus nach Ortsrepräsentation sowie 
ein gewisser Geltungsdrang als kennzeichnende Merkmale. Die 
vor allem im Zeitraum zwischen den Weltkriegen betonte 
schichtenintegrierende Funktion des Vereins als einer 1m 

Endziel auf die Mitgliedschaft aller Bürger abhebenden ver~ 
einigung erwies sich, wie uns die ermittelte Sozialstruktur 
verrät, als irreal und Desiderat. Hier gilt es vielmehr auf 
die Schichtspezifität des Schützenvereins zu deuten, ein 
Charakteristikum , das fUr Vere ine überhaupt zutreffend 
scheint, denn die neuere Literatur nstellt ( •• • ) gerAde die 
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Schichtspezifität der Vereine heraus."'27) Der anhand von 
Symbol en wie Stadtwappen und -farben dokumentierte Lokal
bezug des Schützenvereins ist freilich ebenso, wenn auch 
graduell verschieden, fUr die Nachbarschaft Jägerskamp nach
ZUweisen. 

Nachbarschaften wie Schützenverein trennt Uberdies ihr 

topographischer Bezug . Wie wir wisse~, beschränken sich 
jene auf einen festumrissenen statutarisch festgelegten Raum 
und lassen außerhalb Wohnende in der Regel auf Dauer nicht 
als Mitglieder zu. Der Einzugsbereich des Schützenvereins 
erstreckt sich dagegen auf die ganze Stadt und z.T. dar
Uber hinaus. 

Eine signifikante Differenz zeigt sich mit der Einrichtung 
des Notnachbarn sowie der Existenz des Hilfsprinzips als 
spezifisch nachbarschaftlichen Phänomenen, zudem in der 
Mitgliedsstärke und Sozialstruktur. Allein im Schützenver
ein konnte bekanntlich eine Privilegierung solventer Mit
glieder konstatiert werden. Im Gegensatz zum Schützenverein 
Wie zum Verein schlechthin grUndet in den Nachbarschaften 
SChichtspezifität auf der mehr oder minder zufälligen Akku
~Ulation bestimmter Sozial schichten im nachbarschaftlichen 
WOhnbereich. Als unterschiedlich kann überdies die innere 
Bindung, d.h. Stärke und Häufigkeit der Interaktionen der 
Mitglieder herausgestellt werden was vornehmlich das Ver-
hill • 

tn1s zwischen Schützenverein und Nachbarschaft Jägers-
kamp kennzeiChnet. Die Möglichkeit des face to face-Kontak
tes ist in den auf einen relativ kleinen Raum eingeschränk
ten Nachbarschaften zwangsläufig gr ößer als 1m Schützenver
ein, der seine Mitglieder 1m ganzen Stadtgebiet angesiedelt 

weiß. Überdies spielt der soziale umfang im Blick auf die 
:areitschaft zur Anteilnahme am Gruppenleben und auf die 
indungaintenaität offenbar eine entscheidende Rolle, worauf 
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Schmitt hingewiesen hat: "Man könnte c um grano sa11s sagen, 
daß die Zahl der Versammlungsbesucher sich umgekehrt pro
portional zur Mitgliederzahl verhält." "Vereine mit kle~em 
Mltgllederstand zeigen fast immer eine tieier wirkende sozi
ale Integration ihrer Angehörigen als größere. VerelnsgröBe 
und Grad der $ozlalen Integration bedingen sich gegenseitig 
in hohem Maße. n128 ) Wenngleich zwischen den analysierten 
Nachbarscheften bezüglich der Kommunikationalntensltät ihrer 
Mitglieder erhebliche Unterschiede greifbar wurden, die of
fensichtlich nicht durch da s Alter der Gruppen bedingt Bind, 
dUrfte es zulässig sein, iMen jeweils' insgesamt eine ein
deutig stärkere Konsistenz als dem Schützenverein zu atte
stieren, der einen hohen Anteil inaktiver Mitglieder aufweis~ 

Desgleichen artikulieren beide Nachbarschaften eine weitge
hend gleichberechtigte Stellung der Frauen, die im Gegen
satz zu den Ehepartnern der Vereinsmitglieder nicht nur ge
nerell infolge des familienumgreifenden CharaktE;!:ra der Nach'" 
barschaft, sondern konkret auch aufgrund spezifischer Veran
staltungen (Frauenk8ffee) integriert sind. Trotz der hier 
versicherten prinzipiellen M6g1ichkeit des nBmenbeitritts 
ersche int der Schützenverein hingegen nach wie vor "als ganZ 
und gar maskulin getragen und bestimmt, in dem die Frauen 
lediglich an repräsenta tiven Tanzveransta ltungen (mit oder 
ohne Fackelzug) oder im Rahmen des Zeremoniells als K~nig1n 
oder Ehrendamen partizipi e ren, doch "wird ( ••• ) die TendenZ, 
Frauen in die ~SchUtzen- ) Vereine aufzunehmen immer stär'" 
ker, ( •.• )J,

12
9 1978 konnte bspw. seitens der 'Organisatoren 

des 27. Deutschen SChützentages festgestellt werden, daß 
"(f)ast jeder 6. Schützenbruder in den bislang Männern vor
behaltenen Ver e inen ( . •• ) heute eine 'SchUtzenschwester' 
(ist).,,1 30) Integrationsbestrebung spiegelt eine Pressein

formation von 1977, in der vom benachbarten ländlichen 
SchUtzenverein "Große Mast - Klosterhook" eine "Genera1"er" 
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sammlung mit Frauen~ angekündigt wird. 131 ) 

Nachbarschaftliche Kinderveranstaltungen bilden weitere In
dika toren fUr eine familienumgreifende Integrationsfunktion 
der Nachbarschaft. So besteht e ine eigens den Kindern ge
widmete Veranstaltung oder "Belustigung" 1m Rahmen eines 
Festes 1m Schützenverein z.Zt. nicht, wird aber statuta
risch ausdrUckl i ch e inger äumt ( § 11) ." 

Spürbare Differenzen zwischen den untersuchten Gruppen of
fenbarten deren Reaktionen auf Zäsuren und Er eignisse im Le-

~~e~~:~e~:g::B~~!e:~C~:~S~~:f~~:S=:;~:l~:~e:::i:~~:; ge-
handelt. Zwischen ihnen und dem Schützenverein treten be
aChtliChe Gegensätze hinsichtlich offizieller Beachtung und 
ihrer Intensität 1m Falle von Hochzei t und Tod zutage: so 
~ird im SchUtzenverein laut Beschluß von 1976 die Hochzeit 
eines Mitgliedes bis zur Verabschiedung einer Ehrenordnung 
nicht mehr 'wahrgenommen !, während beide Nachbarschaften 
den Brauch des Kränzens tradi eren und dem Ereignis damit 
OffiZiell Aufmerksamkeit zollen. Unterschiede der Verhal
tensQua11tät im Todesfal l dem,wie oben bemerkt, in allen 
dr i ' e Sozialgruppen erhöhte Aufmerksamkeit gilt, werden in 

den braUchtUmlichen Verrichtungen der Nachbarschaft wie An
S8ge , Gebet und Sargtr age evident und bspw. durch die Mit-teilun B di-g eines Vereinsmitgliedes deutlich, bei der eer 
SUDg eines sowohl zur Nachbarschaft wie zum Verein zählen
den Toten se! man im Falle eigener Doppelmitgliedschaft eher 

::~r den Nachbarn bzw. bei seinem Kegelklub , als in Gesell
t tt anderer Ver e insmitglieder anzutreffen. Im übrigen 

inden beide Lebenszäsuren als Ereignisse, die die Bekundung 
~V i erbundenheit erfordern, in den auf das Hilfsprinz P ge-
grUndet Sat en Ehe-JUb EnNachbarschaften,Regelungen in den zung · 

11äen und hohe Geburtstage der Mitglieder erfahren ledig-
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lieh in der Nachbarschaft Jägerskamp eine offizielle Be
achtung. 

Unter den drei verglichenen Gruppen besitzt die Nachbar
schaft Jägerskamp rür die slebzlger Jahre fraglos die stärk
ste soziale Integration. 

Da die einzelnen Gruppenfeste durch die Ausrichtung der 
Gruppe bestimmt sind, wird Buch in diesem Bereich partielle 
Andersartigkeit deutlich. Schützenfest, SchUtzenball, Biwak 
und Kompanieabende signalisieren, wenn z.T. vielleicht auch 
nur anband der Festbezeichnung, die Ausrichtung der Träger
gruppe, wobei freilich die Austauschbarkeit der zentralen 
Vereinsveranstaltung (Schützenfest) bzw. ihres kons titu
tiven Elements (Königs chießen) infolge des außergew~hnlichen 
Unterhaltungswertes zu bedenken ist und bekanntlich Buch an 
den hier interessierenden Nachbarschaften nachgewiesen wer
den konnte. 

Trotz der Gemeinsamkeit e iner regelmäßi gen, ranghohen Kar
nevalsfe ier, die den geselligen Char akter a~ler analysie~
ten Gruppen dokumentiert, kennzeichnet die "Gala_Prunksit
zung n des Schützenvereins ein gänzlich anderes Profil als 
die karnevalistischen , in Elgenregie gestalteten Nachba~
schattsfeiern. Entgegen der geschlossenen Veranstaltung der 
Nachbar schaft steht die Vereinsfeier de~ Stadtbevölkerung 
offen, t r ägt eini ge exklusive ZUge, wird vo~rangig vom Pro
gramm einer auswärtigen Karnevalsgesellschaft sowie den par' 
bietungen auswärtiger Entertainer und Akteure charakteri
siert. Si e gewinnt led~gllch aus eindeutig unterrepräsen
tierten Beiträgen lokalen Bezugs individuelle re ZUge, !mi-

rtiert unverkennbar die durch das Massenmedium Fernsehen ve 
mittelten Karnevalssitzungen, weist ihren T(tilnehmem die 
Rolle relativ inaktiver , weitgehend fremdbestimmter Unter
haltungskonsumenten zu und wird schließlich als spezifiSche 
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Vereinsfeler kaum gr~ifbar. 

Im Gegensatz zu den topographisch fixierten Nachbarschaften, 
die in ihrem Str eben nach besonderer Verbundenheit ihrer An-

o 132) 
gehörigen 1m Lebensvollzug vielleicht 1m Sinne Vlerkandts 
als gemeinschaftsnähere und daher introvertiertere Gruppen 
klassifiziert werden kannen, besit zt der SchUtzenverein 
einen weitaus stärkeren Außenbezug, der sich bspw. in der 
Vere1nstel1nahme an Veranstaltungen fremder Träger und Ver
eine artikuliert. 

Eine tabellarische, den kulturellen Wandel verdeutlichende 
ÜberSicht wichtiger Feste und Festelemente der analysierten 
Gruppen ist 1m Anhang beigegeben. Da ein Vergleich auf dem 
zeitlichen Hintergrund aufgrund des GrUndungsdatums der 
älteren Nachbarschaft erst mit Beginn des 20. Jhs. möglich 
ist, wurde ·1o der Tabelle vom Jahre 1900 ausgegangen. 

Die durch die Arbeitsthematik angezeigten detaillierten 
Mikroanalysen erbrachten bekanntlich allein für den Bereich 
des Festbrauchtums der Gruppen schon eine Fülle mehr oder 
minder Wicht i ger, den Wandeloffenlegender Daten, die der 
ÜberSiChtliChkeit halber nicht alle tabellarisch fixiert 
werden konnten. Dennoch verschafft die Tabelle der bei BSV 
Und N t ierung der Fest-achbarschaft C I nachgewiesenen Akzen u 
sphäre in den 30er Jahren ebenso deutlich AusdrUck wie der 
mit manchen Novationen einhergehenden Neuformlerung beider 
Gruppen nach dem II. Weitkrieg den in den 60er Jahren bis 
ill. di • be 1m BSV e Gegenwart reichenden Wandlungsprozessen 
und Späteren BUrger- u. Junggesellenschützenverein, der 
Steigerung der Festintensität und _quantität bei der Nach
barSChaft C I seit Mitte der 70er Jahre und schließlich der 
seit N ifb8ren Nova-aChbarschaftsgrilndung nach wie vor gre 

tlonsfreudigkeit und Beweglichkeit am Jägerskamp. 
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IV. Nachbarschaft und Verein 1m Bewußtsein der M1tglleder~ 
Wert und Gruppenverständnls 

Wie zu Begi~ der Arbeit bemerkt, grUndet die hier durchge
fUhrte Mikroanalyse des SchUtzenvereins auf dem am Kriterium 
der Relevanz orientierten Votum der erwachsenen Stadtbev5l
kerung. Seine Stellung als traditionellster und von kommuna
ler Obrigkeit gefUhrter und hofierter Ortsverein sowie das 
von ihm gepflegte pittoreske und spektakuläre Zeremoniell l' 
innerstädtischen Bereich mag für die Wahl entscheidend ge
wesen sein. Ergänzend sei hier Sauermann zitiert, der die 
souveräne Position des Schützenfestes als das Haupt
fest 1m öffentlichen Festleben der westf. Gemeinden ein
drucksvoll nachweisen konnte. 133 ) Auf die generelle Bedeu
tung des SchUtzenwesens macht v. Pfeil mit seinem Hinweis 
auf die Mitgliedsstärke des Deutschen Schützenbundes auf
merksam, die lediglich vom DeutSChen fußball-Bund und TUr
ner- Bund an Mitgliedern Ubertroffen wird. 134 ) Die dominie
rende Rolle des organisierten Sports in Deutschland wird 
desgleichen aus einer repräsentativen Umfrage aus' neue ster 
Zeit (1976) ersichtlich, der zufolge 22 % der Bundesburger 
einem Sportverein angehören. 135 ) "Die Bundesrepublik ist 
(also) zumindest was den Sport betrifft das Vereinsland 

136) • 
schlechthin." Es verwundert daher nicht, wenn in Ahsu6 

auch der VFL 1892 zu den bedeutendsten städt. Vereinen ge
zählt wird. Seiner Analyse stand bekanntlich ein totaler 
~uellenmangel für die ,Jahre 1914 - 1935 1m Wege. Nichts
destoweniger sollen seinem Gewicht gemäß an dieser stelle 
die Meinungen der befragten Sportler zu Wert und Verständ
nis von Nachbarschaft und Verein vergleichend herangezOgen 
werden. Um diese überhaupt eruieren zu k~nnen, wurden allen 
interviewten Personen die Fragen Nr. 26, 27, 29, 30, 31 u· 
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32 gestellt (so Anhang), die Nachbarschaftsmitglleder zudem 
danach befragt, ob es fUr sie möglich sei, als Nichtmitglied 
in ihrer Nachbarschaft zu wohnen. Darüber hinaus wurden die 
Motive der Mitgliedschaft aller Interviewpartner erfragt. 

HinSichtlich der BeltrlttsgrUnde ergaben sich merkliche 
Unterschiede. Die Nachbarn der älteren Organisation Coes
felder Straße I vollzogen ihren Beitritt fast durchweg un
reflektiert, d.h., sie zählten durch ·die Mitgliedschaft ih

rer Eltern "automatisch" zur Nachbarschaft oder tUhlten 
Sich eben dazugehörig. Hier dUrfte noch Spamers Bemerkung 
gel ten, der zufolge man in die Nachbarschaft "hineingebo
ren" werde. 137) Demgegenüber hofften die Nachbarn am Jä
gerakamp, mit ihrem Beitritt sich gegenseitig besser kennen
zUlernen, Kontakt zu finden und Geselligkeit zu pflegen, 
Motive, die aufgrund der Erstbesiedlung und relativer fremd
heit der Ansiedler unmittelbar einleuchten. Vorwiegend 
niCht aus einer besonderen Beziehung zur Tradition, d.h. 
angeregt durch die offizielle Zwecksetzung, sahen sich die 
SChützenkameraden veranlaßt ihrem Verein beizutreten, viel-
~eh ' r war es ein Geselligkeits- und KommunikationsbedUrfnis 
- entsprechend den Motiven der Nachbarn am Jägerskamp - und 
~er Einfluß Außenstehender, bzw. wie bei den Nachbarn der 

oesfelder Straße I "Familientradition", die die Mitglied
SChaft begründeten. Die befragten Angeh~rigen des VFL hin
gegen waren ihrer Organisation vorrangig aufgrund des Zwecks 
SPOrtli h C er Betätigung beigetreten. 

Eine i 1 zentrale Frage mit deren Hilfe der Wert der Soz a -gru • 
b PPe tUr das einzelne Mitglied zu erfahren versucht wurde, 
~ldete die nach der Relevanz der jeweiligen Vereinigung 1m 
~:ensvOllzUg des Befragten. Die Antworten zeigten, daß den 
t erv1ewten Nachbarn wie den VFL-Mltgliedern ihre Gruppe 
ast durchweg als prinzipiell bedeutend galt, während die 
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SchUtzen ihren Vere in vorwiegend als "weniger wichtig" oder 
"unbedeutend" bewerteten. Der Stellenwert, den die Nachbarn 
ihren Nachbarschaften beimaßen, wird darüber hinaus aus der 
in beiden Sozlalgruppen vorherrschenden Meinung evident, 
eine Nichtmitgliedschaft in der Nachbarschaft sei unwahr
scheinlich, ~obel als wesentlichstes gemeinsames Argument 
das Bedürfnis nach Integration angeführt wurde. 

Auf die Fr age nach dem generellen Merkmal der Organisations
form , zu der auch ihre Ver e inigung zähle, stellten di e Nach
barn vor allem enge Gruppenbindung und Hilfsfunktion a l s 
charakteristisch heraus, zeigten jedoch je nach Nachbar
schaft unterschiedliches Vermögen, als es darum ging , ein 
spezifisches Me rkmal ihrer Gruppe zu benennen. So taten sich 
die Nachbarn der Coesfelder Straße I sichtlich schwer zu 
antworten, und die r elativ wenigen Hinweise sind recht hete
rogener Art und zum Teil e inander widersprechend. De rartige 
Schwierigkeiten in der Beantwortung dieser Fragen traten 
bei den Nachbarn der jüngeren Organisation nicht zutage. 
Man nannte vor allem Hilfeleistung, Aktivität, Festvi elfalt 
und -intensität sowie Zusammenhalt als Spezifika. 

Als allgemeines Kennzeichen des ' Vereins galt den Angehöri
gen beider Vereine bevorzugt eine spezifische Zwecksetzung, 
der Verfol g eines bestimmten Interesses dur ch die Mitglie
der. Gemeinsam vermochte es ein Großteil de r Befr agten nicht, 
e in charakt eristi sches Merkmal ihrer jeweiligen Gruppe zu 
nennen. Konsens ze i gte sich in der Beur teilung der Qualität 
aktueller Vereinsexistenz schlechthin. In beiden Ver einen 
attesti erte man dieser Organisationsfor m vorrangig, gegen
wärtig uschl~chter als frUher" b<:!stehen zu können , doch Vf\lt'

de in der Tendenz je nach Verein unterschiedlich a rgumen
tiert. Be~rlind.eten die befragten BUr ger- und Junggesellen
schUtzen ihre Ansicht mit einem heute vorherrschenden ZU 
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großen UnterhaltungB~ und Freizeltangebot, BO benannten die 
Sportler mangelnden Idealismus, Profltdenken und Individua
liSierung als verantwortliche Faktoren. 

Im Gegensatz zur Meinung der Nachbarn der Coesfelder Straße I, 
die - entsprechend der Vorstellung der Vereinsmltglleder 
über die Lebensquslität des Vereins - die Existenzfähigkeit 
der organisierten Nachbarschaft heute geringer einschätz
ten, beurteilten die Nachbarn am Jäge~sk~mp diese Uberwie
gend als "ebenso gut". Pessimistischer Einschätzung lag vor 
allem der Hinweis auf stärkere Interdependenz in früheren 
Zeiten als Motiv zugrunde, optimistische Ansicht stUtzte 
SiCh nicht zuletzt auf die Annahme genereller 6konomischer 
Besserstellung. 

Die Frage nach dem Unterschied zwischen Nachbarschaft und 
Verein erfUhr von den Befragten aller vier Gruppierungen 
Weitgehend Uberefnstimmende Beantwortung. Den Verein charak
terisierte man durch Hinweis auf eine spezifische Zielset
zung, die Nachbarschaft als Gruppe stärkerer sozialer Inte
gration. Mitgliedschaft in einem oder mehreren Vereinen be
saß die große Mehrheit aller interviewten Nachbarn, doch 
WUrde in den Nachbarschaften die subjektive Relevanz von 
Vereins_ und Nachbarschaftszugeh6rigkeit unterschiedlich 
geWichtet. Von den 9 Befragten jeder Nachbarschaft, die eine 
Bewertung vornahmen stand zwei Dritteln der Mitglieder der 
älte ' .... "'ft näher wäh-ren Nachbarschaft die Vereinsm.itgliedsc,- ' 
rend sich em Jägerskamp das umgekehrte Bild ergab: Hier 
stUften 8 der 9 "Bewerter" die Nachbsrsch8 ftSZugeh6rigkeit 
hlShe f b ten sich er-r ein. Auch zwischen den Vereinen of en ar 
hebli h . d r Situation c e Differenzen. So eigneten entgegen e 
bei d t 118 einer Nach-
b en befragten SchUtzen, von denen fas a 

l
erSchart angehörten nur ca. 50 % der interviewten Sport
er a ' b chaft. Diffeuch die Mitgliedschaft in einer Nach arB 
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ranzen zeigten sich Uberdies in der Bewertung der Gruppen
zugehörigkeit, die von 12 SchUtzen bzw. 9 Sportlern abgege
ben wurde. Während die Nachbarschaft in der Gunst der be
fragten SchUtzen etwas dominierte, war es bei den Sport
l ern der Verein, der erheblich stärker favorisiert wurde. 

Interesse an der jeweiligen Zwecksetzung und vereinsmäß1ger 
Geselligkeitspflege begegnen als Motive des von den Nach
barn vollzogenen Vereinsbeitritts. Dementgegen benannten 
Vereinsmitglieder als GrUnde ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Nachbarschaft ein automatisches Hineinwachsen, Ublichke1t 
einer derartigen Mitgliedschaft, M6glichkeit des Erhalts 
von Hilfe, Bedürfnis nach Geselligkeit und Kontakt; ver
einzelt wurde aber auch deutlich, daß die Mitgl'iedschaft 
nicht zuletzt aus Angst vor sozialen Sanktionen beantragt 
wurde bzw. aufrechterhalten wird . Das auf die vorgenann
ten Fragen erhaltene Antwortmaterial kann 1m Hinplick auf 
eine Charakteristik der hier behandelten Sozialgruppen' alS 
recht ergiebig und darüber hinaus als sinnvolle und not
wendige Ergänzung des voraufgehend angeste~lten VergleichS 
zwischen Nachbarschaften und Verein gelten und f~t zU 
instruktiven Er gebnissen: Die Nachbarschaft Jägerskamp ma
nifestierte sich 1m Spiegel der Antworten, die auf Ein
trittsmotive, spezifisches Merkmal der eigenen Gruppe, Ein; 
schätzung aktueller Lebensfähigkeit und Charakteristik der 
Sozialform Nachbarschaft sowie Bewertung subjektiver Nach
barschaft- und Verelnsmitgliedschaft abhoben, als rezente 
Vereinigung m1t starker sozialer Integration. Zu antitheti; 
scher Profilierung de~ Nachbarschaft Coesfelder Straße I 
veranlassen die Antworten ihrer Mitglieder: Beitritt in 
Folge Hineingeborenwerdens, Schwierigkeiten der Merkma1s-
findung, Glaube an verringerte Lebensqualität der Nachbar -.rschaft schlechthin, Hinweis auf gr6ßere Freiwilligke,it p 
sönlichen Handelns sowie größere Anzahl der Mßglichkeiten 
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offizieller Kommunlk~tlon im Verein und endlich Bevorzugung 
eigener Vereinsmltglledschaft lassen vermuten, daß es sich 
bei der in Frage stehenden Nachbarschaft um ein älteres, 
stärker~m Verschleiß anhelmgefallenes Sozlalgebilde mit re
lativ schwacher sozialer Integration handelt. 

Die Antworten erlauben daneben die Erkenntnis prinzipieller 
Gemeinsamkeiten. Die von den befragten Nachbarn vorrangi g 
mit einem IntegratlonsbedUrfnis motivierte Versicherung, es 
Sei fUr sie unwahrscheinlich, als Nichtmitglied in ihrer 
Nachbarschaft zu leben, ist ebenso wie die herausgestellte 
Relevanz der Gruppe für das subjektive Leben des einzelnen 
Befragten eine bemerkenswerte gemeinsame Ausssge. Das Be
dUrfnis nach Geselligkeit und Kontakt, aber auch nach Sicher
heit und Anerkennung als vollwertiges und gleichberechtigtes 
Mitglied, erfahrene Verbundenheit, die Sicherheit spendende 
Kra~t traditioneller Verhaltensmuster und offenbar auch 
Angst vor sozial~n Sanktionen, die 1m übrigen in den Moti
ven der Nachbarschaftsmitgliedschaft einiger Veretnsmit
glieder ebenfalls anklang, dürften für die erklärte Unwahr
SCheinlichkeit einer Nichtmitgliedschaft als Faktoren aus
SChlaggebend sein. Als GrUnde der Relevanz der Nachbar
Schaft 1m subjektiven Leben scheinen das Wissen um die le
bensumgreifende Funktionalität dieser Gruppenform - bei den 
Nachb i eine funktio-arn vom Jägerskamp zudem das Bewußtse n, 
nierende Organisation persönlich mltgeschaffen zu haben -
terner vertraute ErfahrUng nachbarschBftlicher leistungs
fähigkeit und vielleicht auch soz1alromantische Vorstellun
gen naheliegend. Erinnern wir uns darUber hinaus an den 
ideell in der Befragten, 

en Rang der Hilfsfunktion 1m Bewußtee 
dann ~ird deutlich daß entgegen der organisatorisch-struk-
tUrell' di organisations-

en Annäherung der Nachbarschaften an e 
form V Mitglieder 

erein eine Angleichung im Denken ihrer 
Qlcht .mltvollzogen wurde. Der ~ntersch1ed zum Verein war, 
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ebenso wie auch den Vereinsmitgliedern die Differenz zur 
Nachbarschaft, durchaus bewußt. 

Nichtsdestoweniger erwies sich die Beliebtheit des Vereins 
aufgrund der vereinsmäßigen Bindungen der großen Majorität 
der befragten. Nachbarn. Ihre Vereinsfreudigkeit teilen sie 
im übrigen mit den Deutschen insgesamt, denn einer rezen
ten Erhebung zufolge sind 56 ~ der BundesbUrger vereins
mäßig organisiert. 138 ) 

Die Nachbarn vollzogen e~en Vereinsbeitritt aus Interesse 
an dessen spezifischer Zwecksetzung sowie aus GrUnden der 
Geselligkeit. Damit werden keine auffallenden Motive evi- , 
dent, denn die "Verfolgung des eigentlichen Vereinszweckes 
und die "Pflege der Geselligkeit n bilden "Zwei wesentliche(n) 
be stimmende(n) Faktoren des vereinslebenS",139) die auch 
anderen Forschungsresultaten zutolge140 ) Mitgliedschaft pri~ 
mär bewirkten. Eben die Zielsetzung des Vereins 'war es, die 
die meisten der befr agten Angehörigen des VFL ' zum Eintritt 
veranlaßte und wohl auch die Relevanz des Vereins für das 
Einzelmitglied maßgeblich mitbegrilndet, dehn die "Aspekte 
des modernen S(ports) sind sehr vielschichtig" und umfassen 
"leibseelischen Ausgleich, Freizeiterfüllung und zweckfrei~ 
es Leistungsstreben, aber auch Leistungssteigerung unter 
der Arbeitswelt ähnlichen Bedingungen, körperl. Betätigung 
im spielerischen Wettkampf, die Möglichkeit zu Bewegung und 
ungezwungener Geselligkeit, ( • •. )."141) 

Es ist interessant f estzustellen, daß die schlechtere Ein~ 
schätzung der gegenwärtigen Lebensfähigkeit des Vereins ~oP 

anden interviewten Sportlern vor allem mit Profitdenken, m 
gelndem Idealismus und Individualisierungstendenzen moti
viert wurde. Mir scheint, daß dabei zuvorderst der eigene .,
Verein vor Augen stand, der z.Zt. offenbar einem grundleg 
den, möglicherweise schon weitgehend abgeschl ossenen ~and~ 
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lungsprozeß unterliegt; gemeint 1st die Transformation vom 
UberschaUbaren, auf ehrenamtllcherTätigkeit basierenden 
Verein" G zum roßverein, d.h. zur Organisation", U.8. eine 
Entw1cklungsrichtung, die Schmitt schon 1963 tUr das \~ein
heimer Vereinswesen andeutet . 142 ) Indikatoren dieses Pro
zesses sind jedenfalls unschwer nachzuweisen ; genannt sei nur 
die Unfähigkeit der Interviewten,ein spezif isches Merkmal 
des Gesamtvereins zu benennen während dies fUr die jewei-
11 .) ru:e Abte ilung eher möglich schien. 143 Es dUrfte daher auch 

den VFL zutreffen, was FreudenthaI in einer Replik auf 
SChmltt 1968 konstatierte: "Zweifellos ist ein enger zwi
SChenmenschlicher Kontakt innerhalb der Mitgliedschaft auf 
einen überschaubaren Kreis beschränkt und daher bei Groß
Verb" anden in der ganzen Breite nicht möglich. Aber abgese-
hen davon, daß um.fangreiche Tagungen durchaus geeignet sind, 
das G 1 ä eSamtbewußtsein des gemeinsamen Anliegens erlebn sm -
Big Zu vertiefen,. kann die intime Geselligkeit und Or ganisa-
tion 1 

Z~ar gestört aber nicht unterbunden werden. Sie ver a-
gert Sich vielmehr sozusagen automatisch in die Unterglie
derun . d in gen und Arbe itsgruppen, und diese entsprechen ann 
ihrer Geme1nschaftafählgkelt durchaus den auf sich selbst 44) 
gestellt f ,,1 en Kleinvereinen und ihren informalen Vor ormen. 

Ein 
Völlig anderes Bild zeichnen die erhaltenen Antworten 

YOII! 
analysierten Schützenverein. Die Mitgliedschaftsmotive 

Seiner A . . h d fU ngehörigen beweisen die Resonanzschwäc e er 0 -
Z10110 h 1 
b n, abstrakten Ziel vorgabe. Hier sei gerade aue m 
<>1nbl1 k t z1-t c auf den konkreten Zweck des VFL Schwedt erneu 
1ert: "Eine bestimmte festumrissene Aufgabe wird als Ver-
eins' i 
r zWeCk dagegen ohne weiteres akzeptiert, und es ist e ne 
eizv 11 Funk t1 0 e AUfgabe, die Auswirkungen dieser zentralen -

1 on ~~5f)d1e eüter und Traditionen des Vereins festzustel-
en." d Mitgl i ed-

aCh Es kann daher nicht verwundern, wenn er 
art . 1m SchUtzenverein vor allem ein Gesellungs- und 
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KontaktbedUrfnis zugrunde liegt. Da dieses aber auch leicht 
anderweitig befriedigt werden kann, 1st es nur nahel1eg~nd, 
wenn die Bedeutung des Vereins vom einzelnen Mitglied fUr 
sein Leben als gering erachtet wird. Ebenso verständlich 
erscheint aus dieser Perspektive die Exponlerung des reich
haltigen Unterhaltungs- und Freizeltangebots als Faktor ge
genwärtig schlechterer Exlstenzfählgkelt des Sozlalgebl1des 

Verein . Daß gegenteilig zum VFL beinahe alle interviewten 
SchUtzen einer Nachbarschaft angehören unddlese relativ 
hoch eingestuft wird, könnte in der Schützenverein wie Nach
barschaften eignenden Geme'lnsamkelt grUnden, traditionelle 
Gruppen mit konservativem Grundzug zu sein. 
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D. AUSKLANG 

Die Vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, Kultur 
Und Relevanz ausgewählter organisierter Gruppen verglei
chend darzustellen, wobei das Kriterium der Auswahl 1m Fal
le des Forschungsgegenstands SChützenverein(e) 1m Votum der 
naCh de k 1 . b r u turellen Bedeutung der städtischen Vereine e-
fragte S n tadtbevölkerung zu erblicken ist, 1m Fall der or-
ganiSierten Nachbarschaften mit der für die Stadt und das 
\t{est H_ 

m~lsterland geltenden Stellung dieser spezifischen 
CrUppenform als typisches Charakteristikum gegeben war. 
Trotz ihres spezifischen durch Geschichte und ideelle Aus-
<1 • 

Chtung bestimmten Profils können wie die Analyse gezeigt 
~t " , die SchUtzenvereinigungen seit der Zweithälfte des 
19 . 

• Jhs. durchaus der Organisationsform 'Verein' zugeschla
gen ""erden. 

Verei 't ne wie Nachbarschaften durften in ihrer Eigenscha~ 
als f 1 . 1 h re willig gebildete organisierte auf persönl c em 
~t " gliederkontakt beruhende, ortsbezogeneund geselligkeits-
Pflegende kleine soziale Gruppen fraglos als komparabel gel
ten. 

Unter di A spezifisch volkskundlichem Aspekt verfaßt, basiert e 
erbeit auf den Analysen der kulturellen Objektivationen der 
~ruppen, denn die Volkskunde ist eine" 'gUteror lentierte' 

t~;:enschaft'" als deren Forschungsberelch Kultur entgegen-
h t, die "als inhärenter Bestandteil des sozialen Cesche-

ens" 1) Kult r 
""1 Zugleich "Ausdruckform des Sozialen" ist. u 
sa:d dabei mit H. Siuts verstanden als Itdle gewordene Ga
t1 the1t der in einem funktionellen GefOge stehenden Objek-
8kvationen und SUbjektivationen,,2) oder, das Prozessuale 

zentuierender, als "der. historisch entstandene, histori-
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scher Entwicklung und Tradition unterliegende Inbegriff 
aller materiellen, sozialen und geistigen Werte, die de.r 
Mensch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse geschaffen hat 
- 1m Gegensatz zu dem, was er in fertiger Form in der Natur 
vorflndet.,,3) Obgleich beiden Kulturdeflnltlonen immanent, 
sei hier ausdrücklich herausgestellt, daß Kultur als Pro
zeß aufgeraßt wird, "den der Mensch ebenso vermittelt, wie 
der Mensch dadurch vermittelt wlrdn4 ) oder, um mit K~stl1n 
zu sprechen: "Der Mensch produziert nicht nur ( ••• ), Kul
tur, sondern die Kulturlelstung, der ' Gegenstand', die 
Objektivation reproduziert 1hn und seine Gruppe.,,5) 

Aus dem Gesagten wird also die der Kultur inhärente Dynamik 
unmittelbar evident. In Beachtung dieses KulturverständniS
ses wurde daher versucht, einerseits den aktuellen Phänotyp 
der jeweiligen organisierten Gruppe vor allem anband der 
Analyse ihrer kulturellen Objektivationen und deren Wandels 
verständlich zu machen, andererseits durch einen' Ver gleich 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten gruppengebundenen Lebens 
(die herausragende Bedeutung des Alkohols 1m Festleben al
ler untersuchten Gruppen sei an dieser Steile einmal nach
drücklich herausgestellt) im eigentlichen Wortsi~e zu ent
decken, d.h. das Typische bestimmter organisierter Gruppen 
zu ermitteln und deren Wert fUr die Mitglieder vergleiChend 
herauszustellen. Dabei erwiesen sich insbesondere die sat -

Wenzungen als wichtige Indikatoren des sozial-kulturellen 
dels. 
Die hier durch den Vergleich und detaillierteste Mikroan e-

lysen gegebene Möglichkeit, zu besonderer Transparenz deS 
. .~ 

sich in seiner Kultur objektivierenden sozialen Lebens 
tragen zu können, dUrfte m.E. ein gewichtiges Plus gegen-

tn1' tiber Arbeiten sein, die sich allein um die Wesenserkenn 
ein e r spezifischen Gruppenform bemUhen und da=it 
leicht Gefahr laufen, Variablen und Alternativen sozialer 
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Bindungen zu Ubersehen bzw. zu unterschätzen. 

Das methodische GerUst der Arbeit ergibt sich aus dem Ein
satz verschiedener Verfahren empirischer Sozialforschung 
(Randomverfahren, Befragung) sowie der Inanspruchnahme des 
methOdischen Instruments des Vergleichs. Mit Hilfe des 
Randomverfahrens und schriftlicher Befragung war es bekannt
lich möglich, u.a. den Btirger- u. JunggesellenschUtzenver
ein als in der Meinung der Bürger wichtigen Verein zu eru
ieren. Potentielle Motive dieser Wahl wurden bereits zu 
Beginn der Arbeit angesprochen. Das BUrgervotum steht, wie 
die Interviews ergaben im Gegensatz zur subjektiven Signi-
t1 • 

kanz des Vereins die offensichtlich aufgrund des funk-
t1 • 

onalen Defizits der Gruppe lediglich als sehr gering an-
gesetzt WUrde. 

ZUr besser.en Erkenntnis der Zusammenhänge gruppengebundenen 
Lebe ns und Zur Ermittlung aktueller Haltungen und Meinungen 
~rden in einem zweiten Schritt insgesamt 60 jeweils mehr
stUndige Befragungen der Mitglieder der ausgewählten Grup-
pe" in . 1 Fo~ des halbstandardisierten neutralen Interv ews 
durchgeführt, dem ein fUr Nachbarschaften wie Verein kompa
tibles Fragebogenkonzept zugrunde lag. Im Nachhinein kann 
~F b avorisierung dieser Befragungsform in der gege enen 
Situation als adäquat qualifiziert werden, da sie wohl vor 
allem infolge der eröffneten Möglichkeit der "Anpass63g an 

E
die 

jeweilige soziale Situation ( •.• ) des Befragten" zum 
rhalt . If recht ergiebigen Antwortmater~als verha T 

~Ch die gesetzte Thematik war das methodische Procedere 
ereits nh d komparati-Ve ZWingend vorgeschrieben: es galt, a an 

D r Analysen Kultur und Relevanz der Gruppen zu erfassen. 
b
ie 

Anwendung des Vergleichs setzt zwangSläufig Vergleich-
8rkeit d efUhrten 4 voraus, die wie aus der voraufgehen ang 
dditi' i ht allein 
d~ on gemeinsamer Eigenheiten ersichtlich, n c 

c~ das Faktum, es in allen Fällen mit kleinen sozialen 
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Gruppen zu tun zu haben, gegeben war. Der unbestreitbare 
Vorteil des hier realisierten methodischen Zugriffs bestand 
darin, mittels eines tUr alle analysierten Gruppen 1m we
sentlichen kompatiblen Schemas differenzierter untersuchungs
kategorien gruppengebundenes Leben und dessen Kultur aus
schnlttwe!se transparent machen und gruppenspezifische Un
terschiede rasch eruieren zu k~nnen. Auf der anderen Seite 
soll auch die Schwäche komparativer Analyse an dieser Stel
le nIcht unerwähnt bleiben. Sie liegt 1m Erkenntnlswert be
grUndet, denn "Vergleiche anzustellen hat seinen Reiz fUr 
sichj als Forschung aber i "st es ein u"nahgeschlossenes Ver
fahren, es verlangt nach Auswertung und fUhrt zur Frage, 
wie die ermittelten Ubereinstimmungen und Unterschiede zu 
erklären sind •.. n?) Diese Frage zu beantworten, wurde vom 
Verfasser der Arbeit so gut wie möglich versucht. 

Abschließend scheint es mir wichtig, als Desidera.t für kUnf
tige volkskundliche Analysen herauszustellen, einmal einer
seits die hier erkannte Tendenz der organisierten Nachbar
schaft zu vereinsmäßiger OrganisationS) und ,z.T. Ausrich
tung ihres Gruppenlebens bei gleichzeitigem ideel~en Be
harren auf dem nachbarschaftlichen Hilfsprinzip, anderer
seits die bekundete subjektive Relevanz der Nachbarschaft 
durch weitere regionale Untersuchungen zu verifizieren bzw. 
falsifizieren. 

A n m e r k u n gen 
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Karasek-Langer, Alfred: sudetendeut;c~~ ~i~~~~!~~_ 
daheim und in Westdeutschlsnd. E~ns ~i~t~Ebhausen 
tum. der Vereine und Verbände, in. C Dortmund 1960 
(Hrsg.): Festschrift tur Alfons Perlick, 

Schmitt, S. 225 

Freudenthal. S. 552 



56) 

57) 
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Katschnlg- Fasch, Ellsabeth: Vereine in Graz. Eine 
volkskundliche Untersuchung städtischer Gruppenblndun
den, Phil. Diss. Graz 1976. Da offensichtlich nicht 1m 
Druck vorliegend und nur unter großen Beschs!fungs
schwierigkeiten als photokoplertes Dlssertatlonsexem
plar zu einem Zeitpunkt erhalten, als die Arbeit be
reits abgeschlossen war, war es mir nicht mehr m~gllch, 
E. Kstschnigs Ergebnisse zu verwerten 

Freudenthal, Herbert: Vereine in Hamburg, in: Populus 
revisus. Beiträge zur Erforschung der Gegenwart, Volks
leben 14. Bd., TUbingen 1966, S. 107-1 20 

58) Kramer , Nbschft . als bäuerl. G., S. 72 

59) Schwedt, BUrgervere1nigungen, S. 96 

60) 

61 ) 

62) 

63) 

BrUckner, Wol!g .: Vereinswesen und FolklorismuB. Eine 
Bestandsaufnahme in SUdhessen , in: PopuluB revisus, 
Volks leben 14 . Bd. TUbingen 1966, S. 77-99 

Wiegelmann (Hrsg.), 8.a.0., darin: Köstlin, K.: Schles
wig-holsteinische Gilden im 19. Jahrhundert, ·5. 135-143, 
Lidtke, V.: Die kulturelle Bedeutung der Arbeiterverei
ne, S. 146-156, Wallner, a.a.O., Beitl, Klaus: Groß
städtische Trachtenvereine des 19. und 20. Jahrhunderts, 
S. 174-181 

Staudinger , Hans: Individuum und Gemeinschaft in der 
Kulturorganisation des Vereins. Schriften zur Soziolo
gie der Kultur, 1. Bd., Jena 1913; auch bei Schmitt, 
S. 14 und Freudenthal, S. 17 erwähnt 

z.B . Pflaum, 8. 8. 0.; Pähler, K.H.: Verein und Sozial
struktur. Versuch einer soziologischen Analvse, in: 
Archiv tUr Rechts- u. SozialphiloBophie, Bd. XLII, 1956, 
S. 197- 227; Siewert, H.J.: Ansätze zu einer Soziologie 
des Vereins, MagiBterarbeit TUbingen 1971; ders.: Ver
ein und Kommunalpolitik , in: K~lner Ztschrift. f. So
ziologie u. Sozialpsychologie, Sonderdruck aus Heft 3/ 
1977; derB . : Der Verein, in: Wehling, H.G. (Hrsg. ), 
Dorfpolitisch, Opladen 1978 

64) Freudenthal, S. 16 

65) 

66) 

67) 

68) 

69) 

70) 

71 ) 
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Nlpperdey, Thomas: Verein als 80z1ale Struktur 1n 
Deutschland 1m späten 18. und frUhen 19. Jahrhundert, 
1n: Geschichtswissenschaft und Verelnswesen 1m 19. 
Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte historischer For
schung in Deutschland von Boockmann, Esch, Helmpel, 
Nlpperdey, Schm!dt. Göttingen 1972 

Keyer, 8.8.0. 

Nipperdey, S. 8 

Nipperdey, S. 10 ri. 

Nipperdey, a . a.O . , allgemein 

Vgl. Ewald, Wilh.: Die Rheinischen 
SChatten, DUsseldor! 1933, S. 70 

Vgl. Schmitt, S. 12 u. 29 

SchUtzengesell-

72) Vgl . dazu BaIser, Frolinde: Die Anfänge der Erwachse
nenbildung in Deutschland in der ersten Hälfte des 19 . 
Jahrhunderts. Eine kultursoziologische Deutung, Stutt
gart 1959 

73) Balser, . S. 51 

74) 
Nipperdey, a.a.O. 

75) Vgl. Schmitt S. 13 

76) 
Siehe Staudinger, S. 95 u . 105 

77) Freudenthal, S. 548 

78) d 0 Bausinger, Vereine als Gegenstan , a . 8 .• 

79) Schmitt, 8.a.0. und Freudenthal, a.a.O. 

80) 
Meyer, S. 1 



81 ) 

82) 

83) 
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Siehe dazu Atteslander, Peter: Methoden der empirischen 
Sozleltorschung, Berlin u. New York 1971 und Noelle 
Ellsabeth: Umfragen in der Massengesellschaft Relnbek 
bei Hamburg 1971. - Atteslanders BeisPlelbere~hnung (5. 
217 t.) wurde auch hier als geeignet zugrunde gelegt, 
so daß eine Stichprobengr6ße von 400 adäquat erschien. 
Da genauere Angaben zur Beschaffenheit der Population 
nicht vorlagen und auch nicht ermittelt werden konnten 
mußte auf ein geschichtetes SampIe verzichtet werden ' 
und die Einfache Zufallsstlchprobe Verwendung finden, 
zu deren Durchführung lch mich des bei Noelle greifba
ren Systematischen Auswahlverfehrens (5. 115 t.) bedien
te. Dem Beispiel Noelles entsprechend dividierte lch die 
Population (8956) durch den Stichprobenwert (400) und 
erhielt den Quotienten 22,39, während die Division der 
Population durch das vorstehende Resultat ohne Berück
sichtigung der Zahlen hinter dem Komma die GrBße 407 er
~ab. Diese wurde als endgültiger Samplewert festgesetzt. 
Dem Auswahlverfahren weiter folgend begann ich nun will
kürlich mit der im Zahlenraum von 1-22 festgelegten 
Zahl 4 und zog anschließend jede 22. Nummer heraus -
die Population war durchgehend numeriert worden - 4 26, 
48, 70 , •.• , 8936. Damit lagen 407 Nummern vor den~n 
jeweils eine bestimmte Adresse entsprach. ' 

Befindet sich im Anhang 

Sauermann, Dietmar: Hauptfeste in Westfalen, in: Rhein.
West!. Ztschrift. f. Vkde., Bd. XXII Bonn u MUnster 
1976, S. 163 •. 

84) Es wurden zwei Nachbarschaften ausgewählt 

85) 

86) 

87) 

88) 

KBstlin, Konrad: Gilden in Schleswig-Holstein. Die Be
stimmung des Standes durch "Kultur", GBttingen 1976, 
S. 5 

Um die Ermittlung von Wert und Grupoenverständnis (s. 
C IV) auf eine graßere Vergleichsbasis stellen zu kan
nen, wurden auch 15 Mitglieder des VFL befragt. 

Siehe Anhang: Fragebogen (lI) 

KBstlin, Gilden, S. 3 u. 5; Baus1nger, Jeggle, Korff, 
Scharfe: Grundzüge der Volkskunde, Darmstadt 1978, S. 
18; Nahodil, Otakar: Menschliche Kultur und Tradition, 
Aschaffenburg 1971, S. 9 

89) 

90) 

91 ) 

- 575 -

Die nachfolgende Darstellung orientiert sich an den 
Aussagen folgenden Schrifttums: 
Haase, K.: Die Entstehung der westfälischen Städte, 
MOnster 1965; Hocks, Tb.: Zur Geschichte der Stadt 
Ahaus von 1864 bis zur Gegenwart, Ahaus 1936 : Kersting, 
A.: Vom Bauernland zur Industrielandschaft, in: Mühlen, 
Fr.: Landkreis Ahaus, Münster 1966: Keyser, E.: West
fälisches Städtebuch, Stuttgart 1954: Korn, H.E.: Klei
ne Geschichte des Kreises Ahaus, in: Mühlen, Fr.: land
kreis Ahaus, Münster 1966; Schmitz, Joh.: Aus der Ge
schichte der Stadt Ahaus. Vortrag ·aus Anlaß der Einwei
hung des neuen Rathauses am 9.7.1955; Segbers, S.: 
Ahaus. Kirche und Stadt im Wandel der Zeiten, Ahaus 
1971: Statistische Rundschau für den Kreis Ahaus, DUs
seldorf 1972: TUcking, C.: Geschichte der Herrscha f t 
und der Stadt Ahaus, unveränd. Nachdruck, Ahsus 1971 

Müller-Wille, Wilh.: Bodenplastik und Naturräume West
falens, Münster 1966, S. 218 

Die Angaben zur Einwohnerzahl entstammen der bei Hocks, 
S. 64, greifbaren "Bevalkerungstabelle der Stadt Ahaus" 

92) Se~ber •• S. 14 

93) Ruhr-Nachrichten, Ah. Krs. Ztg. vom 6.4.1974 

94) Statistische Rundschau ... , S.84f.u.41 

95) Statistische Rundschau ... , S. 21 

96) 4 Ruhr-Nachrichten, Ah. Krs. Ztg. vom 9.5.197 

97) 

98) 

99) 

Die Existenz älterer BUcher ~ar trotz intensiver Nach
forschung im Stadtarchiv und Erkundigungen bei kompe
tenten Ahausern nicht zu ermitteln 

Buch der "Hochlab. Nachbarschaft Burgstraße-Domhoff 
13. October 1863" von 1866, zitiert auch bei Bügener, 
Heinz: Nachbarschafts- und F8stnachtsfe1er in Ahaus, 
in: MUnsterland, Monatsschrift f. Heimatpflege 1922, 
S. 79 

Hocks, S. 69 



100) 

101) 

102) 

103) 

104) 

105) 

106) 

107) 

108) 

109) 

110) 

111) 
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Vagedes, Anton: Bürger und 
Phil. Diss. MUnster o.J. 

Vgl. Vagedes, S. 88 f. 

Bürgerrecht 1n Ahaus, 

HUer, Hans: Geschichte der Stadt Coesfeld. Nach 
Dar8tell~g von Bernhsrd S~keland neu bearb . u. 
zur Gegenwart fortgeführt , Münster 1947, S. 20 

Krins, S. 21 

Vagedes, s. 149 

Vagedes, s. 150 

Zender, s . 511 f . j Hüer , s. 48 

Kramer, Nbschft. als bäuerl. G. , s. 76 

der 
bis 

Zitat semantisch unr ichtig : statt "versahen" mUßte es 
heißen: abl~sten o.ä. 

Vagedes, S. 152 

Vgl . Spamer, Adolt (Hrsg.): Die Deutsche Volkskunde. 
~lpzlg 1934, 1. Bd., S. 131 und Kramer , Nbschft. als 
bäuerl. G., S. 69 

TUcking, S. 9 VI 

112) befindet sich im Nachbarschaftsbuch (Q VI, 1) 

113) § 2: "Von Terklff angerechnet hat jeder seinen 
folgenden Nachbarn als Ansprecher" 

nächst-

114) 

115 ) 

§ 3: "Die Nothnachbarn s i nd di e zur Linken und 
Rechten wohnenden zwei nächsten Nachbarn" 

zur 

Diese Nachbarschaft bestand in unmittelbarer Nähe des 
Schlosses , also 1m städtischen Kernbereich 

BUgener, S. 80 und ders. : "Fa8chlaowend" 
Ahaus, in: MUnsterland, Monatsschrift f. 
1920, s. 93 

im Kre i se 
Heimatpflege 

116) 

117) 

118) 

119) 

120) 

121 ) 

122 ) 

123) 
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Die Ublichen GebUhren im Falle von Neuaufnahme und Ver
heiratung (vgl. Krina, s.a . O.) sahen nachweislich auch 
die Statuten der Nachbarschaften Schloßstraße- Depen
brockskamp und TUcking vor (Q VI 4,5) 

Paradigmatisch sei das "Protokoll" der abendlichen Fei
er eines Fastnachtsfestes der Nachbarschaft "WUllener
str. - Wallatr." (1921) angeführt: "Abends 8 1/2 Uhr 
fand das übliche gemeinschaftliche Essen statt. Alle 
Nachbarn waren restlos erschienen. Das Essen war gut 
und reichlich zubereitet. Ebenso ·war fUr Bier und 
Branntwein in ausreichender Weise gesorgt . Nach der 
Feier zu urte i len hat es jedem gut gefallen und ist 
mit befriedigenden Gefühlen und in dem Bewustsein eini
ge wirklich schöne Stunden verlebt zu haben, nach Hau
se gezogen. Gegen 4 Uhr war die Feier zu Ende." 

Buch Nachbarschaft Domhofj vgl . auch Löffler , S. 275, 
277 

Bügener, Nachbarschafts- ••. , S. 80 f.i im Statut der 
Nachbarschaft Schloßstraße-DepenbrOckskamp 1898/1934 
wird die Gebetspflicht der Nachbarn herausgestellt 

Löffler, S. 72 ff.i Nacke, Margret: Das Nachbarschafts
wesen in Nienborg, PrUfungsarbeit der Päd. Akademie 
MUnster 1956, S. 18 

So z.B. die Satzun~ der Nachbarschaft Schloßstr.-Depen
brockskamp (1898) , die dem Statut der Nachbarschaft 
WUllenerstr.-Wallstr. äußerst ähnlich sieht und noch 
bis 1962 (letzte ~reifbare Satzungs fassung) nur wenig 
verändert Bestand hatte 

Hilfe in allen Fällen der Not, besonders im Sterbetall 
bspw. durch Aus- und Ankleiden der Leiche und Einsar
gen , aber auch bei freudigen Ereignissen 1m Leben der 
Nachbarn, dem er Notnachbar ist 

In der Satzung (zitiert bei Krins, Nachbarschaften, 
S. 80 f.) heißt es wörtlich: "2. Jeder Nachbar hatt 
einen Ansprecher oder Notnachbar, der sich verpflich
tet, bei etwaiger Trauung oder Sterbefsll alle Bestel
lungen soweit diese im Stadtbezirk Ahaus notwendig 
sind unentgeltlich nur gegen Gastrecht auszufUhren. 
Ebenso bei Hochzeit hett er nach Bedarf und Möglich
keit gegen Gastrecht zu helfen. Also Essen und Trinken 
frei . " Vgl. auch Hocks, S. 69 



124) 

125) 

126) 

127) 
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.•• hab' verloren meinen Schatz (o.V.), in: Der MUn
sterländer Nr. 9, 1955: 
"Mittelpunkt (der Feier) 1st der Lambertusbaum, eigent
lich kein Baum, sondern vielmehr ein Holzgestell mit 
drei FUßen. Latten oder schlichte Sttscke geben den Rah
men her. Mitten hinein in das Gestell bauen die Jungen 
einen kleinen runden Tisch zur Aufnahme der ausgehöhl
ten, lichttragenden RunkelrUbe, während die drei Stäbe 
mit Blumen, SpargelgrUn und bunten Fackeln verziert 
werden." 
"UrsprUnglich hatte gewiß jede Nachbarschaft ihren Lam
bertusbaum" 
Vgl. weiter: Frerich-Schulte, F.: Lambertusfeler in 
Ahaus, in: MUnsterland, Monatsschrift f. Heimatpfle~e, 
7 (1920), S. 293-296 

Krins, Franz: Von Sitte und Brauch im Kreise Ahaus. 
Ein Beitrag zur Volkskunde des Kreises, in: Lindemann, 
Karl und Reinr. Brambrink (Hreg.): Kreis Ahaus. Vom 
Werden unserer Heimat, Gelsenkirchen 1938, S. 447; 
nach Ausweis eines Presseberichts (Ruhr-Nachrichten, 
Ah. Ztg. vom 28.2.1976) traten noch in den 50er Jahren 
in Vreden "JUffernknechte" auf 

Vgl. Satzung der Nachbarschaft C I, Fassung 1962, § 2 
und Satzung der Nachbarschaft Jägerskamp § 1 (Anhang) 

Weber, Heinr.: Coesfeld um 1800 - Erinnerungen des 
Abbh Baston, Beiträge zur Landes- u. Volkskunde des 
Kreises Coesfeld, Heft 3, Coesfeld o.J., S. 94 

128) BUgener, Nachbarschafts- ... , S. 83 

129) Hocks, S. 69 

130) 

131 ) 

132 ) 

"Aufstellung Ober die Nachbarschaften in der Stadt 
Ahaus" (vom April 1973, frdl. Mitteilun~ des Stadtar
chivars Brix); es wurden von mir nur die Nachbarschaf
ten addiert, die zur nicht durch Eingemeindun~en ver
gr6ßerten Stadt Ahaus zählten 

Die Wüllener Nachbarschaften werden nach dieser Liste 
fast durchweg durch jeweils spezifische Bezeichnungen 
charakterisiert 

Ruhr-Nachrichten, Ah. Ztg. vom 23.1.1975 

133 ) 

134) 
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Ruhr-Nachrichten, Ah. Ztg. vom 4.2.,8.2. und 11.2. 
1975; vgl. dazu auch den Aufsatz von Elling, Wilh.: 
Fastnachtsbräuche in unserer Heimat, in: Jubiläums
festschrift der Karnevalsgesellschaft Klein-K6ln e.V. 
im Jahre 1975 und von Terhalle, Rerm.: Der Gerichtsbe
zlrk Ahaus 1m Jahre 1807/1808, in: Studien zur Sprache 
und Geschichte des WestmUnsterlandes. Beiträge des 
Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde, 
Reft 8, Vreden 1977, S. 152 

BUgener, Nachbarschafts- •.• , S; 82. Es ist zu bemer
ken, daß nach BUgener das Einsammeln der WUrste in 
Ahaus einige Tage vor der eigentlichen Feier er.folgte, 
während in den bezeichneten Gemeinden laut Pressebe
richten am Festtage selbst 

135) Ruhr-Nachrichten, Ah. Zt~. vom 11.2.1975 

136) 

137) 

138) 

Siehe: Fastnachtsbräuche im Heimatkreis, in: Der MUn
sterländer, Nr. 2, 1957 und Festschrift Immer jung ge
blieben _ Klein-K6lner Karneval seit 125 Jahren, 
S. 46-53 (Elling) 

Kramer, Nbschft. als bäuerl. G., S. 73 

Der nachfolgende historische Überblick basiert weit
gehend auf den Resultaten des Studiums folgender ar
chivalischer Quellen (Stadtarchiv): Q IV 5 

139) T 6 ( Periode) Ucking, S. 7 Erste 

140) 
Segbers, S. 52 und 106 

141) TUcking, S. 54 und 60 zum Nachstehenden (sodalitäten) 
(Dritte Periode) . 

142) 

143) 

144 ) 

Webe F B Handbuch der Staatawirtschaftlichen r, r .. : ihM a Statistik und Verwaltungskunde der Preuß sc en on r-
chie, Breslau 1840, S. 186/7 

Nlpperdey, S. 23 f. 

Ballotage 
Kugeln 

bezeichnet ein Abstlmmungsverfahren mit 



145) 

146) 

147) 
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Die 1877 ins Leben gerufene Vereinigung "Fidelitas" 
stellt mBgllcherweise die Vorgänger in der 1888 gegrün
deten Kasino-Gesellschaft 

Festschrift 100 Jahre MGV Cäcil1a AhaUB 9. und 10. Okt. 
1965; zum Nachstehenden: Gemeinsame Festschr1.ft zur 
"Jubiläums-Festwoche" vom 26.7. bis 3.8.1958, S. 51: 
Hocks, S : - 109 ff. . 

Hocks, S. 102 f. 
läums-Festwoche" 
29-37 

und Gemeinsame Festschrift zur "Jubi
vom 26.7. bis 3.8.1958, S. 17-27 u. 

148) Hocks, S. 104 f. 

149) Hocks, s. 119 f.i zum 
Nachrichten, Ah. Ztg. 

"0bstbauverein" terner Ruhr
vom 22.10.1977 

150) Festschrift 75 Jahre Verein fUr LeibesUbungen Ahaus 
1892 e.V. 

151 ) 

152 ) 

1945 faßte man den Entschluß, "zur Verme idung einer 
Zersplitterung, die bisherigen Vereine als' selbständi
ge Abt~ilungen unter einem Gesamtverein mit dem Namen 
TSV Eintracht Ahaus weiterbestehen zu lassen" (Fest
schrif t 75 Jahre ••• , S. 28) und vereinbartp. 1959, 
"sich aus dem Gesamtverband ( ..• ) wieder zu 168en, da 
die Turnabteilungen doch ein völlig selbständiges Leben 
fUhren und jegliche Bindung zu den anderen Abteilungen 
fehlt." (Festschrift, dto. S. 30) 

In Ahaus selbst wirkten im Jahre 1924 nachweislich drei 
politische Parteien: das Zentrum als gr Bßte Gruppe mit 
1300 Mitgliedern, die Sozialdemokratische Partei mit 
500 und die Deutsch Nationale Volkspartei mit 450 Par
teianhängern 

153) FUr die Fußballvereine vgl. Festschrift 60 Jahre Ein
tracht Aheus. Festwoche vom 3. bis 10. Aug. 1968, S. 
15, 19, 21 

154) Festschrift 75 J h VFL S 24 f a re ,. . 

155) Hocks, S. 107 
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156) Reglsterakte beim Amtsgericht: 
Feldmark Ahaua 1905 

Schützenverein der 

157) Re~ister8kte beim Amtsgericht: Schützenverein Olden
burg 

158) 

159) 

Reglsterakte beim Amtsgericht: Schützenverein Ahaua 
Feldmark-SUd 

"Bullenkop:f''' 1st eine 1m MUnster1and gebräuchliche 
Bezeichnung fUr einen bestimmten, voluminasen Krug 

160) Festschrift zum Bezirkstag des Bezirks "Teutoburger 
Wald" 1m westdtsch. Stenografenverbd. e.V. am 23. u. 
24.5.1970 in Ahaus, S. 8, 13, 17 

161) Hocks, S. 115i auch fUr das Folgende ders., S. 115 ff. 

162 ) Spiegel vom Kreise Ahaus. Ein HandbUCh) tUr Ei~he~mi-h 
sche 'und Gäste, 1966 (7), S. 47 (Brix i Ruhr- s c r c -
ten, Ah. ZtE. vom 3.12.1974 

163) Schmitt, S. 33 

164) Festschrift 60 Jahre Eintracht ••. , S. 25 

165) FUr NSDAP und NS_SchUlerbund: Sasse, Alex: Kam/~f und 
Sieg der NSDAP im Kreise Ahaus, in: Lindemann ram
brink (Hrsg.), S. 604, 663 

166) Festschrift 100 Jahre MGV Cäcilia Ahaus 9. u. 10. akt. 
1965, S. 43 

167) F 0 J h J gesellen-SchUtzen-Verein estschrift 35 a re ung h i ft 375 Jahre (1584-
Ahaus 1606-1956, S. 35i Festsc r V 1584 aus Anlaß des 
1959) Jubelfest des BSV Ahaus e . . 
375jährlgen Bestehens des Vereins, S. 37 

168) Quelle: Vereinsregister beim Amtsgericht 

169) M~tteilung InterviewpertnFerlNr'd1~ ~~~h~a~~~~~~~:~t 
Jägerskampi dazu und zum 0 gen e 74 5 12 f 
St. Mariae Himmelfahrt, Weihnachten 19 ,. • 
(N6fer) 



170) 

171) 

Freuc1enthal, 
tlgkelt auch 
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S. 12 weist explizit auf die Verelnsar
informaler Gruppen hin 

Erinnert sei ferner an kirchliche Vereinigungen wie 
Kolplng, KAB, CAJ U.B.m., die hier nicht berUckslch
tl~t wurden 

B. 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11 ) 

12) 
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GRUPPENANALYSEN 

Zitate, die in der Analyse der jeweiligen Gruppe nicht 
angemerkt sind, entstammen den schriftlichen Primärquel
len, und deren Einordnung ergibt sich weitgehend aus der 
zeitlichen Zuordnung; geklammerte Nummern stehen stell
vertretend fUr die Namen der inter.vlewten Gruppenmltgl1e
der (vgl. Q I 1 (f), 2 (g), II 2 (d), III) 

Hocks, S. 36 

"PaohlbBrgerbewußtsein" meint ein auf Alte.1ngesessenhelt 
beruhendes Selbstbewußtsein 

Krins, Nachbarschaften, S. 40 

Frdl. Mitteilung des GeschäftsfUhrers Joset KlUsekamp 

"der Sinn besteht doch wohl nicht darin, nur einmal 1m 
Jahr Karneval zu fe iern und alles andere interessiert 
nicht, weil es vielleicht lästig ist" 

Nachbarschaftsbuch: nStatut der Nachbarschaft Coesfelder 
Straße in Ahaus n (Q VI, 3) 

Im Gebiet der Nachbarschaft lebende tUrkische Familien 
wurden nicht angesprochen. Man versicherte aber ~fter, 
auch diese k~nnten Mitglieder werden 

L~ffler, S. 18 

DarÜber hinaus lädt der Notnachbar (Ansprecher) 
den entsprechenden Feierlichkeiten ein 

Siehe Einleltungskapitel IV, S. 44 

Heute werden Beisetzungen nachmittags und - da 
segnungshalle auf dem Friedho f errichtet wurde 
Trauerzug durch die Stadt durchgeführt 

auch zu 

eine Ein
_ ohne 



13) 
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"damit 1st die Feier und die Ausgestaltung derselben 
fUr immer eine gesicherte und geregelte" (Nachbarschaft~ 
buch Q Ir 1 b), Bericht vom 8.1.1937 

14) Schreiben vom 4.5.1974 

15) Krins, Nachbarschaften, S. 47 f. 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

In der anschließenden Nachbarschaft C 11 wurde 1971 die 
Zulassung von Frauen zur Generalversammlung abgelehnt 

Diese relativ kurze Zeitspanne zwischen der regelmäßi
gen Tätigkeit des Kassierens fBrderte durch den Infor
mationsmultlpllkator Kassierer natUrlich außerordent
lich den Kenntnisstand der Nachbarn tiber all das, was 
sich in ihrer Nachbarschaft tat 

Vgl. Krins, S. 40 f. 

BUgener, Nachbarschafts- •.• , S. 81 (betr. Ein!. lei
chenwagen in Ahaus); bezUgllch der Trage: diesen Hin
weis gab mein Vater, Wilhelm Schwering 

Eine derartige Kleiderordnung ist aus ungefähr der glei
chen Zeit für die Nachbarschaften eIl. Schloßstr.-De
penbrockskamp und WUllener Str. belegt 

Es wird aus den Statuten leider nicht klar, ob alle, 
d.h. Männer und Frauen, zum Grabgeleit verpflichtet wa
ren oder bspw. lediglich ein erwachsener Angeh6riger je
der Nachbarfamilie. Nach Mitteilung des Geschäftsfüh
rers war mindestens ein männlicher Erwachsener aus je
der Familie verpflichtet, am Grabgeleit teilzunehmen. 

Nach Mitteilung des Geschäftsführers (5.2.1979) bestan
den in den Nachkriegsjahren 1945 bis 1948, durch den 
Krieg bedingt, keinerlei nachbarschaftliche Aktivitäten 

Strafgelder aind als solche vor dem I. WK nur 1902 und 
1907 aufgeführt, dUrften aber auch in den Ubrigen Jah
ren sicherlich eingefordert worden sein 

24) Ihm 
von 

wird 
20,-

aber die M6glichkeit geboten, 
DM erneut beizutreten 

mit einer GebUhr 
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25) Die einzelnen Satzungsparagraphen wurden den Nachbarn 
vorgelesen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme ge
geben 

26) Krins, Nachbarschaften, S. 47 f. 

27) Siehe Einleitungska~itel IV, S. 48 

28) 

29) 

30) 

31 ) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

1930 kann eine KostUmierung auch . in den Nachbarschaften 
WUllener Str. und Burghof nachgewiesen werden 

In der Nachbarschaft Burghof erscheint die Karnevals
figur des "Prinzen" bereits vor dem II. WK 

In der Nachbarschaft C II bestand ein gemeinsames Mahl 
nachweislich noch zur Zeit meiner Recherchen (1974/5) 

Nach einem Hinweis des Geschäftsführers 
die EintrittsgebUhr seit ca. 1972 nicht 
schlechtem differenziert eingefordert 

(8.1.1979) wird 
mehr nach Ge-

Es werden den Nachbarn dabei Kärtchen mit den Namen ~ef 
kannter Stars oder Pers6nlichkeiten ausgegebend Bei u
ruf dieser Namen haben deren "Träger" miteinan er zu 
tanzen 

Kramer, Grundrlß einer rechtlichen Volkskunde, G6ttingen 
1974, S. 79 

Di~ Veranstaltung war 
kündigt, mußte jedoch 
legt werden. 

ursprünglich als "Maigang" ange
aus TermingrUnden in den Juni ver-

Frerich-Schulte, S. 
Schatz Co.V.), in: 

293 
Der 

Jubiläumsfestschrift der 
K61n e.V. im Jahre 1975 

d" hab' verloren meinen 
~Unst~;iänder, Nr. 9, 1955 

Karnevalsgesellschaft Klein-

37) Nachbarschaftschronik (Q I, 2 a) 

38) 
Satzung, § 1 

39) Ruhr-Nachrichten, Ah. Ztg. vom 26.3.1976 
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40) Rundschreiben vom 2.9.1975 

41) z.B. Krlns, Nachbarschaften, S. 33 ff. 

42) Rundschreiben vom 14 .1.1 975 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 

48) 

49 ) 

"Zehn Tage- später wählte man dann 
Egon wieder zum ersten Mann. 
Alle wollen sich bessern, wir werden Behn 
und Egon kUnftig zur Se ite stehn" 

Auch aus 
Runden 

eigener Kasse spendiert man sich zuweilen 

Eine Kranzspende hatte lt. Statut bereits vor dem 11. WK 
die Nachbarschaft Schloßstr.-De~enbrockskamp zu leisten 

Ereignisse wie Geburtstage, berufl. Erfol~e. Schützen
feste fanden u.s. Eingang in die beim Karnevalsfest vor
getragenen "Gedichte" einer jüngeren Nachbarin 

z.B. Ruland, S. 85 

Den mehrfach vermerkten Beteiligungsan~aben des Chroni
sten zufol ge nahmen durchweg die meisten bzw. alle Nach
barn an den Veranstaltungen t eil 

Nachbarschaftslied Nr. 1 
(Melodie: Wo die Nordseewellen ... ) 
1) Wo vor Jahren jeder seinen Müll ablud, 

wo man alte Autos unter sich begrub, 
da wo noch vor Zeiten Kre f ters Bülten stand, 
da entstand vor kurzem unser Jägerskamp. 

2) Wo such heute noch ein freies Grundstück ist, 
da, wo wir schon einmal unser Zelt gehißt 
und wo gleich wenns regnet steht ein See vorm Haus, 
da ist .UDs're Heimat, da sind ••. 

3) Wo man Kinder findet v iele an der Zahl, 
wo der Storch sich wohl ankUndet Jahr um Jahr, 
und derselbe leider manchmal bleibt auch aus, 
da ist uns're Heimat, da sind • •• 
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4) Da, wo manches Haus noch spät nachts Licht aufweist 
und 1m Sommer manche Gartenparty steigt, 
wo 90 mancher Zecher kommt erst frUh nach Haus, 
da 1st uns're Heimat, da sind '0' 

5) Wo schon etnmal hat ein Dieb se in GlUck versucht 
und so mancher Lurgraz durch die Fens~er lugt, 
wo man stets den FrUhschoppen dehnt bis abends aus. 
da 1st uns're Heimat, da sind wir .,. 

6) Und werd' i ch von Freunden wieder mal ge f ragt, 
ob es mir in dieser Gegend wohl behagt, 
ja, dann werd' ich sagen, ich werd's eingestehn, 
hier, da möcht ich bleiben, ja hier 1st es schön. 

Nachbarschaftslied Nr. 2 
(MelOdie: Von den blauen Bergen •.• ) 

1) Auf dem Jägerskamp da wohnen wir, 
kurz vor Krefter da ist unser Js~drevier. 
Geht die Sonne abends unter, 
werden wir erst richtig munter, 
auf dem Jägerskamp da wohnen wir. 
Singen je, je .•• 

2) Ja, wir feiern gern 1m eignen Zelt, 
das ist uns're eigne kleine Welt. 
Feiern wir auch mal drei Ta~e, 
gibt es Essen ohne Frage, 
auf dem Jägerskamp da wohnen wir. 
Singen je, je ••• 

3 ) Und der E~on, das ist unser Boß, I 

sorgt, daß unser Fest nicht zuviel kost , 
sorgt für Freibier und für Suppe, 
denn das ist uns gar nicht schnuppe, 
auf dem Jägerskamp da wohnen wir. 
Singen je , je •• , 

4) Ja, man sagt, wir trinken gerne all, 
j a, wir feiern Feste wie sie falln. 
Niemand kann uns je verdrießen, 
laß das Leben uns genießen , 
auf dem Jägerskamp da wohnen wir. 
Singen je, je ., . 

5) KlOPft der Alltag wieder bei uns an, 
steht, das weiß ich, jeder seinen Mann. 
Plagen uns auch mal die Sorgen, 
es wird immer wieder Morgen, 
auf dem Jägerskamp da wohnen wir. 
Singen je, je •• , ' 
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50) 1971 war es dem Vorsitzenden nicht mögl ich, ein Zelt zu 
beschaffen. Man feierte daher in der Großgarage eines 
Nachbarn 

51) Rundschreiben vom 20 . 8.1975 

52) 

53) 

54) 

Derartige Klnderschützenfeste sind überaus beliebte 
Unterhal tungsmögllchkeiten; vgl. Ruhr- Nachrichten, 
Ah. Ztg. vom 25.5. , 7.7. , 14.7., 19.7. und 10 . 9 . 1977 

Hauptverkehrsweg a l s trennende Zone; geschlossene stil
homogene Bebauung einer Straßenseite 1m Ge~ensatz zur 
aufgelockerter en , abgeschl os senen und dadurch intimeren 
Situation der Stichstraßenbewohner 

Unklar bei Vagedes, S. 82 und 149, ob zu Ende des 15 . 
oder 16 . Jhs. die bisch6fl ichen Bur~annen abgezogen 
wurden i vgl. auch Vagedes, Mitteilungen aus der Ge
schichte der Stadt Ahaus, in : Aus alter Zeit, Nr . 3, 
VI Jhrg., 1908 

55) Vagedes, Bürger , S. 151 

56) 

57) 

58) 

59) 

60) 

61) 

62) 

63) 

64) 

Vgl. Wilmsen, Heinz: Dinslakener SchUtzenwesen in flinf 
Jahrhunderten 1461 - 1961, Neustadt/Aisch 1961, S. 86 
vgl. auch Reintges, S. 271 

TUcking , S. 50 (Zweite Periode IV) 

Brockpähler , W. , S. 29 

Va~edes, Bürger, S. 151 f . 

Brockpähler, W., S. 28 

TUckinR, S. 43 (Zweite Per iode VI) 

Vgl. Brock)ähler , !'i . , S. 29; TUcking , S. 43 (Zweite 
Periode VI 

V8~edes , BUrger , S. 98 

Va~edes , BUrger, S. 99 
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65) Terh.lle, S. 152 

66) 

67) 

68) 

In: Acta speclal!a, betreffend Bef~rderung des Vo~el
und Scheibenschießens (Q IV, 4) 

Siehe %.B. Schotte, G. : 
von Rom" 1m Jahre 1811, 
10. Jhrg. , Münster 1955 
S. 202-207 

Di e Feste zur Geburt des "Königs 
in: West!. Heimatkal. 1956, 
(Ausgabe Tecklenburg), 

Acta specialia. betreffend . •. t di ese 
dem unmittelbar Folgenden zugr unde 

Quelle liegt auch 

69) In: Acta specialia, betreffend .•. , a.a . O. 

70) Aufgrund fehlender Quellen ist es nicht m8glich, über 
Vereinsstatuten (falls solche überhaupt bestanden) so
wie die Mitglieder des Jun~gesellenschützenvereins und 
deren Sozialstruktur näher zu informieren 

71) Bürger-Gesellen-Bu~h (Q 11 1 a)i gilt auch für die 
nächstfolgenden nicht angemerkten Zitate 

72) BUrger- Gesellen- Buch, 8 . 8 . 0. 

73) Eine diesbezü~liche Verwendung von K6nigss l1ber 1st d 
au~h von der Magdalenen_Schützenbruderschaft Darup un 
vom Schützenverein Langenhorst bekannt 

74) 

75 ) 

76) 

BUrger- Gesellen- Buch, 8 . a.0. 

BUrger- Gesellen-Buch, a.8.0. 

Vgl. dazu Fle i tmann , 
schießen, i n : Westf. 
Münster 1975 , S. 138 

W. : Napoleonsfest statt Vo~el
Heimatkalo 1976, '0. Jhrg., 

77) Deermann , B.: Zur ,00jähri gen JUbelfeieri~~sH~~~~i~~~~ 
vere i ns in Baccum , Kre i S Lingen a'lEm:~ch Festschrift 
d. Roten Erde 1 (1920) , . S. 307 id

Vg ' haft Kinderhau8 von 
250 Jahre St. Jose! Schützenbru ersc 
1727 e.V., S. 35 
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v. Pfeil, S. 146 if. hat über die Affinität zwischen 
"Maifeiern l.Uld Vogelschießen" detailliert gehandelt . 
Nach einem Presseberlcht ("SchUtzen haben Tradition", 
Ah. Krs. Ztg. vom 12.4 . 1952) beanspruchen die Bauer
schaftsschUtzenvereine fl gern die Zeit zwischen dem Säen 
und der Ernte, ( . .. ), da haben die Bauern sm hesten 
Zelt zum Feiern" 

79) BUrger-Gesellen-Buch, 8.8.0. 

80) BUrger-Gesellen- Buch , B. B.O. 

81) So heißt es bspw. im BUrger-Gesellen-Buch hinsichtlich 
des Festes 1924: "So war durch forsche Arbeit die Grund
lage fUr die Feier eines Schützenfestes im Sinne der al
ten Generation gegeben" 

82) Bür ger-Ge sellen-Buch , 8.8.0. 

828 )vgl. s. 389 

83) BUrger- Ge seIlen-Buch , a.a.O. 

84 ) BUrger-Gesellen-Buch, a .a. O. 

85) Ein Feuerwerk war offensichtlich t raditionelle Festkom
ponente, da ein Beleg aus 1927 auf den witterungsbeding
ten Ausfall des "üblichen Feuerwerks" deutet 

86) Bürger-Gesellen-Buch, 8.a.0. 

87) 

88) 

89) 

90 ) 

91 ) 

92) 

z . B. J ahreshauptversammlung (1955 ), Generalprobe (1956), 
Sternschießen (1960), FrUhschoppen (1968) 

z.B. die Festzugteilnahme des Bürgermeisters in e inem 
KBnigswagen und sein Privileg, den 1. Schuß auf den Vo
gel abzugeben 

Diese oder analoge Formulierungen tauchen in den Quel
l en immer wieder auf 

Prot okoll buch des Junggesellenschützenvereins (Q II. 1 .) 

Protokollbuch des Junggesellenschützenvereins 

Protokollbuch des JunggesellenschUtzenvereins 
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93) Protokollbuch des JunggesellenschUt zenvereins 

94) Protokollbuch des Jungge sellenschUt zenverelns 

95) Protokollbuch des Jung~esellenschUtzenverelns 

96) West!. Nachrichten Nr. 123 vom 31.5.1950 

97) Die KBnlgsketten der BUrger- u. JunggesellenschUtzen 
werden 1m Absclmitt "GUter" des Abschnitts B III 3 c 
(Inhalt) dedal11iert behandelt 

98) ) 
TUckin~, S. 10 (Zweite Periode VI 

99) 

100) 

101) 

102 ) 

103) 

104) 

105) 

Tücking , S. 50 (Dritte Periode ) 

Vgl. dazu Ewald , Wilh.: Die Rheinischen Schützen~esell
schaften, D'dorf 1933, S. 67, 69 

Satzung von 1858 (Anhang) ; 
entstammen diesem Statut 

auch die fol genden Zitate 

Brockpähler , W. , S. 29 

Bei diesem Geckschießen handelt es sich ganz offenS ic~t
lich um ein s cherzhaftes Wettschießen. V~l. dazu Brdc -
pähler, W., S. 27 : "An anderen Orten gi bt es neben_ em 
Schießen um die KBnigswUrde no~h ein lusti~es w~itß 
s chießen, Hahnschießen, Geck- oder Hampelmannsc e en 
und ähnlich lJenannt" 

Es wa r üblich, zum Schützenfest Abordnungen be~a~~~~
ter Verei ne einzuladen, wovon dieiQ~el~ena~tr~i~ladung 
berichten. Dementsprechend partiz P er e li h
auch eine Ahsueer Deputation 8n auswärtigen Feet ~är
keiten 1865 indes lehnte man alle Einladungen a~s 
tiger Vereine mit Hinweis auf die Brandkatastrop e von 
1863 ab 

Noch 1892 
zenplatz" 
Seit 1896 
Pl atz 

ß f dem "Schüt
vollzog man das Vogels~h~~r:~l~~hem Besitz. 
NUnningsbusch, d.h . aiUhtlich im Stadtpark 
griff es dann offens c 



106) 

107) 

108) 

Frerlch-Schulte, 
in: Ah. KrskaI., 

Vgl. Ewald, S . 70 
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F.: Vom SchUtzenwesen 
5. Jhrg . 1927 , S. 32 

1m Kreise Ahaus, 

Zum Vor- und Nachstehenden: 
Vereins zu Ahaus (1893) 

Statuten des BUrger-SchUtzen-

109) Im Jahr der Verabschiedung der neuen Satzung 1893 wurde 
ein Tanzkränzchen realisiert 

110) Statut von 1893 

111) Protokollbuch des BUrgerschUtzenvereins (Q II 2 b) 

112 ) Nach Frerlch-Schulte , SchUtzenwesen, S . 31 (1927) ist 
die "Sitte, acht T8~e vor der Feier die Vogelstange mit 
einem Zwel~ zu schmUcken, ( •.. ) allgemein beliebt"; daß 
dieses auch ge~enwärtlg noch 1n benachbarten Gemeinden 
und Bauerachaften (Heek, Graes, Barle-Unterortwlck 
Schmälnghook) stattfindet, verraten Pressenotlzen lRuhr
Nachrichten, Ah. Ztg. vom 4.5., 19.5., 21.5., 2.7. u . 
29 .7.1977 

113) Protokollbuch des BSV (Q 11 2 b) 

114 ) In: Protokollbuch des BSV 

115) 

116) 

117) 

118 ) 

119) 

120) 

Beim Sternschieß~n wird auf Holzpl ättchen ge schossen, 
die Endpunkte e i nes Metall stangensternes sind, der eine 
aufgerichtete Stange krönt . 

In: Protokollbuch des BSV 

Protokollbuch des BSV 

Protokollbuch des BSV 

Protokollbuch des BSV 

Es heißt bspw . in ein~m ProtOkoll (Q 11 2 b) vom 
29.3.1934: es "wurde darauf hingewiesen, daß nunmehr 1m 
nationalsozialistischen Staat unter der Führung des 
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großen Volkskanzlers Adol! Hitler 1m Sinne der Volksge
meinschaft auch das Vereinsleben sich ~estalten mUsse 
und ein Zusammenschluß aller Vereine (gemeint: SchUt
zenvereine) anzustreben sei" 

121) Praseebericht vom 9. /1 0.7 . 1939 u. vom 8 . 7.1938 

122) 

123) 

124) 

125) 

126) 

Presseberlcht vom 8.7 . 1938 im Protokollbuch des BS~; 
eine aus dem Jahr 1938 datierende "Elnheitssatzung 
konnte nicht ermittel t werden 

Gewährsmann war mei n vater , geb . 190', Mitglied des 
Vereins , dem ich fUr seine Hil fe herzlich danke 

Protokollbuch de. BSV 

Protokollbuch des BSV 

Protokollbuch des BSV 

127) Mit "Kampfmannschaft" 1st wohl die aktive Schleßsport
gruppe des Vereins gemeint, vermutlich waren es Mit
glieder der inzwischen fusionierten s chi eßsporttrei
benden SchUtzengilde 

128) Dazu und zum Nachstehenden : Protokollbuch des BSV 

129) Cemeint s ind wohl: Ehrenvorstendsmi t glieder 

130) 
"durch Veranstaltung von Sommer- , Winterfesten oder 
Kappenteiern, ferner durch Abhaltung von Kl e i nkaliber-
.chießen" (Q 11 2 b) 

131 ) 
Protokollbuch des BSV 

132 ) 
Protokollbuch des BSV 

133) 
Protokollbuch des BSV (Zi tate) , gilt auch tur das 
Nachstehende 

134) 
Protokoll buch des BSV 

135 ) 
Protokollbuch des BSV, gilt auch fUr das Nachstehende 
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136) Q 11 2 b; die Rede endete mit einem bezeichnenden 
"Hoch Buf die Stadt Ahsus und den BUr~erschUtzenvereln" 

137) Protokollbuch des BSV 

138) In: Q II 2 b (1934) 

139) Wird 1m Fol~enden näher erläutert 

140) 

141) 

Es· 1st zu vermuten, daß man ein Zusammentreffen von 
rellg1~ser Übung und profanem Feiern vermeiden und 
wohl auch den männlichen Wallfahrern auf diese Welse 
ermBgllchen wollte, das gesamte Fest mltzufelern 

"nie Geschichte der alten Schützenvereine 1st zum 
groBen Teil Ahauser Stadtgeschichte. Darum unterziehe 
sich jeder der MUhe, nachzuforschen und die stolze Ge
schichte seiner Heimatstadt um ein Glied zu bereichern" 
(Undatierter Pressebericht 1m Protokollbuch des BSV) 

142) Presseberlcht von 1939 1m Protokollbuch des BSV 

143) 

144) 

145) 

146) 

147) 

148) 

Vgl. v. Pfeil, S. 204 und Prinz, Jos.: Aus der Ge
schichte des westfälischen Schützenwesens, in: West
fälisches Schützenwesen, MUnster 1953, S. 20 

"Schier unUbersehbar war die Menschenmenge, die den 
Fackelzug begleitete" (Pressebericht vom 12.7.1928 im 
Protokollbuch des BSV) 

Dieses kann nicht verwundern, 
ja im Verein organisiert war 

da die kommunale Elite 

Wie wir wissen, bezweckte die 1927 gegrUndete Schützen
~llde die Pflege des Schießsports 

Undatierter Pressepericht im Protokollbuch des BSV 

Zitat im Hefter "Kassenberichte" 
vom Schatzmeister stammend 

(Q 11 2 b), offenbar 

149) Protokoll der Vorstandssitzung vom 7.9.1950 

150) § 4: 

§ 8: 
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"Jedes Mitglied hat das Recht: 1. zur Teilnahme 
an sämtlichen Veranstaltungen des Vereins 2. zur 
Stellung von Anträgen an den Verein" 

"Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 
Bj dem Vorsitzer und dessen Stellvertreter 
b dem Schriftführer und dessen Stellvertreter 
~ dem Kassierer und dessen Stellvertreter 
d 6 Beisitzern. Der Vorstand wird von der Hauptversammlun~ mittels 
Stimmzettel gewählt. Die Wa·hl kann auch durch Zu
ruf erfolgen, wenn kein Widerspruch erhoben wird. 
Einfache Stimmenmehrheit entscheidet. 
Die Neuwahl des Vorstandes erfolgt durch die erste 
nach dem jeweiligen Schützenfest stattfindende 
Hauptversammlung. Der Vorsitzer ist Vorstand im Sinne des Vereins
rechts. Er beruft und leitet die Versammlungen, 
überwacht die Geschäfts- und KassenfUhrung und ist 
für die ordnungsmäßige Ftihrung derselben verant
wortlich Der Vorsitzer kann in dringenden Fällen 
Uber ein;n Betrag von 100 DM verfUgen. Der Vorsit
zer vollzieht die Willenserklärungen des Vereins 
durch Namensunterschrift zum Vereinsstempel. 
Der Schriftführer fertigt die Niederschriften d 
sämtlicher Versammlungen und Veranstaltungen un 
trägt sie in ein Protokollbuch ein. Er besorgt 
ferner den Schriftverkehr und erstattet in der 
Jahresversammlung den Jahresbericht. i hmt 
Der Kassierer zieht die Beiträge ein, vere nna 
die so~stigen Gelder, besorgt das ReChnungfwx~:n 
und leistet Zahlungen aus der Kasse n~~r:~rech
weisung des Vorsitzers. Er legtvt diea~lung den 
nung und erstattet in der Haup ers 
Kassenbericht. i Vorsitzer die 
Jedes Vorstandsmitglied kannibte m beantragen. 
Einberufung einer VorstandsS zung minde-
Die Einberufung muß sofort erfodlge~~nW!~rag stel
stens 5 Mitglieder des Vorstan es 
len. i s Amtes enthoben 
Ein Vorstandsmitglied kann set n~ ldigt einer Vor
werden, wenn es dreimal unen s c u 
stands sitzung fernbleibt. wenn mindestens 
Der Vorstand ist beschlußfähig, i d Bei Stimmen-
7 Vorstandsmitglieder anwes~~~m!end~S Vorsitzers • 
gleichheit entscheidet did

e ind dem Vorsitzer 
Alle Gesuche und Beschwer en s 
vorzulegen. t d s werden in ein 
Die Verhandlungen des vOhr'iBnb e und vom Vorsitzer 
Protokollbuch niedergesc r e en 
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und Schriftführer unterschrieben. 
Der Vorstand bringt fUr das jedesmalige Schützen
fest das Offlzierkorps in Vorschlag und legt den 
Vorschlag der Hauptversammlung zur Bestätigung 
vor . 
Der Vorstand prüft die Jahresrechnung und legt 
sie der Hauptversammlung zur Entlastung vor " 

§ 9: "Die Obliegenheiten der Hauptversammlung sind: 
1. Entscheidungen über Anträge und Beschwerden 

der Mitglieder zu treffen, 
2. Festlegung des Eintrittsgeldes und der Mltglle

derbelträge, 
3. Wahl des Vorstandes, 
4. Festlegung des Termins fUr das Schützenfest 

oder die Veranstaltung , 
5. Bestätigung des Offlz1erkorps u. der Festaus

schUsse, 
6. Beschlußfassung tiber die Höhe des Zuschusses 

zum K6nigs8chuß, 
7. Entlastung des Kassierers und des Vorstandes, 
B. Beschlußfassung über den Ausschluß von Mitglie

dern, 
9. Beschlußfassung über Satzungsänderungen und 

Aufl5sung des Vereins. 
Die Hauptversammlung muß mindestens einmal im 
Jahr tagen und wird vom Vorsitzer unter Bekannt
gabe .der Tagesordnung einberuf en. 
Anträge sind dem Vorsitzer rechtzeitig einzurei
chen . 
In der Hauptversammlung ist der Jahres- und Kss
senbericht des verflossenen und der ~assenvoran
s chlag des kommenden Jahres vorzulegen. 
Jede ordnungsmäßig einberufene Hauptversammlung 
ist beschlußfähig, wenn mindestens 20 Mitglieder 
anwesend sind . Ist die Versammlung nicht beschluß
fähig , dann muß innerhalb 3 Wochen eine neue Ver
sammlung stattfinden, die dann ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder endgUlti~ be
schließen kann. Bei der Einladung muß jedoch auf 
die Endgültigkeit des Beschlusses hingewiesen 
werden. 
Bei Beschlußf essung in der Hauptversammlung ent
scheidet die einfache Stimmenmehrheit. 
Im Falle des § 11 Abs. 2 muß geheime Abstimmung 
erfol~en. 
Hauptversammlungen werden außer in diesen Satzun
gen vor~p.sehenen Fällen berufen, wenn der Vorstand 
es für erforderlich hält. 
Der Vorsitzer ist verpfli~htet eine Hauptversamm
lung einzuberufen, wenn mindestens 20 Vereinsmit
glieder einen Antrag stellen " 

§ 10: 

- 597 -

"Veranstaltungen des Vereins k8nnen sein : 
1 . das tradit i onelle Schützenfest mit Vogel- und 

Sternschießen, 
2. einen Fest- oder KostUmball, 
3. Kinder- oder Volksbelustigungen, 
4. sonstige Veranstaltungen, sofern sie nicht den 

Zweck des Vereins zuwiderlaufen. 
Das traditionelle Schützenfest soll in der Regel 
alle 2 Jahre gefeiert werden, wenn die Hauptver
sammlung nicht anders beschließt . 
Zum Vogel- und Sternschießen 1st jedes Mitglied 
berechtigt. 
Für den K8nigs8chuß wird nach Lage der Kasse e~ 
durch die Hauptversammlung festzusetzender Zu
schuß zur Bestreitung der durch den Thron ent
stehenden Kosten gewährt. 
Neben einem Schützenfest und in schützenfestfrel
en Jahren kann auf Beschluß der Hauptversammlung 
auch eine andere der vorstehend genannten Veran
staltungen durchgeführt werden. 
Zur besseren Abwicklung der Veranstaltung und zur 
Unterstützung des Vorstandes kann die Hauptver
sammlung die Bildung eines Fest- oder Vergnü-
gungsausschusses genehmigen . tän 
Den Witwen verstorbener Mitglieder und sel~~ h
d1gen in Ahaus wohnenden Damen kann die Te a
ae an den Veranstaltungen gegen Zahlung des 
Beitrages gestattet werden" 

151) § 9: "Der Geschäftsführer ist Vorstand 1m Sinne d!! 
Vereinsrechts. Er beruft die Versammlungen eord_ 
überwacht die Kassenführung und ist für die 
nungsmäßige Führung derselben veran:wori~i~:~ 

152) 

153) 

154) 

155 ) 

Der GeschäftsfUhrer kann in dringen en r Ge-
Über einen Betrag von 100,- DM vertügen. De 
schäftsfUhrer vollzieht dite Wilhrle~~~r~~~~:~s_ 
des Vereins durch Namensun ersc 
stempel" 

Niederschriften über die Hauptvers6mm)lungen 
u. JunggesellenschützenvereinS (19 2 

Niederschrift dto. vom 27.3. 1967 

Seit 1975 auf "bis zu 17" 

des BUrger-

Dieses galt einer Mitteilung des 
ge (2.1.1979) bis zum Jahre 1977 

Schriftführers zufol-
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Diese sollte für die den Umzügen unentschuldigt Fern
bleibenden "pro Zug" 1,- DM betragen, während entschul
digten Mitgliedern eine ·BetrelungsgebUhr· auferlegt 
wurde. Damit wird eine atavistische Setzung greifbar, 
da bereits 1921 von einem Beitrag dispensierter Mit
glieder abgesehen worden war 

157) Siehe dazU Q VII 1 

158) Ee handelte sich dabei offensichtlich um die Absicht 
einer Privatperson,mit Hilfe des BSV, eine Kapelle zu 
errichten, deren Pflege vom Verein übernommen werden 
sollte 

159) 

160) 

161) 

162) 

163) 

Ohne Berücksichtigung der Könige, 
der Offiziere und Schießwarte 

des Bürgermeisters, 

Offiziere fungierten bei diesen Gelegenheiten als Fah
nenträger, aber auch generell als vereins- und z.T. 
stadtrepräsentierende Gruppierung 

In den 50er Jahren konnten 1m Rahmen einer Sonderver
sicherung alle BUrgerschützen gleich welchen Alters 
und Gesundheitszustands eine Sterbeversicherung ab
schließen, wobei im Sterbefall dem BSV seitens der 
Hinterbliebenen eine bestimmte Summe abzuleisten war 

Es standen bspw. Veranstaltungen wie "Haustrauennacb
mittag", "BUrgerabend", "Trachtentänze", Konzerte, 
"Hit-Parade", "Bayerischer Abend" auf dem Programm 

Infolge der kommunalen Neugliederung wurde eine Viel
zahl von Kommunen der Stadt zugeschlagen, so daß in
zwischen 19 Ahauser Schützenvereine bestehen 

164) Ruhr-Nachrichten, Ah. Ztg. vom 1.12.1977 

165) Ruhr-Nachrichten, "Ah. Ztg. VOll 9.10.1968; Nieder
schrift über die Schützenratssitzung vom 18.10.1968 

166) Einladungs.chreiben vom 23.10.1961 

167) Vgl. Festschrift 150 Jahre BUrgerschUtzengilde 
Gronau (West!.) 1822-1972 

e.V. 
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168) Wie mir der Schriftführer mitteilte (2.1.1979), wird 
dieser Frühschoppen seit ca. 3 bis 4 Jahren - wohl auf
grund eines Wirtwechsels - nicht mehr durchgeführt 

169) Was theoretisch auch möglich ist 

170) Niederschrift Uber die Hauptversammlung vom 27.3.1967 

171) Die Entrichtung der Zeltmiete oblag dem Festwirt, der 
durch eine "Ausschreibung" nach "dem Kriterium des fi
nanziell gUnstigsten Angebots vom Verein ermittelt wur
de 

172) 

173 ) 

Festberlcht Uber "das 393-jährige BUrger- und Jungge
sellenschUtzenfest in Ahaus am 30. und 31. Mai und am 
1. Juni 1977" 

Ihm zufolge (Fragebogen d. Volkskundlichen Kommission, 
siehe Q VII 1) nahmen sm Umzug 1975120 Personen, am 
Festball hingegen 300 Personen teil 

174) Hefter "Kassenberichte" Q 11 2 b 

175) Pressebericht vom 5.6.1954; diese Quelle 
den folgenden Ausführungen zugrunde 

176) Ruhr-Nachrichten, Ah. Ztg. vom 1.6.1977 

liegt auch 

177) Protokollbuch des JunggesellenschUtzenvereins Q II 1 a 

178) G Id und Silberschmiede, in: 
Elling, Wilh.: Vredener 0 - mitteilungen, 5. Aug. 
twente dinkelland naoberschop 
1972 (7) 

179) 53 Westf. Nachrichten vom 20.3.19 

180) 
Richtig: Fitzmaurice 
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C. ERGEBNISSE 

1) Heberle, S. 194 

2) 

3) 

"Soziologisch sehr bedeutsam 1st die Tatsache, daß sich 
das moderne Nachbarrecht in der Regel fast ausschließ
lich mit Elgentumsfragen befaßt und die gegenseitigen 
Hilfeleistungen außer acht läßt. Das Nachbarrecht 1st 1m 
wesentlichen ein Komplex von Rechtsnormen, durch die Kom
promisse zwischen widerstreitenden Interessen der El~~n
tUmer benachbarter GrundstUcke erzielt werden sollen' • 
Ähnlich den gegenseitigen Verpfllchtun~en in den ur
sprünglich ländlichen Nachbarschaften nehmen diese Be
schränkungen der Eigentumsrechte oft eher den Charakter 
von auf GrundstUcken lastenden Dlenstbarkelten an, als 
daß sie sich auf den EigentUmer selbst beziehen." 

Hamm, S. 53 

Vgl. Li:5ffler, S. 19 Anmerkung 34 und Krins, Nachbar-
schaften, S. 69 

4) Ob dieses auf eigenen Wunsch der Betroffenen bzw. man
gelnden Einsatz aus persönlichen GrUnden wie z.B. Alter 
oder Gesundheitszustand basiert, ist letztlich nicht zu 
klären, kann aber als wahrscheinlich gelten 

5) BI, Entstehung, Lage und Struktur 

6) 1927 feiert die Nachbarschaftsjugend gemeinsam erstmals 
nachweisbar mit den Erwachsenen; um 1935 setzt Karnevals-
kosttimierung ein; 1937 wird ein Nachbar aufgrund seiner 
Fähigkeit, das Fsstnachtsfest zur Zufriedenheit der Nach
barn zu organisieren; zum "dauernden Präsidenten" be
stimmt; 1938 wird die Totenehrung in die Pflichtverssmm
lung verlegt und ers~msls ein Sommerfest veranstaltet 

7) NachbarschaftsbUcher: Q VI 1-5; BUgener, "Faschlaowend". 
8.a.0.; ders., Nachbarschafts- ••• , 8.a.0.; Hocks, 8.a. 0• 

S) Krina, Von Sitte und Br8uch, 8.8.0.; BUgener, Totenkult, 
e.a.O.; Frerich-Schulte, Lambertuafeier, 8.a.0.; Fest
schrift Immer jung geblieben. Klein-Ki:5lner Karneval seit 
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125 Jahren, 1975., 8.a.0.; Prelsing, Das Nachbarschaftswe
sen der Stadt Borken, a.a.O . ; Brinkmann, Jos.~ Die Nach
barschaft "Mühlenstraße" in Borken, in: Beiträge zur Hei
matkunde des Kreises Borken, Borken 1906, S. 18-20 

9) Vgl. Krins, Nachbarschaften, S. 70 

10) Krins, Nachbarschaften, S. 38, 66, 71 

11) Li:5ffler, S. 292 

12) Li:5ffler, S. 297 

13) Folklorisierungstendenzen zeigten sich N(wi~b~~~~~~i~I~: 
im Rahmen des Besuchs einer verzogenen BC , 
in Gestalt des Weggenbringens, des Seilspannens, def Mar
tinszuges, eines Osterfeuers und einer Strohpuppe a s 
fastnechtlichem Symbol 

14) Bausinger, Braun, Schwedt, S. 120 

15) Hamm, S. 46 

16) a a 0 . Hamm S. 51 i König, S. 47 Pfeil, Nachbarkreis, •••• , 

17) K8nig, S. 48 

18) Vgl. Hamm, S. 47 

19) Vgl. Krina, Nachbarachaften, S. 42 f. 

20) 
Wurzbacher, S. 147 

21 ) 

22) 

23) 

k dllche Fragestellungen Ergänzend sei zudem eine volka un 
berührende Arbeit angeführt: Pumpennachbarschalten in 
MUllers, Wilh.: Ober Pumpen und 
Xanten, Xanten 1976 

Prelslng, 
S. 90 

der stadt Borken, Das Nachbarschaftswesen 

N8chbarschaften mit modernen 
sterländer, Nr. 1, 1959 

Zielen (o.V.), in: Der MUn-
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24) Ruland , 5. 137 

25) 

26) 

Pre ls1ng, Das Nachbaracheftswesen der Stadt Borken 
S. 86; vgl. auch Krina, Nachbarschaften, S. 59 ' 

Spiegel VO~ Kreise AhaU8. Ein Handbuch fUr Einheimische 
und Gäste, 1966 (?), 5. 47 (Brix) 

27) Leicher, 8.8.0. 

28) L~ffler, S. 295 

29) 5chwedt, BUr i i 6 gervere n gungen, S. 9 

30) Kramer, Nbschft. als häuerl. Go, S. 72 

31) Wurzbacher, S. 125 i.j auch zitiert bei Hamm, S. 47 

32) Vgl. auch Weber, RUdol!, 8.8.0 . 

33) Kr1ns, Nachbarschaften, S. 71 

34) Kramer, Nb8chft. als häuerl. G. , S. 73 

35) Heberle, 5. 191 f. und 195 

36) Wurzbacher, S. 137; zitiert auch bei Hemm, S. 91 

37) Krina, Nachbarschaften, S. 59 

38) 

39) 

40) 

41 ) 

42) 

LBffler, S. 18: vgl. auch Krina,S. 31 und 60 

Renner , S. 43 i .j Berkenbrlnk , S. 112 

Entspricht dem oben erwähnten und definierten "VerkehrS
kreis"; siehe Hemm, S. 50 f. 

Hemm , S . 46 

Reintges , S . 120 und 127 ff. 

43) L~ffler, 5. 19 
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44) Wehrhan, 5. 11T 

45) Sauermann, S. 162 

46) v. Förster , S.: Die SchUtzengl1den und ihr K6nlgs 
schießen, unveränd. Nachdruck der Ausgabe von 1856, 
Wallu! bei Wiesbaden 1973; Wl1msen, S. 149; Brockpäh
ler, W., S. 26 

47) Vgl. auch Sauermann, der die festleglt1mlerende Bedeu
tung von Tradition auch für das allgemeine 80z1ale Um~ 
feld der SchUtzenvereine ermitteln konnte: "Der Nach
weis der Tradition reicht offensichtlich beim Schützen
verein als Legitimation für die Ausrichtung des Haupt
festes in den Augen der Öffentlichkeit aus" (5. 163J 

48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

53) 

54) 

55) 

56) 

57) 

58) 

Sauermann, 5. 162 

Nlpperdey, s. 6 

Vgl. z .B. Ewald , 5. 70 

v. Pfeil, S. 184 

Ewald, S. 6 

v. F8rster, S. 193 

SChaeter , Phl11pp: Die Nachbarschaften der 
in: Ve.tische Zeitschrift 43/1936, 5 . 43 

v. Pleil, S. 186 

Ratsprotokoll (e IV 1) , 5. 42 

Stadt Hal tarn, 

Die GröBe wurde entnommen Keyser, 
Kr. Ahaua 

8.a .0. , B.V. ~au8, 

Vgl. Festsehrift 250 Jahre MSgdalenen - Bruderschaf t 
Darup (Se~ltz)' intolge der verringerten Kinderzahl 
dUrfte der proz~ntu81e Anteil der Familienväter gegen
wärtig merklich gr eßer sein und das Verhältnis daher . 
weiter zuungunsten der Vereinssttraktivitlt verschieben, 

I 



59) 

60) 

61 ) 
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da entsprechende Daten nicht zu ermitteln waren, wurde 
auch 1m Folgenden von einem Anteil von 20 ~ ausgegan
gen 

z.B. von den Ahauser SchUtzenvereinen Feldmark 05 und 
Feldmark SUd sowie den Schützenvereinen Ahle-Kapelle 
und Legden 

Prinz, Joset: Aus der Geschichte des westfälischen 
SchUtzenW9sens, MOnster 1953, S. 19 

Atavismus meint hier die Wiederaufnahme ehemaliger 
Setzungen 

62) Auch für die Nachbarachaften C I und II lassen sich z.B. 
derartige verschärfende Setzungen zu dieser Zeit nach
weisen 

63) Vagedes, BUrger, S. 99 

64) Terhalle, S. 152 

65) Acta betreffend die Beförderung ••• , a.a.O. (Q IV 4) 

66) Wenn man bedenkt, daß das SchUtzenfest in dieser Zeit 
durchaus noch lokale Selbstdarstellung realisierte, 
wird dieBe Entwicklung einsichtig 

67) Niederschrift über die Schützenrat88itzung des BUrger
u. JunggesellenschUtzenverelns vom 14.3.1975 

68) v. Pfeil, S. 63 

69) BUrger-Gesellen-Buch (0 11 1 a) 

70) Vgl. Brockpähler, W., S. 29; Westf. SchUtzenwesen, 
S. 45 f. (Ansprache eines alten Obersten 1951); 
Sladeczek, L.: 565 Jahre St. Georgius-SchUtzen zu 
Bocholt, in: Einladung zum Schützenfest sm 12., 13. 
14.8 . 1972 sowie am 19. und 20.8.1972 

71) Sehaefer, S. 43 

72) Ewald, 8.8.0. 

und 
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73) Wehrhan, S. 86 

74) v. Förster, S. 22 t. 

75) z . B. fUr die Schützenvereine 
Heek-Averbeck, Ahle 

Wennewlck, Zwl11brock, 

76) S. Seite 21 

77) Vgl. Löffler, a.a.O., 1m allgemeinen 

78) "Grosae Gala-Prunksltzung" (1963-1974) Q II 2 b 

79) Wl1msen, S. 187 

80) 
v. Pfeil, S. 187 

81) Dieser Eindruck wurde vom SchriftfUhrer bestätigt 
(Mitteilung vom 18.12.1978) 

82) Vgl. dazu auch v. Pfeil, S. 117 

83) 

84) 

fU di spätmittelalterllchen 
Reintges, S. 294 verneint r e zum Familienstand: 
SChützengesellschaften eine~ :ez~le jungen SchUtzen, 
"Die 'jonge gesellen' sind a er auf das Datum 1hres 
~as man so~ohl auf ihr Lebensdalt~ride beziehen kano ft 

Eintritts wie auf da8 Alter er 

des JunggesellenschUtzenvere1ns 1931-1970 Protokollbuch 
Q II 1 a 

85) Schwedt, BUrgervereinigungen, s. 96 

86) 
v. Pfeil, S. 205 

87) Brockpähler, W., S. 42 

88) Moser, Hans, zitiert bei v. Pfeil, S. 114 

89) v. Pfeil, S. 91 

90) 
v. Pfeil, S. 92 



91) 

92) 

93) 

94) 

95) 

96) 

97) 

98) 

99) 

100) 

101) 

102) 

103) 

104) 

105) 

106) 

107) 

108) 
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Sladeczek, 8.8.0. 

Schaufenster Ahaus. Oktober - Dezember 1977, hrsg. vom 
Verkehrsverein Ahaus, S. 15 

SChaufenst~r 1977, S. 16 

Festschrift 250 Jahre St. 
Klnderhaus von 1727 e.V., 

Joset SchUtzenbruderschaft 
s. 37 

Landsberg-Velen, Dieter Graf: Die 350 Jahrfeier der 
St. Andre8s-SchUtzenbruderschaft Valen, in: Unsere Hei
mat. Jahrbuch des Kreises Borken 1976, S. 124 

Brockpl!hler, W., 5.44 

Ruhr-Nachrichten, Ah. Ztg. vom 18.5.1977 

Ruhr-Nachrichten, Ah. Ztg. vom 21.12.1976 

Rackels, Th.: Beispiele einer BUrgerlnltlatlv8 t in: 
Unsere Heimat. Jahrbuch des Kreises Borken 197b, S. 79 

Es handelt sich dabei um 50 Vereinigungen aus dem Alt
kreis Aheus, von denen Uber 50 ~ Bauerschaftsvereine 
sind 

Sauermann, s. 158 

Frerich-Schulte, Vom SchUtzenwesen, S. 32 

Seuermann, S. 167 

Wehrhan, S. 113 

Sauermenn, S. 162 · 

Vgl. v. Pfeil, S. 63 

Meyer, S. 13 

Freudenthal, S . 548 
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109) Krina, Nachbarsc'heften, s. 40 

110) 
Krins, Nachbarschaften, s. 40 

111 ) Schwedt, BUrgervere1nlgungen, s. 91 

112) Freudenthal, S. 548 

113) Schmitt, s. 105 

114) Schmitt, s. 149 

115) Vgl. Kramer, Nbschft. als bäuerl. Go, S. 76 

116) Löffler, S. 292 

117) U:5ffler, S. 19 

118) Schaefer S 32 vermutet z.B. die Entstehung der Hal
terner S~hUtzengesellschaft naus den alter Nach~~~
schaften"j Evald, S. 76 und v. Pfeil, S. 79 u. ver~ 
veisen auf die Sterbeke8senfUnktion von SchUt~~ng~!~;nl 
in Darup veren Nachbarschaft und SchUtzengese sc 0 
ursprUnglich offenbar identisch (s. Festschrift 25 
Jahre Magdalenen-Bruderachaft Darup) 

119 ) 
Schmitt, S. 147 

120) 
Schmitt, S. 149 

121 ) 
Kleinschmidt, Wolfg.: Der wandelJdhe8h~~;;~be::i~:;_ 
Arbeitern und Landwirten 1m 20. a r , 
heim/Glan 1977, S. 151 f. und 157 

122) 
Kleinschmidt, S . 157 

123) S 75 Kramer, Nbschft. als bäuerl. G., • 

124) Kl in oziologisches W6rter-
Nach Schoeck, Helmut: 8 8S Ss 266 unterscheidet 
buch, 3. AufI., Freiburg 1970, S·kundärgruppe vor el
sich die Primärgruppe "von der 8 d rs starkes Gruppen
lem durch Intimität und ein beson e 
bewußtsein, ein 'vir-GefUhl' " 
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125) Schmi tt , S. 105 

126) Slewert, Der Verein, S. 79 

127) Slewert, Der Verein, S. 83 

128) Schmltt, So. 136 

129) v. Pfeil, S. 11 

130) Ruhr-Nachrichten, Ah. Ztg . vom 2 . 5 . 1978 

131) Ruhr-Nachrichten , Ah . Ztg. vom 10 . 12 . 1977 

132) Siehe Bernsdorf, Wilh . (Hrsg.) : Wtlrterbuch der Soziolo
gi e, 2. neubearb. u. erweiterte Ausgabe, Stuttgart 
1969, s .v. Gemeinschaft 

133) Sauermann, S. 152 

134) v. Pfe i l , S . 1 

135) MUnster sche Zeitung, Ausg. vom 1.4 . 1976 ("25 Millionen 
Vereinsmeier" ) 

136) v. Pfeil, S. 1 

137) Mackensen in A. Spamer: Die Deutsche Volkskunde , 2. Auf
lage , Leipzig 1935, S . 129 

138) MUnstersche Zeitung, Ausgabe vom 1.4 . 1976 ( "25 Mil lio
nen Vereinsmeier") ; vgl. auch Schmitt, S. 94 

139) Schm1tt, S. 179 

140) 

141 ) 

Vgl . Schm1tt, S. 97 

Brockhaus Enzykl opädie 1n zwanzig Bänden, 
neubearb. Aufl . des Großen Brockhaus, 17. 
den 1973, S. 761 

17 . , völlig 
Bd., Wiesba-
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142) Schm1tt, S. 224 

143) WeItere Indi katoren bilden Ml tgllederstand (ca. 1500 
Mitgl.), Haushalt (ca . 95000, - DM), "Umstellung der 
Mitgl ieder- Registr ierung sowie des Beltragseinzl ehungs
verfahrens auf die EDV" , Anzahl der Etnzelabteilungen 
(11) Einsatz bezahlter Ubungslelter und - in Beachtung 
alle~ genannten Anzeichen besonders beweiskräftig - die 
vom Vorsitzenden 1976 erhobene Frage, "ob diese Ve~a -
tung überhaupt noch ehrenamtllc~8dU3r~~77~e~2:;~1976) 
(Ruhr- Nachr ichten, Ah. Ztg. vom . . 

144) Freudenthal, S. 551/552 

145) Schwedt, BUrgerverelnlgungen , S. 96 
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D. AUSKLANG 

1) 
KBstlin, S •. 3 f. 

2) dgv-Informationen. Mitteilungen der Deutschen Gesell-
schaft fUr Volkskunde e.V., Nr. 80, Heft 1, 1971, S. 16 

3) Nahod11, S. 9 

4) Bauslnger, Jeggle, Korf!, Scharfe , S. 18 

5) KBst11n, S. 3 

6) Atteslander, Methoden, S. 80 

7) Wiegelmann, Zender, Hel1furth: Volkskunde, Berl!n 1977, 
S. 95 

8) Schon Zender, S. 512 f. konnte 1960 auf die "fast ver
einsartige Organisation der Nachbarschaft 1n den nieder
rheinisch-westfälischen Städten und den Orten zwischen 
Malnz und Bonn" hinweisen 

A n h a n g 

I 
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FRAGEBOGEN (I) 

Sebr geehrte/r Frau/Herr ••• ! 

Wie Sie vielleicht schon aue der Tageszeitung vom 11 . 8 . 
1973 erfahren haben , wird von mir mit Unterstützung der 
Stadt Ahaus eine Doktorarbeit an der Universität Münster 
vertaßt, die sich mit ausgewählten Vereinen der Stadt be
schäftigt. Zur Bestimmung dieser Vereine benötige ich Ihre 
Auswahl, denn es sind nur 407 Personen , die einen sol cben 
Fragebogen wie den umseitigen erhalten. Füllen Sie ibD 
deshalb bitte sorgfältig aua und bezeichnen Sie nur solche 
Vereine , die §i! im Hinblick auf kulturelle und brauch
tümliche Erscheinungen in der Stadt für besonders wichtig 
halten . - Wenn Sie keinen Verein für wi chtig halten , 
schicken Sie den Bogen unausgefüllt zurück . 

Wie Sie den Fragebogen ausfüllen: 

Wäblen Sie bitte von den auf der Rückseite aufgeführten 
Vereinen nur diejenigen aus , die Sie für die Kultur und 
das Brauchtum der Stadt Ahaus am wichtigsten halten . Dem 
bedeutensten Verein geben Sie die Nr . 1, dem zweitwichtig
sten die Nr. 2 usw . bis Sie f ü n f Vereine ausgewählt 
haben. Die Zahlen schreiben Sie in die Kreise . - Wenn Sie 
Vereine für besonders wichtig balten, die nicht aufgeführt 
sind , schreiben Sie sie auf und geben ihnen die entsprechen
den Zahlen (1,2,3 , 4 oder 5) j e nach Wichtigkeit . Bitte be
achten Sie , daß insgesamt nur 5 Vereine bezeichnet werden 
sollen, auch dann , wenn Sie einen oder mehrere nicht auf
geführte Vereine hinzugefügt baben . 

Den ausgefül lten Bogen stecken Sie bitte in den beiliegen
den schon frankierten und adressierten Briefumschlag und 
schicken ihn spätestens bis zum 27 . 8. 1973 zurück. 
Ihre Auswahl wird selbstverständlich vertraulich behandelt . 
Da die Arbeit wichti ge Aufschlüsse über das Kulturgefüge 
der Stadt Abaus ergeben soll , ist Ihre Antwort von hohem 
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b d "ngt erfor derlich . - HerzWert und die Rücksendung un e ~ 

lichen Dank für Ihre Mühe! 

unters chrift 

ADAC- Ortsclub Ahaus 0 
Brieftaubenverein (Favorit, Aabote, A)Ol ter Stamm , Heimat

liebe, Sturmvogel 

Bund der VertriebenenO 0 
"" " "1584/ 1606 Bürger- u . Junggesellenschutzenvere1n 

CAJ Ahaus8 
DRK Ahaus 0 
Gesangvere1n "Cäcilia tl Ahaus 0 
KAB Ahaus (St . Paulus , st . Josef) 
Kaninchenzuchtverein Ahau~ 
Kleinsiedlerverein Ahau~-
KOlpingsfamilie AbausO 0 
Männergesangverein "Sängerlust n 

NikolaUSgeSellscbaftü 
SChäferhundezuchtvereinO 0 
Selbstbilfe_Siedler-Gemeinschaft 

Spielmannszug AhausO 0 
Sportverein "Eint racht Abaus" 

StenOgrafenVereinO 
Städtische Kapel le AhausO 

SChützengil de AbausO 0 
Schützenverein der Feldmark Ahaus 

SChützenverei n oldenburgO 
VDK Ortsgruppe Ahaus 0 _" 
Ver sehrten Spor t gemeinschaft Ahau~ 

VFL Abaus Ü . 0 
Vogelzucht_ u . Kanar~en:~lscbutzvere1n Ahaus 

Wanderverein "Edelwe1ss U 0 
Zucht_ Reit- u. Fahrverein Ahaus u . Umgebung , 

• 

• • • • 

• 
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Gehören Sie selbst einem Verein an? J. Nein 

Wenn ja, welchem • . . . . . . . . . . . . . 
Welchen Beruf üben Sie aus? . . . . . . . . . . . . 
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FRAGEBOGEN (Ir) 

1 • Herr/Frau ••• wie alt sind S1e? 

2. Welchen Beruf Uben Sie aus? 

3. Sind Sie Aha user oder zugezogen? 

4. Wenn zugezogen: Waren Sie schon vorher in einer 
Nachbarschaft/in einem derartigen 
Verein? 

5. Warum wurden Sie Nachbarschaftsmltglled/Verelnsmlt
glied? 

6. Welche Zwecke hat die Nachbarschaft/der Verein für 
Sie und Ihre Familie? 

7. Besitzen und kennen Sie die Satzung der Nachbar
schaft/des Vereins? 
Sind Sie damit einverstanden oder mUßte etwas geän
dert werden? 

8. Welche Beiträge zahlen Sie? 
Halten Sie diese für angemessen oder nIcht? 

9. Welche Feste und Veranstaltungen fUhrt die Nachbar
schaft/der Verein durch? 

10. Welche Veranstaltungen sagen Ihnen am meisten zu? 
Was sind fUr Sie nur Pflichtveranstaltungen? 

V 1: Nur für Vereinsmitglieder: Welche Meinung besteht 
in der Stadt Uber den 
Verein? 

N 1: Nur fUr Nachbarschaftsmitglieder: 
Zu welchen Hilfeleistungen hat sich die Nachbar
schaft verpflichtet? 
Was interessiert Sie persönlich mehr: nachbarschaft
liche Hilfe oder nachbarschaftliehe Geselligkeit? 

11. Welche Bräuche gibt es in der Nachbarschaft/im Ver
ein und wer hat sie eingeführt? 
Wenn Sie sich erinnern, welche Neuerungen wurden 
eingeführt und von wem? 
Sind Sie damit einverstanden oder nicht? 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21 • 

N 2: 

22. 

23. 
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Gibt es besonders aktive Mitglieder, die das Nach
barschaftaleben/Vereinsleben aufrechterhalten? 

Gibt es Personen in Ihrer Vereinigung,die um Rat ge
fragt werden: in menschlichen Dingen - in rechtli
chen Dingen? 

Nehmen politische Ereignisse Einfluß auf die Nach
barschaft/den Verein, VerfUgungen der Stadt oder 
Ereignisse in Ahaus? 

Bestehen gesellschaftliche Ereignisse, die Einfluß 
haben, oder nicht? 

Ist die Nachbarschaft/der Verein immer "e1n Herz und 
eine Seele" oder gibt es Mitglieder, die nicht immer 
mit allem einverstanden sind? - Sind das im Falle, 
daß es sie gibt, immer dieselben Mitglieder? - War 
das auch vor CB. 50 Jahren so? 

Bestanden früher oder bestehen heute Meinungsverschie
denheiten 1. wegen unterschiedlicher politischer Ein-

stellung? 
2. aufgrund von Standesunterschieden? 
3. zwischen Jung und Alt? 
4. zwischen Männern und Frauen? 

Besteht ein engerer Kontakt bestimmter Mitglieder 
innerhalb der Nachbarschaft/des Vereins oder nicht? 

Wie alt schätzen Sie die Mitglieder im Durchschnitt? 

Hat Ihre Nachbarschaft/Ihr Verein Nachwuchssorgen 
oder nicht? 

Besitzt die Nachbarschaft/der Verein Gegenstände, 
mit denen sie/er sich von anderen Nachbarschaften/ 
Vereinen unterscheidet? - Bestehen eigene Lieder, 
Grüße, TrinksprUche, Gedichte o.ä.? 

Warum heißt Ihrer Meinung nach die Nachbarschaft 
"Doden End l1 und wer hat den Namenszusatz ein,!:efUhrt? -
Halten Sie eine solche Zusatzbezeichnung der Nachbar
schaft für an~ebracht oder meinen Sie, daß der Stra
ßenname genügt? 

Besitzt Ihre Vereinigung ein Lokal oder andere Ge
meinschaftsräume? 

Ist die Nachbarschaft/der Verein schon öffentlich 
hervorgetreten? 

24. 

N 3: 

25. 

V 2: 

N 4: 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31 . 

32. 

33. 
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Wird Ihre Vereinigung von jemandem unterstützt? 

Wie verhalten Sie sich gegenüber Straßenbewohnern, 
die Nichtmitglieder sind? 

Wie steht Ihre Nachbarschaft/Ihr Verein zu anderen 
Nachbarschaften/Vereinen? 

Wie wirbt der Verein fUr sich? 

Wäre es für Sie persönlich wahrscheinlich 
mitglied in dieser Nachbarschaft zu leben 
ten Sie das fUr unwahrscheinlich? Warum? 

als Nicht
oder hal-

Was bedeutet die Nachbarschaft/der Verein für Ihr 
Leben? _ Ist sie/er wichtig, weniger wichtig oder 
unbedeutend? 

Was ist Ihrer Meinung nach ganz allgemein das Kenn
zeichen einer Nachbarschaft/eines Vereins? 
Was kennzeichnet Ihre Nachbarschaft/Ihren Verein? 

Können Sie sich an etwas Besonderes in 
schaft/im Verein erinnern, von dem man 
spricht? 

der Nachbar
heute noch 

Kann eine Nachbarschaft/ein Verein heute b~sse~, 
ebenso gut oder schlechter bestehen als früher. 
Warum? 

Gibt es einen Unterschied zwischen einer Nachbar
schaft und einem Verein und wenn ja, worin besteht 
er? 

Sind Sie in einem Verein/einer Nachbarschaft? ? 

Wie bewerten Sie diese Mitgliedschaft rangmäßig. 

Warum sind Sie in diesen Verein/die Nachbarschaft 
eingetreten? 

Weichen Ihrer Ansicht nach die jetzt gegeben~n ~~t
worten vom allgemeinen Meinungsstand in der Be ar
schaft/im Verein ab oder glauben Sie, daß alle wohl 
die gleiche Meinung vertreten? 

Erläuterungen: 
Vereinsmitgliedern gestellt 
Nachbarn gestellt wurde 

wurde 
V = Frage, die nur den 
N = Frage, die nur den 
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Erläuterungen zur tabellarischen Ubersicht der Feste 
und Festelemente 

Ci) 

® 
® 
E.polit.S. 

E. ökonom.S . 

KaF 
SoF 
SF 
FaF 

unklar, ob singulär oder kontinuierlich 
durchgeführt 
singulär durchgeführt, bzw . vom bezeichneten 
Zeitpunkt an nicht mehr zu belegen 
kontinuierlich durchgeführt 
Einfluß der jeweiligen politischen Situa
tion/ Entwicklung auf das Schützenfest 
Einfluß der jeweiligen ökonomischen Situa
tion/ Entwicklung auf das Schützenfest 
Karnevalsfest 
Sommertest 
Schützenfest 
Fastnachtsfest 

Zeit 

1900 
1901 
1902 
19O~ 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
191 0 

1911 
1912 
191~ 

1Q14 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
192~ 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
19~O 

19~1 

19~2 

19~~ 

19~' 
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FF.5TE UND FESTELEMENTE 

(1900 - 1977/ 8 ) 

Bürgerechützen Junggesellenechützen 

Reia zur Stange <y 

-

JUbel!e8~onzert-U.Theateraben 
Ausflug 5 

l. W ELTKRIEG 
• 

E.polit.S . 

E.ökonolD.8. 

E.ökoDom. +po11t.S. Ende der Nachteierauetlüge 

Fahnenweihe 

E.Ökonom.S. 
JUbeltest 

Sommertest (surrogat ) (§Y ~~kono • • S. (RunkelkÖnig8ChieBen 

E.ökonom.S. 
E. polit.S . 

Jubeltest/ E. polit .S . 



Zeit 

1935 
19,6 
19~7 

1938 

1939 

1945 
1946 

1947 
1948 

1949 

1950 

1951 
1952 

195~ 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1961 

1962 
1963 
1964 

1965 

1966 
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Bürgerschützen 

KaF 

KaF 

KaF 

Junggeeellenscbützen 

Vorfestl. übung G) 

KaF/ '_ F u s ion 
Denkmalübergsbe 
KaF/ Vogelaufhiingen'?'/ E 11t ~ . po . 5./ Ende des Obene beim BSV 

11. W E L T K R lEG 

1 .Nachkriegssch~zenfeat 
Vogelaufhängen ~ 
Gefal~enenehrung rK) 
E.pol~t.S. bis 19~ 

~de der Kinderbe lustigun 
~m Rahmen des SChützenfesfes 

Inanspruchnahme des Pfingst
l-

mon~ags u . -diensta~ als 
Schutzenfesttermin ~ 

SoF (Jubi l äumswoche ) QD 
Jubelfest 

Schüt zenball ® / KaF ® 

Einf. von Biermarken Q9 

E~nf . von Essensmärken;qg 
E~nsatz Feldküche b . SF K 
~mpfang d . ~nigspeares 
~ . Rathaus \!9 
"Biwak" ® 

1 . Nachkriegsach~zen!est 
Vogelaufhängen U9 
Gefallenen~g Gi) 
HI . M~sse K / übung ® 
E.pol1t.S. is 1950 . 

Jubelfest 

Winterfest Ci) 

Zeit 

1967 
1968 

1969 
1970 

1971 

1972 
197~ 

1974 
1975 
1976 
1977 

Zeit 

1900 
1901 
1902 
19O~ 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

19"2 
1913 
191 4 

1918 
1919 

1920 

I! 
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Bürgerschützen Junggesellenscbützen 

Preisll:egeln ® 

Eint. zapfenstreich ® sommeraus!lug ® 
Preiskegeln ® 

F u • i 0 n 

VerlegUng der Feststätte des Schützenfestes / Obung / Platz-

konzert im Rahmen · des schützenfestes 
"Schützen.tsstgedächtnislrübschoppen" 

E.Ökonom. S. / Kompanieabend / Platzkonzert b . SF / letzte 

Ubung 

Frühschoppen 
E.ökonolll. S. / KOllpanieabend @ / Platzkonzert b. SF ® 

Wiederaufnahme ehelll. Einrichtungen. öffnung rür alle Bürger 

Einfluß des Stadtfestss 1976 

Nachbarschaft C I Nachbarschaft Jägerskamp 

GRüNDUNG / Fastnachtsfest ® 

. 

. . 

I . WELTKRIEG 



Zeit 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 
1936 
1937 

1938 

1939 

Nachbarschaft C I 

Fastnachtsfesttermin· 
Montag vor Estomihi ® 
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Teilnahme der Jugend sm FaF ® 

Aufkommen 
durch die 

der Festkostümierung 
Jugend 

Wabl eines "dauernden Pr·· 
sidenten" im Blick auf d

a
-

Fastnachtsfest as 

Sommersusflug mi t "S~··t 
fest" dsr N hb u zen-acarnS/ 
yerlegung der Totene ung 
1n die Pflichtversammlung GY 

Nachbarschaft Jägerskamp 

11 . W E L T K R I E G 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 

1951 

Frauelikaffee (Surro at)@ 
Sommerfeet mit"SF" ~nd S / 
Organisations"kommission" ® 
Kinderfsst (+ "SF") @/ 
1.Nachkriegsf~tnachtsfest/ 
F~stausechuB uy / viel te i-
11ge~u . aufw8ndin~nsives 
FaF ~/ Programm ~ 

1952 Fortfall des gemeinsamen 
~:~ls u~~~(~~_~er Lamberti-

Zeit 

1953 

1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
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Nachbarschaft C I 

Praue)l..kaffee 
KaP Q9 

im Rahmen des 

Fortfall von "Prinz KarnevaJ.,: ' 
aus 1951 

1960 
1961 Abnahme der Brauchintensität 

des Dämmerschoppens (KaF) zu 
Anfg. der 60er Jahre 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 

1972 
1973 

1974 Steigerung der Festintensität 
des karnev~istischen F~
enksffees \!) / SoF ® 

1975 Monatl . Frauenksffee ® 

1976 

1977 Kinderfest 

Nachbarschaft Jögerekamp 

GRUNDUNG 
KsF 0 / SoF 0 
soF_Ausfall wegen Tode~all / 
Eint . spanferkelessen U9 

&terfeuer ® / Kinderkarneval 
~ / Einsatz Fe ldküChe b. SoP 

Meigeng ® 
Ausflug 1.d. Barle ® / K~
derschützenfest beim SoF ~ 
SoF_Ausfa~ wegen Todesfal l / 
Zeltfest (.§.I 

Frauen_Karnevals- Kaffee u. 
Dämmerechoppen: Wegfall Früh
schoppen / Festl . Na~mittsg 
bei einem Nachbarn ~ 
Dämmerschoppen statt FrühschOP
pen / KaF~egen Todesfall mo
difizie.;t. S / \IIochenen~ für 
Kinde r ~ Martinezug ~ 
Frsuenkaffee u . FrYJ· choppen 
im Rahmen des K4E.. ? / Jubi
läumssommerfe8t~ 

I 
I 



§. , . 

§.2. 

§.4. 

§.6. 

§.7. 

§.8. 

§.9. 
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Statut 

der Nachbarschaft Coesfelderstrahse 

Ahsus. 

Die nachstehenden Bewohnern d St 
Nachbarschaft von Theodor Lef:~in raße bilden eine 
Gerhard Wie!hoff d.h. zur bei'e. g bis einschließlich Seiten der Straße. 

Jeder Na chbar hat ein N thn pflichtet sich in 1 en 0 achbar. Derselbe ver-
unentgeldlich ausz~fk:~e~ei~e~ B~t~llungen u. 50. w. 
der Nothnachbar ve fli . e e a ge Trauung ist 
Stadt die Ihm mUnd~ch chtet, alle die Einwohner der 
werden, einzuladen oder schriftlich aufgegeben 
der Nothnachbar ve;P~~h~!~t~:::~~~n Sterbefall, iat 
die sich 1m Bezirk der St dt ehe Bestellungen a erstrecken zu besorgen. 

PUr alle diese Beaüh ne VergUtun ungen erhält der Nothnachbar kei-
frei Essen ~dn~~:nd~~~~lbe 1m betreffendem Hause 

Mither haben dasselbe R ht Betrag von 1 Mark (Eine e~ k)wenn sie zu Faßnach den r an den Vorstand zahlen . 

Bauen oder Kaufen ein H 6 Mark. Diese k6nnen ~ auses kostet zu Faßnacht 
Jahren mit je 3 Mark bez!~i~ e:;~e~:nander folgenden 

Heirahten kostet zu Faßnacht 3 Mark. 

ZUIII fortschaffen der Lei h barn verpfliChtet Falz ~ien sind die nächsten Nach-
sämmtliche verpflichtet Aes~ nicht ausreichen sind 
barn verpfliChtet bis • uc sind sämmtliche Nach
gen, welche die LeiChe:u~i~~~c~e mitzugehen. Dijeni
jedes Jahr zur Faßnacht den Be.ragen wollen zahlen rag von 1 Mark. 

Wittwe~_die keinen leistungsfähigen Mann stelle. k".-
nen, SUld va. § 7. entbunden. U 

Alle welche Großjähri b barn welche nicht dergLe!~~Sb~nlwerden und die Nach-
50 Ptg. welche zu Faßnacht :uz~h~:~ :~~~n· jedeamal 
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§.10. Jedes Jahr 1st am Sonntag vor Faßnacht eine Versamm
lung wozu der Vorstand verpflichtet 1st sämmtliche 
Nachbarn einzuladen. Die welche sich nicht mündlich 
oder schriftlich abmeden verfallen 1n einer Strafe 
von 50 Pfg. Ebenso derjenige welche sich eine halbe 
Stunde verspätet. 

§ . 11. Sämmtllche Gelder sind zu entrichten auf der Versamm
lung am Sonnta~ vor Faßnacbt. 

§.12. Wer die Gelder an dem Tage nicht zahlt, wird aus der 
Nachbarschaft ausgeschlossen . . 

§ . 13. Neuer Statutewurf oder umändern der Statuten können 
nur gemacht werden, wenn mindesten 2 ' 3 der Nachbar
schaft anwesend und einverstanden sein. 

§ .14. Ein aus der Nachbarschaft ausgeschlossener, ist 1n 
keiner Bezlhung HUlfe zu leisten. Bei nicht befolgung 
des § zahlt der betreffende 2 Mark. 

§.15. Der Vorstand ist verpflichtet sämmtliche Gelder eln
zuzihen und darüber Rechnung zu geben. 

§ . 16. Das Nachbarbuch fängt bei Tb. Lefering 499. Derselbe 
welche das Buch hat muß anschreiben welche bei Lei
chen fehlen. Jedes Jahr geht das Buch an den folgen
den Nachbar Uber, der dieselben Verpflichtungen hat. 
Derjenige der das Buch hat und der folgende Nachbar 
mUssen sämmtliche Nachbarn zu der Versammlung und 
Faßnachtsfeier einladen. 

§.17. Als Ansprecher geh~ren zusammen. 
....... 

§.18! Vorstehende § wurden zur Faßnacht im Jahre des Heils 
1902 genehmigt und unterschrieben . 
..... .. 

\1 
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Satzung 

für die Nachbarschaft Coesfelder Straße I "Doden End" 

Prä a m bel 

Es hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, daß das 
1m Jahre 1902 von unseren Vätern und Großvätern aufgestell
te "Statut der Nachbarschaft Coesfelder Straße" nicht mehr 
ganz zeitgemäß 1st und nur noch als Provisorium angesehen 
werden kann. Viele Paragraphen sind 1m Laufe der Jahre 
durch VerssmmlungsbeschlUsse geändert worden, so daß nur 
noch ein kleiner Teil des alten Statuts Gültigkeit hat. Um 
eine klare Uberslcht über die im Laufe der Jahre gelaBten 
BeschlUsse und die noch gültigen Paragraphen zu haben, soll 
das Statut von 1902, das 1n diesem Jahre seinen 61. Geburts
tag begeht, neu überarbeitet und aufgestellt werden. Es 
soll hierbei jedoch darauf geachtet werden, daß die über
lieferten Grundsätze, die den Nachbarschaftsgedanken för
dern und die Verbundenheit zur Heimat pflegen, vo1l und 
ganz bestehen bleiben und gefestigt werden. In der am 
16. Januar 1962 stattgefundenen ordnungsgemäß einberufenen 
Versammlung der Nachbarschaft Coesfelder Straße I "Daden 
End " wurde daher folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Grundsätzliches 
Die Bewohner der Coesfelder Straße I, von Hausnummer 1 bis 
Hausnummer 31 auf der linken Seite und von Hausnummer 2 
bis Hausnummer 28 auf der rechten Seite, sowie die Bewoh
ner der FrledhofstraBe und Aastraße und ein Teil der Hof
mate schließen sich zu einer Nachbarschaft zusammen. 

§ 2 

Aufgabe der in der Nachbarschaft zusammengeschlossenen Fa
milien ist es, den Nachbarschaftsgedanken und die Verbun
denheit zur Heimat zu fördern und zu pflegen. Jeder Nach
bar ist verpflichtet, soweit es in seinen Kräften steht, 
anderen Nachbarn, die irgendwie in Not geraten sind, zu 
helfen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
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§ 3 
Organe der Nachbarschaft 

Organe der Nachbarschaft sind: 
1. die Pfl1chtversammlung, 
2. der Vorstand. 

§ 4 

Die Pflichtversammlung 
In jedem Jahr ist in der ersten Hälfte des Monats vom Vor
stand aus eine Pflichtversammlung einzuberufen. Es ist 
Pflicht fUr jeden Nachbarn, an dieser Versammlung teilzu
nehmen. Wer ohne triftigen Grund dieser Versammlung fern
bleibt oder sie vorzeitig verläßt, zahlt eine Strafe von 
1,-- DM (Eine Deutsche Mark). Ob ein Grund als triftig an
gesehen wird, entscheidet die Pflichtversammlung . Alle Be
schlUsse müssen mit mindestens 51%iger Mehrheit gefaBt 
werden. Wird dieser Prozentsatz nicht erreicht, gilt der 
Antrag als abgelehnt. Bei Abstimmungen ist nur der Haushal
tungsvorstand oder dessen Stellvertreter stimmberechtigt. 
Die Pflichtversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 
ein Drittel der Nachbarschaftsmitglieder anwesend sind. 
Satzungsänderungen können nur beschlossen werden, wenn 
mindestens zwei Drittel der Nachbarschaftsmitglieder an
wesend sind. 

§ 5 
Außer der Pflichtversammlung können vom Vorstand aus wei
tere Versammlungen im Laufe des Jahres einberufen werden. 
Ein Strafgeld kann hierzu jedoch nicht erhoben werden. 
Wenn mehr als 5 Nachbarn gemeinsam beim Vorstand die Ein
berufung-einer Versammlung fordern, hat der Vorstand die 
Pflicht, eine Versammlung einzuberufen. 

§ 6 
In jedem Jahr sind auf der Pflichtversammlung 2 Kassen
prüfer aus der Versammlung zu wählen, die die Kassenbelege 
zu prüfen haben und tiber das Ergebnis der PrUfung der Ver
sammlung berichten. 

\ 
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§ 7 
Der Vorstand 

I n jedem J ahr 1st in der Pf l i chtversammlung ein Vorstand 
zu wählen . Der Vorstand setzt sich zusammen a us 

1 . dem Vorsitzenden, 
2. seinem Stellvertreter 
3. dem Geschäftsführer 

§ 8 
Der Vorstand hat die Aufgabe, die laufenden Ges chäfte der 
Nachbarschaft zu fUhren, die Versammlungen einzuberufen 
und die Nachbarschaft nach außen zu vertreten. Die Ver
sammlungen werden vom Vorsitzenden oder dessen Stellver
treter geleitet. Dem Geschäftsführer obliegen die Aufgaben 
die Geldgeschäfte und die schriftl i chen Angelegenheiten t 

der Nachbarschaft t insbesondere die Prot okol lführung zu be
sorgen . 

§ 9 
Beiträge 

Der von j edem Nachbarn zu zahlende Beitrag beträgt monat
lich 1,-- DM. Alleins t ehende Nachbarn zahlen 0 , 50 DM. Der 
Beitrag wird in j edem J ahr von der Pfl i chtversammlung neu 
f es t gese t z t . Die im Laufe des Jahres in der Nachba rschafts
kas s e angesammelten Beiträge und sonstigen Ge lder s ollen 
fUr das im Fr ühjahr eines j eden Jahres statt f indende Kar
nevalsfe s t ve rwende t werden . Eine ande re Ve rwendung kann 
nur durch Beschluß der Pflichtversammlung bestimmt werden. 
Sollte irgendein Nachba r (durch einen Trauerfall in de r 
engsten Familie - Eltern, Geschwister, Kinder - oder durch 
eigene arbeitsunf ähige Krankheit) an der Karnevalsfe ier 
nicht t e ilnehmen kBnnen, so wird ihm die Hälfte des Jahres
beitrages fUr das nächste Jahr gutgeschrieben. 

§ 10 

Die Beiträge werden jeqen Monat von einem anderen Nachbarn 
aufgeholt. Wer im einzelnen die Beiträge aufzuholen hat 
wird vom Geschäftsführer bestimmt, der nach einer schon' 
seit J ahren aufgestellten Liste der Reihe nach vorgehen 
muß. Alle in e inem Mona t vorkommenden Angelegenheiten, wie 
da s Einsammeln der Sterbegelder, das Einladen zu Versamm
lungen, Ausschußsitzungen usw. sind von dem Nachba rn zu 
bes or gen, der mit dem Aufholen der Beit r äge beauf tragt ist. 
Die Be iträge dUr f en nicht von Personen unter 16 Jahren auf
gehol t werden . 

- 629 -

§ 11 

Befreit von der Aufholung der Beiträge usw. sind: der Vor
sitzende, der Geschäf tsführer, alleinstehende Frauen, Nach
barn Ube r 70 J ahre und schwer körperbehinderte Nachbarn, 
die keine männliche Person über 16 Jahre aus ihrer Familie 
hlerfUr stellen kannen. 

§ 12 

Notnachbarn und Sterbefälle 
Jeder Nachbar hat einen Notnachbarn. Der Notnachbar ist 
verpflichtet. in Fällen der Not fUr seinen Nachbarn Be
stellungen usw. unentgeltlich auszufUhren. In Sterbefällen 
hat er die Verpflichtung, sämtliche Bestellungen, die ihm 
mUndlich oder schrif tlich aufgegeben sind und die sich auf 
das Gebiet der St adt Ahaus erstrecken, zu besorgen. Er nat 
weIterhIn darUr zu sor~en, daß rUr das Fortschaffen der 
Leiche 6 Träger bestellt werden. Die Träger sollen dunklen 
Anzug mit Zylinder tragen. Wenn vom Sterbehaus nicht etwas 
anderes gewünscht wird, sind zur linken Seite und zur rech
ten Seite die drei nächsten Nachbarn verpf lichtet, Träger 
zu stellen. Sollten bei diesen Nachbarn keine erwachsenen 
Männer sein, so sind die nächsten Nachbarn zur Stellung 
eines Trägers verpflichtet. 
Im e inzelnen ha t de r Notnachbar noch folgendes zu besorgen: 
Totenzette l aust eilen, Vorbeten in der Kirche, Kränze weg
scha ffen auf dem Friedhof . Hierbei haben ihn alle Nachbarn 
zu unte rs·tUtzen . 

§ 13 
FUr die BemUhungen, die der Notnachbar für seinen Nachbarn 
hat, erhält er keine VergUtung. Er hat lediglich das Recht, 
an dem betre ffenden Tage fUr seine Bemühungen frei Essen 
und fre i Trinken in dem Trauerhause zu erhalten. 

§ 14 
Be i Beerdigungen innerhalb der Nachbarschaft ist jeder 
Nachbar verpflichtet, an der Beerdigung teilzunehmen. Die
jenigen Nachbarn, die ohne triftigen Grund an der Beerdi
gung nicht t e ilnehmen, zahlen eine Strafe von 3,-- DM. 

§ 15 
Bei einem Sterbefa ll in der Nachbarschaft zahlt jede Fami
lie f ür den Sarg 4 ,-- DM. Bei Kindern von Nachbarschafts-
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mitgliedern, die unter 10 Jahren sterben, beträgt das 
Sterbegeld 2,-- DM pro Familie. Sollte ein Nachbar nicht 
in der Lage sein, diesen Betrag zu zahlen, so wird dem Ge
schäftsführer Vol lmacht gegeben, darUber zu entscheiden, 
ob der fehlende Betrag aus der Nachbarechaftskssse gezahlt 
werden 8011, oder ob dem betreffenden Nachbarn zugemutet 
werden kann, die fehlende Summe in kleinen monatlichen Ra
ten abzuzahlen. im Ubrigen bestimmt der Vorstand, wer zur 
Nachbarschaft geh~rt und fUr wen das Sterbegeld zu zahlen 
1st. Verwandte geharen mit zur Faml1iengemeinschaft. 

§ 16 
Hochzeiten 

Bei Hochzeiten ist der Nachbar ebenso wie bei Sterbe fällen 
verpflichtet, Bestellungen zu besorgen und dem Nachbarn 
zur Hilfe zu sein. Auch hierfUr erhält er am Hochzeitstage 
von dem betreffenden Nachbarn frei Essen und frei Trinken. 

§ 17 
Nachbarn, die im Laufe des Jahres heiraten und Mitglied 
der Na~hbarschaft bleiben, zahlen eine einmalige .Gebühr 
von 6,-- DM. Diese Gebühr kann auch auf der Pflichtver
sammlung im Einvernehmen mit dem Vorstand auf eine andere 
Art und Weise entrichtet werden. 

§ 18 

Bauten 
Baut oder kauft ein Mit~lied der Nachbarschaft ein Haus, 
so hat er spätestens auf der Pflichtversammlung eine Ge
bUhr von 6,-- DM an die Kasse der Nachbarn zu entrichten . 
Auch diese Gebühr kann im Einvernehmen mit dem Vorstand 
anderweitig entrichtet werden. 

§ 19 
Neue Nachbarn 

Neu aufgenommene Nachbarn zahlen eine AufnahmegebUhr von 
5,-- DM an die Kasse der Nachbarschaft. Diese Aufnahmege
bUhr kann 1m Einvernehmen mit dem Vorstand anderweiti~ ent
richtet werden. 
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§ 20 

Ausschluß 
Nachbarn die gegen die in dieser Satzung niedergelegten 
Par agraphen verstoßen und trotz mehrmaliger Aufforderung 
ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden aus der 
Nachbarschaft ausgeschlossen. Sie können nur gegen die Ent
richtung einer Gebühr von 20 ,-- DM wieder aufgenommen wer
den. 

§ 2 1 

Ausgeschlossenen Nachbarn ist in keiner Weise nachbar
schaftliche Hilfe zu gewähren. 

§ 22 

Diese Satzung tritt am Tage nach i ~er Pf;ii~!V~~~~~~ungd~: 
17. Januar 1962 in Kraft. Sie w r von h ih es 
be i der Beschlußfassung anwesend waren, zum Zeic en r 
Einverständnisses unterschrieben. 

§ 23 
Der zur Zeit der Beschlußfassung 
sich wie folgt zusammen: 

bestehende Vorstand setzt 

Vorsitzender: 
Stellvertreter: 
Geschäftsftihrer: 

Bernhard Lefering 
Heinrich Leterin~ 
Joset KlUsekamp 

Aufgestellt: 
Aha u s , den 16. Januar 1962 

,\ 



- 632 -

Satzung 
der 

Nachbarschaft Jägerakamp 

§ 1 

Name, We sen und Zweck der Nachbarschaft 
Die Nachbarschaft fUhrt den Namen "Nachbarschaft Jägers
kamp", Sie 1st eine freiwillige Vereinigung von Nachbarn 
die in dem im § 2 genannten Gebiet ihren dauernden Wohn-' 
sitz haben. 
Sie dient dem Kennenlernen der Nachbarn und soll das fried
liche Zusammenwohnen innerhalb der Nachbarschaft fördern 
und in Freud und Leid ohne Ansehen der Person Hilfe und 
Schutz gewähren. Toleranz und Eintracht sind h8chster 
Grundsatz. 
Sie ist die Vertretung der Nachbarn gegenüber Beh~rden 
usw. in allgemein interessierenden Angelegenheiten . 
Sie pflegt das heimatliche Brauchtum. 

§ 2 

Gebiet der Nachbarschaft 
Die Nachbarschaft umfaßt alle Wohnungen im nördlichen Teil 
der Straße JägerskaMp. Sie beiinnt an der Westseite der 
Straße mit der Hausnummer 59 Homann),an der Ostseite mit 
der Hausnummer 20 (Wildenhues und endet an der EinmUndung 
in die "von Heyden-Straße" mit den letzten Hausnummern. 

§ 3 
Mitgliedschaft 

Mitglied kann jeder Nachbar werden, der seinen Beitritt 
erklärt und bereit ist, sich dieser Satzung zu unterwerfen. 
Zwischen HauseigentUmern und Mietern besteht kein Unter
schied . 
Mitglieder sind: 

1. Familien 
2 . Alleinstehende und verwitwete Personen mit 

eigenem Hausstand. 
3. Kinder, die 1m Haushalt der Eltern leben, das 

21. Lebensjahr vollendet haben und ihre Berufs
ausbildung abgeschlossen haben. 
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Zu einer Familie geh~ren: 
a) die Eheleute, 
b) die 1m Haushalt der Eltern lebenden Kinder 

unter 21 Jahren bzw. ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung. 

c) alleinstehende Elternteile 1m Haushalt der Kin
der 

d) Hausangestellte, die dauernd 1m Faml1ienhaushalt 
leben. 

Die Mitgliedschaft wird durch Tod, Wegzug, freiwilligen 
Austritt bzw. Entlassung beendet. . 
Auf Beschluß der Gene ralversammlung wird aus der Nachbar
schaft entlassen, wer erheblich gegen diese Satzung ver
st5ßt oder sich sonst nicht der Nachbarschaft wUrdig er
weist. 

§ 4 
Organe 

Organe der Nachbarschaft sind der Vorstand und die General
versammlung. 

§ 5 
Der Vorstand 

Der Vorstand vertritt die Nachbarschaft nach außen und 
fUhrt die Geschäfte. Er besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Schriftführer und dem Kassierer. Zur Erttillung besonderer 
Aufgaben kann der Vorstand Beisitzer zuziehen. Die Vor
standsmitglieder werden von der Generalversammlung auf 
zwei Jahre gewählt . Einmalige Wiederwahl ist zulässig . 
Wählbar ist jedes Mitglied, männlich und weiblich. Die 
Wahl kann nur aus triftigem Grund abgelehnt werden. Grund
satz ist daß sich möglichst alle Mitglieder nach und nach 
der Vorstandswahl zur Verfügung stellen. Mitglieder sind 
auch in Abwesenheit wählbar. Vorstandsarbeit ist Ehren
dienst und unentgeltliCh. 
Die Nachbarschaft wählt neben dem Vorstand einen Chronisten, 
der alle bedeutenden Ereignisse in der Chronik festhält. 
Die Chronik soll späteren Generationen ein anschauliches 
Bild vom Werdegang der Nachbarschaft sein. 

§ 6 
Die Generalverssmmlung 

Der Vorstand beruft die Generalversammlung einmal jährlich 
ein. Eine ordnungsgemäß einberufene Generalverssmmlung ist 
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beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend 1st. Die Voretandswahl wird vom ältesten anwesen
den Nachbarn geleitet. Der Vorstand kann weitere Versamm
lungen einberufen, wenn mindestens fünr Mitglieder dieses 
schriftlich beantragen. Eine außerordentliche Generalver
sammlung 1st immer beschlußfähig. Sind Sstzungsänderungen 
geplant, 80 1st dies den Mitgliedern vorher schriftlich 
bekanntzugeben. Ober die Versammlungen 1st eine Nieder
schrift aufzunehmen. 

§ 7 
Beitrag 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Nachbarschaft 
einen Beitrag. Höhe und Einzugsverfahren werden von der 
Generalversammlung beschlossen. Familien (§ 3 Abs. 1) zah
len vollen Beitrag, alleinstehende Personen (§ 3 Abs. 2 
u. 3) zahlen halben Beitrag. Gerät ein Nachbar in eine un
verschuldete Notlage, kann ihm der Vorstand den Beitrag 
stunden oder zeitweilig erlassen. 

§ 8 
Veranstal tungen 

Zur Pflege der Geselligkeit feiert die Nachbarschaft ein 
Winterfest. Zeit und Ort des Festes werden von der Gene
ralversammlung beschlossen. Bei Bedarf findet sich die 
Nachbarschaft zu weiteren geselligen Veranstaltungen zu
sammen. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder mit ihren 
FamilienangehBrigen (§ 3 a-d). Zu Besuch in den Familien 
weilende Personen und Verlobte können eingefUhrt werden. 

§ 9 
Teilnahme an den Veranstaltungen 

Teilnahme an den Veranstaltungen ist selbstverständlich 
Pflicht fUr alle Mitglieder. Krankheit und Trauerfälle in 
der Familie entbinden von der Teilnahme. 
Entschuldigtes Fernbleiben aus einem anderen Grunde wird 
in der Erwartung hingenommen, daß der Entschuldigte es mit 
einem Beitrag nach eigenem Ermessen der Nachbarschaft er
möglicht, auf sein Wohl anzustoßen. 
Unentschuldigtes Fernbleiben verstößt dagegen gegen das 
Prinzip gutnachbarlichen Zusammenlebens und wird bei mehr
maliger Wiederholung mit Entlassung aus der Nachbarschaft 
geahndet. 
Der Geist echter nachbarlicher Verbundenheit gebietet eS t 

allen Verstorbenen der Nachbarschaft das letzte Geleit zu 
geben. 
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§ 10 

Leistungen der Nachbarschaft 
Beim Ableben von Nachbarn und ihren Angehörigen gibt die 
Nachbarschaft einen Kranz. AnläBlich von Hochzeiten gratu
liert sie mit einem kleinen Geschenk. Der Jubelgeburtstage 
75, 80, 81, 82 usw. gedenkt die Nachbarschaft ebenfalls 
mit einem kleinen Geschenk. 
Persönliche Uberreichung durch Mitglieder des Vorstandes 
gilt mehr als der Geldwert des Geschenkes. 

§ 11 

Notnachbarn 
Wenn auch Beistand in Leid und Freud oberstes Gebot aller 
Mitglieder der Nachbarschaft ist, so gilt dies besonders 
fUr die "Notnachbarn". Jeder Nachbar hat Notnachbarn. 
Außer evtl. Nachbarn im Hause gelten die beiden Nachbarn 
links und rechts als Notnachbarn . Für die Anfangs- und 
Endhäuser ist der Nachbar auf der anderen Straßenseite Not
nachbar. 

§ 12 

Aufgaben der Notnachbarn 
Die Notnachbarn helfen nach Kräften in allen Fällen, in 
denen Hilfe nottut, also bei Krankheit, Tod, Katastrophen. 
Aber auch bei freudigen Ereignissen treten die Notnachbarn 
in Tätigkeit. Wenn eine Hochzeit oder dergl. bevorsteht, 
erkundigen sie sich, ob das SchmUcken des Hauses erwünscht 
ist. Sie Ubernehmen ggflls. diese Aufgabe. nafUr gibt 
ihnen die feiernde Familie einen Verzehr. 
Die Notnachbarn treten auch ohne Anfordern durch die be
troffene Familie in Tätigkeit. 

§ 13 
Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung ist in der Generalversammlung vom heutigen 
Tage beschlossen und tritt sofort in Kraft. Jeder Nachbar 
hat Anspruch auf eine Ausfertigung der Satzung. 

Ahaus, den 24. 6. 1967 

Der Vor s t a n d 
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Statuten des SchUtzenvereins der Stadt Ahaus') 

Mit Genehmigung der Ortspolizeibeh~rde hat sich hierselbst 
unter dem Namen Ahauser Schützengesellschaft ein Verein 
gebildet, welcher den Zweck hat, durc h das in jedem Jahre 
zu feiernde Schützenfest in den sämmtlichen Mitgliedern 
die Achtung und Anhänglichkeit an einander als Bürger 
einer Gemeinde zu wecken und zu erhalten, Gemeinsinn her
vorzurufen und zu verbreiten, allen sogenannten Kasten
geist zu unterdrUcken und endlich die Liebe zum Könige und 
Vaterlande immer r ege zu erhalten. 

Um nun diesen Verein durch zweckmäßige Einrichtung gegm 
jede Ausartung und Beimischung fremder Tendenzen zu si
chern und ein dauerhaftes und heilbringendes Volksfest zu 
begrUnden, so sind demselben nachfolgende Statuten zum 
Grunde gelegt: 

1. Abtheilung 
Einrichtung des Vereins. 

Um Mitglied dieses Vereins sein oder werden zu können, 
sind folgende Eigenschaften und Grunderfordernisse natig. 

1 . ein unbescholtener Ruf 

2. ein Alter von 18 Jahren 

3. die Befugnis die Nationalkokarde zu tragen. 

4. die Eigenschaft des Bürger, BUrgersohn der Stadt Ahaus, 
oder andern Einwohner der Stadt mit Ausnahme der in § 6 
benannten Quellen und Knechte. 

5. außerdem können sämtliche Ubrige Einwohner von Ahaus 
dem Verein als Mitglieder beitreten, welche nicht im 
eigentlichen Gesindedienste stehen. 

6. die bei hiesi~en Meistern stehenden Gesellen und Knech
te können dem Verein ebenfalls als Mitglieder beitreten . 
beim Königachießen beteiligen sich jedoch nur BUrger 
resp. Bilr~ersöhne. 

II. Abtheilung 
Der Vorstand. 

1. Zur Aufrechterhaltung der jedem gesellschaftlichen Ver-
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eine notwendigen Anordnung wird ein Vorstand ( Comit6e ) 
bestehend aus zehn Mitgliedern gewählt. Die Wahl dieses 
Vorstandes, 80 wie jede Abänderung 1n den Statuten geht 
von der Stimmenmehrheit der General Versammlun~ aus. 
Dieses Comlteb leitet sämmtliche gesellschaftliche und 
ökonomische Angelegenheiten des Vereins. 
Außerdem wird in Absicht auf die Führung des SchUtzen
Korps während der jährlichen SchUtzenfeste ein Offizier
und Unteroffizier Corps in ~olgender Zusammensetzun~ 
von der BUrger-General-Versammlung gewählt: 

a) 1 Oberst 

b) 1 Major 

c) 2 Adjudanten 
d) 2 Hauptleuten a ls Compa :~ie!Uhrer 

e) 2 Premlerlleutenants 
f ) 4 Secondelieutenants 
g) 2 Feldwebel 

) ein Fahnenträger, ein Tambour-Major und 9 Unteroffi-
ziere. 

Außerdem steht dem Comite~ zwei Rendanten als Rechnungs
fUhrer zur Seite. 
Das Comitee wird alle 3 Jahre, das Off. u. Unteroff. 
Corps hingegen alle Jahre von der BUrger-General-Ver
sammlUng ausgewählt . 

2. Jedes Mitglied des Vereins ist verpflichtet, eine Stel
le zu welche r er gewählt worden, anzunehmen. 

3. Die gewählten Comiteemitglieder ( welche zugleich auch 
als Offiziere und Unteroffiziere gewählt werden können) 
sowie die gewählten Offiziere und Unteroffiziere treten 
gleich nach der Bekanntmachung der Wahl in ihr Amt ein, 
s owie die frühere nicht wiedergewählten Glieder des 
Comitees oder des Offiziercorps bei der Gesellschaft 
als St Utzen zurUcktreten . 

III. Abtheilung 
Befugnisse des Comitebs. 

1. Das Comitee leitet wie schon oben gesagt, sämtlivche gie-
schäftliche und ~konomische Angelegenheiten des ere na, 
repräsentiert denselben nach auBen hin, macht fUr Rech
nung der Gesellschaft die erforderlichen Anschaffungen, 
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repartirt die Kosten, setzt den jährlichen Beitrag je
des Vereinsmitgliedes fest und läßt die Gelder durch 
den Rendanten einziehen. 

2. Von den BeschlUssen desselben gehen sämtliche Anordnun
gen und Bestimmungen aus und entscheidet bei der Bera
tung die Stimmenmehrheit, bei gle i chen Stimmen gibt die 
des Vorsitzenden des Comite~s den Ausschlag. 

IV. Abtheilung 
Die Stellun des Offiziercor s bei den ährlichen SchUtzen
es en. 

1. Der Oberst ist Chef , der Major Commendeur des Corps. 
Auf die Einladung des Komite~s versammelt sich die gan
ze Gesellschaft zur Beratung . Wenn mi t hin Mitglieder 
eine beratende Versammlung wUnschen , so haben sie die
ses dem Vorsitzenden des Comitebs anzuzeigen. 

2. Bei dem jährlichen Feste fUhrt der Major den Oberbefehl 
und ordnet die SchUtzen in zwei Compagnien. 

3. Die Hauptleute sind FUhrer der ihnen vom Major· zugete il
ten Compagnien, welche sich bei öffentlichen Aufmär
schen auf dem Marktplatz versammeln und von den Kapi
tains zu dem vom Major bestimmten Rendez-vouz geführt 
werden . 

4. Die Lieutenants werden vom Ma .jor bei den Compagnien ver
teil t und sind als Zu~filhrer und schießende Offiziere 
den Hauptleuten behilflich. 

5. Die Feldwebel und Unteroffiziere werden gleichfalls vom 
Major bei den Compagnien verteilt und helfen die Ord
nung des Ganzen aufrecht erhalten. Der Fähnrich trägt 
die Fahne. Die Ad.judanten sind nur vom Obersten und Ma
,jor abhängig. 

V. Abtheilung 
Die Aufnahme eines Mitgliedes 

1. Wer bei der Gesellschaft als SchUtze aufgenommen zu wer
den wünscht, muß davon dem Vorsitzenden des Komitebs An
zeige machen. 

2. Der letztere legt einen solchen Antra~ dem Comiteb vor, 
welches nach GutdUnken entweder die Aufnahme oder die 
Ballotage in der Generalversammlung beschließt . 
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3. Im ersten Fall wird der Bewerber, sobald ihm die Statu
ten der Gesellschaft vorgelesen und er sich zur Hoch
achtung derselben verpflichtet hat, als SchUtze in die 
Liste der Gesellschaft eingetragen, 1m letzten Falle 
wird in einer General-Versammlung der Gesellschaft Bal
lotage vorgenommen. Die Mehrheit der weißen Kugeln ent
scheidet fUr die Aufnahme, die der schwarzen für die 
Ausschließung. Bei gleicher Anzahl entscheidet das 
Komlte~. 

VI. Abtheilung 
Ausschließung eines Mitgliedes 

1. So wie ein unbescholtener Beruf erforderlich ist, um 
bei der Gesellschaft aufgenommen werden zu können so 
hört auch wieder ein jeder, welche diesen durch irgend
ein entstehendes Vergehen verloren hat , ohne weiteres 
auf, Mitglied derselben zu sein. 

2. Wenn jemand durch Radau oder Handlungen die Ruhe und 
das Bestehen der Gesellschaft gefährdet. so wird dieser 
fUr das Erstemal verwarnt, im Wiederholungsfalle aber, 
wenn es die Stimmenmehrheit des Comitehs verlangt, aus
geschlossen. 

3. Wer die Statuten der Gesellschaft nicht befholgta, die
d Mitfeier des Schützenfestes ohne hinlänglic en run 

vernachlässigt bei öffentlichen Aufmärschen in den 
Reihe"n des SchUtzenkorps einzutreten verweigert, den 
s chuldigen Beitrag zu den Kosten des Festes nicht 
prompt bezahlt schließt sich dadurch selbst von der Ge
sellschaft aus wird als Mitglied in den Listen ge
strichen und k;nn nun auf dem Wege der Ballotage wieder 
Mitglied werden ist jedoch zur Mittragung der Kosten 
fUr das laufende Jahr gleichwohl verbunden. 

5. BUrger der Stadt Ahaus, welche das 60ist~hLebe~~j~~~der 
erreicht haben, steht das Recht zu, ads Di:~tl~istun
dem Verein beizutreten. Sie sind von en den 
gen und Hebungen des Korps entbunden, haben ab~rtZ~tt 
Versammlungen und allen Festlichkeiten freien ur. 
Ehrenmitglieder zahlen den Beitrag gleich den Ubrigen 
Mitgliedern der Gesellschaft. 

6. Dem Comiteb steht das Recht zu, auch auswe~tig~n ~~~:~: 
nen die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. ~ cte ent
mitglieder sind von allen Beiträgen zu den os en 
bunden. 
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7. Außerdem können Bürger der Stadt Ahaus, welche das 
60. Lebensjahr noch nicht erreicht haben und dem Verein 
nicht beigetreten sind, oder solche, welche das 60. le
bensjahr bereits Uberschritten und sich als Ehrenmit
glieder nicht haben ansprechen lassen nur gegen Zahlung 
des doppelten Beitrages der wirklichen Verelnsmltglieder 
sowohl für sien als ihre Familien an den Festlichkeiten 
der Gesellschaft teilnehmen. 

VII. Abtheilung 
Das Schützenfest 

Um das vorgesetzte Ziel, ein heilbringendes Volksfest für 
die Dauer zu begründen, ist eine einfach würdige Anordnung 
erforderlich. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen einst
weilen nur Richtschnur dienen, es ? dem Komite~ jedoch un
verwehrt bleiben, bei der Ausführung zweckmäßige Abände
rungen und Zusätze zu machen. 

1. Das Schützenfest dauert zwei nacheinander folgende Tage 

2. Am Vorabende wird durch Trommelsch1a~ die Feier des 
Festes angekUnd1gt. 

3. Am Morgen des ersten Festtages geht das SchUtzencorps 
gemeinschaftlich zur Kirche. Um des echt christlichen 
Zweckes steht zu erwarten , daß die hochwürdige Geist
lichkeit zur Verherrlichung des Festes durch Abhaltung 
eines (?) Hochamtes die Hand bieten wird. 

4. Um 11 Uhr morgens versammelt sich das Komite~ und Ofti
zierscorps auf einem zu bestimmenden Platz, um die etwa 
noch notwendigen Anordnungen in Beratung zu ziehen. 

5. Punkt 2 Uhr wird Generalmarsch geschlagen. Das gesammte 
SchUtzencorps sammelt sich bewaffnet auf dem Markt'Plat
ze. Die Kapitains ordnen die Kompa~nien, der Major über
nimmt hierauf den Oberbefehl, rang1~rt das ~anze Corps 
und fUhrt die Gesellschaft unter klingendem Spiel zum 
Schießplatze . 

6. Der 1. Schuß des BUrgermeisters der Stadt Ahaus, Namens 
Sr. Majestät unsers allergnädigsten Königs, eröffnet 
das Königschießen nach dem auf einer Stange aufgestell
ten Vogels. Hiernächst schießt der vorigjährige Köni~ 
der Gesellschaft. Die Schützen schießen dann nach dem 
Aufrufe des von dem Major dazu ernannten Sekretaire. (7) 
Das Laden geschieht unter Aufsicht der ernannten Werk
verständigen. (7) Es schießt stets nur ein Mitglied zu 
gleicher Zeit. 
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7. Wer den Vogel oder das letzte StUck desselben herunter
schießt 1st König der Gesellschaft. 

8. Das SchUtzencorps wird hierauf in Parade aufgestellt 
vor der Mitte desselben, unter dem Tusch der Musik, dem 
Könige der Preis des besten SchUtzen, bestehend in einer 
silbernen Medaille sm rotgoldenen Bande ( den städti
schen Farben) vom Major umgehangen, und ihm durch einen 
Parade-Vorbeimarsch, wobei die Offiziere und die Fahne 
salutieren, gehuldigt, worauf sich derselbe in Beglei
tung zweier Offiziere nach der Mitte des Korus begibt, 
und alsdann (?) nach Auskunft der K~ni~in der Rück
marsch angetreten wird. 

9. Der Zug erwartet nun die Ankunft der vom SchUtzenk~nige 
gewählten Königin, welche nur eine BUr~erfrau oder BUr
gertochter unbescholtenen Rufs sein kann, und nachdem 
derselben gleiche Huldigung wie dem K~nlge dargebracht 
worden ist, kehren die SchUtzen nach der Stadt zurUck. 

10. Die K~nigin erscheint mit 2 von ihr gewählten Damen, 
begleitet von den beiden Adjutanten im Gala-Wagen auf 
dem SchUtzenplatze, in demselben Wagen nimmt hierauf 
auch der König seinen Sitz ein. Der Wagen kehrt an der 
Spitze des SchUtzenzuges wieder mit zur Stadt zurück. 

11. Der Festzug begibt sich hierauf unter den Klängen der 
Musik mit dem Königspaare zum SchUtzenzelte. Dasselbe 
eröffnet den Ball mit einer Polonaise. 

12. Am Morgen des 2 ten Tages gegen 11 Uhr, findet eine 
Versammlung der ganzen Gesellschaft 1m Festlokale statt, 
um die vom Comite~ extra beschlossenen Ballotagen, die 
Wahlen zu den erledigten Stellen pp. vorzunehmen, Uber
haupt alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu beraten 
und anzuordnen. 

13. Des Nachmittags wird ein sogenanntes Geckschießen oder 
sonstige Belustigungen gehalten, abends Ball. Alles ge
schieht mit der fUr den vorigen Tag angegebenen Feier
lichkeit. 

14. Der Anstand erfordert, daß beim Tanzen niemand rauchen, 
noch sein Haupt bedeckt halten darf. 

15. Im FestloksIe werden nur die vom Komite~ bestimmten u. 
geprUften Getränke pp. verabreicht. 

16. Zur PrUfung u. Bestimmung der zu verabreichenden Geträn
ke, bestehend aus einigen Sorten Wein und einem guten 
Lagerbier wird je eine Commission bestimmt, welche aus 
3 Mitgliedern besteht. 
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17. Einem jeden Mitgliede 1st es gestattet, eine Dame zu 
dem Tanzfeste an be!den Tagen zu fUhren. 

18. Freunde haben gegen ein Eintrittsgeld von 15 Sgr tUr 
jeden Herrn u. 5 Sgr fUr die Dame fUr je einen Tag Zu
tritt zu alle~ Festlichkeiten. 

19. Mitglieder der Gesellschaft haben das Recht gegen ein 
Eintrittsgeld von 5 Sgr fUr jede Dame, außer der nach 
§ 17 frei einzuführenden einen Dame, auch andere Damen 
ihrer Familien elnzufUhren. 

VIII. Abtheilung 
Der Schützenkönig 

1. Es steht demselben zu, sich seine Königin zu wählen , 
oder die Wahl derselben dem Comiteb anheim zugeben. 

2. Das königliche Paar wird zu allen Feierlichkeiten von 
der Gesellschaft mit der Musik abgeholt, auch mit der 
Musik wieder n. Hause begleitet. 

3. Es hat beim Tanze stets den Vortritt. 

4. Die Königin erhält von der Gesellscha.ft eine Blumenkrone 
mit rotgelber Schleife (den städtischen Farben) welche 
sie bei allen Feierlichkeiten als Abzeichen ihrer WUrde 
trägt. Diese Vorrechte bleiben dem Paare so lange, bis 
dem neuen Könige statutenmäßig gehuldigt worden. Der 
König tritt bei der Gesellschaft wider als SchUtze zu
rück, kann aber bei allen folgenden Festen die erworbene 
Medaille als Dekoration tragen. 

5. Es wird zur Ehrensache gemacht, dem Königspaar keine 
Kosten zu verursachen. 

I X. Allgemeine Bestimmungen 

6. Es ist Sache des Offiziers- und Unteroffizierscorps wäh
rend des Schießens so.wohl, als auch des Tanzes im Fest
lokale die Ordnung zu handhaben. 
Eine Tanzordnung wird festgesetzt u. im Festlokale an~e-
heftet. - . 

Es werden an den Festtagen zwar keine Getränke gratis 
verabreicht, jedoch wird es sich das Comite~ zur angele
gentlichten Sorge sein lassen, das sowohl ein gutes Bier 
als auch reine Weine zum möglichst billigsten Preise ge -
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liefert werden. Ebenso wird dieses hinsichtlich der zu 
verabreichenden Speisen der Fall seln. 
Auch der von den Mitgliedern der Gesellschaft zu gleir.hen 
Teilen gemeinschaftlich zu entrichtende jährliche Bei
trag wird möglichst niedrig gestellt werden, und dersel
be ? 20 Sgr bis ein Thaler nicht Ubersteigen. 

Nachforderungen zu den Beiträgen, welche letztere prae
numerando erhoben werden (1) dUrfen nur stattfinden, 
wenn die gezahlten Beiträge nicht ausreichen. Sie werden 
nach de r Anzahl der Mitglieder un~ zahlun~spflichtigen 
Ehrenmitglieder repartirt. 

Dem Comite~ wird hiermit die ausdrUckliehe Vollmacht er
teilt, die etwa rückständigen Beiträge im Wege der ge
richtlichen Klage einzuziehen. 

Der silberne Vogel, welcher den Schützenkönig als Ehren
dekoration ziert, wird nach beendigtem Feste an den Orts
bürgermeister abgeliefert, der fUr dessen Aufbewahrung 
Sorge trägt. 

X. Mitwirkung zu öffentlichen Zwecken 

Der Bürgermeister ist berechtigt, das Corps durch den 
Vorstand zu versammeln und in öffentlichen An~elegenhei
ten dessen Mitwirkung anzugehen, sei es bei Ehrenfesten 
oder zur Hemmung ? oder bei Brandunglück oder öffentli
chen Störungen und sonstigen Anlässen, wO es dem BUrger
meister passend oder notwendig erscheint, dem Bürger
corps, das der Stadt seine Dienste gewidmet hält, die 
AusUbung einer Polizeigewalt zu übertragen oder anzuver
trauen. In solchen außerordentlichen Fällen,wo das Korps 
zur Unterstützung der polizeibehörde und als eine vom 
BUrgermeister authorisierte Sicherheitswache auftritt, 
fungiert dasselbe nur unter Mitwirkung und Ausweisung 
der Ortspolizei. In diesen Fällen haben die so fungie
renden Mitglieder des Corps, und des Publikum von den 
ihnen beigelegten Befu~issen gehörig zu unterrichten, 
weiße Armbinden anzulegen. Den Generalmarsch zur Versamm
lung des SchUtzencorps kann der Bürgermeister anordnen. 
Die Benutzung der Fahne ( Eigentum und im Gewahrsam der 
Stadt ) wird beim Bürgermeister erbeten. 

XI. Schlußbestimmung 

Die BeschlUss~ der Generalversammlung werden von fUnf 
Mitgliedern gUltig unterzeichnet. Die Versammlung ist 
beschlußfähig, wenn fUnfzig Mitglieder anwesend sind. 
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Eine Ausnahme hier von findet statt, wenn die Mitglieder 
des SchUtzenkorps zum 2 ten Male zusammen berufen wer
den, um Uber dp.n selben Gegenstand zu beraten. Bei der 
2 ten ZU88mmenberufung muß auf diese Bestimmung aufmerk
sam gemacht werden. Die Zusammenberufung erfolgt durch 
Publikation zu Ahaus. 

1) Vorgetragen in der Versammlung des Komlte6s sm 
10. Juni 1858 u. abgeändert nach den BeschlUssen 
derselben vom selben Tage. 
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Satzung 

des 

BUrger- und Junggesellen SchUtzenvereins Ahaus 
1584/1606 E. V. 

Beschlossen auf den Hauptversammlungen sm 27.3.1967, 
18.9.1970, 12.4.1971 und 23.4.1973 

§ 1 

Name und Sitz 
Der Verein fUhrt den Namen "BUrger- und JunggesellenschUtzen
verein Aheue 1584/1606 E.V." Er hat seinen Sitz 1n AhauB und 
ist in das Vereinsregister unter Nr. 130 eingetragen. 

§ 2 
Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist die Pflege der Tradition der BUrger
und Jun~gesellenschUtzen durch entsprechende Veranstaltungen. 
Der Verein ist unpolitisch. 

§ 3 
Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene 18 Jahre alte 
männliche Person werden, die in Ahaus wohnt, den Beitritt 
schriftlich erklärt und die Bestimmungen der Satzung aner
kennt. 
Uber die Aufnahme entscheidet der Vereinsvoratand. 
Eintrittsgeld und Mitgliedsbeitrag werden von der Hauptver
sammlung festgesetzt. 

§ 4 

Rechte und Pflichten 

1) Jedes Mitglied hat das Recht 
a) zur Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen des 

Vereins, 
b) zur Stellung von Anträgen an den V"erein. 
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2) Jedes Mit~lled hat die Pflicht 

a) den festgesetzten Mitgliedsbeitrag in monatlichen 
Paten zu zahlen, sowie sonstige rückständige Bei
träge vor dem jeweiligen Schützenfest zu entrichten. 
Neue Mitglieder haben den Beitra~ fUr die seit dem 
letzten Schützenfest verstrichene Zeit in derselben 
Höhe nachzuzahlen, als er von den übrigen Mlt~liedern 
gezahlt wurde. Junggesellen haben den Beitrag frühe
stens vom 18. Lebensjahr an zu zahlen. Ausnahmefälle 
regelt der Vorstand. 

b) an sämtlichen öffentlichen Veranstaltungen, zu denen 
der Verein einlädt, teilzunehmen. 
Von der Teilnahme an öffentl. UmzUgen sind befreit: 
1) Mlt~lleder, die das 65. Lebensjahr überschritten 

haben, sowie gehbehinderte Mitglieder. 
2) Mit~lieder, die aus trifti~en Gründen an der Teil

nahme verhindert sind. 

§ 5 
Ehrenmitgliedschaft 

Zu Ehrenmitgliedern können ernannt werden, die sich um das 
Wohl des Vereins besonders verdient gemacht haben. Sofern 
ein solches Mitglied ein Amt im Vorstand, SchUtzenrat oder 
Offizierscorps innehatte und sich in AusUbung dieses Amtes 
besondere Verdienste um den Verein erworben hat, kann die 
Hauptversammlung auf Antrag des SchUtzenrates beim Ausschei
den des Mit~liedes aus diesem Amt beschließen, daß ihm die 
mit diesem Amt verbundene Amtsbezeichnung ehrenhalber ver
liehen wird. 

§ 6 
Geschäftsjahr 

Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. 

§ 7 
Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1l der Vorstand, 
2 der SchUtzenrat, 
3 die Hauptversammlung 
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§ 8 
Der Vorstand 

Der Vorstand im Sinne des Ver~insrechts (§ 26 BGB) besteht 
aus 
1) dem Präsidenten, oder bei dessen Abwesenheit, seinem 

Stellvertreter, 
2) dem Chef des Protokolls, oder bei dessen Abwesenheit, 

seinem Stellvertreter, 
3) dem dienstgradältesten Offizier, oder bei dessen Abwesen-

heit, seinem Stellvertreter. 
Der Vorstand vertritt den Verein nach außen und ist bei Ab
machungen, die den Verein Verpflichten, gemeinsam zeich
nungsberechtigt. 

§ 8 a 

Der Präsident 
Der Präsident des Vereins soll der jeweilige Stadtdirektor 
der Stadt Ahaus sein. Er ist der Repräsentant des Vereins. 
Für die Zeit seines Amtes als Stadtdirektor wird er von der 
Hauptversammlung gewählt und fUhrt in der Vorstands- und 
SchUtzenratssitzung sowie in der Hauptversammlung den Vor
sitz. Er bleibt solange 1m Amt des Präsidenten, bis die 
Hauptversammlung einen Nachfolger gewählt hat. Die Hauptver
sammlung hat jederzeit das Recht, an Stelle des Stadtdirek
tors ein anderes Mitglied des BUrgerschUtzenvereins zum 
Präsidenten zu wählen. 

§ 9 
Der Schützenra t 

Zum SchUtzenrat gehören: 
1) der jeweilige Bürgermeister der Stadt Ahaus, sofern er 

Mitglied des BUrgerschUtzenvereins ist, 
2 der jeweilige König und sein Vorgänger, 
3 der Präsident und sein Stellvertreter, 
4 der Chef des ProtokollS und sein Stellvertreter, 
5 der Schriftführer und sein Stellvertreter, 
6 der Schatzmeister und sein Stellvertreter, 
7 17 Beisitzer 
8 das Offizierscorps und die Kammerherren. 

Der SchUtzenrat wird von der Hauptversammlung mittels 
Stimmzettel gewählt Die Wahl kann auch durch Zuruf erfol
gen wenn kein Wide;spruch erhoben wird. Einfache Stimmen
meh;heit entscheidet. Die Neuwahl des SchUtzenrates erfolgt, 
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mit Ausnahme der unter Abs. 1 und 2 aufgeführten Personen 
und des Präsidenten, alle 4 Jahre durch die Hauptversamm
lung und zwar grundsätzlich erst dann, wenn über die vorher
gegangenen Schützenfeste Rechnung gelegt ist, die Unterlagen 
geprüft sind und d~m SchUtzenrat durch die Hauptversammlung 
Entlastung erteilt ~orden 1st. 
Der Chef des Protokolls 1st für die laufenden Geschäfte des 
Vereins und tUr die Organisation der vom Verein durchzufüh
renden Veranstaltungen verantwortlich. Er beruft die Ver
sammlungen ein, überwacht die KassenfUhrung und erstattet 
in der Hauptversammlung den Geschäftsbericht über die im 
vergangenen Jahr durchgeführten Veranstaltungen des Vereins. 
Der Chef des Protokolls, oder bei dessen Abwesenheit sein 
Stellvertreter, kann in dringenden und besonderen Fällen 
über einen Betrag von 100,- DM verfUgen . Er vollzieht dip. 
Willenserklärungen des Vereins durch Namensunterschrift zum 
Vereinsstempel. 
Der Schriftführer fertigt die Niederschriften sämtlicher 
Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins. In der Haupt
versammlung hat er die Niederschriften bekannt zu geben. 
Ausserdem besorgt er den Schriftverkehr des Vereins. 
Der Schatzmeister zieht die Beiträge ein, vereinnahmt die 
sonsti~en Gelder, besor~t das Rechnungswesen und leistet 
Zahlungen BUS der Kasse auf Anweisung des Chefs des Proto
kolls. Der Schatzmeister ist fUr die ordnungsmäßige Kassen
führung des Vereins verantwortlich, legt die Jahresrechnung 
und erstattet in der Hauptversammlung den Kassenbericht. 
Jedes SchUtzenratsmitglied kann beim Präsidenten die Einbe
rufung einer SchUtzenratssitzung beantragen. Die Einberu
fung muß sofort erfolgen, wenn mindestens acht Mitglieder 
des SchUtzenrates den Antrag stellen. Ein SchUtzenratsmit
glied wird seines Amtes enthoben, wenn es dreimal nachein
ander unentschuldigt an einer SchUtzenratssitzung oder einer 
Veranstaltung, zu der eingeladen war, fernbleibt. Der SchUt
zenrat ist beschlußfähig, wenn mindestens zehn SchUtzenrats
mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Präsidenten. 
Alle Gesuche und Beschwerden sind dem Präsidenten vorzule
gen . Die Verhandlungen des SchUtzenrates werden in ein Pro
tOkollbuch niedergeschrieben und vom Präsidenten oder dem 
Chef des Protokolls und ' dem Schriftführer unterschrieben. 
Die Kassen~rUfer, die von der Hauptversammlung für die Zeit 
der Wahl des Schützenrates gewählt werden, prüfen die Jah
resrechnung und legen sie der Hauptversammlung zur Entla
stung vor. 
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§ 10 

Die Hauptversammlung 
Die Obliegenheiten der Hauptversammlung sind: 
1) Entscheidungen über Anträge und Beschwerden der Mit

glieder zu treffen , 
2) Festlegung des Eintrittsgeldes und der Mitgliedsbeiträ-

ge, soweit nicht in Ausnahmefällen durch den Schützen
rat, 
'N'ahl des Vorstandes bzw. des SchUtzenrates, 
Festlegung des Termines, für das , Schützenfest oder die 
Veranstaltun~ des Vereins, 
Bestätigung des Offizierskorps und der Festausschü~s~, 
Beschlußfassung über die Höhe d~s Zuschusses zum Kon~gs
schuß , 

7) Entlastun,g des Schatzmeisters, des Vorstandes und des 
Schützenrates , 
Beschlußfassung über den Ausschluß von Mitgliedern, 
Beschlußfassung über Satzungsänderungen und Auflösung 
des Vereins. 

Die Hauptversammlung muß wenigstens einmal im Jahre tagen 
und wird vom Präsidenten rechtzeiti~ unter Bekannt~abe der 
Tagesordnung einberufen. 
Anträge sind dem Präsidenten rechtzeitig einzureichen. 
In der Hauptversammlung ist der Jahres- und Kassenbericht 
des verflossenen und der Kassenvoranschlag des kommenden 
Jahres vorzulegen. 
Jede ordnungsmäßig einberufene Hauptversammlung ist be
schlußfähig wenn mindestens 20 Mitglieder anwesend sind. 
Ist die Ver~ammlung nicht beschlußfähig, dann muß innerhalb 
drei Wochen eine neue Versammlung stattfinden, die dann 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder end
gült i g beschließen kann. Bei der Einladung muß jedoch auf 
die Endgültigkeit des Beschlusses hingewiesen werden. 
Bei Beschlußfassung in der Hauptversammlung entscheidet die 
einfache Stimmenmehrheit . 
Hauptversammlungen werden außer den in diesen Satzungen 
vorgesehenen Fällen berufen, wenn der Vorstand oder Schüt
zenrat es für erforderlich halten. 
Der Präsident ist verpfliChtet, eine Hauptversammlung ein
zuberufen, wenn mindestens 20 Vereinsmitglieder e inen An
trag stellen. 

§ 11 

Veranstaltungen des Vereins 

Veranstaltungen des Vereins können sein: 
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1) das traditione lle Schützen fest mit Vogel- und Stern
schießen, 

2

2
l ein Fest- oder KostUmball, 

Kinder- oder Volksbelustigungen , 
s onsti ge Veranstaltungen, sofern sie nicht dem Zweck 
des Vereins zuwiderlaufen. 

Das traditionelle Schützenfest soll in der Regel alle zwei 
Jahre gefe iert werden, wenn die Hauptversammlung nicht an
ders beschließt . Zum Vogel- und Sternschießen ist jedes Mit
glied berechtigt. Für den Königsschuß wird nach Lage der 
Kasse ein durch die Hauptversammlung festzusetzender Zu
Bchuß zur Bestre itung der durch den Thron entstehenden 
Kosten gewährt. 
Neben einem Schützenfest und in schUtzenfestfrelen Jahren 
kann auf Beschluß der Hauptversammlung auch eine andere der 
vorstehend genannten Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Zur besser en Abwicklung der Veranstaltungen und zur Unter
stützung des Schützenrates kann die Hauptversammlung die 
Bildung e ines Fest- oder VergnUgungsausschusses genehmigen. 
Den Witwen verstorbener Mitglieder und selbständigen in 
Ahaus wohnenden Damen kann die Teilnahme an den geschlosse
nen Veranstaltungen gegen Zahlung des halben Beitrages ge
stattet werden. 

§ 12 

Austritt und Ausschluß 
Der Austritt aus dem Verein kann jederze i t durch schrift
l i chen Antrag an den Vorstand oder SchUtzenrat nach Ent
richtung des fäll i gen Mitgliedsbeitrages und sonstigen geld
lichen Verpflichtungen erfolgen. Die Ausschließung eines 
Mitgl iede s erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die 
Hauptversammlung , wenn e ine satzungsmäßige Verletzung der 
Pflichten vorliegt oder das Ansehen des Vereins geschädigt 
wurde . Der Ausgeschlossene hat das Recht, Berufung bei der 
nächsten Hauptversammlung einzulegen. Der Ausge schlossene 
hat keinen Ans?ruch auf Rückerstattung von ge zahlten Bei
trägen . 

§ 13 
Änderung der Satzung 

Abänderungen der Satzung können durch die Hauptversammlung 
nur dann beschlossen werden, wenn mindestens dreiviertel 
der anwesenden Mi tgl i eder sich dafür ausspricht. 
Die im einzelnen ge faßten ÄnderungsbeschlUsse sollen mit 
3/4 Mehrheit gefaßt werden. 
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§ 14 

Auflösung des Vereins 
Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Hauptversamm
lung mit Zweidrittelmehrheit in zwei au.feinanderfolgenden 
Versammlungen beschlossen werden. 
Das gesamte Vermögen des Vereins (Bar- und Sachwerte) fällt 
nach Abdeckung der vorhandenen Verpflichtungen der Stadt 
Ahaus fUr Wohlfahrtszwecke anheim. 
Vom Registergericht geforderte Abände.rW'1gen oder Ergänzun
gen der Satzung kann der Präsident oder Chef des Protokolls 
selbst vornehmen. 
Oie bisher gültige Satzung des BürgerschUtzenvereins vom 
10.4.1950 (mit ihren in den Hauptversammlungen Sm 13.5.1956, 
18.12 .1 956 22 .9.1957, 23.4 .1962, 30.3.1964 beschlossenen 
Änderungen~ wird hiermit sufge~oben. 
Be schl ossen in der Hauptversammlung am 27. März 1967 in 
Ahaus LW. 

Ahaus , den 23. April 1973 

Diese Satzung wurde am 7. Juni 1967 unter der Nummer 130 in 
da s Vereinsregister beim Amtsgericht Ahaus ein~etragen und 
am 11 . 4 . 1974 ergänzt. 



ADV 
Ah. 
Allgem . 
Aufl. 
Ausg. 
bäuerl. 
Bd . 
BDM 
bearb . / neubearb. 
betr . 
BSV 
C I 
C II 
C IV 
Ch.d. P. 
DAF 
IlJK 
DRK 
dto. 
Einf. 
f rdl. 
G. 
geschi ehtl . 
Heimatbll. 
HeimatkaI. 
HJ 
hrsg./Hrsg. 
Jahrg./Jhrg. 
KdF 
KG 
Krs./Ldkrs. 
Nbschft . 
Nrn . 
NSDAP 

NSRL 

D.J. 
Phil,Diss . 

Q 
reprogr . 
rhein. 
Rheinld9. 
s .o. 
spec. 
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ABKURZUNGEN 

= Atl as der deutschen Volkskunde 
= Ahauser 
= All~emein(e, er) 
= Auflage 
= Ausgabe 
= bäuerliche 
= Band 
= Bund ~utscher Mädel 
= bearbeltet/neubearbeitet 
= betreffend/betrifft 
= BUrgers~hUtzenvereln 
= Coe s felder Straße I 
= Coes fe lder Straße 11 
= Teil C Kap. IV 
= Chef des Protoko1ls 
= Deutsche Arbeitsfront 
= Deutsche Jugend Kraft 
= Deutsches Rotes Kreuz. 
= dito 
= Einführung 
= f reundliche 
= Gemeinschaft 
= ge schi chtliche 
= Heimatblätter 
= Heimatkalender 
= Hitlerjugend 
= herausgegeben/Herausgeber 
= Jahr~eng 
= Kreft durch Freude 
= Karneval sgesell schaft 
= Kreis/Landkreis 
= Nachbarschaft 
= Nummern 
= Nat i onalsoz i alistische Deutsche 

Arbeiter- Partei 
= Nationalsozialistischer Reichsbund für 

Leibesübungen 
= ohne Jahr 
= Dissertation der Philosophischen 

Fakultät 
= Quellen 
= reprographischer 
= rheinisch(e) 
= Rheinlande 
= siehe oben 
= specialla 
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s.u. = siehe unten 
Unbe z. = unbeze ichnet(e) 
unveränd. = unveränderter 
VFL = Vere in fUr Leibe sUbungen 
Vgl. = vergle iche 
Vkde. = Volkskunde 
..... estdtsch. = westdeutsch 
west!. = westfälisch( e , er) 
I. WK = I. Weltkrieg 
II. WK = Ir. Weltkrieg 
Ztg. = Zeitung 
Ztschrlft. = Zeitschrift 
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QUELLEN 

I. Bei den Nachbarschaften 

1. Nachbarschaft "Coesfelder Straße In 

a) Satzungen von 1902 und 1962 
b) Akten: Protokollbuch der Nachbarschaft 

Coesfelder Str. I 1902-1974 
"Nachbarschaft Coesfelder Str. In (Konvolut) 

c) "Feta'e Nachbarschaft C08sfelderstrasae In 1966-1974 
d) Kassabuch der Nachbarschaft Coesfelder Str. I 

begonnen sm 1.1.1949 ' 
e) SparbUcher (1949-1964; 1964-1959; 1970-) 
f).15 Interviews, chronologisch geordnet und entsprechend 

numeriert von 1-15 (Tonbänder 1, 2, 3 Nbs C I) 

2. Nachbarschaft "Jägerskamp" 

a) Satzung von 1967 
b) Akten: Chronik der Nachbarschaft Jägerskamp Ahaus 

begonnen 1967 ' 
"Nachbarschaft Jägerskamp" (Rechnungabelege) 
"Nachbarschaft Jägerskamp" (Konvolut; Privat
besitz) 

c) Festzeitschrift 10 Jahre Nachbarschaft Jägerskamp 
1967-1977 

d) BeitragsbUcher (1967- 1972; 1973-1976) 
e) Mltgliederkartothek (Privatbesitz) 
f) Rundschreiben von 1967-1978 

Unterhaltungsbeiträge 1967-1978 
g) 15 Interviews, chronologisch geordnet und entsprechend 

numeriert von 1-15 (Tonbänder 1, 2, 3, 4 Nbs Jä) 

* Die hier und im folgenden angeführten Interviews 
liegen beim Autor. 
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11. Bei den SchUtzenverelnen 

1. JunggesellenschUtzenvereln 1606 

a) Akten: "Anno 1800 Ahauser BUr~er Gesellen Buch ll 

1800-1936 
Protokoll buch des JunggesellenschUtzenver
eins 1931-1970 

b) Festschrift: 350 Jahre Jun~gesellen-Schützen-Ver
ein Ahaus 1606-1956 

2. BUrgerschUtzenverein 1584 

a) Satzungen von 1858, 1893, 19~O , 1950, 1956, 1967, 
1973 

b) Akten: "Einrichtung und Feier des Bürger SchUtzen 
Festes zu Ahaus" (1858-1880; Konvolut) 
Protokollbuch des BUrgerschtitzenvereins 
1901-1940 
Allgem. Schriftverkehr von 1948-1957 
Allgem. Schriftverkehr bis 1967 
Niederschriften Uber die Hauptversammlungen 
des BUrger- u. JunggesellenschUtzenvereins 
Niederschriften Uber die SchUtzenratssitzun
gen des Btirger- u. JunggesellenschUtzenver
eins 
Unbez. Akte 1963-1976 (ProtOkolle, Fest- u. 
Tätigkeitsberichte) 
"BUrgerschUtzen-Verein" (Rechnungsbele~e) 
tlGrosse Gala- Prunksitzung" (Rechnungsbelege 
und Abrechnungen der Karnevalsfeste), 
1963-1974 
Kassenberichte 1962-1976 
Rechnungsbelege (1959-1952; 1964/5; 1965/6; 
1967/8; 1968/9; 1969/70; 1970/1; 1971; 
1972/3/4/5; 

c) Festschrift: 375 Jahre (1584-1959) Jubelfest des 
BUrgerschützenvereinS Ahaus e.V. 1584 aus Anlaß des 
375jährigen Bestehens des Vereins 

d) 15 Interviews, chronologisch geordnet und entspre
chend numeriert von 1-15 (Tonbänder 1, 2 BJS) 
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I1I. VFL Ahaus 1892 e.V. 

15 Interviews, chronologisch geordnet und entspre
chend numeriert von 1-15 (Tonbänder 1, 2 VFL) 

IV. Im Stadtarchlv 

1. Protokollbuch der Stadt Ahaus von 1600-1649 
2. Protokollbuch der Stadt Ahaus von 1650- 1750 
3. BUrgerschützenverein Ahaus v~ 1584 

Akten : a) Einnahmen, Ausgaben, Kassenbelege 
1886-1898 

b) Mitglieds-Listen und Beiträge 
1893/95-1939 

c) Einnahmen, Ausgaben, Kassenbelege 
1895-1904 

d) Kassenbelege 1921, 1924-1926, 
1926-1929 ;l Kassen-Ausgabebelege 1934-1940 

~ Belege über Maskenfeste 1936-1939 
4. Acta specialia - Ordnungswesen - Acta betreffend 

Die Beförderung des Vogel- und Scheibenschießens 
1816-1842; Nr . 134/2 

5. Fach 65 Nr . 1 
Acta generalia betr. die politischen Vereine sowie 
das Vereins u. Versammlungs Recht 1848- 1922 
Fach 65 Nr. 2 
Acta betreffend die Gesellschaft Erholung 
1860- 1896 
Fach 65 Nr. 6(?) 
Acta betreffend Verein vom Rothen Kreutz 
1888- 1923 
Fach 65 Nr. 3(?) 
Acta specialia betr. Vereine, Anmeldung derselben, 
Einreichung von Statuten, Anmeldung von Versamm
lungen Politische und wirtschaftliche Organisa
tionen 1900-1927 
Fach 65 Nr. 4(?) 
Acta generalia betr.: politische Vereine sowie das 
Vereins- u. Versammlungsrecht 1920- 1930 

v. 
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Fach 110 Nr. 8 
Acta generelle u. spec. betreffend Schießsport
vereine 1926-1938 
Fach 65 Nr. ? 
Acta speciali8 betreffend Beihilfen tUr Vereine, 
Veranstaltun~en 1928-1938 
Fach 72 Nr. 9 
Acta special!a betreffend Heimat- und Verkehrsver-
ein Ahaus 1927-1930 
Akte: Heimat- u. Verkehrsverein Ahaus, He!mat

woche 1928 
Akte: Vereins und Versammlungswesen Spezlal/Gene-

ralakte Parteiwesen (NSDAP) 1933-1951 

General- u. Spezlalakte 
Verelnswesen, Jugendpflege 
Betr. NS_Organisatlonen (DAF, 
NSDAP u.a.) 1939-1944 

Beim Amtsgericht 

KeiF, BDM, HJ, 

1. Namensverzeicbnis zum Vereinsregister 

2. Vereinsregister: 135 
Registerblätter Nr. 105, 108, 110, 122, 131, , 
136, 144, 146, 148, 152, 156, 161, 171 

VI. NachbarschaftsbUcher und _statuten 

1. nprotokollbuch der Nachbarschaft WUllenerstr . -
Wallstr." 1865 Th 
"Statuten der Nachbarschaft emd W~~:~~:"Ve~~1nbart 
linker Hand vom Ausgange aus er 
am 20. Februar 1865" (i. Stadtarchiv) 

2. Nachbarschaftsbuch: "HOChlÖbl'1~63~b~~~6haft Burg-
strasse - Domhoff 13. October Da 
"Statuten fUr die Nachbar~chaft aU

6
f 6de(m

i 
8S~~dt_m-

hofe oder hohe Bur~straße , 5.2.18 • 
archiv) 
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3. Nachbarschaftsbuch: "Statut der Nachbarschaft 
Coesfelderstraße 1n Ahaus" 1895(?) 
Statuten der Nachbarschaft von 1895(7) , 1921, 
1931 (bei der Nachbarschaft) 

4 . "Satzungen der Nachbarschaft Schloßstraße-Depen
brockskamp vom 14. Februar 1898 mit Ergänzungen 
vom 18 . Januar 1934, 25.6.50, 26 . 12.52 u. 
22 .7. 53 u. 21.2.59" 
"Satzung der Nachbarschaft Schloßstraße-Depen
brockskamp vom 14. Februar 1898 in der Fassung 
17. März 1962" (bei der Nachbarschaft) 

5. Nachbarschaftsbuch: "Statuten der Nachbarschaft 
TUckingstraße" 1929 (zitiert bei Krins, Nachbar
schatten ••• sou.) 

VII. Fragebo8en 

1 . Fragebogen (Kopien) der Volkskundlichen Kommission 
für Westfalen, MUnster (frdl. Überlassung v. Herrn 
Dr. D. Sauermann): Resultate einer Umfrage zur Er
forschung des "Westfälischen Schütz-en",esen(s) der 
Gegenwart" (1976) 

Er!g~228!~_g!r_~h!~~!r_§~h9!!!~Y!~~!~~l 
Bürger- u. Junggesellenschützenverein Ahaus 1584/ 
1606 e.V. 
Schützenverein Alstätte-Schwiepinghook 
Schützenverein Ammeln 
Schützenverein Averesch 
Schützenve rein Feldmark 05 e.V. 
Schützenverein Oldenburg 1899 
SchUtzenverein Quant",ick-Oberort",ick 
SchUtzenverein Sabstätte 
BUrgerschUtzenverein Wessum e.V. 
BUrgerschUtzenverein St. Adreas WUllen 1686 e.V. 
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VIII. Zeitungen 

1. Ruhr- Nachrichten. Ahauaer Zeltun~ von 
1974/5-1978 

2. Milnstersche Zeitung, AU4sga1bge76vom2566,519197774, 
3.6.1975,26.1.1976,1.. , •• , 
23.7.1977, 23.8 .1977 

3 . Cronauer Nachrichten Nr. 197 vom 26.6.1967 
4. Kirche und Leben. Bistum

6 
szeitung MUnster, 

31. Jhrg. vom 19.9.197 
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